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1 Gesetz zur Vereinheitlichung und Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts
(Arbeitszeitgesetz – ArbZG)

Vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 575)

ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes
Zweck des Gesetzes ist es,
1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der

Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschafts-
zone bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmen-
bedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie

2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schüt-
zen.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis
zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren
Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage zählen
die Ruhepausen zur Arbeitszeit.
(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte 
sowie die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.
(3) Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in
Bäckereien und Konditoreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr.
(4) Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als
zwei Stunden der Nachtzeit umfaßt.
(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die
1. auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in

Wechselschicht zu leisten haben oder
2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.
Zweiter Abschnitt Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer
Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, 
wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wo-
chen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten wer-
den.

§ 4 Ruhepausen
Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden 
und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden ins-
gesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeit-
abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger 
als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhe-
pause beschäftigt werden.

§ 5 Ruhezeit
(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.
(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und
anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Per-
sonen, in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Be-
herbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der Land-
wirtschaft und in der Tierhaltung um bis zu eine Stunde verkürzt werden, 
wenn jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats
oder innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer anderen
Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden ausgeglichen wird.
(3) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen
Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen Kür-
zungen der Ruhezeit durch Inanspruchnahmen während der Rufbereit-
schaft, die nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, zu anderen
Zeiten ausgeglichen werden.
(4) (weggefallen)

§ 6 Nacht- und Schichtarbeit
(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den ge-
sicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschen-
gerechte Gestaltung der Arbeit festzulegen.
(2) Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stun-
den nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert 
werden, wenn abweichend von § 3 innerhalb von einem Kalendermonat
oder innerhalb von vier Wochen im Durchschnitt acht Stunden werk-
täglich nicht überschritten werden. Für Zeiträume, in denen Nacht-
arbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5 Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit heran-
gezogen werden, findet § 3 Satz 2 Anwendung.
(3) Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Be-
schäftigung und danach in regelmäßigen Zeitabständen von nicht weni-
ger als drei Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Nach Voll-
endung des 50. Lebensjahres steht Nachtarbeitnehmern dieses Recht
in Zeitabständen von einem Jahr zu. Die Kosten der Untersuchungen
hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er die Untersuchungen den Nacht-
arbeitnehmern nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen

überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.
(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen
auf einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn
a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von

Nachtarbeit den Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder
b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das

nicht von einer anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden
kann, oder

c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu
versorgen hat, der nicht von einem anderen im Haushalt lebenden An-
gehörigen versorgt werden kann,

sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. 
Stehen der Umsetzung des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn ge-
eigneten Tagesarbeitsplatz nach Auffassung des Arbeitgebers drin-
gende betriebliche Erfordernisse entgegen, so ist der Betriebs- oder 
Personalrat zu hören. Der Betriebs- oder Personalrat kann dem Arbeit-
geber Vorschläge für eine Umsetzung unterbreiten.
(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat
der Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit
geleisteten Arbeitsstunden eine angemessene Zahl bezahlter freier Tage 
oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür zustehende
Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren.
(6) Es ist sicherzustellen, daß Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang
zur betrieblichen Weiterbildung und zu aufstiegsfördernden Maßnahmen
haben wie die übrigen Arbeitnehmer.

§ 7 Abweichende Regelungen
(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,
1. abweichend von § 3

a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn
in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeits-
bereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,
c) (weggefallen)

2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in
Schichtbetrieben und Verkehrsbetrieben auf Kurzpausen von an-
gemessener Dauer aufzuteilen,

3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu
kürzen, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der
Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums aus-
geglichen wird,

4. abweichend von § 6 Abs. 2
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich hinaus zu verlängern, 

wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang
Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,
5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf

die Zeit zwischen 22 und 24 Uhr festzulegen.
(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen ent-
sprechenden Zeitausgleich gewährleistet wird, kann in einem Tarifver-
trag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-
einbarung ferner zugelassen werden,
1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den

Besonderheiten dieses Dienstes anzupassen, insbesondere Kür-
zungen der Ruhezeit infolge von Inanspruchnahmen während dieses
Dienstes zu anderen Zeiten auszugleichen,

2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 in der Landwirt-
schaft der Bestellungs- und Erntezeit sowie den Witterungseinflüssen
anzupassen,

3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei der Be-
handlung, Pflege und Betreuung von Personen der Eigenart dieser
Tätigkeit und dem Wohl dieser Personen entsprechend anzupassen,

4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei Verwaltungen
und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
sowie bei anderen Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines für den
öffentlichen Dienst geltenden oder eines im wesentlichen inhalts-
gleichen Tarifvertrags unterliegen, der Eigenart der Tätigkeit bei die-
sen Stellen anzupassen.

(2a) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kann abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 
und § 6 Abs. 2 zugelassen werden, die werktägliche Arbeitszeit auch 
ohne Ausgleich über acht Stunden zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit 
regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereit-
schaftsdienst fällt und durch besondere Regelungen sichergestellt wird, 
dass die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird.
(3) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1, 2 oder 2a kön-
nen abweichende tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines nicht
tarifgebundenen Arbeitgebers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung
oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat nicht besteht, durch schrift-
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liche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer 
übernommen werden. Können auf Grund eines solchen Tarifvertrags 
abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
getroffen werden, kann auch in Betrieben eines nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebers davon Gebrauch gemacht werden. Eine nach Absatz 2 
Nr. 4 getroffene abweichende tarifvertragliche Regelung hat zwischen 
nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn 
zwischen ihnen die Anwendung der für den öffentlichen Dienst gelten-
den tarifvertraglichen Bestimmungen vereinbart ist und die Arbeitgeber 
die Kosten des Betriebs überwiegend mit Zuwendungen im Sinne des 
Haushaltsrechts decken.
(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften
können die in Absatz 1, 2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren
Regelungen vorsehen.
(5) In einem Bereich, in dem Regelungen durch Tarifvertrag üblicherwei-
se nicht getroffen werden, können Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 
1, 2 oder 2a durch die Aufsichtsbehörde bewilligt werden, wenn dies aus 
betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeit-
nehmer nicht gefährdet wird.
(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2 zu-
lassen, sofern dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und die
Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird.
(7) Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder den Absätzen 3 bis
5 jeweils in Verbindung mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlängert
werden, wenn der Arbeitnehmer schriftlich eingewilligt hat. Der Arbeit-
nehmer kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich widerrufen. Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht benach-
teiligen, weil dieser die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit
nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.
(8) Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4
oder solche Regelungen auf Grund der Absätze 3 und 4 zugelassen, darf 
die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von zwölf Ka-
lendermonaten nicht überschreiten. Erfolgt die Zulassung auf Grund des 
Absatzes 5, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt 
von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten.
(9) Wird die werktägliche Arbeitszeit über zwölf Stunden hinaus verlän-
gert, muss im unmittelbaren Anschluss an die Beendigung der Arbeits-
zeit eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewährt werden.

§ 8 Gefährliche Arbeiten
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates für einzelne Beschäftigungsbereiche, für bestimmte 
Arbeiten oder für bestimmte Arbeitnehmergruppen, bei denen beson-
dere Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu erwarten sind, 
die Arbeitszeit über § 3 hinaus beschränken, die Ruhepausen und Ru-
hezeiten über die §§ 4 und 5 hinaus ausdehnen, die Regelungen zum 
Schutz der Nacht- und Schichtarbeitnehmer in § 6 erweitern und die Ab-
weichungsmöglichkeiten nach § 7 beschränken, soweit dies zum Schutz 
der Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für 
Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in Betrieben, die der Bergaufsicht 
unterliegen.

DRITTER ABSCHNITT
Sonn- und Feiertagsruhe

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe
(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis
24 Uhr nicht beschäftigt werden.
(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nacht-
schicht kann Beginn oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu
sechs Stunden vor- oder zurückverlegt werden, wenn für die auf den
Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht.
(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24-stündigen
Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden.

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung
(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden kön-
nen, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9
beschäftigt werden
1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr,
2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie 

der Funktionsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke
der Verteidigung,

3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pfle-
ge und Betreuung von Personen,

4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beher-
bergung sowie im Haushalt,

5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen,
Schaustellungen, Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstal-
tungen,

6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen,
Religionsgesellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer
ähnlicher Vereinigungen,

7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtun-
gen, beim Fremdenverkehr sowie in Museen und wissenschaftlichen
Präsenzbibliotheken,

8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichten-
agenturen sowie bei den der Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten
für andere Presseerzeugnisse einschließlich des Austragens, bei
der Herstellung von Satz, Filmen und Druckformen für tagesaktuelle
Nachrichten und Bilder, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und
Bildträger sowie beim Transport und Kommissionieren von Presse-
erzeugnissen, deren Ersterscheinungstag am Montag oder am Tag
nach einem Feiertag liegt,

9. bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV der
Gewerbeordnung sowie bei Volksfesten,

10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren
von leichtverderblichen Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der
Straßenverkehrsordnung,

11. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- 
und Abwasserentsorgungsbetrieben,

12. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen
zur Behandlung und Pflege von Tieren,

13. im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen,
14. bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen,

soweit hierdurch der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines
fremden Betriebs bedingt ist, bei der Vorbereitung der Wiederauf-
nahme des vollen werktägigen Betriebs sowie bei der Aufrechterhal-
tung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und Rechnersystemen,

15. zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstof-
fen oder des Mißlingens von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinu-
ierlich durchzuführenden Forschungsarbeiten,

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung
der Produktionseinrichtungen.

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen
mit den Produktionsarbeiten beschäftigt werden, wenn die infolge der
Unterbrechung der Produktion nach Absatz 1 Nr. 14 zulässigen Arbeiten
den Einsatz von mehr Arbeitnehmern als bei durchgehender Produktion
erfordern.
(3) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in 
Bäckereien und Konditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstellung
und dem Austragen oder Ausfahren von Konditorwaren und an diesem
Tag zum Verkauf kommenden Bäckerwaren beschäftigt werden.
(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden kön-
nen, dürfen Arbeitnehmer zur Durchführung des Eil- und Großbetrags-
zahlungsverkehrs und des Geld-, Devisen-, Wertpapier- und Derivate-
handels abweichend von § 9 Abs. 1 an den auf einen Werktag fallenden
Feiertagen beschäftigt werden, die nicht in allen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union Feiertage sind.

§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung
(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben.
(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8
entsprechend, jedoch dürfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feier-
tagen die in den §§ 3, 6 Abs. 2, §§ 7 und 21a Abs. 4 bestimmten Höchst-
arbeitszeiten und Ausgleichszeiträume nicht überschritten werden.
(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie
einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag
einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist. Werden
Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäf-
tigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den
Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von acht Wochen zu ge-
währen ist.
(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der Ersatzruhetag des
Absatzes 3 ist den Arbeitnehmern unmittelbar in Verbindung mit einer
Ruhezeit nach § 5 zu gewähren, soweit dem technische oder arbeits-
organisatorische Gründe nicht entgegenstehen.

§ 12 Abweichende Regelungen
In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,
1. abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der beschäftigungsfreien

Sonntage in den Einrichtungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 10 auf
mindestens zehn Sonntage, im Rundfunk, in Theaterbetrieben, Or-
chestern sowie bei Schaustellungen auf mindestens acht Sonntage,
in Filmtheatern und in der Tierhaltung auf mindestens sechs Sonntage 
im Jahr zu verringern,

2. abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von Ersatzruhetagen für auf
Werktage fallende Feiertage zu vereinbaren oder Arbeitnehmer inner-
halb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums beschäftigungsfrei zu 
stellen,

3. abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der Seeschiffahrt die den Arbeit-
nehmern nach diesen Vorschriften zustehenden freien Tage zusam-
menhängend zu geben,

4. abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit in vollkontinuierlichen
Schichtbetrieben an Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden
zu verlängern, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- 
und Feiertagen erreicht werden.

§ 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung.

§ 13 Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung
(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates zur Vermeidung erheblicher Schäden unter Berück-

4



sichtigung des Schutzes der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feier-
tagsruhe
1. die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nach § 10 sowie

die dort zugelassenen Arbeiten näher bestimmen,
2. über die Ausnahmen nach § 10 hinaus weitere Ausnahmen abwei-

chend von § 9
a) für Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmern an

Sonn- oder Feiertagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen
Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung er-
forderlich ist,

b) für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, deren Unterbrechung
oder Aufschub
aa) nach dem Stand der Technik ihrer Art nach nicht oder nur mit

erheblichen Schwierigkeiten möglich ist,
bb) besondere Gefahren für Leben oder Gesundheit der Arbeitneh-

mer zur Folge hätte,
cc) zu erheblichen Belastungen der Umwelt oder der Energie- oder

Wasserversorgung führen würde,
c) aus Gründen des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung

der Beschäftigung,
zulassen und die zum Schutz der Arbeitnehmer und der Sonn- und 
Feiertagsruhe notwendigen Bedingungen bestimmen.

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1
Nr. 2 Buchstabe a keinen Gebrauch gemacht hat, können die Landes-
regierungen durch Rechtsverordnung entsprechende Bestimmungen
erlassen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden übertragen.
(3) Die Aufsichtsbehörde kann
1. feststellen, ob eine Beschäftigung nach § 10 zulässig ist,
2. abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitnehmer zu beschäftigen

a) im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr,
an denen besondere Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsver-
kehr erforderlich machen,

b) an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Ver-
hältnisse zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens dies
erfordern,

c) an einem Sonntag im Jahr zur Durchführung einer gesetzlich vor-
geschriebenen Inventur,

und Anordnungen über die Beschäftigungszeit unter Berücksichtigung 
der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit treffen.
(4) Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von § 9 bewilligen, daß Arbeit-
nehmer an Sonn- und Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden, die
aus chemischen, biologischen, technischen oder physikalischen Grün-
den einen ununterbrochenen Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen
erfordern.
(5) Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von § 9 die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer
weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich zulässigen wöchentlichen Be-
triebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die Konkurrenz-
fähigkeit unzumutbar beeinträchtigt ist und durch die Genehmigung von
Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäftigung gesichert werden kann.

VIERTER ABSCHNITT
Ausnahmen in besonderen Fällen

§ 14 Außergewöhnliche Fälle
(1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden
bei vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen
Fällen, die unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren
Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Roh-
stoffe oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu miß-
lingen drohen.
(2) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 darf ferner 
abgewichen werden,
1. wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorüber-

gehend mit Arbeiten beschäftigt wird, deren Nichterledigung das Er-
gebnis der Arbeiten gefährden oder einen unverhältnismäßigen Scha-
den zur Folge haben würden,

2. bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschluß-
arbeiten sowie bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege 
und Betreuung von Personen oder zur Behandlung und Pflege von
Tieren an einzelnen Tagen,

wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden 
können.
(3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht,
darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs
Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit 
ohne Zustimmung des Bundesrates in außergewöhnlichen Notfällen mit
bundesweiten Auswirkungen, insbesondere in epidemischen Lagen von
nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes,
für Tätigkeiten der Arbeitnehmer für einen befristeten Zeitraum Aus-
nahmen zulassen, die über die in diesem Gesetz und in den auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie in Tarifverträgen
vorgesehenen Ausnahmen hinausgehen. Diese Tätigkeiten müssen zur

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Gesund-
heitswesens und der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge 
oder zur Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern notwendig 
sein. In der Rechtsverordnung sind die notwendigen Bedingungen zum 
Schutz der in Satz 1 genannten Arbeitnehmer zu bestimmen.

§ 15 Bewilligung, Ermächtigung
(1) Die Aufsichtsbehörde kann
1. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere täg-

liche Arbeitszeit bewilligen
a) für kontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung zusätzlicher Frei-

schichten,
b) für Bau- und Montagestellen,

2. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere
tägliche Arbeitszeit für Saison- und Kampagnebetriebe für die Zeit
der Saison oder Kampagne bewilligen, wenn die Verlängerung der
Arbeitszeit über acht Stunden werktäglich durch eine entsprechende
Verkürzung der Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen wird,

3. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Dauer und Lage der
Ruhezeit bei Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereit-
schaft den Besonderheiten dieser Inanspruchnahmen im öffentlichen
Dienst entsprechend bewilligen,

4. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Ruhezeit zur Herbei-
führung eines regelmäßigen wöchentlichen Schichtwechsels zweimal
innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen bewilligen.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann über die in diesem Gesetz vorgesehenen
Ausnahmen hinaus weitergehende Ausnahmen zulassen, soweit sie im
öffentlichen Interesse dringend nötig werden.
(2a) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates
1. Ausnahmen von den §§ 3, 4, 5 und 6 Absatz 2 sowie von den §§ 9 und

11 für Arbeitnehmer, die besondere Tätigkeiten zur Errichtung, zur Än-
derung oder zum Betrieb von Bauwerken, künstlichen Inseln oder sons-
tigen Anlagen auf See (Offshore-Tätigkeiten) durchführen, zulassen und

2. die zum Schutz der in Nummer 1 genannten Arbeitnehmer sowie der
Sonn- und Feiertagsruhe notwendigen Bedingungen bestimmen.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäfts-
bereich durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales aus zwingenden Gründen der Verteidigung 
Arbeitnehmer verpflichten, über die in diesem Gesetz und in den auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und Tarifver-
trägen festgelegten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen hinaus
Arbeit zu leisten.
(3a) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäfts-
bereich durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales für besondere Tätigkeiten der Arbeit-
nehmer bei den Streitkräften Abweichungen von in diesem Gesetz sowie 
von in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
bestimmten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen zulassen, soweit 
die Abweichungen aus zwingenden Gründen erforderlich sind und die 
größtmögliche Sicherheit und der bestmögliche Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer gewährleistet werden.
(4) Werden Ausnahmen nach Absatz 1 oder 2 zugelassen, darf die
Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalen-
dermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten.

FÜNFTER ABSCHNITT
Durchführung des Gesetzes

§ 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Abdruck dieses Gesetzes,
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen, für den Betrieb geltenden
Rechtsverordnungen und der für den Betrieb geltenden Tarifverträge
und Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3,
§§ 12 und 21a Abs. 6 an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme
auszulegen oder auszuhängen.
(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werktägliche Arbeits-
zeit des § 3 Satz 1 hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzu-
zeichnen und ein Verzeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in eine
Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt haben. Die
Nachweise sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

§ 17 Aufsichtsbehörde
(1) Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen wird von den nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden (Aufsichtsbehörden) überwacht.
(2) Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen Maßnahmen anordnen, 
die der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergeben-
den Pflichten zu treffen hat.
(3) Für den öffentlichen Dienst des Bundes sowie für die bundesunmittel-
baren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
werden die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde vom zustän-
digen Bundesministerium oder den von ihm bestimmten Stellen wahrge-
nommen; das gleiche gilt für die Befugnisse nach § 15 Abs. 1 und 2.
(4) Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitgeber die für die Durchfüh-
rung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
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Rechtsverordnungen erforderlichen Auskünfte verlangen. Sie kann fer-
ner vom Arbeitgeber verlangen, die Arbeitszeitnachweise und Tarifver-
träge oder Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 
bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden.
(5) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeits-
stätten während der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu be-
sichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in
einer Wohnung befinden, dürfen sie ohne Einverständnis des Inhabers
nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung betreten und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das
Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
wird insoweit eingeschränkt.
(6) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihnselbst oder einen der in § 383
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

SECHSTER ABSCHNITT
Sonderregelungen

§ 18 Nichtanwendung des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf
1. leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungs-

gesetzes sowie Chefärzte,
2. Leiter von öffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Arbeit-

nehmer im öffentlichen Dienst, die zu selbständigen Entscheidungen
in Personalangelegenheiten befugt sind,

3. Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen anver-
trauten Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich er-
ziehen, pflegen oder betreuen,

4. den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemein-
schaften.

(2) Für die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren gilt anstelle die-
ses Gesetzes das Jugendarbeitsschutzgesetz.
(3) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder
auf Kauffahrteischiffen im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt an-
stelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz.
(4) (weggefallen)

§ 19 Beschäftigung im öffentlichen Dienst
Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im öffentlichen Dienst 
können, soweit keine tarifvertragliche Regelung besteht, durch die zu-
ständige Dienstbehörde die für Beamte geltenden Bestimmungen über 
die Arbeitszeit auf die Arbeitnehmer übertragen werden; insoweit finden 
die §§ 3 bis 13 keine Anwendung.

§ 20 Beschäftigung in der Luftfahrt
Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder von 
Luftfahrzeugen gelten anstelle der Vorschriften dieses Gesetzes über 
Arbeits- und Ruhezeiten die Vorschriften über Flug-, Flugdienst- und 
Ruhezeiten der Zweiten Durchführungsverordnung zur Betriebsordnung 
für Luftfahrtgerät in der jeweils geltenden Fassung.

§ 21 Beschäftigung in der Binnenschifffahrt
(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates, auch zur Umsetzung zwischenstaatlicher Verein-
barungen oder Rechtsakten der Europäischen Union, abweichend von
den Vorschriften dieses Gesetzes die Bedingungen für die Arbeitszeit-
gestaltung von Arbeitnehmern, die als Mitglied der Besatzung oder des
Bordpersonals an Bord eines Fahrzeugs in der Binnenschifffahrt be-
schäftigt sind, regeln, soweit dies erforderlich ist, um den besonderen
Bedingungen an Bord von Binnenschiffen Rechnung zu tragen. Ins-
besondere können in diesen Rechtsverordnungen die notwendigen
Bedingungen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Sinne
des § 1, einschließlich gesundheitlicher Untersuchungen hinsichtlich
der Auswirkungen der Arbeitszeitbedingungen auf einem Schiff in der
Binnenschifffahrt, sowie die notwendigen Bedingungen für den Schutz
der Sonn- und Feiertagsruhe bestimmt werden. In Rechtsverordnungen
nach Satz 1 kann ferner bestimmt werden, dass von den Vorschriften
der Rechtsverordnung durch Tarifvertrag abgewichen werden kann.
(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes
1 keinen Gebrauch macht, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes für
das Fahrpersonal auf Binnenschiffen, es sei denn, binnenschifffahrts-
rechtliche Vorschriften über Ruhezeiten stehen dem entgegen. Bei An-
wendung des Satzes 1 kann durch Tarifvertrag von den Vorschriften
dieses Gesetzes abgewichen werden, um der Eigenart der Binnenschiff-
fahrt Rechnung zu tragen.

§ 21a Beschäftigung im Straßentransport
(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Fahrer oder Bei-
fahrer bei Straßenverkehrstätigkeiten im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenver-
kehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG)
Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EG Nr. L 102 S. 1) oder des Europäischen

Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr 
beschäftigten Fahrpersonals (AETR) vom 1. Juli 1970 (BGBl. II 1974 S. 
1473) in ihren jeweiligen Fassungen gelten die Vorschriften dieses Ge-
setzes, soweit nicht die folgenden Absätze abweichende Regelungen 
enthalten. Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und des 
AETR bleiben unberührt.
(2) Eine Woche im Sinne dieser Vorschriften ist der Zeitraum von Montag 
0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr.
(3) Abweichend von § 2 Abs. 1 ist keine Arbeitszeit:
1. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bereit-

halten muss, um seine Tätigkeit aufzunehmen,
2. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer bereithalten muss, um

seine Tätigkeit auf Anweisung aufnehmen zu können, ohne sich an
seinem Arbeitsplatz aufhalten zu müssen;

3. für Arbeitnehmer, die sich beim Fahren abwechseln, die während der
Fahrt neben dem Fahrer oder in einer Schlafkabine verbrachte Zeit.

Für die Zeiten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt dies nur, wenn der Zeitraum 
und dessen voraussichtliche Dauer im Voraus, spätestens unmittel-
bar vor Beginn des betreffenden Zeitraums bekannt ist. Die in Satz 1 
genannten Zeiten sind keine Ruhezeiten. Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 ge-
nannten Zeiten sind keine Ruhepausen.
(4) Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten.
Sie kann auf bis zu 60 Stunden verlängertwerden, wenn innerhalb von
vier Kalendermonaten oder 16 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden
wöchentlich nicht überschritten werden.
(5) Die Ruhezeiten bestimmen sich nach den Vorschriften der Europäi-
schen Gemeinschaften für Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem
AETR. Dies gilt auch für Auszubildende und Praktikanten.
(6) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kannzugelassen werden,
1. nähere Einzelheiten zu den in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 2 und Satz 2 ge-

nannten Voraussetzungen zu regeln,
2. abweichend von Absatz 4 sowie den §§ 3 und 6 Abs. 2 die Arbeits-

zeit festzulegen, wenn objektive, technische oder arbeitszeit-
organisatorische Gründe vorliegen. Dabei darf die Arbeitszeit 48
Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten
nicht überschreiten.

§ 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2a gilt nicht. § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.
(7) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sindmindestens zwei Jahre aufzu-
bewahren. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer auf Verlangen eine
Kopie der Aufzeichnungen seiner Arbeitszeit auszuhändigen.
(8) Zur Berechnung der Arbeitszeit fordert der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer schriftlich auf, ihm eine Aufstellungder bei einem anderen
Arbeitgeber geleisteten Arbeitszeit vorzulegen. Der Arbeitnehmer legt
diese Angaben schriftlich vor.

SIEBTER ABSCHNITT
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 22 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen §§ 3, 6 Abs. 2 oder § 21a Abs. 4, jeweils auch in Ver-

bindung mit § 11 Abs. 2, einen Arbeitnehmer über die Grenzen der
Arbeitszeit hinaus beschäftigt,

2. entgegen § 4 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen
Mindestdauer oder nicht rechtzeitig gewährt,

3. entgegen § 5 Abs. 1 die Mindestruhezeit nicht gewährt oder ent-
gegen § 5 Abs. 2 die Verkürzung der Ruhezeit durch Verlängerung
einer anderen Ruhezeit nicht oder nicht rechtzeitig ausgleicht,

4. einer Rechtsverordnung nach § 8 Satz 1, § 13 Abs. 1 oder 2, § 15 Ab-
satz 2a Nummer 2, § 21 Absatz 1 oder § 24 zuwiderhandelt, soweit
sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist,

5. entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen
beschäftigt,

6. entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an allen Sonntagen be-
schäftigt oder entgegen § 11 Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht oder
nicht rechtzeitig gewährt,

7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 zuwider-
handelt,

8. entgegen § 16 Abs. 1 die dort bezeichnete Auslage oder den dort
bezeichneten Aushang nicht vornimmt,

9. entgegen § 16 Abs. 2 oder § 21a Abs. 7 Aufzeichnungen nicht oder
nicht richtig erstellt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbe-
wahrt oder

10. entgegen § 17 Abs. 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht
vollständig erteilt, Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt
oder nicht einsendet oder entgegen § 17 Abs. 5 Satz 2 eine Maß-
nahme nicht gestattet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7, 
9 und 10 mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro, in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert
Euro geahndet werden.
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§ 23 Strafvorschriften
(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Hand-
lungen
1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines

Arbeitnehmers gefährdet oder
2. beharrlich wiederholt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig ver-
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

ACHTER ABSCHNITT
Schlußvorschriften

§ 24  Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen und
Rechtsakten der EG

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Er-
füllung von Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen 

oder zur Umsetzung von Rechtsakten des Rates oder der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften, die Sachbereiche dieses Gesetzes 
betreffen, Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz erlassen.

§ 25 Übergangsregelung für Tarifverträge

Enthält ein am 1. Januar 2004 bestehender oder nachwirkender Tarif-
vertrag abweichende Regelungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12 
Satz 1, die den in diesen Vorschriften festgelegten Höchstrahmen über-
schreiten, bleiben diese tarifvertraglichen Bestimmungen bis zum 31. 
Dezember 2006 unberührt. Tarifverträgen nach Satz 1 stehen durch 
Tarifvertrag zugelassene Betriebsvereinbarungen sowie Regelungen 
nach § 7 Abs. 4 gleich.

§ 26

(weggefallen)

2 Verordnung zu Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz infolge der COVID-19-Epidemie
(COVID-19-Arbeitszeitverordnung – COVID-19-ArbZV)

Vom 7. April 2020 (BAnz AT 09.04.2020 V2)

§ 1 Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes darf 
die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden. Dies gilt nur, soweit die Ver-
längerung nicht durch vorausschauende organisatorische Maßnahmen 
einschließlich notwendiger Arbeitszeitdisposition, durch Einstellungen 
oder sonstige personalwirtschaftliche Maßnahmen vermieden werden 
kann. Die Verlängerung muss wegen der COVID-19-Epidemie zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Gesund-
heitswesens und der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge 
oder zur Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern not-
wendig sein. § 3 Satz 2 des Arbeitszeitgesetzes gilt entsprechend.
(2) Absatz 1 gilt für Tätigkeiten
1. beim Herstellen, Verpacken einschließlich Abfüllen, Kommissionieren,

Liefern an Unternehmer, Be- und Entladen und Einräumen von
a) Waren des täglichen Bedarfs,
b) Arzneimitteln, Medizinprodukten und weiteren apothekenüblichen

Waren sowie Hilfsmitteln,
c) Produkten, die zur Eingrenzung, Bekämpfung und Bewältigung der

COVID-19-Epidemie eingesetzt werden,
d) Stoffen, Materialien, Behältnissen und Verpackungsmaterialien, die

zur Herstellung und zum Transport der in den Buchstaben a bis c
genannten Waren, Mittel und Produkte erforderlich sind,

2. bei der medizinischen Behandlung sowie bei der Pflege, Betreuung
und Versorgung von Personen einschließlich Assistenz- und Hilfs-
tätigkeiten,

3. bei Not- und Rettungsdiensten, der Feuerwehr sowie beim Zivilschutz,
4. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie

der Funktionsfähigkeit von Gerichten und Behörden,
5. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und 

Abwasserentsorgungsbetrieben,
6. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen

zur Behandlung und Pflege von Tieren,
7. zur Sicherstellung von Geld- und Werttransporten sowie bei der Be-

wachung von Betriebsanlagen,
8. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und

Rechnersystemen,
9. in Apotheken und Sanitätshäusern im Rahmen der zugelassenen

Ladenöffnungszeiten und bei erforderlichen Vor- und Nacharbeiten
sowie bei Abhol- und Lieferdiensten von Apotheken und Sanitäts-
häusern.

(3) Wird von den durch Absatz 1 ermöglichten Abweichungen Ge-
brauch gemacht, darf die Arbeitszeit 60 Stunden wöchentlich nicht
überschreiten. Die Wochenarbeitszeit nach Satz 1 darf in dringenden
Ausnahmefällen auch über 60 Stunden hinaus verlängert werden, so-
weit die Verlängerung nicht durch vorausschauende organisatorische
Maßnahmen einschließlich notwendiger Arbeitszeitdisposition, durch
Einstellungen oder sonstige personalwirtschaftliche Maßnahmen ver-
mieden werden kann.

§ 2 Ruhezeit
Abweichend von § 5 Absatz 1 und § 7 Absatz 9 des Arbeitszeitgesetzes 
darf die Ruhezeit bei den in § 1 Absatz 2 genannten Tätigkeiten um bis 

zu zwei Stunden verkürzt werden, wobei eine Mindestruhezeit von neun 
Stunden nicht unterschritten werden darf. Die Verkürzung ist nur zu-
lässig, wenn sie wegen der COVID-19-Epidemie zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens 
und der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge oder zur Ver-
sorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern notwendig ist. Jede 
Verkürzung der Ruhezeit ist innerhalb von vier Wochen auszugleichen. 
Der Ausgleich ist nach Möglichkeit durch freie Tage zu gewähren, an-
sonsten durch Verlängerung anderer Ruhezeiten auf jeweils mindestens 
13 Stunden.

§ 3 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung
(1) Abweichend von § 9 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes dürfen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer mit den in § 1 Absatz 2 genannten
Tätigkeiten auch an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden, sofern
die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können. § 1
Absatz 1 gilt entsprechend, soweit das Gesetz über den Ladenschluß
sowie die Ladenschluss- oder Ladenöffnungsgesetze der Länder dem
nicht entgegenstehen. Wird von den durch Satz 1 oder 2 ermöglichten
Abweichungen Gebrauch gemacht, gilt § 1 Absatz 3 entsprechend.
(2) Abweichend von § 11 Absatz 3 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes kann
der Ersatzruhetag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an
einem Sonntag nach Absatz 1 beschäftigt werden, innerhalb eines den
Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von acht Wochen ge-
währt werden. Der Ersatzruhetag nach Satz 1 ist aber spätestens bis
zum 31. Juli 2020 zu gewähren.
(3) § 11 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes gilt unter Berücksichtigung
der Abweichungen in den §§ 1, 2 und 3 Absatz 1 Satz 2. § 11 Absatz 1
und Absatz 3 Satz 2 des Arbeitszeitgesetzes sowie § 11 Absatz 4 des
Arbeitszeitgesetzes bleiben unberührt.

§ 4 Zeitlicher Anwendungsbereich
Die in § 1 Absatz 1 Satz 1, § 2 Satz 1 und § 3 Absatz 1 Satz 1 zu-
gelassenen Ausnahmen dürfen nur bis zum 30. Juni 2020 angewendet 
werden.

§ 5 Behördliche Befugnisse
Die Aufsichtsbehörde kann feststellen, ob eine Beschäftigung nach die-
ser Verordnung zulässig ist.

§ 6 Verhältnis zu landesrechtlichen und anderen Vorschriften
(1) Die auf Grund des Arbeitszeitgesetzes, insbesondere auf Grund von
§ 15 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes, von den Landesregierungen und
den nach Landesrecht zuständigen Behörden getroffenen Ausnahmen
vom Arbeitszeitgesetz bleiben unberührt, soweit sie
1. für in § 1 Absatz 2 geregelte Tätigkeiten längere Arbeitszeiten ermög-

lichen,
2. für Tätigkeiten gelten, die in § 1 Absatz 2 nicht genannt sind,
3. Regelungen des Arbeitszeitgesetzes betreffen, die nicht Gegenstand

dieser Verordnung sind.
(2) § 14 des Arbeitszeitgesetzes bleibt unberührt.

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt am
31. Juli 2020 außer Kraft.
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3 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
Bundesministerium für Arbeit und Soziales vom 16. April 2020

I.
Arbeiten in der Pandemie –

mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
Die Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie trifft das gesellschaftliche 
sowie wirtschaftliche Leben gleichermaßen, Beschäftigte und Nicht-
beschäftigte. Diese Pandemielage ist eine Gefahr für die Gesundheit 
einer unbestimmten Zahl von Personen und zugleich für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf das Leben 
jedes Einzelnen. Sie betrifft jegliche wirtschaftliche Aktivität und damit 
die ganze Arbeitswelt. Sicherheit und Gesundheitsschutz und das Hoch-
fahren der Wirtschaft können nur im Gleichklang funktionieren, soll ein 
Stop-and-Go-Effekt vermieden werden.
Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen 
verfolgen das Ziel, durch die Unterbrechung der Infektionsketten die Be-
völkerung zu schützen, die Gesundheit von Beschäftigten zu sichern, 
die wirtschaftliche Aktivität wiederherzustellen und zugleich einen 
mittelfristig andauernden Zustand flacher Infektionskurven herzustellen. 
Dabei ist die Rangfolge von technischen über organisatorischen bis hin 
zu personenbezogenen Schutzmaßnahmen zu beachten.
Zwei klare Grundsätze gelten:
• Unabhängig vom Betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in

Zweifelsfällen, bei denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten 
werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt und
getragen werden.

• Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. ab-
geklärte Erkältung) oder Fieber sollen sich generell nicht auf dem Be-
triebsgelände aufhalten. (Ausnahme: Beschäftigte in kritischen Infra-
strukturen; siehe RKI Empfehlungen). Der Arbeitgeber hat (z.B. im
Rahmen von „Infektions-Notfallplänen“) ein Verfahren zur Abklärung von
Verdachtsfällen (z.B. bei Fieber; siehe RKI-Empfehlungen) festzulegen.

II.
Betriebliches Maßnahmenkonzept für zeitlich befristete

zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz
vor SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard)

Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutz-
maßnahmen trägt der Arbeitgeber entsprechend dem Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber hat sich von den Fachkräften für 
Arbeitssicherheit und Betriebsärzten beraten zu lassen sowie mit den 
betrieblichen Interessensvertretungen abzustimmen.
Hat der Betrieb einen Arbeitsschutzausschuss, koordiniert dieser zeit-
nah die Umsetzung der zusätzlichen Infektionsschutz-Maßnahmen und 
unterstützt bei der Kontrolle ihrer Wirksamkeit. Alternativ kann auch ein 
Koordinations-/Krisenstab unter Leitung des Arbeitgebers oder einer 
nach § 13 ArbSchG/DGUV Vorschrift 1 beauftragten Person unter Mit-
wirkung von Betriebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebs-
arzt eingerichtet werden.

Besondere technische Maßnahmen

1. Arbeitsplatzgestaltung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ausreichend Abstand (mindes-
tens 1,5 m) zu anderen Personen halten. Wo dies auch durch Maß-
nahmen der Arbeitsorganisation nicht möglich ist, müssen alternative 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Transparente Abtrennungen sind 
bei Publikumsverkehr und möglichst auch zur Abtrennung der Arbeits-
plätze mit ansonsten nicht gegebenem Schutzabstand zu installieren.
Büroarbeit ist nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen. Andernfalls 
sind für Büroarbeitsplätze die freien Raumkapazitäten so zu nutzen und 
die Arbeit so zu organisieren, dass Mehrfachbelegungen von Räumen ver-
mieden werden können bzw. ausreichende Schutzabstände gegeben sind.

2. Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume
Zur Reinigung der Hände sind hautschonende Flüssigseife und Hand-
tuchspender zur Verfügung zu stellen. Ausreichende Reinigung und Hy-
giene ist vorzusehen, ggf. sind die Reinigungsintervalle anzupassen. Dies 
gilt insbesondere für Sanitäreinrichtungen und Gemeinschaftsräume. 
Zur Vermeidung von Infektionen trägt auch das regelmäßige Reinigen 
von Türklinken und Handläufen bei. In Pausenräumen und Kantinen ist 
ausreichender Abstand sicherzustellen, z. B. dadurch, dass Tische und 
Stühle nicht zu dicht beieinanderstehen. Es ist darauf zu achten, dass 
möglichst keine Warteschlangen bei der Essensaus- und Geschirrrück-
gabe sowie an der Kasse entstehen. Ggf. sind die Kantinen- und Essens-
ausgabezeiten zu erweitern. Als Ultima Ratio sollte auch die Schließung 
von Kantinen erwogen werden.

3. Lüftung
Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da 
in geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der 
Raumluft steigen kann. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise 
in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen reduziert.
Besondere Hinweise zu Raumlufttechnischen Anlagen (RLT):
Das Übertragungsrisiko über RLT ist insgesamt als gering einzustufen. 
Von einer Abschaltung von RLT insbesondere in Räumen, in denen In-
fizierte behandelt werden oder mit infektiösen Materialien hantiert wird, 

wird abgeraten, da dies zu einer Erhöhung der Aerosolkonzentration in 
der Raumluft und damit zur Erhöhung des Infektionsrisikos führen kann.

4. Infektionsschutzmaßnahmen für Baustellen, Landwirtschaft,
Außen- und Lieferdienste, Transporte und Fahrten innerhalb des
Betriebs
Auch bei arbeitsbezogenen (Kunden-)Kontakten außerhalb der Betriebs-
stätte sind soweit möglich Abstände von mindestens 1,5 m einzuhalten. 
Die Arbeitsabläufe bei diesen Tätigkeiten sind dahingehend zu prüfen, 
ob vereinzeltes Arbeiten möglich ist, falls dadurch nicht zusätzliche Ge-
fährdungen entstehen. Andernfalls sind möglichst kleine, feste Teams 
(z.B. 2 bis 3 Personen) vorzusehen, um wechselnde Kontakte innerhalb 
der Betriebsangehörigen bei Fahrten und Arbeitseinsätzen außerhalb 
der Betriebsstätte zu reduzieren. Zusätzlich sind für diese Tätigkeiten 
Einrichtungen zur häufigen Handhygiene in der Nähe der Arbeitsplätze 
zu schaffen. Weiterhin ist eine zusätzliche Ausstattung der Firmenfahr-
zeuge mit Utensilien zur Handhygiene und Desinfektion und mit Papier-
tüchern und Müllbeuteln vorzusehen. Bei betrieblich erforderlichen 
Fahrten ist die gleichzeitige Nutzung von Fahrzeugen durch mehrere 
Beschäftigte möglichst zu vermeiden. Darüber hinaus ist der Personen-
kreis, der ein Fahrzeug gemeinsam – gleichzeitig oder nacheinander 
– benutzt, möglichst zu beschränken, z. B. indem einem festgelegten
Team ein Fahrzeug zu gewiesen wird. Innenräume der Firmenfahrzeuge
sind regelmäßig zu reinigen, insbesondere bei Nutzung durch mehrere
Personen. Fahrten zur Materialbeschaffung bzw. Auslieferung sind nach
Möglichkeit zu reduzieren, Tourenplanungen sind entsprechend zu op-
timieren.
Bei Transport- und Lieferdiensten sind bei der Tourenplanung Möglich-
keiten zur Nutzung sanitärer Einrichtungen zu berücksichtigen, da 
wegen der aktuellen Schließung vieler öffentlich zugänglicher Toiletten 
und Waschräume Handhygiene nur eingeschränkt möglich ist.

5. Infektionsschutzmaßnahmen für Sammelunterkünfte
Für die Unterbringung in Sammelunterkünften sind möglichst kleine, 
feste Teams festzulegen, die auch zusammenarbeiten. Diesen Teams 
sind nach Möglichkeit eigene Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär-
räume, Küchen, Gemeinschaftsräume) zur Verfügung zu stellen, um 
zusätzliche Belastungen durch schichtweise Nutzung und notwendige 
Reinigung zwischen den Nutzungen durch die einzelnen Teams zu ver-
meiden. Grundsätzlich ist eine Einzelbelegung von Schlafräumen vor-
zusehen. Eine Mehrfachbelegung von Schlafräumen ist grundsätzlich 
nur für Partner bzw. enge Familienangehörige statthaft. Es sind zusätz-
liche Räume zur frühzeitigen Isolierung infizierter Personen vorzusehen. 
Unterkunftsräume sind regelmäßig und häufig zu lüften und zu reinigen. 
Für Küchen in der Unterkunft sind Geschirrspüler vorzusehen, da die 
Desinfektion des Geschirrs Temperaturen über 60°C erfordert. Ebenso 
sind Waschmaschinen zur Verfügung zu stellen oder ist ein regelmäßiger 
Wäschedienst zu organisieren.

6. Homeoffice
Büroarbeiten sind nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen, ins-
besondere, wenn Büroräume von mehreren Personen mit zu geringen 
Schutzabständen genutzt werden müssten. Homeoffice kann auch einen 
Beitrag leisten, Beschäftigten zu ermöglichen, ihren Betreuungspflichten 
(z.B. Kinder oder pflegebedürftige Angehörige) nachzukommen. Auf der 
Themenseite der Initiative Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de) sind 
Empfehlungen für Arbeitgeber und Beschäftigte zur Nutzung des Ho-
meoffice aufgelistet.

7. Dienstreisen und Meetings
Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen wie Besprechungen sollten 
auf das absolute Minimum reduziert und alternativ soweit wie möglich 
technische Alternativen wie Telefon- oder Videokonferenzen zur Ver-
fügung gestellt werden. Sind Präsenzveranstaltungen unbedingt not-
wendig, muss ausreichender Abstand zwischen den Teilnehmern ge-
geben sein.

Besondere organisatorische Maßnahmen

8. Sicherstellung ausreichender Schutzabstände
Die Nutzung von Verkehrswegen (u.a. Treppen, Türen, Aufzüge) ist so 
anzupassen, dass ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Wo 
erfahrungsgemäß Personenansammlungen entstehen (Zeiterfassung, 
Kantine, Werkzeug- und Materialausgaben, Aufzüge etc.) sollen Schutz-
abstände der Stehflächen z.B. mit Klebeband markiert werden. Auch 
bei Zusammenarbeit mehrerer Beschäftigter, z.B. in der Montage, soll-
te der Mindestabstand zwischen Beschäftigten von 1,5 m gewährleistet 
sein. Wo dies technisch oder organisatorisch nicht gewährleistet ist, sind 
alternative Maßnahmen (Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen) zu tref-
fen.

9. Arbeitsmittel/Werkzeuge
Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen 
zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reini-
gung insbesondere vor der Übergabe an andere Personen vorzusehen. 
Andernfalls sind bei der Verwendung der Werkzeuge geeignete Schutz-
handschuhe zu verwenden, sofern hierdurch nicht zusätzliche Gefahren 
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(z. B. Erfassung durch rotierende Teile) entstehen. Dabei sind ebenfalls 
Tragzeitbegrenzungen und die individuelle Disposition der Beschäftigten 
(z.B. Allergien) zu berücksichtigen.

10. Arbeitszeit- und Pausengestaltung
Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und gemeinsam genutzten Ein-
richtungen sind durch Maßnahmen zur zeitlichen Entzerrung (versetzte 
Arbeits- und Pausenzeiten, ggf. Schichtbetrieb) zu verringern.
Bei der Aufstellung von Schichtplänen ist zur weiteren Verringerung 
innerbetrieblicher Personenkontakte darauf zu achten, möglichst die-
selben Personen zu gemeinsamen Schichten einzuteilen. Bei Beginn und 
Ende der Arbeitszeit ist durch geeignete organisatorische Maßnahmen 
zu vermeiden, dass es zu einem engen Zusammentreffen mehrerer Be-
schäftigter (z. B. bei Zeiterfassung, in Umkleideräumen, Waschräumen 
und Duschen etc.) kommt.

11. Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitsbekleidung und PSA
Besonders strikt ist auf die ausschließlich personenbezogene Be-
nutzung jeglicher Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Arbeits-
bekleidung zu achten. Die personenbezogene Aufbewahrung von 
Arbeitsbekleidung und PSA getrennt von der Alltagskleidung ist zu er-
möglichen. Es ist sicherstellen, dass Arbeitsbekleidung regelmäßig ge-
reinigt wird. Wenn ausgeschlossen ist, dass zusätzliche Infektionsrisiken 
und/oder Hygienemängel (z. B. durch Verschmutzung) entstehen und 
hierdurch zugleich innerbetriebliche Personenkontakte vermieden wer-
den können, ist den Beschäftigten das An- und Ausziehen der Arbeits-
kleidung zuhause zu ermöglichen.

12.  Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Be-
triebsgelände

Zutritt betriebsfremder Personen sind nach Möglichkeit auf ein Mini-
mum zu beschränken. Kontaktdaten betriebsfremder Personen sowie 
Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der Arbeitsstätte / des Betriebs-
geländes sind möglichst zu dokumentieren. Betriebsfremde Personen 
müssen zusätzlich über die Maßnahmen informiert werden, die aktuell 
im Betrieb hinsichtlich des Infektionsschutzes vor SARS-CoV-2 gelten.

13. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
Es sind betriebliche Regelungen zur raschen Aufklärung von Ver-
dachtsfällen auf eine COVID-19-Erkrankung zu treffen. Insbesondere 
Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion mit 
dem Coronavirus sein. Hierzu ist im Betrieb eine möglichst kontaktlose 
Fiebermessung vorzusehen.
Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen sind aufzufordern, das 
Betriebsgelände umgehend zu verlassen bzw. zuhause zu bleiben. 
Bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist, ist von Arbeits-
unfähigkeit des Beschäftigten auszugehen. Die betroffenen Personen 
sollten sich umgehend zunächst telefonisch zur Abklärung an einen be-
handelnden Arzt oder das Gesundheitsamt wenden. Der Arbeitgeber 
sollte im betrieblichen Pandemieplan Regelungen treffen, um bei be-
stätigten Infektionen diejenigen Personen (Beschäftigte und wo möglich 
Kunden) zu ermitteln und zu informieren, bei denen durch Kontakt mit 
der infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht.

14. Psychische Belastungen durch Corona minimieren
Die Corona-Krise bedroht und verunsichert nicht nur Unternehmen, son-
dern erzeugt auch bei vielen Beschäftigten große Ängste. Weitere zu 
berücksichtigende Aspekte hinsichtlich psychischer Belastungen sind 
u.a. mögliche konflikthafte Auseinandersetzungen mit Kunden, langan-
dauernde hohe Arbeitsintensität in systemrelevanten Branchen sowie
Anforderungen des Social Distancing. Diese zusätzlichen psychischen
Belastungen sollen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung berück-
sichtigt und darauf basierend geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Besondere personenbezogene Maßnahmen
15. Mund-Nase-Schutz und Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen bzw. nicht einhalt-

baren Schutzabständen sollten Mund-Nase-Bedeckungen in besonders 
gefährdeten Arbeitsbereichen als PSA zur Verfügung gestellt und ge-
tragen werden.

16. Unterweisung und aktive Kommunikation
Über die eingeleiteten Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen ist 
eine umfassende Kommunikation im Betrieb sicherzustellen. Unter-
weisungen der Führungskräfte sorgen für Handlungssicherheit und soll-
ten möglichst zentral laufen. Einheitliche Ansprechpartner sollten vor-
handen und der Informationsfluss gesichert sein. Schutzmaßnahmen 
sind zu erklären und Hinweise verständlich (auch durch Hinweisschilder, 
Aushänge, Bodenmarkierungen etc.) zu machen. Auf die Einhaltung der 
persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln (Abstandsgebot, 
„Hust- und Niesetikette“, Handhygiene, PSA) ist hinzuweisen. Für Unter-
weisungen sind auch die Informationen der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung hilfreich.

17.  Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz besonders ge-
fährdeter Personen

Arbeitsmedizinische Vorsorge ist den Beschäftigten zu ermöglichen, be-
ziehungsweise anzubieten. Beschäftigte können sich individuell vom Be-
triebsarzt beraten lassen, auch zu besonderen Gefährdungen aufgrund 
einer Vorerkrankung oder einer individuellen Disposition. Ängste und 
psychische Belastungen müssen ebenfalls thematisiert werden können. 
Der Betriebsarzt / die Betriebsärztin kennt den Arbeitsplatz und schlägt 
dem Arbeitgeber geeignete Schutzmaßnahmen vor, wenn die normalen 
Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ausreichen. Gegebenenfalls kann der 
Arzt / die Ärztin der betroffenen Person auch einen Tätigkeitswechsel 
empfehlen. Der Arbeitgeber erfährt davon nur, wenn der/die Betreffende 
ausdrücklich einwilligt. Arbeitsmedizinische Vorsorge kann telefonisch 
erfolgen; einige Betriebsärzte / Betriebsärztinnen bieten eine Hotline für 
die Beschäftigten an.

III.
Umsetzung und Anpassung des gemeinsamen

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards
Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie über einen längeren Zeit-
raum eine Herausforderung an den Infektionsschutz bei der Arbeit dar-
stellt. Um diesen besonderen Herausforderungen gerecht zu werden 
und eine bundesweit und branchenübergreifend einheitliche Vorgehens-
weise zu ermöglichen, wird
• das BMAS einen zeitlich befristeten Beraterkreis „Schutzmaß-

nahmen am Arbeitsplatz zur Prävention von SARS-CoV-2“ ein-
richten, um zeitnah und koordiniert auf die weitere Entwicklung der
Pandemie reagieren und ggf. notwendige Anpassungen am vor-
liegenden Arbeitsschutzstandard vornehmen zu können. Mitglieder
sollen Vertreter/innen von BMAS und Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA), Robert-Koch Institut (RKI), je zwei Ver-
treter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), von Unfallver-
sicherungsträgern (UVT), Ländern sowie Sachverständige sein.

• der vorliegende SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard bei Bedarfs
durch die Unfallversicherungsträger sowie gegebenenfalls durch die
Aufsichtsbehörden der Länder branchenspezifisch konkretisiert
und ergänzt.

• die Bundesregierung den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
veröffentlichen und auf die branchenspezifischen Konkretisierungen
und Ergänzungen verweisen. Sie bittet BAuA, BDA, DGB, DGUV und
die Arbeitsschutzverwaltungen der Länder ihre Netzwerke zur Kom-
munikation ebenso zu nutzen. Die beschriebenen Maßnahmen sind
ein Beitrag dazu, eine flache Kurve von (Neu-)Infektionen sicherzu-
stellen. Die von Bund, Ländern sowie Unfallversicherungen getragene
Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) wird die Ver-
breitung und Anwendung des SARS-CoV-2Arbeitsschutzstandards
und dessen weitere branchenspezifischen Konkretisierungen in die
betriebliche Arbeitswelt ebenfalls unterstützen.

4 Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Vereinigung
der kommunalen Arbeitgeberverbände

(TV COVID)
vom 30. März 2020

Zwischen
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
vertreten durch den Vorstand,

einerseits
und

[den vertragsschließenden Gewerkschaften]1

andererseits
wird Folgendes vereinbart:

Die durch das Corona-Virus (SARS-CoV-2/COVID-19) verursachte 
Pandemie betrifft neben der Gesundheit der Menschen auch deren 
wirtschaftliche Zukunft. Um im Anschluss an die Corona-Krise mög-
lichst schnell wieder auf den dann erforderlichen Personalbedarf reagie-

ren zu können, die finanzielle Existenz der Beschäftigten in der Krise zu 
sichern, wirtschaftlichen Schaden von den Arbeitgebern im öffentlichen 
Dienst und öffentlichen Unternehmen abzuhalten, soll das Instrument 
der Kurzarbeit flexibel eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund und 

1 Vertragschließende Gewerkschaften sind die Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di), die zugleich für die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP), die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und 
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) handelt, und 
zum anderen der dbb beamtenbund und tarifunion (dbb). Mit beiden 
Gewerkschaften wurden getrennte, aber inhaltsgleiche Tarifverträge 
abgeschlossen.
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zur Festlegung der Rahmenbedingungen für die Kurzarbeit treffen die 
Tarifvertragsparteien die nachfolgenden Regelungen.

§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die in einem ungekündigten
Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mit-
gliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) ist, und von einem bei diesem geltenden Tarifvertrag erfasst sind.

(2) Von der Kurzarbeit ausgenommen sind:

– Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Dual Studierende sowie
Praktikantinnen und Praktikanten,

– Ausbildende, denen zeitlich überwiegend Tätigkeiten der Ausbildung
von Auszubildenden oder Schülerinnen und Schülern bzw. der Be-
treuung von Dual-Studierenden oder Praktikantinnen und Praktikan-
ten übertragen sind oder die ausdrücklich gegenüber Dritten als Aus-
bildende, Praxisanleitende bzw. Betreuende benannt sind, wenn zu
erwarten ist, dass diese während des Kurzarbeitszeitraumes im bis-
herigen Umfang die Ausbildung bzw. Betreuung durchführen,

– Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis während des Kurzarbeitszeit-
raumes aufgrund Aufhebungsvertrag oder deshalb endet, weil ein be-
fristeter Arbeitsvertrag nicht verlängert wird,

– Schwangere Frauen und werdende Väter, die Elterngeld in Anspruch
nehmen werden, und bei denen der Bezug von Kurzarbeitergeld in
den Bemessungszeitraum des Elterngeldes gemäß § 2 BEEG fällt,

– Geringfügig Beschäftigte,

– Beschäftigte in der Freistellungsphase des Altersteilzeitblockmodells.

(3) 1Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Beschäftigte bei einem Arbeitgeber
im Sinne des Absatzes 1, wenn zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Tarifvertrages eine betriebliche Vereinbarung zur Kurzarbeit gilt, die eine
Aufstockung auf mindestens 80 Prozent des Nettomonatsentgelts im
Sinne des § 5 Abs. 1 regelt. 2Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte bei
einem Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 für die Dauer seiner Lauf-
zeit, soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Tarifvertrages eine
betriebliche Vereinbarung zur Kurzarbeit gilt, die eine Aufstockung auf
weniger als 80 Prozent des Nettomonatsentgelts im Sinne des § 5 Abs. 1 
regelt, mit der Maßgabe, dass, soweit keine Aufstockung auf 80 Prozent
des Nettomonatsentgelts im Sinne des § 5 Abs. 1 erreicht wird, der Auf-
stockungsbetrag im Sinne des § 5 Abs. 1 80 Prozent beträgt.

(4) Abweichend von Absatz 3 gilt dieser Tarifvertrag nicht für Be-
schäftigte bei Verkehrsflughäfen und anderen erfassten Unternehmen
in der Luftverkehrsbranche, wenn eine Betriebsvereinbarung bis zum
15. Mai 2020 geschlossen wurde bzw. wird oder wenn eine Betriebs-
vereinbarung auch zu einem späteren Zeitpunkt verlängert wird, wenn
diese eine Aufstockung auf mindestens 80 Prozent des Nettomonats-
entgelts im Sinne des § 5 Abs. 1 regelt. 2Für den Fall, dass eine Be-
triebsvereinbarung nach Satz 1 keine Aufstockung auf mindestens 80
Prozent des Nettomonatsentgelts im Sinne des § 5 Abs. 1 regelt, gilt
diese Vereinbarung weiterhin mit der Maßgabe, dass ab dem 16. Mai
2020 Beschäftigte eine Aufstockung auf 80 Prozent des Nettomonats-
entgelts nach § 5 erhalten; darüber hinaus gelten die Regelungen dieses 
Tarifvertrages nicht und die weiteren Regelungen dieser Vereinbarung
bleiben unberührt. 3Für den Fall, dass der Abschluss betrieblicher Ver-
einbarungen oder deren Verlängerung im Sinne von Satz 1 nicht ein-
vernehmlich möglich ist, werden die Tarifpartner auf Landesebene
unverzüglich in einem Mediationsprozess den Abschluss einer Betriebs-
vereinbarung begleiten und unterstützen; dabei gilt, dass die Eckpunkte
der Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit sich an den Regelungen ande-
rer Flughafen- und Luftverkehrsunternehmen orientieren und vergleich-
bare Regelungen beinhalten. 4Wird eine Betriebsvereinbarung bei einem
Verkehrsflughafen nach erfolgter Mediation nach Satz 3 nicht vereinbart
oder verlängert, gilt dieser Tarifvertrag mit der Maßgabe, dass der Auf-
stockungsbetrag im Sinne des § 5 Abs. 1 80 Prozent des Nettomonats-
entgelts beträgt.

§ 2  Voraussetzungen der Einführung und Ausgestaltung der Kurz-
arbeit

(1) 1Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß SGB III und
Kurzarbeitergeldverordnung kann durch den Arbeitgeber Kurzarbeit an-
geordnet werden. 2Die Anordnung der Kurzarbeit bedarf der Beteiligung
des Betriebs- oder Personalrats im Rahmen des Antragsverfahrens nach 
§ 99 SGB III. 3Die gesetzlichen Rechte des Betriebs- oder Personalrats
bleiben darüber hinaus bestehen, soweit durch diesen Tarifvertrag keine 
abschließende Regelung getroffen wird.

(2) 1Arbeitgeber und Betriebsrat verständigen sich im Rahmen der Mit-
bestimmungsrechte des Betriebsrats über die nähere Ausgestaltung der 
Kurzarbeit. 2Im Zuständigkeitsbereich der Personalräte verständigen
sich Arbeitgeber und der Personalrat über die nähere Ausgestaltung
der Kurzarbeit im Rahmen der Reichweite der Beteiligungsrechte nach
den jeweiligen landesrechtlichen Personalvertretungsgesetzen. 3Die Re-
gelungen dieses Tarifvertrages sind abschließend und stehen Verein-
barungen auf betrieblicher Ebene nicht offen.

(3) 1Die Einführung von Kurzarbeit ist mit einer Frist von sieben Kalender-
tagen in betriebsüblicher Weise anzukündigen. 2Die angekündigte Kurz-
arbeit kann nur innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Ablauf der
Ankündigungsfrist eingeführt werden. 3Nach Ablauf dieser Frist ohne
Einführung der Kurzarbeit oder bei einer mindestens sechswöchigen
Unterbrechung der Kurzarbeit durch Vollarbeit muss vor Aufnahme be-
ziehungsweise Weiterführung der Kurzarbeit die Ankündigung wieder-
holt werden.

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1:
Für den Monat April 2020 gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Ein-
führung von Kurzarbeit mit einer Frist von drei Kalendertagen anzu-
kündigen ist.

§ 3 Umfang und Höchstdauer der Kurzarbeit
1Die Kurzarbeit kann in Betrieben und Dienststellen sowie Teilen der-
selben, nicht jedoch für einzelne Beschäftigte, eingeführt werden. 2Zu 
den Betrieben und Dienststellen nach Satz 1 gehören unter anderem 
auch Regie- und Eigenbetriebe, Anstalten, Körperschaften und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sowie 
sonstige kommunale Einrichtungen. 3Die Kurzarbeit kann für die Dauer 
von bis zu neun Monaten eingeführt werden, sie endet spätestens am 
31. Dezember 2020. 4Die Kurzarbeit kann bis zu einer Herabsetzung der
Arbeitszeit auf null Stunden eingeführt werden.

§ 4  Anzeige bei der Agentur für Arbeit - Information des Betriebs- 
oder Personalrats

(1) 1Der Arbeitgeber stellt im Falle der Notwendigkeit von Kurzarbeit un-
verzüglich bei der zuständigen Agentur für Arbeit die Anträge zur Ge-
währung von Kurzarbeitergeld. 2Der Betriebs- oder Personalrat erhält
Kopien der dafür erforderlichen Unterlagen.
(2) 1Der Betriebs- oder Personalrat wird vom Arbeitgeber wöchentlich
über die Entwicklung der Lage informiert. 2Zur Vorbereitung sind dem
Betriebs- oder Personalrat frühzeitig die erforderlichen Unterlagen in ge-
eigneter Weise zur Verfügung zu stellen. 3Insbesondere ist dem Betriebs- 
oder Personalrat darzulegen, weshalb Kurzarbeit in welchen Bereichen
eingeführt, verändert, ausgeweitet oder beendet werden soll und wes-
halb welche Beschäftigte in welchen Bereichen in welcher Weise davon
betroffen sind und betroffen sein werden.

§ 5 Aufstockung des Kurzarbeitergeldes
(1) 1Die Beschäftigten, die von der Kurzarbeit betroffen sind, erhalten
vom Arbeitgeber zusätzlich zum verkürzten Entgelt und dem von der
Agentur für Arbeit zu erwartenden Kurzarbeitergeld eine Aufstockung
auf
– in den Entgeltgruppen 1 bis 10 (Anlage A zum TVöD) 95 Prozent,
– in den Entgeltgruppen 11 bis 15 (Anlage A zum TVöD) 90 Prozent
des Nettomonatsentgelts, das sie in den drei vollen Kalendermonaten 
vor Einführung der Kurzarbeit durchschnittlich erhalten haben. 2Bei der 
Ermittlung des Nettomonatsentgelts nach Satz 1 bleiben das zusätzlich 
für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der 
im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), leistungs- 
oder erfolgsabhängige Entgelte oder Prämienzahlungen, jährliche 
Sonderzahlungen, an eine bestimmte Dauer der Beschäftigungszeit an-
knüpfende Entgelte oder Prämienzahlungen, Zahlungen aufgrund des 
Todes von Beschäftigten sowie sonstige einmalige Sonderzahlungen 
unberücksichtigt. 3Das für die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes maß-
gebliche Nettomonatsentgelt ist durch die Beitragsbemessungsgrenze 
im Sinne des SGB III begrenzt. 4Die Berechnung des für die Aufstockung 
erforderlichen Bruttobetrages kann im pauschalierten Berechnungsver-
fahren ermittelt werden, bei dem auf ganze 10 Euro kaufmännisch ge-
rundet werden kann.
(2) Ungekürzt weitergezahlt werden Urlaubsentgelt und Urlaubsgeld,
vermögenswirksame Leistungen sowie Jahressonderzahlung bzw.
Sparkassensonderzahlung.
(3) Die Aufstockung zum Kurzarbeitergeld ist zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt.
(4) Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung sollen die tariflichen Entgelte,
Kurzarbeitergeld und Aufstockung gesondert ausgewiesen werden.
(5) Der Aufstockungsbetrag ist kein monatliches Entgelt und wird des-
halb bei tariflichen Leistungen, deren Höhe vom Entgelt abhängig ist,
nicht berücksichtigt.
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:
1Die Regelungen des § 1 Abs. 3 der Anlage zu § 56 BT-V (VKA), § 51a 
Abs. 1 Satz 2 und § 52 Abs. 3 BT-B sowie § 52 Abs. 1 Satz 2 BT-K gel-
ten entsprechend. 2Außerhalb des Geltungsbereichs des TVöD erhalten 
die Beschäftigten eine Aufstockung auf 90 Prozent des Nettomonatsent-
gelts, wenn der gemittelte Wert der jeweiligen Entgeltgruppe (Mittelwert 
über alle Stufen der jeweiligen Entgeltgruppe) oberhalb von 4.399,36 
Euro liegt; wenn der gemittelte Wert der jeweiligen Entgeltgruppe (Mittel-
wert über alle Stufen der jeweiligen Entgeltgruppe) gleich oder unter 
4.399,36 Euro liegt, erhalten sie eine Aufstockung auf 95 Prozent des 
Nettomonatsentgelts.

§ 6  Zahlung des Kurzarbeitergeldes und des Aufstockungs-
betrages

(1) 1Das Kurzarbeitergeld und der Aufstockungsbetrag werden zum Zeit-
punkt der tariflich geregelten monatlichen Entgeltzahlung durch den
Arbeitgeber gezahlt. 2Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt
durch die Agentur für Arbeit.
(2) Verweigert die Agentur für Arbeit die Zahlung von Kurzarbeitergeld,
so findet dieser Tarifvertrag keine Anwendung.

§ 7 Betriebsbedingte Kündigungen, Wiedereinstellung
(1) Der Ausspruch betriebsbedingter Beendigungskündigungen ist für
die Dauer der angeordneten Kurzarbeit und von drei Monaten nach
deren Beendigung für diejenigen Beschäftigten ausgeschlossen, die
sich aufgrund der Anordnung in Kurzarbeit befinden.
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(2) Beschäftigte, deren befristeter Arbeitsvertrag aufgrund der Kurzarbeit
nicht verlängert wurde, sind bei entsprechender Eignung vorrangig wieder-
einzustellen, wenn ursprünglich vorhandene und infolge der Kurzarbeit ab-
gebaute Arbeitsplätze wieder neu geschaffen und zu besetzen sind.

§ 8 Überstunden/Mehrarbeit
1Während der Kurzarbeit darf gegenüber den von der Kurzarbeit be-
troffenen Beschäftigten keine Überstunden- oder Mehrarbeit an-
geordnet, geduldet oder gebilligt werden. 2In Notfällen kann davon ab-
gewichen werden, wenn Überstunden oder Mehrarbeit im unmittelbaren 
zeitlichen Zusammenhang ausgeglichen werden. 3Das Mitbestimmungs-
recht des Betriebs- oder Personalrats bleibt hiervon unberührt.

§ 9 Urlaub/Arbeitszeitkonten
(1) 1Der Anspruch auf Erholungsurlaub wird durch Zeiten, in denen
Kurzarbeit geleistet wird, nicht vermindert. 2Der Beschäftigte ist be-
rechtigt, während der Kurzarbeit Urlaub anzutreten. 3Der Urlaub ist
vom Arbeitgeber zu gewähren, soweit der Urlaub rechtzeitig vor dem
beabsichtigten Urlaubsbeginn beantragt wird und keine dringenden be-
trieblichen Belange entgegenstehen. 4Für die Dauer des Urlaubs werden 
die Beschäftigten von der Kurzarbeit ausgenommen.
(2) 1Guthaben auf Arbeitszeitkonten werden vor Beginn der Kurzarbeit
abgebaut. 2Dies gilt nicht für die in § 96 Abs. 4 Satz 3 und 4 SGB III ge-
nannten Guthaben und Guthaben, deren Abbau durch Regelungen auf
betrieblicher Ebene zwingend ausgeschlossen ist. 3Der Aufbau negati-
ver Arbeitszeitsalden ist ausgeschlossen.
(3) 1Für Beschäftigte in der Arbeitsphase des Altersteilzeitblockmodells
kann § 10 TV FlexAZ entsprechend angewendet werden. 2Die Auf-
stockung gemäß § 5 Abs. 1 ist kein Regelarbeitsentgelt im Sinne von § 7 
Abs. 3 Satz 2 TV FlexAZ.
Protokollerklärung zu §§ 8 und 9:
Unberührt bleiben die Möglichkeiten zur Nutzung des Ausgleichszeit-
raums von einem Jahr nach § 6 Abs. 2 Satz 1 TVöD und von bestehenden 
Gleitzeitregelungen.

§ 10 Veränderung der Kurzarbeit

(1) 1Bei Unterbrechung, Verlängerung oder Beendigung der Kurzarbeit
sind Betriebs- oder Personalrat im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte ein-
zubeziehen. 2Die Änderungen müssen mit einer Frist von mindestens
drei Arbeitstagen angekündigt werden.

(2) 1Bei Ausweitung der Kurzarbeit sind Betriebs- oder Personalrat im
Rahmen ihrer Beteiligungsrechte einzubeziehen. 2Die Ausweitung muss
mit einer Frist von mindestens sieben Arbeitstagen angekündigt werden.

§ 11 Besondere Bestimmungen

(1) 1Der Tarifvertrag ist für die besondere Situation der COVID-19-Pande-
mie abgeschlossen. 2Er tritt am 1. April 2020 in Kraft und hat eine Lauf-
zeit bis zum 31. Dezember 2020.

(2) Die Nachwirkung ist ausgeschlossen.

Niederschriftserklärungen

1. Zu § 1:

Zielrichtung dieses Tarifvertrages ist grundsätzlich nicht die kommuna-
le Kernverwaltung (Personal, Bauverwaltung, Sozial- und Erziehungs-
dienst, sofern sie kommunal getragen werden), Ordnungs- und Hoheits-
verwaltung.

2. Zu Protokollerklärung zu § 5 Absatz 1 Satz 1:

Die Herleitung des Wertes in der Protokollerklärung ist immer der ge-
mittelte Wert der Entgeltgruppe 11 (Anlage A zum TVöD) in der aktuellen 
Fassung. Im Falle einer Entgelterhöhung während der Laufzeit dieses 
Tarifvertrages ist der Wert zu ermitteln und anzupassen.

3. Zu § 10:

Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, bis zum 31. Oktober 2020 die 
aktuelle Situation zu bewerten und ggf. Gespräche zur Neubewertung 
der Regelungen des TV COVID zu führen.

5 Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge
(Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG)

Vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes
vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1746)

ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung
Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen 
für die Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge festzulegen und die Dis-
kriminierung von teilzeitbeschäftigten und befristet beschäftigten Arbeit-
nehmern zu verhindern.

§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers
(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regelmäßige
Wochen arbeitszeit kürzer ist als die einesvergleichbaren vollzeitbe-
schäf tigten Arbeitnehmers. Ist eine regelmäßige Wochenarbeits-
zeit nicht vereinbart, so ist ein Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, wenn
seine regelmäßige Arbeitszeit im Durchschnitt eines bis zu einem Jahr
reichenden Beschäftigungszeitraums unter der eines vergleichbaren
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers liegt. Vergleichbar ist ein vollzeit-
beschäftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit derselben Art des Arbeits-
verhältnisses und der gleichen oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im
Betrieb keinen vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, so ist
der vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer auf Grund des an-
wendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist da-
rauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise als
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer anzusehen ist.
(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfügige
Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch ausübt.

§ 3 Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers
(1) Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte
Zeit geschlossenen Arbeitsvertrag.
Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag (befristeter Arbeits-
vertrag) liegt vor, wenn seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist (kalender-
mäßig befristeter Arbeitsvertrag) oder sich aus Art, Zweck oder Be-
schaffenheit der Arbeitsleistung ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag).
(2) Vergleichbar ist ein unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer des Be-
triebes mit der gleichen oder einerähnlichen Tätigkeit. Gibt es im Be-
trieb keinen vergleichbaren unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer, so
ist der vergleichbare unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer auf Grund
des anwendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen anderen Fällen
ist darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise
als vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer anzusehen ist.

§ 4 Verbot der Diskriminierung
(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit
nicht schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeit-

beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine 
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte 
Leistung mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner 
Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers entspricht.
(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung
des Arbeitsvertrages nicht schlechter behandelt werden, als ein
vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass 
sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem
befristet beschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine ande-
re teilbare geldwerte Leistung, die für einen bestimmten Bemessungs-
zeitraum gewährt wird, mindestens in dem Umfang zu gewähren, der
dem Anteil seiner Beschäftigungsdauer am Bemessungszeitraum ent-
spricht. Sind bestimmte Beschäftigungsbedingungen von der Dauer des 
Bestehens des Arbeitsverhältnisses in demselben Betrieb oder Unter-
nehmen abhängig, so sind für befristet beschäftigte Arbeitnehmer die-
selben Zeiten zu berücksichtigen wie für unbefristet beschäftigte Arbeit-
nehmer, es sei denn, dass eine unterschiedliche Berücksichtigung aus
sachlichen Gründen gerechtfertigt ist.

§ 5 Benachteiligungsverbot
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruch-
nahme von Rechten nach diesem Gesetz benachteiligen.

ZWEITER ABSCHNITT
Teilzeitarbeit

§ 6 Förderung von Teilzeitarbeit
Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, 
Teilzeitarbeit nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ermöglichen.

§ 7 Ausschreibung; Erörterung; Information über freie Arbeits-
plätze
(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er öffentlich oder inner-
halb des Betriebes ausschreibt, auch als Teilzeitarbeitsplatz auszu-
schreiben, wenn sich der Arbeitsplatz hierfür eignet.
(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer dessen Wunsch nach Ver-
änderung von Dauer oder Lage oder von Dauer und Lage seiner ver-
traglich vereinbarten Arbeitszeit zu erörtern. Dies gilt unabhängig vom
Umfang der Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer kann ein Mitglied der Arbeit-
nehmervertretung zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen.
(3) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach
einer Veränderung von Dauer oder Lage oder von Dauer und Lage seiner 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, über entsprechende
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Arbeitsplätze zu informieren, die im Betrieb oder Unternehmen besetzt 
werden sollen.
(4) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über angezeigte
Arbeitszeitwünsche nach Absatz 2 sowie über Teilzeitarbeit im Be-
trieb und Unternehmen zu informieren, insbesondere über vorhandene
oder geplante Teilzeitarbeitsplätze und über die Umwandlung von Teil-
zeitarbeitsplätzen in Vollzeitarbeitsplätze oder umgekehrt. Der Arbeit-
nehmervertretung sind auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen; § 92 des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt un-
berührt.

§ 8 Zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeitszeit
(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Mona-
te bestanden hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte
Arbeitszeit verringert wird.
(2) Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den
Umfang der Verringerung spätestens drei Monate vor deren Beginn in
Textform geltend machen. Er soll dabei die gewünschte Verteilung der
Arbeitszeit angeben.
(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Ver-
ringerung der Arbeitszeit mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung
zu gelangen. Er hat mit dem Arbeitnehmer Einvernehmen über die von
ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen.
(4) Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen
und ihre Verteilung entsprechendden Wünschen des Arbeitnehmers
festzulegen, soweit betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Ein be-
trieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung der
Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im
Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten ver-
ursacht. Die Ablehnungsgründe können durch Tarifvertrag festgelegt
werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht
tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tarif-
lichen Regelungen über die Ablehnungsgründe vereinbaren.
(5) Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Ver-
teilung hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat
vor dem gewünschten Beginn der Verringerung in Textform mitzuteilen.
Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nach Absatz 3 Satz 1
über die Verringerung der Arbeitszeit geeinigt und hat der Arbeitgeber
die Arbeitszeitverringerung nicht spätestens einen Monat vor deren ge-
wünschtem Beginn in Textform abgelehnt, verringert sich die Arbeitszeit
in dem vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang. Haben Arbeitgeber
und Arbeitnehmer über die Verteilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen
nach Absatz 3 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht spätestens
einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Arbeitszeitverringerung
die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit in Textform abgelehnt, gilt
die Verteilung der Arbeitszeit entsprechend den Wünschen des Arbeit-
nehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber kann die nach Satz 3 oder Ab-
satz 3 Satz 2 festgelegte Verteilung der Arbeitszeit wieder ändern, wenn
das betriebliche Interesse daran das Interesse des Arbeitnehmers an
der Beibehaltung erheblich überwiegt und der Arbeitgeber die Änderung 
spätestens einen Monat vorher angekündigt hat.
(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeits-
zeit frühestens nach Ablauf von zwei Jahrenverlangen, nachdem der
Arbeitgeber einer Verringerung zugestimmt oder sie berechtigt ab-
gelehnt hat.
(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Voraus-
setzung, dass der Arbeitgeber, unabhängigvon der Anzahl der Personen 
in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

§ 9 Verlängerung der Arbeitszeit
Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm in 
Textform den Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich verein-
barten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes 
bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass
1. es sich dabei nicht um einen entsprechenden freien Arbeitsplatz han-

delt oder
2. der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht mindestens gleich ge-

eignet ist wie ein anderer vom Arbeitgeber bevorzugter Bewerber oder
3. Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer oder
4. dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.
Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor, wenn der Arbeitgeber die 
Organisationsentscheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen 
unbesetzten Arbeitsplatz neu zu besetzen.

§ 9a Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit
(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Mona-
te bestanden hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte
Arbeitszeit für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum verringert
wird. Der begehrte Zeitraum muss mindestens ein Jahr und darf höchs-
tens fünf Jahre betragen. Der Arbeitnehmer hat nur dann einen Anspruch 
auf zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit, wenn der Arbeit-
geber in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt.
(2) Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers nach Ver-
ringerung der Arbeitszeit ablehnen, soweit betriebliche Gründe ent-
gegenstehen; § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. Ein Arbeitgeber, der in der
Regel mehr als 45, aber nicht mehr als 200 Arbeitnehmer beschäftigt,
kann das Verlangen eines Arbeitnehmers auch ablehnen, wenn zum
Zeitpunkt des begehrten Beginns der verringerten Arbeitszeit bei einer
Arbeitnehmerzahl von in der Regel

1. mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier,
2. mehr als 60 bis 75 bereits mindestens fünf,
3. mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs,
4. mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben,
5. mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht,
6. mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun,
7. mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn,
8. mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf,
9. mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwölf,
10. mehr als 180 bis 195 bereits mindestens 13,
11. mehr als 195 bis 200 bereits mindestens 14
andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Absatz 1 verringert haben.
(3) Im Übrigen gilt für den Umfang der Verringerung der Arbeitszeit und
für die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit § 8 Absatz 2 bis 5. Für
den begehrten Zeitraum der Verringerung der Arbeitszeit sind § 8 Ab-
satz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 sowie Absatz 5 Satz 1 und 2 ent-
sprechend anzuwenden.
(4) Während der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeits-
zeit kann der Arbeitnehmer keine weitere Verringerung und keine Ver-
längerung seiner Arbeitszeit nach diesem Gesetz verlangen; § 9 findet
keine Anwendung.
(5) Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Verringerung
der Arbeitszeit nach Absatz 1 zu seiner ursprünglichen vertraglich ver-
einbarten Arbeitszeit zurückgekehrt ist, kann eine erneute Verringerung
der Arbeitszeit nach diesem Gesetz frühestens ein Jahr nach der Rück-
kehr zur ursprünglichen Arbeitszeit verlangen. Für einen erneuten Antrag 
auf Verringerung der Arbeitszeit nach berechtigter Ablehnung auf Grund
entgegenstehender betrieblicher Gründe nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 8
Absatz 6 entsprechend. Nach berechtigter Ablehnung auf Grund der Zu-
mutbarkeitsregelung nach Absatz 2 Satz 2 kann der Arbeitnehmer frü-
hestens nach Ablauf von einem Jahr nach der Ablehnung erneut eine
Verringerung der Arbeitszeit verlangen.
(6) Durch Tarifvertrag kann der Rahmen für den Zeitraum der Arbeits-
zeitverringerung abweichend von Absatz 1 Satz 2 auch zuungunsten des 
Arbeitnehmers festgelegt werden.
(7) Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2
sind Personen in Berufsbildung nicht zu berücksichtigen.

§ 10 Aus- und Weiterbildung
Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förde-
rung der beruflichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen können, es 
sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und Weiter-
bildungswünsche anderer teilzeit- oder vollzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer entgegenstehen.

§ 11 Kündigungsverbot
Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Weigerung eines 
Arbeitnehmers, von einem Vollzeitin ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder 
umgekehrt zu wechseln, ist unwirksam. Das Recht zur Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.

§ 12 Arbeit auf Abruf
(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeit-
nehmer seine Arbeitsleistungentsprechend dem Arbeitsanfall zu er-
bringen hat (Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung muss eine bestimmte
Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn
die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine
Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart. Wenn die Dauer der täglichen
Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung
des Arbeitnehmers jeweils für mindestens drei aufeinander folgende
Stunden in Anspruch zu nehmen.
(2) Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz
2 eine Mindestarbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu
25 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich abrufen. Ist für die
Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine Höchst-
arbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 20 Prozent der
wöchentlichen Arbeitszeit weniger abrufen.
(3) Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der
Arbeitgeber ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage 
im Voraus mitteilt.
(4) Zur Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist die maß-
gebende regelmäßige Arbeitszeit im Sinne von § 4 Absatz 1 des Ent-
geltfortzahlungsgesetzes die durchschnittliche Arbeitszeit der letzten
drei Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit (Referenzzeitraum). Hat
das Arbeitsverhältnis bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit keine drei Mo-
nate bestanden, ist der Berechnung des Entgeltfortzahlungsanspruchs
die durchschnittliche Arbeitszeit dieses kürzeren Zeitraums zugrunde
zu legen. Zeiten von Kurzarbeit, unverschuldeter Arbeitsversäumnis,
Arbeitsausfällen und Urlaub im Referenzzeitraum bleiben außer Be-
tracht. Für den Arbeitnehmer günstigere Regelungen zur Berechnung
der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall finden Anwendung.
(5) Für die Berechnung der Entgeltzahlung an Feiertagen nach § 2 Ab-
satz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes gilt Absatz 4 entsprechend.
(6) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zuungunsten 
des Arbeitnehmers abgewichenwerden, wenn der Tarifvertrag Re-
gelungen über die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit und die Vor-
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ankündigungsfrist vorsieht. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifver-
trages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 
Anwendung der tariflichen Regelungen über die Arbeit auf Abruf ver-
einbaren.

§ 13 Arbeitsplatzteilung
(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere
Arbeitnehmer sich die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (Arbeits-
platzteilung). Ist einer dieser Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung ver-
hindert, sind die anderen Arbeitnehmer zur Vertretung verpflichtet, wenn 
sie der Vertretung im Einzelfall zugestimmt haben. Eine Pflicht zur Ver-
tretung besteht auch, wenn der Arbeitsvertrag bei Vorliegen dringender
betrieblicher Gründe eine Vertretung vorsieht und diese im Einzelfall zu-
mutbar ist.
(2) Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Arbeitsplatzteilung aus, so ist die
darauf gestützte Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines anderen in
die Arbeitsplatzteilung einbezogenen Arbeitnehmers durch den Arbeit-
geber unwirksam. Das Recht zur Änderungskündigung aus diesem An-
lass und zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen
bleibt unberührt.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn sich
Gruppen von Arbeitnehmern auf bestimmten Arbeitsplätzen in fest-
gelegten Zeitabschnitten abwechseln, ohne dass eine Arbeitsplatz-
teilung im Sinne des Absatzes 1 vorliegt.
(4) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zuungunsten 
des Arbeitnehmers abgewichenwerden, wenn der Tarifvertrag Regelun-
gen über die Vertretung der Arbeitnehmer enthält. Im Geltungsbereich
eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber
und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen über die
Arbeitsplatzteilung vereinbaren.

DRITTER ABSCHNITT
Befristete Arbeitsverträge

§ 14 Zulässigkeit der Befristung
(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch
einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt ins-
besondere vor, wenn
1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend be-

steht,
2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium

erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschluss-
beschäftigung zu erleichtern,

3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers be-
schäftigt wird,

4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,
5. die Befristung zur Erprobung erfolgt,
6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung

rechtfertigen,
7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushalts-

rechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er ent-
sprechend beschäftigt wird oder

8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.
(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen 
eines sachlichen Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis 
zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens drei-
malige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages
zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit dem-
selben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes
Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann die Anzahl der
Verlängerungen oder die Höchstdauer der Befristung abweichend von
Satz 1 festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifver-
trages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die
Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren.
(2a) In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens 
ist die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen 
eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von vier Jahren zulässig; bis 
zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist auch die mehrfache Ver-
längerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. 
Dies gilt nicht für Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen 
Umstrukturierung von Unternehmen und Konzernen. Maßgebend für den 
Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens ist die Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung der Gemeinde oder 
dem Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die Befristung eines Arbeitsvertrages 
nach Satz 1 findet Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung.
(3) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen 
eines sachlichen Grundes ist bis zueiner Dauer von fünf Jahren zulässig, 
wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses
das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des be-
fristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäftigungs-
los im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an
einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach dem Zwei-
ten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch teilgenommen hat. Bis zu der
Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung des
Arbeitsvertrages zulässig.
(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.

§ 15 Ende des befristeten Arbeitsvertrages
(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der ver-
einbarten Zeit.

(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unter-
richtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt
der Zweckerreichung.

(3) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen
Kündigung, wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifver-
trag vereinbart ist.

(4) Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für län-
gere Zeit als fünf Jahre eingegangen, sokann es von dem Arbeitnehmer
nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungsfrist be-
trägt sechs Monate.

(5) Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es ein-
gegangen ist, oder nach Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers
fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn der
Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht oder dem Arbeitnehmer die
Zweckerreichung nicht unverzüglich mitteilt.

§ 16 Folgen unwirksamer Befristung
Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag 
als auf unbestimmte Zeit geschlossen; er kann vom Arbeitgeber frühes-
tens zum vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden, sofern nicht 
nach § 15 Abs. 3 die ordentliche Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt 
möglich ist. Ist die Befristung nur wegen des Mangels der Schriftform 
unwirksam, kann der Arbeitsvertrag auch vor dem vereinbarten Ende 
ordentlich gekündigt werden.

§ 17 Anrufung des Arbeitsgerichts
Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines 
Arbeitsvertrages rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei 
Wochen nach dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrages 
Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeits-
verhältnis auf Grund der Befristung nicht beendet ist. Die §§ 5 bis 7 des 
Kündigungsschutzgesetzes gelten entsprechend. Wird das Arbeits-
verhältnis nach dem vereinbarten Ende fortgesetzt, so beginnt die Frist 
nach Satz 1 mit dem Zugang der schriftlichen Erklärung des Arbeit-
gebers, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung beendet 
sei.

§ 18 Information über unbefristete Arbeitsplätze
Der Arbeitgeber hat die befristet beschäftigten Arbeitnehmer über 
entsprechende unbefristete Arbeitsplätze zu informieren, die besetzt 
werden sollen. Die Information kann durch allgemeine Bekanntgabe 
an geeigneter, den Arbeitnehmern zugänglicher Stelle im Betrieb und 
Unternehmen erfolgen.

§ 19 Aus- und Weiterbildung
Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer an angemessenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
zur Förderung der beruflichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen 
können, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und 
Weiterbildungswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen.

§ 20 Information der Arbeitnehmervertretung
Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über die Anzahl der be-
fristet beschäftigten Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamtbeleg-
schaft des Betriebes und des Unternehmens zu informieren.

§ 21 Auflösend bedingte Arbeitsverträge
Wird der Arbeitsvertrag unter einer auflösenden Bedingung geschlossen, 
gelten § 4 Abs. 2, § 5, § 14 Abs. 1 und 4, § 15 Abs. 2, 3 und 5 sowie die 
§§ 16 bis 20 entsprechend.

VIERTER ABSCHNITT
Gemeinsame Vorschriften

§ 22 Abweichende Vereinbarungen
(1) Außer in den Fällen des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4
und § 14 Absatz 2 Satz 3 und 4 kann von den Vorschriften dieses Geset-
zes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.

(2) Enthält ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bestimmungen im
Sinne des § 8 Absatz 4 Satz 3 und 4, auch in Verbindung mit § 9a Absatz 
2, des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4, § 14 Absatz 2 Satz 3
und 4 oder § 15 Absatz 3, so gelten diese Bestimmungen auch zwischen 
nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern außerhalb des
öffentlichen Dienstes, wenn die Anwendung der für den öffentlichen
Dienst geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen ihnen ver-
einbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebes überwiegend
mit Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken.

§ 23 Besondere gesetzliche Regelungen
Besondere Regelungen über Teilzeitarbeit und über die Befristung von 
Arbeitsverträgen nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben un-
berührt.
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6 Gesetz über die Pflegezeit
(Pflegezeitgesetz – PflegeZG)

Vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2424)

§ 1 Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, pflege-
bedürftige nahe Angehörige in häuslicher Umgebung zu pflegen und 
damit die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege zu verbessern.

§ 2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
(1) Beschäftigte haben das Recht, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit
fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine be-
darfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung
in dieser Zeit sicherzustellen.

(2) Beschäftigte sind verpflichtet, dem Arbeitgeber ihre Verhinderung an
der Arbeitsleistung und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mit-
zuteilen. Dem Arbeitgeber ist auf Verlangen eine ärztliche Bescheinigung 
über die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen und die Erforder-
lichkeit der in Absatz 1 genannten Maßnahmen vorzulegen.

(3) Der Arbeitgeber ist zur Fortzahlung der Vergütung nur verpflichtet,
soweit sich eine solche Verpflichtung aus anderen gesetzlichen Vor-
schriften oder auf Grund einer Vereinbarung ergibt. Ein Anspruch der
Beschäftigten auf Zahlung von Pflegeunterstützungsgeld richtet sich
nach § 44a Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.

§ 3 Pflegezeit und sonstige Freistellungen
(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise
freizustellen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in
häuslicher Umgebung pflegen (Pflegezeit). Der Anspruch nach Satz 1
besteht nicht gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder weniger
Beschäftigten.

(2) Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit des nahen An-
gehörigen durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nachzuweisen. Bei in
der privaten Pflege-Pflichtversicherung versicherten Pflegebedürftigen
ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.

(3) Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spä-
testens zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich ankündigen und gleich-
zeitig erklären, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Frei-
stellung von der Arbeitsleistung in Anspruch genommen werden soll.
Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, ist auch
die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. Enthält die An-
kündigung keine eindeutige Festlegung, ob die oder der Beschäftigte
Pflegezeit oder Familienpflegezeit nach § 2 des Familienpflegezeit-
gesetzes in Anspruch nehmen will, und liegen die Voraussetzungen
beider Freistellungsansprüche vor, gilt die Erklärung als Ankündigung
von Pflegezeit. Beansprucht die oder der Beschäftigte nach der Pflege-
zeit Familienpflegezeit oder eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 des
Familienpflegezeitgesetzes zur Pflege oder Betreuung desselben pflege-
bedürftigen Angehörigen, muss sich die Familienpflegezeit oder die
Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes unmittel-
bar an die Pflegezeit anschließen. In diesem Fall soll die oder der Be-
schäftigte möglichst frühzeitig erklären, ob sie oder er Familienpflegezeit 
oder eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes
in Anspruch nehmen wird; abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 1 des
Familienpflegezeitgesetzes muss die Ankündigung spätestens drei Mo-
nate vor Beginn der Familienpflegezeit erfolgen. Wird Pflegezeit nach
einer Familienpflegezeit oder einer Freistellung nach § 2 Absatz 5 des
Familienpflegezeitgesetzes in Anspruch genommen, ist die Pflegezeit in
unmittelbarem Anschluss an die Familienpflegezeit oder die Freistellung
nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes zu beanspruchen und 
abweichend von Satz 1 dem Arbeitgeber spätestens acht Wochen vor
Beginn der Pflegezeit schriftlich anzukündigen.

(4) Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, haben
Arbeitgeber und Beschäftigte über die Verringerung und die Verteilung
der Arbeitszeit eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Hierbei hat der
Arbeitgeber den Wünschen der Beschäftigten zu entsprechen, es sei
denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.

(5) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise
freizustellen, wenn sie einen minderjährigen pflegebedürftigen nahen
Angehörigen in häuslicher oder außerhäuslicher Umgebung betreuen.
Die Inanspruchnahme dieser Freistellung ist jederzeit im Wechsel mit
der Freistellung nach Absatz 1 im Rahmen der Gesamtdauer nach § 4
Absatz 1 Satz 4 möglich. Absatz 1 Satz 2 und die Absätze 2 bis 4 gelten
entsprechend. Beschäftigte können diesen Anspruch wahlweise statt
des Anspruchs auf Pflegezeit nach Absatz 1 geltend machen.

(6) Beschäftigte sind zur Begleitung eines nahen Angehörigen von
der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise freizustellen, wenn die-
ser an einer Erkrankung leidet, die progredient verläuft und bereits ein
weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, bei der eine Heilung aus-
geschlossen und eine palliativmedizinische Behandlung notwendig ist
und die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder
wenigen Monaten erwarten lässt. Beschäftigte haben diese gegenüber
dem Arbeitgeber durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Absatz 1
Satz 2, Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 gelten entsprechend. § 45
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.

(7) Ein Anspruch auf Förderung richtet sich nach den §§ 3, 4, 5 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie den §§ 6 bis 10 des Familienpflege-
zeitgesetzes.

§ 4 Dauer der Inanspruchnahme
(1) Die Pflegezeit nach § 3 beträgt für jeden pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen längstens sechs Monate (Höchstdauer). Für einen kürzeren
Zeitraum in Anspruch genommene Pflegezeit kann bis zur Höchstdauer
verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine Verlängerung
bis zur Höchstdauer kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener
Wechsel in der Person des Pflegenden aus einem wichtigen Grund nicht 
erfolgen kann. Pflegezeit und Familienpflegezeit nach § 2 des Familien-
pflegezeitgesetzes dürfen gemeinsam die Gesamtdauer von 24 Mona-
ten je pflegebedürftigem nahen Angehörigen nicht überschreiten. Die
Pflegezeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet.
(2) Ist der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die häus-
liche Pflege des nahen Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, endet
die Pflegezeit vier Wochen nach Eintritt der veränderten Umstände. Der
Arbeitgeber ist über die veränderten Umstände unverzüglich zu unter-
richten. Im Übrigen kann die Pflegezeit nur vorzeitig beendet werden,
wenn der Arbeitgeber zustimmt.
(3) Für die Betreuung nach § 3 Absatz 5 gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend. Für die Freistellung nach § 3 Absatz 6 gilt eine Höchstdauer
von drei Monaten je nahem Angehörigen. Für die Freistellung nach § 3
Absatz 6 gelten Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie Absatz 2 entsprechend;
bei zusätzlicher Inanspruchnahme von Pflegezeit oder einer Freistellung
nach § 3 Absatz 5 oder Familienpflegezeit oder einer Freistellung nach
§ 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes dürfen die Freistellungen
insgesamt 24 Monate je nahem Angehörigen nicht überschreiten.
(4) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der der oder dem Be-
schäftigten für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat
der vollständigen Freistellung von der Arbeitsleistung um ein Zwölftel
kürzen.

§ 5 Kündigungsschutz
(1) Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsverhältnis von der An-
kündigung, höchstens jedoch zwölf Wochen vor dem angekündigten
Beginn, bis zur Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach
§ 2 oder der Freistellung nach § 3 nicht kündigen.
(2) In besonderen Fällen kann eine Kündigung von der für den Arbeits-
schutz zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle ausnahmsweise für zulässig erklärt werden. Die Bundes-
regierung kann hierzu mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine
Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 6 Befristete Verträge
(1) Wenn zur Vertretung einer Beschäftigten oder eines Beschäftigten für 
die Dauer der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 oder der Frei-
stellung nach § 3 eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer eingestellt
wird, liegt hierin ein sachlicher Grund für die Befristung des Arbeits-
verhältnisses. Über die Dauer der Vertretung nach Satz 1 hinaus ist die
Befristung für notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig.
(2) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrages muss kalendermäßig
bestimmt oder bestimmbar sein oder den in Absatz 1 genannten Zwe-
cken zu entnehmen sein.
(3) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen kündigen, wenn die Freistellung nach § 4
Abs. 2 Satz 1 vorzeitig endet. Das Kündigungsschutzgesetz ist in diesen 
Fällen nicht anzuwenden. Satz 1 gilt nicht, soweit seine Anwendung ver-
traglich ausgeschlossen ist.
(4) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf
die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab-
gestellt, sind bei der Ermittlung dieser Zahl Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die nach § 2 kurzzeitig an der Arbeitsleistung verhindert
oder nach § 3 freigestellt sind, nicht mitzuzählen, solange für sie auf
Grund von Absatz 1 eine Vertreterin oder ein Vertreter eingestellt ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vertreterin oder der Vertreter nicht mitzuzählen
ist. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeits-
rechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der Arbeitsplätze
abgestellt wird.

§ 7 Begriffsbestimmungen
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als

arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören
auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten.

(2) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische
Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen
nach Absatz 1 beschäftigen. Für die arbeitnehmerähnlichen Personen,
insbesondere für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleich-
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gestellten, tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder 
Zwischenmeister.
(3) Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,
2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebens-

partnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten der
Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner der Ge-
schwister und Geschwister der Lebenspartner,

3. Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflege-
kinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und
Enkelkinder.

(4) Pflegebedürftig im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die die
Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch erfüllen. Pflegebedürftig im Sinne von § 2 sind auch Perso-
nen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch voraussichtlich erfüllen.

§ 8 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten der Be-
schäftigten abgewichen werden.

7 Gesetz über die Familienpflegezeit
(Familienpflegezeitgesetz – FPfZG)

Vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462).

§ 1 Ziel des Gesetzes
Durch die Einführung der Familienpflegezeit werden die Möglichkeiten 
zur Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege verbessert.

§ 2 Familienpflegezeit
(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung für längstens 24 Monate
(Höchstdauer) teilweise freizustellen, wenn sie einen pflegebedürftigen
nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen (Familienpflege-
zeit). Während der Familienpflegezeit muss die verringerte Arbeitszeit
wöchentlich mindestens 15 Stunden betragen. Bei unterschiedlichen
wöchentlichen Arbeitszeiten oder einer unterschiedlichen Verteilung der
wöchentlichen Arbeitszeit darf die wöchentliche Arbeitszeit im Durch-
schnitt eines Zeitraums von bis zu einem Jahr 15 Stunden nicht unter-
schreiten (Mindestarbeitszeit). Der Anspruch nach Satz 1 besteht nicht
gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel 25 oder weniger Beschäftigten
ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.
(2) Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen gemeinsam 24 Monate je
pflegebedürftigem nahen Angehörigen nicht überschreiten (Gesamt-
dauer).
(3) Die §§ 5 bis 8 des Pflegezeitgesetzes gelten entsprechend.
(4) Die Familienpflegezeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht an-
gerechnet.
(5) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung für längstens 24 Mona-
te (Höchstdauer) teilweise freizustellen, wenn sie einen minderjährigen
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher oder außerhäus-
licher Umgebung betreuen. Die Inanspruchnahme dieser Freistellung
ist jederzeit im Wechsel mit der Freistellung nach Absatz 1 im Rahmen
der Gesamtdauer nach Absatz 2 möglich. Absatz 1 Satz 2 bis 4 und die
Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Beschäftigte können diesen An-
spruch wahlweise statt des Anspruchs auf Familienpflegezeit nach Ab-
satz 1 geltend machen.

§ 2a Inanspruchnahme der Familienpflegezeit
(1) Wer Familienpflegezeit nach § 2 beanspruchen will, muss dies dem
Arbeitgeber spätestens acht Wochen vor dem gewünschten Beginn
schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum
und in welchem Umfang innerhalb der Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2
die Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch genommen wer-
den soll. Dabei ist auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit an-
zugeben. Enthält die Ankündigung keine eindeutige Festlegung, ob die
oder der Beschäftigte Pflegezeit nach § 3 des Pflegezeitgesetzes oder
Familienpflegezeit in Anspruch nehmen will, und liegen die Voraus-
setzungen beider Freistellungsansprüche vor, gilt die Erklärung als An-
kündigung von Pflegezeit. Wird die Familienpflegezeit nach einer Frei-
stellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes zur
Pflege oder Betreuung desselben pflegebedürftigen Angehörigen in
Anspruch genommen, muss sich die Familienpflegezeit unmittelbar an
die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes
anschließen. In diesem Fall soll die oder der Beschäftigte möglichst
frühzeitig erklären, ob sie oder er Familienpflegezeit in Anspruch neh-
men wird; abweichend von Satz 1 muss die Ankündigung spätestens
drei Monate vor Beginn der Familienpflegezeit erfolgen. Wird eine Frei-
stellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes nach
einer Familienpflegezeit in Anspruch genommen, ist die Freistellung nach 
§ 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes in unmittelbarem An-
schluss an die Familienpflegezeit zu beanspruchen und dem Arbeitgeber 
spätestens acht Wochen vor Beginn der Freistellung nach § 3 Absatz 1
oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes schriftlich anzukündigen.
(2) Arbeitgeber und Beschäftigte haben über die Verringerung und Ver-
teilung der Arbeitszeit eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Hierbei
hat der Arbeitgeber den Wünschen der Beschäftigten zu entsprechen,
es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.
(3) Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Familienpflege-
zeit kann bis zur Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 verlängert werden,
wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine Verlängerung bis zur Gesamtdauer 
kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in der Person der 
oder des Pflegenden aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann.
(4) Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit der oder des nahen
Angehörigen durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nachzuweisen.

Bei in der privaten Pflege-Pflichtversicherung versicherten Pflege-
bedürftigen ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.
(5) Ist die oder der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder
die häusliche Pflege der oder des nahen Angehörigen unmöglich oder
unzumutbar, endet die Familienpflegezeit vier Wochen nach Eintritt der
veränderten Umstände. Der Arbeitgeber ist hierüber unverzüglich zu
unterrichten. Im Übrigen kann die Familienpflegezeit nur vorzeitig be-
endet werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Freistellung von der
Arbeitsleistung nach § 2 Absatz 5.

§ 3  Förderung der pflegebedingten Freistellung von der Arbeits-
leistung

(1) Für die Dauer der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach
§ 3 des Pflegezeitgesetzes gewährt das Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben Beschäftigten auf Antrag ein in monatlichen
Raten zu zahlendes zinsloses Darlehen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 
5. Der Anspruch gilt auch für alle Vereinbarungen über Freistellungen von 
der Arbeitsleistung, die die Voraussetzungen von § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 
3 dieses Gesetzes oder des § 3 Absatz 1 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 oder
Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes erfüllen.
(2) Die monatlichen Darlehensraten werden in Höhe der Hälfte der Diffe-
renz zwischen den pauschalierten monatlichen Nettoentgelten vor und
während der Freistellung nach Absatz 1 gewährt.
(3) Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt vor der Freistellung nach
Absatz 1 ist das nach der im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Ver-
ordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld
maßgebliche Entgelt, bezogen auf das auf den nächsten durch zwanzig
teilbaren Eurobetrag gerundete regelmäßige durchschnittliche monat-
liche Bruttoarbeitsentgelt ausschließlich der Sachbezüge der letzten
zwölf Kalendermonate vor Beginn der Freistellung. Das pauschalierte
monatliche Nettoentgelt während der Freistellung ist das nach der im
jeweiligen Kalenderjahr geltenden Verordnung über die pauschalierten
Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld maßgebliche Entgelt, bezogen
auf das auf den nächsten durch zwanzig teilbaren Eurobetrag gerundete
Produkt aus der vereinbarten durchschnittlichen monatlichen Stunden-
zahl während der Freistellung und dem durchschnittlichen Entgelt je
Arbeitsstunde. Durchschnittliches Entgelt je Arbeitsstunde ist das Ver-
hältnis des regelmäßigen gesamten Bruttoarbeitsentgelts ausschließlich 
der Sachbezüge der letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Frei-
stellung zur arbeitsvertraglichen Gesamtstundenzahl der letzten zwölf
Kalendermonate vor Beginn der Freistellung. Bei einem weniger als
zwölf Monate vor Beginn der Freistellung bestehenden Beschäftigungs-
verhältnis verkürzt sich der der Berechnung zugrunde zu legende Zeit-
raum entsprechend. Für die Berechnung des durchschnittlichen Entgelts 
je Arbeitsstunde bleiben Mutterschutzfristen, kurzzeitige Arbeitsver-
hinderungen nach § 2 des Pflegezeitgesetzes und Freistellungen nach
§ 3 des Pflegezeitgesetzes sowie die Einbringung von Arbeitsentgelt in
und die Entnahme von Arbeitsentgelt aus Wertguthaben nach § 7b des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch außer Betracht.
(4) In den Fällen der Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes ist
die monatliche Darlehensrate auf den Betrag begrenzt, der bei einer
durchschnittlichen Arbeitszeit während der Familienpflegezeit von 15
Wochenstunden zu gewähren ist.
(5) Abweichend von Absatz 2 können Beschäftigte auch einen geringe-
ren Darlehensbetrag in Anspruch nehmen, wobei die monatliche Dar-
lehensrate mindestens 50 Euro betragen muss.
(6) Das Darlehen ist in der in Absatz 2 genannten Höhe, in den Fällen der 
Pflegezeit in der in Absatz 4 genannten Höhe, vorrangig vor dem Bezug
von bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen
und von den Beschäftigten zu beantragen; Absatz 5 ist insoweit nicht
anzuwenden. Bei der Berechnung von Sozialleistungen nach Satz 1 sind
die Zuflüsse aus dem Darlehen als Einkommen zu berücksichtigen.

§ 4 Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber hat dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben für bei ihm Beschäftigte den Arbeitsumfang sowie das 
Arbeitsentgelt vor der Freistellung nach § 3 Absatz 1 zu bescheinigen, 
soweit dies zum Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit oder 
der wöchentlichen Arbeitszeit der die Förderung beantragenden Be-
schäftigten erforderlich ist. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
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ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftrag-
geber oder Zwischenmeister.

§ 5 Ende der Förderfähigkeit
(1) Die Förderfähigkeit endet mit dem Ende der Freistellung nach § 3
Absatz 1. Die Förderfähigkeit endet auch dann, wenn die oder der Be-
schäftigte während der Freistellung nach § 2 den Mindestumfang der
wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund gesetzlicher oder kollektivvertrag-
licher Bestimmungen oder aufgrund von Bestimmungen, die in Arbeits-
rechtsregelungen der Kirchen enthalten sind, unterschreitet. Die Unter-
schreitung der Mindestarbeitszeit aufgrund von Kurzarbeit oder eines
Beschäftigungsverbotes lässt die Förderfähigkeit unberührt.
(2) Die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer hat dem Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben unverzüglich jede
Änderung in den Verhältnissen, die für den Anspruch nach § 3 Absatz 1
erheblich sind, mitzuteilen, insbesondere die Beendigung der häus-
lichen Pflege der oder des nahen Angehörigen, die Beendigung der
Betreuung nach § 2 Absatz 5 dieses Gesetzes oder § 3 Absatz 5 des
Pflegezeitgesetzes, die Beendigung der Freistellung nach § 3 Absatz 6
des Pflegezeitgesetzes, die vorzeitige Beendigung der Freistellung
nach § 3 Absatz 1 sowie die Unterschreitung des Mindestumfangs der
wöchentlichen Arbeitszeit während der Freistellung nach § 2 aus ande-
ren als den in Absatz 1 Satz 2 genannten Gründen.

§ 6 Rückzahlung des Darlehens
(1) Im Anschluss an die Freistellung nach § 3 Absatz 1 ist die Darlehens-
nehmerin oder der Darlehensnehmer verpflichtet, das Darlehen inner-
halb von 48 Monaten nach Beginn der Freistellung nach § 3 Absatz 1
zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt in möglichst gleichbleibenden
monatlichen Raten in Höhe des im Bescheid nach § 9 festgesetzten
monatlichen Betrags jeweils spätestens zum letzten Bankarbeitstag
des laufenden Monats. Für die Rückzahlung gelten alle nach § 3 an die
Darlehensnehmerin oder den Darlehensnehmer geleisteten Darlehens-
beträge als ein Darlehen.
(2) Die Rückzahlung beginnt in dem Monat, der auf das Ende der Förde-
rung der Freistellung nach § 3 Absatz 1 folgt. Das Bundesamt für Fami-
lie und zivilgesellschaftliche Aufgaben kann auf Antrag der Darlehens-
nehmerin oder des Darlehensnehmers den Beginn der Rückzahlung auf 
einen späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch auf den 25. Monat nach
Beginn der Förderung festsetzen, wenn die übrigen Voraussetzungen
für den Anspruch nach den §§ 2 und 3 weiterhin vorliegen. Befindet
sich die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer während des
Rückzahlungszeitraums in einer Freistellung nach § 3 Absatz 1, setzt
das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben auf
Antrag der oder des Beschäftigten die monatlichen Rückzahlungs-
raten bis zur Beendigung der Freistellung von der Arbeitsleistung aus.
Der Rückzahlungszeitraum verlängert sich um den Zeitraum der Aus-
setzung.

§ 7 Härtefallregelung
(1) Zur Vermeidung einer besonderen Härte stundet das Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben der Darlehensnehmerin oder 
dem Darlehensnehmer auf Antrag die Rückzahlung des Darlehens, ohne 
dass hierfür Zinsen anfallen. Als besondere Härte gelten insbesondere
der Bezug von Entgeltersatzleistungen nach dem Dritten und dem Fünf-
ten Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und Leistungen nach
dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
oder eine mehr als 180 Tage ununterbrochene Arbeitsunfähigkeit. Eine
besondere Härte liegt auch vor, wenn sich die Darlehensnehmerin oder
der Darlehensnehmer wegen unverschuldeter finanzieller Belastungen
vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder zu
erwarten ist, dass sie oder er durch die Rückzahlung des Darlehens in
der vorgesehenen Form in solche Schwierigkeiten gerät.
(2) Für den über die Gesamtdauer der Freistellungen nach § 2 dieses
Gesetzes oder nach § 3 Absatz 1 oder 5 des Pflegezeitgesetzes hinaus-
gehenden Zeitraum, in dem die Pflegebedürftigkeit desselben nahen
Angehörigen fortbesteht, die Pflege durch die oder den Beschäftigten
in häuslicher Umgebung andauert und die Freistellung von der Arbeits-
leistung fortgeführt wird, sind auf Antrag die fälligen Rückzahlungsraten
zu einem Viertel zu erlassen (Teildarlehenserlass) und die restliche Dar-
lehensschuld für diesen Zeitraum bis zur Beendigung der häuslichen
Pflege auf Antrag zu stunden, ohne dass hierfür Zinsen anfallen, sofern
eine besondere Härte im Sinne von Absatz 1 Satz 3 vorliegt.
(3) Die Darlehensschuld erlischt, soweit sie noch nicht fällig ist, wenn die 
Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer
1. Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ununterbrochen seit
mindestens zwei Jahren nach dem Ende der Freistellung bezieht oder

2. verstirbt.
(4) Der Abschluss von Vergleichen sowie die Stundung, Niederschlagung
und der Erlass von Ansprüchen richten sich, sofern in diesem Gesetz
nicht abweichende Regelungen getroffen werden, nach den §§ 58 und
59 der Bundeshaushaltsordnung.

§ 8 Antrag auf Förderung
(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ent-
scheidet auf schriftlichen Antrag über das Darlehen nach § 3 und dessen 
Rückzahlung nach § 6.

(2) Der Antrag wirkt vom Zeitpunkt des Vorliegens der Anspruchsvoraus-
setzungen, wenn er innerhalb von drei Monaten nach deren Vorliegen
gestellt wird, andernfalls wirkt er vom Beginn des Monats der Antrag-
stellung.
(3) Der Antrag muss enthalten:
1. Name und Anschrift der oder des das Darlehen beantragenden Be-

schäftigten,
2. Name, Anschrift und Angehörigenstatus der gepflegten Person,
3. Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit oder im Fall des § 3 Ab-

satz 6 des Pflegezeitgesetzes das dort genannte ärztliche Zeugnis
über die Erkrankung des oder der nahen Angehörigen,

4. Dauer der Freistellung nach § 3 Absatz 1 sowie Mitteilung, ob zuvor
eine Freistellung nach § 3 Absatz 1 in Anspruch genommen wurde,
sowie

5. Höhe, Dauer und Angabe der Zeitabschnitte des beantragten Dar-
lehens.

(4) Dem Antrag sind beizufügen:
1. Entgeltbescheinigungen mit Angabe der arbeitsvertraglichen

Wochenstunden der letzten zwölf Monate vor Beginn der Freistellung
nach § 3 Absatz 1,

2. in den Fällen der vollständigen Freistellung nach § 3 des Pflegezeit-
gesetzes eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Freistellung
und in den Fällen der teilweisen Freistellung die hierüber getroffene
schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und der oder
dem Beschäftigten.

§ 9 Darlehensbescheid und Zahlweise
(1) In dem Bescheid nach § 8 Absatz 1 sind anzugeben:
1. Höhe des Darlehens,
2. Höhe der monatlichen Darlehensraten sowie Dauer der Leistung der

Darlehensraten,
3. Höhe und Dauer der Rückzahlungsraten und
4. Fälligkeit der ersten Rückzahlungsrate.
Wurde dem Antragsteller für eine vor dem Antrag liegende Freistellung 
nach § 3 Absatz 1 ein Darlehen gewährt, sind für die Ermittlung der Be-
träge nach Satz 1 Nummer 3 und 4 das zurückliegende und das aktuell 
gewährte Darlehen wie ein Darlehen zu behandeln. Der das erste Dar-
lehen betreffende Bescheid nach Satz 1 wird hinsichtlich Höhe, Dauer 
und Fälligkeit der Rückzahlungsraten geändert.
(2) Die Höhe der Darlehensraten wird zu Beginn der Leistungsgewährung 
in monatlichen Festbeträgen für die gesamte Förderdauer festgelegt.
(3) Die Darlehensraten werden unbar zu Beginn jeweils für den Kalender-
monat ausgezahlt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.
Monatliche Förderungsbeträge, die nicht volle Euro ergeben, sind bei
Restbeträgen bis zu 0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro an auf-
zurunden.

§ 10 Antrag und Nachweis in weiteren Fällen
(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ent-
scheidet auch in den Fällen des § 7 auf schriftlichen Antrag, der Name
und Anschrift der Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers ent-
halten muss.
(2) Die Voraussetzungen des § 7 sind nachzuweisen
1. in den Fällen des Absatzes 1 durch Glaubhaftmachung der dort

genannten Voraussetzungen, insbesondere durch Darlegung der
persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse oder bei Arbeitsunfähigkeit 
durch Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung der Darlehens-
nehmerin oder des Darlehensnehmers,

2. in den Fällen des Absatzes 2 durch Vorlage einer Bescheinigung
über die fortbestehende Pflegebedürftigkeit der oder des nahen An-
gehörigen und die Fortdauer der Freistellung von der Arbeitsleistung
sowie Glaubhaftmachung der dort genannten Voraussetzungen, ins-
besondere durch Darlegung der persönlichen wirtschaftlichen Ver-
hältnisse,

3. in den Fällen des Absatzes 3 durch Vorlage der entsprechenden
Leistungsbescheide der Darlehensnehmerin oder des Darlehens-
nehmers oder durch Vorlage einer Sterbeurkunde durch die Rechts-
nachfolger.

(3) Anträge auf Teildarlehenserlass nach § 7 Absatz 2 sind bis spätes-
tens 48 Monate nach Beginn der Freistellungen nach § 2 dieses Geset-
zes oder nach § 3 Absatz 1 oder 5 des Pflegezeitgesetzes zu stellen.

§ 11 Allgemeine Verwaltungsvorschriften
Zur Durchführung des Verfahrens nach den §§ 8 und 10 kann das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend allgemeine 
Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 12 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4 Satz 1 eine dort genannte Bescheinigung nicht, nicht

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt,
2. entgegen § 5 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig macht oder
3. entgegen § 8 Absatz 3 Nummer 4 eine Mitteilung nicht, nicht richtig,

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.
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(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer
1 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro und in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet
werden.
(4) Die Geldbußen fließen in die Kasse des Bundesamtes für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben. Diese trägt abweichend von § 105 Ab-
satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten die notwendigen Aus-
lagen. Sie ist auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Absatz 4 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten.

§ 13 Aufbringung der Mittel
Die für die Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Mittel trägt der 
Bund.

§ 14 Beirat
(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
setzt einen unabhängigen Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf ein.
(2) Der Beirat befasst sich mit Fragen zur Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf, er begleitet die Umsetzung der einschlägigen gesetzlichen Re-
gelungen und berät über deren Auswirkungen. Das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann dem Beirat Themen-
stellungen zur Beratung vorgeben.
(3) Der Beirat legt dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend alle vier Jahre, erstmals zum 1. Juni 2019, einen Bericht vor
und kann hierin Handlungsempfehlungen aussprechen.
(4) Der Beirat besteht aus einundzwanzig Mitgliedern, die vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundes-

ministerium für Gesundheit berufen werden. Stellvertretung ist zulässig. 
Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vorsitzende 
werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend ernannt. Der Beirat setzt sich zusammen aus sechs Vertreterinnen 
oder Vertretern von fachlich betroffenen Interessenverbänden, je zwei 
Vertreterinnen oder Vertretern der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der 
Wohlfahrtsverbände und der Seniorenorganisationen sowie aus je einer 
Vertreterin oder einem Vertreter der sozialen und der privaten Pflege-
Pflichtversicherung. Des Weiteren gehören dem Beirat zwei Wissen-
schaftlerinnen oder Wissenschaftler mit Schwerpunkt in der Forschung 
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowie je eine Vertreterin oder 
ein Vertreter der Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen 
und Senatoren für Jugend und Familie, der Konferenz der Ministerinnen 
und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales sowie 
der kommunalen Spitzenverbände an. Die Besetzung des Beirats muss 
geschlechterparitätisch erfolgen.

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Beirats und ihrer Stellvertreterinnen
oder Stellvertreter beträgt fünf Jahre und kann einmalig um fünf Jahre
verlängert werden. Scheidet ein Mitglied oder dessen Stellvertreterin
oder Stellvertreter vorzeitig aus, wird für den Rest der Amtszeit eine
Nachfolgerin oder ein Nachfolger berufen.

(6) Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. Sie haben An-
spruch auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen.

(7) Der Beirat arbeitet auf der Grundlage einer durch das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu erlassenden
Geschäftsordnung.

§ 15 Übergangsvorschrift

Die Vorschriften des Familienpflegezeitgesetzes in der Fassung vom 6. 
Dezember 2011 gelten in den Fällen fort, in denen die Voraussetzungen 
für die Gewährung eines Darlehens nach § 3 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 bis einschließlich 31. Dezember 2014 vorlagen

8 Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium
(Mutterschutzgesetz – MuSchG)

Vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228), zuletzt geändert durch Art. 57 VIII vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652)

ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Ziel des Mutterschutzes
(1) Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes am
Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplatz während der Schwangerschaft, 
nach der Entbindung und in der Stillzeit. Das Gesetz ermöglicht es der
Frau, ihre Beschäftigung oder sonstige Tätigkeit in dieser Zeit ohne Ge-
fährdung ihrer Gesundheit oder der ihres Kindes fortzusetzen und wirkt
Benachteiligungen während der Schwangerschaft, nach der Entbindung 
und in der Stillzeit entgegen. Regelungen in anderen Arbeitsschutz-
gesetzen bleiben unberührt.
(2) Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Beschäftigung im Sinne von § 7
Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhängig davon, ob
ein solches Beschäftigungsverhältnis vorliegt, gilt dieses Gesetz auch
für
1. Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne

von § 26 des Berufsbildungsgesetzes,
2. Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Men-

schen beschäftigt sind,
3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im Sinne des Entwicklungs-

helfer-Gesetzes tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 18
bis 22 auf sie nicht anzuwenden sind,

4. Frauen, die als Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes oder des Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig sind,

5. Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Dia-
konissen oder Angehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer
Planstelle oder aufgrund eines Gestellungsvertrages für diese tätig
werden, auch während der Zeit ihrer dortigen außerschulischen Aus-
bildung,

6. Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, und ihnen Gleichgestellte
im Sinne von § 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes, soweit sie
am Stück mitarbeiten, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 10 und
14 auf sie nicht anzuwenden sind und § 9 Absatz 1 bis 5 auf sie ent-
sprechend anzuwenden ist,

7. Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als
arbeitnehmerähnliche Person anzusehen sind, jedoch mit der Maß-
gabe, dass die §§ 18, 19 Absatz 2 und § 20 auf sie nicht anzuwenden
sind, und

8. Schülerinnen und Studentinnen, soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit 
und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt oder
die ein im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung
verpflichtend vorgegebenes Praktikum ableisten, jedoch mit der Maß-
gabe, dass die §§ 17 bis 24 auf sie nicht anzuwenden sind.

(3) Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und Richterinnen. Das Gesetz
gilt ebenso nicht für Soldatinnen, auchsoweit die Voraussetzungen des
Absatzes 2 erfüllt sind, es sei denn, sie werden aufgrund dienstlicher
Anordnung oder Gestattung außerhalb des Geschäftsbereiches des
Bundesministeriums der Verteidigung tätig.

(4) Dieses Gesetz gilt für jede Person, die schwanger ist, ein Kind ge-
boren hat oder stillt. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche oder juristi-
sche Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, die Personen
nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt. Dem Arbeitgeber stehen gleich:
1. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personen-

gesellschaft, die Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1
ausbildet oder für die Praktikantinnen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 tätig sind,

2. der Träger der Werkstatt für behinderte Menschen im Fall von § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2,

3. der Träger des Entwicklungsdienstes im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 3,

4. die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwil-
ligendienstegesetz oder nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz im
Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 geleistet wird,

5. die geistliche Genossenschaft und ähnliche Gemeinschaft im Fall von
§ 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5,

6. der Auftraggeber und der Zwischenmeister von Frauen im Fall von § 1
Absatz 2 Satz 2 Nummer 6,

7. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personen-
gesellschaft, für die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 7 tätig sind, und

8. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige
Personengesellschaft, mit der das Ausbildungsoder Praktikums-
verhältnis im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 besteht (Aus-
bildungsstelle).

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfolgenden Vorschriften er-
fasst jede Form der Betätigung, die eine Frauim Rahmen eines Be-
schäftigungsverhältnisses nach § 1 Absatz 2 Satz 1 oder die eine Frau
im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 im Rahmen ihres Rechtsverhältnisses
zu ihrem Arbeitgeber nach § 2 Absatz 1 Satz 2 ausübt.
(3) Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses Gesetzes ist nur ein Be-
schäftigungsverbot nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1
Nummer 3 und § 16. Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau und eine
ihr Gleichgestellte tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots das
Verbot der Ausgabe von Heimarbeit nach den §§ 3, 8, 13 Absatz 2 und
§ 16. Für eine Frau, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständig-
keit als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen ist, tritt an die Stelle
des Beschäftigungsverbots nach Satz 1 die Befreiung von der vertrag-
lich vereinbarten Leistungspflicht; die Frau kann sich jedoch gegenüber
der dem Arbeitgeber gleichgestellten Person oder Gesellschaft im Sinne 
von Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 dazu bereit erklären, die vertraglich ver-
einbarte Leistung zu erbringen.
(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Arbeitgeber
eine Frau an einem Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwortungs-
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bereich beschäftigt, ohne dass gewährleistet ist, dass sie jederzeit den 
Arbeitsplatz verlassen oder Hilfe erreichen kann.
(5) Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist das Arbeitsentgelt, das
nach § 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit einer
aufgrund des § 17 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erlassenen
Verordnung bestimmt wird. Für Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2
gilt als Arbeitsentgelt ihre jeweilige Vergütung.

ZWEITER ABSCHNITT
Gesundheitsschutz

1. UNTERABSCHNITT
Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§ 3 Schutzfristen vor und nach der Entbindung
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau in den letzten sechs Wo-
chen vor der Entbindung nichtbeschäftigen (Schutzfrist vor der Ent-
bindung), soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit
erklärt.
Sie kann die Erklärung nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Für die Berechnung der Schutzfrist vor der Entbindung ist 
der voraussichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie er sich aus 
dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer Hebamme oder eines 
Entbindungspflegers ergibt. Entbindet eine Frau nicht am voraussicht-
lichen Tag, verkürzt oder verlängert sich die Schutzfrist vor der Ent-
bindung entsprechend.
(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von acht Wochen nach 
der Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbindung). 
Die Schutzfrist nach der Entbindung verlängert sich auf zwölf Wochen
1. bei Frühgeburten,
2. bei Mehrlingsgeburten und,
3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung bei dem Kind

eine Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt wird.

Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die Schutzfrist nach der Ent-
bindung nach Satz 1 oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkürzung 
der Schutzfrist vor der Entbindung nach Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 
Nummer 3 verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung nur, wenn 
die Frau dies beantragt.
(3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 8 bereits in der Schutzfristnach der Entbindung im Rahmen
der schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen,
wenn die Frau dies ausdrücklich gegenüber ihrer Ausbildungsstelle ver-
langt. Die Frau kann ihre Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
(4) Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem Tod ihres Kindes bereits
nach Ablauf der ersten zwei Wochen nachder Entbindung beschäftigen,
wenn
1. die Frau dies ausdrücklich verlangt und
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht.
Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen.

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau, die 18
Jahre oder älter ist, nicht mit einer Arbeitbeschäftigen, die die Frau
über achteinhalb Stunden täglich oder über 90 Stunden in der Doppel-
woche hinaus zu leisten hat. Eine schwangere oder stillende Frau unter
18 Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die
die Frau über acht Stunden täglich oder über 80 Stunden in der Doppel-
woche hinaus zu leisten hat. In die Doppelwoche werden die Sonnta-
ge eingerechnet. Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende
Frau nicht in einem Umfang beschäftigen, der die vertraglich vereinbarte 
wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats übersteigt. Bei
mehreren Arbeitgebern sind die Arbeitszeiten zusammenzurechnen.
(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren oder stillenden Frau nach
Beendigung der täglichen Arbeitszeit eineununterbrochene Ruhezeit
von mindestens elf Stunden gewähren.

§ 5 Verbot der Nachtarbeit
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht zwi-
schen 20 Uhr und 6 Uhr beschäftigen. Erdarf sie bis 22 Uhr beschäftigen, 
wenn die Voraussetzungen des § 28 erfüllt sind.
(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im
Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer8 nicht zwischen 20 Uhr und
6 Uhr im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung
tätig werden lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungsver-
anstaltungen bis 22 Uhr teilnehmen lassen, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist

und
3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere

Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht an
Sonn- und Feiertagen beschäftigen. Er darf sie an Sonn- und Feiertagen 
nur dann beschäftigen, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und

Feiertagen nach § 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist,
3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene

Nachtruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt
wird und

4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere
Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im
Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Feier-
tagen im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung
tätig werden lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungsver-
anstaltungen an Sonn- und Feiertagen teilnehmen lassen, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist,
3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene

Nachtruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt
wird und

4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere
Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 7 Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen
(1) Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durch-
führung der Untersuchungen im Rahmender Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung bei Schwangerschaft und Mutterschaft er-
forderlich sind. Entsprechendes gilt zugunsten einer Frau, die nicht in
der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist.
(2) Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf ihr Verlangen während
der ersten zwölf Monate nach der Entbindung für die zum Stillen er-
forderliche Zeit freizustellen, mindestens aber zweimal täglich für eine
halbe Stunde oder einmal täglich für eine Stunde. Bei einer zusammen-
hängenden Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlangen der
Frau zweimal eine Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder, wenn in der
Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vorhanden ist, einmal eine
Stillzeit von mindestens 90 Minuten gewährt werden. Die Arbeitszeit gilt
als zusammenhängend, wenn sie nicht durch eine Ruhepause von mehr
als zwei Stunden unterbrochen wird.

§ 8 Beschränkung von Heimarbeit
(1) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine
schwangere in Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleich-
gestellte nur in solchem Umfang und mit solchen Fertigungsfristen aus-
geben, dass die Arbeit werktags während einer achtstündigen Tages-
arbeitszeit ausgeführt werden kann.
(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine stil-
lende in Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte
nur in solchem Umfang und mit solchen Fertigungsfristen ausgeben,
dass die Arbeit werktags während einer siebenstündigen Tagesarbeits-
zeit ausgeführt werden kann.

2. UNTERABSCHNITT
Betrieblicher Gesundheitsschutz

§ 9  Gestaltung der Arbeitsbedingungen; unverantwortbare Ge-
fährdung

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen
einer schwangeren oder stillenden Frau alleaufgrund der Gefährdungs-
beurteilung nach § 10 erforderlichen Maßnahmen für den Schutz ihrer
physischen und psychischen Gesundheit sowie der ihres Kindes zu tref-
fen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und er-
forderlichenfalls den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. So-
weit es nach den Vorschriften dieses Gesetzes verantwortbar ist, ist der
Frau auch während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in
der Stillzeit die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu ermöglichen. Nachteile
aufgrund der Schwangerschaft, der Entbindung oder der Stillzeit sollen
vermieden oder ausgeglichen werden.
(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass
Gefährdungen einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kin-
des möglichst vermieden werden und eine unverantwortbare Ge-
fährdung ausgeschlossen wird. Eine Gefährdung ist unverantwortbar,
wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gesundheitsbeeinträchtigung
angesichts der zu erwartenden Schwere des möglichen Gesundheits-
schadens nicht hinnehmbar ist. Eine unverantwortbare Gefährdung gilt
als ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber alle Vorgaben einhält, die
aller Wahrscheinlichkeit nach dazu führen, dass die Gesundheit einer
schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes nicht beeinträchtigt
wird.
(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die schwangere oder stil-
lende Frau ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz,soweit es für sie erforderlich ist, 
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kurz unterbrechen kann. Er hat darüber hinaus sicherzustellen, dass sich 
die schwangere oder stillende Frau während der Pausen und Arbeits-
unterbrechungen unter geeigneten Bedingungen hinlegen, hinsetzen 
und ausruhen kann.
(4) Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach diesem Unterabschnitt
sowie die Beurteilung der Arbeitsbedingungennach § 10 müssen dem
Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der Hygiene sowie den sons-
tigen gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Der
Arbeitgeber hat bei seinen Maßnahmen die vom Ausschuss für Mutter-
schutz ermittelten und nach § 30 Absatz 4 im Gemeinsamen Ministerial-
blatt veröffentlichten Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen; bei
Einhaltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser Erkenntnisse ist
davon auszugehen, dass die in diesem Gesetz gestellten Anforderungen 
erfüllt sind.
(5) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen
schriftlich damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem
Unterabschnitt in eigener Verantwortung wahrzunehmen.
(6) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber
nicht den Personen auferlegen, die bei ihmbeschäftigt sind. Die Kosten
für Zeugnisse und Bescheinigungen, die die schwangere oder stillende
Frau auf Verlangen des Arbeitgebers vorzulegen hat, trägt der Arbeit-
geber.

§ 10 Beurteilung der Arbeitsbedingungen; Schutzmaßnahmen
(1) Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des
Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit
1. die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und Dauer zu beurteilen, denen

eine schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder
sein kann, und

2. unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Beurteilung der Ge-
fährdung nach Nummer 1 zu ermitteln, ob für eine schwangere oder
stillende Frau oder ihr Kind voraussichtlich a) keine Schutzmaß-
nahmen erforderlich sein werden,
b) eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach § 13 Absatz 1

Nummer 1 erforderlich sein wird oder
c) eine Fortführung der Tätigkeit der Frau an diesem Arbeitsplatz nicht 

möglich sein wird.
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeits-
platzes oder einer Tätigkeit ausreichend.
(2) Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass sie schwan-
ger ist oder stillt, hat der Arbeitgeberunverzüglich die nach Maßgabe
der Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1 erforderlichen Schutz-
maßnahmen festzulegen. Zusätzlich hat der Arbeitgeber der Frau ein
Gespräch über weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen anzu-
bieten.
(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nur die-
jenigen Tätigkeiten ausüben lassen, für dieer die erforderlichen Schutz-
maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 getroffen hat.

§ 11 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für schwan-
gere Frauen
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß Gefahr-
stoffen ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind 
eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Eine unverantwortbare Ge-
fährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die schwan-
gere Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, 
bei denen sie folgenden Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann:
1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung
der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1) zu
bewerten sind
a) als reproduktionstoxisch nach der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder

nach der Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die Lakta-
tion,

b) als keimzellmutagen nach der Kategorie 1A oder 1B,
c) als karzinogen nach der Kategorie 1A oder 1B,
d) als spezifisch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition nach der 

Kategorie 1 oder
e) als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2 oder 3,

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe
vom menschlichen Körper aufgenommen werden, oder

3. Gefahrstoffen, die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Ein-
haltung der arbeitsplatzbezogenen Vorgaben möglicherweise zu einer 
Fruchtschädigung führen können.

Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt ins-
besondere als ausgeschlossen,
1. wenn

a) für den jeweiligen Gefahrstoff die arbeitsplatzbezogenen Vorgaben
eingehalten werden und es sich um einen Gefahrstoff handelt,
der als Stoff ausgewiesen ist, der bei Einhaltung der arbeitsplatz-
bezogenen Vorgaben hinsichtlich einer Fruchtschädigung als sicher 
bewertet wird, oder

b) der Gefahrstoff nicht in der Lage ist, die Plazentaschranke zu über-
winden, oder aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, dass eine
Fruchtschädigung eintritt, und

2. wenn der Gefahrstoff nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 nicht als reproduktionstoxisch nach der Zusatzkate-
gorie für Wirkungen auf oder über die Laktation zu bewerten ist.

Die vom Ausschuss für Mutterschutz ermittelten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse sind zu beachten.
(2) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in
einem Maß mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3
Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder kommen kann,
dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung
darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt
insbesondere vor, wenn die schwangere Frau Tätigkeiten ausübt oder
Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit folgenden Bio-
stoffen in Kontakt kommt oder kommen kann:
1. mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der 

Biostoffverordnung einzustufen sind, oder
2. mit Rötelnvirus oder mit Toxoplasma.
Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sinne 
von Satz 1 oder 2 therapeutische Maßnahmen erforderlich macht oder 
machen kann, die selbst eine unverantwortbare Gefährdung darstellen. 
Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt ins-
besondere als ausgeschlossen, wenn die schwangere Frau über einen 
ausreichenden Immunschutz verfügt.
(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten aus-
üben lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie physikalischen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder sein
kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt. Als physikalische Einwirkungen im Sinne von Satz 1
sind insbesondere zu berücksichtigen:
1. ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen,
2. Erschütterungen, Vibrationen und Lärm sowie
3. Hitze, Kälte und Nässe.
(4) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten aus-
üben lassen und sie keinen
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie einer belastenden 
Arbeitsumgebung in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies 
für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Der 
Arbeitgeber darf eine schwangere Frau insbesondere keine Tätigkeiten 
ausüben lassen
1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftver-

ordnung,
2. in Räumen mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre oder
3. im Bergbau unter Tage.
(5) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten aus-
üben lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie
körperlichen Belastungen oder mechanischen Einwirkungen in einem Maß 
ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine un-
verantwortbare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine schwan-
gere Frau insbesondere keine Tätigkeiten ausüben lassen, bei denen
1. sie ohne mechanische Hilfsmittel regelmäßig Lasten von mehr als 5

Kilogramm Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 Kilo-
gramm Gewicht von Hand heben, halten, bewegen oder befördern
muss,

2. sie mit mechanischen Hilfsmitteln Lasten von Hand heben, hal-
ten, bewegen oder befördern muss und dabei ihre körperliche Be-
anspruchung der von Arbeiten nach Nummer 1 entspricht,

3. sie nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft über-
wiegend bewegungsarm ständig stehen muss und wenn diese Tätig-
keit täglich vier Stunden überschreitet,

4. sie sich häufig erheblich strecken, beugen, dauernd hocken, sich ge-
bückt halten oder sonstige Zwangshaltungen einnehmen muss,

5. sie auf Beförderungsmitteln eingesetzt wird, wenn dies für sie oder für 
ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt,

6. Unfälle, insbesondere durch Ausgleiten, Fallen oder Stürzen, oder
Tätlichkeiten zu befürchten sind, die für sie oder für ihr Kind eine un-
verantwortbare Gefährdung darstellen,

7. sie eine Schutzausrüstung tragen muss und das Tragen eine Be-
lastung darstellt oder

8. eine Erhöhung des Drucks im Bauchraum zu befürchten ist, ins-
besondere bei Tätigkeiten mit besonderer Fußbeanspruchung.

(6) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau folgende Arbeiten nicht
ausüben lassen:

1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein ge-
steigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2. Fließarbeit oder
3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art

der Arbeit oder das Arbeitstempo für die schwangere Frau oder für
ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt.

§ 12  Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für stillende
Frauen

(1) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in
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einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für 
sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Eine 
unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere 
vor, wenn die stillende Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen 
ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Gefahrstoffen ausgesetzt ist 
oder sein kann:
1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxisch nach der Zusatzkate-
gorie für Wirkungen auf oder über die Laktation zu bewerten sind oder

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe
vom menschlichen Körper aufgenommen werden.

(2) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungenaussetzen, bei denen sie in
einem Maß mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3
Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder kommen kann,
dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung
darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt
insbesondere vor, wenn die stillende Frau Tätigkeiten ausübt oder
Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit Biostoffen in Kon-
takt kommt oder kommen kann, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von
§ 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung einzustufen sind. Die Sätze 1 und 2
gelten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sinne von Satz 1 oder
2 therapeutische Maßnahmen erforderlich macht oder machen kann, die
selbst eine unverantwortbare Gefährdung darstellen. Eine unverantwort-
bare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt als ausgeschlossen,
wenn die stillende Frau über einen ausreichenden Immunschutz verfügt.
(3) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben las-
sen und sie keinen Arbeitsbedingungenaussetzen, bei denen sie physika-
lischen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass
dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt.
Als physikalische Einwirkungen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere
ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen zu berücksichtigen.
(4) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungenaussetzen, bei denen sie 
einer belastenden Arbeitsumgebung in einem Maß ausgesetzt ist oder 
sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau insbesondere 
keine Tätigkeiten ausüben lassen
1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftver-

ordnung oder
2. im Bergbau unter Tage.
(5) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau folgende Arbeiten nicht aus-

üben lassen:
1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes 

Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann,
2. Fließarbeit oder
3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art

der Arbeit oder das Arbeitstempo für die stillende Frau oder für ihr
Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt.

§ 13  Rangfolge der Schutzmaßnahmen: Umgestaltung der
Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzwechsel und betriebliches 
Beschäftigungsverbot

(1) Werden unverantwortbare Gefährdungen im Sinne von § 9, § 11 oder
§ 12 festgestellt, hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit einer schwange-
ren oder stillenden Frau Schutzmaßnahmen in folgender Rangfolge zu
treffen:
1. Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen für die schwangere oder

stillende Frau durch Schutzmaßnahmen nach Maßgabe des § 9 Ab-
satz 2 umzugestalten.

2. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die
schwangere oder stillende Frau nicht durch die Umgestaltung der
Arbeitsbedingungen nach Nummer 1 ausschließen oder ist eine Um-
gestaltung wegen des nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes
nicht zumutbar, hat der Arbeitgeber die Frau an einem anderen ge-
eigneten Arbeitsplatz einzusetzen, wenn er einen solchen Arbeitsplatz 
zur Verfügung stellen kann und dieser Arbeitsplatz der schwangeren
oder stillenden Frau zumutbar ist.

3. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die
schwangere oder stillende Frau weder durch Schutzmaßnahmen nach 
Nummer 1 noch durch einen Arbeitsplatzwechsel nach Nummer 2
ausschließen, darf er die schwangere oder stillende Frau nicht weiter
beschäftigen.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf keine Heimarbeit an
schwangere oder stillende Frauen ausgeben, wenn unverantwortbare
Gefährdungen nicht durch Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 1 
ausgeschlossen werden können.

§ 14 Dokumentation und Information durch den Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach
§ 10 durch Unterlagen zu dokumentieren, aus denen Folgendes ersicht-
lich ist:
1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1

Nummer 1 und der Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2,

2. die Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 10 Ab-
satz 2 Satz 1 sowie das Ergebnis ihrer Überprüfung nach § 9 Absatz 1 
Satz 2 und

3. das Angebot eines Gesprächs mit der Frau über weitere Anpassungen 
ihrer Arbeitsbedingungen nach § 10 Absatz 2 Satz 2 oder der Zeit-
punkt eines solchen Gesprächs.

Wenn die Beurteilung nach § 10 Absatz 1 ergibt, dass die schwangere 
oder stillende Frau oder ihr Kind keiner Gefährdung im Sinne von § 9 Ab-
satz 2 ausgesetzt ist oder sein kann, reicht es aus, diese Feststellung in 
einer für den Arbeitsplatz der Frau oder für die Tätigkeit der Frau bereits 
erstellten Dokumentation der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach 
§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu vermerken.
(2) Der Arbeitgeber hat alle Personen, die bei ihm beschäftigt sind, über
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und über den Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 zu informieren.
(3) Der Arbeitgeber hat eine schwangere oder stillende Frau über die Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und über die 
damit verbundenen für sie erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 10
Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 13 zu informieren.

§ 15  Mitteilungen und Nachweise der schwangeren und stillenden
Frauen

(1) Eine schwangere Frau soll ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft
und den voraussichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie
weiß, dass sie schwanger ist. Eine stillende Frau soll ihrem Arbeitgeber
so früh wie möglich mitteilen, dass sie stillt.
(2) Auf Verlangen des Arbeitgebers soll eine schwangere Frau als Nach-
weis über ihre Schwangerschaft einärztliches Zeugnis oder das Zeugnis
einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers vorlegen. Das Zeug-
nis über die Schwangerschaft soll den voraussichtlichen Tag der Ent-
bindung enthalten.

3. UNTERABSCHNITT
Ärztlicher Gesundheitsschutz

§ 16 Ärztliches Beschäftigungsverbot
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, so-
weit nach einem ärztlichen Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kin-
des bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist.
(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau, die nach einem ärztlichen Zeugnis in
den ersten Monaten nach der Entbindung nicht voll leistungsfähig ist,
nicht mit Arbeiten beschäftigen, die ihre Leistungsfähigkeit übersteigen.

DRITTER ABSCHNITT
Kündigungsschutz

§ 17 Kündigungsverbot
(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau ist unzulässig
1. während ihrer Schwangerschaft,
2. bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der

zwölften Schwangerschaftswoche und
3. bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens je-

doch bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung,
wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwanger-
schaft, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder 
die Entbindung bekannt ist oder wenn sie ihm innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Das Überschreiten 
dieser Frist ist unschädlich, wenn die Überschreitung auf einem von der 
Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüg-
lich nachgeholt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Vor-
bereitungsmaßnahmen des Arbeitgebers, die er im Hinblick auf eine 
Kündigung der Frau trifft.
(2) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder
die von ihr bestimmte Stelle kann inbesonderen Fällen, die nicht mit
dem Zustand der Frau in der Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt
nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder nach der Entbindung
in Zusammenhang stehen, ausnahmsweise die Kündigung für zu-
lässig erklären. Die Kündigung bedarf der Schriftform und muss den
Kündigungsgrund angeben.
(3) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf eine in Heimarbeit be-
schäftigte Frau in den Fristen nach Absatz 1 Satz 1 nicht gegen ihren
Willen bei der Ausgabe von Heimarbeit ausschließen; die §§ 3, 8, 11, 12,
13 Absatz 2 und § 16 bleiben unberührt. Absatz 1 gilt auch für eine Frau,
die der in Heimarbeit beschäftigten Frau gleichgestellt ist und deren
Gleichstellung sich auch auf § 29 des Heimarbeitsgesetzes erstreckt.
Absatz 2 gilt für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau und eine ihr Gleich-
gestellte entsprechend.

VIERTER ABSCHNITT
Leistungen

§ 18 Mutterschutzlohn
Eine Frau, die wegen eines Beschäftigungsverbots außerhalb der 
Schutzfristen vor oder nach der Entbindung teilweise oder gar nicht 
beschäftigt werden darf, erhält von ihrem Arbeitgeber Mutterschutz-
lohn. Als Mutterschutzlohn wird das durchschnittliche Arbeitsentgelt 
der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor dem Eintritt der 
Schwangerschaft gezahlt. Dies gilt auch, wenn wegen dieses Verbots 
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die Beschäftigung oder die Entlohnungsart wechselt. Beginnt das Be-
schäftigungsverhältnis erst nach Eintritt der Schwangerschaft, ist das 
durchschnittliche Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsentgelt der ersten drei 
Monate der Beschäftigung zu berechnen.

§ 19 Mutterschaftsgeld
(1) Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, erhält
für die Zeit der Schutzfristen vor und nachder Entbindung sowie für den
Entbindungstag Mutterschaftsgeld nach den Vorschriften des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch oder nach den Vorschriften des Zweiten Ge-
setzes über die Krankenversicherung der Landwirte.
(2) Eine Frau, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, er-
hält für die Zeit der Schutzfristen vor undnach der Entbindung sowie für
den Entbindungstag Mutterschaftsgeld zu Lasten des Bundes in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch über das Mutterschaftsgeld, jedoch insgesamt höchs-
tens 210 Euro. Das Mutterschaftsgeld wird dieser Frau auf Antrag vom
Bundesamt für soziale Sicherung gezahlt. Endet das Beschäftigungsver-
hältnis nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch eine Kündigung, erhält
die Frau Mutterschaftsgeld in entsprechender Anwendung der Sätze 1
und 2 für die Zeit nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses.

§ 20 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
(1) Eine Frau erhält während ihres bestehenden Beschäftigungsver-
hältnisses für die Zeit der Schutzfristenvor und nach der Entbindung
sowie für den Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss
zum Mutterschaftsgeld. Als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld wird der
Unterschiedsbetrag zwischen 13 Euro und dem um die gesetzlichen Ab-
züge verminderten durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelt
der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor Beginn der Schutz-
frist vor der Entbindung gezahlt. Einer Frau, deren Beschäftigungs-
verhältnis während der Schutzfristen vor oder nach der Entbindung
beginnt, wird der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld von Beginn des Be-
schäftigungsverhältnisses an gezahlt.
(2) Ist eine Frau für mehrere Arbeitgeber tätig, sind für die Berechnung
des Arbeitgeberzuschusses nach Absatz 1 die durchschnittlichen
kalendertäglichen Arbeitsentgelte aus diesen Beschäftigungsver-
hältnissen zusammenzurechnen. Den sich daraus ergebenden Betrag
zahlen die Arbeitgeber anteilig im Verhältnis der von ihnen gezahlten
durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelte.
(3) Endet das Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Ab-
satz 2 durch eine Kündigung, erhält die Frau für die Zeit nach dem Ende
des Beschäftigungsverhältnisses den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
nach Absatz 1 von der für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes zu-
ständigen Stelle. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber wegen
eines Insolvenzereignisses im Sinne von § 165 Absatz 1 Satz 2 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch den Zuschuss nach Absatz 1 nicht zahlen
kann.

§ 21 Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts
(1) Bei der Bestimmung des Berechnungszeitraumes für die Ermittlung
des durchschnittlichen Arbeitsentgelts fürdie Leistungen nach den
§§ 18 bis 20 bleiben Zeiten unberücksichtigt, in denen die Frau infolge
unverschuldeter Fehlzeiten kein Arbeitsentgelt erzielt hat. War das Be-
schäftigungsverhältnis kürzer als drei Monate, ist der Berechnung der tat-
sächliche Zeitraum des Beschäftigungsverhältnisses zugrunde zu legen.
(2) Für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leis-
tungen nach den §§ 18 bis 20 bleibenunberücksichtigt:
1. einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne von § 23a des Vierten Bu-

ches Sozialgesetzbuch,
2. Kürzungen des Arbeitsentgelts, die im Berechnungszeitraum infolge

von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldetem Arbeitsver-
säumnis eintreten, und

3. im Fall der Beendigung der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz das Arbeitsentgelt aus Teilzeitbeschäftigung,
das vor der Beendigung der Elternzeit während der Elternzeit erzielt
wurde, soweit das durchschnittliche Arbeitsentgelt ohne die Berück-
sichtigung der Zeiten, in denen dieses Arbeitsentgelt erzielt wurde,
höher ist.

(3) Ist die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts ent-
sprechend den Absätzen 1 und 2 nicht möglich,ist das durchschnittliche 
kalendertägliche Arbeitsentgelt einer vergleichbar beschäftigten Person
zugrunde zu legen.
(4) Bei einer dauerhaften Änderung der Arbeitsentgelthöhe ist die ge-
änderte Arbeitsentgelthöhe bei der Ermittlung des durchschnittlichen
Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den §§ 18 bis 20 zugrunde zu
legen, und zwar
1. für den gesamten Berechnungszeitraum, wenn die Änderung während 

des Berechnungszeitraums wirksam wird,
2. ab Wirksamkeit der Änderung der Arbeitsentgelthöhe, wenn die Än-

derung der Arbeitsentgelthöhe nach dem Berechnungszeitraum wirk-
sam wird.

§ 22 Leistungen während der Elternzeit
Während der Elternzeit sind Ansprüche auf Leistungen nach den §§ 18 
und 20 aus dem wegen der Elternzeit ruhenden Arbeitsverhältnis aus-
geschlossen. Übt die Frau während der Elternzeit eine Teilzeitarbeit aus, 
ist für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts nur das 
Arbeitsentgelt aus dieser Teilzeitarbeit zugrunde zu legen.

§ 23 Entgelt bei Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen
(1) Durch die Gewährung der Freistellung nach § 7 darf bei der schwan-
geren oder stillenden Frau kein Entgeltausfall eintreten. Freistellungs-
zeiten sind weder vor- noch nachzuarbeiten. Sie werden nicht auf
Ruhepausen angerechnet, die im Arbeitszeitgesetz oder in anderen Vor-
schriften festgelegt sind.
(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat einer in Heimarbeit be-
schäftigten Frau und der ihr Gleichgestellten für die Stillzeit ein Entgelt zu
zahlen, das nach der Höhe des durchschnittlichen Stundenentgelts für
jeden Werktag zu berechnen ist. Ist eine Frau für mehrere Auftraggeber
oder Zwischenmeister tätig, haben diese das Entgelt für die Stillzeit zu
gleichen Teilen zu zahlen. Auf das Entgelt finden die Vorschriften der §§ 23 
bis 25 des Heimarbeitsgesetzes über den Entgeltschutz Anwendung.

§ 24  Fortbestehen des Erholungsurlaubs bei Beschäftigungs-
verboten

Für die Berechnung des Anspruchs auf bezahlten Erholungsurlaub 
gelten die Ausfallzeiten wegen eines Beschäftigungsverbots als Be-
schäftigungszeiten. Hat eine Frau ihren Urlaub vor Beginn eines Be-
schäftigungsverbots nicht oder nicht vollständig erhalten, kann sie nach 
dem Ende des Beschäftigungsverbots den Resturlaub im laufenden 
oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen.

§ 25 Beschäftigung nach dem Ende des Beschäftigungsverbots
Mit dem Ende eines Beschäftigungsverbots im Sinne von § 2 Absatz 3 
hat eine Frau das Recht, entsprechend den vertraglich vereinbarten Be-
dingungen beschäftigt zu werden.

FÜNFTER ABSCHNITT
Durchführung des Gesetzes

§ 26 Aushang des Gesetzes
(1) In Betrieben und Verwaltungen, in denen regelmäßig mehr als drei
Frauen beschäftigt werden, hat der Arbeitgeber eine Kopie dieses Ge-
setzes an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.
Dies gilt nicht, wenn er das Gesetz für die Personen, die bei ihm be-
schäftigt sind, in einem elektronischen Verzeichnis jederzeit zugänglich
gemacht hat.
(2) Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau oder eine ihr Gleichgestellte
muss der Auftraggeber oder Zwischenmeister in den Räumen der Aus-
gabe oder Abnahme von Heimarbeit eine Kopie dieses Gesetzes an ge-
eigneter Stelle zur Einsicht auslegen oder aushängen. Absatz 1 Satz 2
gilt entsprechend.

§ 27  Mitteilungs- und Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers,
Offenbarungsverbot der mit der Überwachung beauftragten 
Personen

(1) Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu be-
nachrichtigen,
1. wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat,

a) dass sie schwanger ist oder
b) dass sie stillt, es sei denn, er hat die Aufsichtsbehörde bereits über

die Schwangerschaft dieser Frau benachrichtigt, oder
2. wenn er beabsichtigt, eine schwangere oder stillende Frau zu be-

schäftigen
a) bis 22 Uhr nach den Vorgaben des § 5 Absatz 2 Satz 2 und 3,
b) an Sonn- und Feiertagen nach den Vorgaben des § 6 Absatz 1

Satz 2 und 3 oder Absatz 2 Satz 2 und 3 oder
c) mit getakteter Arbeit im Sinne von § 11 Absatz 6 Nummer 3 oder

§ 12 Absatz 5 Nummer 3.
Er darf diese Informationen nicht unbefugt an Dritte weitergeben.
(2) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Angaben 
zu machen, die zur Erfüllung der
Aufgaben dieser Behörde erforderlich sind. Er hat die Angaben wahr-
heitsgemäß, vollständig und rechtzeitig zu machen.
(3) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Unter-
lagen zur Einsicht vorzulegen odereinzusenden, aus denen Folgendes
ersichtlich ist:
1. die Namen der schwangeren oder stillenden Frauen, die bei ihm be-

schäftigt sind,
2. die Art und der zeitliche Umfang ihrer Beschäftigung,
3. die Entgelte, die an sie gezahlt worden sind,
4. die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 und
5. alle sonstigen nach Absatz 2 erforderlichen Angaben.
(4) Die auskunftspflichtige Person kann die Auskunft auf solche Fragen
oder die Vorlage derjenigen Unterlagenverweigern, deren Beantwortung
oder Vorlage sie selbst oder einen ihrer in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis
3 der Zivilprozessordung bezeichneten Angehörigen der Gefahr der Ver-
folgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde.
Die auskunftspflichtige Person ist darauf hinzuweisen.
(5) Der Arbeitgeber hat die in Absatz 3 genannten Unterlagen mindes-
tens bis zum Ablauf von zwei Jahren nachder letzten Eintragung aufzu-
bewahren.
(6) Die mit der Überwachung beauftragten Personen der Aufsichts-
behörde dürfen die ihnen bei ihrer Überwachungstätigkeit zur Kenntnis
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gelangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nur in den gesetzlich 
geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Rechtsverstößen oder zur Er-
füllung von gesetzlich geregelten Aufgaben zum Schutz der Umwelt den 
dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit es sich bei Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnissen um Informationen über die Umwelt im Sinne 
des Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis zu 
ihrer Offenbarung nach dem Umweltinformationsgesetz.

§ 28  Behördliches Genehmigungsverfahren für eine Be-
schäftigung zwischen 20 Uhr und 22 Uhr

(1) Die Aufsichtsbehörde kann abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 auf
Antrag des Arbeitgebers genehmigen, dass eine schwangere oder stil-
lende Frau zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt wird, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung der Frau bis

22 Uhr spricht und
3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere

Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
Dem Antrag ist die Dokumentation der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen nach § 14 Absatz 1 beizufügen. Die schwangere oder stil-
lende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen.
(2) Solange die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht ablehnt oder die Be-
schäftigung zwischen 20 Uhr und 22 Uhrnicht vorläufig untersagt, darf
der Arbeitgeber die Frau unter den Voraussetzungen des Absatzes 1
beschäftigen. Die Aufsichtsbehörde hat dem Arbeitgeber nach Eingang
des Antrags unverzüglich eine Mitteilung zu machen, wenn die für den
Antrag nach Absatz 1 erforderlichen Unterlagen unvollständig sind. Die
Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung vorläufig untersagen, soweit
dies erforderlich ist, um den Schutz der Gesundheit der Frau oder ihres
Kindes sicherzustellen.
(3) Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht innerhalb von sechs
Wochen nach Eingang desvollständigen Antrags ab, gilt die Ge-
nehmigung als erteilt. Auf Verlangen ist dem Arbeitgeber der Eintritt der
Genehmigungsfiktion (§ 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes) zu
bescheinigen.
(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes.

§ 29  Zuständigkeit und Befugnisse der Aufsichtsbehörden,
Jahresbericht

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes
und der aufgrund dieses Gesetzeserlassenen Vorschriften obliegt den
nach Landesrecht zuständigen Behörden (Aufsichtsbehörden).
(2) Die Aufsichtsbehörden haben dieselben Befugnisse wie die nach
§ 22 Absatz 2 und 3 des Arbeitsschutzgesetzes mit der Überwachung
beauftragten Personen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen die erforderlichen Maß-
nahmen anordnen, die der Arbeitgeber zur Erfüllung derjenigen Pflichten 
zu treffen hat, die sich aus Abschnitt 2 dieses Gesetzes und aus den
aufgrund des § 31 Nummer 1 bis 5 erlassenen Rechtsverordnungen er-
geben. Insbesondere kann die Aufsichtsbehörde:
1. in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Verbot der

Mehrarbeit nach § 4 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 sowie vom Verbot der
Nachtarbeit auch zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
oder Absatz 2 Satz 1 bewilligen, wenn
a) sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
b) nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung spricht

und
c) in den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 ins-

besondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere
Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist,

2. verbieten, dass ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau
a) nach § 5 Absatz 2 Satz 2 zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt

oder
b) nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 6 Absatz 2 Satz 2 an Sonn- 

und Feiertagen beschäftigt,
3. Einzelheiten zur Freistellung zum Stillen nach § 7 Absatz 2 und zur

Bereithaltung von Räumlichkeiten, die zum Stillen geeignet sind, an-
ordnen,

4. Einzelheiten zur zulässigen Arbeitsmenge nach § 8 anordnen,
5. Schutzmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 bis 3 und nach § 13 anordnen,
6. Einzelheiten zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeits-

bedingungen nach § 10 anordnen,
7. bestimmte Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach § 11 oder nach

§ 12 verbieten,
8. Ausnahmen von den Vorschriften des § 11 Absatz 6 Nummer 1 und 2

und des § 12 Absatz 5 Nummer 1 und 2 bewilligen, wenn die Art der
Arbeit und das Arbeitstempo keine unverantwortbare Gefährdung für
die schwangere oder stillende Frau oder für ihr Kind darstellen, und

9. Einzelheiten zu Art und Umfang der Dokumentation und Information
nach § 14 anordnen.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 
Nummer 1 Buchstabe a jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
(4) Die Aufsichtsbehörde berät den Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner

Pflichten nach diesem Gesetz sowie diebei ihm beschäftigten Personen 
zu ihren Rechten und Pflichten nach diesem Gesetz; dies gilt nicht für die 
Rechte und Pflichten nach den §§ 18 bis 22.
(5) Für Betriebe und Verwaltungen im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums der Verteidigung wird die Aufsicht nach Absatz 1 durch das 
Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle
in eigener Zuständigkeit durchgeführt.
(6) Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Über-
wachungstätigkeit der ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbericht 
zu veröffentlichen. Der Jahresbericht umfasst auch Angaben zur Er-
füllung von Unterrichtungspflichten aus internationalen Übereinkommen 
oder Rechtsakten der Europäischen Union, soweit sie den Mutterschutz 
betreffen.

§ 30 Ausschuss für Mutterschutz
(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
wird ein Ausschuss für Mutterschutz gebildet, in dem geeignete Per-
sonen vonseiten der öffentlichen und privaten Arbeitgeber, der Aus-
bildungsstellen, der Gewerkschaften, der Studierendenvertretungen
und der Landesbehörden sowie weitere geeignete Personen, ins-
besondere aus der Wissenschaft, vertreten sein sollen. Dem Ausschuss
sollen nicht mehr als 15 Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied ist ein
stellvertretendes Mitglied zu benennen.Die Mitgliedschaft im Ausschuss 
für Mutterschutz ist ehrenamtlich.
(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
beruft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung die Mitglieder des Ausschusses
für Mutterschutz und die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss
gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl
der oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Zustimmung 
erfolgt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales und dem Bundesministerium für Gesundheit.
(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Mutterschutz gehört es,
1. Art, Ausmaß und Dauer der möglichen unverantwortbaren Ge-

fährdungen einer schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kin-
des nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ermitteln und zu be-
gründen,

2. sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und arbeitshygienische
Regeln zum Schutz der schwangeren oder stillenden Frau und ihres
Kindes aufzustellen und

3. das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in
allen mutterschutzbezogenen Fragen zu beraten.

Der Ausschuss arbeitet eng mit den Ausschüssen nach § 18 Absatz 2 
Nummer 5 des Arbeitsschutzgesetzes zusammen.
(4) Nach Prüfung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, durch das Bundesministerium für Gesundheit und durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung kann das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit den anderen 
in diesem Absatz genannten Bundesministerien die vom Ausschuss für
Mutterschutz nach Absatz 3 aufgestellten Regeln und Erkenntnisse im
Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichen.
(5) Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden können
zu den Sitzungen des Ausschusses für Mutterschutz Vertreterinnen oder 
Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist ihnen in der Sitzung das Wort zu
erteilen.
(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Mutterschutz werden vom
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben geführt.

§ 31 Erlass von Rechtsverordnungen
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Folgendes zu regeln:
1. nähere Bestimmungen zum Begriff der unverantwortbaren Ge-

fährdung nach § 9 Absatz 2 Satz 2 und 3,
2. nähere Bestimmungen zur Durchführung der erforderlichen Schutz-

maßnahmen nach § 9 Absatz 1 und 2 und nach § 13,
3. nähere Bestimmungen zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeits-

bedingungen nach § 10,
4. Festlegungen von unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen

im Sinne von § 11 oder § 12 oder von anderen nach diesem Gesetz
unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen,

5. nähere Bestimmungen zur Dokumentation und Information nach § 14,
6. nähere Bestimmungen zur Ermittlung des durchschnittlichen Arbeits-

entgelts im Sinne der §§ 18 bis 22 und
7. nähere Bestimmungen zum erforderlichen Inhalt der Benachrichtigung, 

ihrer Form, der Art und Weise der Übermittlung sowie die Empfänger
der vom Arbeitgeber nach § 27 zu meldenden Informationen.

SECHSTER ABSCHNITT
Bußgeldvorschriften, Strafvorschriften

§ 32 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
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1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 4, ent-
gegen § 3 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3,
entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1, § 4 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 oder § 5
Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1 Satz 1, § 13 Absatz 1 Nummer 3 oder
§ 16 eine Frau beschäftigt,

2. entgegen § 4 Absatz 2 eine Ruhezeit nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig gewährt,

3. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder § 6 Absatz 2 Satz 1 eine Frau tätig 
werden lässt,

4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder
entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 eine Frau nicht freistellt,

5. entgegen § 8 oder § 13 Absatz 2 Heimarbeit ausgibt,

6. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 31 Nummer 3, eine Gefährdung nicht, nicht rich-
tig oder nicht rechtzeitig beurteilt oder eine Ermittlung nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig durchführt,

7. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 31 Nummer 3, eine Schutzmaßnahme nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig festlegt,

8. entgegen § 10 Absatz 3 eine Frau eine andere als die dort be-
zeichnete Tätigkeit ausüben lässt,

9. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 31 Nummer 5 eine Dokumentation nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt,

10. entgegen § 14 Absatz 2 oder 3, jeweils in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 5, eine Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt,

11. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 1 die Aufsichtsbehörde nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig benachrichtigt,

12. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 eine Information weitergibt,

13. entgegen § 27 Absatz 2 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht,

14. entgegen § 27 Absatz 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht rechtzeitig einsendet,

15. entgegen § 27 Absatz 5 eine Unterlage nicht oder nicht mindestens
zwei Jahre aufbewahrt,

16. einer vollziehbaren Anordnung nach § 29 Absatz 3 Satz 1 zuwider-
handelt oder

17. einer Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 4 oder einer vollzieh-
baren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zu-
widerhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
bis 5, 8, 16 und 17 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden.

§ 33 Strafvorschriften
Wer eine in § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16 und 17 bezeichnete vor-
sätzliche Handlung begeht und dadurch die Gesundheit der Frau oder 
ihres Kindes gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft.

SIEBTER ABSCHNITT
Schlussvorschriften

§ 34 Evaluationsbericht
Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag zum 1. Januar 
2021 einen Evaluationsbericht über die Auswirkungen des Gesetzes vor. 
Schwerpunkte des Berichts sollen die Handhabbarkeit der gesetzlichen 
Regelung in der betrieblichen und behördlichen Praxis, die Wirksam-
keit und die Auswirkungen des Gesetzes im Hinblick auf seinen An-
wendungsbereich, die Auswirkungen der Regelungen zum Verbot der 
Mehr- und Nachtarbeit sowie zum Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit 
und die Arbeit des Ausschusses für Mutterschutz sein. Der Bericht darf 
keine personenbezogenen Daten enthalten.

9 Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), zuletzt geändert durch Art. 35 und 36 des Gesetzes
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. 2489)

(Auszug)

§§ 1–14 (nicht abgedruckt)

§ 15 Anspruch auf Elternzeit
(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit,
wenn sie
1. a) mit ihrem Kind,

b) mit einem Kind, für das sie die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 
Absatz 3 oder 4 erfüllen, oder

c) mit einem Kind, das sie in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch aufgenommen haben,

in einem Haushalt leben und
2. dieses Kind selbst betreuen und erziehen.
Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b und c Elternzeit nehmen können, bedürfen der Zu-
stimmung des sorgeberechtigten Elternteils.
(1a) Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
auch, wenn sie mit ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und dieses 
Kind selbst betreuen und erziehen und
1. ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder
2. ein Elternteil des Kindes sich in einer Ausbildung befindet, die vor Voll-

endung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die Arbeitskraft
des Elternteils im Allgemeinen voll in Anspruch nimmt.

Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner der Elternteile des 
Kindes selbst Elternzeit beansprucht.
(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des drit-
ten Lebensjahres eines Kindes. Ein Anteil von bis zu 24 Monaten kann
zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebens-
jahr des Kindes in Anspruch genommen werden. Die Zeit der Mutter-
schutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes wird für
die Elternzeit der Mutter auf die Begrenzung nach den Sätzen 1 und 2
angerechnet. Bei mehreren Kindern besteht der Anspruch auf Elternzeit
für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume im Sinne der Sätze 1 und 2 
überschneiden. Bei einem angenommenen Kind und bei einem Kind
in Vollzeit- oder Adoptionspflege kann Elternzeit von insgesamt bis zu
drei Jahren ab der Aufnahme bei der berechtigten Person, längstens bis
zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes genommen wer-
den; die Sätze 2 und 4 sind entsprechend anwendbar, soweit sie die
zeitliche Aufteilung regeln. Der Anspruch kann nicht durch Vertrag aus-
geschlossen oder beschränkt werden.
(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder von
beiden Elternteilen gemeinsam genommen werden. Satz 1 gilt in den Fäl-
len des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c entsprechend.

(4) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin darf während der Elternzeit 
nicht mehr als 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats erwerbs-
tätig sein. Eine im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
geeignete Tagespflegeperson kann bis zu fünf Kinder in Tagespflege be-
treuen, auch wenn die wöchentliche Betreuungszeit 30 Stunden über-
steigt. Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber oder selbstständige
Tätigkeit nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Arbeitgebers. Die-
ser kann sie nur innerhalb von vier Wochen aus dringenden betrieblichen 
Gründen schriftlich ablehnen.

(5) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann eine Verringerung
der Arbeitszeit und ihre Verteilung beantragen. Über den Antrag sollen
sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin
innerhalb von vier Wochen einigen. Der Antrag kann mit der schrift-
lichen Mitteilung nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 verbunden werden.
Unberührt bleibt das Recht, sowohl die vor der Elternzeit bestehende
Teilzeitarbeit unverändert während der Elternzeit fortzusetzen, soweit
Absatz 4 beachtet ist, als auch nach der Elternzeit zu der Arbeitszeit
zurückzukehren, die vor Beginn der Elternzeit vereinbart war.

(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann gegenüber dem
Arbeitgeber, soweit eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, unter
den Voraussetzungen des Absatzes 7 während der Gesamtdauer der
Elternzeit zweimal eine Verringerung seiner oder ihrer Arbeitszeit be-
anspruchen.

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende
Voraussetzungen:

1. Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Per-
sonen in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen,

2. das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen be-
steht ohne Unterbrechung länger als sechs Monate,

3. die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für mindes-
tens zwei Monate auf einen Umfang von nicht weniger als 15 und nicht 
mehr als 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats verringert
werden,

4. dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe ent-
gegen und

5. der Anspruch auf Teilzeit wurde dem Arbeitgeber

a) für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes 
sieben Wochen und

b) für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem voll-
endeten achten Lebensjahr des Kindes 13 Wochen

vor Beginn der Teilzeittätigkeit schriftlich mitgeteilt.
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Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten Arbeits-
zeit enthalten. Die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit soll 
im Antrag angegeben werden. Falls der Arbeitgeber die beanspruchte 
Verringerung oder Verteilung der Arbeitszeit ablehnen will, muss er dies 
innerhalb der in Satz 5 genannten Frist mit schriftlicher Begründung tun. 
Hat ein Arbeitgeber die Verringerung der Arbeitszeit
1. in einer Elternzeit zwischen der Geburt und dem vollendeten drit-

ten Lebensjahr des Kindes nicht spätestens vier Wochen nach Zu-
gang des Antrags oder

2. in einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem voll-
endeten achten Lebensjahr des Kindes nicht spätestens acht Wochen 
nach Zugang des Antrags

schriftlich abgelehnt, gilt die Zustimmung als erteilt und die Ver-
ringerung der Arbeitszeit entsprechend den Wünschen der Arbeit-
nehmerin oder des Arbeitnehmers als festgelegt. Haben Arbeitgeber 
und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer über die Verteilung der Arbeits-
zeit kein Einvernehmen nach Absatz 5 Satz 2 erzielt und hat der Arbeit-
geber nicht innerhalb der in Satz 5 genannten Fristen die gewünschte 
Verteilung schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit ent-
sprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers 
als festgelegt. Soweit der Arbeitgeber den Antrag auf Verringerung 
oder Verteilung der Arbeitszeit rechtzeitig ablehnt, kann die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer Klage vor dem Gericht für Arbeits-
sachen erheben.

§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit
(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie
1. für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes

spätestens sieben Wochen und
2. für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem voll-

endeten achten Lebensjahr des Kindes spätestens 13 Wochen
vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen. Verlangt 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Elternzeit nach Satz 1 Num-
mer 1, muss sie oder er gleichzeitig erklären, für welche Zeiten inner-
halb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. Bei dringenden 
Gründen ist ausnahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich. 
Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, 
wird die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutter-
schutzgesetzes auf den Zeitraum nach Satz 2 angerechnet. Nimmt die 
Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die Mutterschutzfrist fol-
genden Erholungsurlaub, werden die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 
Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes und die Zeit des Erholungs-
urlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 2 angerechnet. Jeder 
Elternteil kann seine Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine Ver-
teilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeit-
gebers möglich. Der Arbeitgeber kann die Inanspruchnahme eines drit-
ten Abschnitts einer Elternzeit innerhalb von acht Wochen nach Zugang 
des Antrags aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen, wenn die-
ser Abschnitt im Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem 
vollendeten achten Lebensjahr des Kindes liegen soll. Der Arbeitgeber 
hat dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Elternzeit zu be-
scheinigen. Bei einem Arbeitgeberwechsel ist bei der Anmeldung der 
Elternzeit auf Verlangen des neuen Arbeitgebers eine Bescheinigung 
des früheren Arbeitgebers über bereits genommene Elternzeit durch die 
Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer vorzulegen.
(2) Können Arbeitnehmerinnen aus einem von ihnen nicht zu ver-
tretenden Grund eine sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist des
§ 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes anschließende Elternzeit nicht
rechtzeitig verlangen, können sie dies innerhalb einer Woche nach Weg-
fall des Grundes nachholen.
(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Ab-
satz 2 verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die vorzeitige 
Beendigung wegen der Geburt eines weiteren Kindes oder in Fällen
besonderer Härte, insbesondere bei Eintritt einer schweren Krank-
heit, Schwerbehinderung oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes
der berechtigten Person oder bei erheblich gefährdeter wirtschaft-
licher Existenz der Eltern nach Inanspruchnahme der Elternzeit, kann
der Arbeitgeber unbeschadet von Satz 3 nur innerhalb von vier Wochen
aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. Die Eltern-
zeit kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 Mutterschutz-
gesetzes auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig beendet
werden; in diesen Fällen soll die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber die
Beendigung der Elternzeit rechtzeitig mitteilen. Eine Verlängerung der
Elternzeit kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel der
Anspruchsberechtigten aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann.
(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei
Wochen nach dem Tod des Kindes.
(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer
oder die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.

§ 17 Urlaub
(1) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer
oder der Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen
Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht,
wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin während der Elternzeit
bei seinem oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet.
(2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zu-
stehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht voll-
ständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit
im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.

(3) Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im
Anschluss an die Elternzeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber den
noch nicht gewährten Urlaub abzugelten.
(4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Eltern-
zeit mehr Urlaub erhalten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, kann
der Arbeitgeber den Urlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeit-
nehmerin nach dem Ende der Elternzeit zusteht, um die zu viel ge-
währten Urlaubstage kürzen.

§ 18 Kündigungsschutz
(1) Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von
dem an Elternzeit verlangt worden ist, nicht kündigen. Der Kündigungs-
schutz nach Satz 1 beginnt
1. frühestens acht Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis zum voll-

endeten dritten Lebensjahr des Kindes und
2. frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit zwischen dem drit-

ten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes.
Während der Elternzeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht 
kündigen. In besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung 
für zulässig erklärt werden. Die Zulässigkeitserklärung erfolgt durch die 
für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle. Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des 
Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des 
Satzes 4 erlassen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeit-
nehmerinnen
1. während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit leis-

ten oder
2. ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen, Teilzeitarbeit leisten und An-

spruch auf Elterngeld nach § 1 während des Zeitraums nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 1 und 3 haben.

§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit
Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis 
zum Ende der Elternzeit nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten kündigen.

§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, in Heimarbeit Beschäftigte
(1) Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer
oder Arbeitnehmerinnen im Sinne dieses Gesetzes. Die Elternzeit wird
auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet.
(2) Anspruch auf Elternzeit haben auch die in Heimarbeit Beschäftigten
und die ihnen Gleichgestellten ( § 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeits-
gesetzes ), soweit sie am Stück mitarbeiten. Für sie tritt an die Stelle des 
Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister und an die Stelle
des Arbeitsverhältnisses das Beschäftigungsverhältnis.

§ 21 Befristete Arbeitsverträge
(1) Ein sachlicher Grund, der die Befristung eines Arbeitsverhält-
nisses rechtfertigt, liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeit-
nehmerin zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers oder einer an-
deren Arbeitnehmerin für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes nach
dem Mutterschutzgesetz, einer Elternzeit, einer auf Tarifvertrag, Be-
triebsvereinbarung oder einzelvertraglicher Vereinbarung beruhenden
Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes oder für diese Zeiten zu-
sammen oder für Teile davon eingestellt wird.
(2) Über die Dauer der Vertretung nach Absatz 1 hinaus ist die Befristung 
für notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig.
(3) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags muss kalendermäßig
bestimmt oder bestimmbar oder den in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Zwecken zu entnehmen sein.
(4) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von mindestens drei Wochen, jedoch frühestens zum Ende
der Elternzeit, kündigen, wenn die Elternzeit ohne Zustimmung des
Arbeitgebers vorzeitig endet und der Arbeitnehmer oder die Arbeit-
nehmerin die vorzeitige Beendigung der Elternzeit mitgeteilt hat. Satz 1
gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung der
Elternzeit in den Fällen des § 16 Absatz 3 Satz 2 nicht ablehnen darf.
(5) Das Kündigungsschutzgesetz ist im Falle des Absatzes 4 nicht an-
zuwenden.
(6) Absatz 4 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich aus-
geschlossen ist.
(7) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf
die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab-
gestellt, so sind bei der Ermittlung dieser Zahl Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen, die sich in der Elternzeit befinden oder zur Betreuung
eines Kindes freigestellt sind, nicht mitzuzählen, solange für sie aufgrund 
von Absatz 1 ein Vertreter oder eine Vertreterin eingestellt ist. Dies gilt
nicht, wenn der Vertreter oder die Vertreterin nicht mitzuzählen ist. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeitsrechtlicher
Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt
wird.

§§ 22 -27 (nicht abgedruckt)

24



10 Verordnung über den Kinderarbeitsschutz
(Kinderarbeitsschutzverordnung – KindArbSchV)

Vom 23. Juni 1998 (BGBl. I S. 1508)

§ 1 Beschäftigungsverbot
Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen nicht 
beschäftigt werden, soweit nicht das Jugendarbeitsschutzgesetz und 
§ 2 dieser Verordnung Ausnahmen vorsehen.

§ 2 Zulässige Beschäftigungen
(1) Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen
nur beschäftigt werden
1. mit dem Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblättern

und Werbeprospekten,
2. in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten mit

a) Tätigkeiten in Haushalt und Garten,
b) Botengängen,
c) der Betreuung von Kindern und anderen zum Haushalt gehörenden

Personen,
d) Nachhilfeunterricht,
e) der Betreuung von Haustieren,
f) Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des Einkaufs von alkoholischen

Getränken und Tabakwaren,
3. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Tätigkeiten bei

a) der Ernte und der Feldbestellung,
b) der Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
c) der Versorgung von Tieren,

4. mit Handreichungen beim Sport,
5. mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen

der Kirchen, Religionsgemeinschaften, Verbände, Vereine und Partei-
en,

wenn die Beschäftigung nach § 5 Abs. 3 des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes leicht und für sie geeignet ist.
(2) Eine Beschäftigung mit Arbeiten nach Absatz 1 ist nicht leicht und
für Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche nicht
geeignet, wenn sie insbesondere
1. mit einer manuellen Handhabung von Lasten verbunden ist, die

regelmäßig das maximale Lastgewicht von 7,5 kg oder gelegentlich
das maximale Lastgewicht von 10 kg überschreiten; manuelle Hand-
habung in diesem Sinne ist jedes Befördern oder Abstützen einer Last 
durch menschliche Kraft, unter anderem das Heben, Absetzen, Schie-
ben, Ziehen, Tragen und Bewegen einer Last,

2. infolge einer ungünstigen Körperhaltung physisch belastend ist oder
3. mit Unfallgefahren, insbesondere bei Arbeiten an Maschinen und bei

der Betreuung von Tieren, verbunden ist, von denen anzunehmen ist,
daß Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche sie
wegen mangelnden Sicherheitsbewußtseins oder mangelnder Er-
fahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für vollzeitschulpflichtige Jugendliche.
(3) Die zulässigen Beschäftigungen müssen im übrigen den Schutzvor-
schriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes entsprechen.

§ 3 Behördliche Befugnisse
Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall feststellen, ob die Beschäftigung 
nach § 2 zulässig ist.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats in Kraft.

11 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch

Art. 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2540)

ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutschland und in der aus-
schließlichen Wirtschaftszone für die Beschäftigung von Personen, die
noch nicht 18 Jahre alt sind,
1. in der Berufsausbildung,
2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,
3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeit-

nehmern oder Heimarbeitern ähnlich sind,
4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht
1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich

a) aus Gefälligkeit,
b) auf Grund familienrechtlicher Vorschriften,
c) in Einrichtungen der Jugendhilfe,
d) in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter
erbracht werden,

2. für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im
Familienhaushalt.

§ 2 Kind, Jugendlicher
(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.
(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht
18 Jahre alt ist.
(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die für 
Kinder geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 3 Arbeitgeber
Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind oder einen 
Jugendlichen gemäß § 1 beschäftigt.

§ 4 Arbeitszeit
(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der täg-
lichen Beschäftigung ohne die Ruhepausen(§ 11).
(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhe-
pausen (§ 11).
(3) Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit als Arbeitszeit. Sie wird
gerechnet vom Betreten des Förderkorbs bei der Einfahrt bis zum Ver-
lassen des Förderkorbs bei der Ausfahrt oder vom Eintritt des einzelnen
Beschäftigten in das Stollenmundloch bis zu seinem Wiederaustritt.

(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche
die Zeit von Montag bis einschließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die
Arbeitszeit, die an einem Werktag infolge eines gesetzlichen Feiertags
ausfällt, wird auf die wöchentliche Arbeitszeit angerechnet.
(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern be-
schäftigt, so werden die Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Arbeits-
tage zusammengerechnet.

ZWEITER ABSCHNITT
Beschäftigung von Kindern

§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern
(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten.
(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Kin-
dern
1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie,
2. im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht,
3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung.
Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 bis 46 ent-
sprechende Anwendung.
(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von
Kindern über 13 Jahre mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten,
soweit die Beschäftigung leicht und für Kinder geeignet ist. Die Be-
schäftigung ist leicht, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit und der
besonderen Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird,
1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder,
2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahl-

vorbereitung oder Berufsausbildung, die von der zuständigen Stelle
anerkannt sind, und

3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen,
nicht nachteilig beeinflußt. Die Kinder dürfen nicht mehr als zwei Stun-
den täglich, in landwirtschaftlichen Familienbetrieben nicht mehr als drei 
Stunden täglich, nicht zwischen 18 und 8 Uhr, nicht vor dem Schulunter-
richt und nicht während des Schulunterrichts beschäftigt werden. Auf 
die Beschäftigung finden die §§ 15 bis 31 entsprechende Anwendung.
(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von
Jugendlichen (§ 2 Abs. 3) während der Schulferien für höchstens vier
Wochen im Kalenderjahr. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 31
entsprechende Anwendung.
(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu bestimmen.
(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgeberechtigten der 
von ihm beschäftigten Kinder über mögliche Gefahren sowie über alle 
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zu ihrer Sicherheit und ihrem Gesundheitsschutz getroffenen Maß-
nahmen.
(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen gemäß
§ 6 bewilligen.

§ 6 Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen
(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß
1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden

täglich in der Zeit von 10 bis 23 Uhr,
2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbever-

anstaltungen sowie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fern-
sehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der

Zeit von 8 bis 17 Uhr,
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von

8 bis 22 Uhr
gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine 
Ausnahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts, 
Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, 
Kirmessen, Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schau-
stellungen oder Darbietungen.
(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugend-
amts die Beschäftigung nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich ein-

gewilligt haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten aus-

gestellte ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesund-
heitliche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht bestehen,

3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des
Kindes gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Ver-
meidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geis-
tigen Entwicklung getroffen sind,

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung
sichergestellt sind,

5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit
von mindestens 14 Stunden eingehalten wird,

6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.
(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt,
1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt

werden darf,
2. Dauer und Lage der Ruhepausen,
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungs-

stätte.
(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schrift-
lich bekanntzugeben. Er darf das Kind erst nach Empfang des Be-
willigungsbescheids beschäftigen.

§ 7 Beschäftigung von nicht vollzeitschulpflichtigen Kindern
Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen
1. im Berufsausbildungsverhältnis,
2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten und

für sie geeigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35
Stunden wöchentlich beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung fin-
den die §§ 8 bis 46 entsprechende Anwendung.

DRITTER ABSCHNITT
Beschäftigung Jugendlicher

ERSTER TITEL
Arbeitszeit und Freizeit

§ 8 Dauer der Arbeitszeit
(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht
mehr als 40 Stunden wöchentlichbeschäftigt werden.
(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet
wird, damit die Beschäftigten einelängere zusammenhängende Freizeit
haben, so darf die ausfallende Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zu-
sammenhängenden, die Ausfalltage einschließenden Wochen nur der-
gestalt verteilt werden, daß die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt die-
ser fünf Wochen 40 Stunden nicht überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit
darf hierbei achteinhalb Stunden nicht überschreiten.
(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht 
Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen Werktagen 
derselben Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden.
(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der
Erntezeit nicht mehr als neun Stundentäglich und nicht mehr als 85 Stun-
den in der Doppelwoche beschäftigt werden.

§ 9 Berufsschule
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufs-
schulunterricht freizustellen. Er darf den Jugendlichen nicht beschäftigen
1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Perso-

nen, die über 18 Jahre alt und noch berufsschulpflichtig sind,
2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von

mindestens je 45 Minuten, einmal in der Woche,

3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von
mindestens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen; zusätzliche be-
triebliche Ausbildungsveranstaltungen bis zu zwei Stunden wöchent-
lich sind zulässig.

(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet
1. Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit der durch-

schnittlichen täglichen Arbeitszeit,
2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 mit der durch-

schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit,
3. im übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen.
(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufsschule nicht ein-
treten.
(4) (weggefallen)

§ 10 Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen
1. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf

Grund öffentlich-rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen außer-
halb der Ausbildungsstätte durchzuführen sind,

2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlußprüfung unmittelbar
vorangeht,

freizustellen.
(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet
1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der Teilnahme ein-

schließlich der Pausen,
2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit der durchschnittlichen täg-

lichen Arbeitsszeit.
Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten.

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume
(1) Jugendlichen müssen im voraus feststehende Ruhepausen von an-
gemessener Dauer gewährt werden. Die Ruhepausen müssen mindes-
tens betragen
1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs

Stunden,
2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden.
Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 
Minuten.
(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt
werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stun-
de vor Ende der Arbeitszeit. Länger als viereinhalb Stunden hinter-
einander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.
(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den
Jugendlichen nur gestattet werden, wenndie Arbeit in diesen Räumen
während dieser Zeit eingestellt ist und auch sonst die notwendige Er-
holung nicht beeinträchtigt wird.
(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter Tage.

§ 12 Schichtzeit
Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 10 
Stunden, im Bergbau unter Tage 8 Stunden, im Gaststättengewerbe, in 
der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, auf Bau- und Montagestellen 11 
Stunden nicht überschreiten.

§ 13 Tägliche Freizeit
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor 
Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden be-
schäftigt werden.

§ 14 Nachtruhe
(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt wer-
den.
(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen
1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr,
2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,
3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr,
4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr
beschäftigt werden.
(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäftigt
werden.
(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorangehenden Tag dür-
fen Jugendliche auch nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr be-
schäftigt werden, wenn der Berufsschulunterricht am Berufsschultag
vor 9 Uhr beginnt.
(5) Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen in Betrieben, 
in denen die übliche Arbeitszeitaus verkehrstechnischen Gründen nach
20 Uhr endet, Jugendliche bis 21 Uhr beschäftigt werden, soweit sie
hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden können. Nach vorheriger
Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen ferner in mehrschichtigen Be-
trieben Jugendliche über 16 Jahre ab 5.30 Uhr oder bis 23.30 Uhr be-
schäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden
können.
(6) Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen die Beschäftigten in außer-
gewöhnlichem Grade der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, in der
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warmen Jahreszeit ab 5 Uhr beschäftigt werden. Die Jugendlichen sind 
berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in regel-
mäßigen Zeitabständen arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Die 
Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er 
diese nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen überbetrieb-
lichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.
(7) Jugendliche dürfen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen
und anderen Aufführungen, bei Aufnahmenim Rundfunk (Hörfunk und
Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen
bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Eine Mitwirkung ist nicht zulässig bei
Veranstaltungen, Schaustellungen oder Darbietungen, bei denen die
Anwesenheit Jugendlicher nach den Vorschriften des Jugendschutz-
gesetzes verboten ist. Nach Beendigung der Tätigkeit dürfen Jugend-
liche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens
14 Stunden beschäftigt werden.

§ 15 Fünf-Tage-Woche
Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt wer-
den. Die beiden wöchentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit auf-
einander folgen.

§ 16 Samstagsruhe
(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,
2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen,

in Bäckereien und Konditoreien, im Friseurhandwerk und im Markt-
verkehr,

3. im Verkehrswesen,
4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung,
5. im Familienhaushalt,
6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe,
7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Auf-

führungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen),
auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen,

8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen,
9. beim Sport,
10. im ärztlichen Notdienst,
11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge.
Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben.
(3) Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Ta-
ge-Woche (§ 15) durch Freistellungan einem anderen berufsschulfreien
Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In Betrieben mit einem Be-
triebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag er-
folgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunter-
richt haben.
(4) Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag
nicht acht Stunden beschäftigt werden, kann der Unterschied zwischen
der tatsächlichen und der nach § 8 Abs. 1 höchstzulässigen Arbeitszeit
an dem Tag bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die Jugendlichen
nach Absatz 3 Satz 1 freizustellen sind.

§ 17 Sonntagsruhe
(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,
2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an Sonn- 

und Feiertagen naturnotwendig vorgenommen werden müssen,
3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Gemein-

schaft aufgenommen ist,
4. im Schaustellergewerbe,
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Auf-

führungen sowie bei Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk und
Fernsehen),

6. beim Sport,
7. im ärztlichen Notdienst,
8. im Gaststättengewerbe.
Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen 
beschäftigungsfrei bleiben.
(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Ta-
ge-Woche (§ 15) durch Freistellung an einem anderen berufsschulfreien
Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In Betrieben mit einem Be-
triebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag er-
folgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunter-
richt haben.

§ 18 Feiertagsruhe
(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feier-
tagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigtwerden.
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feier-
tagen in den Fällen des § 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezember,
am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am 1. Mai.
(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einem
Werktag fällt, ist der Jugendliche aneinem anderen berufsschulfreien
Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche freizustellen. In Be-

trieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung 
auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag 
keinen Berufsschulunterricht haben.

§ 19 Urlaub
(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen be-
zahlten Erholungsurlaub zu gewähren.
(2) Der Urlaub beträgt jährlich
1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des

Kalenderjahrs noch nicht 16 Jahre alt ist,
2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des

Kalenderjahrs noch nicht 17 Jahre alt ist,
3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des

Kalenderjahrs noch nicht 18 Jahre alt ist.
Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in 
jeder Altersgruppe einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen.
(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien ge-
geben werden. Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird,
ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufsschule während des
Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren.
(4) Im übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 
12 und § 13 Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes. Der Auftraggeber oder
Zwischenmeister hat jedoch abweichend von § 12 Nr. 1 des Bundes-
urlaubsgesetzes den jugendlichen Heimarbeitern für jedes Kalenderjahr
einen bezahlten Erholungsurlaub entsprechend Absatz 2 zu gewähren;
das Urlaubsentgelt der jugendlichen Heimarbeiter beträgt bei einem
Urlaub von 30 Werktagen 11,6 vom Hundert, bei einem Urlaub von 27
Werktagen 10,3 vom Hundert und bei einem Urlaub von 25 Werktagen
9,5 vom Hundert.

§ 20 Binnenschiffahrt
(1) In der Binnenschiffahrt gelten folgende Abweichungen:
1. Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit Jugendlicher über 16 Jahre

während der Fahrt bis auf 14 Stunden täglich ausgedehnt werden,
wenn ihre Arbeitszeit sechs Stunden täglich nicht überschreitet.
Ihre tägliche Freizeit kann abweichend von § 13 der Ausdehnung der
Schichtzeit entsprechend bis auf 10 Stunden verkürzt werden.

2. Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Jugendliche über 16 Jahre wäh-
rend der Fahrt bis 22 Uhr beschäftigt werden.

3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dür-
fen Jugendliche an jedem Tag der Woche beschäftigt werden, jedoch
nicht am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, am 31. Dezem-
ber, am 1. Januar, an den Osterfeiertagen und am 1. Mai. Für die Be-
schäftigung an einem Samstag, Sonntag und an einem gesetzlichen
Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist ihnen je ein freier Tag zu ge-
währen. Diese freien Tage sind den Jugendlichen in Verbindung mit
anderen freien Tagen zu gewähren, spätestens, wenn ihnen 10 freie
Tage zustehen.

(2) In der gewerblichen Binnenschifffahrt hat der Arbeitgeber Auf-
zeichnungen nach Absatz 3 über die tägliche Arbeits- oder Freizeit jedes 
Jugendlichen zu führen, um eine Kontrolle der Einhaltung der §§ 8 bis 21a 
dieses Gesetzes zu ermöglichen. Die Aufzeichnungen sind in geeigneten 
Zeitabständen, spätestens bis zum nächsten Monatsende, gemeinsam
vom Arbeitgeber oder seinem Vertreter und von dem Jugendlichen zu
prüfen und zu bestätigen. Im Anschluss müssen die Aufzeichnungen für
mindestens zwölf Monate an Bord aufbewahrt werden und dem Jugend-
lichen ist eine Kopie der bestätigten Aufzeichnungen auszuhändigen.
Der Jugendliche hat die Kopien daraufhin zwölf Monate für eine Kont-
rolle bereitzuhalten.
(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 müssen mindestens folgende An-
gaben enthalten:
1. Name des Schiffes,
2. Name des Jugendlichen,
3. Name des verantwortlichen Schiffsführers,
4. Datum des jeweiligen Arbeits- oder Ruhetages,
5. für jeden Tag der Beschäftigung, ob es sich um einen Arbeits- oder um 

einen Ruhetag handelt sowie
6. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit oder der täglichen Freizeit.

§ 21 Ausnahmen in besonderen Fällen
(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine Anwendung auf die Be-
schäftigung Jugendlicher mit vorübergehenden und unaufschieb-
baren Arbeiten in Notfällen, soweit erwachsene Beschäftigte nicht zur
Verfügung stehen.
(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die Arbeitszeit des § 8 hin-
aus Mehrarbeit geleistet, so ist sie durchentsprechende Verkürzung der
Arbeitszeit innerhalb der folgenden drei Wochen auszugleichen.

§ 21a Abweichende Regelungen
(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Be-
triebsvereinbarung kann zugelassen werden
1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und

§ 18 Abs. 3 die Arbeitszeit bis zu neun Stunden täglich, 44 Stunden
wöchentlich und bis zu fünfeinhalb Tagen in der Woche anders zu ver-
teilen, jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnittlichen Wochen-
arbeitszeit von 40 Stunden in einem Ausgleichszeitraum von zwei Mo-
naten,
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2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepausen
bis zu 15 Minuten zu kürzen und die Lage der Pausen anders zu be-
stimmen,

3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Bergbaus
unter Tage bis zu einer Stunde täglich zu verlängern,

4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen im
Jahr oder an jedem Samstag zu beschäftigen, wenn statt dessen der
Jugendliche an einem anderen Werktag derselben Woche von der Be-
schäftigung freigestellt wird,

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18
Abs. 3 Jugendliche bei einer Beschäftigung an einem Samstag oder
an einem Sonn- oder Feiertag unter vier Stunden an einem anderen
Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche vor- oder nach-
mittags von der Beschäftigung freizustellen,

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- und
Schaustellergewerbe sowie in der Landwirtschaft während der Saison 
oder der Erntezeit an drei Sonntagen im Monat zu beschäftigen.

(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Absatz 1 kann die
abweichende tarifvertragliche Regelung im Betrieb eines nicht tarif-
gebundenen Arbeitgebers durch Betriebsvereinbarung oder, wenn ein
Betriebsrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Jugendlichen übernommen werden.
(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften
können die in Absatz 1 genannten Abweichungen in ihren Regelungen
vorsehen.

§ 21b
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Interesse der 
Berufsausbildung oder der Zusammenarbeit von Jugendlichen und Er-
wachsenen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Ausnahmen von den Vorschriften
1. des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und 16, des § 17 Abs. 2 und 3

sowie des § 18 Abs. 3 im Rahmen des § 21a Abs. 1,
2. des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht nach 23 Uhr, sowie
3. des § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 an höchstens 26 Sonn- und Feier-

tagen im Jahr
zulassen, soweit eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der körper-
lichen oder seelisch-geistigen Entwicklung der Jugendlichen nicht zu 
befürchten ist.

ZWEITER TITEL
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen

§ 22 Gefährliche Arbeiten
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden
1. mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit

übersteigen,
2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind,
3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen an-

zunehmen ist, daß Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheits-
bewußtseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht
abwenden können,

4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche
Hitze oder Kälte oder starke Nässe gefährdet wird,

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, Er-
schütterungen oder Strahlen ausgesetzt sind,

6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahr-
stoffen im Sinne der Gefahrstoffverordnung ausgesetzt sind,

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von bio-
logischen Arbeitsstoffen im Sinne der Biostoffverordnung ausgesetzt
sind.

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher,
soweit
1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist,
2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist

und
3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Absatz 1 Nr. 6) unter-

schritten wird.
Satz 1 findet keine Anwendung auf gezielte Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Biostoffver-
ordnung sowie auf nicht gezielte Tätigkeiten, die nach der Biostoffver-
ordnung der Schutzstufe 3 oder 4 zuzuordnen sind.
(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäftigt, für den ein Be-
triebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit verpflichtet ist, muß
ihre betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung sicher-
gestellt sein.

§ 23 Akkordarbeit, tempoabhängige Arbeiten
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden
1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein ge-

steigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann,
2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitnehmern, die mit Arbei-

ten nach Nummer 1 beschäftigt werden,
3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur gelegentlich vor-

geschrieben, vorgegeben oder auf andere Weise erzwungen wird.

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher,
1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist oder
2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese Beschäftigung ab-

geschlossen haben
und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.

§ 24 Arbeiten unter Tage
(1) Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten unter Tage beschäftigt werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher über 16 Jahre,
1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist,
2. wenn sie eine Berufsausbildung für die Beschäftigung unter Tage ab-

geschlossen haben oder
3. wenn sie an einer von der Bergbehörde genehmigten Ausbildungs-

maßnahme für Bergjungarbeiter teilnehmen oder teilgenommen
haben

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.

§ 25 Verbot der Beschäftigung durch bestimmte Personen
(1) Personen, die
1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens

zwei Jahren,
2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der ihnen

als Arbeitgeber, Ausbildender oder Ausbilder obliegenden Pflichten
zum Nachteil von Kindern oder Jugendlichen begangen haben, zu
einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten,

3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 184i, 225, 232 bis
233a des Strafgesetzbuches,

4. wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz oder
5. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz oder nach dem

Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften wenigs-
tens zweimal

rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Jugendliche nicht be-
schäftigen sowie im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des 
§ 1 nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht ausbilden und nicht mit
der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen be-
auftragt werden. Eine Verurteilung bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Tag ihrer Rechtskraft fünf Jahre verstrichen sind. Die Zeit, in welcher der 
Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist,
wird nicht eingerechnet.
(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Personen, gegen die
wegen einer Ordnungswidrigkeit nach§ 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens drei-
mal eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist. Eine Geldbuße
bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tag ihrer rechtskräftigen Fest-
setzung fünf Jahre verstrichen sind.
(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung
durch die Personensorgeberechtigten.

§ 26 Ermächtigungen
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Schutz der 
Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Ver-
meidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geisti-
gen Entwicklung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates
1. die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, ge-

eigneten und leichten Tätigkeiten nach § 7 Satz 1 Nr. 2 und die Arbei-
ten nach § 22 Abs. 1 und den §§ 23 und 24 näher bestimmen,

2. über die Beschäftigungsverbote in den §§ 22 bis 25 hinaus die Be-
schäftigung Jugendlicher in bestimmten Betriebsarten oder mit be-
stimmten Arbeiten verbieten oder beschränken, wenn sie bei diesen
Arbeiten infolge ihres Entwicklungsstands in besonderem Maß Ge-
fahren ausgesetzt sind oder wenn das Verbot oder die Beschränkung
der Beschäftigung infolge der technischen Entwicklung oder neuer
arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Erkenntnisse not-
wendig ist.

§ 27 Behördliche Anordnungen und Ausnahmen
(1) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen feststellen, ob eine Arbeit
unter die Beschäftigungsverbote oder -beschränkungen der §§ 22 bis
24 oder einer Rechtsverordnung nach § 26 fällt. Sie kann in Einzelfällen
die Beschäftigung Jugendlicher mit bestimmten Arbeiten über die Be-
schäftigungsverbote und -beschränkungen der §§ 22 bis 24 und einer
Rechtsverordnung nach § 26 hinaus verbieten oder beschränken, wenn
diese Arbeiten mit Gefahren für Leben, Gesundheit oder für die körper-
liche oder seelisch-geistige Entwicklung der Jugendlichen verbunden
sind.
(2) Die zuständige Behörde kann
1. den Personen, die die Pflichten, die ihnen kraft Gesetzes zugunsten

der von ihnen beschäftigten, beaufsichtigten, angewiesenen oder
auszubildenden Kinder und Jugendlichen obliegen, wiederholt oder
gröblich verletzt haben,

2. den Personen, gegen die Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Be-
ziehung zur Beschäftigung,

Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Kindern und Jugend-
lichen ungeeignet erscheinen lassen, verbieten, Kinder und Jugendliche 
zu beschäftigen oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne 
des § 1 zu beaufsichtigen, anzuweisen oder auszubilden.
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(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von § 23 Abs. 1
Nr. 2 und 3 für Jugendliche über 16 Jahre bewilligen,
1. wenn die Art der Arbeit oder das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung

der Gesundheit oder der körperlichen oder seelisch-geistigen Ent-
wicklung des Jugendlichen nicht befürchten lassen und

2. wenn eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche
Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken
gegen die Beschäftigung nicht bestehen.

DRITTER TITEL
Sonstige Pflichten des Arbeitgebers

§ 28 Menschengerechte Gestaltung der Arbeit
(1) Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der Unterhaltung der
Arbeitsstätte einschließlich der Maschinen,Werkzeuge und Geräte
und bei der Regelung der Beschäftigung die Vorkehrungen und Maß-
nahmen zu treffen, die zum Schutz der Jugendlichen gegen Gefahren
für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung
der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung der Jugendlichen
erforderlich sind.
Hierbei sind das mangelnde Sicherheitsbewußtsein, die mangelnde 
Erfahrung und der Entwicklungsstand der Jugendlichen zu berück-
sichtigen und die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und 
arbeitsmedizinischen Regeln sowie die sonstigen gesicherten arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu beachten.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, welche Vor-
kehrungen und Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus
Absatz 1 ergebenden Pflichten zu treffen hat.
(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen anordnen, welche Vor-
kehrungen und Maßnahmen zur Durchführung des Absatzes 1 oder
einer vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemäß Absatz 2
erlassenen Verordnung zu treffen sind.

§ 28a Beurteilung der Arbeitsbedingungen
Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und bei wesentlicher Än-
derung der Arbeitsbedingungen hat der Arbeitgeber die mit der Be-
schäftigung verbundenen Gefährdungen Jugendlicher zu beurteilen. Im 
übrigen gelten die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes.

§ 29 Unterweisung über Gefahren
(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung
und bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- 
und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt
sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung
dieser Gefahren zu unterweisen. Er hat die Jugendlichen vor der erst-
maligen Beschäftigung an Maschinen oder gefährlichen Arbeitsstellen
oder mit Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsgefährdenden Stoffen
in Berührung kommen, über die besonderen Gefahren dieser Arbeiten
sowie über das bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhalten zu unter-
weisen.
(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindes-
tens aber halbjährlich, zu wiederholen.
(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die Fachkräfte für
Arbeitssicherheit an der Planung, Durchführung und Überwachung der
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Beschäftigung
Jugendlicher geltenden Vorschriften.

§ 30 Häusliche Gemeinschaft
(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in die häusliche Gemein-
schaft aufgenommen, so muß er
1. ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen und dafür sorgen, daß sie so 

beschaffen, ausgestattet und belegt ist und so benutzt wird, daß die
Gesundheit des Jugendlichen nicht beeinträchtigt wird, und

2. ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über die Beendigung der
Beschäftigung hinaus, die erforderliche Pflege und ärztliche Be-
handlung zuteil werden lassen, soweit diese nicht von einem Sozial-
versicherungsträger geleistet wird.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall anordnen, welchen An-
forderungen die Unterkunft (Absatz 1 Nr. 1) und die Pflege bei Er-
krankungen (Absatz 1 Nr. 2) genügen müssen.

§ 31 Züchtigungsverbot, Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak
(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen eines Rechtsverhält-
nisses im Sinne des § 1 beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, darf sie
nicht körperlich züchtigen.
(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muß sie vor körperlicher Züchtigung
und Mißhandlung und vor sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm
Beschäftigte und durch Mitglieder seines Haushalts an der Arbeitsstätte 
und in seinem Haus schützen. Er darf Jugendlichen keine Tabakwaren
und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse, Jugend-
lichen unter 16 Jahren keine alkoholischen Getränke und Jugendlichen
über 16 Jahre keinen Branntwein geben. Das Abgabeverbot in Satz 2 für
Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behält-
nisse gilt auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische Zigaret-
ten oder elektronische Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein elektro-
nisches Heizelement verdampft und die entstehenden Aerosole mit dem 
Mund eingeatmet werden, sowie für deren Behältnisse.

VIERTER TITEL
Gesundheitliche Betreuung

§ 32 Erstuntersuchung
(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt
werden, wenn
1. er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht

worden ist (Erstuntersuchung) und
2. dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung

vorliegt.
(2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht länger als
zwei Monate dauernde Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen
keine gesundheitlichen Nachteile für den Jugendlichen zu befürchten sind.

§ 33 Erste Nachuntersuchung
(1) Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Arbeit-
geber die Bescheinigung eines Arztes darüber vorlegen zu lassen, daß
der Jugendliche nachuntersucht worden ist (erste Nachuntersuchung).
Die Nachuntersuchung darf nicht länger als drei Monate zurückliegen.
Der Arbeitgeber soll den Jugendlichen neun Monate nach Aufnahme der 
ersten Beschäftigung nachdrücklich auf den Zeitpunkt, bis zu dem der
Jugendliche ihm die ärztliche Bescheinigung nach Satz 1 vorzulegen
hat, hinweisen und ihn auffordern, die Nachuntersuchung bis dahin
durchführen zu lassen.
(2) Legt der Jugendliche die Bescheinigung nicht nach Ablauf eines Jah-
res vor, hat ihn der Arbeitgeberinnerhalb eines Monats unter Hinweis auf
das Beschäftigungsverbot nach Absatz 3 schriftlich aufzufordern, ihm
die Bescheinigung vorzulegen. Je eine Durchschrift des Aufforderungs-
schreibens hat der Arbeitgeber dem Personensorgeberechtigten und
dem Betriebs- oder Personalrat zuzusenden.
(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme
der ersten Beschäftigung nichtweiterbeschäftigt werden, solange er die
Bescheinigung nicht vorgelegt hat.

§ 34 Weitere Nachuntersuchungen
Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nachuntersuchung 
kann sich der Jugendliche erneut nachuntersuchen lassen (weitere 
Nachuntersuchungen). Der Arbeitgeber soll ihn auf diese Möglichkeit 
rechtzeitig hinweisen und darauf hinwirken, daß der Jugendliche ihm die 
Bescheinigung über die weitere Nachuntersuchung vorlegt.

§ 35 Außerordentliche Nachuntersuchung
(1) Der Arzt soll eine außerordentliche Nachuntersuchung anordnen,
wenn eine Untersuchung ergibt, daß
1. ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter entsprechenden Ent-

wicklungsstand zurückgeblieben ist,
2. gesundheitliche Schwächen oder Schäden vorhanden sind,
3. die Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesundheit oder Ent-

wicklung des Jugendlichen noch nicht zu übersehen sind.
(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen werden durch die Anordnung
einer außerordentlichen Nachuntersuchung nicht berührt.

§ 36 Ärztliche Untersuchungen und Wechsel des Arbeitgebers
Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so darf ihn der neue Arbeit-
geber erst beschäftigen, wenn ihm die Bescheinigung über die Erstunter-
suchung (§ 32 Abs. 1) und, falls seit der Aufnahme der Beschäftigung ein 
Jahr vergangen ist, die Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung 
(§ 33) vorliegen.

§ 37 Inhalt und Durchführung der ärztlichen Untersuchungen
(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich auf den Gesundheits- 
und Entwicklungsstand und die körperliche Beschaffenheit, die Nach-
untersuchungen außerdem auf die Auswirkungen der Beschäftigung auf
Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen zu erstrecken.
(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschichte des
Jugendlichen auf Grund der Untersuchungen zu beurteilen,
1. ob die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen durch die

Ausführung bestimmter Arbeiten oder durch die Beschäftigung wäh-
rend bestimmter Zeiten gefährdet wird,

2. ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen einschließlich
Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus erforderlich sind,

3. ob eine außerordentliche Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1) erforderlich 
ist.

(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten:
1. den Untersuchungsbefund,
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Ent-

wicklung des Jugendlichen für gefährdet hält,
3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen einschließlich 

Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus,
4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35

Abs. 1).

§ 38 Ergänzungsuntersuchung
Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwicklungsstand des Jugend-
lichen nur beurteilen, wenn das Ergebnis einer Ergänzungsuntersuchung 
durch einen anderen Arzt oder einen Zahnarzt vorliegt, so hat er die Er-
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gänzungsuntersuchung zu veranlassen und ihre Notwendigkeit schrift-
lich zu begründen.

§ 39 Mitteilung, Bescheinigung
(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen:
1. das wesentliche Ergebnis der Untersuchung,
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Ent-

wicklung des Jugendlichen für gefährdet hält,
3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen einschließlich 

Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus,
4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35

Abs. 1).
(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber bestimmte Bescheinigung darü-
ber auszustellen, daß die Untersuchung stattgefunden hat und darin die
Arbeiten zu vermerken, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder
die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält.

§ 40 Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk
(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) einen Vermerk
über Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Ent-
wicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, so darf der Jugendliche
mit solchen Arbeiten nicht beschäftigt werden.
(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung des Jugendlichen mit
den in der Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) vermerkten Arbeiten
im Einvernehmen mit einem Arzt zulassen und die Zulassung mit Auf-
lagen verbinden.

§ 41 Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen
(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Bescheinigungen bis zur Be-
endigung der Beschäftigung, längstens jedoch bis zur Vollendung des
18. Lebensjahrs des Jugendlichen aufzubewahren und der Aufsichts-
behörde sowie der Berufsgenossenschaft auf Verlangen zur Einsicht
vorzulegen oder einzusenden.
(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, so
hat ihm der Arbeitgeber die Bescheinigungen auszuhändigen.

§ 42 Eingreifen der Aufsichtsbehörde
Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Jugendlichen übertragenen 
Arbeiten Gefahren für seine Gesundheit befürchten lassen, dies dem 
Personensorgeberechtigten und dem Arbeitgeber mitzuteilen und den 
Jugendlichen aufzufordern, sich durch einen von ihr ermächtigten Arzt 
untersuchen zu lassen.

§ 43 Freistellung für Untersuchungen
Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Durchführung der ärzt-
lichen Untersuchungen nach diesem Abschnitt freizustellen. Ein Entgelt-
ausfall darf hierdurch nicht eintreten.

§ 44 Kosten der Untersuchungen
Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land.

§ 45 Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte
(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach diesem Abschnitt vorgenommen 
haben, müssen, wenn der Personensorgeberechtigte und der Jugend-
liche damit einverstanden sind,
1. dem staatlichen Gewerbearzt,
2. dem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt nachunter-

sucht,
auf Verlangen die Aufzeichnungen über die Untersuchungsbefunde zur 
Einsicht aushändigen.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann der Amtsarzt des
Gesundheitsamts einem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Ab-
schnitt untersucht, Einsicht in andere in seiner Dienststelle vorhandene
Unterlagen über Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen gewähren.

§ 46 Ermächtigungen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Zweck
einer gleichmäßigen und wirksamengesundheitlichen Betreuung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über
die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen und über die für die
Aufzeichnungen der Untersuchungsbefunde, die Bescheinigungen und
Mitteilungen zu verwendenden Vordrucke erlassen.
(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung
1. zur Vermeidung von mehreren Untersuchungen innerhalb eines kurzen 

Zeitraums aus verschiedenen Anlässen bestimmen, daß die Unter-
suchungen nach den §§ 32 bis 34 zusammen mit Untersuchungen
nach anderen Vorschriften durchzuführen sind, und hierbei von der
Frist des § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis zu drei Monaten abweichen,

2. zur Vereinfachung der Abrechnung
a) Pauschbeträge für die Kosten der ärztlichen Untersuchungen im

Rahmen der geltenden Gebührenordnungen festsetzen,
b) Vorschriften über die Erstattung der Kosten beim Zusammentreffen 

mehrerer Untersuchungen nach Nummer 1 erlassen.

VIERTER ABSCHNITT
Durchführung des Gesetzes

ERSTER TITEL
Aushänge und Verzeichnisse

§ 47 Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbehörde
Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendlichen be-
schäftigen, haben einen Abdruck dieses Gesetzes und die Anschrift der 
zuständigen Aufsichtsbehörde an geeigneter Stelle im Betrieb zur Ein-
sicht auszulegen oder auszuhängen.

§ 48 Aushang über Arbeitszeit und Pausen
Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigen, 
haben einen Aushang über Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen 
Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen an geeigneter Stelle im Be-
trieb anzubringen.

§ 49 Verzeichnisse der Jugendlichen
Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ihnen beschäftigten Jugend-
lichen unter Angabe des Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums 
und der Wohnanschrift zu führen, in denen das Datum des Beginns der 
Beschäftigung bei ihnen, bei einer Beschäftigung unter Tage auch das 
Datum des Beginns dieser Beschäftigung, enthalten ist.

§ 50 Auskunft, Vorlage der Verzeichnisse
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen
1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben wahrheits-

gemäß und vollständig zu machen,
2. die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unterlagen, aus denen Name, Be-

schäftigungsart und -zeiten der
Jugendlichen sowie Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und 
alle sonstigen Unterlagen, die sich auf die nach Nummer 1 zu machen-
den Angaben beziehen, zur Einsicht vorzulegen oder einzusenden.
(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf
von zwei Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

ZWEITER TITEL
Aufsicht

§ 51 Aufsichtsbehörde, Besichtigungsrechte und Berichtspflicht
(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegt der nach
Landesrecht zuständigen Behörde (Aufsichtsbehörde). Die Landes-
regierung kann durch Rechtsverordnung die Aufsicht über die Aus-
führung dieser Vorschriften in Familienhaushalten auf gelegentliche Prü-
fungen beschränken.
(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeits-
stätten während der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und
zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten
in einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und be-
sichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betreten und Besichtigen der
Arbeitsstätten zu gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Jahresberichte nach
§ 139b Abs. 3 der Gewerbeordnung über ihre Aufsichtstätigkeit gemäß
Absatz 1 zu berichten.

§ 52 (weggefallen)

§ 53 Mitteilung über Verstöße
Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende Verstöße gegen die Vor-
schriften dieses Gesetzes oder gegen die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen der nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder der Handwerksordnung zuständigen Stelle mit. Die zuständige 
Agentur für Arbeit erhält eine Durchschrift dieser Mitteilung.

§ 54 Ausnahmebewilligungen
(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz oder den
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bewilligen
kann, sind zu befristen. Die Ausnahmebewilligungen können
1. mit einer Bedingung erlassen werden,
2. mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt der nachträglichen Auf-

nahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage verbunden werden
und

3. jederzeit widerrufen werden.
(2) Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, einzelne Betriebe
oder einzelne Teile des Betriebs bewilligt werden.
(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil des Betriebs be-
willigt worden, so hat der Arbeitgeberhierüber an geeigneter Stelle im
Betrieb einen Aushang anzubringen.

30



DRITTER TITEL
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz

§ 55 Bildung des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz
(1) Bei der von der Landesregierung bestimmten obersten Landes-
behörde wird ein Landesausschuß für Jugendarbeitsschutz gebildet.
(2) Dem Landesausschuß gehören als Mitglieder an:
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,
2. ein Vertreter des Landesjugendrings,
3. ein von der Bundesagentur für Arbeit benannter Vertreter und je ein

Vertreter des Landesjugendamts, der für das Gesundheitswesen zu-
ständigen obersten Landesbehörde und der für die berufsbildenden
Schulen zuständigen obersten Landesbehörde und

4. ein Arzt.
(3) Die Mitglieder des Landesausschusses werden von der von der
Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde berufen, die
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag der auf
Landesebene bestehenden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften,
der Arzt auf Vorschlag der Landesärztekammer, die übrigen Vertreter auf 
Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen.
(4) Die Tätigkeit im Landesausschuß ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen 
und für Entgeltausfall ist, soweit eine Entschädigung nicht von ande-
rer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen,
deren Höhe nach Landesrecht oder von der von der Landesregierung
bestimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird.
(5) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung beteiligten 
Stellen aus wichtigem Grund abberufen werden.
(6) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 2 bis 5 gelten für die
Stellvertreter entsprechend.
(7) Der Landesausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht 
derselben Mitgliedergruppe angehören.
(8) Der Landesausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Ge-
schäftsordnung kann die Bildung von Unterausschüssen vorsehen und
bestimmen, daß ihnen ausnahmsweise nicht nur Mitglieder des Landes-
ausschusses angehören. Absatz 4 Satz 2 gilt für die Unterausschüsse
hinsichtlich der Entschädigung entsprechend. An den Sitzungen des
Landesausschusses und der Unterausschüsse können Vertreter der be-
teiligten obersten Landesbehörden teilnehmen.

§ 56  Bildung des Ausschusses für Jugendarbeitsschutz bei der
Aufsichtsbehörde

(1) Bei der Aufsichtsbehörde wird ein Ausschuß für Jugendarbeitsschutz 
gebildet. In Städten, in denen mehrere Aufsichtsbehörden ihren Sitz
haben, wird ein gemeinsamer Ausschuß für Jugendarbeitsschutz ge-
bildet. In Ländern, in denen nicht mehr als zwei Aufsichtsbehörden ein-
gerichtet sind, übernimmt der Landesausschuß für Jugendarbeitsschutz 
die Aufgaben dieses Ausschusses.
(2) Dem Ausschuß gehören als Mitglieder an:
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,
2. ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichtsbehörde wirkenden Jugendrings,
3. je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und Gesundheitsamts,
4. ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbildenden Schule.
(3) Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutzausschusses werden von der
Aufsichtsbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
auf Vorschlag der im Aufsichtsbezirk bestehenden Arbeitgeberverbände
und Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag der Ärztekammer, der Lehrer 
auf Vorschlag der nach Landesrecht zuständigen Behörde, die übrigen
Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. § 55
Abs. 4 bis 8 gilt mit der Maßgabe entsprechend, daß die Entschädigung
von der Aufsichtsbehörde mit Genehmigung der von der Landesregierung 
bestimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird.

§ 57 Aufgaben der Ausschüsse
(1) Der Landesausschuß berät die oberste Landesbehörde in allen all-
gemeinen Angelegenheiten des
Jugendarbeitsschutzes und macht Vorschläge für die Durchführung die-
ses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes 
auf.
(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den Landesausschuß in An-
gelegenheiten von besonderer Bedeutung, insbesondere vor Erlaß von
Rechtsvorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes.
(3) Der Landesausschuß hat über seine Tätigkeit im Zusammenhang mit
dem Bericht der Aufsichtsbehördennach § 51 Abs. 3 zu berichten.
(4) Der Ausschuß für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde
berät diese in allen allgemeinen Angelegenheiten des Jugendarbeits-
schutzes und macht dem Landesausschuß Vorschläge für die Durch-
führung dieses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugend-
arbeitsschutzes auf.

FÜNFTER ABSCHNITT
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 58 Bußgeld- und Strafvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahr-
lässig

1. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind
oder einen Jugendlichen, der der Vollzeitschulpflicht unterliegt, be-
schäftigt,

2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, jeweils auch in Verbindung
mit § 2 Abs. 3, ein Kind über 13 Jahre oder einen Jugendlichen, der
der Vollzeitschulpflicht unterliegt, in anderer als der zugelassenen
Weise beschäftigt,

3. (weggefallen)
4. entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsver-

ordnung nach § 26 Nr. 1, ein Kind, das der Vollzeitschulpflicht nicht
mehr unterliegt, in anderer als der zugelassenen Weise beschäftigt,

5. entgegen § 8 einen Jugendlichen über die zulässige Dauer der
Arbeitszeit hinaus beschäftigt,

6. entgegen § 9 Abs. 1 einen Jugendlichen beschäftigt oder nicht frei-
stellt,

7. entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen für die Teilnahme an Prü-
fungen oder Ausbildungsmaßnahmen oder an dem Arbeitstag, der
der schriftlichen Abschlußprüfung unmittelbar vorangeht, nicht frei-
stellt,

8. entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen nicht, nicht mit der vor-
geschriebenen Mindestdauer oder nicht in der vorgeschriebenen
zeitlichen Lage gewährt,

9. entgegen § 12 einen Jugendlichen über die zulässige Schichtzeit hi-
naus beschäftigt,

10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht gewährt,
11. entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen außerhalb der Zeit von 6

bis 20 Uhr oder entgegen § 14 Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf der Mindest-
freizeit beschäftigt,

12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr als fünf Tagen in der
Woche beschäftigt,

13. entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen an Samstagen beschäftigt
oder entgegen § 16 Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt,

14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen an Sonntagen beschäftigt
oder entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 oder Abs. 3 Satz 1 den
Jugendlichen nicht freistellt,

15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen am 24. oder 31. Dezember
nach 14 Uhr oder an gesetzlichen Feiertagen beschäftigt oder ent-
gegen § 18 Abs. 3 nicht freistellt,

16. entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 oder 2,
oder entgegen § 19 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 Urlaub nicht
oder nicht mit der vorgeschriebenen Dauer gewährt,

17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehrarbeit durch Verkürzung der 
Arbeitszeit nicht ausgleicht,

18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit den dort genannten 
Arbeiten beschäftigt,

19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten mit Lohn-
anreiz, in einer Arbeitsgruppe mit Erwachsenen, deren Entgelt vom
Ergebnis ihrer Arbeit abhängt, oder mit tempoabhängigen Arbeiten
beschäftigt,

20. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten unter Tage
beschäftigt,

21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, einem
Jugendlichen ein dort genanntes Getränk oder ein dort genanntes
Produkt gibt,

22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen ohne ärztliche Be-
scheinigung über die Erstuntersuchung beschäftigt,

23. entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen ohne ärztliche Be-
scheinigung über die erste Nachuntersuchung weiterbeschäftigt,

24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne Vorlage der erforderlichen
ärztlichen Bescheinigungen beschäftigt,

25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen mit Arbeiten beschäftigt,
durch deren Ausführung der Arzt nach der von ihm erteilten Be-
scheinigung die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen
für gefährdet hält,

26. einer Rechtsverordnung nach
a) § 26 Nr. 2 oder
b) § 28 Abs. 2
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist,

27. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 6
Abs. 3, § 27 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder § 30 Abs. 2
zuwiderhandelt,

28. einer vollziehbaren Auflage der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 1,
§ 14 Abs. 7, § 27 Abs. 3 oder § 40 Abs. 2, jeweils in Verbindung mit
§ 54 Abs. 1, zuwiderhandelt,

29. einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage der Aufsichtsbehörde
auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 2 oder § 28 Abs. 2
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten
Tatbestand auf die Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
§ 25 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen beschäftigt,
beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, obwohl ihm dies verboten ist,
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oder einen anderen, dem dies verboten ist, mit der Beaufsichtigung, An-
weisung oder Ausbildung eines Jugendlichen beauftragt.
(3) Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Be-
schäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) oder Jugendlichen, die der Vollzeit-
schulpflicht unterliegen (§ 2 Abs. 3), nach § 5 Abs. 2 Absatz 1 Nr. 6 bis
29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern, die der
Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, nach § 7.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehn-
tausend Euro geahndet werden.
(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung be-
geht und dadurch ein Kind, einen Jugendlichen oder im Fall des Absatzes 
1 Nr. 6 eine Person, die noch nicht 21 Jahre alt ist, in ihrer Gesundheit
oder Arbeitskraft gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine in Absatz 1,
2 oder 3 bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt.
(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr fahrlässig ver-
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.

§ 59 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Erhalt des Bewilligungs-

bescheids beschäftigt,
2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Arbeitsräumen gestattet,
2a. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder nicht

richtig führt,
2b. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 3 eine Aufzeichnung nicht oder nicht 

mindestens zwölf Monate aufbewahrt,

3. entgegen § 29 einen Jugendlichen über Gefahren nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig unterweist,

4. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen nicht oder nicht
rechtzeitig zur Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung auffordert,

5. entgegen § 41 die ärztliche Bescheinigung nicht aufbewahrt, vorlegt, 
einsendet oder aushändigt,

6. entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen für ärztliche Unter-
suchungen nicht freistellt,

7. entgegen § 47 einen Abdruck des Gesetzes oder die Anschrift der
zuständigen Aufsichtsbehörde nicht auslegt oder aushängt,

8. entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen nicht oder nicht in der vor-
geschriebenen Weise aushängt,

9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder nicht in der vor-
geschriebenen Weise führt,

10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig macht oder Verzeichnisse oder Unterlagen nicht vorlegt oder 
einsendet oder entgegen § 50 Abs. 2 Verzeichnisse oder Unterlagen
nicht oder nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt,

11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten oder Besichtigen der
Arbeitsstätten nicht gestattet,

12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang nicht anbringt.

(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2
Abs. 1 und 3) nach § 5 Abs. 2 Satz 1.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausend-
fünfhundert Euro geahndet werden.

§§ 60–71 (nicht abgedruckt)

12 Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
(Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung – JArbSchUV)

Vom 16. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2221)

Auf Grund des § 46 Abs. 1 und des § 72 Abs. 3 Satz 2 des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965) verordnet der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung:

§ 1 Durchführung der Untersuchungen
(1) Der Arzt, der einen Jugendlichen nach den §§ 32 bis 35 oder nach
§ 42 des Jugendarbeitsschutzgesetzes untersucht, hat unter Berück-
sichtigung der Krankheitsvorgeschichte des Jugendlichen auf Grund der 
Untersuchungen zu beurteilen, ob dessen Gesundheit und Entwicklung
durch die Ausführung bestimmter Arbeiten oder durch die Beschäftigung 
während bestimmter Zeiten gefährdet wird, ob eine außerordentliche
Nachuntersuchung oder eine Ergänzungsuntersuchung erforderlich ist
oder ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen nötig sind
(§ 37 Jugendarbeitsschutzgesetz).
(2) Als Tag der Untersuchung (§ 32 Abs. 1 Nr. 1, § 33 Abs. 1 und § 34
Jugendarbeitsschutzgesetz) gilt der Tag der abschließenden Be-
urteilung.

§ 2 Untersuchungsberechtigungsschein
Die Kosten einer Untersuchung werden vom Land (§ 44 Jugendarbeits-
schutzgesetz) nur erstattet, wenn der Arzt der Kostenforderung einen 
von der nach Landesrecht zuständigen Stelle ausgegebenen Unter-
suchungsberechtigungsschein beifügt.

§ 3 Erhebungsbogen
Zur Vorbereitung einer Untersuchung nach § 32 Abs. 1 des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes (Erstuntersuchung) erhält der Jugendliche von 
der nach Landesrecht zuständigen Stelle einen Erhebungsbogen nach 
dem Muster der Anlage 1 in weißer Farbe, zur Vorbereitung einer Unter-
suchung nach § 33 Abs. 1, §§ 34, 35 Abs. 1 oder § 42 des Jugend-

arbeitsschutzgesetzes (Nachuntersuchung) einen Erhebungsbogen 
nach dem Muster der Anlage 1a in roter Farbe. Der Erhebungsbogen 
soll, vom Personensorgeberechtigten ausgefüllt und von diesem und 
dem Jugendlichen unterschrieben, dem Arzt bei der Untersuchung vor-
gelegt werden.

§ 4 Untersuchungsbogen

(1) Für die Aufzeichnung der Ergebnisse einer Erstuntersuchung hat der
Arzt einen Untersuchungsbogen nach dem Muster der Anlage 2 in wei-
ßer Farbe, für die Aufzeichnung der Ergebnisse einer Nachuntersuchung 
einen Untersuchungsbogen nach dem Muster der Anlage 2a in roter
Farbe zu verwenden.

(2) Der Arzt hat die Untersuchungsbogen zehn Jahre aufzubewahren.

§ 5 Ärztliche Mitteilung an den Personensorgeberechtigten

Für die ärztliche Mitteilung an den Personensorgeberechtigten nach
§ 39 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes hat der Arzt bei einer
Erstuntersuchung einen Vordruck nach dem Muster der Anlage 3 in wei-
ßer Farbe, bei einer Nachuntersuchung einen Vordruck nach dem Muster 
der Anlage 3a in roter Farbe zu verwenden.

§ 6 Ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber

Für die ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber nach § 39 Abs. 2 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes hat der Arzt bei einer Erstunter-
suchung einen Vordruck nach dem Muster der Anlage 4 in weißer Farbe, 
bei einer Nachuntersuchung einen Vordruck nach dem Muster der An-
lage 4a in roter Farbe zu verwenden.

§§ 7, 8 und Anlagen (nicht abgedruckt)

13 Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheits ingenieure und andere Fachkräfte
für  Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG)

Vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868)
(Auszug)

ERSTER ABSCHNITT

§ 1 Grundsatz
Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim 
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstützen. Damit soll er-
reicht werden, daß
1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vor-

schriften den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechend an-
gewandt werden,

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkennt-
nisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
verwirklicht werden können,

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maß-
nahmen einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.

ZWEITER ABSCHNITT
Betriebsärzte

§ 2 Bestellung von Betriebsärzten
(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen und ihnen
die in § 3 genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich
ist im Hinblick auf
1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Un-

fall- und Gesundheitsgefahren,
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2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung
der Arbeitnehmerschaft und

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und
die Art der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwort-
lichen Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die von ihm bestellten Be-
triebsärzte ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie
Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er
hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit einem
befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung über-
lassen sind.
(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Belange zu ermöglichen. Ist der Betriebsarzt als Arbeitnehmer
eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung
der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fort-
bildung trägt der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt nicht als Arbeitnehmer 
eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihm 
übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte
(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeits-
schutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheits-
schutzes zu unterstützen. Sie haben insbesondere
1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfall-

verhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei
a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen

und von sozialen und sanitären Einrichtungen,
b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung 

von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,
c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,
d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen

ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere
des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und der Pausenregelung, der
Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeits-
umgebung,

e) der Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb,
f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und

Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitsprozeß,
g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen
und zu beraten sowie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und
auszuwerten,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu be-
obachten und im Zusammenhang damit
a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und fest-

gestellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeits-
schutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzu-
teilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen
und auf deren Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,
c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die

Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem
Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzu-
schlagen,

4. darauf hinzuwirken, daß sich alle im Betrieb Beschäftigten den An-
forderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ent-
sprechend verhalten, insbesondere sie über die Unfall- und Gesund-
heitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über
die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren
zu belehren und bei der Einsatzplanung und Schulung der Helfer in
„Erster Hilfe“ und des medizinischen Hilfspersonals mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das
Ergebnis arbeitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1
Satz 3 bleibt unberührt.
(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen 
der Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

§ 4 Anforderungen an Betriebsärzte
Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestellen, die be-
rechtigt sind, den ärztlichen Beruf auszuüben, und die über die zur 
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderliche arbeits-
medizinische Fachkunde verfügen.

DRITTER ABSCHNITT
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§ 5 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit
(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheits-
ingenieure, -techniker, -meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die in
§ 6 genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im
Hinblick auf
1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Un-

fall- und Gesundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung
der Arbeitnehmerschaft,

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und
Art der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwort-
lichen Personen,

4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 
Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen
Personen in Fragen des Arbeitsschutzes.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die von ihm bestellten Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet,
ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfs-
personal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung
zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die
mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeits-
leistung überlassen sind.
(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung
der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fort-
bildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit
freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist die
Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist
sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr übertragenen
Aufgaben freizustellen.

§ 6 Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber 
beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der 
Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der 
Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere
1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfall-

verhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei
a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen

und von sozialen und sanitären Einrichtungen,
b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung 

von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,
c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,
d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeits-

umgebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie,
e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere
vor der Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer
Einführung sicherheitstechnisch zu überprüfen,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu be-
obachten und im Zusammenhang damit
a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und fest-

gestellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeits-
schutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzu-
teilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen
und auf deren Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,
c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungs-

ergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber
Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, daß sich alle im Betrieb Beschäftigten den An-
forderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ent-
sprechend verhalten, insbesondere sie über die Unfall- und Gesund-
heitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über
die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren
zu belehren und bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzu-
wirken.

§ 7 Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit nur Personen 
bestellen, die den nachstehenden Anforderungen genügen: Der Sicher-
heitsingenieur muß berechtigt sein, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu
führen und über die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben er-
forderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. Der Sicherheits-
techniker oder -meister muß über die zur Erfüllung der ihm übertragenen 
Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen.
(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, daß an Stelle
eines Sicherheitsingenieurs, der berechtigt ist, die Berufsbezeichnung
Ingenieur zu führen, jemand bestellt werden darf, der zur Erfüllung der
sich aus § 6 ergebenden Aufgaben über entsprechende Fachkenntnisse
verfügt.

VIERTER ABSCHNITT
Gemeinsame Vorschriften

§ 8 Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde
(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der An-
wendung ihrer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Fach-
kunde weisungsfrei. Sie dürfen wegen der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. Betriebsärzte sind nur
ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen und haben die Regeln der ärzt-
lichen Schweigepflicht zu beachten.
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(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, wenn für
einen Betrieb mehrere Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit bestellt sind, der leitende Betriebsarzt und die leitende Fachkraft
für Arbeitssicherheit, unterstehen unmittelbar dem Leiter des Betriebs.
(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit über
eine von ihnen vorgeschlagene arbeitsmedizinische oder sicherheits-
technische Maßnahme mit dem Leiter des Betriebs nicht verständigen,
so können sie ihren Vorschlag unmittelbar dem Arbeitgeber und, wenn
dieser eine juristische Person ist, dem zuständigen Mitglied des zur
gesetzlichen Vertretung berufenen Organs unterbreiten. Ist für einen Be-
trieb oder ein Unternehmen ein leitender Betriebsarzt oder eine leitende
Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt, steht diesen das Vorschlags-
recht nach Satz 1 zu. Lehnt der Arbeitgeber oder das zuständige Mit-
glied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs den Vorschlag
ab, so ist dies den Vorschlagenden schriftlich mitzuteilen und zu be-
gründen; der Betriebsrat erhält eine Abschrift.

§ 9 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten.
(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben den
Betriebsrat über wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und
der Unfallverhütung zu unterrichten; sie haben ihm den Inhalt eines Vor-
schlags mitzuteilen, den sie nach § 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber machen.
Sie haben den Betriebsrat auf sein Verlangen in Angelegenheiten des
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten.
(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind mit Zu-
stimmung des Betriebsrats zu bestellen und abzuberufen. Das gleiche
gilt, wenn deren Aufgaben erweitert oder eingeschränkt werden sollen;
im übrigen gilt § 87 in Verbindung mit § 76 des Betriebsverfassungs-
gesetzes. Vor der Verpflichtung oder Entpflichtung eines freiberuflich
tätigen Arztes, einer freiberuflich tätigen Fachkraft für Arbeitssicherheit
oder eines überbetrieblichen Dienstes ist der Betriebsrat zu hören.

§ 10  Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für
Arbeitssicherheit

Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört es ins-
besondere, gemeinsame Betriebsbegehungen vorzunehmen. Die Be-
triebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit arbeiten bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben mit den anderen im Betrieb für Angelegenheiten 
der technischen Sicherheit, des Gesundheits- und des Umweltschutzes 
beauftragten Personen zusammen.

§ 11 Arbeitsschutzausschuß
Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, 
hat der Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten 
einen Arbeitsschutzausschuß zu bilden; bei der Feststellung der Zahl der 
Beschäftigen sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr 
als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Dieser Ausschuß setzt sich 
zusammen aus:
dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten,
zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern,
Betriebsärzten,
Fachkräften für Arbeitssicherheit und
Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch.
Der Arbeitsschutzausschuß hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeits-
schutzes und der Unfallverhütung zu beraten. Der Arbeitsschutzaus-
schuß tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen.

§ 12 Behördliche Anordnungen
(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, welche Maß-
nahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz
und den die gesetzlichen Pflichten näher bestimmenden Rechtsver-
ordnungen und Unfallverhütungsvorschriften ergebenden Pflichten,
insbesondere hinsichtlich der Bestellung von Betriebsärzten und Fach-
kräften für Arbeitssicherheit, zu treffen hat.
(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung trifft,
1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit ihnen zu er-

örtern, welche Maßnahmen angebracht erscheinen und
2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Ge-

legenheit zu geben, an der Erörterung mit dem Arbeitgeber teilzu-
nehmen und zu der von der Behörde in Aussicht genommenen An-
ordnung Stellung zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausführung der An-
ordnung eine angemessene Frist zu setzen.
(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine gegenüber
dem Arbeitgeber getroffene Anordnung schriftlich in Kenntnis zu setzen.

§ 13 Auskunfts- und Besichtigungsrechte
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen die 
zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Er
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung
ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeß-
ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten aussetzen würde.
(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, die
Arbeitsstätten während der üblichen Betriebs-und Arbeitszeit zu be-
treten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die
Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Verhütung
von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung be-
treten und besichtigt werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

§ 14 Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, welche Maß-
nahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz er-
gebenden Pflichten zu treffen hat. Soweit die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung ermächtigt sind, die gesetzlichen Pflichten durch
Unfallverhütungsvorschriften näher zu bestimmen, macht das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales von der Ermächtigung erst Ge-
brauch, nachdem innerhalb einer von ihm gesetzten angemessenen
Frist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung eine entsprechende 
Unfallverhütungsvorschrift nicht erlassen hat oder eine unzureichend
gewordene Unfallverhütungsvorschrift nicht ändert.
(2) (weggefallen)

§ 15  Ermächtigung zum Erlaß von allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erläßt mit Zustimmung 
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz 
und den auf Grund des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 16 Öffentliche Verwaltung
In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden 
und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts ist ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger 
arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu ge-
währleisten.

§ 17 Nichtanwendung des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitnehmer im Haus-
halt beschäftigt werden.
(2) Soweit im Seearbeitsgesetz und in anderen Vorschriften im Bereich
der Seeschifffahrt gleichwertige Regelungen enthalten sind, gelten
diese Regelungen für die Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen
unter deutscher Flagge. Soweit dieses Gesetz auf die Seeschiffahrt
nicht anwendbar ist, wird das Nähere durch Rechtsverordnung geregelt.
(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelungen ent-
hält, gelten diese Regelungen. Im übrigen gilt dieses Gesetz.

§ 18 Ausnahmen
Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, auch solche 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch 
nicht über die erforderliche Fachkunde im Sinne des § 4 oder § 7 ver-
fügen, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, in einer festzulegenden 
Frist den Betriebsarzt oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit ent-
sprechend fortbilden zu lassen.

§ 19 Überbetriebliche Dienste
Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit zu bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden, daß 
der Arbeitgeber einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten oder 
Fachkräften für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 
§ 3 oder § 6 verpflichtet.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt,
2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder

nicht vollständig erteilt oder
3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet.
(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 Nr. 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet
werden. (…)

§§ 21-23 und Anhang (nicht abgedruckt)
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14 Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)
Vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179),

zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 1 der Verordnung vom 18. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3584)
(Auszug)

§ 1 Ziel, Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung dient der Sicherheit und dem Schutz der Gesund-
heit der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten.
(2) Für folgende Arbeitsstätten gelten nur § 5 und der Anhang Nummer
1.3:
1. Arbeitsstätten im Reisegewerbe und im Marktverkehr,
2. Transportmittel, die im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden,
3. Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu einem land- oder forst-

wirtschaftlichen Betrieb gehören, aber außerhalb der von ihm be-
bauten Fläche liegen.

(3) Für Telearbeitsplätze gelten nur
1. § 3 bei der erstmaligen Beurteilung der Arbeitsbedingungen und des

Arbeitsplatzes,
2. § 6 und der Anhang Nummer 6,
soweit der Arbeitsplatz von dem im Betrieb abweicht. Die in Satz 1 ge-
nannten Vorschriften gelten, soweit Anforderungen unter Beachtung der 
Eigenart von Telearbeitsplätzen auf diese anwendbar sind.
(4) Der Anhang Nummer 6 gilt nicht für
1. Bedienerplätze von Maschinen oder Fahrerplätze von Fahrzeugen mit

Bildschirmgeräten,
2. tragbare Bildschirmgeräte für die ortsveränderliche Verwendung, die

nicht regelmäßig an einem Arbeitsplatz verwendet werden,
3. Rechenmaschinen, Registrierkassen oder andere Arbeitsmittel mit

einer kleinen Daten- oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur un-
mittelbaren Benutzung des Arbeitsmittels erforderlich ist und

4. Schreibmaschinen klassischer Bauart mit einem Display.
(5) Diese Verordnung ist für Arbeitsstätten in Betrieben, die dem Bundes-
berggesetz unterliegen, nur für Bildschirmarbeitsplätze einschließlich
Telearbeitsplätze anzuwenden.
(6) (…)

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitsstätten sind:
1. Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäuden auf dem Gelände eines

Betriebes,
2. Orte im Freien auf dem Gelände eines Betriebes,
3. Orte auf Baustellen,
sofern sie zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind.
(2) Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere auch:
1. Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle, zu denen

Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben,
2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen- und

Nebenräume, Sanitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereitschafts-
räume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte sowie

3. Einrichtungen, die dem Betreiben der Arbeitsstätte dienen, ins-
besondere Sicherheitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Ver-
sorgungseinrichtungen, Beleuchtungsanlagen, raumlufttechnische
Anlagen, Signalanlagen, Energieverteilungsanlagen, Türen und Tore,
Fahrsteige, Fahrtreppen, Laderampen und Steigleitern.

(3) Arbeitsräume sind die Räume, in denen Arbeitsplätze innerhalb von
Gebäuden dauerhaft eingerichtet sind.
(4) Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Beschäftigte im Rahmen ihrer
Arbeit tätig sind.
(5) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, die sich in Arbeitsräumen
befinden und die mit Bildschirmgeräten und sonstigen Arbeitsmitteln
ausgestattet sind.
(6) Bildschirmgeräte sind Funktionseinheiten, zu denen insbesondere
Bildschirme zur Darstellung von visuellen Informationen, Einrichtungen
zur Datenein- und -ausgabe, sonstige Steuerungs- und Kommunikations-
einheiten (Rechner) sowie eine Software zur Steuerung und Umsetzung
der Arbeitsaufgabe gehören.
(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirm-
arbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber
eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und
die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom
Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte
die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen
einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung
des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der
Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm
beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt
und installiert ist.
(8) Einrichten ist das Bereitstellen und Ausgestalten der Arbeitsstätte.
Das Einrichten umfasst insbesondere:
1. bauliche Maßnahmen oder Veränderungen,
2. das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen, anderen Arbeitsmitteln und

Mobiliar sowie mit Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs-, Feuerlösch- 
und Versorgungseinrichtungen,

3. das Anlegen und Kennzeichnen von Verkehrs- und Fluchtwegen sowie 
das Kennzeichnen von Gefahrenstellen und brandschutztechnischen
Ausrüstungen und

4. das Festlegen von Arbeitsplätzen.
(9) Das Betreiben von Arbeitsstätten umfasst das Benutzen, Instand-
halten und Optimieren der Arbeitsstätten sowie die Organisation und
Gestaltung der Arbeit einschließlich der Arbeitsabläufe in Arbeitsstätten.
(10) Instandhalten ist die Wartung, Inspektion, Instandsetzung oder Ver-
besserung der Arbeitsstätten zum Erhalt des baulichen und technischen 
Zustandes.
(11) Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung
einer Maßnahme zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der
Gesundheit der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Be-
stimmung des Stands der Technik sind insbesondere vergleichbare Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg 
in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt für die Anforderungen an 
die Arbeitsmedizin und die Hygiene.
(12) Fachkundig ist, wer über die zur Ausübung einer in dieser Ver-
ordnung bestimmten Aufgabe erforderlichen Fachkenntnisse verfügt.
Die Anforderungen an die Fachkunde sind abhängig von der jeweiligen
Art der Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine entsprechende
Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgeübte ent-
sprechende berufliche Tätigkeit. Die Fachkenntnisse sind durch Teil-
nahme an Schulungen auf aktuellem Stand zu halten.

§ 3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeits-
schutzgesetzes hat der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Be-
schäftigten Gefährdungen beim Einrichten und Betreiben von Arbeits-
stätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall,
hat er alle möglichen Gefährdungen der Sicherheit und der Gesund-
heit der Beschäftigten zu beurteilen und dabei die Auswirkungen der
Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe in der Arbeitsstätte zu be-
rücksichtigen. Bei der Gefährdungsbeurteilung hat er die physischen
und psychischen Belastungen sowie bei Bildschirmarbeitsplätzen ins-
besondere die Belastungen der Augen oder die Gefährdung des Seh-
vermögens der Beschäftigten zu berücksichtigen. Entsprechend dem
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen
zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Ver-
ordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. Sonstige gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse sind zu berücksichtigen.
(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung
fachkundig durchgeführt wird. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über
die entsprechenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu las-
sen.
(3) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der
Tätigkeiten zu dokumentieren. In der Dokumentation ist anzugeben, wel-
che Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten können und welche Maß-
nahmen nach Absatz 1 Satz 4 durchgeführt werden müssen.

§ 3a Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so ein-
gerichtet und betrieben werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit
und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden und ver-
bleibende Gefährdungen möglichst gering gehalten werden. Beim Ein-
richten und Betreiben der Arbeitsstätten hat der Arbeitgeber die Maß-
nahmen nach § 3 Absatz 1 durchzuführen und dabei den Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene, die ergonomischen Anforderungen 
sowie insbesondere die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen. Bei Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon
auszugehen, dass die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen
diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der Arbeitgeber diese Regeln nicht
an, so muss er durch andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den 
gleichen Schutz der Gesundheit der Beschäftigten erreichen.
(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen, hat er
die Arbeitsstätte so einzurichten und zu betreiben, dass die besonderen
Belange dieser Beschäftigten im Hinblick auf die Sicherheit und den
Schutz der Gesundheit berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für 
die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen, Sanitär-, Pausen- und
Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-Räumen und Unterkünften
sowie den zugehörigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notaus-
gängen, Treppen und Orientierungssystemen, die von den Beschäftigten 
mit Behinderungen benutzt werden.
(3) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des Arbeit-
gebers Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung einschließ-
lich ihres Anhanges zulassen, wenn
1. der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame Maßnahmen trifft oder
2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unverhältnis-

mäßigen Härte führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der
Beschäftigten vereinbar ist.
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Der Antrag des Arbeitgebers kann in Papierform oder elektronisch über-
mittelt werden. Bei der Beurteilung sind die Belange der kleineren Be-
triebe besonders zu berücksichtigen.
(4) Anforderungen in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im Bau-
ordnungsrecht der Länder, gelten vorrangig, soweit sie über die An-
forderungen dieser Verordnung hinausgehen.

§ 4  Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeits-
stätten

(1) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte instand zu halten und dafür zu
sorgen, dass festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden. Kön-
nen Mängel, mit denen eine unmittelbare erhebliche Gefahr verbunden
ist, nicht sofort beseitigt werden, hat er dafür zu sorgen, dass die ge-
fährdeten Beschäftigten ihre Tätigkeit unverzüglich einstellen.
(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten den hygieni-
schen Erfordernissen entsprechend gereinigt werden. Verunreinigungen
und Ablagerungen, die zu Gefährdungen führen können, sind unverzüg-
lich zu beseitigen.
(3) Der Arbeitgeber hat die Sicherheitseinrichtungen, insbesondere
Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen,
Signalanlagen, Notaggregate und Notschalter sowie raumlufttechnische 
Anlagen instand zu halten und in regelmäßigen Abständen auf ihre
Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen.
(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Verkehrswege, Flucht-
wege und Notausgänge ständig freigehalten werden, damit sie jeder-
zeit benutzbar sind. Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen so zu treffen,
dass die Beschäftigten bei Gefahr sich unverzüglich in Sicherheit brin-
gen und schnell gerettet werden können. Der Arbeitgeber hat einen
Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung und
Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Der Plan ist an ge-
eigneten Stellen in der Arbeitsstätte auszulegen oder auszuhängen. In
angemessenen Zeitabständen ist entsprechend diesem Plan zu üben.
(5) Der Arbeitgeber hat beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten 
Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe zur Verfügung zu stellen und
regelmäßig auf ihre Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit prüfen zu
lassen.

§ 5 Nichtraucherschutz
(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit
die nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den
Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind. Soweit er-
forderlich, hat der Arbeitgeber ein allgemeines oder auf einzelne Be-
reiche der Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot zu erlassen.
(2) In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber beim Ein-
richten und Betreiben von Arbeitsräumen der Natur des Betriebes ent-
sprechende und der Art der Beschäftigung angepasste technische oder
organisatorische Maßnahmen nach Absatz 1 zum Schutz der nicht rau-
chenden Beschäftigten zu treffen.

§ 6 Unterweisung der Beschäftigten
(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten ausreichende und an-
gemessene Informationen anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer
für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zur Verfügung
zu stellen über
1. das bestimmungsgemäße Betreiben der Arbeitsstätte,
2. alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten Fragen im Zusammen-

hang mit ihrer Tätigkeit,
3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz

der Gesundheit der Beschäftigten durchgeführt werden müssen, und
4. arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbesondere bei Tätigkeiten auf 

Baustellen oder an Bildschirmgeräten,
und sie anhand dieser Informationen zu unterweisen.

(2) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen im Ge-
fahrenfall erstrecken, insbesondere auf
1. die Bedienung von Sicherheits- und Warneinrichtungen,
2. die Erste Hilfe und die dazu vorgehaltenen Mittel und Einrichtungen

und
3. den innerbetrieblichen Verkehr.
(3) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen der
Brandverhütung und Verhaltensmaßnahmen im Brandfall erstrecken,
insbesondere auf die Nutzung der Fluchtwege und Notausgänge. Die-
jenigen Beschäftigten, die Aufgaben der Brandbekämpfung über-
nehmen, hat der Arbeitgeber in der Bedienung der Feuerlöschein-
richtungen zu unterweisen.
(4) Die Unterweisungen müssen vor Aufnahme der Tätigkeit stattfinden.
Danach sind sie mindestens jährlich zu wiederholen. Sie haben in
einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zu erfol-
gen. Unterweisungen sind unverzüglich zu wiederholen, wenn sich die
Tätigkeiten der Beschäftigten, die Arbeitsorganisation, die Arbeits- und
Fertigungsverfahren oder die Einrichtungen und Betriebsweisen in der
Arbeitsstätte wesentlich verändern und die Veränderung mit zusätz-
lichen Gefährdungen verbunden ist.

§ 7 Ausschuss für Arbeitsstätten
(nicht abgedruckt)

§ 8 Übergangsvorschriften
(1) Soweit für Arbeitsstätten,
1. die am 1. Mai 1976 eingerichtet waren oder mit deren Einrichtung vor

diesem Zeitpunkt begonnen worden war oder
2. die am 20. Dezember 1996 eingerichtet waren oder mit deren Ein-

richtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden war und für die zum
Zeitpunkt der Einrichtung die Gewerbeordnung keine Anwendung
fand,

in dieser Verordnung Anforderungen gestellt werden, die umfangreiche 
Änderungen der Arbeitsstätte, der Betriebseinrichtungen, Arbeitsver-
fahren oder Arbeitsabläufe notwendig machen, gelten hierfür bis zum 
31. Dezember 2020 mindestens die entsprechenden Anforderungen des
Anhangs II der Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November
1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz
in Arbeitsstätten (ABl. EG Nr. L 393 S. 1). Soweit diese Arbeitsstätten
oder ihre Betriebseinrichtungen wesentlich erweitert oder umgebaut
oder die Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe wesentlich umgestaltet
werden, hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zu treffen,
damit diese Änderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen mit den
Anforderungen dieser Verordnung übereinstimmen.
(2) Bestimmungen in den vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelten
und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen
Ministerialblatt bekannt gemachten Regeln für Arbeitsstätten, die
Anforderungen an den Arbeitsplatz enthalten, gelten unter Berück-
sichtigung der Begriffsbestimmung des Arbeitsplatzes in § 2 Absatz 2
der Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179),
die zuletzt durch Artikel 282 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. 
I S. 1474) geändert worden ist, solange fort, bis sie vom Ausschuss für
Arbeitsstätten überprüft und erforderlichenfalls vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt neu bekannt
gemacht worden sind.

§ 9 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
(nicht abgedruckt)

Anhang Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 
3 Absatz 1
(nicht abgedruckt)

15 Heimarbeitsgesetz (HAG)
Vom 14.03.1951, zuletzt geändert durch Art. 112 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I. S. 1689)

(Auszug)

§ 6 Listenführung

Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat jeden, den er mit Heimarbeit 
beschäftigt oder dessen er sich zur Weitergabe von Heimarbeit bedient, 
in Listen auszuweisen. Je drei Abschriften sind halbjährlich der obersten 
Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr bestimmten Stelle einzu-
senden.

(…)

§ 8 Entgeltverzeichnisse

(1) Wer Heimarbeit ausgibt oder abnimmt, hat in den Räumen der Aus-
gabe und Abnahme Entgeltverzeichnisse und Nachweise über die sons-
tigen Vertragsbedingungen offen auszulegen. Soweit Musterbücher Ver-
wendung finden, sind sie den Entgeltverzeichnissen beizufügen. Wird

Heimarbeit den Beschäftigten in die Wohnung oder Betriebsstätte ge-
bracht, so hat der Auftraggeber dafür zu sorgen, daß das Entgeltver-
zeichnis zur Einsichtnahme vorgelegt wird.
(2) Die Entgeltverzeichnisse müssen die Entgelte für jedes einzelne
Arbeitsstück enthalten. Die Preise für mitzuliefernde Roh- und Hilfs-
stoffe sind besonders auszuweisen. Können die Entgelte für das einzel-
ne Arbeitsstück nicht aufgeführt werden, so ist eine zuverlässige und
klare Berechnungsgrundlage einzutragen.
(3) Bei Vorliegen einer Entgeltregelung gemäß den §§ 17 bis 19 ist diese
auszulegen. Hierbei ist für die Übersichtlichkeit dadurch zu sorgen, daß
nur der Teil der Entgeltregelung ausgelegt wird, der für die Beschäftigten 
in Betracht kommt.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für neue Muster, die
als Einzelstücke erst auszuarbeiten sind.
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16 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
In der  Bek. der Neufassung  vom 2. Januar 2002, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 541)

(Auszug)

§ 611a Arbeitsvertrag
(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines
anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in
persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt,
Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden
ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine
Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit
hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die
Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung
aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des
Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt,
kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.
(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung ver-
pflichtet.

§ 611b
(aufgehoben)

§ 6121) Vergütung
(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienst-
leistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung, zu erwarten
ist.

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen
einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die üb-
liche Vergütung als vereinbart anzusehen.
(3) (aufgehoben)

§ 612a1) Maßregelungsverbot
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder 
einer Maßnahme nicht benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zu-
lässiger Weise seine Rechte ausübt.

§ 623 Schriftform der Kündigung
Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auf-
lösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elek-
tronische Form ist ausgeschlossen.

1) Nach Art. 2 des Arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetzes vom
13.8.1980 (BGBl. I S. 1308), geändert durch Gesetz vom 24.6.1994
(BGBl. I S. 1406), ist in Betrieben, in denen in der Regel mehr als fünf
Arbeitnehmer beschäftigt sind, ein Abdruck der §§ 611a, 611b, 612
Abs. 3 und des § 612a des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie des
§ 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht
auszulegen oder auszuhängen.

17 Gesetz über den Nachweis der für ein
Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz – NachwG)

Vom 20. Juli 1995 (BGBl. I S. 946), zuletzt geändert durch Art. 3a des Gesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348)

§ 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer, es sei denn, dass sie nur zur 
vorübergehenden Aushilfe von höchstens einem Monat eingestellt wer-
den. Praktikanten, die gemäß § 22 Absatz 1 des als Arbeitnehmer gelten, 
sind Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes.

§ 2 Nachweispflicht
(1) Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem vereinbarten
Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen
schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem
Arbeitnehmer auszuhändigen. In die Niederschrift sind mindestens auf-
zunehmen:
1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,
3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des

Arbeitsverhält nisses,
4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem be-

stimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, dass der
Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden kann,

5. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeit-
nehmer zu  leistenden Tätigkeit,

6. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließ-
lich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen
sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit,

7. die vereinbarte Arbeitszeit,
8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,

10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis an-
zuwenden sind.

Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer 
Form ist ausgeschlossen.
(1a) Wer einen Praktikanten einstellt, hat unverzüglich nach Abschluss 
des Praktikumsvertrages, spätestens vor Aufnahme der Praktikanten-
tätigkeit, die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzu-
legen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Praktikanten auszu-
händigen. In der Niederschrift sind mindestens aufzunehmen:
1. Der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2. die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele,
3. Beginn und Dauer des Praktikums,
4. Dauer der regelmäßigen täglichen Praktikumszeit,

5. Zahlung und Höhe der Vergütung,
6. Dauer des Urlaubs,
7. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Be-

triebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Praktikumsverhältnis
anzuwenden sind.

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(2) Hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung länger als einen Monat
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen, so muss die
Niederschrift dem Arbeitnehmer vor seiner Abreise ausgehändigt wer-
den und folgende zusätzliche Angaben  enthalten:
1. die Dauer der im Ausland auszuübenden Tätigkeit,
2. die Währung, in der das Arbeitsentgelt ausgezahlt wird,
3. ein zusätzliches mit dem Auslandsaufenthalt verbundenes Arbeits-

entgelt und damit verbundene zusätzliche Sachleistungen,
4. die vereinbarten Bedingungen für die Rückkehr des Arbeitnehmers.
(3) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 bis 9 und Absatz 2 Nr. 2 und 3 
können ersetzt werden durch einen Hinweis auf die einschlägigen Tarif-
verträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und ähnlichen Regelun-
gen, die für das Arbeitsverhältnis gelten. Ist in den Fällen des Absatzes
1 Satz 2 Nr. 8 und 9 die jeweilige gesetzliche Regelung maßgebend, so
kann hierauf verwiesen werden.
(4) Wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt 
worden ist, entfällt die Verpflichtung nach den Absätzen 1 und 2, soweit
der Vertrag die in den Absätzen 1 bis 3 geforderten Angaben enthält.

§ 3 Änderung der Angaben
Eine Änderung der wesentlichen Vertragsbedingungen ist dem Arbeit-
nehmer spätestens einen Monat nach der Änderung schriftlich mitzu-
teilen. Satz 1 gilt nicht bei einer Änderung der gesetzlichen Vorschriften, 
Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstverein barungen und ähnlichen Rege-
lungen, die für das Arbeitsverhältnis gelten.

§ 4 Übergangsvorschrift
Hat das Arbeitsverhältnis bereits bei Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
standen, so ist dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen innerhalb von 
zwei Monaten eine Niederschrift im Sinne des § 2 auszuhändigen. So-
weit eine früher ausgestellte Niederschrift oder ein schriftlicher Arbeits-
vertrag die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben enthält,  entfällt 
diese Verpflichtung.

§ 5 Unabdingbarkeit
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten des 
Arbeitnehmers abgewichen werden.
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18 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610)

ABSCHNITT 1
Allgemeiner Teil

§ 1 Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maß-
gabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungs-

bedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruf-
licher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg,

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeits-
entgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und 
kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durch-
führung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie
beim beruflichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung,
der Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der beruf-
lichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen
Berufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeit-
gebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer be-
stimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruch-
nahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der
Gesundheitsdienste,

6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen,

die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohn-
raum.

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch. Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz.
(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der
Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt
auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter
Personengruppen dienen.
(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum all-
gemeinen und besonderen Kündigungsschutz.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen
eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung er-
fährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt,
erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung
wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch
im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwanger-
schaft oder Mutterschaft vor.
(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines
in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer
Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich ge-
rechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen
und erforderlich.
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Ver-
haltensweisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang
stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden
Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Er-
niedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes
Umfeld geschaffen wird.
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes
Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Auf-
forderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen,
Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sicht-
bares Anbringen von pornographischen Darstellungen gehören, be-
zweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt
wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen,
Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes
Umfeld geschaffen wird.
(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1
genannten Grund gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt
in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand eine
Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine
Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder
benachteiligen kann.

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe
Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 
genannten Gründe, so kann diese unterschiedliche Behandlung nach 
den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Recht-
fertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschied-
liche Behandlung erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist 
eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete 
und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.

ABSCHNITT 2
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung

UNTERABSCHNITT 1
Verbot der Benachteiligung

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als

arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören
auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten.

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungs-
verhältnis beendet ist.
(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Ab-
schnitts sind natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige
Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen.
Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so
gilt auch dieser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in
Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stel-
le des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister.
(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit
sowie den beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses
Abschnitts für Selbstständige und Organmitglieder, insbesondere Ge-
schäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vorstände, entsprechend.

§ 7 Benachteiligungsverbot
(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes
benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Be-
nachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei
der Benachteiligung nur annimmt.
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungs-
verbot des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam.
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Be-
schäftigte ist eine Verletzung vertraglicher Pflichten.

§ 8  Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher
Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten
Grundes ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszu-
übenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesent-
liche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der
Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist.
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleich-
wertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch 
gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere
Schutzvorschriften gelten.

§ 9  Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion
oder Welt anschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen
der Religion oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch
Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die
gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Auf-
gabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Welt-
anschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen
Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbst-
bestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte
berufliche Anforderung darstellt.
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder
der Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten
Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die ge-
meinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe
machen, von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten
im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu können.
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§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Al-
ters auch zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein 
legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige unterschiedliche 
Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:

1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Be-
schäftigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäfti-
gungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen für
Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, um
die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäftigten
und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz
sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufs-
erfahrung oder das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung
oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbundene Vorteile,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der
spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeits-
platzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemessenen Be-
schäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen
der sozialen Sicherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder
den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität ein-
schließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rah-
men dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von
Beschäftigten und die Verwendung von Alterskriterien im Rahmen
dieser Systeme für versicherungsmathematische Berechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der
oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann; § 41
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Be-
triebsverfassungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder
Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung geschaffen
haben, in der die wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf
dem Arbeitsmarkt durch eine verhältnismäßig starke Betonung
des Lebensalters erkennbar berücksichtigt worden sind, oder Be-
schäftigte von den Leistungen des Sozialplans ausgeschlossen
haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls
nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.

UNTERABSCHNITT 2
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11 Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 aus-
geschrieben werden.

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu 
treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im
Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit
solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese
unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter
Weise zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt
dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1.

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7
Abs. 1, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen 
und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung der Benachteiligung
wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen.

(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte
nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall
geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten zu ergreifen.

(5) Dieses Gesetz und § 61 b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Infor-
mationen über die für die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zu-
ständigen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienststelle bekannt zu
machen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an
geeigneter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle
üblichen Informations- und Kommunikationstechnik erfolgen.

UNTERABSCHNITT 3
Rechte der Beschäftigten

§ 13 Beschwerderecht

(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen
des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren,
wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis
vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Drit-
ten wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt fühlen. Die Be-
schwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der oder dem beschwerde-
führenden Beschäftigten mitzuteilen.

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt.

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht
Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maß-
nahmen zur Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung 
am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre 
Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu 
ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt 
unberührt.

§ 15 Entschädigung und Schadensersatz
(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeit-
geber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen.
Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat.
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der
oder die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen. Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei Monats-
gehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei be-
nachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre.
(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Verein-
barungen nur dann zur Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich
oder grob fahrlässig handelt.
(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von
zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarif-
vertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist beginnt im
Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang
der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem 
Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung
Kenntnis erlangt.
(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus
anderen Rechtsvorschriften ergeben, unberührt.
(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot
des § 7 Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder einen
beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem an-
deren Rechtsgrund.

§ 16 Maßregelungsverbot
(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme 
von Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine
gegen diesen Abschnitt verstoßende Anweisung auszuführen, be-
nachteiligen. Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei
unterstützen oder als Zeuginnen oder Zeugen aussagen.
(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltens-
weisen durch betroffene Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine
Entscheidung herangezogen werden, die diese Beschäftigten berührt.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) § 22 gilt entsprechend.

UNTERABSCHNITT 4
Ergänzende Vorschriften

§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten
(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Ver-
tretungen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungs-
möglichkeiten an der Verwirklichung des in § 1 genannten Ziels mitzu-
wirken.
(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes vorliegen, können bei einem groben Ver-
stoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt der Be-
triebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Voraus-
setzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die dort 
genannten Rechte gerichtlich geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5
des Betriebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend. Mit dem Antrag dür-
fen nicht Ansprüche des Benachteiligten geltend gemacht werden.

§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mit-
gliedschaft oder die Mitwirkung in einer
1. Tarifvertragspartei,
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe an-

gehören oder die eine überragende Machtstellung im wirtschaftlichen
oder sozialen Bereich innehat, wenn ein grundlegendes Interesse am
Erwerb der Mitgliedschaft besteht,

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.
(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungs-
verbot des § 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft 
oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten Vereinigungen.

ABSCHNITT 3
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr

§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot
(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung,
Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die
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1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Be-
dingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massen-
geschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art
des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die
zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande
kommen oder

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben,
ist unzulässig.
(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begründung, Durch-
führung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse im
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.
(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Be-
handlung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler
Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie
ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zu-
lässig.
(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf fami-
lien- und erbrechtliche Schuldverhältnisse.
(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivil-
rechtliche Schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Ver-
trauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird.
Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die
Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück
nutzen. Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden
Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1,
wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet.

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung
(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben,
wenn für eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer
Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts
ein sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn 
die unterschiedliche Behandlung
1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder an-

deren Zwecken vergleichbarer Art dient,
2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen

Sicherheit Rechnung trägt,
3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung

der Gleichbehandlung fehlt,
4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Aus-

übung der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht
der Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen
ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, die
sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur Aufgabe machen,
unter Beachtung des jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfertigt
ist.

(2) Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft
dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen
führen. Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im Falle des § 19
Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risiko-
adäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versicherungs-
mathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung statis-
tischer Erhebungen.

§ 21 Ansprüche
(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Be-
nachteiligungsverbot unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseitigung
der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu be-
sorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.
(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Be-
nachteiligende verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu er-
setzen. Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens-
schaden ist, kann der Benachteiligte eine angemessene Entschädigung
in Geld verlangen.
(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt.
(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot ab-
weicht, kann sich der Benachteiligende nicht berufen.
(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist
von zwei Monaten geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann
der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn der Benachteiligte
ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.

ABSCHNITT 4
Rechtsschutz

§ 22 Beweislast
Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Be-
nachteiligung wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, 
trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die 
Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.

§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände
(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die
nicht gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer

Satzung die besonderen Interessen von benachteiligten Personen oder 
Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die Befugnisse 
nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 
Mitglieder haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben 
Verbänden bilden.
(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres
Satzungszwecks in gerichtlichen Verfahren als Beistände Benachteiligter 
in der Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen bleiben die Vorschriften der
Verfahrensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen 
weiterer Vortrag untersagt werden kann, unberührt.
(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks
die Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet.
(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden
zu Gunsten von behinderten Menschen bleiben unberührt.

ABSCHNITT 5
Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer 
besonderen Rechtsstellung entsprechend für
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden,

der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes
oder eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts,

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder,
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, so-

weit ihre Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist.

ABSCHNITT 6
Antidiskriminierungsstelle

§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes
(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
wird unbeschadet der Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen
Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle des Bundes zum
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes) errichtet.
(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung
ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Ver-
fügung zu stellen. Sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

§ 26  Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes

(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend ernennt auf Vorschlag der Bundesregierung eine
Person zur Leitung der Anti diskriminierungsstelle des Bundes. Sie steht
nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amts-
verhältnis zum Bund. Sie ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig und
nur dem Gesetz unterworfen.
(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über
die Ernennung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod
1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages,
2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 51

Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes,
3. mit der Entlassung.
Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend entlässt die Leiterin oder den Leiter der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes auf deren Verlangen oder wenn Grün-
de vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Richter auf Lebenszeit 
die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im Falle der Beendigung 
des Amtsverhältnisses erhält die Leiterin oder der Leiter der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes eine von der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vollzogene Ur-
kunde. Die Entlassung wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam.
(4) Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes gegenüber dem Bund wird durch Vertrag mit dem Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geregelt. Der Ver-
trag bedarf der Zustimmung der Bundesregierung.
(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes bestellt, scheidet er oder sie mit
Beginn des Amtsverhältnisses aus dem bisherigen Amt aus. Für die
Dauer des Amtsverhältnisses ruhen die aus dem Beamtenverhältnis
begründeten Rechte und Pflichten mit Ausnahme der Pflicht zur Amts-
verschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnungen oder
Geschenken. Bei unfallverletzten Beamtinnen oder Beamten bleiben die
gesetzlichen Ansprüche auf das Heilverfahren und einen Unfallausgleich 
unberührt.

§ 27 Aufgaben
(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes be-
nachteiligt worden zu sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes wenden.
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(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf un-
abhängige Weise Personen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei
der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. Hier-
bei kann sie insbesondere
1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im

Rahmen gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen
informieren,

2. Beratung durch andere Stellen vermitteln,
3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben.
Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundes-
regierung zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren Einver-
ständnis unverzüglich an diese weiter.
(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige
Weise folgende Aufgaben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Be-
auftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages be-
rührt ist:
1. Öffentlichkeitsarbeit,
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1

genannten Gründen,
3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Be-

nachteiligungen.
(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständig-
keitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des
Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem Deutschen Bundestag
alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten 
Gründen vor und geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung
dieser Benachteiligungen. Sie können gemeinsam wissenschaftliche
Untersuchungen zu Benachteiligungen durchführen.
(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und
des Deutschen Bundestages sollen bei Benachteiligungen aus mehre-
ren der in § 1 genannten Gründe zusammenarbeiten.

§ 28 Befugnisse
(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen des § 27
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die
Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hierzu ihr Einver-
ständnis erklärt.
(2) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich
des Bundes sind verpflichtet, die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Bestimmungen zum Schutz
personenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 29  Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und an-
deren  Einrichtungen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit 
Nichtregierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf europäi-
scher, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor Be-
nachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in ge-
eigneter Form einbeziehen.

§ 30 Beirat
(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Or-
ganisationen, die sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines
in § 1 genannten Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät

die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten 
und Empfehlungen an den Deutschen Bundestag nach § 27 Abs. 4 und 
kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 
Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten.
(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
beruft im Einvernehmen mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes sowie den entsprechend zuständigen Beauftragten der
Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages die Mitglieder die-
ses Beirats und für jedes Mitglied eine Stellvertretung. In den Beirat sol-
len Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Orga-
nisationen sowie Expertinnen und Experten in Benachteiligungsfragen
berufen werden. Die Gesamtzahl der Mitglieder des Beirats soll 16 Per-
sonen nicht überschreiten. Der Beirat soll zu gleichen Teilen mit Frauen
und Männern besetzt sein.
(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf.
(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz
ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung
sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und Übernachtungsgelder.
Näheres regelt die Geschäftsordnung.

ABSCHNITT 7
Schlussvorschriften

§ 31 Unabdingbarkeit
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der ge-
schützten Personen abgewichen werden.

§ 32 Schlussbestimmung
Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
allgemeinen Bestimmungen.

§ 33 Übergangsbestimmungen
(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach dem Be-
schäftigtenschutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maßgebliche
Recht anzuwenden.
(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzu-
wenden, die vor dem 18. August 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt 
nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen.
(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind die §§ 19 bis
21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. Dezember
2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen
von Dauerschuldverhältnissen.
(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum
Gegenstand haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor
dem 22. Dezember 2007 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für
spätere Änderungen solcher Schuldverhältnisse.
(5) Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember 2012 be-
gründet werden, ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Ge-
schlechts im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 bei den Prämien oder Leistungen 
nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei einer auf relevanten und 
genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten be-
ruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. Kosten im Zu-
sammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen
Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen.

19 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 

(BGBl. I. S. 2636)
(Auszug)

§ 61b Klage wegen Benachteiligung
(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der
Anspruch schriftlich geltend gemacht worden ist, erhoben werden.
(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der Be-
gründung eines Arbeitsverhältnisses oder beim beruflichen Aufstieg eine 
Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes

gerichtlich geltend, so wird auf Antrag des Arbeitgebers das Arbeits-
gericht, bei dem die erste Klage erhoben ist, auch für die übrigen Klagen 
ausschließlich zuständig. Die Rechtsstreitigkeiten sind von Amts wegen 
an dieses Arbeitsgericht zu verweisen; die Prozesse sind zur gleich-
zeitigen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden.

(3) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die mündliche Verhandlung nicht
vor Ablauf von sechs Monaten seit Erhebung der ersten Klage statt.

20 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1634)

(Auszug)

§ 26  Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsver-
hältnisses 

(1) Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen für Zwecke des
Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies für die Ent-
scheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses
oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen
Durchführung oder Beendigung oder zur Ausübung oder Erfüllung der

sich aus einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und 
Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist. Zur 
Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten von Be-
schäftigten nur dann verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende tat-
sächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass die betroffene 
Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Ver-
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arbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Inte-
resse der oder des Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung 
nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den An-
lass nicht unverhältnismäßig sind.

(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten 
auf der Grundlage einer Einwilligung, so sind für die Beurteilung der
Freiwilligkeit der Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsver-
hältnis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten Person sowie die
Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt worden ist, zu berück-
sichtigen. Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die be-
schäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht
wird oder Arbeitgeber und beschäftigte Person gleichgelagerte Inte-
ressen verfolgen. Die Einwilligung hat schrifltich oder elektronisch zu
erfolgen, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form
angemessen ist. Der Arbeitgeber hat die beschäftigte Person über den
Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufsrecht nach Artikel 7
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 in Textform aufzuklären.

(3) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist
die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im
Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 für Zwecke
des Beschäftigungsverhältnisses zulässig, wenn sie zur Ausübung von
Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht,
dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich
ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige
Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung
überwiegt. Absatz 2 gilt auch für die Einwilligung in die Verarbeitung be-
sonderer Kategorien personenbezogener Daten; die Einwilligung muss
sich dabei ausdrücklich auf diese Daten beziehen. § 22 Absatz 2 gilt
entsprechend.

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich be-
sonderer Kategorien personenbezogener Daten von Beschäftigten für
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, ist auf der Grundlage von

Kollektivvereinbarungen zulässig. Dabei haben die Verhandlungspartner 
Artikel 88 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 zu beachten.
(5) Der Verantwortliche muss geeignete Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass insbesondere die in Artikel 5 der Verordnung
(EU) 2016/679 dargelegten Grundsätze für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten eingehalten werden.
(6) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten
bleiben unberührt.
(7) Die Absätze 1 bis 6 sind auch anzuwenden, wenn personenbezogene 
Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, 
von Beschäftigten verarbeitet werden, ohne dass sie in einem Datei-
system gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.
(8) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschließlich der Leiharbeit-

nehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Verhältnis zum Entleiher,
2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte,
3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am

Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder
Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden),

4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte,
5. Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstege-

setz oder dem Bundesfreiwilligendienstgesetz leisten,
6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als

arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören
auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,

7. Beamtinnen und Beamte des Bundes, Richterinnen und Richter des
Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie Zivildienstleistende.

Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie 
Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist, gelten als Be-
schäftigte.

21 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 
 natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-

verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO)

Vom 27. April 2016 (Amtsbl. EU L 119/1)
(Auszug)

Artikel 15 Auskunftsrecht der betroffenen Person
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht 
auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende
Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen

die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch
offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern
oder bei internationalen Organisationen;

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen
Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kri-
terien für die Festlegung dieser Dauer;

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchs-
rechts gegen diese Verarbeitung;

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Per-
son erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Her-
kunft der Daten;

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zu-
mindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Aus-
wirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das
Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammen-
hang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten,
die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren
Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche
ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten
verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind
die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Ver-
fügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte
und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

Art.-Nr. 12102949-41

3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr
und ab 14 Uhr.

Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Be-
ginn der Ladenöffnungszeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die 
beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.

§ 4 Apotheken
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen
Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein. An Werktagen während 
der allgemeinen Ladenschluss zeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen
ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und
Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfekt ionsmitteln
gestattet.
(2) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine
Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken
anzuordnen, dass während der  allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3)
abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den ge-
schlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang  anzubringen, 
der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der
Apotheken steht der Offenhaltung gleich.

§ 5 Zeitungen und Zeitschriften
Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Kioske für den Verkauf 
von Zeitungen und Zeitschriften an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 13 
Uhr geöffnet sein.

§ 6 Tankstellen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen
Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein.
(2) An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3)
und an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für
Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen
und von Reisebedarf gestattet.

§ 7
(weggefallen)

§ 8 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf
Personenbahnhöfen von Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen, so-
weit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt sind,
an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezem-
ber jedoch nur bis 17.00 Uhr. Während der allgemeinen Ladenschluss-
zeiten ist der Verkauf von Reisebedarf zulässig.

en und in internationalen Fährhäfen Waren des täglichen
Ge- und Verbrauchs sowie Geschenk artikel an Werktagen während der
allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen
auch an andere Personen als an Reisende abgegeben werden dürfen;
sie haben dabei die Größe der Verkaufsflächen auf das für diesen Zweck 
erforderliche Maß zu begrenzen.

§ 10 Kur- und Erholungsorte
(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen,
dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten
und in einzeln aufzufüh renden Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten 
mit besonders starkem Fremden verkehr Badegegenstände, Devotiona-
lien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und  Milcherzeugnisse
im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen
sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, abweichend von
den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 an jährlich höchstens 40 Sonn- 
und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden verkauft werden dürfen.
Sie können durch Rechtsverordnung die Festsetzung der zugelassenen
Öffnungszeiten auf andere Stellen übertragen. Bei der Festsetzung der
Öffnungszeiten ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu
nehmen.
(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die
Offenhaltung auf bestimmte Ortsteile beschränkt werden.

§ 11 Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen
Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Voraus-
setzungen und Bedingungen in ländlichen Gebieten während der Zeit 
der Feldbestellung und der Ernte abweichend von den Vorschriften des 
§ 3 alle oder bestimmte Arten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feier-
tagen bis zur Dauer von zwei Stunden geöffnet sein dürfen, falls dies
zur Befriedigung dringender Kaufbedürfnisse der  Landbevölkerung er-
forderlich ist.

§ 12 Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im Ein-
vernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie und
für Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates, dass und wie lange an Sonn- und Feier-
tagen abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verkaufs-
stellen für die Abgabe von Milch und Milcherzeugnissen im Sinne des
§ 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
Bäcker- und Konditorwaren, frischen Früchten, Blumen und Zeitungen
geöffnet sein dürfen.

1. an Sonn- und Feiertagen,
2. montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 20 Uhr,
3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr

und ab 14 Uhr.
Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Be-
ginn der Ladenöffnungszeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die 
beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.

§ 4 Apotheken
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen
Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein. An Werktagen während 
der allgemeinen Ladenschluss zeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen
ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und
Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfekt ionsmitteln
gestattet.
(2) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine
Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken
anzuordnen, dass während der  allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3)
abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den ge-
schlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang  anzubringen, 
der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der
Apotheken steht der Offenhaltung gleich.

§ 5 Zeitungen und Zeitschriften
Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Kioske für den Verkauf 
von Zeitungen und Zeitschriften an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 13 
Uhr geöffnet sein.

§ 6 Tankstellen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen
Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein.
(2) An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3)
und an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für
Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen
und von Reisebedarf gestattet.

§ 7
(weggefallen)

§ 8 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf
Personenbahnhöfen von Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen, so-
weit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt sind,
an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezem-
ber jedoch nur bis 17.00 Uhr. Während der allgemeinen Ladenschluss-
zeiten ist der Verkauf von Reisebedarf zulässig.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Struktur wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft
und Energie und für Arbeit und Soziales durch Rechtsver ordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die in Absatz 1
genannten Verkaufsstellen vorzuschreiben und die Abgabe von Waren
näher zu regeln.
(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
abweichend von Absatz 1 Satz 2 zu bestimmen, dass auf internationalen 
Verkehrsflughäfen und in internationalen Fährhäfen Waren des täglichen
Ge- und Verbrauchs sowie Geschenk artikel an Werktagen während der
allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen
auch an andere Personen als an Reisende abgegeben werden dürfen;
sie haben dabei die Größe der Verkaufsflächen auf das für diesen Zweck 
erforderliche Maß zu begrenzen.

§ 10 Kur- und Erholungsorte
(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten
und in einzeln aufzufüh renden Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten 
mit besonders starkem Fremden verkehr Badegegenstände, Devotiona-
lien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und  Milcherzeugnisse
im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen
sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, abweichend von
den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 an jährlich höchstens 40 Sonn- 
und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden verkauft werden dürfen.
Sie können durch Rechtsverordnung die Festsetzung der zugelassenen
Öffnungszeiten auf andere Stellen übertragen. Bei der Festsetzung der
Öffnungszeiten ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu
nehmen.
(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die
Offenhaltung auf bestimmte Ortsteile beschränkt werden.

§ 11 Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen
Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Voraus-
setzungen und Bedingungen in ländlichen Gebieten während der Zeit 
der Feldbestellung und der Ernte abweichend von den Vorschriften des 
§ 3 alle oder bestimmte Arten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feier-
tagen bis zur Dauer von zwei Stunden geöffnet sein dürfen, falls dies
zur Befriedigung dringender Kaufbedürfnisse der  Landbevölkerung er-
forderlich ist.

§ 12 Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im Ein-
vernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie und
für Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates, dass und wie lange an Sonn- und Feier-
tagen abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verkaufs-
stellen für die Abgabe von Milch und Milcherzeugnissen im Sinne des
§ 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
Bäcker- und Konditorwaren, frischen Früchten, Blumen und Zeitungen
geöffnet sein dürfen.
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22 Gesetz über den Ladenschluss (Ladenschlussgesetz – LadSchlG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch

Art. 430 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

ERSTER ABSCHNITT
Begriffsbestimmungen

§ 1 Verkaufsstellen
(1) Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tankstellen und Bahnhofsver-

kaufsstellen,
2. sonstige Verkaufsstände und -buden, Kioske, Basare und ähnliche Ein-

richtungen, falls in ihnen ebenfalls von einer festen Stelle aus ständig
Waren zum Verkauf an jedermann feilgehalten werden. Dem Feilhalten
steht das Zeigen von Mustern, Proben und ähnlichem gleich, wenn
Warenbestellungen in der Einrichtung entgegengenommen werden,

3. Verkaufsstellen von Genossenschaften.
(2) Zur Herbeiführung einer einheitlichen Handhabung des Gesetzes
kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, welche Ein-
richtungen Verkaufsstellen gemäß Absatz 1 sind.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage.
(2) Reisebedarf im Sinne dieses Gesetzes sind Zeitungen, Zeitschriften,
Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabak-
waren, Schnittblumen, Reise toilettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf für
Reiseapotheken, Reiseandenken und  Spielzeug geringeren Wertes, Le-
bens- und Genussmittel in kleineren Mengen sowie  ausländische Geld-
sorten.

ZWEITER ABSCHNITT
Ladenschlusszeiten

§ 3 Allgemeine Ladenschlusszeiten
Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Ver-
kehr mit Kunden geschlossen sein:
1. an Sonn- und Feiertagen,
2. montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 20 Uhr,
3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr

und ab 14 Uhr.
Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Be-
ginn der Ladenöffnungszeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die 
beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.

§ 4 Apotheken
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen
Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein. An Werktagen während 
der allgemeinen Ladenschluss zeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen
ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und
Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfekt ionsmitteln
gestattet.
(2) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine
Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken
anzuordnen, dass während der  allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3)
abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den ge-
schlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang  anzubringen, 
der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der
Apotheken steht der Offenhaltung gleich.

§ 5 Zeitungen und Zeitschriften
Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Kioske für den Verkauf 
von Zeitungen und Zeitschriften an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 13 
Uhr geöffnet sein.

§ 6 Tankstellen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen
Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein.
(2) An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3)
und an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für
Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen
und von Reisebedarf gestattet.

§ 7
(weggefallen)

§ 8 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf
Personenbahnhöfen von Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen, so-
weit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt sind,
an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezem-
ber jedoch nur bis 17.00 Uhr. Während der allgemeinen Ladenschluss-
zeiten ist der Verkauf von Reisebedarf zulässig.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Struktur wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft
und Energie und für Arbeit und Soziales durch Rechtsver ordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die Verkaufs-
stellen auf Personenbahnhöfen vorzuschreiben, die sicherstellen, dass
die Dauer der Offen haltung nicht über das von den Bedürfnissen des
 Reiseverkehrs geforderte Maß  hinausgeht; es kann ferner die Abgabe
von Waren in den genannten Verkaufsstellen während der allgemeinen
Ladenschlusszeiten (§ 3) auf bestimmte Waren beschränken.
(2a) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu be stimmen, dass in Städten mit über 200000 Einwohnern zur 
Versorgung der Berufs pendler und der anderen Reisenden mit Waren 
des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie mit Geschenkartikeln
1. Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des Schienenfernverkehrs

und
2. Verkaufsstellen innerhalb einer baulichen Anlage, die einen Personen-

bahnhof des Schienenfernverkehrs mit einem Verkehrsknotenpunkt
des Nah- und Stadtverkehrs verbindet,

an Werktagen von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein dürfen; sie haben dabei die 
Größe der  Verkaufsfläche auf das für diesen Zweck erforderliche Maß 
zu begrenzen.
(3) Für Apotheken bleibt es bei den Vorschriften des § 4.

§ 9 Verkaufsstellen auf Flughäfen und in Fährhäfen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf
Flughäfen an allen Tagen während des ganzen Jahres geöffnet sein, am
24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. An Werktagen während der all-
gemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen ist nur
die Abgabe von Reisebedarf an Reisende gestattet.
(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Struktur wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft
und Energie und für Arbeit und Soziales durch Rechtsver ordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die in Absatz 1
genannten Verkaufsstellen vorzuschreiben und die Abgabe von Waren
näher zu regeln.
(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung
abweichend von Absatz 1 Satz 2 zu bestimmen, dass auf internationalen 
Verkehrsflughäfen und in internationalen Fährhäfen Waren des täglichen
Ge- und Verbrauchs sowie Geschenk artikel an Werktagen während der
allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen
auch an andere Personen als an Reisende abgegeben werden dürfen;
sie haben dabei die Größe der Verkaufsflächen auf das für diesen Zweck 
erforderliche Maß zu begrenzen.

§ 10 Kur- und Erholungsorte
(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten
und in einzeln aufzufüh renden Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten 
mit besonders starkem Fremden verkehr Badegegenstände, Devotiona-
lien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und  Milcherzeugnisse
im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen
sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, abweichend von
den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 an jährlich höchstens 40 Sonn- 
und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden verkauft werden dürfen.
Sie können durch Rechtsverordnung die Festsetzung der zugelassenen
Öffnungszeiten auf andere Stellen übertragen. Bei der Festsetzung der
Öffnungszeiten ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu
nehmen.
(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die
Offenhaltung auf bestimmte Ortsteile beschränkt werden.

§ 11 Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen
Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Voraus-
setzungen und Bedingungen in ländlichen Gebieten während der Zeit 
der Feldbestellung und der Ernte abweichend von den Vorschriften des 
§ 3 alle oder bestimmte Arten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feier-
tagen bis zur Dauer von zwei Stunden geöffnet sein dürfen, falls dies
zur Befriedigung dringender Kaufbedürfnisse der  Landbevölkerung er-
forderlich ist.

§ 12 Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im Ein-
vernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie und
für Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates, dass und wie lange an Sonn- und Feier-
tagen abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verkaufs-
stellen für die Abgabe von Milch und Milcherzeugnissen im Sinne des
§ 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
Bäcker- und Konditorwaren, frischen Früchten, Blumen und Zeitungen
geöffnet sein dürfen.
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(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die
Offenhaltung auf bestimmte Sonn- und Feiertage oder Jahreszeiten
sowie auf bestimmte Arten von  Verkaufsstellen beschränkt werden. Eine 
Offenhaltung am 2. Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag soll nicht zu-
gelassen werden. Die Lage der zugelassenen Öffnungs zeiten wird unter
Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes von den Landes-
regierungen oder den von ihnen bestimmten Stellen durch Rechtsver-
ordnung festgesetzt.

§ 13
(weggefallen)

§ 14 Weitere Verkaufssonntage
(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen Verkaufs-
stellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen 
an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Diese
Tage werden von den Landesregierungen oder den von ihnen be-
stimmten Stellen durch Rechtsverordnung freigegeben.
(2) Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf bestimmte Bezirke und
Handelszweige beschränkt werden. Der Zeitraum, während dessen die
Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist anzugeben. Er darf fünf zu-
sammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18 
Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen.
(3) Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen nicht freigegeben werden.
In Orten, für die eine Regelung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 getroffen ist,
dürfen Sonn- und Feiertage nach Absatz 1 nur freigegeben werden, so-
weit die Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 frei-
gegebenen Sonn- und Feiertagen 40 nicht übersteigt.

§ 15 Sonntagsverkauf am 24. Dezember
Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen, wenn der 24. 
Dezember auf einen Sonntag fällt
1. Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den hierauf gestützten Vor-

schriften an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen,
2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feil-

halten,
3. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen
während höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr geöffnet sein.

§ 16
(weggefallen)

DRITTER ABSCHNITT
Besonderer Schutz der Arbeitnehmer

§ 17 Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen
(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur
während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 15
und die hierauf gestützten Vorschriften) und, falls dies zur Erledigung
von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während ins-
gesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden.
(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Arbeitnehmers an
Sonn- und Feiertagen darf acht Stunden nicht überschreiten.
(2a) In Verkaufsstellen, die gemäß § 10 oder den hierauf gestützten Vor-
schriften an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen, dürfen Arbeit-
nehmer an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feiertagen beschäftigt wer-
den. Ihre Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen darf vier Stunden nicht 
überschreiten.
(3) Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen in Verkaufsstellen gemäß
§§ 4 bis 6, 8 bis 12, 14 und 15 und den hierauf gestützten Vorschriften
beschäftigt werden, sind, wenn die Beschäftigung länger als drei Stun-
den dauert, an einem Werktag derselben Woche ab 13 Uhr, wenn sie
länger als sechs Stunden dauert, an einem ganzen Werk tage derselben
Woche von der Arbeit freizustellen; mindestens jeder dritte Sonntag
muss beschäftigungsfrei bleiben. Werden sie bis zu drei Stunden be-
schäftigt, so muss jeder zweite Sonntag oder in jeder zweiten Woche
ein Nachmittag ab 13 Uhr beschäftigungsfrei bleiben. Statt an einem
Nachmittag darf die Freizeit am Sonnabend- oder Montagvormittag bis
14 Uhr gewährt werden. Während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle 
geschlossen sein muss, darf die Freizeit nicht gegeben werden.
(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen können
verlangen, in jedem Kalendermonat an einem Samstag von der Be-
schäftigung freigestellt zu werden.
(5) Mit dem Beschicken von Warenautomaten dürfen Arbeitnehmer
außerhalb der  Öffnungszeiten, die für die mit dem Warenautomaten in
räumlichem Zusammenhang stehende Verkaufsstelle gelten, nicht be-
schäftigt werden.
(6) (weggefallen)
(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt,
zum Schutze der Arbeitnehmer in Verkaufsstellen vor übermäßiger In-
anspruchnahme ihrer Arbeitskraft oder sonstiger Gefährdung ihrer
Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zu stimmung des Bundesrates
zu bestimmen,
1. dass während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten

(§§ 4 bis 16 und die hierauf gestützten Vorschriften) bestimmte Arbeit-
nehmer nicht oder die Arbeitnehmer nicht mit bestimmten Arbeiten
beschäftigt werden dürfen,

2. dass den Arbeitnehmern für Sonn- und Feiertagsarbeit über die Vor-
schriften des Absatzes 3 hinaus ein Ausgleich zu gewähren ist,

3. dass die Arbeitnehmer während der Ladenschlusszeiten an Werk-
tagen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2, §§ 5, 6, 8 bis 10 und die hierauf gestützten
Vorschriften) nicht oder nicht mit bestimmten Arbeiten beschäftigt
werden dürfen.

(8) Das Gewerbeaufsichtsamt kann in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 bewilligen. Die Be-
willigung kann jederzeit widerrufen werden.

(9) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 8 finden auf pharmazeutisch vor-
gebildete Arbeitnehmer in Apotheken keine Anwendung.

VIERTER ABSCHNITT
Bestimmungen für einzelne Gewerbezweige

und für den Marktverkehr

§ 18
(weggefallen)

§ 18a
(weggefallen)

§ 19 Marktverkehr
(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) dürfen auf be-
hördlich geneh migten Groß- und Wochenmärkten Waren zum Verkauf
an den letzten Verbraucher nicht feilgehalten werden; jedoch kann die
nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde in den Grenzen einer 
gemäß §§ 10 bis 15 oder den hierauf gestützten Vorschriften zulässigen
Offenhaltung der Verkaufsstellen einen geschäftlichen Verkehr auf Groß- 
und Wochenmärkten zulassen.

(2) Am 24. Dezember dürfen nach 14 Uhr Waren auch im sonstigen
Marktverkehr nicht feilgehalten werden.

(3) Im Übrigen bleibt es bei den Vorschriften der §§ 64 bis 71a der
Gewerbeordnung, insbesondere bei den auf Grund des § 69 Abs. 1 Satz 
1 der Gewerbeordnung festgesetzten Öffnungszeiten für Messen, Aus-
stellungen und Märkte.

§ 20 Sonstiges gewerbliches Feilhalten
(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) ist auch das
gewerbliche  Feilhalten von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb
von Verkaufsstellen  verboten; dies gilt nicht für Volksbelustigungen, die
den Vorschriften des Titels III der Gewerbeordnung unterliegen und von
der nach Landesrecht zuständigen Behörde genehmigt worden sind,
sowie für das Feilhalten von Tageszeitungen an Werktagen. Dem Feil-
halten steht das Zeigen von Mustern, Proben und ähnlichem gleich,
wenn dazu Räume benutzt werden, die für diesen Zweck besonders
bereitgestellt sind, und dabei Warenbestellungen entgegengenommen
werden.

(2) Soweit für Verkaufsstellen gemäß §§ 10 bis 15 oder den hierauf
gestützten  Vorschriften Abweichungen von den Ladenschlusszeiten
des § 3 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen unter denselben
Voraussetzungen und Bedingungen auch für das Feilhalten gemäß Ab-
satz 1.

(2a) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde kann ab-
weichend von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 Ausnahmen für das 
Feilhalten von leicht verderblichen Waren und Waren zum sofortigen Ver-
zehr, Gebrauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung 
örtlich auftretender Bedürfnisse notwendig ist und diese  Ausnahmen im 
Hinblick auf den Arbeitsschutz unbedenklich sind.

(3) Die Vorschriften des § 17 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates zum Schutze der Arbeit-
nehmer vor übermäßiger Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft oder
sonstiger Gefährdung ihrer Gesundheit  Vorschriften, wie in § 17 Abs. 7
genannt, erlassen.

FÜNFTER ABSCHNITT
Durchführung des Gesetzes

§ 21 Auslage des Gesetzes, Verzeichnisse
(1) Der Inhaber einer Verkaufsstelle, in der regelmäßig mindestens ein
Arbeitnehmer beschäftigt wird, ist verpflichtet,

1. einen Abdruck dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen mit Ausnahme der Vorschriften, die
Verkaufsstellen anderer Art betreffen, an geeigneter Stelle in der Ver-
kaufsstelle auszulegen oder auszuhängen,

2. ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer der
an Sonn- und Feiertagen beschäftigten Arbeitnehmer und über die
diesen gemäß § 17 Abs. 3 als Ersatz für die Beschäftigung an die-
sen Tagen gewährte Freizeit zu führen; dies gilt nicht für die phar-
mazeutisch vorgebildeten Arbeitnehmer in Apotheken. Die Landes-
regierungen können durch Rechtsverordnung eine einheitliche Form
für das Verzeichnis vorschreiben.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Nr. 2 obliegt auch den in § 20 ge-
nannten Gewerbetreibenden.
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§ 22 Aufsicht und Auskunft
(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften üben, so-
weit es sich nicht um Wochenmärkte (§ 19) handelt, die nach Landes-
recht für den Arbeitsschutz zuständigen Verwaltungsbehörden aus; ob
und inwieweit andere Dienststellen an der Aufsicht beteiligt werden, be-
stimmen die obersten Landesbehörden.
(2) Auf die Befugnisse und Obliegenheiten der in Absatz 1 genannten
Behörden finden die Vorschriften des § 139b der Gewerbeordnung ent-
sprechend Anwendung.
(3) Die Inhaber von Verkaufsstellen und die in § 20 genannten Gewerbe-
treibenden sind verpflichtet, den Behörden, denen auf Grund des Ab-
satzes 1 die Aufsicht obliegt, auf Verlangen
1. die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden erforderlichen An-

gaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen,
2. das Verzeichnis gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2, die Unterlagen, aus denen

Namen, Beschäf tigungsart und -zeiten der Arbeitnehmer sowie Lohn- 
und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sonstigen Unterlagen, 
die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben beziehen,
vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden. Die Verzeichnisse und
Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf eines Jahres nach der
letzten Eintragung aufzubewahren.

(4) Die Auskunftspflicht nach Absatz 3 Nr. 1 obliegt auch den in Verkaufs-
stellen oder beim Feilhalten gemäß § 20 beschäftigten Arbeitnehmern.

§ 23 Ausnahmen im öffentlichen Interesse
(1) Die obersten Landesbehörden können in Einzelfällen befristete Aus-
nahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 15 und §§ 19 bis 21 dieses Ge-
setzes bewilligen, wenn die  Ausnahmen im öffentlichen Interesse drin-
gend nötig werden. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die zuständigen Behörden abweichend von Satz 1 zu bestimmen. Sie
 können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über
die Voraussetzungen und Bedingungen für die Bewill igung von Aus-
nahmen im Sinne des Absatzes 1 erlassen.

SECHSTER ABSCHNITT
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 24 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne
des § 20
a) einer Vorschrift des § 17 Abs. 1 bis 3 über die Beschäftigung an

Sonn- und Feiertagen, die Freizeit oder den Ausgleich,
b) einer Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 7 oder § 20

Abs. 4, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist,

c) einer Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 2 über Verzeichnisse oder des
§ 22 Abs. 3 Nr. 2 über die Einsicht, Vorlage oder Aufbewahrung der
Verzeichnisse,

2. als Inhaber einer Verkaufsstelle
a) einer Vorschrift der §§ 3, 4 Abs. 1 Satz 2, des § 6 Abs. 2, des § 9

Abs. 1 Satz 2, des § 17 Abs. 5 oder einer nach § 4 Abs. 2 Satz 1, § 8 
Abs. 2, § 9 Abs. 2, oder nach § 10 oder § 11 erlassenen Rechtsvor-
schrift über die Ladenschlusszeiten,

b) einer sonstigen Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 10 oder
§ 11, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist,

c) der Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 1 über Auslagen und Aushänge,
3. als Gewerbetreibender im Sinne des § 19 oder des § 20 einer Vor-

schrift des § 19 Abs. 1, 2 oder des § 20 Abs. 1, 2 über das Feilhalten
von Waren im Markt verkehr oder außerhalb einer Verkaufsstelle oder

4. einer Vorschrift des § 22 Abs. 3 Nr. 1 oder Abs. 4 über die Auskunft
zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b kann
mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, die Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 2 bis 4 mit einer
Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 25 Straftaten
Wer vorsätzlich als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbe-
treibender im Sinne des § 20 eine der in § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe 
a und b bezeichneten Handlungen begeht und durch vorsätzlich oder 
 fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, 
wird mit  Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen bestraft.

§§ 26–31 (nicht abgedruckt)
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Teil 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungs- und Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz trifft Regelungen zum Schutz des Menschen und, soweit es um den
langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit geht, der Umwelt vor der schädlichen Wirkung
ionisierender Strahlung insbesondere bei

1. geplanten Expositionssituationen,
2. Notfallexpositionssituationen,
3. bestehenden Expositionssituationen.
(2) Dieses Gesetz trifft keine Regelungen für

1. die Exposition von Einzelpersonen der Bevölkerung oder Arbeitskräften durch kosmische
Strahlung, mit Ausnahme des fliegenden und raumfahrenden Personals,

2. die oberirdische Exposition durch Radionuklide, die natürlicherweise in der nicht durch
Eingriffe beeinträchtigten Erdrinde vorhanden sind,

3. die Exposition durch Radionuklide, die natürlicherweise im menschlichen Körper vorhanden
sind, und durch kosmische Strahlung in Bodennähe.

(3) Dieses Gesetz und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sind im
Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) auch im Bereich der ausschließlichen
Wirtschaftszone und des Festlandsockels anzuwenden.
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§ 2 Exposition; Expositionssituationen; Expositionskategorien

(1) Exposition ist die Einwirkung ionisierender Strahlung auf den menschlichen Körper durch
Strahlungsquellen außerhalb des Körpers (äußere Exposition) und innerhalb des Körpers (innere
Exposition) oder das Ausmaß dieser Einwirkung.

(2) Geplante Expositionssituation ist eine Expositionssituation, die durch Tätigkeiten entsteht und
in der eine Exposition verursacht wird oder verursacht werden kann.

(3) Notfallexpositionssituation ist eine Expositionssituation, die durch einen Notfall entsteht,
solange die Situation nicht unter Absatz 4 fällt.

(4) Bestehende Expositionssituation ist eine Expositionssituation, die bereits besteht, wenn eine
Entscheidung über ihre Kontrolle getroffen werden muss.

(5) Folgende Expositionskategorien werden unterschieden:

1. Exposition der Bevölkerung,
2. berufliche Exposition,
3. medizinische Exposition.
(6) Exposition der Bevölkerung ist die Exposition von Personen, mit Ausnahme beruflicher oder
medizinischer Exposition.

(7) Berufliche Exposition ist die Exposition

1. einer Person, die zum Ausübenden einer Tätigkeit nach diesem Gesetz in einem
Beschäftigungsverhältnis steht oder diese Tätigkeit selbst ausübt,

2. von fliegendem und raumfahrendem Personal,
3. einer Person, die eine Aufgabe nach § 19 oder § 20 des Atomgesetzes, nach § 172 oder

§ 178 wahrnimmt,
4. einer Person, die in einer bestehenden Expositionssituation zum Ausübenden einer

beruflichen Betätigung in einem Beschäftigungsverhältnis steht oder eine solche Betätigung
selbst ausübt (Arbeitskraft) oder

5. einer Einsatzkraft während ihres Einsatzes in einer Notfallexpositionssituation oder einer
anderen Gefahrenlage.

Einem Beschäftigungsverhältnis gleich steht ein Ausbildungsverhältnis oder eine freiwillige oder 
ehrenamtliche Ausübung vergleichbarer Handlungen. 

(8) Medizinische Exposition ist die Exposition

1. eines Patienten oder einer asymptomatischen Person, an dem oder der im Rahmen seiner
oder ihrer medizinischen oder zahnmedizinischen Untersuchung oder Behandlung, die seiner
oder ihrer Gesundheit zugutekommen soll, radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung
angewendet werden,

2. einer Person, an der mit ihrer Einwilligung oder mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
oder Bevollmächtigten radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung zum Zweck der
medizinischen Forschung angewendet werden oder

3. einer einwilligungsfähigen oder mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters oder
Bevollmächtigten handelnden Person, die sich wissentlich und willentlich ionisierender
Strahlung aussetzt, indem sie außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit freiwillig Personen
unterstützt oder betreut, an denen im Rahmen ihrer medizinischen oder zahnmedizinischen
Untersuchung oder Behandlung oder im Rahmen der medizinischen Forschung radioaktive
Stoffe oder ionisierende Strahlung angewendet werden (Betreuungs- oder Begleitperson).

§ 3 Begriff der radioaktiven Stoffe

(1) Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne dieses
Gesetzes sind alle Stoffe, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide enthalten und deren
Aktivität oder spezifische Aktivität nach den Regelungen dieses Gesetzes oder einer auf Grund
dieses Gesetzes von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen
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Rechtsverordnung nicht außer Acht gelassen werden kann. Kernbrennstoffe sind besondere 
spaltbare Stoffe in Form von 

1. Plutonium 239 und Plutonium 241,
2. mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertem Uran,
3. jedem Stoff, der einen oder mehrere der in den Nummern 1 und 2 genannten Stoffe enthält,
4. Stoffen, mit deren Hilfe in einer geeigneten Anlage eine sich selbst tragende Kettenreaktion

aufrechterhalten werden kann und die in einer durch die Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundesrates erlassenen Rechtsverordnung bestimmt werden.

Der Ausdruck "mit den Isotopen 235 und 233 angereichertem Uran" bedeutet Uran, das die 
Isotope 235 oder 233 oder diese beiden Isotope in einer solchen Menge enthält, dass die Summe 
der Mengen dieser beiden Isotope größer ist als die Menge des Isotops 238 multipliziert mit dem 
in der Natur auftretenden Verhältnis des Isotops 235 zum Isotop 238. 

(2) Die Aktivität oder spezifische Aktivität eines Stoffes kann im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
außer Acht gelassen werden, wenn dieser nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses
Gesetzes durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen
Rechtsverordnung

1. festgelegte Freigrenzen unterschreitet,
2. soweit es sich um einen im Rahmen einer genehmigungspflichtigen Tätigkeit nach diesem

Gesetz, dem Atomgesetz oder nach einer auf Grund eines dieser Gesetze erlassenen
Rechtsverordnung anfallenden Stoff handelt, festgelegte Freigabewerte unterschreitet und der
Stoff freigegeben worden ist,

3. soweit es sich um einen Stoff natürlichen Ursprungs handelt, der nicht auf Grund seiner
Radioaktivität, als Kernbrennstoff oder zur Erzeugung von Kernbrennstoff genutzt wird, nicht
der Überwachung nach dem Atomgesetz, nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses
Gesetzes mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen Rechtsverordnung unterliegt.

Abweichend von Satz 1 kann eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung, die 
von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen wird, für die Verwendung 
von Stoffen am Menschen oder für den zweckgerichteten Zusatz von Stoffen bei der Herstellung 
von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Pflanzenschutzmitteln, Schädlingsbekämpfungsmitteln, 
Stoffen nach § 2 Satz 1 Nummer 1 bis 8 des Düngegesetzes oder Konsumgütern oder deren 
Aktivierung festlegen, in welchen Fällen die Aktivität oder spezifische Aktivität eines Stoffes nicht 
außer Acht gelassen werden kann. 

(3) Für die Anwendung von Genehmigungsvorschriften nach diesem Gesetz oder der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen gelten Stoffe, in denen der Anteil der Isotope
Uran 233, Uran 235, Plutonium 239 und Plutonium 241 insgesamt 15 Gramm oder die
Konzentration der genannten Isotope 15 Gramm pro 100 Kilogramm nicht überschreitet, als
sonstige radioaktive Stoffe. Satz 1 gilt nicht für verfestigte hochradioaktive Spaltproduktlösungen
aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht auf Stoffe anzuwenden, die im Zusammenhang mit
bestehenden Expositionssituationen und Notfallexpositionssituationen auftreten.

§ 4 Tätigkeiten, Tätigkeitsarten

(1) Tätigkeiten sind

1. der Umgang nach § 5 Absatz 39,
2. der Erwerb von künstlich erzeugten radioaktiven Stoffen und von natürlich vorkommenden

radioaktiven Stoffen, die auf Grund ihrer Radioaktivität, als Kernbrennstoff oder zur Erzeugung
von Kernbrennstoff genutzt werden, die Abgabe dieser Stoffe an andere, ihre Beförderung und
ihre grenzüberschreitende Verbringung,

3. die Verwahrung von Kernbrennstoffen nach § 5 des Atomgesetzes und die Aufbewahrung von
Kernbrennstoffen nach § 6 des Atomgesetzes,
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4. die Errichtung, der Betrieb, die sonstige Innehabung, die Stilllegung, der sichere Einschluss
einer Anlage sowie der Abbau einer Anlage oder von Anlagenteilen nach § 7 des
Atomgesetzes,

5. die Bearbeitung, Verarbeitung und sonstige Verwendung von Kernbrennstoffen nach § 9 des
Atomgesetzes,

6. die Errichtung, der Betrieb und die Stilllegung von Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle nach § 9b des Atomgesetzes,

7. die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung,
8. der Betrieb und die Prüfung, Erprobung, Wartung oder Instandsetzung von

Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern,
9. der Zusatz radioaktiver Stoffe bei der Herstellung von Konsumgütern, von Arzneimitteln im

Sinne des Arzneimittelgesetzes, von Pflanzenschutzmitteln im Sinne des
Pflanzenschutzgesetzes, von Schädlingsbekämpfungsmitteln und von Stoffen nach § 2 Satz 1
Nummer 1 bis 8 des Düngegesetzes sowie die Aktivierung der vorgenannten Produkte und

10. Handlungen, die, ohne unter die Nummern 1 bis 9 zu fallen, bei natürlich vorkommender
Radioaktivität die Exposition oder Kontamination erhöhen können,
a) soweit sie im Zusammenhang mit dem Aufsuchen, der Gewinnung, Erzeugung, Lagerung,

Bearbeitung, Verarbeitung und sonstigen Verwendung von Materialien durchgeführt
werden,

b) soweit sie im Zusammenhang mit Materialien durchgeführt werden, die bei betrieblichen
Abläufen anfallen, soweit diese Handlungen nicht bereits unter Buchstabe a fallen,

c) soweit sie im Zusammenhang mit der Verwertung oder Beseitigung von Materialien
durchgeführt werden, die durch Handlungen nach Buchstaben a oder b anfallen,

d) soweit in ihrer Folge natürliche terrestrische Strahlungsquellen einwirken, ausgenommen
die Exposition durch Radon, das aus dem Boden in die freie Atmosphäre austritt oder aus
dem geogenen Untergrund herrührt und in Aufenthaltsräume eintritt, und soweit diese
Handlungen nicht bereits unter die Buchstaben a bis c fallen und nicht zu einem unter
Buchstabe a genannten Zweck erfolgen, oder

11. der Betrieb von Luft- und Raumfahrzeugen im Zusammenhang mit der Berufsausübung
des fliegenden und raumfahrenden Personals.

Zu den Tätigkeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 10 zählen auch die Beschäftigung von Personen, 
die diese Tätigkeit für Dritte ausüben, sowie sonstige Handlungen, die im Zusammenhang mit 
diesen Tätigkeiten die Exposition oder Kontamination erhöhen können. Nicht als Tätigkeit im 
Sinne von Satz 1 Nummer 10 gilt die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und bautechnische 
Bearbeitung der Erdoberfläche, soweit diese Handlungen nicht zum Zweck der Entfernung von 
Kontaminationen nach § 64 Absatz 1 erfolgen. 

(2) Tätigkeitsart ist die Gesamtheit von Tätigkeiten, die unter dem Aspekt des Grundsatzes der
Rechtfertigung wesentlich gleich zu beurteilen sind.

§ 5 Sonstige Begriffsbestimmungen

(1) Abfälle: Alle Stoffe und Gegenstände, die Abfälle im Sinne des § 3 Absatz 1 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind, einschließlich der Abfälle, die nach § 2 Absatz 2 Nummer 1
bis 4 oder 7 bis 15 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom Geltungsbereich des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes ausgenommen sind. Keine Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind
Reststoffe und Anlagenteile, die nach § 9a Absatz 1 des Atomgesetzes schadlos zu verwerten
oder geordnet zu beseitigen sind, sowie andere den Bestimmungen des
Standortauswahlgesetzes oder des Atomgesetzes unterliegende radioaktive Abfälle, Rückstände
und sonstige radioaktive Stoffe.

(2) Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung: Vorrichtungen oder Geräte, die geeignet
sind, Teilchen- oder Photonenstrahlung mit einer Teilchen- oder Photonengrenzenergie von
mindestens 5 Kiloelektronenvolt gewollt oder ungewollt zu erzeugen, insbesondere
Elektronenbeschleuniger, Ionenbeschleuniger, Plasmaanlagen. Eine Anlage zur Erzeugung
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ionisierender Strahlung umfasst im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen auch 
Anwendungsgeräte, Zusatzgeräte und Zubehör, die erforderliche Software und die Vorrichtungen 
zur Überprüfung und Beurteilung der unmittelbaren Ergebnisse der Anwendung. Keine Anlagen 
zur Erzeugung ionisierender Strahlung sind Röntgeneinrichtungen, Störstrahler, kerntechnische 
Anlagen und Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des Atomgesetzes. 

(3) Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen: Technische
Durchführung

1. einer Untersuchung mit ionisierender Strahlung oder radioaktiven Stoffen und die Befundung
der Untersuchung oder

2. einer Behandlung mit ionisierender Strahlung oder radioaktiven Stoffen und die unmittelbare
Überprüfung und Beurteilung des Ergebnisses der Behandlung.

(4) Arbeitsplatz: Jeder Ort, an dem sich eine Arbeitskraft während ihrer Berufsausübung
regelmäßig oder wiederholt aufhält.

(5) Aufenthaltsraum: Innenraum, der zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von
Einzelpersonen der Bevölkerung bestimmt ist, zum Beispiel in einer Schule, einem Krankenhaus,
einem Kindergarten oder zum Wohnen.

(6) Bauprodukte: Baustoffe, Bausätze, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um
dauerhaft als Wand-, Boden- oder Deckenkonstruktionen, einschließlich deren Bekleidungen, von
Aufenthaltsräumen in Gebäuden eingebaut zu werden. Keine Bauprodukte sind kleinflächig und
kleinvolumig verwendete Fertigprodukte wie Flickmörtel und Verfugungen.

(7) Beruflich exponierte Person: Eine Person, die eine berufliche Exposition aus Tätigkeiten
erhalten kann, die

1. eine effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr überschreitet,
2. eine Organ-Äquivalentdosis für die Augenlinse von 15 Millisievert im Kalenderjahr

überschreitet oder
3. eine Organ-Äquivalentdosis für die Haut, gemittelt über jede beliebige Hautfläche von

1 Quadratzentimeter unabhängig von der exponierten Fläche, von 50 Millisievert im
Kalenderjahr überschreitet.

Berufliche Expositionen aus Notfallexpositionssituationen werden dabei nicht berücksichtigt. Eine 
Person, die eine berufliche Exposition ausschließlich in einer Notfallexpositionssituation oder 
einer anderen Gefahrenlage erhält, ist keine beruflich exponierte Person. 

(8) Bestrahlungsvorrichtung: Gerät mit Abschirmung, das umschlossene radioaktive Stoffe enthält
oder Bestandteil einer Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen ist und das zeitweise durch
Öffnen der Abschirmung oder Ausfahren dieser radioaktiven Stoffe ionisierende Strahlung
aussendet,

1. die im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen oder der Anwendung am Tier in der
Tierheilkunde verwendet wird oder

2. mit der zu anderen Zwecken eine Wirkung in den zu bestrahlenden Objekten hervorgerufen
werden soll, wenn die Aktivität der radioaktiven Stoffe 20 Terabecquerel überschreitet.

Eine Bestrahlungsvorrichtung umfasst im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen 
auch Anwendungsgeräte, Zusatzgeräte und Zubehör, die erforderliche Software sowie die 
Vorrichtungen zur Befundung einer Untersuchung oder zur Überprüfung und Beurteilung der 
Ergebnisse einer Behandlung. 

(9) Betrieb einer Röntgeneinrichtung: Eigenverantwortliches Verwenden oder Bereithalten einer 
Röntgeneinrichtung zur Erzeugung von Röntgenstrahlung. Nicht zum Betrieb gehört die 
Erzeugung von Röntgenstrahlung im Zusammenhang mit der geschäftsmäßigen Prüfung, 
Erprobung, Wartung oder Instandsetzung der Röntgeneinrichtung. Röntgeneinrichtungen werden 
ferner nicht betrieben, soweit sie im Bereich der Bundeswehr oder des Zivilschutzes
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ausschließlich für den Einsatzfall geprüft, erprobt, gewartet, instand gesetzt oder bereitgehalten 
werden. 

(10) Betrieb eines Störstrahlers: Eigenverantwortliches Verwenden oder Bereithalten eines
Störstrahlers. Nicht zum Betrieb gehört die Erzeugung von Röntgenstrahlung im Zusammenhang
mit der geschäftsmäßigen Prüfung, Erprobung, Wartung oder Instandsetzung des Störstrahlers.
Störstrahler werden ferner nicht betrieben, soweit sie im Bereich der Bundeswehr oder des
Zivilschutzes ausschließlich für den Einsatzfall geprüft, erprobt, gewartet, instand gesetzt oder
bereitgehalten werden.

(11) Effektive Dosis: Das zur Berücksichtigung der Strahlenwirkung auf verschiedene Organe
oder Gewebe gewichtete Mittel von Organ-Äquivalentdosen; die Organe oder Gewebe werden
mit den Wichtungsfaktoren berücksichtigt, die in der Rechtsverordnung nach § 175 Absatz 2
Nummer 2 festgelegt sind.

(12) Einrichtungen: Gebäude, Gebäudeteile, einzelne Räume oder vergleichbar abgegrenzte
Freiflächen, in denen

1. nach § 5 oder § 9 des Atomgesetzes oder nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 dieses Gesetzes mit
radioaktiven Stoffen umgegangen wird, außer Zwischenlagerungen im Sinne des § 2
Absatz 3a Nummer 1 Buchstabe c des Atomgesetzes, oder

2. nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, nach § 12
Absatz 1 Nummer 4 eine Röntgeneinrichtung oder nach § 12 Absatz 1 Nummer 5 ein
Störstrahler betrieben wird.

(13) Einsatzkraft: Person, die bei einem Notfall oder einer anderen Gefahrenlage eine festgelegte
Aufgabe wahrnimmt und die bei ihrem Einsatz einer Exposition ausgesetzt sein kann.

(14) Einzelperson der Bevölkerung: Person, soweit sie nicht einer beruflichen Exposition oder
einer medizinischen Exposition ausgesetzt ist.

(15) Freigrenzen: Werte der Aktivität und spezifischen Aktivität radioaktiver Stoffe, die in einer
Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10 festgelegt sind und für Tätigkeiten im
Zusammenhang mit diesen radioaktiven Stoffen als Maßstab für die Überwachungsbedürftigkeit
nach diesem Gesetz und den auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen dienen.

(16) Früherkennung: Anwendung von Röntgenstrahlung oder radioaktiven Stoffen im Rahmen
einer medizinischen Exposition zur Untersuchung von Personen, die keine Krankheitssymptome
und keinen konkreten Krankheitsverdacht aufweisen (asymptomatische Personen), um eine
bestimmte Krankheit festzustellen.

(17) Innenräume: Umschlossene ortsfeste Räume innerhalb und außerhalb von Gebäuden, in
denen sich Menschen aufhalten können, einschließlich Höhlen und Bergwerken.

(18) Kerntechnische Anlage: Kerntechnische Anlage nach § 2 Absatz 3a Nummer 1 des
Atomgesetzes.

(19) Körperdosis: Oberbegriff für die effektive Dosis und die Organ-Äquivalentdosis.

(20) Konsumgüter: Für den Endverbraucher bestimmte Bedarfsgegenstände im Sinne des
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie Güter und Gegenstände des täglichen
Gebrauchs zur Verwendung im häuslichen und beruflichen Bereich. Keine Konsumgüter sind
Bauprodukte und bauartzugelassene Vorrichtungen, wenn diese Bauprodukte oder Vorrichtungen
sonstige radioaktive Stoffe enthalten.

(21) Kontamination: Verunreinigung mit Stoffen, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide
enthalten.

(22) Materialien: Stoffe, die natürlich vorkommende Radionuklide enthalten oder mit solchen
Stoffen kontaminiert sind. Keine Materialien sind

1. Stoffe, die natürliche und künstliche Radionuklide enthalten, die Gegenstand von Tätigkeiten
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 9 und 11 sind oder waren,
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2. Stoffe, die natürliche und künstliche Radionuklide enthalten, die aus Notfällen stammen, und
3. Stoffe, die in der Umwelt vorhanden und auf Grund von Kernwaffenversuchen kontaminiert

sind.
(23) Medizinische Forschung: Fortentwicklung medizinischer Untersuchungsmethoden,
Behandlungsverfahren oder der medizinischen Wissenschaft. Medizinische Forschung liegt nicht
vor, wenn die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung ausschließlich der
Untersuchung oder Behandlung der einzelnen Person dient.

(24) Medizinphysik-Experte: Person mit Masterabschluss in medizinischer Physik oder eine in
medizinischer Physik gleichwertig ausgebildete Person mit Hochschulabschluss, die jeweils die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt.

(25) Nachsorgemaßnahmen: Überwachung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der
Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen oder von sonstigen Maßnahmen zur Verhinderung oder
Verminderung der Exposition bei bestehenden Expositionssituationen.

(26) Notfall: Ereignis, bei dem sich durch ionisierende Strahlung erhebliche nachteilige
Auswirkungen auf Menschen, die Umwelt oder Sachgüter ergeben können. Kein Notfall liegt vor,
wenn abzusehen ist, dass ein Ereignis, das im Rahmen einer geplanten Tätigkeit eingetreten ist,
voraussichtlich durch die für geplante Expositionssituationen geregelten Maßnahmen bewältigt
werden kann.

1. Überregionaler Notfall: Ein Notfall im Bundesgebiet, dessen nachteilige Auswirkungen sich
voraussichtlich nicht auf das Land beschränken werden, in dem er sich ereignet hat, oder ein
Notfall außerhalb des Bundesgebietes, der voraussichtlich innerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes nicht nur örtliche nachteilige Auswirkungen haben wird.

2. Regionaler Notfall: Ein Notfall im Bundesgebiet, dessen nachteilige Auswirkungen sich
voraussichtlich im Wesentlichen auf das Land beschränken werden, in dem er sich ereignet
hat.

3. Lokaler Notfall: Ein Notfall, der voraussichtlich im Geltungsbereich dieses Gesetzes im
Wesentlichen nur örtliche nachteilige Auswirkungen haben wird.

(27) Organ-Äquivalentdosis: Ergebnis der Multiplikation der Energie, die durch ionisierende
Strahlung in einem Organ oder Gewebe deponiert worden ist, geteilt durch die Masse des
Organs oder Gewebes, mit einem zur Berücksichtigung der Wirkung für die Strahlungsart oder -
energie gegenüber Photonen- und Elektronenstrahlung durch Rechtsverordnung nach § 175
Absatz 2 Nummer 1 festgelegten Wichtungsfaktor. Bei Vorliegen mehrerer Strahlungsarten oder -
energien werden die Beiträge addiert.

(28) Radon: Das Radionuklid Rn-222 und dessen Zerfallsprodukte.

(29) Referenzwert: In bestehenden Expositionssituationen oder Notfallexpositionssituationen ein
festgelegter Wert, der als Maßstab für die Prüfung der Angemessenheit von Maßnahmen dient.
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert.

(30) Röntgeneinrichtung: Eine Vorrichtung oder ein Gerät,

1. in der oder dem Röntgenstrahlung mit einer Grenzenergie von mindestens
5 Kiloelektronenvolt durch beschleunigte Elektronen erzeugt werden kann, wobei die
Beschleunigung der Elektronen auf eine Energie von 1 Megaelektronenvolt begrenzt ist, und

2. die oder das zum Zweck der Erzeugung von Röntgenstrahlung betrieben wird.
Eine Röntgeneinrichtung umfasst auch Anwendungsgeräte, Zusatzgeräte und Zubehör, die 
erforderliche Software sowie Vorrichtungen zur medizinischen Befundung. 

(31) Röntgenstrahler: Bestandteil einer Röntgeneinrichtung, der aus einer Röntgenröhre und
einem Röhrenschutzgehäuse besteht und bei einem Eintankgerät auch die
Hochspannungserzeugung umfasst.

(32) Rückstände: Materialien, die in den in Anlage 1 genannten industriellen und bergbaulichen
Prozessen anfallen und die dort genannten Voraussetzungen erfüllen.
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(33) Sanierungsmaßnahmen: Maßnahmen, die

1. der Beseitigung oder Verminderung einer Kontamination dienen oder
2. eine Ausbreitung von Radionukliden oder der von ihnen ausgehenden ionisierenden Strahlung

langfristig verhindern oder vermindern.
(34) Offene radioaktive Stoffe: Alle radioaktiven Stoffe mit Ausnahme der umschlossenen
radioaktiven Stoffe.

(35) Umschlossene radioaktive Stoffe: Radioaktive Stoffe, die ständig von einer allseitig dichten,
festen, nicht zerstörungsfrei zu öffnenden, inaktiven Hülle umschlossen oder in festen inaktiven
Stoffen ständig so eingebettet sind, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt
radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird; eine Abmessung des umschlossenen
radioaktiven Stoffes muss mindestens 0,2 Zentimeter betragen.

(36) Hochradioaktive Strahlenquellen: Umschlossene radioaktive Stoffe, deren Aktivität den in
einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 11 festgelegten Werten entspricht oder diese
überschreitet. Keine hochradioaktiven Strahlenquellen sind Brennelemente und verfestigte
hochradioaktive Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen sowie ständig
dichte und feste Transport- oder Lagerbehälter mit radioaktiven Stoffen.

(37) Störstrahler: Gerät oder Vorrichtung, in der oder dem Röntgenstrahlung mit einer
Grenzenergie von mindestens 5 Kiloelektronenvolt ausschließlich durch beschleunigte Elektronen
erzeugt werden kann und bei dem oder der die Beschleunigung der Elektronen auf eine Energie
von 1 Megaelektronenvolt begrenzt ist, ohne dass das Gerät oder die Vorrichtung zu dem Zweck
der Erzeugung von Röntgenstrahlung betrieben wird. Als Störstrahler gilt auch ein
Elektronenmikroskop, bei dem die erzeugte Röntgenstrahlung durch Detektoren ausgewertet
wird.

(38) Teleradiologie: Untersuchung eines Menschen mit Röntgenstrahlung unter der
Verantwortung eines Arztes, der die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt und der
sich nicht am Ort der technischen Durchführung befindet (Teleradiologe).

(39) Umgang:

1. die Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, Verarbeitung, sonstige Verwendung und
Beseitigung von
a) künstlich erzeugten radioaktiven Stoffen und
b) natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen auf Grund ihrer Radioaktivität, zur Nutzung

als Kernbrennstoff oder zur Erzeugung von Kernbrennstoffen,
2. der Betrieb von Bestrahlungsvorrichtungen und
3. das Aufsuchen, die Gewinnung und die Aufbereitung von radioaktiven Bodenschätzen im

Sinne des Bundesberggesetzes.
(40) Zusatz radioaktiver Stoffe: Zweckgerichteter Zusatz von Radionukliden zu Stoffen zur
Erzeugung besonderer Eigenschaften, wenn

1. der Zusatz künstlich erzeugter Radionuklide dazu führt, dass deren spezifische Aktivität im
Produkt 500 Mikrobecquerel je Gramm überschreitet, oder

2. der Zusatz natürlich vorkommender Radionuklide dazu führt, dass deren spezifische Aktivität
im Produkt ein Fünftel der Freigrenzen, die in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1
Nummer 10 festgelegt sind, überschreitet.

Es ist unerheblich, ob der Zusatz auf Grund der Radioaktivität oder auf Grund anderer 
Eigenschaften erfolgt. 
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Teil 2 

Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen 

Kapitel 1 

Strahlenschutzgrundsätze 

§ 6 Rechtfertigung von Tätigkeitsarten; Verordnungsermächtigung

(1) Neue Tätigkeitsarten, mit denen Expositionen von Mensch und Umwelt verbunden sein
können, müssen unter Abwägung ihres wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder sonstigen
Nutzens gegen die möglicherweise von ihnen ausgehende gesundheitliche Beeinträchtigung
gerechtfertigt sein. Bei der Rechtfertigung sind die berufliche Exposition, die Exposition der
Bevölkerung und die medizinische Exposition zu berücksichtigen. Expositionen durch die
Anwendung am Menschen sind nach Maßgabe des § 83 Absatz 2 zu berücksichtigen.

(2) Die Rechtfertigung bestehender Tätigkeitsarten kann überprüft werden, sobald wesentliche
neue Erkenntnisse über den Nutzen oder die Auswirkungen der Tätigkeit oder wesentliche neue
Informationen über andere Verfahren und Techniken vorliegen.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, welche Tätigkeitsarten nicht gerechtfertigt sind.

§ 7 Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung einer Tätigkeitsart;
Verordnungsermächtigung

(1) Liegen der zuständigen Behörde in einem Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach den
§§ 10, 12, 17, 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 56 oder § 59 Anhaltspunkte vor, die Zweifel an
der Rechtfertigung der Tätigkeitsart im Sinne des § 6 Absatz 1 und 2 aufwerfen, so übermittelt die
Behörde, bei Landesbehörden über die für den Strahlenschutz zuständige oberste
Landesbehörde, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit die
Unterlagen, die die Anhaltspunkte darlegen. Erfordern die Anhaltspunkte eine weitere
Untersuchung, so veranlasst dieses eine Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz. Das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit kann auch außerhalb
laufender Genehmigungs- und Anzeigeverfahren in entsprechender Anwendung von Satz 2 für
Tätigkeitsarten eine Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz veranlassen, sofern es aus
Sicht des Strahlenschutzes geboten ist.

(2) Das Bundesamt für Strahlenschutz prüft innerhalb von zwölf Monaten nach Eingang der
Unterlagen die Rechtfertigung der Tätigkeitsart im Sinne des § 6 Absatz 1 und 2 und
veröffentlicht einen wissenschaftlichen Bericht. In dem Bericht sind Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse und personenbezogene Daten unkenntlich zu machen.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

1. zu bestimmen, welche Unterlagen vorzulegen sind,
2. Vorgaben über das Prüfungsverfahren zur Rechtfertigung von Tätigkeitsarten zu treffen,
3. zu regeln, auf welche Weise das Bundesamt für Strahlenschutz den wissenschaftlichen

Bericht über die Rechtfertigung der Tätigkeitsart veröffentlicht.
§ 8 Vermeidung unnötiger Exposition und Dosisreduzierung

(1) Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, jede unnötige Exposition
oder Kontamination von Mensch und Umwelt zu vermeiden.

(2) Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, jede Exposition oder
Kontamination von Mensch und Umwelt auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich zu
halten. Hierzu hat er unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
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1. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9 den Stand von Wissenschaft
und Technik zu beachten,

2. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8, 10 und 11 den Stand der Technik zu
beachten.

§ 9 Dosisbegrenzung

Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die 
Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden, die in diesem Gesetz und in den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen festgelegt sind. 

Kapitel 2 

Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung 

Abschnitt 1 

Errichtung von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung 

§ 10 Genehmigungsbedürftige Errichtung von Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlung

Wer eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung der folgenden Art errichtet, bedarf der 
Genehmigung: 

1. Beschleuniger- oder Plasmaanlage, in der je Sekunde mehr als 1012 Neutronen erzeugt
werden können,

2. Elektronenbeschleuniger mit einer Endenergie der Elektronen von mehr als
10 Megaelektronenvolt, sofern die mittlere Strahlleistung 1 Kilowatt übersteigen kann,

3. Elektronenbeschleuniger mit einer Endenergie der Elektronen von mehr als
150 Megaelektronenvolt,

4. Ionenbeschleuniger mit einer Endenergie der Ionen von mehr als 10 Megaelektronenvolt je
Nukleon, sofern die mittlere Strahlleistung 50 Watt übersteigen kann,

5. Ionenbeschleuniger mit einer Endenergie der Ionen von mehr als 150 Megaelektronenvolt je
Nukleon.

§ 11 Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung; Aussetzung des
Genehmigungsverfahrens

(1) Die zuständige Behörde hat die Genehmigung für die Errichtung einer Anlage nach § 10 zu
erteilen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben,

2. gewährleistet ist, dass für die Errichtung der Anlage ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt
wird, der die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt und der die
Anlage entsprechend der Genehmigung errichten oder errichten lassen kann; es dürfen keine
Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Strahlenschutzbeauftragten ergeben,

3. gewährleistet ist, dass die Exposition von Personen auf Grund des Betriebs der Anlage die für
Einzelpersonen der Bevölkerung zugelassenen Grenzwerte in den allgemein zugänglichen
Bereichen außerhalb des Betriebsgeländes nicht überschreitet; bei der Ermittlung der
Exposition sind die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser und die austretende und
gestreute Strahlung zu berücksichtigen,

4. die Vorschriften über den Schutz der Umwelt bei dem beabsichtigten Betrieb der Anlage sowie
bei Störfällen eingehalten werden können,

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter
gewährleistet ist,
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6. es sich nicht um eine nicht gerechtfertigte Tätigkeitsart nach einer Rechtsverordnung nach § 6
Absatz 3 handelt oder wenn unter Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2 veröffentlichten
Berichts keine erheblichen Zweifel an der Rechtfertigung der Tätigkeitsart bestehen.

Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden, wenn eine der in Satz 1 Nummer 1 genannten Personen 
die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt und die Anlage entsprechend der 
Genehmigung errichten oder errichten lassen kann. 

(2) Leitet die zuständige Behörde ein Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung nach § 7 ein, so
setzt sie das Verfahren zur Erteilung der Genehmigung für die Dauer des Verfahrens zur Prüfung
der Rechtfertigung aus.

Abschnitt 2 

Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung; Umgang mit radioaktiven Stoffen; 

Betrieb von Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern 

§ 12 Genehmigungsbedürftige Tätigkeiten

(1) Einer Genehmigung bedarf, wer

1. eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung betreibt; ausgenommen sind Anlagen, für
deren Betrieb eine Anzeige nach § 17 ausreichend ist oder die nach der Rechtsverordnung
nach § 24 Satz 1 Nummer 1 genehmigungs- und anzeigefrei betrieben werden dürfen,

2. ionisierende Strahlung aus einer Bestrahlungsvorrichtung, die Bestandteil einer nach § 7
Absatz 1 Satz 1 des Atomgesetzes genehmigten Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen
ist, im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen oder mit der Anwendung am Tier in
der Tierheilkunde verwendet,

3. mit sonstigen radioaktiven Stoffen umgeht; ausgenommen ist der Umgang, der nach der
Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 1 genehmigungsfrei ist,

4. eine Röntgeneinrichtung betreibt; ausgenommen sind Röntgeneinrichtungen, für deren
Betrieb, auch unter Berücksichtigung der Genehmigungsbedürftigkeit nach § 19 Absatz 2,
eine Anzeige nach § 19 Absatz 1 ausreichend ist,

5. einen Störstrahler betreibt; ausgenommen ist ein Störstrahler, der nach der Rechtsverordnung
nach § 24 Satz 1 Nummer 1 genehmigungsfrei betrieben werden darf.

(2) Einer Genehmigung bedarf auch, wer eine der in Absatz 1 Nummer 1 bis 5, jeweils
erster Halbsatz, genannten genehmigungsbedürftigen Tätigkeiten wesentlich ändert.

(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 1 kann sich auf einen nach Absatz 1 Nummer 3
genehmigungsbedürftigen Umgang erstrecken.

(4) Eine Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 3 ist nicht erforderlich

1. soweit eine Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 1, eine Genehmigung nach den §§ 6, 7,
9 oder 9b des Atomgesetzes oder ein Planfeststellungsbeschluss nach § 9b des
Atomgesetzes vorliegt, die oder der sich gemäß § 10a Absatz 2 des Atomgesetzes auf den
Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen nach Absatz 1 Nummer 3 erstreckt, und

2. für das Aufsuchen, die Gewinnung oder die Aufbereitung von radioaktiven Bodenschätzen,
wenn dies der Betriebsplanpflicht nach § 51 des Bundesberggesetzes unterfällt.

(5) Zwei oder mehr Tätigkeiten, die zu einem gemeinsamen Zweck zusammenhängend
ausgeführt werden, können in einer Genehmigung beschieden werden,

1. wenn sie zwei oder mehr Genehmigungstatbestände nach Absatz 1 erfüllen und
2. wenn die Voraussetzungen für alle Genehmigungen erfüllt sind.
Satz 1 gilt entsprechend für Tätigkeiten, die sowohl genehmigungsbedürftig als auch 
anzeigebedürftig nach diesem Gesetz sind, wenn die mit der Anzeige einzureichenden 
Unterlagen im Genehmigungsverfahren vorgelegt werden und kein Grund für die Untersagung 
der anzeigebedürftigen Tätigkeit vorliegt. Bei wesentlichen Änderungen gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend. 
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§ 13 Allgemeine Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung; Aussetzung des
Genehmigungsverfahrens

(1) Die zuständige Behörde hat eine Genehmigung für Tätigkeiten nach § 12 Absatz 1 zu erteilen,
wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben und, falls ein
Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, eine der genannten natürlichen Personen die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der
Strahlenschutzbeauftragten ergeben und diese die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
besitzen,

3. die für eine sichere Ausführung der Tätigkeit notwendige Anzahl von
Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

4. gewährleistet ist, dass die bei der Tätigkeit sonst tätigen Personen das notwendige Wissen
und die notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche Strahlengefährdung und die
anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen,

5. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, ob das für die sichere
Ausführung der Tätigkeit notwendige Personal vorhanden ist,

6. gewährleistet ist, dass die Ausrüstungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind,
a) die, bei einer Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, nach dem Stand von

Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten
werden, oder

b) die, bei einer Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 Nummer 4 oder 5, nach dem Stand der Technik
erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten werden,

7. es sich nicht um eine nicht gerechtfertigte Tätigkeitsart nach einer Rechtsverordnung nach § 6
Absatz 3 handelt oder wenn unter Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2 veröffentlichten
Berichts keine erheblichen Zweifel an der Rechtfertigung der Tätigkeitsart bestehen sowie

8. sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.
(2) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 wird nur erteilt,
wenn die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen
getroffen ist.

(3) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 wird nur erteilt,
wenn der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter
gewährleistet ist; für die Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 gilt dies nur, wenn die
Errichtung der Anlage der Genehmigung nach § 10 bedarf.

(4) Die Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 für den Umgang mit hochradioaktiven
Strahlenquellen wird nur erteilt, wenn Verfahren für den Notfall und geeignete
Kommunikationsverbindungen vorhanden sind.

(5) Lässt sich erst während eines probeweisen Betriebs oder Umgangs beurteilen, ob die
Voraussetzungen der Absätze 1 und 3 vorliegen, so kann die zuständige Behörde die
Genehmigung für eine Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 befristet erteilen. Der
Strahlenschutzverantwortliche hat zu gewährleisten, dass die Vorschriften über die
Dosisgrenzwerte, über die Sperrbereiche und Kontrollbereiche sowie zur Begrenzung der
Ableitung radioaktiver Stoffe während des probeweisen Betriebs oder Umgangs eingehalten
werden. Während des probeweisen Betriebs oder Umgangs ist eine Anwendung am Menschen
nicht zulässig.
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(6) Leitet die zuständige Behörde ein Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung nach § 7 ein, so
setzt sie das Verfahren zur Erteilung einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1 für die Dauer des
Verfahrens zur Prüfung der Rechtfertigung aus.

(7) Die zuständige Behörde kann von dem Inhaber einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1
Nummer 3 eine Sicherheitsleistung für die Beseitigung von aus dem Umgang stammenden
radioaktiven Stoffen verlangen. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn Genehmigungsinhaber der
Bund, ein oder mehrere Länder oder ein Dritter ist, der vom Bund, von einem oder mehreren
Ländern oder vom Bund gemeinsam mit einem oder mehreren Ländern vollständig finanziert
wird.

§ 14 Besondere Voraussetzungen bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung
am Menschen

(1) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 oder 4 im
Zusammenhang mit der Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am
Menschen wird nur erteilt, wenn neben dem Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen des § 13

1. der Antragsteller oder der von ihm bestellte Strahlenschutzbeauftragte als Arzt oder Zahnarzt
approbiert oder ihm die vorübergehende Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs
erlaubt ist,

2. gewährleistet ist, dass
a) bei einer Behandlung mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung, der ein

individueller Bestrahlungsplan zugrunde liegt, ein Medizinphysik-Experte zur engen
Mitarbeit nach der Rechtsverordnung nach § 86 Satz 2 Nummer 10 hinzugezogen werden
kann,

b) bei einer Behandlung mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung, der kein
individueller Bestrahlungsplan zugrunde liegt (standardisierte Behandlung), und bei einer
Untersuchung mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung, die mit einer
erheblichen Exposition der untersuchten Person verbunden sein kann, ein Medizinphysik-
Experte zur Mitarbeit nach der Rechtsverordnung nach § 86 Satz 2 Nummer 10
hinzugezogen werden kann,

c) bei allen weiteren Anwendungen mit ionisierender Strahlung oder radioaktiven Stoffen am
Menschen sichergestellt ist, dass ein Medizinphysik-Experte zur Beratung hinzugezogen
werden kann, soweit es die jeweilige Anwendung erfordert,

3. gewährleistet ist, dass
a) bei einer Behandlung nach Nummer 2 Buchstabe a Medizinphysik-Experten in

ausreichender Anzahl als weitere Strahlenschutzbeauftragte bestellt sind,
b) bei einer Behandlung oder Untersuchung nach Nummer 2 Buchstabe b ein Medizinphysik-

Experte als weiterer Strahlenschutzbeauftragter bestellt ist, sofern dies aus
organisatorischen oder strahlenschutzfachlichen Gründen geboten ist,

4. gewährleistet ist, dass das für die sichere Ausführung der Tätigkeit notwendige Personal in
ausreichender Anzahl zur Verfügung steht,

5. gewährleistet ist, dass die Ausrüstungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die
erforderlich sind, damit die für die Anwendung erforderliche Qualität
a) bei Untersuchungen mit möglichst geringer Exposition erreicht wird,
b) bei Behandlungen mit der für die vorgesehenen Zwecke erforderlichen Dosisverteilung

erreicht wird.
(2) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 Nummer 4 zur Teleradiologie wird nur
erteilt, wenn neben dem Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 und des § 13 Absatz 1

1. die Verfügbarkeit des Teleradiologen während der Untersuchung gewährleistet ist,
2. gewährleistet ist, dass die technische Durchführung durch eine Person erfolgt, die die

erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt und die nach der Rechtsverordnung nach
§ 86 Satz 2 Nummer 6 zur technischen Durchführung der Untersuchung in der Teleradiologie
berechtigt ist,
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3. gewährleistet ist, dass am Ort der technischen Durchführung ein Arzt mit den erforderlichen
Kenntnissen im Strahlenschutz anwesend ist,

4. ein Gesamtkonzept für den teleradiologischen Betrieb vorliegt, das
a) die erforderliche Verfügbarkeit des Teleradiologiesystems gewährleistet,
b) eine im Einzelfall erforderliche persönliche Anwesenheit des Teleradiologen am Ort der

technischen Durchführung innerhalb eines für eine Notfallversorgung erforderlichen
Zeitraums ermöglicht; in begründeten Fällen kann auch ein anderer Arzt persönlich
anwesend sein, der die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

c) eine regelmäßige und enge Einbindung des Teleradiologen in den klinischen Betrieb des
Strahlenschutzverantwortlichen gewährleistet.

Die Genehmigung für den Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Teleradiologie wird auf den 
Nacht-, Wochen-end- und Feiertagsdienst beschränkt. Sie kann über den Nacht-, Wochenend- 
und Feiertagsdienst hinaus erteilt werden, wenn ein Bedürfnis im Hinblick auf die 
Patientenversorgung besteht. Die Genehmigung nach Satz 3 wird auf längstens fünf Jahre 
befristet. 

(3) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 und 4 im Zusammenhang
mit der Früherkennung wird nur erteilt, wenn neben dem Vorliegen der jeweiligen
Voraussetzungen des § 13 sowie des Absatzes 1

1. die Früherkennung nach § 84 Absatz 1 oder 4 zulässig ist und
2. die Einhaltung derjenigen Maßnahmen gewährleistet ist, die unter Berücksichtigung der

Erfordernisse der medizinischen Wissenschaft erforderlich sind, damit bei der Früherkennung
die erforderliche Qualität mit möglichst geringer Exposition erreicht wird.

Die Genehmigung wird auf längstens fünf Jahre befristet. 

§ 15 Besondere Voraussetzungen bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung
am Tier in der Tierheilkunde

Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 oder 4 im 
Zusammenhang mit der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde wird nur erteilt, wenn neben 
dem Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen des § 13 der Antragsteller oder der von ihm 
bestellte Strahlenschutzbeauftragte als Tierarzt, Arzt oder Zahnarzt approbiert oder zur 
vorübergehenden Ausübung des tierärztlichen, ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs berechtigt 
ist. 

§ 16 Erforderliche Unterlagen

Einem Genehmigungsantrag für eine Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 sind die zur Prüfung 
erforderlichen Unterlagen, insbesondere die Unterlagen nach Anlage 2, beizufügen. 

§ 17 Anzeigebedürftiger Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung

(1) Wer beabsichtigt,

1. eine Plasmaanlage zu betreiben, bei deren Betrieb die Ortsdosisleistung von 10 Mikrosievert
durch Stunde im Abstand von 0,1 Metern von den Wandungen des Bereichs, der aus
elektrotechnischen Gründen während des Betriebs unzugänglich ist, nicht überschritten wird,
oder

2. einen Ionenbeschleuniger zu betreiben, bei dessen Betrieb die Ortsdosisleistung von
10 Mikrosievert durch Stunde im Abstand von 0,1 Metern von der berührbaren Oberfläche
nicht überschritten wird,

hat dies der zuständigen Behörde spätestens vier Wochen vor dem beabsichtigten Beginn 
schriftlich anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist darf der Anzeigende die Anlage zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung betreiben, es sei denn, die zuständige Behörde hat das Verfahren nach 
§ 18 Absatz 2 ausgesetzt oder den Betrieb untersagt.

(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterlagen beizufügen:
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1. Nachweis, dass die Anlage den Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2
entspricht,

2. Nachweis, dass die für eine sichere Ausführung des Betriebs notwendige Anzahl von
Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

3. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, die zur
Anzeige verpflichtete Person, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen oder
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, die nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigte Person die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt.

(3) Bei einer wesentlichen Änderung einer Anlage nach Absatz 1 oder ihres Betriebs sind die
Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 18 Prüfung des angezeigten Betriebs einer Anlage zur Erzeugung ionisierender
Strahlung

(1) Die zuständige Behörde prüft die Unterlagen innerhalb von vier Wochen nach Eingang der
Anzeige. Teilt die Behörde dem Anzeigenden vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass alle
Nachweise nach § 17 Absatz 2 erbracht sind, darf der Anzeigende die Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlung bereits mit Erhalt der Mitteilung betreiben.

(2) Leitet die zuständige Behörde innerhalb der Frist nach Absatz 1 ein Verfahren zur Prüfung der
Rechtfertigung nach § 7 ein, so setzt sie das Verfahren zur Prüfung der Anzeige für die Dauer
des Verfahrens zur Prüfung der Rechtfertigung aus.

(3) Die zuständige Behörde kann den Betrieb der Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung
oder die Änderung des Betriebs untersagen, wenn

1. eine der nach § 17 Absatz 2 nachzuweisenden Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt ist;
dies gilt nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 nur, wenn nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der zur Anzeige
verpflichteten Person, ihres gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigten Person oder des
Strahlenschutzbeauftragten ergeben,

3. es sich um eine nicht gerechtfertigte Tätigkeitsart nach einer Rechtsverordnung nach § 6
Absatz 3 handelt oder wenn unter Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2 veröffentlichten
Berichts erhebliche Zweifel an der Rechtfertigung der Tätigkeitsart bestehen,

4. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen oder gegen die hierauf beruhenden Anordnungen und Verfügungen der
Aufsichtsbehörden erheblich oder wiederholt verstoßen wird und nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird oder

5. dies wegen einer erheblichen Gefährdung der Beschäftigten, Dritter oder der Allgemeinheit
erforderlich ist.

§ 19 Genehmigungs- und anzeigebedürftiger Betrieb von Röntgeneinrichtungen

(1) Wer beabsichtigt,

1. eine Röntgeneinrichtung zu betreiben,
a) deren Röntgenstrahler nach § 45 Absatz 1 Nummer 2 bauartzugelassen ist,
b) deren Herstellung und erstmaliges Inverkehrbringen unter den Anwendungsbereich des

Medizinproduktegesetzes fällt oder
c) die nach den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes erstmalig in Verkehr gebracht

worden ist und nicht im Zusammenhang mit medizinischen Expositionen eingesetzt wird,
2. ein Basis-, Hoch- oder Vollschutzgerät oder eine Schulröntgeneinrichtung zu betreiben,

72



hat dies der zuständigen Behörde spätestens vier Wochen vor dem beabsichtigten Beginn 
schriftlich anzuzeigen, sofern der Betrieb nicht nach Absatz 2 der Genehmigungspflicht unterliegt. 
Nach Ablauf dieser Frist darf der Anzeigende die Röntgeneinrichtung betreiben, es sei denn, die 
zuständige Behörde hat das Verfahren nach § 20 Absatz 2 ausgesetzt oder den Betrieb 
untersagt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bedarf einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1
Nummer 4, wer eine Röntgeneinrichtung

1. in der technischen Radiographie zur Grobstrukturanalyse in der Werkstoffprüfung betreibt,
2. zur Behandlung von Menschen betreibt,
3. zur Teleradiologie betreibt,
4. im Zusammenhang mit der Früherkennung betreibt,
5. außerhalb eines Röntgenraumes betreibt, es sei denn, der Zustand der zu untersuchenden

Person oder des zu untersuchenden Tieres oder dessen Größe erfordert im Einzelfall
zwingend, dass die Röntgeneinrichtung außerhalb des Röntgenraumes betrieben wird,

6. in einem Röntgenraum zu betreiben beabsichtigt, der in einem Prüfbericht eines behördlich
bestimmten Sachverständigen oder in einer Genehmigung für eine andere Röntgeneinrichtung
bezeichnet ist, oder

7. in einem mobilen Röntgenraum betreibt.
(3) Der Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind die folgenden Unterlagen beizufügen:

1. ein Abdruck der Bescheinigung eines behördlich bestimmten Sachverständigen nach § 172
einschließlich des Prüfberichtes, in der
a) die Röntgeneinrichtung und der vorgesehene Betrieb beschrieben sind,
b) festgestellt ist, dass der Röntgenstrahler bauartzugelassen oder die Röntgeneinrichtung

nach den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes erstmalig in Verkehr gebracht worden
ist,

c) festgestellt ist, dass für den vorgesehenen Betrieb die Ausrüstungen vorhanden und die
Maßnahmen getroffen sind, die nach dem Stand der Technik erforderlich sind, damit die
Schutzvorschriften eingehalten werden,

d) bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen
festgestellt ist, dass die Voraussetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a
vorliegen und die nach einer Rechtsverordnung nach § 86 Satz 2 Nummer 13 erforderliche
Abnahmeprüfung durchgeführt wurde,

e) bei einer Röntgeneinrichtung zur Untersuchung, deren Betrieb gemäß Absatz 2 Nummer 5
außerhalb eines Röntgenraums im Einzelfall zwingend erforderlich ist, festgestellt ist, dass
besondere Vorkehrungen zum Schutz Dritter vor Röntgenstrahlung getroffen worden sind;

2. bei einer Röntgeneinrichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a ein Abdruck des
Zulassungsscheins nach § 47 für die Bauart des Röntgenstrahlers,

3. bei einer Röntgeneinrichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b oder c ein
Abdruck der EG-Konformitätserklärung gemäß Artikel 11 Absatz 3 in Verbindung mit
Anhang II, IV, V oder VI der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über
Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2007/47/EG
(ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 21) geändert worden ist,

4. der Nachweis, dass die für den sicheren Betrieb der Röntgeneinrichtung notwendige Anzahl
von Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

5. der Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde besitzt oder,
falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, die zur Anzeige verpflichtete Person,
ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen
Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung
oder Geschäftsführung Berechtigte die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,
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6. der Nachweis, dass die beim Betrieb der Röntgeneinrichtung sonst tätigen Personen das
notwendige Wissen und die notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche
Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen,

7. bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung am Menschen der Nachweis, dass die in § 14
Absatz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe b oder c, Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 4 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind und

8. bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung am Tier in der Tierheilkunde der Nachweis, dass
die in § 15 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Verweigert der Sachverständige die Erteilung der Bescheinigung nach Satz 1 Nummer 1, so 
entscheidet auf Antrag die zuständige Behörde, ob die nach Satz 1 Nummer 1 nachzuweisenden 
Anforderungen erfüllt sind. Sie kann in diesem Fall Auflagen für den Betrieb vorsehen. 

(4) Der Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sind die folgenden Unterlagen beizufügen:

1. der Abdruck des Zulassungsscheins nach § 47 für die Bauart der Röntgeneinrichtung und
2. bei einem Basis- oder Hochschutzgerät oder einer Schulröntgeneinrichtung die Nachweise

nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 bis 6.
(5) Bei einer wesentlichen Änderung des Betriebs einer nach Absatz 1 angezeigten
Röntgeneinrichtung sind die Absätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden.

§ 20 Prüfung des angezeigten Betriebs einer Röntgeneinrichtung

(1) Die zuständige Behörde prüft die Unterlagen innerhalb von vier Wochen nach Eingang der
Anzeige. Teilt die Behörde dem Anzeigenden vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass alle
Nachweise nach § 19 Absatz 3 oder 4 erbracht sind, darf der Anzeigende die Röntgeneinrichtung
bereits mit Erhalt der Mitteilung betreiben.

(2) Leitet die zuständige Behörde im Falle einer Anzeige nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
innerhalb der Frist nach Absatz 1 ein Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung nach § 7 ein, so
setzt sie das Verfahren zur Prüfung der Anzeige für die Dauer des Verfahrens zur Prüfung der
Rechtfertigung aus.

(3) Die zuständige Behörde kann den Betrieb einer Röntgeneinrichtung nach § 19 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 oder die Änderung des Betriebs nach § 19 Absatz 5 untersagen, wenn

1. eine der nach § 19 Absatz 3 nachzuweisenden Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt ist;
dies gilt nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 nur, wenn nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der zur Anzeige
verpflichteten Person, ihres gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigten Person oder des
Strahlenschutzbeauftragten ergeben,

3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, ob das für die sichere Ausführung
der Tätigkeit notwendige Personal vorhanden ist,

4. es sich um eine nicht gerechtfertigte Tätigkeitsart nach einer Rechtsverordnung nach § 6
Absatz 3 handelt oder wenn unter Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2 veröffentlichten
Berichts erhebliche Zweifel an der Rechtfertigung der Tätigkeitsart bestehen,

5. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen oder gegen die hierauf beruhenden Anordnungen und Verfügungen der
Aufsichtsbehörden erheblich oder wiederholt verstoßen wird und nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird,

6. dies wegen einer erheblichen Gefährdung der Beschäftigten, Dritter oder der Allgemeinheit
erforderlich ist oder

7. sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften der beabsichtigten Tätigkeit entgegenstehen.
(4) Die zuständige Behörde kann den Betrieb eines Basis- oder Hochschutzgerätes oder einer
Schulröntgeneinrichtung nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder die Änderung des Betriebs
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nach § 19 Absatz 5 untersagen, wenn eine der nach § 19 Absatz 4 nachzuweisenden 
Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt ist. Dies gilt nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 nur, 
wenn nicht in angemessener Zeit Abhilfe geschaffen wird. Im Übrigen gilt Absatz 3 Nummer 2, 
4 und 7 entsprechend. 

(5) Die zuständige Behörde kann den Betrieb eines Vollschutzgerätes nach § 19 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die
Zuverlässigkeit des Strahlenschutzverantwortlichen ergeben oder wenn der Anzeige nicht der
nach § 19 Absatz 4 Nummer 1 geforderte Zulassungsschein beigefügt wurde.

§ 21 Beendigung des genehmigten oder angezeigten Betriebs oder Umgangs

Wer den genehmigten oder angezeigten Betrieb einer Anlage zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung, einer Röntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers oder den genehmigten Umgang mit 
radioaktiven Stoffen beendet, hat dies der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

§ 22 Anzeigebedürftige Prüfung, Erprobung, Wartung und Instandsetzung von
Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern

(1) Wer

1. geschäftsmäßig Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler prüft, erprobt, wartet oder instand
setzt oder

2. Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler im Zusammenhang mit ihrer Herstellung prüft oder
erprobt,

hat dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit schriftlich anzuzeigen. 

(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterlagen beizufügen:

1. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, dass die
zur Anzeige verpflichtete Person, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen
oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigte die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

2. Nachweis, dass die bei der Prüfung, Wartung, Erprobung oder Instandsetzung der
Röntgeneinrichtung sonst tätigen Personen das notwendige Wissen und die notwendigen
Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden
Schutzmaßnahmen besitzen,

3. Nachweis, dass bei der Prüfung, Wartung, Erprobung oder Instandsetzung der
Röntgeneinrichtung die Ausrüstungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die
nach dem Stand der Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten
werden und

4. Nachweis, dass die für die sichere Prüfung, Erprobung, Wartung oder Instandsetzung
notwendige Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind.

(3) Die zuständige Behörde kann Tätigkeiten nach Absatz 1 untersagen, wenn

1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der zur Anzeige
verpflichteten Person, ihres gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigten Person oder des
Strahlenschutzbeauftragten ergeben,

2. eine der nach Absatz 2 nachzuweisenden Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt ist oder
3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, ob das für die sichere Ausführung

der Tätigkeit notwendige Personal vorhanden ist.

§ 23 Verhältnis zum Medizinproduktegesetz

Die Anforderungen an die Beschaffenheit von Bestrahlungsvorrichtungen, von radioaktiven 
Stoffen, von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und von Röntgeneinrichtungen, die 
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Medizinprodukte oder Zubehör im Sinne des Medizinproduktegesetzes sind, richten sich nach 
den jeweils geltenden Anforderungen des Medizinproduktegesetzes. Anforderungen des 
Medizinproduktegesetzes an die Beschaffenheit von Geräten und Einrichtungen zur 
Aufzeichnung, Speicherung, Auswertung, Wiedergabe und Übertragung von Röntgenbildern und 
digitalen Untersuchungs- und Behandlungsdaten bleiben unberührt. 

§ 24 Verordnungsermächtigungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen, 

1. dass Ausnahmen von der Genehmigungs- oder Anzeigebedürftigkeit einer Tätigkeit
zugelassen werden können, soweit wegen der Menge oder Beschaffenheit der radioaktiven
Stoffe, Eigenschaften der Geräte oder wegen bestimmter Schutzmaßnahmen nicht mit
Schäden infolge der Wirkung ionisierender Strahlung zu rechnen ist,

2. unter welchen Voraussetzungen die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen für die Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 nicht
getroffen werden muss,

3. unter welchen Voraussetzungen der Hersteller oder Einführer einen Störstrahler einem
anderen überlassen darf,

4. welche Röntgeneinrichtungen in Schulen betrieben werden dürfen, mit welchen radioaktiven
Stoffen in Schulen umgegangen werden darf, welche bauartzugelassenen Vorrichtungen, die
radioaktive Stoffe enthalten, in Schulen verwendet werden dürfen und welche besonderen
Anforderungen bei Tätigkeiten in Schulen gelten,

5. dass und in welcher Weise und in welchem Umfang der Inhaber einer kerntechnischen
Anlage, einer Anlage im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des Atomgesetzes
oder einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, in der mit radioaktiven Stoffen
umgegangen wird oder umgegangen werden soll, verpflichtet ist, der Aufsichtsbehörde
mitzuteilen, ob und welche Abweichungen von den Angaben zum Genehmigungsantrag
einschließlich der beigefügten Unterlagen oder von der Genehmigung eingetreten sind,

6. dass in den Fällen, in denen der Umgang mit radioaktiven Stoffen oder der Betrieb einer
Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, einer Röntgeneinrichtung oder eines
Störstrahlers in der Verantwortung mehrerer Strahlenschutzverantwortlicher liegt, dies den
zuständigen Behörden mitzuteilen ist, durch wen dies zu erfolgen hat und welche Unterlagen
dabei vorzulegen sind,

7. dass radioaktive Stoffe
a) in bestimmter Art und Weise oder für bestimmte Zwecke nicht verwendet oder nicht in

Verkehr gebracht werden dürfen oder
b) nicht grenzüberschreitend verbracht werden dürfen,
soweit das Verbot zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung vor den Gefahren 
radioaktiver Stoffe oder zur Durchsetzung von Beschlüssen internationaler Organisationen, 
deren Mitglied die Bundesrepublik Deutschland ist, erforderlich ist, 

8. dass und in welcher Weise der Schutz von radioaktiven Stoffen, von Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung, von Röntgeneinrichtungen und von Störstrahlern gegen
Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen Dritter zu gewährleisten ist,

9. unter welchen Voraussetzungen eine Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3
a) für eine Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen, die von der Ablieferungspflicht von

radioaktiven Abfällen an die Landessammelstellen und an die Anlagen des Bundes nach
§ 9a Absatz 3 des Atomgesetzes im Hinblick auf das Ausmaß der damit verbundenen
Gefahr abweicht, erteilt werden kann oder

b) unter Zulassung sonstiger Ausnahmen von der Ablieferungspflicht erteilt werden kann,
10. welche Werte der Aktivität und spezifischen Aktivität radioaktiver Stoffe als Freigrenzen

gelten,
11. ab welcher Aktivität ein umschlossener radioaktiver Stoff eine hochradioaktive

Strahlenquelle ist.
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Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen, für 
deren Einhaltung der Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. 

Abschnitt 3 

Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen oder im Zusammenhang mit dem 

Betrieb fremder Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler 

§ 25 Genehmigungsbedürftige Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen

(1) Wer in fremden kerntechnischen Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter
Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder Einrichtungen
Personen beschäftigt, die unter seiner Aufsicht stehen, oder Aufgaben selbst wahrnimmt, bedarf
der Genehmigung, wenn dies bei den beschäftigten Personen oder bei ihm selbst zu einer
effektiven Dosis von mehr als 1 Millisievert im Kalenderjahr führen kann. Im Zusammenhang mit
fremden Einrichtungen, in denen Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler betrieben werden, ist
eine Genehmigung nach Satz 1 entbehrlich, wenn eine Anzeige nach § 26 Absatz 1 erstattet
wird.

(2) Dem Genehmigungsantrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen, insbesondere die
Unterlagen nach Anlage 2 Teil E, beizufügen.

(3) Die zuständige Behörde hat die Genehmigung zu erteilen, wenn

1. die Voraussetzungen nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und 6 Buchstabe a erfüllt sind und
2. gewährleistet ist, dass die in den Anlagen und Einrichtungen beschäftigten Personen den

Anordnungen der Strahlenschutzverantwortlichen und der Strahlenschutzbeauftragten dieser
Anlagen oder Einrichtungen Folge zu leisten haben, die diese in Erfüllung ihrer Pflichten nach
diesem Gesetz und nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
treffen.

Die Genehmigung wird auf längstens fünf Jahre befristet. 

§ 26 Anzeigebedürftige Beschäftigung im Zusammenhang mit dem Betrieb fremder
Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler

(1) Wer im Zusammenhang mit dem Betrieb einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines
fremden Störstrahlers Personen beschäftigt, die unter seiner Aufsicht stehen, oder Aufgaben
selbst wahrnimmt, hat dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit schriftlich
anzuzeigen, wenn dies bei den beschäftigten Personen oder bei ihm selbst zu einer effektiven
Dosis von mehr als 1 Millisievert im Kalenderjahr führen kann. Von der Anzeigepflicht
ausgenommen sind Inhaber einer Genehmigung nach § 25 für die Tätigkeit nach Satz 1.

(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterlagen beizufügen:

1. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, die zur
Anzeige verpflichtete Person, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen oder
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigte die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

2. Nachweis, dass die beim Betrieb der Röntgeneinrichtung sonst tätigen Personen das
notwendige Wissen und die notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche
Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen und

3. Nachweis, dass die im Zusammenhang mit dem Betrieb der fremden Röntgeneinrichtung oder
des fremden Störstrahlers beschäftigten Personen den Anordnungen der dortigen
Strahlenschutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauftragten Folge zu leisten haben, die
diese in Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Gesetz und nach den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen treffen.

(3) Die zuständige Behörde kann Tätigkeiten nach Absatz 1 Satz 1 untersagen, wenn

1. eine der Anforderungen nach Absatz 2 nicht oder nicht mehr erfüllt ist,
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2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der zur Anzeige
verpflichteten Person, ihres gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigten Person oder des
Strahlenschutzbeauftragten ergeben.

Abschnitt 4 

Beförderung radioaktiver Stoffe; grenzüberschreitende Verbringung 

§ 27 Genehmigungsbedürftige Beförderung

(1) Wer sonstige radioaktive Stoffe auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen
Verkehrswegen befördert, bedarf der Genehmigung. Die Genehmigung kann dem Absender oder
Beförderer im Sinne der Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter, dem Abgebenden
oder demjenigen erteilt werden, der es übernimmt, die Versendung oder Beförderung zu
besorgen. Sie ist für den einzelnen Beförderungsvorgang zu erteilen; sie kann jedoch einem
Antragsteller allgemein für längstens drei Jahre für eine Vielzahl von Beförderungen erteilt
werden. Die Genehmigung erstreckt sich auch auf die Teilstrecken eines Beförderungsvorgangs,
der nicht auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Verkehrswegen stattfindet, soweit
für diese Teilstrecken keine Genehmigung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen vorliegt.

(2) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, soweit eine Genehmigung nach § 4
Absatz 1 des Atomgesetzes vorliegt, die sich gemäß § 10a Absatz 3 des Atomgesetzes auf eine
genehmigungsbedürftige Beförderung radioaktiver Stoffe nach Absatz 1 erstreckt.

(3) Bei der Beförderung ist eine Ausfertigung oder eine amtlich beglaubigte Abschrift des
Genehmigungsbescheides mitzuführen. Die Ausfertigung oder Abschrift des
Genehmigungsbescheides ist der für die Aufsicht zuständigen Behörde oder den von ihr
Beauftragten auf Verlangen vorzuzeigen.

(4) Die Bestimmungen des Genehmigungsbescheides sind bei der Ausführung der Beförderung
auch vom Beförderer, der nicht selbst Inhaber der Genehmigung ist, zu beachten.

(5) Die für die jeweiligen Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschriften über die Beförderung
gefährlicher Güter bleiben unberührt.

§ 28 Genehmigungsfreie Beförderung

(1) Keiner Genehmigung nach § 4 Absatz 1 des Atomgesetzes oder § 27 Absatz 1 dieses
Gesetzes bedarf, wer folgende Stoffe befördert:

1. Stoffe, für die der Umgang nach einer nach § 24 Satz 1 Nummer 1 erlassenen
Rechtsverordnung genehmigungsfrei ist,

2. Stoffe, die von der Anwendung der für radioaktive Stoffe geltenden Vorschriften für die
Beförderung gefährlicher Güter befreit sind,

3. sonstige radioaktive Stoffe
a) unter den Voraussetzungen für freigestellte Versandstücke nach den Vorschriften für die

Beförderung gefährlicher Güter,
b) nach den Vorschriften der Gefahrgutverordnung See oder
c) mit Luftfahrzeugen und der hierfür erforderlichen Erlaubnis nach § 27 des

Luftverkehrsgesetzes.
Satz 1 gilt nicht für die Beförderung von Großquellen im Sinne des § 186 Absatz 1 Satz 2. Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe a gilt nicht für die Beförderung hochradioaktiver Strahlenquellen. 

(2) Wer radioaktive Erzeugnisse oder Abfälle befördert, die Kernmaterialien im Sinne der 
Anlage 1 Absatz 1 Nummer 5 zum Atomgesetz sind, ohne hierfür der Genehmigung nach § 27 
Absatz 1 Satz 1 zu bedürfen, darf die Kernmaterialien zur Beförderung oder Weiterbeförderung 
nur dann übernehmen, wenn ihm gleichzeitig eine Bescheinigung der zuständigen Behörde 
darüber vorgelegt wird, dass sich die Vorsorge der Person, die ihm die Kernmaterialien übergibt,
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auch auf die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen im Zusammenhang mit der 
Beförderung oder Weiterbeförderung erstreckt. Die Vorlage der Bescheinigung ist entbehrlich, 
falls er selbst den Nachweis der erforderlichen Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher 
Schadensersatzverpflichtungen nach § 4b Absatz 1 des Atomgesetzes zu erbringen hat. 

§ 29 Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung

(1) Die zuständige Behörde hat die Genehmigung nach § 27 Absatz 1 zu erteilen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Abgebenden, des Absenders, des Beförderers und der die Versendung und Beförderung
besorgenden Personen, ihrer gesetzlichen Vertreter oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben, und, falls ein
Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, eine der genannten natürlichen Personen die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der
Strahlenschutzbeauftragten ergeben und wenn diese die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

3. die für eine sichere Ausführung der Beförderung notwendige Anzahl von
Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

4. gewährleistet ist, dass die Beförderung durch Personen ausgeführt wird, die das für die
beabsichtigte Art der Beförderung notwendige Wissen und die notwendigen Fertigkeiten im
Hinblick auf die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen
besitzen,

5. gewährleistet ist, dass die radioaktiven Stoffe unter Beachtung der für den jeweiligen
Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter
befördert werden oder, soweit solche Vorschriften fehlen, auf andere Weise die nach dem
Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die
Beförderung der radioaktiven Stoffe getroffen ist,

6. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen
getroffen ist bei der Beförderung
a) von sonstigen radioaktiven Stoffen nach § 3 Absatz 1, deren Aktivität je Versandstück das

109fache der in einer nach § 24 Satz 1 Nummer 10 erlassenen Rechtsverordnung
festgelegten Freigrenzen der Aktivität oder 1015 Becquerel überschreitet, oder

b) von Kernbrennstoffen nach § 3 Absatz 3, deren Aktivität je Versandstück das 105fache der
in einer nach § 24 Satz 1 Nummer 10 erlassenen Rechtsverordnung festgelegten
Freigrenzen der Aktivität oder 1015 Becquerel überschreitet,

7. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkung Dritter
gewährleistet ist,

8. gewährleistet ist, dass bei der Beförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen mit einer
Aktivität von mehr als dem 1010fachen der in einer nach § 24 Satz 1 Nummer 10 erlassenen
Rechtsverordnung festgelegten Freigrenzen der Aktivität nach Maßgabe einer nach § 82
Absatz 1 Nummer 1 erlassenen Rechtsverordnung das erforderliche Personal und die
erforderlichen Hilfsmittel vorgehalten werden, um Gefahren einzudämmen und zu beseitigen,
die in Zusammenhang mit der Beförderung durch Störfälle oder Notfälle entstehen können,

9. die Wahl der Art, der Zeit und des Weges der Beförderung dem Schutz der Bevölkerung vor
der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung nicht entgegensteht.

(2) Dem Genehmigungsantrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(3) Sofern eine Haftung nach dem Pariser Übereinkommen in Verbindung mit § 25 des
Atomgesetzes in Betracht kommt, gilt für Kernmaterialien anstelle der Regelung des Absatzes 1
Nummer 6 die Regelung der Anlage 2 zum Atomgesetz.
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§ 30 Verordnungsermächtigung für die grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver
Stoffe

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen, dass die grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver Stoffe einer 
Genehmigung, Anzeige oder Anmeldung bedarf. In der Rechtsverordnung können insbesondere 
festgelegt werden: 

1. die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung,
2. Art, Inhalt und Umfang der vorzulegenden Unterlagen oder beizubringenden Nachweise,
3. die Art und Weise der Abgabe dieser Unterlagen und Nachweise sowie
4. die Anforderungen an die Person, die die eingeführten radioaktiven Stoffe erstmals erwirbt.
In der Rechtsverordnung kann ebenfalls festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen die 
grenzüberschreitende Verbringung genehmigungsfrei ist. 

Abschnitt 5 

Medizinische Forschung 

§ 31 Genehmigungsbedürftige Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung

(1) Wer zum Zweck der medizinischen Forschung radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung
am Menschen anwendet, bedarf der Genehmigung, sofern die Anwendung radioaktiver Stoffe
oder ionisierender Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung nicht nach
§ 32 Absatz 1 anzeigebedürftig ist. Einer Genehmigung bedarf ferner, wer von einer nach dieser
Vorschrift genehmigten Anwendung wesentlich abweicht.

(2) Dem Genehmigungsantrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(3) Die zuständige Behörde soll die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen innerhalb von
21 Kalendertagen nach Eingang des Genehmigungsantrages auf Vollständigkeit prüfen. Sind die
Unterlagen unvollständig, so soll die zuständige Behörde den Antragsteller auffordern, die von ihr
benannten Mängel innerhalb einer Frist von 21 Kalendertagen nach Zugang der Aufforderung zu
beheben. Die zuständige Behörde entscheidet über den Antrag auf Erteilung der Genehmigung
innerhalb von 90 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen. Die
zuständige Behörde kann die Frist um 90 Kalendertage verlängern, wenn dies wegen der
Schwierigkeit der Prüfung erforderlich ist. Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig
mitzuteilen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht innerhalb der
verlängerten Frist über den Genehmigungsantrag entschieden hat.

(4) Die zuständige Behörde darf die Genehmigung nur erteilen, wenn

1. die strahlenbedingten Risiken, die für die in das Forschungsvorhaben eingeschlossene
Person mit der Anwendung verbunden sind, gemessen an der voraussichtlichen Bedeutung
der Ergebnisse für die Fortentwicklung medizinischer Untersuchungsmethoden oder
Behandlungsverfahren oder der medizinischen Wissenschaft, gegebenenfalls unter
Berücksichtigung des medizinischen Nutzens für die Person, ärztlich gerechtfertigt sind,

2. die für die medizinische Forschung vorgesehenen radioaktiven Stoffe oder Anwendungsarten
ionisierender Strahlung dem Zweck des Forschungsvorhabens entsprechen und nicht durch
andere Untersuchungs- und Behandlungsarten ersetzt werden können, die zu keiner oder
einer geringeren Exposition für die Person führen,

3. die bei der Anwendung auftretende Exposition und die Aktivität der anzuwendenden
radioaktiven Stoffe nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht weiter herabgesetzt
werden können, ohne die Erfüllung des Zwecks des Forschungsvorhabens zu gefährden,

4. die Anzahl der in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen Personen auf das für die
Erfüllung des Zwecks des Forschungsvorhabens notwendige Maß beschränkt wird,

80



5. die zustimmende Stellungnahme einer Ethikkommission nach § 36 zu dem
Forschungsvorhaben vorliegt,

6. die Anwendungen von einem Arzt geleitet werden, der die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz und mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Anwendung radioaktiver Stoffe
oder ionisierender Strahlung am Menschen besitzt,

7. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen
getroffen ist und

8. eine Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 zur Anwendung am Menschen
vorliegt oder der Betrieb einer nach § 19 Absatz 1 zur Anwendung am Menschen angezeigten
Röntgeneinrichtung zulässig ist.

(5) Die Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen im Sinne des
Absatzes 4 Nummer 7 ist für den Zeitraum vom Beginn der Anwendung bis zum Ablauf von
zehn Jahren nach Beendigung des Forschungsvorhabens zu treffen. Absatz 4 Nummer 7 findet
keine Anwendung, soweit die Vorgaben der Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung
durch die getroffene Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nach
den entsprechenden Vorschriften des Arzneimittelgesetzes oder des Medizinproduktegesetzes
dem Grunde und der Höhe nach erfüllt sind.

(6) Sieht der Antrag die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung in mehreren
Einrichtungen vor (Multi-Center-Studie), so erteilt die zuständige Behörde eine umfassende
Genehmigung für alle Einrichtungen, für die die Voraussetzungen nach Absatz 4 Nummer 6
und 8 erfüllt sind.

(7) Die zuständige Behörde übermittelt der für das Forschungsvorhaben zuständigen
Aufsichtsbehörde einen Abdruck des Genehmigungsbescheids.

§ 32 Anzeigebedürftige Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung

(1) Wer beabsichtigt, radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung am Menschen zum Zweck
der medizinischen Forschung anzuwenden, hat dies der zuständigen Behörde vorher schriftlich
oder elektronisch anzuzeigen, wenn

1. das Forschungsvorhaben die Prüfung von Sicherheit oder Wirksamkeit eines Verfahrens zur
Behandlung volljähriger, kranker Menschen zum Gegenstand hat und

2. die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung selbst nicht Gegenstand des
Forschungsvorhabens ist.

Anzeigepflichtig ist ferner, wer beabsichtigt, von einer nach dieser Vorschrift angezeigten 
Anwendung wesentlich abzuweichen. 

(2) Im Rahmen der Anzeige ist nachvollziehbar darzulegen, dass

1. die Art der Anwendung anerkannten Standardverfahren zur Untersuchung von Menschen
entspricht,

2. der Zweck des Forschungsvorhabens Art und Häufigkeit der Anwendung rechtfertigt,
3. gewährleistet ist, dass ausschließlich volljährige Personen in das Forschungsvorhaben

eingeschlossen werden, bei denen eine Krankheit vorliegt, deren Behandlung im Rahmen des
Forschungsvorhabens geprüft wird und

4. eine Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 zur Anwendung am Menschen
vorliegt oder der Betrieb einer nach § 19 Absatz 1 zur Anwendung am Menschen angezeigten
Röntgeneinrichtung zulässig ist.

(3) Der Anzeige ist der Nachweis beizufügen, dass die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nach Maßgabe des § 35 getroffen ist. Einrichtungen
des Bundes und der Länder sind nicht zur Vorlage dieses Nachweises verpflichtet, soweit das
Prinzip der Selbstversicherung der jeweiligen Körperschaft zur Anwendung kommt.
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(4) Ist das Forschungsvorhaben als Multi-Center-Studie vorgesehen, so kann die Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen
Forschung für alle beteiligten Einrichtungen gemeinsam angezeigt werden. In diesem Fall hat der
Anzeigende darzulegen, dass die Anforderungen nach Absatz 2 Nummer 4 in Bezug auf jede
teilnehmende Einrichtung erfüllt sind.

§ 33 Prüfung der Anzeige durch die zuständige Behörde

(1) Ist die Anzeige nach § 32 vollständig, so bestätigt die zuständige Behörde dies dem
Anzeigenden innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang der Anzeige und teilt ihm das
Eingangsdatum der Anzeige mit. Ist die Anzeige unvollständig, so fordert die zuständige Behörde
den Anzeigenden innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang der Anzeige einmalig auf, die
von ihr benannten Mängel innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Zugang der
Aufforderung zu beheben. Innerhalb von zwölf Kalendertagen nach Eingang der ergänzenden
Angaben oder Unterlagen schließt die zuständige Behörde im Falle von Satz 2 die
Vollständigkeitsprüfung ab und teilt dem Anzeigenden das Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung
sowie das Eingangsdatum der ergänzenden Angaben oder Unterlagen mit.

(2) Die zuständige Behörde schließt die inhaltliche Prüfung der Anzeige innerhalb von
28 Kalendertagen nach der Bestätigung gemäß Absatz 1 Satz 1 oder der Mitteilung nach
Absatz 1 Satz 3 ab. Hat die zuständige Behörde Einwände gegen die angezeigte Anwendung, so
übermittelt sie dem Anzeigenden einmalig innerhalb des in Satz 1 genannten Zeitraums ihre mit
Gründen versehenen Einwände und fordert ihn auf, seine Anzeige innerhalb von
21 Kalendertagen nach Zugang der Aufforderung entsprechend zu ändern. Im Falle von Satz 2
schließt die zuständige Behörde die inhaltliche Prüfung der Anzeige innerhalb von
21 Kalendertagen nach Eingang der geänderten oder ergänzten Anzeigeunterlagen ab.

(3) Mit der angezeigten Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung darf begonnen werden, wenn

1. der Zeitraum zur inhaltlichen Prüfung der Anzeige nach Absatz 2 verstrichen ist oder die
zuständige Behörde dem Anzeigenden mitgeteilt hat, dass sie auf die Ausschöpfung dieser
Frist verzichtet,

2. die zuständige Behörde dem Anzeigenden den Eingang einer zustimmenden Stellungnahme
einer Ethikkommission nach § 36 Absatz 1 bis 3 zu dem Forschungsvorhaben bestätigt hat
und

3. die Anwendung nicht nach § 34 Absatz 1 untersagt wurde.
Die zuständige Behörde hat dem Anzeigenden den Eingang einer zustimmenden Stellungnahme 
einer Ethikkommission nach § 36 zu dem Forschungsvorhaben unverzüglich zu bestätigen. 

(4) Sobald nach Absatz 3 mit der Anwendung begonnen werden darf, gibt die für die Anzeige
zuständige Behörde der zuständigen Aufsichtsbehörde den wesentlichen Inhalt der Anzeige
unverzüglich zur Kenntnis.

§ 34 Untersagung der angezeigten Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung

(1) Innerhalb des Zeitraums der inhaltlichen Prüfung der Anzeige nach § 33 Absatz 2 Satz 1,
auch in Verbindung mit den Sätzen 2 und 3, kann die zuständige Behörde die angezeigte
Anwendung untersagen, wenn eine der in § 32 Absatz 2 bis 4 genannten Anforderungen nicht
erfüllt ist.

(2) Nach Ablauf des Zeitraums der inhaltlichen Prüfung kann die zuständige Behörde die
angezeigte Anwendung untersagen, wenn

1. eine der in § 32 Absatz 2 bis 4 genannten Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt ist und
nicht in angemessener Zeit Abhilfe geschaffen wird,

2. der zuständigen Behörde nach Ablauf einer dem Anzeigenden mitgeteilten angemessenen
Frist eine zustimmende Stellungnahme einer Ethikkommission nach § 36 Absatz 1 Satz 1 zu
dem Forschungsvorhaben nicht vorliegt oder
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3. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen oder gegen die hierauf beruhenden Anordnungen und Verfügungen der
Aufsichtsbehörden erheblich oder wiederholt verstoßen wird und nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird.

§ 35 Deckungsvorsorge bei der anzeigebedürftigen Anwendung radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung

(1) Im Anzeigeverfahren ist der Nachweis über die erforderliche Deckungsvorsorge zu erbringen
durch die Vorlage einer Bestätigung über eine bestehende Versicherung, die für den Fall, dass
bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen zum Zweck
der medizinischen Forschung ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines
Menschen verletzt oder beeinträchtigt wird, auch Leistungen gewährt, wenn kein anderer für den
Schaden haftet. Die Versicherung muss zugunsten der Personen, an denen die radioaktiven
Stoffe oder die ionisierende Strahlung angewendet werden, bei einem in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer genommen werden.

(2) Der Umfang der Versicherung muss in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken
stehen, die mit den Anwendungen verbunden sind. Er muss auf der Grundlage der
Risikoabschätzung so festgelegt werden, dass für den Fall des Todes oder der dauernden
Erwerbsunfähigkeit einer jeden Person, an der die radioaktiven Stoffe oder die ionisierende
Strahlung angewendet werden, mindestens 500 000 Euro zur Verfügung stehen.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann der Nachweis über die erforderliche Deckungsvorsorge durch
den Nachweis des Bestehens einer Versicherung zugunsten der von der klinischen Prüfung
betroffenen Personen nach dem Arzneimittelgesetz oder nach dem Medizinproduktegesetz
erbracht werden.

§ 36 Ethikkommission

(1) Eine im Anwendungsbereich dieses Gesetzes tätige Ethikkommission muss unabhängig,
interdisziplinär besetzt, nach Landesrecht gebildet und bei der zuständigen Behörde registriert
sein. Die Ethikkommission muss aus medizinischen Sachverständigen und nichtmedizinischen
Mitgliedern bestehen, die die jeweils erforderliche Fachkompetenz aufweisen. Eine Registrierung
erfolgt nur, wenn die Mitglieder, das Verfahren und die Anschrift der Ethikkommission in einer
veröffentlichten Verfahrensordnung aufgeführt sind. Veränderungen der Zusammensetzung der
Kommission, des Verfahrens oder der übrigen Festlegungen der Verfahrensordnung sind der für
die Registrierung zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen.

(2) Aufgabe der Ethikkommission ist es, auf Veranlassung des Antragstellers oder des
Anzeigenden das Forschungsvorhaben nach ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten mit
mindestens fünf Mitgliedern mündlich zu beraten und innerhalb von 60 Kalendertagen nach
Eingang der erforderlichen Unterlagen eine schriftliche Stellungnahme dazu abzugeben. Bei
Multi-Center-Studien genügt die Stellungnahme einer Ethikkommission. Wird das
Forschungsvorhaben durch eine Ethikkommission sowohl nach Arzneimittelrecht oder
Medizinprodukterecht als auch nach diesem Gesetz geprüft, soll die Stellungnahme sowohl die
arzneimittelrechtliche oder medizinprodukterechtliche als auch die strahlenschutzrechtliche
Bewertung enthalten.

(3) Die Ethikkommission prüft und bewertet, ob das Forschungsvorhaben ethisch vertretbar ist.
Sie gibt eine Stellungnahme dazu ab, ob

1. das Forschungsvorhaben geeignet ist, nach dem Stand der Wissenschaft einem
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu dienen,

2. das Forschungsvorhaben, einschließlich der Anzahl der in das Forschungsvorhaben
eingeschlossenen Personen, zur Beantwortung der wissenschaftlichen Fragestellung geeignet
ist,

3. das Risiko für die einzelne Person im Hinblick auf den potentiellen Nutzen für die Gesellschaft
vertretbar ist,
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4. die Einbeziehung vertretbar ist, soweit eine besonders schutzbedürftige Personengruppe in
das Forschungsvorhaben einbezogen werden soll, und

5. die schriftliche Information über das Forschungsvorhaben, die die in das Forschungsvorhaben
eingeschlossene Person, ihr gesetzlicher Vertreter oder der Bevollmächtigte erhält,
ausreichend über Nutzen und Risiken aufklärt und somit eine informierte Einwilligung
ermöglicht.

(4) Rechtsbehelfe gegen Stellungnahmen der Ethikkommission können nur gleichzeitig mit den
gegen die Sachentscheidung zulässigen Rechtsbehelfen geltend gemacht werden.

§ 37 Verordnungsermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, welche besonderen Anforderungen bei der Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung einzuhalten sind,
um die ordnungsgemäße Durchführung eines Forschungsvorhabens und den Schutz der in das
Forschungsvorhaben eingeschlossenen Personen zu gewährleisten. In der Rechtsverordnung
können insbesondere Regelungen getroffen werden über

1. Aufklärungspflichten und Einwilligungserfordernisse,
2. Verbote und Beschränkungen der Anwendung an einzelnen Personengruppen,
3. ärztliche oder zahnärztliche Untersuchungen der in das Forschungsvorhaben

eingeschlossenen Personen vor Beginn der Anwendung,
4. die Befugnis der zuständigen Behörde, bei Überschreitung genehmigter oder angezeigter

Dosiswerte für die Anwendung ärztliche oder zahnärztliche Untersuchungen der in das
Forschungsvorhaben eingeschlossenen Personen anzuordnen,

5. Grenzwerte und Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte,
6. Maßnahmen zur Beschränkung und Überwachung der Exposition der in das

Forschungsvorhaben eingeschlossenen Personen,
7. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten,
8. Mitteilungs- und Berichtspflichten.
Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen, für 
deren Einhaltung der Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. 

(2) Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes)
wird nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 eingeschränkt.

Abschnitt 6 

Schutz des Verbrauchers bei Zusatz radioaktiver Stoffe und Aktivierung; bauartzugelassene 

Vorrichtungen 

Unterabschnitt 1 

Rechtfertigung 

§ 38 Rechtfertigung von Tätigkeitsarten mit Konsumgütern oder bauartzugelassenen
Vorrichtungen; Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz prüft innerhalb von zwölf Monaten nach Eingang eines von
der zuständigen Behörde gemäß § 41 Absatz 5, § 43 Absatz 2 oder § 46 Absatz 3
weitergeleiteten Antrags die Rechtfertigung der Tätigkeitsart im Sinne des § 6 Absatz 1 und
veröffentlicht eine Stellungnahme. Die Stellungnahme enthält eine Feststellung über die
Rechtfertigung der Tätigkeitsart. In der Stellungnahme sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
und personenbezogene Daten unkenntlich zu machen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates
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1. zu bestimmen, welche Unterlagen der Antragsteller dem Bundesamt für Strahlenschutz
vorzulegen hat,

2. Vorgaben über das Prüfungsverfahren nach Absatz 1, einschließlich der Beteiligung von
Behörden, zu treffen,

3. zu bestimmen, welche Bewertungskriterien das Bundesamt für Strahlenschutz im Verfahren
nach Absatz 1 besonders zu berücksichtigen hat,

4. zu regeln, dass die zuständigen Behörden dem Bundesamt für Strahlenschutz Informationen
über erteilte Genehmigungen für Konsumgüter nach § 40 oder § 42 sowie Bauartzulassungen
nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 bis 6 übermitteln und auf welche Weise das Bundesamt
für Strahlenschutz eine Liste mit den Angaben, für welche Tätigkeitsarten solche
Genehmigungen oder Bauartzulassungen bereits erteilt wurden, veröffentlicht,

5. zu regeln, auf welche Weise das Bundesamt für Strahlenschutz die Stellungnahme über die
Rechtfertigung der Tätigkeitsart veröffentlicht und

6. festzulegen, auf welche Weise das Bundesamt für Strahlenschutz die Stellungnahme an die
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Atomgemeinschaft sowie
Drittstaaten weitergibt.

Unterabschnitt 2 

Schutz des Verbrauchers beim Zusatz radioaktiver Stoffe und bei der Aktivierung 

§ 39 Unzulässiger Zusatz radioaktiver Stoffe und unzulässige Aktivierung

(1) Der Zusatz radioaktiver Stoffe bei der Herstellung folgender Produkte ist unzulässig:

1. Spielwaren im Sinne des § 2 Absatz 6 Nummer 5 des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuchs,

2. Schmuck,
3. Lebensmittel, einschließlich Trinkwasser und Lebensmittelzusatzstoffe, im Sinne des

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs,
4. Futtermittel im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs,
5. Erzeugnisse im Sinne von § 2 Nummer 1 des Tabakerzeugnisgesetzes,
6. Mittel zum Tätowieren einschließlich vergleichbarer Stoffe und Gemische aus Stoffen, die

dazu bestimmt sind, zur Beeinflussung des Aussehens in oder unter die menschliche Haut
eingebracht zu werden und dort, auch vorübergehend, zu verbleiben,

7. kosmetische Mittel,
8. Gasglühstrümpfe, soweit diese nicht zur Beleuchtung öffentlicher Straßen verwendet werden

sollen,
9. Blitzschutzsysteme und
10. Lebensmittelbedarfsgegenstände im Sinne des § 2 Absatz 6 Nummer 1 des Lebensmittel-

und Futtermittelgesetzbuchs.
Die grenzüberschreitende Verbringung nach § 42 Absatz 1 von Produkten nach Satz 1, denen 
radioaktive Stoffe zugesetzt worden sind, sowie das Inverkehrbringen von solchen Produkten 
sind ebenfalls unzulässig. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für den Zusatz von Radionukliden, für 
die keine Freigrenzen festgelegt sind. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für die Aktivierung derartiger Produkte, wenn dies zu
einer spezifischen Aktivität im Produkt von mehr als 500 Mikrobecquerel je Gramm führt oder
wenn bei Schmuck die in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10 festgelegten
Freigrenzen für die spezifische Aktivität überschritten werden.

(3) Im Übrigen bleiben die Rechtsvorschriften für die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 10
genannten Produkte unberührt.
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§ 40 Genehmigungsbedürftiger Zusatz radioaktiver Stoffe und genehmigungsbedürftige
Aktivierung

(1) Wer bei der Herstellung von Konsumgütern, von Arzneimitteln im Sinne des § 2 des
Arzneimittelgesetzes, von Schädlingsbekämpfungsmitteln, von Pflanzenschutzmitteln im Sinne
des § 2 des Pflanzenschutzgesetzes oder von Stoffen nach § 2 Satz 1 Nummer 1 bis 8 des
Düngegesetzes, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes erworben oder an andere abgegeben
werden sollen, radioaktive Stoffe zusetzt, bedarf der Genehmigung. Satz 1 gilt entsprechend für
die Aktivierung der dort genannten Produkte. § 39 bleibt unberührt.

(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 ersetzt keine Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1
oder 3.

(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich für den Zusatz von

1. aus der Luft gewonnenen Edelgasen, wenn das Isotopenverhältnis im Zusatz demjenigen in
der Luft entspricht, oder

2. Radionukliden, für die keine Freigrenzen nach der Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1
Nummer 10 festgelegt sind.

(4) Dem Genehmigungsantrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen, insbesondere die
in Anlage 2 Teil B genannten Unterlagen, sowie bei der Herstellung von Konsumgütern die in
Anlage 2 Teil F genannten Unterlagen, beizufügen.

§ 41 Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung des Zusatzes radioaktiver Stoffe
oder der Aktivierung

(1) Die zuständige Behörde hat die Genehmigung nach § 40 bei der Herstellung von
Konsumgütern zu erteilen, wenn

1. die Aktivität der zugesetzten radioaktiven Stoffe nach dem Stand der Technik so gering wie
möglich ist,

2. nachgewiesen ist, dass
a) in dem Konsumgut die in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10

festgelegten Freigrenzen der Aktivität nicht überschritten werden oder
b) für Einzelpersonen der Bevölkerung nur eine effektive Dosis im Bereich von

10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann,
3. in einem Rücknahmekonzept dargelegt ist, dass das Konsumgut nach Gebrauch kostenlos

dem Antragsteller oder einer von ihm benannten Stelle zurückgegeben werden kann, wenn
a) die spezifische Aktivität der zugesetzten künstlichen radioaktiven Stoffe in dem Konsumgut

die in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10 festgelegten Freigrenzen der
spezifischen Aktivität überschreitet oder

b) die spezifische Aktivität der zugesetzten natürlichen radioaktiven Stoffe in dem Konsumgut
0,5 Becquerel je Gramm überschreitet,

4. das Material, das die radioaktiven Stoffe enthält, berührungssicher abgedeckt ist oder der
radioaktive Stoff fest in das Konsumgut eingebettet ist und die Ortsdosisleistung im Abstand
von 0,1 Metern von der berührbaren Oberfläche des Konsumguts 1 Mikrosievert durch Stunde
unter normalen Nutzungsbedingungen nicht überschreitet,

5. gewährleistet ist, dass dem Konsumgut eine Information beigefügt wird, die
a) den radioaktiven Zusatz erläutert,
b) den bestimmungsgemäßen Gebrauch beschreibt und
c) auf die Rückführungspflicht nach § 44 und die zur Rücknahme verpflichtete Stelle hinweist,
falls die spezifische Aktivität der zugesetzten künstlichen radioaktiven Stoffe in dem 
Konsumgut die in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10 festgelegten 
Freigrenzen der spezifischen Aktivität oder die spezifische Aktivität der zugesetzten 
natürlichen radioaktiven Stoffe in dem Konsumgut 0,5 Becquerel je Gramm überschreitet, 

6. es sich bei dem Zusatz um sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 handelt,
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7. beim Zusetzen die Voraussetzungen für eine Genehmigung des Umgangs nach § 13 Absatz 1
bis 3 erfüllt sind,

8. es sich bei der Verwendung des Konsumguts nicht um eine nicht gerechtfertigte Tätigkeitsart
nach einer Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 3 handelt und

9. das Bundesamt für Strahlenschutz nicht in einer Stellungnahme nach § 38 Absatz 1
festgestellt hat, dass die beabsichtigte Verwendung oder Lagerung des Konsumguts eine
nicht gerechtfertigte Tätigkeitsart darstellt.

(2) Die zuständige Behörde kann bei Konsumgütern, die überwiegend im beruflichen, nicht
häuslichen Bereich genutzt werden, Abweichungen von Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und
Nummer 4 gestatten, sofern das Zehnfache der in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1
Nummer 10 festgelegten Freigrenze in einem einzelnen Konsumgut nicht überschritten wird.

(3) Die zuständige Behörde hat die Genehmigung nach § 40 bei der Herstellung von
Arzneimitteln im Sinne des § 2 des Arzneimittelgesetzes, von Schädlingsbekämpfungsmitteln,
von Pflanzenschutzmitteln im Sinne des § 2 des Pflanzenschutzgesetzes und von Stoffen nach
§ 2 Satz 1 Nummer 1 bis 8 des Düngegesetzes zu erteilen, wenn

1. es sich bei dem Zusatz um sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 handelt,
2. nachgewiesen ist, dass in dem Arzneimittel im Sinne des § 2 des Arzneimittelgesetzes, dem

Schädlingsbekämpfungsmittel, dem Pflanzenschutzmittel im Sinne des § 2 des
Pflanzenschutzgesetzes oder dem Stoff nach § 2 Satz 1 Nummer 1 bis 8 des Düngegesetzes
die in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10 festgelegten Freigrenzen der
Aktivität oder der spezifischen Aktivität nicht überschritten sind und

3. beim Zusetzen die Voraussetzungen des § 13 Absatz 1 bis 3 für eine Umgangsgenehmigung
erfüllt sind.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Aktivierung der in diesen Absätzen genannten
Produkte.

(5) Die zuständige Behörde übermittelt den Genehmigungsantrag an das Bundesamt für
Strahlenschutz, sofern die beabsichtigte Verwendung oder Lagerung des Konsumguts, für
dessen Herstellung der Zusatz von radioaktiven Stoffen oder dessen Aktivierung beantragt
worden ist, eine neue Tätigkeitsart darstellt. Das Verfahren nach § 38 ist anzuwenden; bis zu
dessen Abschluss setzt die zuständige Behörde das Genehmigungsverfahren aus.

§ 42 Genehmigungsbedürftige grenzüberschreitende Verbringung von Konsumgütern

(1) Wer Konsumgüter, denen radioaktive Stoffe zugesetzt oder die aktiviert worden sind,

1. in den Geltungsbereich dieses Gesetzes oder
2. aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der

Europäischen Union ist,
verbringt, bedarf der Genehmigung. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für

1. die Verbringung von Waren im Reiseverkehr, die weder zum Handel noch zur gewerblichen
Verwendung bestimmt sind,

2. die zollamtlich überwachte Durchfuhr,
3. Konsumgüter, deren Herstellung nach § 40 genehmigt ist und dabei nach § 41 Absatz 1

Nummer 2 Buchstabe b nachgewiesen wurde, dass für Einzelpersonen der Bevölkerung nur
eine effektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann,

4. Produkte, in die Konsumgüter eingebaut sind, wenn die Herstellung der Konsumgüter nach
§ 40 oder deren Verbringung nach Absatz 1 genehmigt ist,

5. Konsumgüter, denen
a) aus der Luft gewonnene Edelgase zugesetzt sind, wenn das Isotopenverhältnis im Zusatz

demjenigen in der Luft entspricht, oder
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b) Radionuklide zugesetzt sind, für die keine Freigrenzen nach der Rechtsverordnung nach
§ 24 Satz 1 Nummer 10 festgelegt sind.

(3) Dem Genehmigungsantrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen, bei Verbringung in
den Geltungsbereich dieses Gesetzes insbesondere die in Anlage 2 Teil F genannten
Unterlagen, beizufügen.

§ 43 Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung der grenzüberschreitenden
Verbringung von Konsumgütern

(1) Die zuständige Behörde hat die Genehmigung nach § 42 zu erteilen, wenn die
Voraussetzungen für die Genehmigung der grenzüberschreitenden Verbringung radioaktiver
Stoffe nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 30 erfüllt sind. Bei Verbringung in den
Geltungsbereich dieses Gesetzes müssen zusätzlich die Voraussetzungen des § 41 Absatz 1
Nummer 1 bis 6, 8 und 9 erfüllt sein. § 41 Absatz 2 und § 44 Satz 1 gelten entsprechend; dabei
tritt der Verbringer an die Stelle des Herstellers im Sinne des § 44 Satz 1.

(2) Die zuständige Behörde übermittelt einen Genehmigungsantrag für die Verbringung in den
Geltungsbereich dieses Gesetzes dem Bundesamt für Strahlenschutz, sofern die beabsichtigte
Verwendung oder Lagerung des Konsumguts, dem radioaktive Stoffe zugesetzt sind oder das
aktiviert ist und für dessen grenzüberschreitende Verbringung die Genehmigung beantragt
worden ist, eine neue Tätigkeitsart darstellt. Das Verfahren nach § 38 ist anzuwenden; bis zu
dessen Abschluss setzt die zuständige Behörde das Genehmigungsverfahren aus.

§ 44 Rückführung von Konsumgütern

Wer als Hersteller eines Konsumguts einer Genehmigung nach § 40 bedarf und nach § 41 
Absatz 1 Nummer 3 ein Rücknahmekonzept zu erstellen hat, hat sicherzustellen, dass das 
Konsumgut kostenlos zurückgenommen wird. Der Letztverbraucher hat das Konsumgut nach 
Beendigung des Gebrauchs unverzüglich der in der Information nach § 41 Absatz 1 Nummer 5 
angegebenen Stelle zurückzugeben. 

Unterabschnitt 3 

Bauartzulassung 

§ 45 Bauartzugelassene Vorrichtungen

(1) Die Bauart folgender Vorrichtungen kann auf Antrag des Herstellers oder Verbringers der
Vorrichtung zugelassen werden (bauartzugelassene Vorrichtungen):

1. die Bauart einer Vorrichtung, die sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 enthält, oder
einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder eines Störstrahlers, wenn
Strahlenschutz und Sicherheit der Vorrichtung eine genehmigungs- und anzeigefreie
Verwendung nach der Rechtsverordnung nach § 49 Nummer 1 und 2 erlaubt,

2. die Bauart eines Röntgenstrahlers, wenn die strahlenschutztechnischen Eigenschaften den
genehmigungsfreien Betrieb einer Röntgeneinrichtung mit diesem Röntgenstrahler nach der
Rechtsverordnung nach § 49 Nummer 1 und 2 erlaubt,

3. die Bauart einer Röntgeneinrichtung als Basisschutzgerät, wenn das hohe Schutzniveau der
Bauart, einschließlich möglicher Öffnungen im Schutzgehäuse zum Ein- und Ausbringen von
Gegenständen, den genehmigungsfreien Betrieb der Röntgeneinrichtung nach der
Rechtsverordnung nach § 49 Nummer 1 und 2 erlaubt,

4. die Bauart einer Röntgeneinrichtung als Hochschutzgerät, wenn das hohe Schutzniveau der
Bauart den genehmigungsfreien Betrieb der Röntgeneinrichtung nach der Rechtsverordnung
nach § 49 Nummer 1 und 2 erlaubt,

5. die Bauart einer Röntgeneinrichtung als Vollschutzgerät, wenn das besonders hohe
Schutzniveau der Bauart den genehmigungsfreien Betrieb der Röntgeneinrichtung ohne
Beaufsichtigung durch eine Person nach der Rechtsverordnung nach § 49 Nummer 1 und 2
erlaubt, die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

6. die Bauart einer Röntgeneinrichtung als Schulröntgeneinrichtung, wenn die
strahlenschutztechnische Funktion der Bauart den Betrieb der Röntgeneinrichtung in
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Zusammenhang mit dem Unterricht in Schulen nach der Rechtsverordnung nach § 49 
Nummer 1 und 2 erlaubt. 

(2) Absatz 1 ist nicht auf Medizinprodukte oder Zubehör im Sinne des Medizinproduktegesetzes
anzuwenden. Absatz 1 Nummer 1 ist nicht auf Vorrichtungen anzuwenden, die hochradioaktive
Strahlenquellen enthalten.

§ 46 Verfahren der Bauartzulassung

(1) Dem Antrag auf Zulassung einer Bauart sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen,
insbesondere die in Anlage 2 Teil G genannten Unterlagen, beizufügen.

(2) Der Antragsteller hat der für die Zulassung der Bauart zuständigen Behörde auf Verlangen die
zur Prüfung erforderlichen Baumuster zu überlassen. Bei einer Bauart einer Vorrichtung, die
radioaktive Stoffe enthält, hat die zuständige Behörde vor ihrer Entscheidung die Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoffauswahl und der
Konstruktion der Geräte oder Vorrichtungen sowie der Qualitätssicherung zu beteiligen.

(3) Die für die Zulassung der Bauart zuständige Behörde übermittelt den Antrag gemäß § 45
Absatz 1 Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 dem Bundesamt für Strahlenschutz, sofern die beabsichtigte
Verwendung oder der beabsichtigte Betrieb der Vorrichtungen, Anlagen, Röntgeneinrichtungen
oder Störstrahler, deren Bauartzulassung beantragt worden ist, eine neue Tätigkeitsart darstellt.
Das Verfahren nach § 38 ist anzuwenden; bis zu dessen Abschluss setzt die für die Zulassung
der Bauart zuständige Behörde das Verfahren der Bauartzulassung aus.

(4) Die zuständige Behörde darf die Bauartzulassung nur erteilen, wenn

1. die Vorrichtung die in der Rechtsverordnung nach § 49 Nummer 1 und 2 festgelegten
Anforderungen erfüllt,

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben
a) gegen die Zuverlässigkeit des Herstellers oder Verbringers oder des für die Leitung der

Herstellung Verantwortlichen oder
b) gegen die für die Herstellung erforderliche technische Erfahrung des für die Leitung der

Herstellung Verantwortlichen,
3. überwiegende öffentliche Interessen der Bauartzulassung nicht entgegenstehen,
4. es sich bei der Verwendung oder dem Betrieb der bauartzuzulassenden Vorrichtung nicht um

eine nicht gerechtfertigte Tätigkeitsart nach der Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 3 handelt
und

5. das Bundesamt für Strahlenschutz nicht in einer Stellungnahme nach § 38 Absatz 1
festgestellt hat, dass die beabsichtigte Verwendung oder der Betrieb der nach § 45 Absatz 1
Nummer 1 oder 3 bis 6 bauartzuzulassenden Vorrichtung, der Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlung, der Röntgeneinrichtung oder des Störstrahlers eine nicht
gerechtfertigte Tätigkeitsart darstellt.

(5) Die Bauartzulassung wird auf längstens zehn Jahre befristet. Sie kann auf Antrag jeweils
maximal um zehn Jahre verlängert werden.

(6) Die zuständige Behörde soll über den Antrag auf Zulassung innerhalb von zwölf Monaten
nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen entscheiden. Hat der Antragsteller der
zuständigen Behörde auf deren Verlangen die zur Prüfung erforderlichen Baumuster überlassen,
soll die zuständige Behörde über den Antrag innerhalb von zwölf Monaten nach Eingang der
vollständigen Antragsunterlagen und des zur Prüfung erforderlichen Baumusters entscheiden.

§ 47 Zulassungsschein

Wird die Bauart einer Vorrichtung nach § 45 zugelassen, so erteilt die für die Zulassung der 
Bauart zuständige Behörde einen Zulassungsschein. Der Zulassungsschein enthält die folgenden 
Angaben: 

1. die für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale der bauartzugelassenen Vorrichtung,
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2. den zugelassenen Gebrauch der bauartzugelassenen Vorrichtung,
3. die Bezeichnung der dem Strahlenschutz dienenden Ausrüstungen der bauartzugelassenen

Vorrichtung,
4. inhaltliche Beschränkungen, Auflagen und Befristungen der Bauartzulassung,
5. das Bauartzeichen und die Angaben, mit denen die bauartzugelassene Vorrichtung zu

versehen ist,
6. einen Hinweis auf die Pflichten des Inhabers der bauartzugelassenen Vorrichtung nach der

Rechtsverordnung nach § 49 Nummer 5 und
7. bei einer Vorrichtung, die radioaktive Stoffe enthält, Anforderungen an die Rückführung der

Vorrichtung an den Inhaber der Bauartzulassung oder an die Entsorgung der Vorrichtung nach
der Rechtsverordnung nach § 49 Nummer 4 und 5.

§ 48 Verwendung oder Betrieb bauartzugelassener Vorrichtungen

Eine bauartzugelassene Vorrichtung darf

1. bei einer Bauart nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 nach Maßgabe der Voraussetzungen, die die
Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 1 festlegt, genehmigungs- und anzeigefrei
verwendet werden oder

2. bei einer Bauart nach § 45 Absatz 1 Nummer 2, 3, 4, 5 oder 6 nach Maßgabe der
Voraussetzungen, die für den anzeigebedürftigen Betrieb von Röntgeneinrichtungen nach
§ 19 gelten, betrieben werden.

Ist die bauartzugelassene Vorrichtung vor Ablauf der Frist der Bauartzulassung in Verkehr 
gebracht worden, so darf sie auch nach Ablauf dieser Frist verwendet oder betrieben werden. 
Satz 2 gilt nicht, wenn die für die Zulassung der Bauart zuständige Behörde bekannt gemacht 
hat, dass die Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf, weil ein ausreichender Schutz 
gegen Strahlenschäden nicht gewährleistet ist. 

§ 49 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. die technischen Anforderungen an die Bauartzulassung von Vorrichtungen festzulegen, die
eine genehmigungs- und anzeigefreie Verwendung oder einen genehmigungsfreien Betrieb
der bauartzugelassenen Vorrichtung erlauben,

2. festzulegen, unter welchen Voraussetzungen die für die Zulassung der Bauart zuständige
Behörde Ausnahmen von den technischen Anforderungen nach Nummer 1 zulassen kann,

3. zu bestimmen, dass und auf welche Weise
a) Angaben über eine Bauartzulassung bekannt zu machen sind und
b) die Festlegung, dass eine bauartzugelassene Vorrichtung nicht weiter betrieben werden

darf, bekannt zu machen ist,
4. die Pflichten des Inhabers einer Bauartzulassung festzulegen, einschließlich der Pflicht, die

bauartzugelassene Vorrichtung, die radioaktive Stoffe enthält, nach Beendigung der Nutzung
zurückzunehmen, und

5. die Pflichten des Inhabers einer bauartzugelassenen Vorrichtung festzulegen, einschließlich
der Pflicht, die bauartzugelassene Vorrichtung nach Beendigung der Nutzung dem Inhaber
zurückzugeben oder sie zu entsorgen.

Abschnitt 7 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit kosmischer Strahlung 

§ 50 Anzeigebedürftiger Betrieb von Luftfahrzeugen

(1) Wer beabsichtigt, ein Luftfahrzeug zu betreiben, das in der deutschen Luftfahrzeugrolle nach 
§ 3 Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes vom 10. Mai 2007 in der jeweils geltenden Fassung 
eingetragen ist, hat dies der zuständigen Behörde vier Wochen vor der beabsichtigten Aufnahme 
des Betriebs anzuzeigen, wenn die effektive Dosis, die das fliegende Personal durch kosmische
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Strahlung erhält, 1 Millisievert im Kalenderjahr überschreiten kann. Satz 1 gilt entsprechend für 
den Betrieb von Luftfahrzeugen, die in einem anderen Land registriert sind, wenn der Betreiber 
deutscher Staatsangehöriger oder eine juristische Person oder Personengesellschaft mit Sitz im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ist und fliegendes Personal einsetzt, das in einem 
Beschäftigungsverhältnis nach dem deutschen Arbeitsrecht steht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein der Anzeigepflicht zuvor nicht unterfallender Betrieb
eines Luftfahrzeugs derart geändert wird, dass die effektive Dosis, die das fliegende Personal
durch kosmische Strahlung erhält, 1 Millisievert im Kalenderjahr überschreiten kann.

(3) Der Anzeige sind die folgenden Unterlagen beizufügen:

1. Nachweis, dass die für die sichere Durchführung der Tätigkeit notwendige Anzahl von
Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

2. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, die zur
Anzeige verpflichtete Person, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen oder
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigte die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

3. Nachweis, dass die bei der Tätigkeit sonst tätigen Personen das notwendige Wissen und die
notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche Strahlengefährdung und die
anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen,

4. Benennung eines von der zuständigen Behörde anerkannten Rechenprogramms oder der
Nachweis, dass geeignete Messgeräte genutzt werden, die jeweils zur Ermittlung der
Körperdosis verwendet werden und den Anforderungen der auf Grund des § 76 Absatz 1
Satz 2 Nummer 11 erlassenen Rechtsverordnung genügen.

(4) Die Anzeigepflicht gilt auch für Luftfahrzeuge, die im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung betrieben werden.

§ 51 Prüfung des angezeigten Betriebs von Luftfahrzeugen

(1) Die zuständige Behörde prüft die Unterlagen innerhalb von vier Wochen nach Eingang der
Anzeige. Teilt die Behörde dem Anzeigenden vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass alle
Nachweise nach § 50 Absatz 3 erbracht sind, so darf der Anzeigende die Tätigkeit bereits mit
Erhalt der Mitteilung aufnehmen.

(2) Die zuständige Behörde kann den angezeigten Betrieb untersagen, wenn

1. eine der nachzuweisenden Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt ist; dies gilt nach
Ablauf der Frist nach Absatz 1 nur, wenn nicht in angemessener Zeit Abhilfe geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der zur Anzeige
verpflichteten Person, ihres gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigten Person oder des
Strahlenschutzbeauftragten ergeben, oder

3. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen oder gegen die hierauf beruhenden Anordnungen und Verfügungen der
Aufsichtsbehörden erheblich oder wiederholt verstoßen wird und nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird.

§ 52 Anzeigebedürftiger Betrieb von Raumfahrzeugen

(1) Wer mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes beabsichtigt, Raumfahrzeuge zu betreiben 
und dafür raumfahrendes Personal einzusetzen, das in einem Beschäftigungsverhältnis nach 
dem deutschen Arbeitsrecht steht, hat dies der zuständigen Behörde zwei Monate vor der 
beabsichtigten Aufnahme der Tätigkeit anzuzeigen, wenn die effektive Dosis, die das 
raumfahrende Personal durch kosmische Strahlung während des Betriebs des Raumfahrzeugs 
erhält, 1 Millisievert im Kalenderjahr überschreiten kann.
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(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterlagen beizufügen:

1. Nachweis, dass die für die sichere Durchführung der Tätigkeit notwendige Anzahl von
Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

2. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls kein Strahlenschutzbeauftragter notwendig ist, die zur
Anzeige verpflichtete Person, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen oder
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigte die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

3. Nachweis, dass die bei der Tätigkeit sonst tätigen Personen das notwendige Wissen und die
notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche Strahlengefährdung und die
anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen und

4. plausible Darlegung der beabsichtigten Vorgehensweise zur Ermittlung der Körperdosis nach
den Anforderungen der auf Grund von § 76 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 erlassenen
Rechtsverordnung.

(3) Ist zu erwarten, dass die Exposition des raumfahrenden Personals den Dosisgrenzwert nach
§ 78 Absatz 1 Satz 1 überschreitet, so ist zusätzlich eine gesonderte Anzeige der erhöhten
Exposition spätestens zwei Monate vor dem Einsatz des raumfahrenden Personals erforderlich.
In diesem Fall gelten die Grenzwerte nach den §§ 77 und 78 für die berufliche Exposition von
raumfahrendem Personal durch kosmische Strahlung nicht.

(4) Der gesonderten Anzeige sind die folgenden Unterlagen beizufügen:

1. Darlegung, dass die erhöhte Exposition gerechtfertigt ist,
2. Nachweis, dass die erhöhte Exposition mit dem einzusetzenden raumfahrenden Personal und

dem ermächtigten Arzt erörtert worden ist,
3. Nachweis, dass das einzusetzende raumfahrende Personal über die zu erwartenden Dosen,

die mit der erhöhten Exposition verbundenen Risiken und die zu ergreifenden
Vorsorgemaßnahmen unterrichtet worden ist,

4. Einwilligung des einzusetzenden raumfahrenden Personals zu der erhöhten Exposition.
§ 53 Prüfung des angezeigten Betriebs von Raumfahrzeugen

(1) Die zuständige Behörde prüft die Unterlagen innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der
Anzeige. Teilt die Behörde dem Anzeigenden vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass alle
Nachweise nach § 52 Absatz 2 oder 4 erbracht sind, so darf der Anzeigende die Tätigkeit bereits
mit Erhalt der Mitteilung aufnehmen.

(2) Die zuständige Behörde kann im Falle einer Anzeige nach § 52 Absatz 1 den Einsatz des
Personals untersagen, wenn

1. eine der nach § 52 Absatz 2 nachzuweisenden Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt ist;
dies gilt nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 nur, wenn nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der zur Anzeige
verpflichteten Person, ihres gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigten Person oder des
Strahlenschutzbeauftragten ergeben, oder

3. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen oder gegen die hierauf beruhenden Anordnungen und Verfügungen der
Aufsichtsbehörden erheblich oder wiederholt verstoßen wird und nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird.

(3) Im Falle einer gesonderten Anzeige nach § 52 Absatz 3 Satz 1 kann die zuständige Behörde
den Einsatz des raumfahrenden Personals zusätzlich untersagen, wenn eine der nach § 52
Absatz 4 nachzuweisenden Anforderungen nicht erfüllt ist.
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§ 54 Beendigung der angezeigten Tätigkeit

Wer eine nach § 50 Absatz 1 oder § 52 Absatz 1 angezeigte Tätigkeit beendet oder derart 
verändert, dass die effektive Dosis, die das fliegende oder raumfahrende Personal durch 
kosmische Strahlung erhält, 1 Millisievert im Kalenderjahr nicht mehr überschreiten kann, hat dies 
der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

Abschnitt 8 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit natürlich vorkommender Radioaktivität 

Unterabschnitt 1 

Arbeitsplätze mit Exposition durch natürlich vorkommende Radioaktivität 

§ 55 Abschätzung der Exposition

(1) Wer in seiner Betriebsstätte eine Tätigkeit nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 ausübt oder
ausüben lässt, die einem der in Anlage 3 genannten Tätigkeitsfelder zuzuordnen ist, hat vor
Beginn der Tätigkeit eine auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der Körperdosis
durchzuführen. Die Abschätzung ist unverzüglich zu wiederholen, wenn der Arbeitsplatz so
verändert wird, dass eine höhere Exposition auftreten kann.

(2) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass bei einer Tätigkeit nach § 4 Absatz 1 Satz 1
Nummer 10, die keinem der in Anlage 3 genannten Tätigkeitsfelder zuzuordnen ist, Expositionen
auftreten, die denen der in Anlage 3 genannten Tätigkeitsfelder entsprechen, so kann die
zuständige Behörde anordnen, dass eine Abschätzung nach Absatz 1 Satz 1 unverzüglich
durchzuführen ist. Wird der Arbeitsplatz so verändert, dass eine höhere Exposition auftreten
kann, so kann die zuständige Behörde anordnen, dass die Abschätzung unverzüglich zu
wiederholen ist.

§ 56 Anzeige

(1) Ergibt die Abschätzung, dass die Körperdosis einen der Werte für die Einstufung als beruflich
exponierte Person überschreiten kann, so hat der zur Abschätzung Verpflichtete der zuständigen
Behörde die Tätigkeit schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige auf Grund einer Abschätzung nach § 55
Absatz 1 Satz 1 hat spätestens vier Wochen vor der beabsichtigten Aufnahme der Tätigkeit zu
erfolgen; nach Ablauf dieser Frist darf der Anzeigende die Tätigkeit aufnehmen, es sei denn, die
zuständige Behörde hat das Verfahren nach § 57 Absatz 2 ausgesetzt oder die Tätigkeit
untersagt. Die Anzeige auf Grund einer Abschätzung nach § 55 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 55
Absatz 2 hat unverzüglich nach der Abschätzung zu erfolgen.

(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterlagen beizufügen:

1. Prüfbericht eines behördlich bestimmten Sachverständigen nach § 172, in dem
a) die angezeigte Tätigkeit und die vorgesehenen Strahlenschutzmaßnahmen beschrieben

sind,
b) die mögliche Körperdosis der beruflich exponierten Personen bestimmt ist und
c) nachgewiesen ist, dass bei der Tätigkeit die Ausrüstungen vorhanden und die Maßnahmen

getroffen sind, die nach dem Stand der Technik erforderlich sind, damit die
Schutzvorschriften eingehalten werden,

2. Nachweis, dass die für die sichere Durchführung der Tätigkeit notwendige Anzahl von
Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

3. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der
Anzeigende, sein gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt und
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4. Nachweis, dass die bei der Tätigkeit sonst tätigen Personen das notwendige Wissen und die
notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche Strahlengefährdung und die
anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen.

Erfolgt die Anzeige auf Grund einer Abschätzung nach § 55 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 55 
Absatz 2, so kann die zuständige Behörde im Einzelfall eine Frist für eine spätere Vorlage aller 
oder einzelner Unterlagen bestimmen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn die angezeigte Tätigkeit
wesentlich verändert wird.

§ 57 Prüfung der angezeigten Tätigkeit

(1) Die zuständige Behörde prüft die Anzeige innerhalb von vier Wochen nach Eingang der
Unterlagen. Teilt die Behörde dem Anzeigenden im Falle einer Abschätzung nach § 55 Absatz 1
Satz 1 vor Ablauf dieser Frist schriftlich mit, dass alle erforderlichen Nachweise erbracht sind,
darf der Anzeigende die Tätigkeit bereits mit Erhalt der Mitteilung aufnehmen.

(2) Leitet die zuständige Behörde innerhalb der Frist nach Absatz 1 Satz 1 ein Verfahren zur
Prüfung der Rechtfertigung nach § 7 ein, so setzt sie das Verfahren zur Prüfung der Anzeige für
die Dauer des Verfahrens zur Prüfung der Rechtfertigung aus.

(3) Die zuständige Behörde kann die Tätigkeit untersagen, wenn

1. eine der nach § 56 Absatz 2 Satz 1 nachzuweisenden Anforderungen nicht oder nicht mehr
erfüllt ist; dies gilt nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 nur, wenn nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der zur Anzeige
verpflichteten Person, ihres gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigten Person oder des
Strahlenschutzbeauftragten ergeben,

3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, ob das für die sichere Ausführung
der Tätigkeit notwendige Personal vorhanden ist,

4. es sich um eine nicht gerechtfertigte Tätigkeitsart nach einer Rechtsverordnung nach § 6
Absatz 3 handelt oder wenn unter Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2 veröffentlichten
Berichts erhebliche Zweifel an der Rechtfertigung der Tätigkeitsart bestehen,

5. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen oder gegen die darauf beruhenden Anordnungen und Verfügungen der
Aufsichtsbehörden erheblich oder wiederholt verstoßen wird und nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird oder

6. dies wegen einer erheblichen Gefährdung der Beschäftigten, Dritter oder der Allgemeinheit
erforderlich ist.

(4) Kommt der auf Grund von § 55 Absatz 2 zur Abschätzung Verpflichtete der vollziehbaren
behördlichen Anordnung nicht nach, so kann die zuständige Behörde die Tätigkeit ganz oder
teilweise bis zur Erfüllung der Anordnung untersagen.

§ 58 Beendigung der angezeigten Tätigkeit

Wer eine nach § 56 Absatz 1 Satz 1 angezeigte Tätigkeit beendet oder derart verändert, dass 
eine Abschätzung nach § 55 Absatz 1 Satz 2 ergibt, dass die Körperdosis die Werte für die 
Einstufung als beruflich exponierte Person nicht mehr überschreiten kann, hat dies der 
zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

§ 59 Externe Tätigkeit

(1) Die Pflicht zur Abschätzung der Körperdosis nach § 55 Absatz 1 gilt entsprechend für
denjenigen, der die dort genannten Tätigkeiten in einer fremden Betriebsstätte in eigener
Verantwortung ausübt oder von Personen ausüben lässt, die unter seiner Aufsicht stehen. Liegt
für die fremde Betriebsstätte eine auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung vor, so hat der
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Inhaber der Betriebsstätte eine Abschrift der Aufzeichnungen über die Abschätzung an den nach 
Satz 1 Verpflichten unverzüglich zu übermitteln. § 55 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(2) Ergibt die Abschätzung nach Absatz 1 Satz 1 oder 3, dass die Körperdosis einen der Werte
für die Einstufung als beruflich exponierte Person überschreiten kann, so hat der nach Absatz 1
Satz 1 oder 3 Verpflichtete die Tätigkeit der zuständigen Behörde entsprechend § 56 Absatz 1
anzuzeigen.

(3) Der Anzeige nach Absatz 2 sind das Ergebnis der Abschätzung nach § 55 Absatz 1 und die
folgenden Unterlagen beizufügen:

1. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der
Anzeigende, sein gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt,

2. Nachweis, dass die bei der Tätigkeit sonst tätigen Personen das notwendige Wissen und die
notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche Strahlengefährdung und die
anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen,

3. Nachweis, dass die beschäftigten Personen den Anordnungen der
Strahlenschutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauftragten derjenigen Betriebsstätten, in
denen eine nach § 56 Absatz 1 angezeigte Tätigkeit ausgeübt wird, Folge zu leisten haben,
die diese infolge ihrer Pflichten nach diesem Gesetz und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen treffen und

4. Nachweis, dass für die Beschäftigung in denjenigen Betriebsstätten, für die eine Anzeige nach
§ 56 Absatz 1 nicht erstattet ist, die Ausrüstungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen
sind, die nach dem Stand der Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften
eingehalten werden.

(4) § 56 Absatz 3 und die §§ 57 und 58 gelten für die nach Absatz 2 angezeigte Tätigkeit
entsprechend.

Unterabschnitt 2 

Tätigkeiten mit Rückständen; Materialien 

§ 60 Anfall, Verwertung oder Beseitigung von Rückständen

(1) Wer in seiner Betriebsstätte industrielle und bergbauliche Prozesse durchführt oder
durchführen lässt, bei denen jährlich mehr als insgesamt 2 000 Tonnen an Rückständen anfallen
werden und verwertet oder beseitigt werden sollen, hat dies bei der zuständigen Behörde und der
nach § 47 Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zuständigen Behörde zu Beginn
jedes Kalenderjahrs anzumelden. Die Anmeldepflicht gilt entsprechend für denjenigen, der
überwachungsbedürftige Rückstände, die im Ausland angefallen und ins Inland verbracht worden
sind, verwertet oder zur Verwertung annimmt.

(2) Der zur Anmeldung nach Absatz 1 Verpflichtete hat ein Konzept über die Verwertung und
Beseitigung der Rückstände (Rückstandskonzept) zu erstellen und der zuständigen Behörde auf
Verlangen vorzulegen. Das Rückstandskonzept hat Folgendes zu enthalten:

1. Angaben über Art, Masse, spezifische Aktivität und Verbleib der Rückstände, einschließlich
Schätzungen der in den nächsten fünf Jahren anfallenden Rückstände, und

2. eine Darstellung der getroffenen und für die nächsten fünf Jahre geplanten Beseitigungs- oder
Verwertungsmaßnahmen.

(3) Das Rückstandskonzept ist alle fünf Jahre oder auf Verlangen der zuständigen Behörde zu
einem früheren Zeitpunkt fortzuschreiben.

(4) Der zur Anmeldung nach Absatz 1 Verpflichtete hat jährlich für das vorangegangene Jahr eine
Bilanz über Art, Masse, spezifische Aktivität und Verbleib der verwerteten und beseitigten
Rückstände (Rückstandsbilanz) zu erstellen, fünf Jahre lang aufzubewahren und der zuständigen
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Behörde auf Verlangen vorzulegen. Ergänzend kann die zuständige Behörde die Vorlage 
entsprechender Nachweise nach § 21 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verlangen. 

(5) Die zuständige Behörde kann verlangen, dass Form und Inhalt des Rückstandskonzeptes und
der Rückstandsbilanz bestimmten Anforderungen genügen, und die sachliche Richtigkeit
überprüfen.

§ 61 Anfall und Lagerung überwachungsbedürftiger Rückstände;
Verordnungsermächtigung

(1) Wer in eigener Verantwortung industrielle und bergbauliche Prozesse durchführt oder
durchführen lässt, bei denen überwachungsbedürftige Rückstände anfallen, durch deren
Lagerung, Verwertung oder Beseitigung für Einzelpersonen der Bevölkerung der Richtwert der
effektiven Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr überschritten werden kann, hat Maßnahmen
zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der Richtwert nicht
überschritten wird, und sich hierzu von einer Person mit der erforderlichen Fachkunde im
Strahlenschutz beraten zu lassen. Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der
überwachungsbedürftige Rückstände, die im Ausland angefallen und ins Inland verbracht worden
sind, verwertet oder zur Verwertung annimmt.

(2) Rückstände sind überwachungsbedürftig, wenn nicht sichergestellt ist, dass bei ihrer
Beseitigung oder Verwertung die durch Rechtsverordnung nach Satz 2 festgelegten
Überwachungsgrenzen und Verwertungs- und Beseitigungswege eingehalten werden. Die
Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
für Rückstände geltenden Überwachungsgrenzen und heranzuziehenden Verwertungs- und
Beseitigungswege festzulegen.

(3) Anfallende Rückstände dürfen vor der beabsichtigten Beseitigung oder Verwertung nicht
vermischt oder verdünnt werden, um die Überwachungsgrenzen gemäß Absatz 2 einzuhalten.
Satz 1 gilt auch für im Ausland angefallene und zur Verwertung ins Inland verbrachte
Rückstände.

(4) Werden die überwachungsbedürftigen Rückstände auf dem Betriebsgelände des nach
Absatz 1 Verpflichteten gelagert, so hat dieser die Lagerung bei der zuständigen Behörde
anzumelden. Die Beendigung der Lagerung ist der zuständigen Behörde unverzüglich
mitzuteilen.

(5) Die zuständige Behörde kann verlangen, dass für die Rückstände, die nicht
überwachungsbedürftig sind, die Einhaltung der durch Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2
bestimmten Überwachungsgrenzen und Verwertungs- und Beseitigungswege nachgewiesen
wird. Sie kann hierfür technische Verfahren, geeignete Messverfahren und sonstige
Anforderungen, insbesondere solche zur Ermittlung repräsentativer Messwerte der spezifischen
Aktivität, festlegen.

(6) Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat Rückstände vor ihrer Beseitigung oder Verwertung gegen
Abhandenkommen und vor dem Zugriff durch Unbefugte zu sichern. Sie dürfen an andere
Personen nur zum Zweck der Beseitigung oder Verwertung abgegeben werden.

(7) Die grenzüberschreitende Verbringung von Rückständen ins Inland zur Beseitigung ist
verboten.

§ 62 Entlassung von Rückständen aus der Überwachung; Verordnungsermächtigung

(1) Der nach § 61 Absatz 1 Satz 1 Verpflichtete hat unter Angabe von Art, Masse und 
spezifischer Aktivität die beabsichtigte Verwertung oder Beseitigung der Rückstände bei der 
zuständigen Behörde unverzüglich anzumelden, sobald er deren Überwachungsbedürftigkeit 
nach § 61 Absatz 2 festgestellt hat. Eine Anmeldung nach Satz 1 ist entbehrlich, wenn wegen der 
Art und spezifischen Aktivität der überwachungsbedürftigen Rückstände eine Anzeige nach § 63 
Absatz 1 erstattet wird.
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(2) Die zuständige Behörde entlässt auf Antrag des nach § 61 Absatz 1 Satz 1 Verpflichteten
überwachungsbedürftige Rückstände zum Zweck einer bestimmten Verwertung oder Beseitigung
aus der Überwachung, wenn

1. auf Grund der für die Verwertung oder Beseitigung getroffenen Maßnahmen der erforderliche
Schutz der Bevölkerung vor Expositionen sichergestellt ist,

2. bei der Beseitigung oder Verwertung die Körperdosis der beruflich tätigen Personen die Werte
für die Einstufung als beruflich exponierte Person nicht überschreiten kann und

3. keine Bedenken gegen die abfallrechtliche Zulässigkeit des vorgesehenen Verwertungs- oder
Beseitigungsweges und seine Einhaltung bestehen.

Die Entlassung aus der Überwachung erfolgt durch schriftlichen Bescheid. 

(3) Maßstab für den Schutz der Bevölkerung ist, dass als Richtwert für die Exposition von
Einzelpersonen der Bevölkerung, die durch die Beseitigung oder Verwertung bedingt ist, eine
effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr auch ohne weitere Maßnahmen nach Abschluss
der Verwertung oder Beseitigung nicht überschritten wird. Sollen die überwachungsbedürftigen
Rückstände als Bauprodukt verwertet werden, so ist Maßstab für den Schutz der Bevölkerung,
dass die Anforderungen der §§ 133 bis 135 erfüllt sind.

(4) Die Exposition bei Rückständen ist unter Anwendung der Grundsätze der Rechtsverordnung
nach Absatz 6 Nummer 1 zu ermitteln. Eine abfallrechtliche Verwertung oder Beseitigung
überwachungsbedürftiger Rückstände ohne Entlassung aus der Überwachung ist nicht zulässig.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Verbringung überwachungsbedürftiger
Rückstände, die im Ausland angefallen sind. Wer beabsichtigt, im Ausland angefallene
Rückstände zur Verwertung ins Inland zu verbringen, muss zuvor der zuständigen Behörde
nachweisen, dass

1. die durch Rechtsverordnung nach § 61 Absatz 2 Satz 2 bestimmten Überwachungsgrenzen
und Verwertungswege eingehalten werden oder

2. die Voraussetzungen der Entlassung aus der Überwachung zum Zweck einer bestimmten
Verwertung vorliegen.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

1. Grundsätze für die Ermittlung von Expositionen bei Rückständen festzulegen,
2. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die zuständige Behörde bei der Entlassung

von Rückständen aus der Überwachung zur gemeinsamen Deponierung mit anderen
Rückständen und Abfällen davon ausgehen kann, dass für die Exposition von Einzelpersonen
der Bevölkerung, die durch die Beseitigung oder Verwertung bedingt ist, eine effektive Dosis
im Bereich von 1 Millisievert im Kalenderjahr auch ohne weitere Maßnahmen nach Abschluss
der Deponierung nicht überschritten wird und

3. zu bestimmen, in welchem Verfahren eine Entlassung überwachungsbedürftiger Rückstände
aus der Überwachung erfolgt, insbesondere, wenn überwachungsbedürftige Rückstände als
Bauprodukt verwertet werden sollen oder eine Verwertung oder Beseitigung in einem anderen
Bundesland vorgesehen ist.

(7) Sofern eine Entlassung überwachungsbedürftiger Rückstände aus der Überwachung nach 
diesem Gesetz, dem Atomgesetz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes oder des 
Atomgesetzes erlassenen Rechtsverordnung die Beseitigung nach den Vorschriften des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder den auf dessen Grundlage oder auf der Grundlage des bis zum 
1. Juni 2012 geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
vorsieht, dürfen diese Rückstände nach den genannten Vorschriften nicht wieder verwendet oder 
verwertet werden.

§ 63 In der Überwachung verbleibende Rückstände; Verordnungsermächtigung

(1) Ist eine Entlassung aus der Überwachung nach § 62 Absatz 2 nicht möglich, so hat der nach 
§ 61 Absatz 1 Satz 1 Verpflichtete der zuständigen Behörde Art, Masse und spezifische Aktivität
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der in der Überwachung verbleibenden Rückstände sowie eine geplante Beseitigung oder 
Verwertung dieser Rückstände oder die Abgabe zu diesem Zweck innerhalb der Frist nach Satz 2 
anzuzeigen. Die Anzeige hat nach Ablehnung eines Antrags nach § 62 Absatz 2 innerhalb 
eines Monats, anderenfalls unverzüglich, nachdem der Verpflichtete die 
Überwachungsbedürftigkeit nach § 61 Absatz 2 festgestellt hat, zu erfolgen. 

(2) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass und welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind
und wie die in der Überwachung verbleibenden Rückstände bei einer von ihr zu bestimmenden
Stelle weiter zu behandeln oder zu lagern sind.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen, auf welche Weise in der Überwachung verbleibende Rückstände zu
beseitigen sind.

§ 64 Entfernung von Kontaminationen von Grundstücken

(1) Wer industrielle oder bergbauliche Prozesse, bei denen überwachungsbedürftige Rückstände
angefallen sind, beendet, hat Kontaminationen durch überwachungsbedürftige Rückstände vor
Nutzung des Grundstücks durch Dritte, spätestens jedoch fünf Jahre nach Beendigung der
Nutzung, so zu entfernen, dass die Rückstände keine Einschränkung der Nutzung begründen.
Maßstab für eine Grundstücksnutzung ohne Einschränkungen ist, dass die Exposition, der
Einzelpersonen der Bevölkerung durch die nicht entfernten Rückstände ausgesetzt sind, den
Richtwert einer effektiven Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr nicht überschreitet.

(2) Der nach Absatz 1 Satz 1 Verpflichtete hat der zuständigen Behörde den Abschluss der
Entfernung der Kontaminationen unter Beifügung geeigneter Nachweise nach Satz 2 innerhalb
von drei Monaten mitzuteilen. Der Nachweis nach Satz 1 ist unter Anwendung der Grundsätze,
die in einer Rechtsverordnung nach § 62 Absatz 6 Nummer 1 festgelegt werden, zu erbringen.
Die Behörde kann verlangen, dass der Verbleib der entfernten Kontaminationen nachgewiesen
wird.

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall ganz oder teilweise von der Pflicht nach Absatz 1
befreien, wenn die vorgesehene Nutzung des Grundstücks oder Schutzmaßnahmen eine
Exposition von mehr als 1 Millisievert effektive Dosis im Kalenderjahr für Einzelpersonen der
Bevölkerung auch ohne Entfernung der Kontaminationen verhindern. Sie kann die Durchführung
der Pflicht nach Absatz 1 auch zu einem späteren Zeitpunkt gestatten, wenn auf dem Grundstück
weiterhin industrielle oder bergbauliche Prozesse nach § 61 Absatz 1 durchgeführt werden
sollen.

§ 65 Überwachung sonstiger Materialien; Verordnungsermächtigung

(1) Kann durch Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 mit Materialien, die im Inland
oder im Ausland angefallen und die keine Rückstände sind oder durch die Ausübung von
industriellen oder bergbaulichen Prozessen, bei denen solche Materialien anfallen, die Exposition
von Einzelpersonen der Bevölkerung so erheblich erhöht werden, dass
Strahlenschutzmaßnahmen notwendig sind, kann die zuständige Behörde Anordnungen treffen.
Sie kann insbesondere anordnen,

1. dass und welche Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind,
2. dass und wie die Materialien bei einer von ihr zu bestimmenden Stelle weiter zu behandeln

oder zu lagern sind oder
3. dass derjenige, der Materialien angenommen hat, die im Ausland angefallen und ins Inland

verbracht worden sind, diese an den ursprünglichen Besitzer im Versandstaat zurückführt.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen, auf welche Weise Materialien zu beseitigen sind.

§ 66 Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation

Besteht bei juristischen Personen das vertretungsberechtigte Organ aus mehreren Mitgliedern 
oder sind bei teilrechtsfähigen Personengesellschaften oder nichtrechtsfähigen 
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Personenvereinigungen mehrere vertretungsberechtigte Personen vorhanden, so ist der 
zuständigen Behörde mitzuteilen, wer von ihnen die Verpflichtungen nach diesem 
Unterabschnitt wahrnimmt. Die Gesamtverantwortung aller Organmitglieder oder 
vertretungsberechtigter Mitglieder der Personenvereinigung bleibt hiervon unberührt. 

Abschnitt 9 

Ausnahme 

§ 67 Ausnahme von dem Erfordernis der Genehmigung und der Anzeige

Wer als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin anderweitig unter der Aufsicht stehend im Rahmen 
einer nach diesem Gesetz genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tätigkeit beschäftigt wird, 
bedarf weder einer Genehmigung noch hat er oder sie eine Anzeige zu erstatten. 

Kapitel 3 

Freigabe 

§ 68 Verordnungsermächtigung; Verwendungs- und Verwertungsverbot

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen,

1. unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Nebenbestimmungen sowie in welchem
Verfahren eine Freigabe radioaktiver Stoffe zum Zweck der Entlassung aus der Überwachung
nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
erfolgt,

2. wer die Freigabe beantragen kann und
3. welche Pflichten im Zusammenhang mit der Freigabe zu beachten sind, insbesondere dass

und auf welche Weise über diese Stoffe Buch zu führen und der zuständigen Behörde
Mitteilung zu erstatten ist.

In der Rechtsverordnung können auch das Verfahren und die Mitteilungspflichten für die Fälle 
geregelt werden, in denen die Voraussetzungen für die Freigabe nicht mehr bestehen. 

(2) Sofern eine Freigabe radioaktiver Stoffe nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung die Beseitigung nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder
den auf dessen Grundlage oder auf der Grundlage des bis zum 1. Juni 2012 geltenden
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen vorsieht, dürfen diese
Stoffe nach den genannten Vorschriften nicht wieder verwendet oder verwertet werden.

Kapitel 4 

Betriebliche Organisation des Strahlenschutzes 

§ 69 Strahlenschutzverantwortlicher

(1) Strahlenschutzverantwortlicher ist, wer

1. einer Genehmigung nach § 10, § 12 Absatz 1, § 25 oder § 27, einer Genehmigung nach den
§§ 4, 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes, der Planfeststellung nach § 9b des Atomgesetzes oder
der Genehmigung nach § 9b Absatz 1a des Atomgesetzes bedarf,

2. eine Tätigkeit nach § 5 des Atomgesetzes ausübt,
3. eine Anzeige nach den §§ 17, 19, 22, 26, 50, 52, 56 oder 59 zu erstatten hat oder
4. auf Grund des § 12 Absatz 4 keiner Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 bedarf.
(2) Handelt es sich bei dem Strahlenschutzverantwortlichen um eine juristische Person oder um 
eine rechtsfähige Personengesellschaft, so werden die Aufgaben des 
Strahlenschutzverantwortlichen von der durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur 
Vertretung berechtigten Person wahrgenommen. Besteht das vertretungsberechtigte Organ aus 
mehreren Mitgliedern oder sind bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen mehrere
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vertretungsberechtigte Personen vorhanden, so ist der zuständigen Behörde mitzuteilen, welche 
dieser Personen die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen wahrnimmt. Die 
Gesamtverantwortung aller Organmitglieder oder Mitglieder der Personenvereinigung bleibt 
hiervon unberührt. 

§ 70 Strahlenschutzbeauftragter

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat für die Leitung oder Beaufsichtigung einer Tätigkeit die
erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten unverzüglich schriftlich zu bestellen, soweit
dies für die Gewährleistung des Strahlenschutzes bei der Tätigkeit notwendig ist. Der
Strahlenschutzverantwortliche bleibt auch im Falle einer solchen Bestellung für die Einhaltung der
Pflichten, die ihm durch dieses Gesetz und durch die auf seiner Grundlage erlassenen
Rechtsverordnungen auferlegt sind, verantwortlich.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat bei der Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten
dessen Aufgaben, dessen innerbetrieblichen Entscheidungsbereich und die zur
Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Befugnisse schriftlich festzulegen. Dem
Strahlenschutzbeauftragten obliegen die Pflichten, die ihm durch dieses Gesetz und durch die auf
dessen Grundlage ergangenen Rechtsverordnungen auferlegt sind, nur im Rahmen seiner
Befugnisse.

(3) Es dürfen nur Personen zu Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden, bei denen keine
Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen ihre Zuverlässigkeit ergeben und die die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen.

(4) Die Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten hat der Strahlenschutzverantwortliche der
zuständigen Behörde unter Angabe der festgelegten Aufgaben und Befugnisse unverzüglich
schriftlich mitzuteilen. Der Mitteilung ist die Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz beizufügen. Dem Strahlenschutzbeauftragten und dem Betriebsrat oder dem
Personalrat ist je eine Abschrift der Mitteilung zu übermitteln. Die Sätze 1 und 3 gelten
entsprechend im Falle der Änderung der Aufgaben oder Befugnisse eines
Strahlenschutzbeauftragten sowie im Falle des Ausscheidens des Strahlenschutzbeauftragten
aus seiner Funktion. Satz 2 gilt im Falle der Änderung entsprechend, falls es eine Erweiterung
der Aufgaben oder Befugnisse eines Strahlenschutzbeauftragten gibt.

(5) Die zuständige Behörde kann gegenüber dem Strahlenschutzverantwortlichen feststellen,
dass eine Person nicht als Strahlenschutzbeauftragter anzusehen ist, wenn die Person auf Grund
unzureichender Befugnisse, unzureichender Fachkunde im Strahlenschutz, fehlender
Zuverlässigkeit oder aus anderen Gründen ihre Pflichten als Strahlenschutzbeauftragter nur
unzureichend erfüllen kann.

(6) Der Strahlenschutzbeauftragte darf bei der Erfüllung seiner Pflichten nicht behindert und
wegen deren Erfüllung nicht benachteiligt werden. Steht der Strahlenschutzbeauftragte in einem
Arbeitsverhältnis mit dem zur Bestellung verpflichteten Strahlenschutzverantwortlichen, so ist die
Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, es liegen Tatsachen vor, die den
Strahlenschutzverantwortlichen zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als Strahlenschutzbeauftragter ist die
Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn,
der Strahlenschutzverantwortliche ist zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist berechtigt.

(7) Strahlenschutzbeauftragte, die für das Aufsuchen, das Gewinnen oder das Aufbereiten
radioaktiver Bodenschätze zu bestellen sind, müssen als verantwortliche Person zur Leitung oder
Beaufsichtigung des Betriebes oder eines Betriebsteiles nach § 58 Absatz 1 Nummer 2 des
Bundesberggesetzes bestellt sein, wenn auf diese Tätigkeiten die Vorschriften des
Bundesberggesetzes Anwendung finden.
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§ 71 Betriebliche Zusammenarbeit im Strahlenschutz

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat den Strahlenschutzbeauftragten unverzüglich über alle
Verwaltungsakte und Maßnahmen, die Aufgaben oder Befugnisse des
Strahlenschutzbeauftragten betreffen, zu unterrichten.

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dem Strahlenschutzverantwortlichen unverzüglich alle
Mängel mitzuteilen, die den Strahlenschutz beeinträchtigen. Kann sich der
Strahlenschutzbeauftragte über eine von ihm vorgeschlagene Maßnahme zur Behebung von
aufgetretenen Mängeln mit dem Strahlenschutzverantwortlichen nicht einigen, so hat dieser dem
Strahlenschutzbeauftragten die Ablehnung des Vorschlages schriftlich mitzuteilen und zu
begründen; dem Betriebsrat oder dem Personalrat sowie der zuständigen Behörde hat der
Strahlenschutzverantwortliche je eine Abschrift der Mitteilung einschließlich der Begründung zu
übermitteln. Unterbleibt die Mitteilung oder die Übermittlung an die zuständige Behörde, so kann
der Strahlenschutzbeauftragte sich direkt an die zuständige Behörde wenden.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte haben bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat, den Fachkräften für
Arbeitssicherheit und dem ermächtigten Arzt nach § 79 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 Buchstabe a
zusammenzuarbeiten und sie über wichtige Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu
unterrichten. Der Strahlenschutzbeauftragte hat den Betriebsrat oder Personalrat auf dessen
Verlangen in Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu beraten.

§ 72 Weitere Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen und des
Strahlenschutzbeauftragten; Verordnungsermächtigung

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 7 und 9 unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik, bei Tätigkeiten nach
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8, 10 und 11 unter Beachtung des Standes der Technik, zum
Schutz des Menschen und der Umwelt vor den schädlichen Wirkungen ionisierender Strahlung
durch geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere durch Bereitstellung geeigneter Räume,
Ausrüstungen und Geräte, durch geeignete Regelung des Betriebsablaufs und durch
Bereitstellung ausreichenden und geeigneten Personals, dafür zu sorgen, dass

1. im Sinne des § 8 Absatz 1 jede unnötige Exposition oder Kontamination von Mensch und
Umwelt vermieden wird und im Sinne des § 8 Absatz 2 jede Exposition oder Kontamination
von Mensch und Umwelt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch
unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich gehalten wird;

2. die folgenden Vorschriften eingehalten werden:
a) § 27 Absatz 3, § 77 Satz 1, § 78 Absatz 1 bis 4, § 80 Absatz 1 und 2, § 83 Absatz 1,

3 Satz 1 und 4 und Absatz 5 und § 166 sowie nach Maßgabe des § 115 Absatz 1
Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 die Vorschriften der §§ 113, 114 und 116 und

b) § 76 Absatz 2, § 85 Absatz 1 bis 3, § 90 Absatz 2, die §§ 167 und 168;
3. die Vorschriften und Schutzvorschriften einer auf Grund der §§ 24, 37 Absatz 1, von § 68

Absatz 1, der §§ 73, 76 Absatz 1, von § 79 Absatz 1, der §§ 81, 82, 85 Absatz 4, der §§ 86,
87, 89, 90 Absatz 2, von § 170 Absatz 9, § 171 erlassenen Rechtsverordnung eingehalten
werden, soweit die Rechtsverordnung dies bestimmt, und

4. die erforderlichen Maßnahmen gegen ein unbeabsichtigtes Kritischwerden von
Kernbrennstoffen getroffen werden.

Für Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 2 gilt Satz 1 entsprechend. 

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass

1. im Rahmen der ihm nach § 70 Absatz 2 übertragenen Aufgaben und Befugnisse
a) die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Vorschriften eingehalten werden,
b) die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Vorschriften und Schutzvorschriften

eingehalten werden,
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soweit nicht auf Grund der Rechtsverordnung nach Satz 2 allein der 
Strahlenschutzverantwortliche für die Einhaltung zu sorgen hat, und 

2. die Bestimmungen des Bescheides über die Genehmigung, Freigabe oder Bauartzulassung
und die von der zuständigen Behörde erlassenen Anordnungen und Auflagen eingehalten
werden, soweit ihm deren Durchführung und Erfüllung nach § 70 Absatz 2 übertragen worden
sind.

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
festzulegen, dass für die Einhaltung bestimmter in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannter 
Vorschriften und Schutzvorschriften allein der Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. Die 
Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
festzulegen, wie die Befugnisse des nach § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erforderlichen 
Strahlenschutzbeauftragten auszugestalten sind. 

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte haben dafür zu sorgen,
dass bei Gefahr für Mensch und Umwelt unverzüglich geeignete Maßnahmen zur Abwendung
dieser Gefahr getroffen werden.

§ 73 Verordnungsermächtigung für den Erlass einer Strahlenschutzanweisung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
festzulegen, dass der Strahlenschutzverantwortliche eine Strahlenschutzanweisung zu erlassen 
hat und welchen Inhalt die Strahlenschutzanweisung haben muss. 

§ 74 Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz;
Verordnungsermächtigungen

(1) Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wird in der Regel durch eine für das jeweilige
Anwendungsgebiet geeignete Ausbildung, durch praktische Erfahrung und durch die erfolgreiche
Teilnahme an von der zuständigen Stelle anerkannten Kursen erworben.

(2) Die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz werden in der Regel durch eine für das
jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Einweisung und durch praktische Erfahrung erworben.
Die in einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 Nummer 5 bestimmten Personen erwerben in der
Regel die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz durch eine geeignete Ausbildung, durch
praktische Erfahrung und durch die erfolgreiche Teilnahme an von der zuständigen Stelle
anerkannten Kursen.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Näheres über die erforderliche Fachkunde und die erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz in Abhängigkeit von dem Anwendungsgebiet und den Aufgaben der Person, die
die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz oder die erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz besitzen muss, festzulegen.

(4) Die Bundesregierung wird auch ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen,

1. welche Nachweise über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz oder die erforderlichen
Kenntnisse im Strahlenschutz zu erbringen sind,

2. dass und auf welche Weise das Vorliegen der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz
oder der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz geprüft und bescheinigt wird,

3. welche Anforderungen an die Anerkennung von Kursen zum Erwerb der erforderlichen
Fachkunde im Strahlenschutz oder der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz, an die
Anerkennung einer Berufsausbildung, die den Erwerb der erforderlichen Fachkunde im
Strahlenschutz oder der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz beinhaltet, sowie an
Kurse zu ihrer Aktualisierung zu stellen sind,

4. welche Inhalte in den Kursen zum Erwerb der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz
oder der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz und zu ihrer Aktualisierung zu vermitteln
sind,
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5. welche Personen die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz nach Absatz 2 Satz 2 zu
erwerben haben,

6. dass, in welchen Abständen und auf welche Weise Personen die erforderliche Fachkunde
oder Kenntnisse im Strahlenschutz zu aktualisieren haben,

7. unter welchen Voraussetzungen eine vergleichbare Fachkunde im Strahlenschutz oder
vergleichbare Kenntnisse im Strahlenschutz, die außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes erworben wurden, oder die Teilnahme an einem Kurs, der außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes stattgefunden hat, anerkannt werden können und

8. unter welchen Voraussetzungen die zuständige Stelle eine Bescheinigung über die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz oder die erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz entziehen kann, die Fortgeltung der Bescheinigung mit Auflagen versehen
kann oder eine Überprüfung der Fachkunde oder der Kenntnisse veranlassen kann.

§ 75 Überprüfung der Zuverlässigkeit

Für die Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen zum Schutz gegen unbefugte 
Handlungen, die zu einer Entwendung oder Freisetzung sonstiger radioaktiver Stoffe führen 
können, sind § 12b des Atomgesetzes und die Atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfungs-
Verordnung anzuwenden. 

Kapitel 5 

Anforderungen an die Ausübung von Tätigkeiten 

§ 76 Verordnungsermächtigungen für die physikalische Strahlenschutzkontrolle und
Strahlenschutzbereiche; Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten der Daten der
Körperdosis

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Anforderungen an die physikalische Strahlenschutzkontrolle festzulegen sowie
Vorgaben für Überwachungsbereiche, Kontrollbereiche und Sperrbereiche als Teil des
Kontrollbereichs (Strahlenschutzbereiche) und den Schutz von Personen, die sich in
Strahlenschutzbereichen aufhalten, zu machen. In der Rechtsverordnung kann insbesondere
festgelegt werden,

1. wann Strahlenschutzbereiche einzurichten sind und welche Merkmale sie erfüllen müssen,
2. wie Strahlenschutzbereiche abzugrenzen, zu sichern und zu kennzeichnen sind,
3. unter welchen Bedingungen Personen der Zutritt zu Strahlenschutzbereichen erlaubt wird,
4. dass Personen vor dem Zutritt zu Strahlenschutzbereichen, vor dem Einsatz als fliegendes

oder raumfahrendes Personal oder vor dem Umgang mit radioaktiven Stoffen oder vor dem
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen oder
Störstrahlern oder vor der Beförderung radioaktiver Stoffe zu unterweisen sind, welchen Inhalt
die Unterweisungen haben müssen, in welchen Zeitabständen die Unterweisung zu erfolgen
hat,

5. dass aufzuzeichnen ist, wer an der Unterweisung nach Nummer 4 teilgenommen hat, wie
lange die Aufzeichnung aufzubewahren und unter welchen Voraussetzungen sie der
zuständigen Behörde vorzulegen ist,

6. dass persönliche Schutzausrüstungen zu verwenden sind und welche persönlichen
Schutzausrüstungen zu verwenden sind,

7. dass und wie die messtechnische Überwachung zu erfolgen hat, einschließlich der
Verwendung bestimmter Strahlungsmessgeräte,

8. wie Personen, die sich in Strahlenschutzbereichen aufhalten oder aufgehalten haben, zu
überwachen sind, einschließlich der Pflicht dieser Personen, Dosimeter zu tragen,

9. dass aufzuzeichnen ist, wer sich in Strahlenschutzbereichen aufgehalten hat und welche
Ergebnisse die Überwachung hat, dass und wie lange die Aufzeichnungen aufzubewahren
sind, dass und unter welchen Voraussetzungen sie der zuständigen Behörde vorzulegen sind
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und unter welchen Voraussetzungen die Ergebnisse der Überwachung ermächtigten Ärzten 
und Arbeitgebern mitzuteilen sind, 

10. dass und in welchem Umfang Personen, die einer beruflichen Exposition ausgesetzt sein
können oder die sich in einem Strahlenschutzbereich aufhalten oder aufgehalten haben,
verpflichtet sind, sich Messungen zur Bestimmung der Körperdosis, ärztlicher Untersuchung
und, soweit zum Schutz anderer Personen oder der Allgemeinheit erforderlich, ärztlicher
Behandlung zu unterziehen, und dass die Untersuchung oder die Behandlung durch
ermächtigte Ärzte vorzunehmen ist,

11. dass, wie und durch wen die Körperdosis zu ermitteln ist,
12. welche technischen und organisatorischen Anforderungen für die nach Absatz 2, nach

§ 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b sowie nach den §§ 167 und 168 erforderliche
Aufzeichnung, Aufbewahrung, Weitergabe und Übermittlung der ermittelten Daten zur
Körperdosis gelten,

13. welche Dosimeter zur Messung der beruflichen Exposition verwendet werden dürfen und
dass sie der zu überwachenden Person zur Verfügung zu stellen sind,

14. welche Anforderungen an die Anerkennung eines Rechenprogramms zur Ermittlung der
Körperdosis des fliegenden Personals zu stellen sind,

15. welche Schutzmaßnahmen in Strahlenschutzbereichen und beim Verlassen von
Strahlenschutzbereichen zu ergreifen sind, um Kontaminationen von Personen und
Gegenständen festzustellen und zu beseitigen sowie Aktivierungen von Gegenständen
festzustellen und welche Werte der oberflächenspezifischen und spezifischen Aktivität hierfür
heranzuziehen sind sowie welche Anforderungen an mit der Dekontamination betraute
Personen zu stellen sind,

16. welche Vorkehrungen zum Schutz der Feuerwehr vor der schädlichen Wirkung
ionisierender Strahlung bei der Brandbekämpfung zu treffen sind und

17. welche weiteren Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Mitteilungs- und Vorlagepflichten im
Zusammenhang mit den Pflichten nach den Nummern 1 bis 16 bestehen.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen, für 
deren Einhaltung der Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. 

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der nach der
Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 ermittelten Daten zur Körperdosis von
Personen, die der physikalischen Strahlenschutzkontrolle unterliegen oder sich in
Strahlenschutzbereichen aufgehalten haben und weder einer beruflichen Exposition unterliegen
noch Betreuungs- und Begleitpersonen sind, unverzüglich aufgezeichnet werden. Die
Aufzeichnungen sind zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der Erstellung aufzubewahren und der
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(3) Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes)
wird nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 10 eingeschränkt.

§ 77 Grenzwert für die Berufslebensdosis

Der Grenzwert für die Summe der in allen Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen beruflich 
exponierter Personen beträgt 400 Millisievert. Die zuständige Behörde kann im Benehmen mit 
einem ermächtigten Arzt eine zusätzliche berufliche Exposition zulassen, wenn diese nicht mehr 
als 10 Millisievert effektive Dosis im Kalenderjahr beträgt und die beruflich exponierte Person 
einwilligt. Die Einwilligung ist schriftlich zu erteilen. 

§ 78 Grenzwerte für beruflich exponierte Personen

(1) Der Grenzwert der effektiven Dosis beträgt für beruflich exponierte Personen 20 Millisievert im
Kalenderjahr. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für ein einzelnes Jahr eine effektive
Dosis von 50 Millisievert zulassen, wobei in fünf aufeinander folgenden Jahren insgesamt
100 Millisievert nicht überschritten werden dürfen.

(2) Der Grenzwert der Organ-Äquivalentdosis beträgt für beruflich exponierte Personen
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1. für die Augenlinse 20 Millisievert im Kalenderjahr,
2. für die Haut, gemittelt über jede beliebige Hautfläche von einem Quadratzentimeter,

unabhängig von der exponierten Fläche, (lokale Hautdosis) 500 Millisievert im Kalenderjahr
und

3. für die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils 500 Millisievert im Kalenderjahr.
Für die Organ-Äquivalentdosis der Augenlinse gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Für beruflich exponierte Personen unter 18 Jahren beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis
1 Millisievert im Kalenderjahr. Der Grenzwert der Organ-Äquivalentdosis beträgt

1. für die Augenlinse 15 Millisievert im Kalenderjahr,
2. für die lokale Hautdosis 50 Millisievert im Kalenderjahr,
3. für die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils 50 Millisievert im Kalenderjahr.
Abweichend davon kann die zuständige Behörde für Auszubildende und Studierende im Alter 
zwischen 16 und 18 Jahren einen Grenzwert von 6 Millisievert im Kalenderjahr für die effektive 
Dosis und jeweils 150 Millisievert im Kalenderjahr für die Organ-Äquivalentdosis der Haut, der 
Hände, der Unterarme, der Füße und Knöchel zulassen, wenn dies zur Erreichung des 
Ausbildungszieles notwendig ist. 

(4) Bei gebärfähigen Frauen beträgt der Grenzwert für die Organ-Äquivalentdosis der
Gebärmutter 2 Millisievert im Monat. Für ein ungeborenes Kind, das auf Grund der Beschäftigung
der Mutter einer Exposition ausgesetzt ist, beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis vom
Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende 1 Millisievert.

(5) Die Befugnis der zuständigen Behörde nach der Rechtsverordnung nach § 79 Absatz 1 Satz 2
Nummer 1, unter außergewöhnlichen, im Einzelfall zu beurteilenden Umständen zur
Durchführung notwendiger spezifischer Arbeitsvorgänge Expositionen zuzulassen, die von den
Grenzwerten der Absätze 1 und 2 und Absatz 4 Satz 1 abweichen, bleibt unberührt.

§ 79 Verordnungsermächtigung für die berufliche Exposition; Führung einer
Gesundheitsakte

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen, welche Vorsorge- und Überwachungsmaßnahmen für den Schutz von
Personen, die einer beruflichen Exposition unterliegen, zu treffen sind. In der Rechtsverordnung
kann insbesondere festgelegt werden,

1. unter welchen Voraussetzungen eine Weiterbeschäftigung als beruflich exponierte Person bei
Grenzwertüberschreitung zulässig ist und unter welchen Voraussetzungen von den
Grenzwerten abweichende Expositionen zugelassen werden können,

2. in welchen Fällen, auf welche Weise und durch wen Dosisrichtwerte für berufliche
Expositionen festgelegt werden können und wer diese Dosisrichtwerte bei der Durchführung
von Strahlenschutzmaßnahmen zu berücksichtigen hat,

3. dass und wie Schutzvorkehrungen vor äußerer und innerer Exposition getroffen werden,
welche Beschäftigungsverbote und Beschäftigungsbeschränkungen für Personen unter
18 Jahren gelten sowie Ausnahmen von diesen Verboten und Beschränkungen,

4. welche besonderen Schutzmaßnahmen für eine schwangere oder stillende Frau und ihr Kind
zu treffen sind,

5. dass Personen zum Zweck der Kontrolle und ärztlichen Überwachung Kategorien zugeordnet
werden,

6. in welchen Fällen Personen nur nach Vorlage einer Bescheinigung ermächtigter Ärzte so
beschäftigt werden dürfen, dass sie einer beruflichen Exposition ausgesetzt sind, und dass die
zuständige Behörde bei gesundheitlichen Bedenken gegen eine solche Beschäftigung nach
Einholung eines Gutachtens ärztlicher Sachverständiger entscheidet, dass die ärztliche
Untersuchung in regelmäßigen Abständen zu wiederholen ist und auch in kürzeren Abständen
sowie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses angeordnet werden kann,
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7. welche Unterlagen, einschließlich der Gesundheitsakte nach Nummer 10, ein ermächtigter
Arzt für die Anfertigung der Bescheinigung nach Nummer 6 heranzuziehen hat, welche
Angaben die Bescheinigung enthalten muss und welches Verfahren bei der Ausstellung der
Bescheinigung zu beachten ist,

8. in welchen Fällen bei einer Person eine besondere ärztliche Überwachung durchzuführen ist
und wie diese durchzuführen ist,

9. dass und unter welchen Voraussetzungen
a) die zuständige Behörde Ärzte zur ärztlichen Untersuchung exponierter Personen

ermächtigen darf (ermächtigte Ärzte),
b) die Ermächtigung befristet werden kann,

10. welche Aufgaben und Verpflichtungen, einschließlich der Pflicht zur Führung von
Gesundheitsakten, die ermächtigten Ärzte haben,

11. dass und unter welchen Voraussetzungen ein ermächtigter Arzt
a) die Bescheinigung nach Nummer 6 dem Strahlenschutzverantwortlichen, der untersuchten

Person, einem anderen ermächtigten Arzt und der zuständigen Behörde zu übermitteln hat,
b) die Gesundheitsakte einem anderen ermächtigten Arzt und, bei Beendigung der

Ermächtigung, einer von der zuständigen Behörde benannten Stelle zu übermitteln hat,
12. dass bei der Aufstellung der Arbeitspläne für das fliegende Personal der ermittelten

Exposition im Hinblick auf eine Verringerung der Dosen Rechnung zu tragen ist,
13. welche weiteren Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Mitteilungs- und Vorlagepflichten im

Zusammenhang mit den Pflichten nach den Nummern 1 bis 12 bestehen.
Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen, für 
deren Einhaltung der Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. 

(2) Die Gesundheitsakte nach der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 hat die
folgenden Angaben zu enthalten:

1. Angaben über die Arbeitsbedingungen,
2. Angaben über die Ergebnisse der ärztlichen Überwachung,
3. die ärztliche Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 6,
4. Angaben über die Ergebnisse der besonderen ärztlichen Überwachung nach Absatz 1 Satz 2

Nummer 8,
5. Angaben über die Entscheidung der zuständigen Behörde auf Grund der Rechtsverordnung

nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 6,
a) dass die ärztliche Überwachung innerhalb eines kürzeren Zeitraums als dem in der

Rechtsverordnung festgelegten Zeitraum durchzuführen ist,
b) bei gesundheitlichen Bedenken gegen eine Beschäftigung, einschließlich des Gutachtens

des ärztlichen Sachverständigen, und
6. Angaben über die erhaltene Körperdosis.

(3) Die Gesundheitsakte ist während der Tätigkeit der beruflich exponierten Person auf dem
neuesten Stand zu halten. Sie ist so lange aufzubewahren, bis die Person das 75. Lebensjahr
vollendet hat oder vollendet hätte, mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendigung der
Wahrnehmung von Aufgaben als beruflich exponierte Person. Sie ist spätestens 100 Jahre nach
der Geburt der überwachten Person zu vernichten.

(4) Der ermächtigte Arzt nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 Buchstabe a ist verpflichtet, die
Gesundheitsakte auf Verlangen der zuständigen Behörde einer von ihr bestimmten Stelle zur
Einsicht vorzulegen und bei Beendigung der Ermächtigung zu übergeben. Dabei ist durch
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Wahrung des Patientengeheimnisses durch die
bestimmte Stelle gewährleistet ist. Der ermächtigte Arzt hat der untersuchten Person auf ihr
Verlangen Einsicht in ihre Gesundheitsakte zu gewähren.
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(5) Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes)
wird nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 6 und 8 eingeschränkt.

§ 80 Grenzwerte für die Exposition der Bevölkerung

(1) Für Einzelpersonen der Bevölkerung beträgt der Grenzwert der Summe der effektiven Dosen
1 Millisievert im Kalenderjahr durch Expositionen aus

1. genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tätigkeiten nach diesem Gesetz oder dem
Atomgesetz,

2. der staatlichen Verwahrung von Kernbrennstoffen nach § 5 Absatz 3 Satz 1 des
Atomgesetzes,

3. der planfeststellungsbedürftigen Errichtung, dem planfeststellungsbedürftigen Betrieb oder der
planfeststellungsbedürftigen Stilllegung der in § 9a Absatz 3 des Atomgesetzes genannten
Anlagen des Bundes und

4. dem Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten von radioaktiven Bodenschätzen, wenn dies der
Betriebsplanpflicht nach § 51 des Bundesberggesetzes unterliegt.

(2) Der Grenzwert der Summe der Organ-Äquivalentdosen für Einzelpersonen der Bevölkerung
beträgt

1. für die Augenlinse 15 Millisievert im Kalenderjahr und
2. für die lokale Hautdosis 50 Millisievert im Kalenderjahr.
(3) Expositionen auf Grund nichtmedizinischer Anwendung nach § 83 Absatz 1 Nummer 2
werden bei den Grenzwerten für Einzelpersonen der Bevölkerung nicht berücksichtigt.

(4) Die zuständige Behörde hat darauf hinzuwirken, dass bei mehreren zu betrachtenden
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tätigkeiten die in den Absätzen 1 und 2 genannten
Grenzwerte insgesamt eingehalten werden.

§ 81 Verordnungsermächtigung für den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
festzulegen, welche Vorsorge- und Überwachungsmaßnahmen für den Schutz von 
Einzelpersonen der Bevölkerung in Zusammenhang mit geplanten Expositionssituationen zu 
treffen sind, damit bestimmte Körperdosen und bestimmte Konzentrationen radioaktiver Stoffe in 
Luft und Wasser nicht überschritten werden. In der Rechtsverordnung kann insbesondere 
festgelegt werden, 

1. bei der Planung oder bei der Ausübung welcher Tätigkeiten die zu erwartende Exposition von
Einzelpersonen der Bevölkerung zu ermitteln ist und welche Expositionen aus weiteren
Tätigkeiten bei der Ermittlung zu berücksichtigen sind sowie welche Angaben der zuständigen
Behörde zur Wahrnehmung der Aufgabe nach § 80 Absatz 4 zu übermitteln sind,

2. für welche genehmigten oder angezeigten Tätigkeiten die erhaltene Exposition von
Einzelpersonen der Bevölkerung zu ermitteln ist und welche Angaben der
Strahlenschutzverantwortliche hierzu der zuständigen Behörde zu übermitteln hat,

3. dass und auf welche Weise die Ermittlung der erhaltenen Exposition zu dokumentieren ist,
4. auf welche Weise und unter welchen Annahmen die Exposition von Einzelpersonen der

Bevölkerung zu ermitteln ist und welche Beiträge bei der Bildung der Summe der Körperdosen
nach § 80 Absatz 1 und 2 zu berücksichtigen sind,

5. welche Dosisgrenzwerte für Ableitungen mit Luft oder Wasser bei Planung, Errichtung,
Betrieb, Stilllegung, sicherem Einschluss und Abbau von kerntechnischen Anlagen, Anlagen
im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung und Einrichtungen gelten,

6. dass und auf welche Weise die zuständige Behörde in Zusammenhang mit kerntechnischen
Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des Atomgesetzes,
Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und Einrichtungen zulässige Ableitungen
radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser festlegt sowie unter welchen Voraussetzungen die
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zuständige Behörde davon ausgehen kann, dass die Dosisgrenzwerte nach Nummer 5 
eingehalten werden, 

7. welche Vorgaben zur Emissions- und Immissionsüberwachung, die auch die Überwachung
der Exposition durch Direktstrahlung umfasst, von kerntechnischen Anlagen, Anlagen im
Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung und Einrichtungen einzuhalten sind,

8. für welche Tätigkeiten eine allgemeine Untersuchung zur Einhaltung von Umweltkriterien für
einen langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit durchzuführen ist und welche
Verfahren hierzu zu verwenden sind,

9. in welchen Fällen, auf welche Weise und durch wen Dosisrichtwerte festgelegt werden können
und wer diese Dosisrichtwerte bei der Durchführung von Strahlenschutzmaßnahmen zu
berücksichtigen hat und

10. bei der Planung welcher Tätigkeiten bauliche oder sonstige technische
Schutzmaßnahmen zur Begrenzung der Exposition durch Störfälle zu treffen und welche
Grundsätze und welche Höchstwerte für Expositionen dabei zu beachten sind.

In der Rechtsverordnung können Verwaltungsbehörden des Bundes Aufgaben zur 
Qualitätssicherung, zur Verfahrensentwicklung für Probenahme, Analyse und Messung sowie zur 
Behandlung der Daten zugewiesen werden. Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen 
Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen, für deren Einhaltung der 
Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. 

§ 82 Verordnungsermächtigung für Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen im
Zusammenhang mit Störfällen und Notfällen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen, welche Pflichten der Strahlenschutzverantwortliche zur Vorbereitung
angemessener Reaktionen auf Störfälle, mögliche Notfälle sowie bei einem Notfall zu erfüllen hat,
insbesondere

1. dass das erforderliche Personal und die erforderlichen Hilfsmittel vorzuhalten sind, um
Gefahren, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Strahlenschutzverantwortlichen durch
Störfälle oder Notfälle entstanden sind, einzudämmen und zu beseitigen, und welche
Anforderungen an die erforderliche Fachkunde oder die erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz und die Hilfsmittel zu stellen sind,

2. dass und auf welche Weise die Bevölkerung über die Schutzmaßnahmen und die
Empfehlungen für das Verhalten bei möglichen Notfällen zu informieren ist,

3. dass bei Notfällen unverzüglich alle angemessenen Maßnahmen zu treffen sind, um Gefahren
für Mensch und Umwelt abzuwenden oder die nachteiligen Auswirkungen zu beschränken,

4. dass und auf welche Weise bestimmte Behörden unverzüglich über den Eintritt eines Notfalls
zu unterrichten sind, dass diesen unverzüglich eine vorläufige erste Bewertung der Umstände
und Abschätzung der Folgen des Notfalls zu übermitteln ist und dass den zuständigen
Behörden und Hilfsorganisationen bei deren Entscheidungen und Schutzmaßnahmen Hilfe zu
leisten ist, insbesondere durch die notwendigen Informationen und die erforderliche Beratung.

(2) Unberührt bleiben Pflichten der Strahlenschutzverantwortlichen auf Grundlage anderer
Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder zur Abwehr von Gefahren für die menschliche
Gesundheit, die Umwelt oder für die öffentliche Sicherheit oder auf Grundlage unmittelbar
anwendbarer Rechtsakte der Europäischen Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft,
soweit diese Rechtsvorschriften und Rechtsakte auch bei radiologischen Gefahren anwendbar
sind.

§ 83 Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen

(1) Ionisierende Strahlung und radioaktive Stoffe dürfen am Menschen nur angewendet werden

1. im Rahmen einer medizinischen Exposition oder
2. im Rahmen der Exposition der Bevölkerung zur Untersuchung einer Person in durch Gesetz

vorgesehenen oder zugelassenen Fällen oder nach Vorschriften des allgemeinen
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Arbeitsschutzes oder nach Einwanderungsbestimmungen anderer Staaten (nichtmedizinische 
Anwendung). 

(2) Die Anwendung muss einen hinreichenden Nutzen erbringen. Bei der Bewertung, ob die
Anwendung einen hinreichenden Nutzen erbringt, ist ihr Gesamtpotential an diagnostischem oder
therapeutischem Nutzen, einschließlich des unmittelbaren gesundheitlichen Nutzens für den
Einzelnen und des Nutzens für die Gesellschaft, gegen die von der Exposition möglicherweise
verursachte Schädigung des Einzelnen abzuwägen.

(3) Die Anwendung darf erst durchgeführt werden, nachdem ein Arzt oder Zahnarzt mit der
erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz entschieden hat, dass und auf welche Weise die
Anwendung durchzuführen ist (rechtfertigende Indikation). Die rechtfertigende Indikation erfordert
bei Anwendungen im Rahmen einer medizinischen Exposition die Feststellung, dass der
gesundheitliche Nutzen der einzelnen Anwendung gegenüber dem Strahlenrisiko überwiegt. Die
rechtfertigende Indikation erfordert bei nichtmedizinischen Anwendungen die Feststellung, dass
der mit der jeweiligen Untersuchung verbundene Nutzen gegenüber dem Strahlenrisiko
überwiegt. Die rechtfertigende Indikation darf nur gestellt werden, wenn der Arzt, der die
Indikation stellt, die Person, an der ionisierende Strahlung oder radioaktive Stoffe angewendet
werden, vor Ort persönlich untersuchen kann, es sei denn, es liegt ein Fall der Teleradiologie
nach § 14 Absatz 2 vor.

(4) Absatz 3 gilt nicht für Untersuchungen mit Röntgenstrahlung nach dem
Infektionsschutzgesetz und für Anwendungen am Menschen zum Zweck der medizinischen
Forschung nach § 31 Absatz 1 oder § 32 Absatz 1.

(5) Die Exposition durch eine Untersuchung mit ionisierender Strahlung oder radioaktiven Stoffen
ist so weit einzuschränken, wie dies mit den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft zu
vereinbaren ist. Bei der Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe zur
Behandlung von Menschen ist die Dosis außerhalb des Zielvolumens so niedrig zu halten, wie
dies unter Berücksichtigung des Behandlungsziels möglich ist. Satz 1 gilt entsprechend für
nichtmedizinische Anwendungen.

§ 84 Früherkennung; Verordnungsermächtigung

(1) Früherkennung zur Ermittlung nicht übertragbarer Krankheiten ist nur zulässig, wenn die
Rechtsverordnung nach Absatz 2 dies vorsieht.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates festzulegen, welche
Früherkennungsuntersuchung unter welchen Voraussetzungen zur Ermittlung einer nicht
übertragbaren Krankheit für eine besonders betroffene Personengruppe zulässig ist. In der
Rechtsverordnung darf nur die Zulässigkeit solcher Früherkennungsuntersuchungen geregelt
werden, bei denen mit einem wissenschaftlich anerkannten Untersuchungsverfahren eine
schwere Krankheit in einem Frühstadium erfasst werden kann und so die wirksamere
Behandlung einer erkrankten Person ermöglicht wird. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Bewertung nach Absatz 3 sind zu berücksichtigen.

(3) Früherkennungsuntersuchungen zur Ermittlung nicht übertragbarer Krankheiten werden durch
das Bundesamt für Strahlenschutz unter Beteiligung von Fachkreisen wissenschaftlich bewertet,
wobei Risiko und Nutzen der Früherkennungsuntersuchung gegeneinander abzuwägen sind. Die
wissenschaftliche Bewertung ist zu veröffentlichen. Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit regelt das weitere Verfahren der wissenschaftlichen
Bewertung und ihrer Veröffentlichung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Gesundheit durch allgemeine Verwaltungsvorschriften.

(4) Früherkennung zur Ermittlung übertragbarer Krankheiten in Landesteilen oder für
Bevölkerungsgruppen mit überdurchschnittlicher Erkrankungshäufigkeit ist nur zulässig, wenn die
zuständige oberste Landesgesundheitsbehörde im Einvernehmen mit der obersten
Strahlenschutzbehörde des Landes eine Früherkennungsuntersuchung zur öffentlichen
Gesundheitsvorsorge zugelassen hat.
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(5) Erfolgt die Früherkennungsuntersuchung im Rahmen eines Früherkennungsprogramms, so
kann die Rechtsverordnung nach Absatz 2 oder die Zulassung nach Absatz 4 Ausnahmen von
der Pflicht zur rechtfertigenden Indikation zulassen, soweit Art und Umfang der
Einschlusskriterien für das Früherkennungsprogramm eine Entscheidung darüber, ob oder auf
welche Weise die Anwendung durchzuführen ist, entbehrlich machen.

§ 85 Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und behördliche Mitteilungspflichten von Daten und
Bilddokumenten bei der Anwendung am Menschen; Verordnungsermächtigung

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass über die Anwendung
ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen Aufzeichnungen angefertigt
werden. Die Aufzeichnungen müssen Folgendes enthalten:

1. Angaben zur rechtfertigenden Indikation,
2. den Zeitpunkt und die Art der Anwendung,
3. Angaben zur Exposition

a) der untersuchten oder behandelten Person oder zur Ermittlung dieser Exposition,
einschließlich einer Begründung im Falle der Überschreitung diagnostischer
Referenzwerte, sowie

b) von Betreuungs- und Begleitpersonen, sofern nach der Rechtsverordnung nach § 86
Satz 2 Nummer 3 ihre Körperdosis zu ermitteln ist,

4. den erhobenen Befund einer Untersuchung,
5. den Bestrahlungsplan und das Bestrahlungsprotokoll einer Behandlung.
Die Aufzeichnungen sind gegen unbefugten Zugriff und unbefugte Änderung zu sichern.

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat die Aufzeichnungen sowie Röntgenbilder, digitale
Bilddaten und sonstige Untersuchungsdaten aufzubewahren, und zwar

1. im Falle von Behandlungen für eine Dauer von 30 Jahren,
2. im Falle von Untersuchungen

a) einer volljährigen Person für eine Dauer von zehn Jahren,
b) bei einer minderjährigen Person bis zur Vollendung ihres 28. Lebensjahres.

Die zuständige Behörde kann verlangen, dass im Falle der Praxisaufgabe oder sonstigen 
Einstellung des Betriebes die Aufzeichnungen sowie die Röntgenbilder, die digitalen Bilddaten 
und die sonstigen Untersuchungsdaten unverzüglich bei einer von ihr bestimmten Stelle zu 
hinterlegen sind; dabei ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Wahrung des 
Patientengeheimnisses durch die bestimmte Stelle gewährleistet ist. 

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat

1. der zuständigen Behörde auf Verlangen die Aufzeichnungen vorzulegen; dies gilt nicht für
medizinische Befunde,

2. der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle auf Verlangen die Aufzeichnungen sowie die
Röntgenbilder, die digitalen Bilddaten und die sonstigen Untersuchungsdaten zur Erfüllung
ihrer nach der Rechtsverordnung nach § 86 Satz 2 Nummer 9 festgelegten Aufgaben
vorzulegen,

3. einem weiter untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt Auskünfte über die
Aufzeichnungen zu erteilen und ihm die Aufzeichnungen sowie die Röntgenbilder, die digitalen
Bilddaten und die sonstigen Untersuchungsdaten vorübergehend zu überlassen.

Bei der Weitergabe oder Übermittlung sind geeignete Maßnahmen zur Einhaltung der ärztlichen 
Schweigepflicht zu treffen. Der untersuchten oder behandelten Person ist auf deren Wunsch eine 
Abschrift der Aufzeichnungen zu überlassen. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates festzulegen,
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1. dass einer Person, die unter Anwendung von Röntgenstrahlung oder radioaktiven Stoffen
untersucht wurde, Informationen über die durchgeführte Untersuchung anzubieten sind,
welchen Inhalt diese Informationen haben müssen und in welcher Form diese Informationen
zur Verfügung zu stellen sind,

2. welche Anforderungen an die Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Röntgenbildern, digitalen
Bilddaten und sonstigen Untersuchungsdaten zu stellen sind, insbesondere zur Sicherung
ihrer Verfügbarkeit und Verhinderung von Datenverlusten,

3. welche Anforderungen an die Weitergabe und Übermittlung von Aufzeichnungen,
Röntgenbildern, digitalen Bilddaten und sonstigen Untersuchungsdaten zu stellen sind.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen, für 
deren Einhaltung der Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. 

§ 86 Verordnungsermächtigungen zum Schutz von Personen bei der Anwendung
ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
festzulegen, welche Maßnahmen, einschließlich Vorsorge- und Überwachungsmaßnahmen, für 
den Schutz von Personen, an denen ionisierende Strahlung und radioaktive Stoffe angewendet 
werden, sowie für den Schutz von Einzelpersonen der Bevölkerung bei oder nach der 
Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen zu treffen sind. In der 
Rechtsverordnung kann insbesondere festgelegt werden, 

1. auf welche Weise jede einzelne Exposition zu rechtfertigen ist,
2. auf welche Weise bei der Anwendung die medizinische Exposition und die Exposition der

Personen, an denen ionisierende Strahlung oder radioaktive Stoffe im Rahmen einer
nichtmedizinischen Anwendung angewendet werden, zu beschränken ist,

3. dass und auf welche Weise bei der Anwendung die medizinische Exposition und die
Exposition der Personen, die im Rahmen nichtmedizinischer Anwendungen untersucht
werden, zu ermitteln und zu bewerten ist,

4. welche Maßnahmen vor, bei und nach der Anwendung zu ergreifen sind, damit die für den
Strahlenschutz erforderliche Qualität unter Berücksichtigung der Erfordernisse der
medizinischen Wissenschaften eingehalten wird,

5. auf welche Weise Teleradiologie durchzuführen ist und welche Anforderungen an die Qualität
von Teleradiologiesystemen zu stellen sind,

6. welche Personen berechtigt sind, radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlung am Menschen
anzuwenden oder bei der technischen Durchführung der Anwendung tätig zu werden, und
welche Kriterien für die Bemessung der ausreichenden Anzahl des notwendigen Personals
nach § 14 Absatz 1 Nummer 4 zugrunde gelegt werden sollen,

7. dass und auf welche Weise diagnostische Referenzwerte ermittelt, erstellt und veröffentlicht
werden,

8. dass und auf welche Weise für die Bevölkerung die medizinische Exposition ermittelt wird und
dazu Erhebungen durchgeführt werden,

9. dass und auf welche Weise ärztliche und zahnärztliche Stellen zur Sicherung der Qualität bei
der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen tätig werden
und dass die zuständigen Behörden ärztliche und zahnärztliche Stellen zu diesem Zweck
bestimmen,

10. dass und in welchem Umfang ein Medizinphysik-Experte entsprechend dem
radiologischen Risiko der Strahlenanwendung hinzuzuziehen ist sowie welche
Untersuchungen mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung mit einer erheblichen
Exposition der untersuchten Person verbunden sein können,

11. dass und auf welche Weise zu gewährleisten ist, dass die Bevölkerung vor einer
Exposition durch eine Person, an der radioaktive Stoffe angewendet worden sind, geschützt
wird,

12. welche Anforderungen an die eingesetzten Ausrüstungen, Geräte und Vorrichtungen,
insbesondere im Hinblick auf das Qualitätsziel des § 14 Absatz 1 Nummer 5, zu stellen sind,
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13. dass, durch wen und auf welche Weise bei den eingesetzten Ausrüstungen, Geräten und
Vorrichtungen Maßnahmen zur Qualitätssicherung, insbesondere Überprüfungen der
physikalisch-technischen Parameter durch Abnahme- und Konstanzprüfungen, im Hinblick auf
das Qualitätsziel des § 14 Absatz 1 Nummer 5, durchzuführen sind,

14. dass und auf welche Weise im Zusammenhang mit der Behandlung von Menschen die
eingesetzten Verfahren auf Risiken für unbeabsichtigte Expositionen zu untersuchen sind und
wie die Ergebnisse dieser Untersuchung bei der Ausübung der Tätigkeit zu berücksichtigen
sind,

15. dass der Behandlungserfolg nach der Behandlung zu prüfen ist und in welchen
Zeiträumen er zu prüfen ist,

16. dass und auf welche Weise eine Person, an der ionisierende Strahlung oder radioaktive
Stoffe angewendet werden, und ihre Betreuungs- oder Begleitperson vor und nach der
Anwendung über die Risiken aufzuklären sind,

17. dass und auf welche Weise Aufzeichnungen über die Anwendung radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung einschließlich der eingesetzten Ausrüstungen, Geräte und
Vorrichtungen sowie ein Verzeichnis der eingesetzten Ausrüstungen, Geräte und
Vorrichtungen anzufertigen und aufzubewahren sind,

18. dass und auf welche Weise der zuständigen Stelle Informationen und Aufzeichnungen
über die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung zur Verfügung zu stellen
sind und

19. auf welche Weise Früherkennung durchzuführen ist und welche besonderen
Anforderungen an die Ausrüstung, Geräte und Vorrichtungen sowie an das notwendige
Wissen und die notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche Strahlengefährdung
und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen des Personals zu stellen und Maßnahmen zur
Qualitätssicherung erforderlich sind.

In der Rechtsverordnung kann auch bestimmt werden, welche Informationen und 
personenbezogenen Daten der Strahlenschutzverantwortliche der ärztlichen und zahnärztlichen 
Stelle zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe nach Satz 2 Nummer 9 zur Verfügung zu stellen hat 
sowie ob und unter welchen Voraussetzungen die ärztliche und die zahnärztliche Stelle diese 
Informationen und personenbezogenen Daten verarbeiten und aufbewahren und der zuständigen 
Behörde übermitteln dürfen. In der Rechtsverordnung kann auch bestimmt werden, dass und auf 
welche Weise die ärztliche oder zahnärztliche Stelle die Ergebnisse ihrer Prüfungen, 
einschließlich des Namens und der Anschrift des Strahlenschutzverantwortlichen, an die Stelle 
übermitteln darf, die für die Qualitätsprüfung nach dem Neunten Abschnitt des Vierten Kapitels 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zuständig ist; personenbezogene Daten der untersuchten 
oder behandelten Personen dürfen nicht übermittelt werden. Die Rechtsverordnung kann auch 
diejenigen Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen, für deren Einhaltung der 
Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. 

§ 87 Verordnungsermächtigungen zum Schutz von Personen bei der Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Tier in der Tierheilkunde

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zum Schutz der bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung in der 
Tierheilkunde anwesenden Personen festzulegen, 

1. welche Personen radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung in der Tierheilkunde
anwenden dürfen oder die Anwendung technisch durchführen dürfen und

2. dass und auf welche Weise die Exposition von Tierbegleitpersonen zu beschränken ist.
Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen, für 
deren Einhaltung der Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. 

§ 88 Register über hochradioaktive Strahlenquellen; Verordnungsermächtigungen

(1) Die Daten über hochradioaktive Strahlenquellen, die auf Grund dieses Gesetzes oder einer
Rechtsverordnung nach § 89 Satz 1 Nummer 1 erhoben werden, werden zum Zweck der
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Sicherheit und Kontrolle von Strahlenquellen zum Schutz von Leben und Gesundheit in einem 
beim Bundesamt für Strahlenschutz eingerichteten Register erfasst. 

(2) In das Register werden insbesondere folgende Angaben über die hochradioaktive
Strahlenquelle, deren Kontrolle und über erteilte Genehmigungen nach diesem Gesetz, dem
Atomgesetz oder einer Rechtsverordnung nach § 30 dieses Gesetzes oder § 11 Absatz 1
Nummer 6 des Atomgesetzes eingetragen:

1. Inhaber der Genehmigung, Ausstellungsdatum und Befristung der Genehmigung,
2. Identifizierungsnummer der hochradioaktiven Strahlenquelle,
3. Eigenschaften, Kontrollen und Verwendung der hochradioaktiven Strahlenquelle,
4. Ort des Umgangs mit der hochradioaktiven Strahlenquelle oder Ort ihrer Lagerung,
5. Erlangung oder Aufgabe der Sachherrschaft über die hochradioaktive Strahlenquelle,
6. Verlust, Diebstahl oder Fund der hochradioaktiven Strahlenquelle.
(3) Lesenden Zugriff auf das Register haben die nach den §§ 184, 185, 188, 190 und 191
zuständigen Behörden, die nach § 24 des Atomgesetzes zuständigen Behörden, das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Lesenden Zugriff haben zum Zweck der sofortigen
Ermittlung eines Inhabers und der Eigenschaften einer hochradioaktiven Strahlenquelle auf
Grund von Fund, Verlust oder der Gefahr missbräuchlicher Verwendung und bei Hinweisen und
Ermittlungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Nuklearterrorismus oder der
Nuklearkriminalität sowie des Nuklearschmuggels oder des sonstigen illegalen
grenzüberschreitenden Verbringens hochradioaktiver Strahlenquellen auch das
Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter, die in der Rechtsverordnung nach § 58
Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes bestimmte Bundespolizeibehörde, das Zollkriminalamt und
die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder gemäß ihren jeweiligen
gesetzlichen Zuständigkeiten.

(4) Auskünfte aus dem Register dürfen erteilt werden

1. den sonstigen Polizeibehörden der Länder, den Zollbehörden, dem Militärischen
Abschirmdienst und dem Bundesnachrichtendienst, soweit es für die Wahrnehmung der
jeweiligen Aufgaben erforderlich ist,

2. Behörden anderer Staaten mit vergleichbaren Aufgaben und internationalen Organisationen,
soweit es für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben erforderlich ist und bindende
Beschlüsse der Europäischen Union dies vorsehen oder dies auf Grund sonstiger
internationaler Vereinbarungen geboten ist.

(5) Die im Register gespeicherten Daten sind nach der letzten Aktualisierung der Angaben über
eine hochradioaktive Strahlenquelle 30 Jahre lang aufzubewahren.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere festzulegen über

1. Inhalt und Form der Datenerhebung und der Eintragung, über Zugriffsrechte und das
Verfahren der Erteilung von Auskünften,

2. Zugriffsrechte der Genehmigungsinhaber auf die sie betreffenden Daten und
3. die Übermittlung, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung von Daten.
§ 89 Verordnungsermächtigungen zu der Sicherheit von Strahlungsquellen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zum Schutz von Menschen vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung und zur 
Kontrolle und Sicherung radioaktiver Stoffe zu bestimmen, 

1. dass und auf welche Weise Buch zu führen ist über die Erzeugung, die Gewinnung, den
Erwerb, den Besitz, den Standort, die Abgabe und den sonstigen Verbleib von radioaktiven
Stoffen und über Messungen von Dosis und Dosisleistungen, dass Meldungen zu erstatten
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und Unterlagen aufzubewahren, zu hinterlegen und zu übergeben sind sowie auf welche 
Weise die zuständige Behörde die übermittelten Daten prüft, 

2. welche Anforderungen an die Sicherung und Lagerung radioaktiver Stoffe zu stellen sind,
3. welche Anforderungen an die Wartung und Überprüfung von Ausrüstungen, Geräten und

sonstigen Vorrichtungen zu stellen sind und wer die Wartung und Überprüfung durchzuführen
hat,

4. welche Anforderungen an die Dichtheitsprüfung von umschlossenen radioaktiven Stoffen zu
stellen sind und wer die Dichtheitsprüfung durchzuführen hat,

5. welche Strahlungsmessgeräte zu verwenden sind und welche Anforderungen an sie zu stellen
sind,

6. welche Bereiche, Räume, Geräte, Vorrichtungen, Behälter, Umhüllungen, Anlagen zur
Erzeugung ionisierender Strahlung und welche bauartzugelassenen Vorrichtungen zu
kennzeichnen sind, auf welche Weise und unter welchen Voraussetzungen die
Kennzeichnung zu erfolgen hat sowie in welchen Fällen Kennzeichnungen zu entfernen sind,

7. welche Anforderungen an die Abgabe radioaktiver Stoffe zu stellen sind,
8. welche Anforderungen an die Rücknahme hochradioaktiver Strahlenquellen zu stellen sind,
9. in welchen Fällen bei Tätigkeiten mit Strahlungsquellen Röntgenräume oder

Bestrahlungsräume zu nutzen sind und welche Anforderungen an Röntgenräume und
Bestrahlungsräume zu stellen sind,

10. welche Personen bei Tätigkeiten mit Strahlungsquellen die Strahlung anwenden oder die
Anwendung technisch durchführen dürfen, dass und wie Personen bei Tätigkeiten mit
Strahlungsquellen einzuweisen sind und welche Unterlagen bei der Ausübung dieser
Tätigkeiten verfügbar sein müssen, dass über die Einweisungen Aufzeichnungen anzufertigen
und diese der Behörde auf Verlangen vorzulegen sind,

11. dass weitere Vorsorge- und Überwachungsmaßnahmen für eine Kontrolle radioaktiver
Stoffe zum Schutz Einzelner und der Allgemeinheit zu treffen sind und welche solcher
Maßnahmen zu treffen sind,

12. welche weiteren Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Mitteilungs-, Vorlage- und
Hinterlegungspflichten im Zusammenhang mit den Pflichten nach den Nummern 1 bis 10
bestehen.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen, für 
deren Einhaltung der Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat. 

Kapitel 6 

Melde- und Informationspflichten 

§ 90 Verordnungsermächtigung für Pflichten, Aufgaben und Befugnisse bei
Vorkommnissen; Aufzeichnungs-, Übermittlungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates im Hinblick auf Vorkommnisse in geplanten Expositionssituationen Pflichten des
Strahlenschutzverantwortlichen sowie behördliche Aufgaben und Befugnisse festzulegen. In der
Rechtsverordnung kann insbesondere festgelegt werden,

1. dass und welche Maßnahmen der Strahlenschutzverantwortliche einzuleiten hat, damit
Expositionen bei einem solchen Vorkommnis so gering wie möglich gehalten werden,

2. dass und welche Maßnahmen der Strahlenschutzverantwortliche zu treffen hat, um solche
Vorkommnisse zukünftig zu vermeiden,

3. dass und auf welche Weise der Strahlenschutzverantwortliche ein Vorkommnis aufzuzeichnen
und zu untersuchen hat, dass und für welchen Zeitraum er diesbezügliche Aufzeichnungen
aufzubewahren hat,

4. dass und auf welche Weise der Strahlenschutzverantwortliche der Aufsichtsbehörde
a) ein Vorkommnis zu melden hat,
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b) Informationen und Erkenntnisse über Ursachen und Auswirkungen des Vorkommnisses
sowie Maßnahmen zur Behebung oder Begrenzung der Auswirkungen des Vorkommnisses
zu melden hat und

c) Maßnahmen zur Vermeidung von Vorkommnissen zu melden hat,
5. dass und auf welche Weise die Aufsichtsbehörde Meldungen nach Nummer 4 erfasst, prüft

und bewertet,
6. dass und wie im Bundesamt für Strahlenschutz eine zentrale Stelle zur Erfassung,

Verarbeitung und Auswertung von Informationen und Erkenntnissen über Vorkommnisse im
Zusammenhang mit der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen einzurichten ist, welche Aufgaben die zentrale Stelle im Einzelnen wahrnimmt und
wie sie diese Aufgaben wahrnimmt,

7. dass und auf welche Weise die Aufsichtsbehörde der zentralen Stelle Informationen und
Erkenntnisse über ein Vorkommnis im Zusammenhang mit der Anwendung radioaktiver Stoffe
oder ionisierender Strahlung am Menschen sowie ihre diesbezügliche Bewertung übermittelt,

8. unter welchen Voraussetzungen und in welcher Weise die Aufsichtsbehörde und die zentrale
Stelle Informationen und Erkenntnisse über Vorkommnisse veröffentlichen.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei einem Vorkommnis, das der
Rechtsverordnung nach Absatz 1 unterliegt, Name, Vornamen, Geburtsdatum und -ort,
Geschlecht und Anschrift sowie Daten zur Exposition einer durch das Vorkommnis exponierten
Person sowie zu den gesundheitlichen Folgen der Exposition unverzüglich aufgezeichnet
werden. Sofern der Strahlenschutzverantwortliche das Vorkommnis nach der Rechtsverordnung
nach Absatz 1 zu melden hat und Maßnahmen zum Schutz der exponierten Person erforderlich
sind, übermittelt er die Daten unverzüglich der zuständigen Behörde. Die Daten sind vor dem
Zugriff Unbefugter durch technisch-organisatorische Maßnahmen zu sichern. Sie sind der
zuständigen Behörde in anderen Fällen als in Satz 2 auf Verlangen zu übermitteln. Die Daten
sind 30 Jahre lang aufzubewahren und nach Ablauf dieser Frist unverzüglich zu löschen.

§ 91 Verordnungsermächtigung für Informationspflichten des Herstellers oder Lieferanten
von Geräten

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen, dass der Hersteller oder Lieferant von Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung, Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern, Bestrahlungsvorrichtungen und weiteren im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten eingesetzten Ausrüstungen, Geräten und Vorrichtungen dem 
Strahlenschutzverantwortlichen Informationen über diese Geräte zur Verfügung zu stellen hat. In 
der Rechtsverordnung kann insbesondere festgelegt werden, 

1. zu welchem Zeitpunkt der Hersteller oder Lieferant dem Strahlenschutzverantwortlichen für
welche der genannten Geräte Informationen zur Verfügung zu stellen hat,

2. welche Angaben und Unterlagen zur Verfügung gestellt werden müssen,
3. für welche Zwecke die Unterlagen geeignet sein müssen und welchen Anforderungen sie

genügen müssen,
4. dass die Informationen auch demjenigen zur Verfügung zu stellen sind, der beabsichtigt,

Strahlenschutzverantwortlicher zu werden.
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Teil 3 

Strahlenschutz bei Notfallexpositionssituationen 

Kapitel 1 

Notfallmanagementsystem des Bundes und der Länder 

Abschnitt 1 

Notfallschutzgrundsätze 

§ 92 Notfallschutzgrundsätze

(1) Die Vorschriften der folgenden Absätze (Notfallschutzgrundsätze) sind als Vorgaben bei der
Bewertung von Gefahren, die bei Notfällen durch ionisierende Strahlung entstehen können, in
den folgenden Fällen zu berücksichtigen:

1. bei dem Erlass, der Überprüfung und der Änderung von Notfallplänen und von
Rechtsverordnungen nach diesem Kapitel und nach § 117,

2. bei der Notfallreaktion von den zuständigen Behörden und den bei der Notfallreaktion
mitwirkenden Behörden und Organisationen auf der Grundlage dieses Gesetzes, der in
Nummer 1 genannten Rechtsverordnungen sowie von Rechtsvorschriften des Bundes und der
Länder zur Abwehr von Gefahren für die menschliche Gesundheit, die Umwelt oder die
öffentliche Sicherheit, soweit sie auch bei radiologischen Gefahren anwendbar sind, und
unmittelbar anwendbarer Rechtsakte der Europäischen Union und der Europäischen
Atomgemeinschaft, soweit diese den Mitgliedstaaten für radiologische Gefahren keine
abschließenden Vorgaben machen.

(2) Die Referenzwerte, die in diesem Gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen für den Schutz der Bevölkerung und der Einsatzkräfte bei Notfällen
festgelegt sind, sollen möglichst unterschritten werden.

(3) Die Exposition der Bevölkerung und der Einsatzkräfte sowie die Kontamination der Umwelt
sind bei Notfällen unter Beachtung des Standes der Wissenschaft und unter Berücksichtigung
aller Umstände des jeweiligen Notfalls durch angemessene Maßnahmen auch unterhalb der
Referenzwerte so gering wie möglich zu halten.

Abschnitt 2 

Referenz-, Dosis- und Kontaminationswerte; Abfälle und Anlagen 

§ 93 Referenzwerte für den Schutz der Bevölkerung; Verordnungsermächtigungen

(1) Für den Schutz der Bevölkerung gilt bei der Planung von Schutzmaßnahmen und bei den
Entscheidungen über ihre Durchführung in einem Notfall ein Referenzwert von 100 Millisievert für
die effektive Dosis, die betroffene Personen jeweils durch den Notfall innerhalb eines Jahres über
alle Expositionspfade erhalten würden, wenn die vorgesehenen Schutzmaßnahmen durchgeführt
würden. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Verfahren und Annahmen
zur Abschätzung, inwieweit dieser Referenzwert unterschritten, eingehalten oder überschritten
wird, festzulegen.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für mögliche Notfälle oder für einen
bereits eingetretenen Notfall ergänzend angemessene Referenzwerte für Organ-Äquivalentdosen
festzulegen. Dies gilt insbesondere zur Erleichterung der Zusammenarbeit mit anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft oder
Drittstaaten beim Schutz der Bevölkerung.
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(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt,
für einen bereits eingetretenen Notfall durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
einen niedrigeren Referenzwert für die effektive Dosis, bezogen auf ein Jahr oder eine einmalige
Exposition, festzulegen.

§ 94 Dosiswerte und Kontaminationswerte für den Schutz der Bevölkerung;
Verordnungsermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit legt für mögliche
Notfälle durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Dosiswerte fest, die als
radiologisches Kriterium für die Angemessenheit folgender Schutzmaßnahmen dienen:

1. Aufforderung zum Aufenthalt in Gebäuden,
2. Verteilung von Jodtabletten oder Aufforderung zur Einnahme von Jodtabletten und
3. Evakuierung.

Diese Werte beziehen sich auf die Dosis, die betroffene Personen in einem bestimmten Zeitraum 
nach Eintritt des Notfalls ohne Schutzmaßnahmen erhalten würden. 

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt,
für mögliche Notfälle, für einen bereits eingetretenen Notfall und für eine nach einem Notfall
bestehende Expositionssituation durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Grenzwerte für notfallbedingte Kontaminationen oder Dosisleistungen festzulegen

1. für Einzelpersonen der Bevölkerung,
2. für das Trinkwasser,
3. für Lebensmittel, Futtermittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Erzeugnisse im

Sinne von § 2 Nummer 1 des Tabakerzeugnisgesetzes,
4. für Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe sowie für Medizinprodukte,
5. für sonstige Produkte, Gegenstände und Stoffe,
6. für Fahrzeuge, Güter oder Gepäck und
7. für kontaminierte Gebiete, insbesondere für kontaminierte Grundstücke und Gewässer,
bei deren Überschreitung davon auszugehen ist, dass eine Gefahr für Einzelpersonen der 
Bevölkerung durch ionisierende Strahlung besteht. Diese Grenzwerte dienen der Durchführung 
optimierter Schutzstrategien nach § 98 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1. 

(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Rechtsverordnungen nach Absatz 2
aufzuheben, zeitlich befristet für unanwendbar zu erklären oder in ihrem Wortlaut einem
verbleibenden Anwendungsbereich anzupassen, soweit sie durch den Erlass entsprechender
Vorschriften in unmittelbar geltenden Rechtsakten der Europäischen Atomgemeinschaft oder der
Europäischen Union unbefristet oder befristet unanwendbar geworden sind.

(4) In den Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 und 2 können auch

1. Verfahren und Annahmen zur Messung, Berechnung oder Abschätzung der Dosiswerte,
Kontaminationswerte oder Dosisleistungswerte festgelegt werden oder

2. Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen diese Werte gelten.
(5) Rechtsverordnungen nach Absatz 2 ergehen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Gesundheit, dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, dem Bundesministerium des
Innern und dem Bundesministerium der Finanzen.
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§ 95 Bewirtschaftung von Abfällen, die infolge eines Notfalls kontaminiert sein können,
Errichtung und Betrieb von Anlagen; Verordnungsermächtigungen

(1) Die Bundesregierung legt für mögliche Notfälle, für einen bereits eingetretenen Notfall und für
eine nach einem Notfall bestehende Expositionssituation durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Kontaminationswerte für Abfälle und sonstige Gegenstände oder
Stoffe, die durch einen Notfall kontaminiert sind oder kontaminiert sein können, fest. Werden
diese Kontaminationswerte unterschritten, so ist davon auszugehen, dass der erforderliche
Schutz von Mensch und Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung bei der
Bewirtschaftung dieser Abfälle sowie der Errichtung und dem Betrieb oder der Benutzung der
nachfolgend genannten Anlagen nach Maßgabe des Kreislaufwirtschaftgesetzes und der
sonstigen für Abfälle und für die Anlagen geltenden Bundesgesetze und der auf diese Gesetze
gestützten Rechtsverordnungen ohne zusätzliche spezielle Schutzmaßnahmen sichergestellt ist:

1. Anlagen, in denen diese Abfälle entsorgt werden,
2. Abwasseranlagen, die Abwasser aufnehmen, das durch einen Notfall kontaminiert ist oder

kontaminiert sein kann,
3. Anlagen, in denen diese Abfälle oder diese sonstigen Gegenstände oder Stoffe insbesondere

als Brennstoff, Rohstoff, Material, Vorprodukt, Schmier-, Löse- oder sonstiges Hilfsmittel
gelagert, eingesetzt oder behandelt werden oder gelagert, eingesetzt oder behandelt werden
können.

(2) Um den Schutz des Menschen und der Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender
Strahlung sicherzustellen, regelt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates für die Vermeidung, Verwertung, Beseitigung oder sonstige Bewirtschaftung
von Abfällen, die infolge eines Notfalls radioaktiv kontaminiert sind oder radioaktiv kontaminiert
sein können, für die Errichtung und den Betrieb der in Absatz 1 Satz 2 genannten Anlagen sowie
für die Gewässeraufsicht ergänzende Anforderungen und Ausnahmen zu nachfolgenden
Rechtsvorschriften oder lässt die Erteilung von Ausnahmen zu diesen Rechtsvorschriften durch
die zuständigen Behörden zu:

1. zum Kreislaufwirtschaftsgesetz und zu den sonstigen für Abfälle geltenden Bundesgesetzen
und zu den auf diese Gesetze gestützten Rechtsverordnungen und

2. zu Bundesgesetzen, die für die Errichtung und den Betrieb der in Absatz 1 Satz 2 genannten
Anlagen gelten, und zu den auf diese Gesetze gestützten Rechtsverordnungen.

Ausnahmen dürfen nur geregelt, zugelassen oder erteilt werden, soweit Gefahren für die 
menschliche Gesundheit hierdurch nicht zu erwarten sind und Rechtsakte der Europäischen 
Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft nicht entgegenstehen. Bei solchen Ausnahmen 
sind erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu vermeiden oder zu 
vermindern, soweit dies unter Berücksichtigung der radiologischen Lage und der anderen für die 
Ausnahme erheblichen Umstände des jeweiligen Notfalls möglich und angemessen ist. Bei den 
Ausnahmen und den ergänzenden Regelungen sind Anforderungen an die Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie gegen erhebliche Nachteile und 
erhebliche Belästigungen zu berücksichtigen, insbesondere dadurch, dass die dem Stand der 
Technik entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. 

(3) Die Regelungen nach Absatz 2 beziehen sich insbesondere auf

1. die Rangfolge der Maßnahmen zur Abfallvermeidung und zur Abfallbewirtschaftung,
2. Anforderungen an die Schadlosigkeit der Verwertung,
3. die Ordnung und Durchführung der Abfallbeseitigung,
4. Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb von Deponien sowie deren Zulassung

einschließlich des Zulassungsverfahrens,
5. Anforderungen an die Überwachung der Abfallwirtschaft,
6. Anforderungen an Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen sowie deren

jeweilige Zulassung einschließlich des Zulassungsverfahrens,
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7. Anforderungen an die Errichtung, die Beschaffenheit, den Betrieb und die wesentliche
Änderung der in Absatz 1 Satz 2 genannten Anlagen, an die Zulassung dieser Anlagen
einschließlich des Zulassungsverfahrens sowie an den Zustand der Anlage und des
Anlagengrundstücks nach Betriebseinstellung,

8. Anforderungen an die Benutzung der in Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 genannten
Abwasseranlagen,

9. Anforderungen an die Benutzung von Gewässern, insbesondere an das Einbringen und
Einleiten von Stoffen in ein Gewässer; die Anforderungen können auch für den Ort des Anfalls
von Abwasser oder vor seiner Vermischung festgelegt werden,

10. Anforderungen an die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht,
11. Anforderungen an die Überwachung der Gewässereigenschaften,
12. Messmethoden und Messverfahren, insbesondere im Rahmen der Abwasserbeseitigung

und der Überwachung von Gewässereigenschaften,
13. Pflichten der Betreiber der in Absatz 1 Satz 2 genannten Anlagen,
14. die Voraussetzungen, unter denen die zuständigen Behörden Ausnahmen auf Grund

einer Verordnung nach Absatz 2 zulassen können und
15. die Anforderungen, die zur Erfüllung der sich aus Absatz 2 Satz 2 und 3 ergebenden

Pflichten zu erfüllen sind.
(4) Die Länder legen fest, welche juristischen Personen als öffentlich-rechtliche
Entsorgungsträger im Sinne des § 17 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zur Entsorgung solcher
Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen verpflichtet sind, die
auf Grund ihrer notfallbedingten Kontamination nicht in den für die Beseitigung anderer Abfälle
vorgesehenen Anlagen oder Einrichtungen behandelt, gelagert oder abgelagert werden können.

(5) Für Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 gilt § 94 Absatz 3 und 4 entsprechend.

§ 96 Eilverordnungen

(1) Bei Eilbedürftigkeit nach Eintritt eines Notfalls kann

1. das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Regelungen nach
den §§ 93, 94 und 95 Absatz 1 und

2. das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit oder das
Bundesministerium, das jeweils für abfallwirtschaftliche Regelungen außerhalb des
Geltungsbereichs des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder für Regelungen über die Errichtung
und den Betrieb der in § 95 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 genannten Anlagen zuständig ist,
Regelungen nach § 95 Absatz 2 und 3

durch Rechtsverordnung ohne die Zustimmung des Bundesrates und ohne das Einvernehmen 
der zu beteiligenden Bundesministerien erlassen (Eilverordnungen), soweit noch keine 
entsprechenden Regelungen bestehen oder die bestehenden Regelungen nicht angemessen 
sind. 

(2) Eilverordnungen treten spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre 
Geltungsdauer kann nur durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates und im 
Einvernehmen mit den zu beteiligenden Bundesministerien verlängert werden. Eilverordnungen, 
die bestehende Regelungen ändern, sind unverzüglich aufzuheben, wenn der Bundesrat dies 
verlangt.

Abschnitt 3 

Notfallvorsorge 

§ 97 Gemeinsame Vorschriften für die Notfallpläne

(1) Bund und Länder stellen Notfallpläne nach den §§ 98, 99, 100 und 101 auf. In diesen 
Notfallplänen sind die geplanten angemessenen Reaktionen auf mögliche Notfälle anhand 
bestimmter Referenzszenarien darzustellen. Die darzustellenden Notfallreaktionen umfassen
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1. die Schutzmaßnahmen, die Folgendes beinhalten:
a) Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung einer Exposition und Kontamination von

Mensch oder Umwelt und
b) Maßnahmen zur medizinischen Behandlung oder Vorsorge nach einer Exposition,

2. andere Maßnahmen, die bei einem Notfall von den beteiligten Behörden und sonstigen
Organisationen ergriffen werden sollen, um nachteilige Auswirkungen des Notfalls für die
menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu verhindern oder so gering wie möglich zu halten,
insbesondere Maßnahmen zur Prüfung, Vorbereitung, Durchführung, Überwachung,
Änderung oder Aufhebung von Schutzmaßnahmen sowie zur Zusammenarbeit und
Abstimmung bei Notfällen.

(2) Die Notfallpläne sollen die an der Notfallreaktion beteiligten Behörden und Organisationen in
die Lage versetzen, im Notfall unverzüglich abgestimmte Entscheidungen zu treffen und die
angemessenen Maßnahmen rechtzeitig durchzuführen.

(3) Die für Ausarbeitung der Notfallpläne zuständigen Behörden

1. stimmen ihre Notfallpläne aufeinander ab, soweit dies zur Vorbereitung einer koordinierten
Notfallreaktion erforderlich ist, und

2. bemühen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten um eine entsprechende Abstimmung ihrer
Notfallpläne mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen
Atomgemeinschaft sowie nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit mit
Drittstaaten.

(4) Zu den Entwürfen der Notfallpläne des Bundes, der Rechtsverordnungen nach den §§ 93
bis 95 und 117 Absatz 1 und zu den Entwürfen wesentlicher Änderungen dieser Notfallpläne und
Rechtsverordnungen soll ein jeweils auszuwählender Kreis von Vertretern der Wissenschaft, der
betroffenen Wirtschaft, der Umweltvereinigungen, der Gemeinden und Gemeindeverbände, der
an der Notfallvorsorge und -reaktion beteiligten Organisationen sowie der sonstigen
Interessenträger und der für den jeweiligen Bereich zuständigen obersten Landesbehörden
angehört werden. Satz 1 gilt nicht für den Erlass von Eilverordnungen nach den §§ 93 bis 95 und
117 Absatz 2 sowie für den Erlass, die Änderungen und Ergänzungen von Rechtsverordnungen
und Notfallplänen für einen eingetretenen Notfall nach den §§ 94 und 111. Zu den Entwürfen der
allgemeinen und besonderen Notfallplanungen der Länder und wesentlichen Änderungen dieser
Notfallplanungen soll ein vom Land jeweils auszuwählender Kreis von Interessenträgern angehört
werden. Die Länder können die Anhörung auf relevante landes- oder bereichsspezifische
Konkretisierungen oder Ergänzungen der in den Notfallplänen des Bundes vorgesehenen
optimierten Schutzstrategien und -maßnahmen beschränken.

(5) Bis zum Erlass von Notfallplänen des Bundes oder von Rechtsverordnungen nach den §§ 93
bis 95 gelten entsprechende Festlegungen und Darstellungen in den in Anlage 4 genannten
Dokumenten vorläufig als Notfallpläne des Bundes. Bis zum Erlass von Notfallplänen der Länder
nach § 100 gelten entsprechende Festlegungen und Darstellungen in Plänen, Konzepten und
Erlassen der Länder, die dem Katastrophenschutz oder der sonstigen Abwehr von Gefahren für
die menschliche Gesundheit, die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit dienen, vorläufig als
allgemeine und besondere Notfallpläne der Länder.

§ 98 Allgemeiner Notfallplan des Bundes

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bewertet
mögliche Notfallexpositionssituationen. Auf seinen Vorschlag erlässt die Bundesregierung einen
allgemeinen Notfallplan des Bundes. Der allgemeine Notfallplan des Bundes wird als allgemeine
Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen.

(2) Im allgemeinen Notfallplan des Bundes sind

1. Referenzszenarien festzulegen, die dem Bund und den Ländern als Grundlage ihrer
Planungen für Notfallreaktionen dienen, und

2. folgende allgemeine Planungen für mögliche Notfälle innerhalb oder außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes darzustellen:
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a) die Planungen des Bundes,
b) die Planungen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft, ihrer

Mitgliedstaaten und von Drittstaaten sowie
c) die Planungen internationaler Organisationen und die Planungen im Rahmen

internationaler Verträge.
(3) Der allgemeine Notfallplan des Bundes umfasst insbesondere

1. auf das jeweilige Referenzszenario optimal abgestimmte Strategien zum Schutz der
Bevölkerung und der Einsatzkräfte, die auch besonders schutzbedürftige Personen
berücksichtigen (optimierte Schutzstrategien), und

2. die weiteren in Anlage 5 genannten Elemente.
Der allgemeine Notfallplan des Bundes kann auch Hinweise auf die Notfallpläne der Länder, von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von weiteren Organisationen, die an der 
Notfallvorsorge und -reaktion beteiligt sind, enthalten oder diese Notfallpläne zusammenfassend 
darstellen. 

§ 99 Besondere Notfallpläne des Bundes

(1) Auf Vorschlag der für die jeweiligen Sachbereiche zuständigen Bundesministerien ergänzt
und konkretisiert die Bundesregierung den allgemeinen Notfallplan des Bundes durch besondere
Notfallpläne des Bundes. Die besonderen Notfallpläne des Bundes werden als allgemeine
Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen.

(2) In den besonderen Notfallplänen des Bundes sind die Planungen insbesondere für die
folgenden Anwendungsbereiche darzustellen:

1. für den Katastrophenschutz, die allgemeine Gefahrenabwehr und Hilfeleistung sowie für die
medizinische Behandlung und Vorsorge nach einer Exposition der Bevölkerung und der
Einsatzkräfte,

2. für die Trinkwassergewinnung und -versorgung,
3. für die Produktion pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse, für Lebensmittel, Futtermittel,

Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Erzeugnisse im Sinne von § 2 Nummer 1 des
Tabakerzeugnisgesetzes,

4. für Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe sowie für Medizinprodukte,
5. für sonstige Produkte, Gegenstände und Stoffe,
6. für die Beförderung von Gütern,
7. für den grenzüberschreitenden Verkehr von Personen, Fahrzeugen, Gütern und Gepäck,
8. für kontaminierte Gebiete, insbesondere für kontaminierte Grundstücke und Gewässer,
9. für die Entsorgung von Abfällen und für die Beseitigung von Abwasser sowie für die Errichtung

und den Betrieb der in § 95 Absatz 1 Satz 2 genannten Anlagen.
(3) Die besonderen Notfallpläne umfassen insbesondere die in Anlage 6 genannten Elemente.
§ 98 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 100 Allgemeine und besondere Notfallpläne der Länder

Die Länder stellen allgemeine und besondere Notfallpläne auf. Diese Notfallpläne der Länder 
ergänzen und konkretisieren den allgemeinen Notfallplan des Bundes und die besonderen 
Notfallpläne des Bundes, soweit die Länder für die Planung oder Durchführung von 
Schutzmaßnahmen zuständig sind. 

§ 101 Externe Notfallpläne für ortsfeste Anlagen oder Einrichtungen mit besonderem
Gefahrenpotential

(1) Die für den Katastrophenschutz oder für die öffentliche Sicherheit zuständigen Behörden
stellen nach Maßgabe ihrer landesrechtlichen Bestimmungen Sonderschutzpläne (externe
Notfallpläne) auf für die Umgebung von kerntechnischen Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a
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Absatz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung oder Einrichtungen im Sinne des § 5 Absatz 12 dieses Gesetzes, soweit Notfälle in der 
Anlage oder Einrichtung für eine nicht unerhebliche Personenzahl in der Umgebung der 
Anlage oder Einrichtung zu schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können. 

(2) Die externen Notfallpläne ergänzen und konkretisieren die in den allgemeinen und
besonderen Notfallplänen des Bundes und der Länder enthaltenen Planungen. Sie
berücksichtigen dabei die örtlichen Gegebenheiten sowie die Verfahren und Vorkehrungen der
Strahlenschutzverantwortlichen für den anlageninternen Notfallschutz.

§ 102 Notfallübungen

(1) Die Behörden und Organisationen, die gemäß den Notfallplänen des Bundes und der Länder
an der Notfallreaktion beteiligt sind, sowie die nach § 115 Absatz 1 für die Aus- und Fortbildung
der Einsatzkräfte Verantwortlichen führen regelmäßig Notfallübungen durch.

(2) Die Notfallübungen sind nach Art der Übung, Umfang, Notfallszenarien und Beteiligten
angemessen zu differenzieren. Zu erproben und zu üben sind insbesondere

1. die organisatorischen Vorkehrungen für die Notfallreaktion und
2. entsprechend den Notfallplänen der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit der an

der Notfallreaktion beteiligten Behörden, Organisationen und Strahlenschutzverantwortlichen
bei
a) der Lageerfassung und Lagebewertung,
b) der Abstimmung der Entscheidungen der zuständigen Behörden und
c) der Durchführung von angemessenen Schutzmaßnahmen.

§ 103 Überprüfung und Änderung der Notfallpläne

(1) Die Notfallpläne des Bundes und der Länder werden regelmäßig unter Berücksichtigung der
Erfahrungen aus den Notfallübungen, den Erkenntnissen aus Notfällen im In- oder Ausland sowie
den Veränderungen des Standes der Wissenschaft und der Rechtslage überprüft und
gegebenenfalls geändert.

(2) Die die Notfallpläne ergänzenden Informationen, wie die Kontaktdaten der zuständigen
Behörden und mitwirkenden Organisationen oder die Verzeichnisse der geltenden
Rechtsvorschriften, werden bei Änderungen aktualisiert und regelmäßig überprüft. Die Stichtage
für die Überprüfungen sind in den Notfallplänen festzulegen.

§ 104 Beschaffung von Schutzwirkstoffen

(1) Die nach § 192 Absatz 1 zuständige Behörde beschafft Schutzwirkstoffe in dem zur
Versorgung der Bevölkerung im Bundesgebiet bei möglichen Notfällen erforderlichen Umfang.
Sie stellt diese Schutzwirkstoffe den Ländern für den Katastrophenschutz zur Bevorratung,
Verteilung und Abgabe an die Bevölkerung zur Verfügung.

(2) Schutzwirkstoffe sind Arzneimittel,

1. die zur Verhinderung der Aufnahme radioaktiven Jods in die menschliche Schilddrüse
geeignet sind oder

2. die zur Verhinderung der Aufnahme von Radionukliden in den menschlichen Körper oder zur
Entfernung von Radionukliden aus dem menschlichen Körper geeignet sind.

§ 105 Information der Bevölkerung über die Schutzmaßnahmen und Empfehlungen für das
Verhalten bei möglichen Notfällen

(1) Die zuständigen Stellen des Bundes veröffentlichen die Notfallpläne des Bundes nach
Maßgabe des § 10 des Umweltinformationsgesetzes.

(2) Die zuständigen Stellen des Bundes
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1. informieren die Bevölkerung nach Maßgabe des § 10 des Umweltinformationsgesetzes in
geeigneter Weise
a) über die Grundbegriffe der Radioaktivität und die Auswirkungen der Radioaktivität auf den

Menschen und die Umwelt,
b) über die in den Notfallplänen berücksichtigten Notfälle und ihre Folgen für Bevölkerung und

Umwelt,
c) über geplante Maßnahmen zur Warnung und zum Schutz der Bevölkerung bei möglichen

Notfällen
und 

2. geben der Bevölkerung Empfehlungen für das Verhalten bei möglichen Notfällen.
(3) Die Länder informieren die Bevölkerung über die in Absatz 2 Nummer 1 genannten
Angelegenheiten nach Maßgabe der landesrechtlichen Vorschriften und geben der Bevölkerung
Empfehlungen für das Verhalten bei möglichen Notfällen, die die Empfehlungen nach Absatz 2
Nummer 2 ergänzen und konkretisieren.

(4) Die Informationen und die Verhaltensempfehlungen sind regelmäßig und bei wesentlichen
Änderungen zu aktualisieren und in aktualisierter Fassung unaufgefordert zu veröffentlichen. Sie
müssen der Öffentlichkeit ständig zugänglich sein.

Abschnitt 4 

Radiologische Lage, Notfallreaktion 

§ 106 Radiologisches Lagezentrum des Bundes

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit richtet ein
radiologisches Lagezentrum des Bundes ein.

(2) Das radiologische Lagezentrum des Bundes hat folgende Aufgaben:

1. Sammlung, Auswertung und Dokumentation von Daten über regionale und überregionale
Notfälle,

2. Erstellung des radiologischen Lagebildes nach § 108 Absatz 2 Satz 1 und 3,
3. Bereitstellung oder Übermittlung dieses radiologischen Lagebildes an die Länder und an das

Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern im Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe,

4. Bereitstellung oder Übermittlung dieses radiologischen Lagebildes an die im allgemeinen
Notfallplan des Bundes festgelegten obersten Bundesbehörden,

5. Informationsaustausch über die radiologische Lage und über deren Bewertung innerhalb der
Bundesregierung und mit den Ländern sowie mit anderen Mitgliedstaaten, mit Organen und
Einrichtungen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft, mit
Drittstaaten und mit internationalen Organisationen, soweit keine andere Zuständigkeit durch
ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes festgelegt ist,

6. Koordinierung der Schutzmaßnahmen und der Maßnahmen zur Information der Bevölkerung
sowie von Hilfeleistungen bei Notfällen innerhalb der Bundesregierung und mit den Ländern
sowie mit anderen Mitgliedstaaten, mit Organen und Einrichtungen der Europäischen Union
und der Europäischen Atomgemeinschaft, mit Drittstaaten und mit internationalen
Organisationen, soweit keine andere Zuständigkeit durch ein Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes festgelegt ist,

7. Information der Bevölkerung und Empfehlungen für das Verhalten bei Notfällen gemäß § 112
Absatz 3,

8. Koordinierung der Messungen des Bundes und der Länder und anderer an der Bewältigung
des Notfalls beteiligten Organisationen zur Vervollständigung des radiologischen Lagebildes
und der Datenbasis zur Dosisabschätzung.

(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben vom Bundesamt für Strahlenschutz, vom Bundesamt für die
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Sicherheit der nuklearen Entsorgung, von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 
und vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unterstützt. 

§ 107 Aufgaben der Länder bei der Ermittlung und Auswertung der radiologischen Lage

Die Länder übermitteln dem radiologischen Lagezentrum des Bundes unverzüglich

1. Daten, die nach § 162 Absatz 2 an die Zentralstelle des Bundes zur Überwachung der
Umweltradioaktivität übermittelt werden,

2. Mitteilungen des Strahlenschutzverantwortlichen über einen überregionalen oder regionalen
Notfall in ihrem Landesgebiet oder ein Ereignis in ihrem Landesgebiet, das zu einem solchen
Notfall führen kann, oder

3. sonstige Erkenntnisse über einen überregionalen oder regionalen Notfall in ihrem
Landesgebiet,

4. bei einem überregionalen oder regionalen Notfall in ihrem Landesgebiet die für die
radiologische Lage relevanten Daten zur Anlage oder Strahlungsquelle, zum radiologischen
Inventar und zu Freisetzungen sowie Freisetzungsabschätzungen und -prognosen,

5. bei einem überregionalen oder regionalen Notfall im Bundesgebiet oder im grenznahen
Ausland anlagenbezogene Messdaten, die aus anlagenbezogenen Messprogrammen zur
Immissionsüberwachung oder aus lageabhängig durchgeführten weiteren
Immissionsmessungen stammen,

6. bei überregionalen oder regionalen Notfällen Mitteilungen über die von den zuständigen
Landesbehörden getroffenen Schutzmaßnahmen sowie über Informationen der Bevölkerung
und Verhaltensempfehlungen gemäß § 112 Absatz 2 und

7. Mitteilungen über die Wirksamkeit dieser Schutzmaßnahmen und Verhaltensempfehlungen.
§ 108 Radiologisches Lagebild

(1) Nach Eintritt eines überregionalen oder regionalen Notfalls wird ein radiologisches Lagebild
erstellt. In dem radiologischen Lagebild werden die Informationen nach den §§ 106, 107 und
161 bis 163 und weitere relevante Informationen zu Art, Umfang und zu erwartender Entwicklung
der radiologischen Lage aufbereitet, dargestellt und bewertet. Das radiologische Lagebild ist
entsprechend der weiteren Entwicklung des Notfalls und der relevanten Informationen zu
aktualisieren. Soweit eine Dosisabschätzung nach § 111 Absatz 1 vorliegt, ist auch diese in das
radiologische Lagebild aufzunehmen.

(2) Das radiologische Lagebild wird bei einem überregionalen Notfall vom radiologischen
Lagezentrum des Bundes erstellt. Bei einem regionalen Notfall erstellt das Land, in dem sich der
Notfall ereignet hat, das radiologische Lagebild. Das Land kann diese Aufgabe allgemein oder im
Einzelfall im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit an das radiologische Lagezentrum des Bundes abgeben; das radiologische
Lagezentrum des Bundes kann die Aufgabe im Einzelfall im Benehmen mit dem Land an sich
ziehen. Wenn das radiologische Lagezentrum des Bundes für die Erstellung des radiologischen
Lagebildes zuständig ist, kann es im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesbehörde
die Aufgabe der Fortschreibung des radiologischen Lagebildes an das Land abgeben, in dem
sich der Notfall ereignet hat, wenn sich die weiteren Auswirkungen dieses Notfalls voraussichtlich
im Wesentlichen auf dieses Land beschränken werden.

(3) Die Bundesregierung kann im allgemeinen Notfallplan des Bundes mit Zustimmung des
Bundesrates insbesondere anhand der darin festgelegten Referenzszenarien bestimmen, wann
von einem überregionalen, regionalen oder lokalen Notfall auszugehen ist.

(4) Durch Verwaltungsvereinbarung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit mit der zuständigen obersten Landesbehörde kann festgelegt werden, dass bei
einem Notfall in einer kerntechnischen Anlage oder Einrichtung, die nach den §§ 6, 7 oder 9 des
Atomgesetzes einer Genehmigung oder nach § 9b des Atomgesetzes der Planfeststellung
bedarf, das Land, in dem sich die kerntechnische Anlage oder die Einrichtung befindet, dem
radiologischen Lagezentrum des Bundes zusätzlich zu den Daten nach § 107 eine Aufbereitung
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seiner regionalen Daten zur Verfügung stellt, und zwar bis zu der Entfernung von der 
kerntechnischen Anlage oder Einrichtung, die die verfahrensmäßige und technische Ausstattung 
des Landes prognostisch und diagnostisch zulässt. 

§ 109 Entscheidungen über Schutzmaßnahmen durch die zuständigen Behörden

(1) Ob bei einem Notfall Schutzmaßnahmen getroffen werden und welche Schutzmaßnahmen bei
diesem Notfall angemessen sind, entscheiden die zuständigen Behörden nach Maßgabe der
Rechtsverordnungen auf Grundlage der §§ 94 bis 96 und, soweit sich aus diesen nichts anderes
ergibt, auf Grundlage

1. der für derartige Maßnahmen geltenden Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder zur
Abwehr von Gefahren für die menschliche Gesundheit, für die Umwelt oder für die öffentliche
Sicherheit und

2. unmittelbar anwendbarer Rechtsakte der Europäischen Union und der Europäischen
Atomgemeinschaft,

soweit diese Rechtsvorschriften und Rechtsakte auch bei radiologischen Gefahren anwendbar 
sind. Bei den Entscheidungen sind die Notfallpläne zu beachten sowie die radiologische Lage 
und die anderen entscheidungserheblichen Umstände des jeweiligen Notfalls zu berücksichtigen. 

(2) Für die Bewertung der radiologischen Lage ist bei überregionalen und regionalen Notfällen
das radiologische Lagebild nach § 108 maßgeblich.

(3) Im weiteren Verlauf des Notfalls prüfen die zuständigen Behörden, ob die Schutzmaßnahmen
geändert, ergänzt oder beendet werden sollen. Sie berücksichtigen dabei die Wirksamkeit der
getroffenen Schutzmaßnahmen sowie Veränderungen der radiologischen Lage und der anderen
Umstände des Notfalls.

§ 110 Zusammenarbeit und Abstimmung bei Notfällen

Die Behörden und Organisationen, die an Entscheidungen über Schutzmaßnahmen oder deren 
Durchführung beteiligt sind, arbeiten nach Maßgabe der Notfallpläne zusammen. Die 
Entscheidungen und Schutzmaßnahmen sind im erforderlichen Umfang aufeinander 
abzustimmen, soweit die rechtzeitige Durchführung angemessener Schutzmaßnahmen dadurch 
nicht verhindert oder unangemessen verzögert wird. 

§ 111 Dosisabschätzung, Abschätzung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen,
Anpassung der Notfallplanungen bei überregionalen und regionalen Notfällen

(1) Bei einem überregionalen oder regionalen Notfall schätzt die für die Erstellung des
radiologischen Lagebildes zuständige Behörde oder Stelle für betroffene Bevölkerungsgruppen
die Dosis ab, die diese infolge des Notfalls bereits aufgenommen haben und voraussichtlich noch
aufnehmen werden (Dosisabschätzung).

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vergleicht bei
einem überregionalen oder regionalen Notfall die Ergebnisse der Dosisabschätzung mit dem
Referenzwert und schätzt die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen, der Verhaltensempfehlungen
und der angewandten Schutzstrategien ab. Es prüft, ob die Referenzwerte für den Schutz der
Bevölkerung, die Dosiswerte und die Grenzwerte für notfallbedingte Kontaminationen oder
Dosisleistungen an die radiologische Lage und die anderen relevanten Umstände des jeweiligen
Notfalls oder an eingetretene oder zu erwartende Veränderungen dieser Umstände angepasst
werden sollen. Es berücksichtigt dabei die Notfallschutzgrundsätze, die Ergebnisse der
Dosisabschätzung sowie die Informationen über die getroffenen und noch vorgesehenen
Schutzmaßnahmen und Verhaltensempfehlungen, die von den zuständigen Bundes- und
Landesbehörden nach den §§ 106 und 107 bereitgestellt worden sind.

(3) Die zuständigen Bundesministerien prüfen bei einem überregionalen oder regionalen Notfall
im Rahmen ihrer in den §§ 98, 99 und § 96 Absatz 1 genannten Zuständigkeiten, ob die
Schutzstrategien, die Schutzmaßnahmen, die Verhaltensempfehlungen und sonstigen
Regelungen, die in den Notfallplänen des Bundes und in Rechtsverordnungen nach § 95

125



festgelegt sind, an die radiologische Lage und die anderen relevanten Umstände des jeweiligen 
Notfalls oder an eingetretene oder zu erwartende Veränderungen dieser Umstände angepasst 
werden sollen. Sie berücksichtigen dabei die Ergebnisse der Abschätzung der Wirksamkeit der 
Schutzmaßnahmen, Verhaltensempfehlungen und angewandten Schutzstrategien. 

(4) Soweit es bei einem überregionalen oder regionalen Notfall für abgestimmte und
angemessene Entscheidungen über die erforderlichen Schutzmaßnahmen oder für deren
Durchführung erforderlich ist, ändert oder ergänzt die Bundesregierung auf Vorschlag der
zuständigen Bundesministerien durch allgemeine Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des
Bundesrates die Notfallpläne des Bundes für diesen Notfall.

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, bei einem überregionalen oder regionalen Notfall bei
Eilbedürftigkeit durch Einzelweisungen nach Artikel 84 Absatz 5 des Grundgesetzes für diesen
Notfall

1. zu bestimmen, welche der in den Notfallplänen für bestimmte Referenzszenarien festgelegten
optimierten Schutzstrategien ganz oder teilweise entsprechend anzuwenden sind, wenn
dieser Notfall möglicherweise wesentlich von den Referenzszenarien abweicht oder die
Erkenntnisse über diesen Notfall noch nicht ausreichen, um ihn einem bestimmten
Referenzszenario zuzuordnen oder

2. Richtwerte für notfallbedingte Kontaminationen oder Dosisleistungen festzulegen.
(6) Eilbedürftigkeit liegt vor, wenn

1. die in den bestehenden Notfallplänen des Bundes festgelegten optimierten Schutzstrategien
oder die in diesen Notfallplänen und in Rechtsverordnungen nach diesem Kapitel festgelegten
Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Abschätzungen nach den Absätzen 1 und 2
sowie der internationalen Zusammenarbeit und Koordinierung nicht angemessen oder
ausreichend sind und

2. Rechtsverordnungen nach diesem Kapitel oder Notfallpläne des Bundes für diesen Notfall
voraussichtlich nicht rechtzeitig erlassen oder geändert werden können.

§ 112 Information der betroffenen Bevölkerung und Empfehlungen für das Verhalten bei
Notfällen

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden informieren bei einem lokalen Notfall
unverzüglich die möglicherweise betroffene Bevölkerung über den Notfall und geben ihr
angemessene Empfehlungen für das Verhalten bei diesem Notfall.

(2) Die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden unterrichten bei überregionalen und
regionalen Notfällen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich zu einer Katastrophe geführt haben oder
führen können, unverzüglich die in ihrem Zuständigkeitsbereich möglicherweise betroffene
Bevölkerung über den eingetretenen Notfall und geben ihr angemessene Empfehlungen für das
Verhalten in diesem Notfall.

(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unterrichtet
unverzüglich bei überregionalen und regionalen Notfällen die möglicherweise betroffene
Bevölkerung und gibt ihr angemessene Empfehlungen für das Verhalten bei diesem Notfall,
soweit nicht die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden nach Absatz 2 für die
Unterrichtung der Bevölkerung und Verhaltensempfehlungen zuständig sind.

(4) Die Informationen, Aufforderungen und Verhaltensempfehlungen umfassen die in Anlage 7
aufgeführten Punkte, die für den jeweiligen Notfall relevant sind.
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Kapitel 2 

Schutz der Einsatzkräfte 

§ 113 Unterrichtung, Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte im Rahmen der
Notfallvorsorge

(1) Personen, die in den Notfallplänen des Bundes oder der Länder oder in internen Planungen
der Strahlenschutzverantwortlichen

1. als Einsatzkräfte vorgesehen sind,
2. als Fachkräfte für die Mitwirkung an Entscheidungen über Aufgaben und Maßnahmen von

Einsatzkräften vorgesehen sind oder
3. für die Unterrichtung der Einsatzkräfte im Notfalleinsatz vorgesehen sind,
sind über die gesundheitlichen Risiken, die ein Einsatz bei einem Notfall mit sich bringen kann, 
und über die bei einem Einsatz zu treffenden Schutz- und Überwachungsmaßnahmen 
angemessen zu unterrichten und entsprechend aus- und fortzubilden. 

(2) Die Unterrichtung, Aus- und Fortbildung berücksichtigt die in den Notfallplänen
berücksichtigten Notfälle sowie die entsprechenden Arten des Einsatzes oder der Mitwirkungs-
oder Unterrichtungsaufgaben. Die Inhalte der Unterrichtung, Aus- und Fortbildung und die Lehr-
und Lernmittel werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Soweit es zweckdienlich ist,
soll die Aus- und Fortbildung auch die Teilnahme an Notfallübungen umfassen.

§ 114 Schutz der Einsatzkräfte bei Notfalleinsätzen

(1) Bei Notfalleinsätzen ist durch dem jeweiligen Einsatzzweck angemessene Schutz- und
Überwachungsmaßnahmen anzustreben, dass die Exposition von Einsatzkräften in dieser
Expositionssituation unterhalb der Werte bleibt, die in § 78 bei geplanten Expositionssituationen
als Dosisgrenzwerte festgesetzt sind.

(2) Sofern der Einsatz dem Schutz des Lebens oder der Gesundheit dient und einer der Werte
nach Absatz 1 bei Einsätzen zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit auch durch
angemessene Schutz- und Überwachungsmaßnahmen nicht eingehalten werden kann, ist
anzustreben, dass die Exposition der Einsatzkräfte den Referenzwert für die effektive Dosis von
100 Millisievert nicht überschreitet. Die Einsatzkräfte müssen vor dem jeweiligen Einsatz über die
mit ihm verbundenen gesundheitlichen Risiken und die zu treffenden Schutz- und
Überwachungsmaßnahmen angemessen unterrichtet werden. Bei Einsatzkräften, die bereits im
Rahmen der Notfallvorsorge unterrichtet, aus- und fortgebildet wurden, ist deren allgemeine
Unterrichtung entsprechend den Umständen des jeweiligen Notfalls zu ergänzen. Schwangere
und Personen unter 18 Jahren dürfen nicht in Situationen nach Satz 1 eingesetzt werden.

(3) Sofern der Einsatz der Rettung von Leben, der Vermeidung schwerer strahlungsbedingter
Gesundheitsschäden oder der Vermeidung oder Bekämpfung einer Katastrophe dient und die
effektive Dosis 100 Millisievert auch bei angemessenen Schutz- und Überwachungsmaßnahmen
überschreiten kann, ist anzustreben, dass die Exposition von Notfalleinsatzkräften den
Referenzwert für die effektive Dosis von 250 Millisievert nicht überschreitet. In Ausnahmefällen, in
denen es auch bei angemessenen Schutz- und Überwachungsmaßnahmen möglich ist, dass die
effektive Dosis den Wert von 250 Millisievert überschreitet, kann die Einsatzleitung einen
erhöhten Referenzwert von 500 Millisievert festlegen. Die Einsätze nach den Sätzen 1 und 2
dürfen nur von Freiwilligen ausgeführt werden, die vor dem jeweiligen Einsatz über die
Möglichkeit einer solchen Exposition informiert wurden. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4) Es ist anzustreben, dass Einsatzkräfte, die bei einem Notfall bereits eine effektive Dosis von
mehr als 250 Millisievert erhalten haben oder bei denen der Grenzwert der Berufslebensdosis
nach § 77 erreicht ist, bei weiteren Notfällen nicht in Situationen nach Absatz 3 eingesetzt
werden.
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(5) Bei der Ermittlung oder Abschätzung der Exposition einer Einsatzkraft in einer
Notfallexpositionssituation sind die ermittelten oder abgeschätzten Körperdosen aus allen
Einsätzen zu addieren, die von der Einsatzkraft in dieser Notfallexpositionssituation ausgeführt
werden. Die Exposition einer Einsatzkraft während ihres Einsatzes in einer
Notfallexpositionssituation ist hinsichtlich des Grenzwertes für die Berufslebensdosis nach § 77
zu berücksichtigen.

§ 115 Verantwortlichkeit für den Schutz der Einsatzkräfte

(1) Verantwortlich für die Unterrichtung, Aus- und Fortbildung ihrer eigenen Einsatzkräfte sind

1. die Strahlenschutzverantwortlichen,
2. die Behörden, die gemäß den Notfallplänen des Bundes und der Länder für Maßnahmen der

Notfallreaktion zuständig sind oder an diesen Maßnahmen mitwirken und
3. die an der Notfallreaktion mitwirkenden Organisationen.
(2) Verantwortlich für den Schutz der Einsatzkräfte im Notfalleinsatz sind

1. die Strahlenschutzverantwortlichen hinsichtlich ihrer eigenen und der in ihrem Auftrag tätigen
Einsatzkräfte,

2. hinsichtlich der anderen Einsatzkräfte
a) die Behörde, die den Notfalleinsatz mehrerer Behörden oder mitwirkender Organisationen

leitet oder
b) die Behörden und Organisationen, die für Maßnahmen der Notfallreaktion zuständig sind

oder an diesen Maßnahmen mitwirken, soweit die Einsatzkräfte nicht einer den
Notfalleinsatz leitenden Behörde unterstellt sind.

§ 116 Schutz der Einsatzkräfte bei anderen Gefahrenlagen

Bei der Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen, die nicht der Bekämpfung eines Notfalls 
im Sinne dieses Gesetzes, sondern der Bekämpfung einer anderen Gefahrenlage dienen, und 
bei denen die Einsatzkräfte ionisierender Strahlung ausgesetzt sein können, sind die §§ 113 
bis 115 entsprechend anzuwenden. 

§ 117 Verordnungsermächtigungen zum Schutz der Einsatzkräfte

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung

1. wesentliche Inhalte der in § 113 vorgeschriebenen Unterrichtung, Aus- und Fortbildung zu
regeln,

2. Art und Inhalte der in § 114 Absatz 2 und 3 vorgeschriebenen Unterrichtung zu regeln,
3. die in § 76 Absatz 1 und § 79 genannten weiteren Regelungen über die physikalische

Strahlenschutzkontrolle, Schutzbereiche, Schutz-, Vorsorge- und Überwachungsmaßnahmen
zum Schutz der Einsatzkräfte zu treffen,

4. zu bestimmen, welche Personen, Behörden oder Organisationen für die nach Nummer 3
geregelten Maßnahmen zum Schutz der Einsatzkräfte verantwortlich sind.

Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 2 bis 4 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 

(2) Bei Eilbedürftigkeit nach Eintritt eines Notfalls kann das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Regelungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 durch
Rechtsverordnung ohne die Zustimmung des Bundesrates erlassen (Eilverordnungen), soweit
noch keine entsprechenden Regelungen bestehen. Eilverordnungen treten spätestens
sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann nur durch eine
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates und im Einvernehmen mit den zu
beteiligenden Bundesministerien verlängert werden. Eilverordnungen, die bestehende
Regelungen ändern, sind unverzüglich aufzuheben, wenn der Bundesrat dies verlangt.

(3) Das Landesrecht regelt, ob und inwieweit Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 auch für die Beschäftigten der zuständigen Behörden der Länder, Gemeinden und
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sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts der Länder sowie 
privater Hilfsorganisationen gelten, die beim Katastrophenschutz oder beim Vollzug anderer 
landesrechtlicher Vorschriften zur Gefahrenabwehr und Hilfeleistung mitwirken. 

(4) Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes)
wird nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 eingeschränkt.

Teil 4 

Strahlenschutz bei bestehenden Expositionssituationen 

Kapitel 1 

Nacheinem Notfall bestehende Expositionssituationen 

§ 118 Übergang zu einer bestehenden Expositionssituation; Verordnungsermächtigungen

(1) Wenn sich bei einem überregionalen oder regionalen Notfall die radiologische Lage im
Wesentlichen stabilisiert hat, schätzt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit im Rahmen der Wirksamkeitsprüfung nach § 111 Absatz 2 auch ab, ob die
effektive Dosis bei der betroffenen Bevölkerung infolge des Notfalls voraussichtlich im
folgenden Jahr im Bundesgebiet oder in Teilen des Bundesgebietes noch den Wert von
1 Millisievert im Jahr überschreiten wird. Soweit der Wert von 1 Millisievert voraussichtlich im
folgenden Jahr im Bundesgebiet oder in Teilen des Bundesgebietes noch überschritten wird,
erstrecken sich die von den zuständigen Bundesministerien nach § 111 Absatz 3 und 4
vorzunehmenden Prüfungen

1. auch darauf, ob und wie lange angemessene Schutzmaßnahmen und andere Maßnahmen
nach Teil 3 im Bundesgebiet oder Teilen des Bundesgebietes noch erforderlich sind, um
sicherzustellen, dass die effektive Dosis bei der betroffenen Bevölkerung so bald wie möglich
den Wert von 20 Millisievert unterschreitet sowie

2. darauf, ob und ab welchem Zeitpunkt bei Anwendung der Rechtsvorschriften über bestehende
Expositionssituationen durch angemessene Schutz-, Sanierungs- oder andere Maßnahmen
erreicht werden kann, dass die effektive Dosis weiter reduziert wird und den nach Absatz 4
festzusetzenden Referenzwert so weit wie möglich unterschreitet.

(2) Wenn eine Reduzierung der effektiven Dosis möglich ist, erlässt die Bundesregierung in
entsprechender Anwendung der §§ 92 und 97 Absatz 1 bis Absatz 4 Satz 1 bis 3 sowie des § 98
auf Vorschlag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
einen Plan des Bundes zum Schutz der Bevölkerung in der nach dem Notfall bestehenden
Expositionssituation. Dieser Plan wird als allgemeine Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen.

(3) Auf Vorschlag der für die jeweiligen Sachbereiche zuständigen Bundesministerien kann die
Bundesregierung den Plan des Bundes nach Absatz 2 bei Bedarf durch besondere Pläne des
Bundes ergänzen und konkretisieren, in denen für bestimmte der in § 99 Absatz 2 genannten
Anwendungsbereiche die besonderen Planungen für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 2 dargestellt werden. Diese besonderen Pläne des Bundes werden als allgemeine
Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen.

(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit legt durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für eine nach einem überregionalen oder
regionalen Notfall nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bestehende Expositionssituation einen
Referenzwert für die effektive Dosis fest, die betroffene Personen infolge des Notfalls über alle
Expositionspfade erhalten, wenn die vorgesehenen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden.
Der Referenzwert darf 20 Millisievert im Jahr nicht überschreiten. In der Rechtsverordnung ist des
Weiteren festzulegen, in welchen Gebieten und ab welchem Zeitpunkt die Referenzwerte, die
§§ 119, 120 und 152 sowie Pläne nach Absatz 2 und 3 anzuwenden sind.
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(5) Soweit dies für einen angemessenen Schutz der Bevölkerung erforderlich ist, stellen die
Länder, soweit die Länder für die Planung oder Durchführung von Maßnahmen nach Absatz 1
Satz 2 Nummer 2 zuständig sind, Landespläne auf, welche die Pläne des Bundes nach den
Absätzen 2 und 3 für diese bestehende Expositionssituation ergänzen und konkretisieren.

(6) Wenn sich bei einem lokalen Notfall die radiologische Lage im Wesentlichen stabilisiert hat,
die effektive Dosis bei der betroffenen Bevölkerung infolge des Notfalls aber den Wert von
1 Millisievert im Jahr noch überschreitet, legt die zuständige Behörde durch Allgemeinverfügung
einen Referenzwert für die effektive Dosis fest, die betroffene Personen infolge des Notfalls über
alle Expositionspfade erhalten, wenn die vorgesehenen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden.
Der Referenzwert darf 20 Millisievert im Jahr nicht überschreiten. Die zuständige Behörde kann
ergänzend angemessene Referenzwerte für Organ-Äquivalentdosen festlegen.

§ 119 Radiologische Lage, Maßnahmen, Zusammenarbeit und Abstimmung in einer nach
einem Notfall bestehenden Expositionssituation

In einer nach einem Notfall bestehenden Expositionssituation sind die §§ 92 und 106 bis 111 
entsprechend anzuwenden. An Stelle der Referenzwerte nach § 93 gelten für den Schutz der 
Bevölkerung die nach § 118 Absatz 4 oder 6 festgelegten Referenzwerte; an Stelle der 
Notfallpläne nach den §§ 98 bis 100 gelten die Pläne nach § 118 Absatz 2, 3 und 5. 

§ 120 Information der Bevölkerung und Verhaltensempfehlungen

(1) Pläne des Bundes nach § 118 Absatz 2 und 3 werden von den zuständigen Stellen des
Bundes nach Maßgabe des § 10 des Umweltinformationsgesetzes veröffentlicht.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit informiert die
betroffene Bevölkerung über eine nach einem überregionalen oder regionalen Notfall überörtlich
bestehende Expositionssituation. § 105 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Bei einem überregionalen oder regionalen Notfall ergänzen und konkretisieren die
zuständigen Behörden der Länder die Informationen und Verhaltensempfehlungen des Bundes.
§ 105 Absatz 3 gilt entsprechend.

(4) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden informieren die betroffene Bevölkerung über
eine nach einem lokalen Notfall bestehende Expositionssituation, über die Referenzwerte nach
§ 118 Absatz 6 sowie über die getroffenen und vorgesehenen Schutz-, Sanierungs- und anderen
Maßnahmen. Sie geben der betroffenen Bevölkerung angemessene Empfehlungen für das
Verhalten in dieser Expositionssituation.

(5) § 105 Absatz 4 gilt entsprechend.

Kapitel 2 

Schutz vor Radon 

Abschnitt 1 

Gemeinsame Vorschriften 

§ 121 Festlegung von Gebieten; Verordnungsermächtigung

(1) Die zuständige Behörde legt durch Allgemeinverfügung innerhalb von zwei Jahren nach
Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 die Gebiete fest, für die erwartet wird, dass
die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen
Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert nach § 124
oder § 126 überschreitet. Sie veröffentlicht die Festlegung der Gebiete. Die Festlegung der
Gebiete ist alle zehn Jahre zu überprüfen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, unter welchen Umständen die zuständige Behörde davon ausgehen
kann, dass in einem Gebiet in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen
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oder Arbeitsplätzen die Referenzwerte nach den §§ 124 und 126 überschritten werden und 
welche Verfahren und Kriterien für die Festlegung der Gebiete heranzuziehen sind. 

§ 122 Radonmaßnahmenplan

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erstellt einen
Radonmaßnahmenplan. Der Radonmaßnahmenplan wird unter Beteiligung der Länder erstellt. Er
erläutert die Maßnahmen nach diesem Gesetz und enthält Ziele für die Bewältigung der
langfristigen Risiken der Exposition durch Radon in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in
Innenräumen hinsichtlich sämtlicher Quellen, aus denen Radon zutritt, sei es aus dem Boden,
aus Bauprodukten oder aus dem Wasser.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit macht den
Radonmaßnahmenplan im Bundesanzeiger bekannt.

(3) Der Radonmaßnahmenplan wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit unter Beteiligung der Länder regelmäßig aktualisiert, jedoch mindestens alle
zehn Jahre.

(4) Die zuständige Behörde entwickelt für ihren Zuständigkeitsbereich an die jeweiligen
Bedingungen angepasste Strategien zum Umgang mit langfristigen Risiken der Exposition durch
Radon. Sie berücksichtigt dabei den Radonmaßnahmenplan. Sie erhebt die erforderlichen Daten.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit koordiniert die
Entwicklung der Strategien.

§ 123 Maßnahmen an Gebäuden; Verordnungsermächtigung

(1) Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat geeignete
Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder
erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn

1. die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum
Feuchteschutz eingehalten werden und

2. in den nach § 121 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Gebieten zusätzlich die in der
Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten Maßnahmen eingehalten werden.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates weitere Maßnahmen zum Schutz vor Radon für zu errichtende Gebäude innerhalb
der nach § 121 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Gebiete zu bestimmen.

(3) Die zuständige Behörde kann von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 auf Antrag befreien, soweit
die Anforderungen im Einzelfall durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise
zu einer unbilligen Härte führen. Eine unbillige Härte kann insbesondere vorliegen, wenn eine
Überschreitung des Referenzwerts in dem Gebäude auch ohne Maßnahmen nicht zu erwarten
ist.

(4) Wer im Rahmen der baulichen Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der
Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in
Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind.

Abschnitt 2 

Schutz vor Radon in Aufenthaltsräumen 

§ 124 Referenzwert; Verordnungsermächtigung

Der Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft 
in Aufenthaltsräumen beträgt 300 Becquerel je Kubikmeter. Spätestens zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes legt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit einen Bericht über die Entwicklung der Schutzmaßnahmen für die 
Allgemeinbevölkerung gegenüber Radonexpositionen, über deren Wirksamkeit und Kosten auf 
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Bundes- und Länderebene vor. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates festzulegen, wie die Messung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufenthaltsräumen zu erfolgen hat. 

§ 125 Unterrichtung der Bevölkerung; Reduzierung der Radonkonzentration

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie die
zuständigen Behörden der Länder unterrichten die Bevölkerung in geeigneter Weise über die
Exposition durch Radon in Aufenthaltsräumen und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken,
über die Wichtigkeit von Radonmessungen und über die technischen Möglichkeiten, die zur
Verringerung vorhandener Radon-222-Aktivitätskonzentrationen verfügbar sind.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie die
zuständigen Behörden der Länder regen Maßnahmen zur Ermittlung von Aufenthaltsräumen an,
in denen die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft den
Referenzwert nach § 124 überschreitet, und empfehlen technische oder andere Mittel zur
Verringerung der Exposition durch Radon.

Abschnitt 3 

Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen 

§ 126 Referenzwert

Der Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft 
an Arbeitsplätzen beträgt 300 Becquerel je Kubikmeter. 

§ 127 Messung der Radonkonzentration

(1) Wer für einen Arbeitsplatz in einem Innenraum verantwortlich ist, hat innerhalb der Frist nach
Satz 2 Messungen der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft zu veranlassen, wenn

1. sich der Arbeitsplatz im Erd- oder Kellergeschoss eines Gebäudes befindet, das in einem
nach § 121 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Gebiet liegt, oder

2. die Art des Arbeitsplatzes einem der Arbeitsfelder nach Anlage 8 zuzuordnen ist.
Im Falle des Satzes 1 Nummer 1 muss die Messung innerhalb von 18 Monaten nach der 
Festlegung des Gebiets und Aufnahme der beruflichen Betätigung an dem Arbeitsplatz und im 
Falle des Satzes 1 Nummer 2 innerhalb von 18 Monaten nach Aufnahme der beruflichen 
Betätigung an dem Arbeitsplatz erfolgt sein. Die zuständige Behörde kann anordnen, dass der für 
den Arbeitsplatz Verantwortliche auch für andere Arbeitsplätze in Innenräumen Messungen der 
Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft zu veranlassen hat, wenn Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft über dem Referenzwert nach 
§ 126 liegt.

(2) Verantwortlich für einen Arbeitsplatz ist,

1. wer in seiner Betriebsstätte eine Betätigung beruflich ausübt oder ausüben lässt oder
2. in wessen Betriebsstätte ein Dritter in eigener Verantwortung eine Betätigung beruflich ausübt

oder von Personen ausüben lässt, die unter dessen Aufsicht stehen.
(3) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche hat die Ergebnisse der Messungen nach Absatz 1
Satz 1 und 3 unverzüglich aufzuzeichnen, fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Erstellung
aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(4) Im Falle der Verantwortlichkeit nach Absatz 2 Nummer 1 hat der für den Arbeitsplatz
Verantwortliche die betroffenen Arbeitskräfte und den Betriebsrat oder den Personalrat
unverzüglich über die Ergebnisse der Messungen zu unterrichten. Im Falle der Verantwortlichkeit
nach Absatz 2 Nummer 2 hat der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unverzüglich den Dritten zu
unterrichten; die Pflicht nach Satz 1 gilt entsprechend für den Dritten.
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§ 128 Reduzierung der Radonkonzentration

(1) Überschreitet die Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft an einem Arbeitsplatz den
Referenzwert nach § 126, so hat der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unverzüglich
Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft zu ergreifen.

(2) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche hat den Erfolg der von ihm getroffenen Maßnahmen
durch eine Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft zu überprüfen; die
Messung muss innerhalb von 24 Monaten erfolgt sein, nachdem die Überschreitung des
Referenzwerts durch die Messung nach § 127 Absatz 1 bekannt geworden ist. Der
Verantwortliche hat das Ergebnis der Messung unverzüglich aufzuzeichnen, fünf Jahre ab dem
Zeitpunkt der Erstellung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(3) Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127 Absatz 2 Nummer 1 hat der für den Arbeitsplatz
Verantwortliche die betroffenen Arbeitskräfte und den Betriebsrat oder den Personalrat
unverzüglich über die Ergebnisse der Messungen zu unterrichten. Im Falle der Verantwortlichkeit
nach § 127 Absatz 2 Nummer 2 hat der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unverzüglich den
Dritten zu unterrichten; die Pflicht nach Satz 1 gilt entsprechend für den Dritten.

(4) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche muss keine Maßnahmen zur Reduzierung der
Radon-222-Aktivitätkonzentration in der Luft ergreifen, wenn die Maßnahmen nicht oder nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich sind, und zwar aus besonderen Gründen, die sich
ergeben

1. aus überwiegenden Belangen des Arbeits- oder Gesundheitsschutzes oder
2. aus der Natur des Arbeitsplatzes.
Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127 Absatz 2 Nummer 2 hat der für den Arbeitsplatz 
Verantwortliche den Dritten unverzüglich nach Bekanntwerden der Gründe darüber zu 
unterrichten. 

§ 129 Anmeldung

(1) Der Verantwortliche nach § 128 Absatz 1 hat den Arbeitsplatz bei der zuständigen Behörde
unverzüglich anzumelden, wenn eine Messung nach § 128 Absatz 2 Satz 1 keine
Unterschreitung des Referenzwerts nach § 126 ergibt. Der Anmeldung sind beizufügen:

1. Informationen über die Art des Arbeitsplatzes und die Anzahl der betroffenen Arbeitskräfte,
2. die Ergebnisse der Messungen nach § 127 Absatz 1,
3. Informationen über die ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-222-

Aktivitätskonzentration sowie die Ergebnisse der Messungen nach § 128 Absatz 2 und
4. die weiteren vorgesehenen Maßnahmen zur Reduzierung der Exposition.
(2) Ergreift der für den Arbeitsplatz Verantwortliche auf Grund des § 128 Absatz 4 keine
Maßnahmen, so hat er den Arbeitsplatz unverzüglich nach Bekanntwerden der besonderen
Gründe bei der zuständigen Behörde anzumelden. Der Anmeldung sind die Unterlagen nach
Absatz 1 Satz 2 beizufügen; abweichend von Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ist zu begründen,
warum keine Maßnahmen zur Reduzierung ergriffen wurden. Soweit die vorgetragenen Gründe
den Verzicht auf Maßnahmen nicht rechtfertigen, kann die zuständige Behörde Maßnahmen zur
Reduzierung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft an diesem Arbeitsplatz anordnen.

(3) Ein Dritter, der in fremden Betriebsstätten eine Betätigung eigenverantwortlich beruflich
ausübt oder ausüben lässt, hat diese Betätigung unverzüglich anzumelden, sobald sie an
mehreren Arbeitsplätzen ausgeübt wird, die nach Absatz 1 Satz 1 anzumelden sind. Der
Anmeldung sind Unterlagen entsprechend Absatz 1 Satz 2 beizufügen; die für die Arbeitsplätze
Verantwortlichen haben dem Dritten die dafür erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(4) Für den zur Anmeldung Verpflichteten gilt die Pflicht zur betrieblichen Zusammenarbeit nach
§ 71 Absatz 3 entsprechend.
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§ 130 Abschätzung der Exposition

(1) Der zur Anmeldung Verpflichtete hat innerhalb von sechs Monaten nach der Anmeldung eine
auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der Radon-222-Exposition, der potentiellen
Alphaenergie-Exposition oder der Körperdosis durch die Exposition durch Radon durchzuführen;
im Falle der Anmeldung durch den Dritten nach § 129 Absatz 3 Satz 1 ist die Abschätzung
bezogen auf die gesamte Betätigung durchzuführen. Die Abschätzung ist unverzüglich zu
wiederholen, sobald der Arbeitsplatz so verändert wird, dass eine höhere Exposition auftreten
kann. Die Ergebnisse der Abschätzungen sind aufzuzeichnen und der zuständigen Behörde
unverzüglich vorzulegen. Die Ergebnisse der Abschätzung sind fünf Jahre lang aufzubewahren.

(2) Ergibt die Abschätzung, dass die effektive Dosis 6 Millisievert im Kalenderjahr nicht
überschreiten kann, so hat der zur Abschätzung Verpflichtete die Exposition durch Radon
regelmäßig zu überprüfen. Er hat die Exposition durch geeignete Strahlenschutzmaßnahmen auf
der Grundlage von Vorschriften des allgemeinen Arbeitsschutzes und unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu halten. Die zuständige Behörde kann die
Vorlage entsprechender Nachweise verlangen.

(3) Ergibt die Abschätzung, dass die effektive Dosis 6 Millisievert im Kalenderjahr überschreiten
kann, so sind Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes nach Maßgabe des § 131 und der
Rechtsverordnung nach § 132 Satz 2 Nummer 6 zu erfüllen.

§ 131 Beruflicher Strahlenschutz

(1) Erfordert das Ergebnis der Abschätzung nach § 130 Absatz 3 die Einhaltung von
Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes, so hat der zur Abschätzung Verpflichtete

1. geeignete Maßnahmen zu treffen, um unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
die Exposition durch Radon so gering wie möglich zu halten,

2. die Radon-222-Exposition, die potentielle Alphaenergie-Exposition oder die Körperdosis der
an anmeldungsbedürftigen Arbeitsplätzen beschäftigten Arbeitskräfte auf geeignete Weise
durch Messung zu ermitteln,

3. dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden und die Körperdosen
nach § 166 ermittelt werden; die Regelungen und Grenzwerte der §§ 77 und 78 Absatz 1 und
3 Satz 1 und 3 gelten insoweit entsprechend,

4. dafür zu sorgen, dass die Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes nach der nach
§ 132 Satz 2 Nummer 6 erlassenen Rechtsverordnung eingehalten werden.

(2) Handelt es sich bei dem Verpflichteten um eine juristische Person oder um eine rechtsfähige
Personengesellschaft, so gilt § 69 Absatz 2 entsprechend.

§ 132 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Anforderungen an den Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen festzulegen. In der Rechtsverordnung 
kann insbesondere festgelegt werden, 

1. in welchen Fällen und auf welche Weise mehrere Arbeitsorte als Arbeitsplatz im Sinne dieses
Abschnitts zu betrachten sind,

2. wie die Radon-222-Aktivitätskonzentration an Arbeitsplätzen über das Kalenderjahr zu mitteln
ist,

3. wie die Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft an Arbeitsplätzen nach
den §§ 127 und 128 zu erfolgen hat, dass sie von einer anerkannten Stelle auszuführen ist
und welche Anforderungen an die Messung und an die Stelle, die die Messung ausführt,
sowie an das Verfahren der Anerkennung dieser Stelle zu stellen sind,

4. wie die Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft und die Aufenthaltszeit oder die
potentielle Alphaenergie-Exposition in eine effektive Dosis, die eine Arbeitskraft erhält,
umzurechnen ist,

5. wie die arbeitsplatzbezogene Abschätzung der Radon-222-Exposition, der potentiellen
Alphaenergie-Exposition oder der Körperdosis durch die Exposition durch Radon nach § 130
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Absatz 1 durchzuführen ist und welche Anforderungen an das Verfahren der Abschätzung und 
an die Person, die die Abschätzung durchführt, zu stellen sind, 

6. dass die für Teil 2 dieses Gesetzes geltenden sowie die in § 76 Absatz 1 und § 79
aufgezählten Maßnahmen und Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes zum Schutz
der Arbeitskräfte auch im Falle des § 130 Absatz 3 anzuwenden sind,

7. wie die Radon-222-Exposition, die potentielle Alphaenergie-Exposition oder die Körperdosis
im Falle des § 131 Absatz 1 Nummer 2 zu ermitteln ist und welche Anforderungen an das
Verfahren der Ermittlung zu stellen sind,

8. dass die Ermittlung nach § 131 Absatz 1 Nummer 2 durch eine nach § 169 behördlich
bestimmte Messstelle zu erfolgen hat und welche Informationen der Messstelle für die
Ermittlung zur Verfügung zu stellen sind und

9. welche Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Mitteilungs- und Vorlagepflichten im
Zusammenhang mit den Pflichten nach § 131 und nach den Nummern 1 bis 8 bestehen.

Kapitel 3 

Schutz vor Radioaktivität in Bauprodukten 

§ 133 Referenzwert

Der Referenzwert für die effektive Dosis aus äußerer Exposition von Einzelpersonen der 
Bevölkerung in Aufenthaltsräumen durch Gammastrahlung aus Bauprodukten beträgt zusätzlich 
zur effektiven Dosis aus äußerer Exposition im Freien 1 Millisievert im Kalenderjahr. 

§ 134 Bestimmung der spezifischen Aktivität

(1) Wer Bauprodukte, die die in Anlage 9 genannten mineralischen Primärrohstoffe oder
Rückstände enthalten, herstellt oder ins Inland verbringt, muss vor dem Inverkehrbringen der
Bauprodukte die spezifische Aktivität der Radionuklide Radium-226, Thorium-232 oder seines
Zerfallsprodukts Radium-228 und Kalium-40 bestimmen.

(2) Die Ergebnisse der Bestimmung der nach Absatz 1 bestimmten spezifischen Aktivitäten sind
aufzuzeichnen und fünf Jahre lang aufzubewahren.

(3) Die zuständige Behörde kann verlangen, dass sie von dem zur Bestimmung der spezifischen
Aktivität Verpflichteten über die Ergebnisse der Bestimmung und den gemäß der
Rechtsverordnung nach § 135 Absatz 1 Satz 3 ermittelten Aktivitätsindex sowie über andere in
der Rechtsverordnung genannte für die Berechnung des Aktivitätsindex verwendete Größen
unterrichtet wird.

§ 135 Maßnahmen; Verordnungsermächtigung

(1) Der zur Bestimmung der spezifischen Aktivität Verpflichtete darf Bauprodukte, die die in
Anlage 9 genannten mineralischen Primärrohstoffe oder Rückstände enthalten, uneingeschränkt
nur in Verkehr bringen, wenn er nachweist, dass die voraussichtliche Exposition durch von dem
Bauprodukt ausgehende Strahlung den Referenzwert nicht überschreitet. Der Referenzwert gilt
als eingehalten, wenn der gemäß der Rechtsverordnung nach Satz 3 ermittelte Aktivitätsindex die
dort festgelegten Werte nicht überschreitet. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates festzulegen, wie der Aktivitätsindex zu
berechnen ist und welche Werte der Aktivitätsindex nicht überschreiten darf.

(2) Überschreitet die voraussichtlich von einem Bauprodukt, das die in Anlage 9 genannten
mineralischen Primärrohstoffe oder Rückstände enthält, ausgehende effektive Dosis den
Referenzwert, hat derjenige, der das Bauprodukt herstellt oder ins Inland verbringt, die
zuständige Behörde unverzüglich zu informieren.

(3) Die zuständige Behörde kann innerhalb eines Monats nach Eingang der Information

1. die Maßnahmen anordnen, die zur Einhaltung des Referenzwerts bei Verwendung des
Bauprodukts zur Herstellung von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen erforderlich sind, oder
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2. die Verwendung des Bauprodukts zur Herstellung von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen
untersagen, wenn der Referenzwert nicht eingehalten werden kann.

Das Bauprodukt darf erst nach Ablauf der Monatsfrist oder nach Maßgabe der behördlichen 
Entscheidung in Verkehr gebracht werden. 

(4) Der Verpflichtete hat den Bauherrn, den Entwurfsverfasser und den Unternehmer im Sinne
der jeweils anwendbaren Landesbauordnungen hinsichtlich der getroffenen Einschränkungen zu
informieren. Soweit diese Personen nicht bekannt sind, ist das Bauprodukt mit Begleitpapieren zu
versehen, aus denen die Verwendungseinschränkungen hervorgehen.

Kapitel 4 

Radioaktiv kontaminierte Gebiete 

Abschnitt 1 

Radioaktive Altlasten 

§ 136 Begriff der radioaktiven Altlast; Verordnungsermächtigung

(1) Radioaktive Altlasten sind durch abgeschlossene menschliche Betätigung kontaminierte
Grundstücke, Teile von Grundstücken, Gebäude oder Gewässer, wenn von der Kontamination
eine Exposition verursacht wird oder werden kann, durch die für Einzelpersonen der Bevölkerung
der Referenzwert der effektiven Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr überschritten wird.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die Anforderungen für die Ermittlung der Exposition und Prüfwerte, bei deren
Unterschreitung keine radioaktive Altlast vorliegt, festzulegen.

(3) Bei der Ermittlung der Exposition zur Bestimmung einer radioaktiven Altlast ist die
planungsrechtlich zulässige Nutzung der Grundstücke und ihrer Umgebung sowie das sich
daraus ergebende Schutzbedürfnis zu beachten. Fehlen planungsrechtliche Festsetzungen, so
ist die Prägung des Gebiets unter Berücksichtigung der absehbaren Entwicklung zugrunde zu
legen. Liegen auf Teilflächen gegenüber der nach den Sätzen 1 oder 2 zugrunde zu legenden
Nutzung abweichende Nutzungen vor, die zu höheren Expositionen führen können, sind diese zu
berücksichtigen.

(4) Besteht die Besorgnis, dass eine radioaktive Altlast einen Grundwasserleiter beeinflusst, ist
abweichend von Absatz 3 grundsätzlich eine Nutzung des Grundwassers zu unterstellen.

§ 137 Verantwortlichkeit für radioaktive Altlasten

(1) Verantwortlich für eine radioaktive Altlast ist, wer

1. die Kontamination verursacht hat,
2. einer Person nach Nummer 1 in Gesamtrechtsnachfolge folgt,
3. Eigentümer der radioaktiven Altlast ist,
4. die tatsächliche Gewalt über die radioaktive Altlast ausübt oder
5. das Eigentum an der radioaktiven Altlast aufgibt.
(2) Verantwortlich ist auch, wer aus handelsrechtlichem oder gesellschaftsrechtlichem
Rechtsgrund für eine juristische Person einzustehen hat, der eine radioaktive Altlast gehört.

(3) Verantwortlich ist auch der frühere Eigentümer einer radioaktiven Altlast, wenn er die
Kontamination kannte oder kennen musste und wenn das Eigentum nach dem
31. Dezember 2018 übertragen wurde. Dies gilt für denjenigen nicht, der beim Erwerb des
Grundstücks darauf vertraut hat, dass keine Kontaminationen vorhanden sind, wenn das
Vertrauen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls schutzwürdig ist.
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§ 138 Verdacht auf radioaktive Altlasten

(1) Liegen einer der in § 137 genannten Personen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer
radioaktiven Altlast vor, so hat sie dies der zuständigen Behörde unverzüglich zu melden.

(2) Liegen der zuständigen Behörde Anhaltspunkte für das Vorliegen einer radioaktiven Altlast
vor, so soll sie zur Ermittlung des Sachverhalts die geeigneten Maßnahmen treffen.

(3) Besteht ein hinreichender Verdacht für das Vorliegen einer radioaktiven Altlast, so kann die
zuständige Behörde die in § 137 genannten Personen verpflichten, die erforderlichen
Untersuchungen durchzuführen, insbesondere zu Art, Höhe und Ausdehnung der Kontamination
und zur Exposition. Ein hinreichender Verdacht liegt in der Regel vor, wenn Untersuchungen eine
Überschreitung der in der Rechtsverordnung nach § 136 Absatz 2 festgelegten Prüfwerte
ergeben haben oder erwarten lassen oder wenn es auf Grund sonstiger Feststellungen
überwiegend wahrscheinlich ist, dass eine radioaktive Altlast vorliegt.

§ 139 Behördliche Anordnungsbefugnisse für Maßnahmen; Verordnungsermächtigung

(1) Liegt eine radioaktive Altlast vor, so kann die zuständige Behörde einen der für die radioaktive
Altlast Verantwortlichen verpflichten,

1. Untersuchungen zu Art und Ausdehnung der radioaktiven Altlast sowie zur Exposition und zu
möglichen Sanierungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der
Exposition durchzuführen,

2. der zuständigen Behörde das Ergebnis dieser Untersuchungen mitzuteilen,
3. durch bestimmte Sanierungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen zur Verhinderung oder

Verminderung der Exposition oder Nachsorgemaßnahmen dafür zu sorgen, dass der
Referenzwert nach § 136 Absatz 1 unterschritten wird,

4. die Exposition der Bevölkerung infolge der Sanierungsarbeiten zu überwachen,
5. auch nach Durchführung von Maßnahmen nach Nummer 3 weitere Maßnahmen

durchzuführen, soweit dies zur Sicherung des Ziels von Sanierungs- oder sonstigen
Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der Exposition notwendig ist, oder

6. die von der radioaktiven Altlast ausgehenden, Radionuklide enthaltenden Emissionen und
Immissionen, einschließlich der Direktstrahlung, zu überwachen.

§ 13 Absatz 2 und § 18 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes gelten entsprechend.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 5 durchzuführenden Maßnahmen sollen auf
wissenschaftlich begründeten, technisch und wirtschaftlich durchführbaren Verfahren beruhen,
die in der praktischen Anwendung erprobt und bewährt sind oder die ihre praktische Eignung als
gesichert erscheinen lassen. Art, Umfang und Dauer der Maßnahmen sind zu optimieren.

(3) Wird während der Sanierungsmaßnahmen vorübergehend die Exposition erhöht, so soll diese
einen Richtwert für die effektive Dosis von 6 Millisievert im Kalenderjahr für Einzelpersonen der
Bevölkerung nicht überschreiten. Dabei soll infolge von Einleitungen in oberirdische Gewässer
der Richtwert für die effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr für Einzelpersonen der
Bevölkerung nicht überschritten werden.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

1. Vorgaben zur Emissions- und Immissionsüberwachung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 zu
machen und

2. Anforderungen an die Optimierung der Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 2 festzulegen.
§ 140 Weitere Pflichten im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen

(1) Der für die radioaktive Altlast Verantwortliche hat der zuständigen Behörde unverzüglich den 
Beginn und den Abschluss der Maßnahmen mitzuteilen und geeignete Nachweise über die 
Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen vorzulegen.
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(2) Wer nach Durchführung von Maßnahmen nach § 139 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 5
beabsichtigt, Veränderungen an dem betroffenen Grundstück vorzunehmen, insbesondere
Änderungen der Nutzung sowie das Aufbringen oder Entfernen von Stoffen, hat dies vier Wochen
vor dem beabsichtigten Beginn der zuständigen Behörde mitzuteilen und nachzuweisen, dass
infolge der Veränderung die Exposition nicht erhöht wird.

§ 141 Anwendung der Vorschriften für Tätigkeiten mit Rückständen

Abweichend von den §§ 138 bis 140 finden die Vorschriften von Teil 2 Kapitel 2 Abschnitt 8 
Unterabschnitt 2 dieses Gesetzes entsprechende Anwendung, wenn Rückstände oder sonstige 
Materialien vom verunreinigten Grundstück, auch zum Zweck der Sanierung des Grundstücks, 
entfernt werden, es sei denn, die Rückstände oder Materialien werden bei der Sanierung anderer 
radioaktiver Altlasten verwendet. 

§ 142 Information der Öffentlichkeit; Erfassung

(1) Die zuständige Behörde informiert die betroffene Öffentlichkeit über die radioaktive Altlast und
die von ihr ausgehende Exposition sowie über die getroffenen Sanierungsmaßnahmen, sonstigen
Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der Exposition und Nachsorgemaßnahmen.

(2) Die zuständigen Behörden erfassen die festgestellten radioaktiven Altlasten und
altlastverdächtigen Flächen.

§ 143 Sanierungsplanung; Verordnungsermächtigung

(1) Bei radioaktiven Altlasten, bei denen wegen der Verschiedenartigkeit der erforderlichen
Maßnahmen ein abgestimmtes Vorgehen notwendig ist oder von denen auf Grund von Art oder
Ausdehnung der Kontamination in besonderem Maße Risiken für den Einzelnen oder die
Allgemeinheit ausgehen, kann die zuständige Behörde einen für die radioaktive Altlast
Verantwortlichen verpflichten, einen Sanierungsplan vorzulegen. Der Sanierungsplan hat
insbesondere Folgendes zu enthalten:

1. eine Darstellung der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen, von Art und
Ausdehnung der radioaktiven Altlast und eine Zusammenfassung der
Expositionsabschätzung,

2. Angaben über die bisherige und künftige Nutzung der zu sanierenden Grundstücke und
3. die Darstellung der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen, sonstigen Maßnahmen zur

Verhinderung oder Verminderung der Exposition und Nachsorgemaßnahmen.
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Vorschriften über den Inhalt von Sanierungsplänen zu erlassen. 

(2) § 136 Absatz 3 und 4 und § 139 Absatz 2 dieses Gesetzes sowie § 13 Absatz 2 und 4 und
§ 18 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes gelten entsprechend. Die zuständige Behörde
kann den Sanierungsplan, auch mit Abänderungen oder mit Nebenbestimmungen, für verbindlich
erklären.

§ 144 Behördliche Sanierungsplanung

(1) Die zuständige Behörde kann den Sanierungsplan nach § 143 Absatz 1 selbst erstellen oder
ergänzen oder durch einen Sachverständigen erstellen oder ergänzen lassen, wenn

1. der Plan nicht, nicht innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist oder fachlich unzureichend
erstellt worden ist,

2. ein für die radioaktive Altlast Verantwortlicher nicht oder nicht rechtzeitig herangezogen
werden kann oder

3. auf Grund der Komplexität der Altlastensituation, insbesondere auf Grund der großflächigen
Ausdehnung der Kontamination oder der Anzahl der betroffenen Verpflichteten, ein
koordiniertes Vorgehen erforderlich ist.

Für den Sachverständigen gilt § 18 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes entsprechend. 
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(2) Die zuständige Behörde kann den Sanierungsplan, auch mit Abänderungen oder mit
Nebenbestimmungen, für verbindlich erklären.

(3) Mit dem Sanierungsplan kann der Entwurf eines Sanierungsvertrages über die Ausführung
des Plans vorgelegt werden. Der Sanierungsvertrag kann die Einbeziehung Dritter vorsehen.

§ 145 Schutz von Arbeitskräften; Verordnungsermächtigung

(1) Bei Sanierungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verhinderung und Verminderung der
Exposition bei radioaktiven Altlasten hat derjenige, der die Maßnahmen selbst beruflich
durchführt oder durch unter seiner Aufsicht stehende Arbeitskräfte durchführen lässt, vor Beginn
der Maßnahmen eine Abschätzung der Körperdosis der Arbeitskräfte durchzuführen. Die
Abschätzung ist unverzüglich zu wiederholen, sobald die Arbeitssituation so verändert wird, dass
eine höhere Exposition auftreten kann. Die Ergebnisse der Abschätzung sind aufzuzeichnen,
fünf Jahre lang aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Für
sonstige Betätigungen im Zusammenhang mit radioaktiven Altlasten kann die zuständige
Behörde verlangen, dass derjenige, der die Betätigungen selbst beruflich durchführt oder durch
unter seiner Aufsicht stehende Arbeitskräfte durchführen lässt, eine Abschätzung der Körperdosis
der Arbeitskräfte durchführt.

(2) Ergibt die Abschätzung, dass die Körperdosis einen der Werte für die Einstufung als beruflich
exponierte Person überschreiten kann, so hat der zur Abschätzung Verpflichtete die
Durchführung der Maßnahmen vor deren Beginn bei der zuständigen Behörde anzumelden. Der
Anmeldung sind beizufügen:

1. Informationen über die durchzuführenden Maßnahmen,
2. die Abschätzung der Körperdosis,
3. die Anzahl der betroffenen Arbeitskräfte und
4. Informationen über die bei der Durchführung der Maßnahmen vorgesehenen Vorkehrungen

und Maßnahmen zur Reduzierung der beruflichen Exposition.

(3) Der zur Anmeldung Verpflichte hat

1. geeignete Maßnahmen zu treffen, um unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
die berufliche Exposition so gering wie möglich zu halten,

2. dafür zu sorgen, dass für die Arbeitskräfte, bei denen die Abschätzung ergeben hat, dass die
Körperdosis einen der Werte für die Einstufung als beruflich exponierte Person überschreiten
kann, die Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden und die Körperdosen nach § 166
ermittelt werden; die Regelungen und Grenzwerte der §§ 77 und 78 gelten insoweit
entsprechend,

3. dafür zu sorgen, dass die Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes auf Grund der
nach Absatz 5 erlassenen Rechtsverordnung eingehalten werden.

(4) Für den zur Anmeldung Verpflichteten gilt die Pflicht zur betrieblichen Zusammenarbeit nach
§ 71 Absatz 3 entsprechend. Handelt es sich bei dem Verpflichteten um eine juristische Person
oder um eine rechtsfähige Personengesellschaft, so gilt § 69 Absatz 2 entsprechend.

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen,

1. dass die in den §§ 73, 76 Absatz 1, §§ 79 und 89 aufgezählten Maßnahmen und
Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes zum Schutz der Arbeitskräfte nach Absatz 1
anzuwenden sind und

2. dass sich der zur Anmeldung Verpflichtete bei der Durchführung der Maßnahmen von
Personen mit der erforderlichen Fachkunde oder den erforderlichen Kenntnissen im
Strahlenschutz beraten zu lassen hat.

§ 146 Kosten; Ausgleichsanspruch

(1) Die Kosten der nach § 138 Absatz 3, § 139 Absatz 1, den §§ 143 und 144 Absatz 1 Nummer 
1 angeordneten Maßnahmen tragen die zur Durchführung Verpflichteten. Bestätigen im
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Falle des § 138 Absatz 3 die Untersuchungen den Verdacht nicht, sind den zur Untersuchung 
Herangezogenen die Kosten zu erstatten, wenn sie die den Verdacht begründenden Umstände 
nicht zu vertreten haben. In den Fällen des § 144 Absatz 1 Nummer 2 und 3 trägt derjenige die 
Kosten, von dem die Erstellung eines Sanierungsplans hätte verlangt werden können. 

(2) Mehrere Verantwortliche haben unabhängig von ihrer Heranziehung untereinander einen
Ausgleichsanspruch. Soweit nichts anderes vereinbart wird, bestimmt sich der Umfang des zu
leistenden Ausgleichs danach, inwieweit der die Sanierungspflicht begründende Zustand den
einzelnen Verpflichteten zuzuordnen ist; § 426 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches
findet entsprechend Anwendung. Der Ausgleichsanspruch verjährt in drei Jahren; die §§ 438,
548 und 606 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind nicht anzuwenden. Die Verjährung beginnt
nach der Beitreibung der Kosten, wenn eine Behörde Maßnahmen selbst ausführt, im Übrigen
nach der Beendigung der Maßnahmen durch den Verpflichteten zu dem Zeitpunkt, zu dem der
Verpflichtete von der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt. Der Ausgleichsanspruch
verjährt ohne Rücksicht auf diese Kenntnis 30 Jahre nach der Beendigung der Maßnahmen. Für
Streitigkeiten steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

§ 147 Wertausgleich; Verordnungsermächtigung

(1) Soweit durch den Einsatz öffentlicher Mittel bei Maßnahmen zur Erfüllung der Pflichten nach
§ 139 oder § 143 der Verkehrswert des Grundstücks nicht nur unwesentlich erhöht wird und der
Eigentümer die Kosten hierfür nicht oder nicht vollständig getragen hat, hat er einen von der
zuständigen Behörde festzusetzenden Wertausgleich in Höhe der durch die Maßnahmen
bedingten Wertsteigerung an den öffentlichen Kostenträger zu leisten. Die Höhe des
Ausgleichsbetrages wird durch die Höhe der eingesetzten öffentlichen Mittel begrenzt. Die Pflicht
zum Wertausgleich entsteht nicht, soweit hinsichtlich der auf einem Grundstück vorhandenen
radioaktiven Altlasten eine Freistellung erfolgt ist von der Verantwortung oder der
Kostentragungspflicht nach Artikel 1 § 4 Absatz 3 Satz 1 des Umweltrahmengesetzes vom
29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 42 S. 649), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom
22. März 1991 (BGBl. I S. 766) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Soweit
Maßnahmen im Sinne des Satzes 1 in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten oder
Entwicklungsbereichen als Ordnungsmaßnahmen von der Gemeinde durchgeführt werden, wird
die dadurch bedingte Erhöhung des Verkehrswerts im Rahmen des Ausgleichsbetrags nach
§ 154 des Baugesetzbuchs abgegolten.

(2) Die durch Sanierungsmaßnahmen bedingte Erhöhung des Verkehrswerts eines Grundstücks
besteht aus dem Unterschied zwischen dem Wert, der sich für das Grundstück ergeben würde,
wenn die Maßnahmen nicht durchgeführt worden wären (Anfangswert), und dem Verkehrswert,
der sich für das Grundstück nach Durchführung der Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
ergibt (Endwert).

(3) Der Ausgleichsbetrag wird fällig, wenn die Sanierungsmaßnahmen oder sonstigen
Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der Exposition abgeschlossen sind und der
Betrag von der zuständigen Behörde festgesetzt worden ist. Die Pflicht zum Wertausgleich
erlischt, wenn der Betrag nicht bis zum Ende des vierten Jahres nach Abschluss der in Satz 1
genannten Maßnahmen festgesetzt worden ist.

(4) Die zuständige Behörde hat von dem Wertausgleich nach Absatz 1 die Aufwendungen
abzuziehen, die der Eigentümer für eigene Sanierungsmaßnahmen oder sonstige Maßnahmen
zur Verhinderung oder Verminderung der Exposition oder die er für den Erwerb des Grundstücks
im berechtigten Vertrauen darauf verwendet hat, dass keine radioaktiven Altlasten vorhanden
sind. Kann der Eigentümer von Dritten Ersatz verlangen, so ist dies bei der Entscheidung nach
Satz 1 zu berücksichtigen.

(5) Im Einzelfall kann von der Festsetzung eines Ausgleichsbetrages ganz oder teilweise
abgesehen werden, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten
geboten ist. Werden dem öffentlichen Kostenträger Kosten für Sanierungsmaßnahmen oder
sonstige Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der Exposition erstattet, so muss
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insoweit von der Festsetzung des Ausgleichsbetrages abgesehen, ein festgesetzter 
Ausgleichsbetrag erlassen oder ein bereits geleisteter Ausgleichsbetrag erstattet werden. 

(6) Der Ausgleichsbetrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. Das Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates die Art und Weise, wie im Grundbuch auf das Vorhandensein der öffentlichen
Last hinzuweisen ist, zu regeln.

§ 148 Sonstige bergbauliche und industrielle Hinterlassenschaften

Die §§ 136 bis 147 finden entsprechende Anwendung auf Grubenbaue und sonstige nicht von
§ 136 erfasste Hinterlassenschaften aus abgeschlossenen bergbaulichen und industriellen
Betätigungen, von denen eine Exposition verursacht wird oder werden kann, die nicht außer Acht
gelassen werden kann, sofern die Kontamination auf abgeschlossene menschliche Betätigungen
zurückzuführen ist. Satz 1 gilt nicht für die Schachtanlage Asse II, auf die § 57b des
Atomgesetzes Anwendung findet.

§ 149 Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und Betriebsstätten des
Uranerzbergbaus; Verordnungsermächtigung

(1) Die Stilllegung und Sanierung von Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus
auf Grund des Gesetzes zu dem Abkommen vom 16. Mai 1991 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
über die Beendigung der Tätigkeit der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft Wismut vom
12. Dezember 1991 (BGBl. 1991 II S. 1138, 1142) bedarf der Genehmigung.

(2) Die zuständige Behörde hat eine Genehmigung nach Absatz 1 zu erteilen, wenn

1. durch die geplanten Sanierungsmaßnahmen, sonstigen Maßnahmen zur Verhinderung oder
Verminderung der Exposition und Nachsorgemaßnahmen der Referenzwert nach § 136
Absatz 1 unterschritten werden kann, soweit dies unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls verhältnismäßig ist,

2. die Voraussetzungen nach § 145 Absatz 2 und 3 erfüllt sind,
3. Maßnahmen getroffen sind, um die von den Betriebsanlagen und Betriebsstätten

ausgehenden, Radionuklide enthaltenden Emissionen und Immissionen, einschließlich der
Direktstrahlung, zu überwachen und um die Exposition der Bevölkerung infolge der
Stilllegungs- und Sanierungsarbeiten zu überwachen, und

4. die Ausrüstungen vorgesehen und Maßnahmen geplant sind, die nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik erforderlich sind, um den Schutz von Arbeitskräften bei beruflichen
Expositionen nach Absatz 5 und § 145 Absatz 3 sowie nach der Rechtsverordnung nach
§ 145 Absatz 5 zu gewährleisten.

(3) Dem Genehmigungsantrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(4) Im Übrigen sind § 136 Absatz 3 und 4 und die §§ 140 bis 142 entsprechend anzuwenden.

(5) Für den beruflichen Strahlenschutz

1. sind die §§ 8 und 9 entsprechend anzuwenden,
2. steht derjenige, der der Genehmigung nach Absatz 1 bedarf, dem

Strahlenschutzverantwortlichen nach § 69 gleich und
3. sind § 70 Absatz 1 bis 6, § 71 und § 72 Absatz 2 entsprechend anzuwenden.
(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

1. Prüfwerte festzulegen, bei deren Einhaltung eine Genehmigung nach Absatz 1 nicht
erforderlich ist,

2. Vorgaben zur Ermittlung der Exposition und zur Emissions- und Immissionsüberwachung zu
machen.
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§ 150 Verhältnis zu anderen Vorschriften

(1) Die §§ 136 bis 144 und 146 bis 148 finden keine Anwendung, soweit Vorschriften des
Bundesberggesetzes und der auf Grund des Bundesberggesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen die Einstellung eines Betriebes regeln.

(2) Anordnungen zur Durchführung von Untersuchungen gemäß § 139 Absatz 1, ein für
verbindlich erklärter Sanierungsplan gemäß § 143 Absatz 2 Satz 2, eine behördliche
Sanierungsplanung nach § 144, Anordnungen zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen,
sonstigen Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der Exposition und
Nachsorgemaßnahmen gemäß § 139 Absatz 1 Nummer 3 und 5 sowie Genehmigungen gemäß
§ 149 schließen andere, die radioaktive Altlast betreffende Entscheidungen ein, soweit sie im
Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Behörde erlassen und in den Anordnungen die
miteingeschlossenen Entscheidungen aufgeführt werden. Satz 1 gilt nicht für die
Entscheidungen, die für die radioaktive Altlast nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz getroffen
werden, sowie für andere, die radioaktive Altlast betreffende Entscheidungen, wenn sie in einer
behördlich für verbindlich erklärten Sanierungsplanung gemäß § 13 oder § 14 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes oder in einer Anordnung zur Sanierung gemäß § 16 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes mit eingeschlossen sind. In den Fällen nach Satz 2 stellen die nach
diesem Gesetz und die nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz zuständigen Behörden
Einvernehmen her.

Abschnitt 2 

Infolge eines Notfalls kontaminierte Gebiete 

§ 151 Kontaminierte Gebiete in einer Notfallexpositionssituation;
Verordnungsermächtigungen

Auf die infolge eines Notfalls kontaminierten Grundstücke, Teile von Grundstücken, Gebäude und 
Gewässer finden in einer Notfallexpositionssituation die §§ 136 bis 138, 139 Absatz 1, 2 und 4, 
die §§ 140 bis 144, 146, 147 und 150 entsprechende Anwendung. An Stelle des Referenzwerts 
nach § 136 Absatz 1 gelten für den Schutz der Bevölkerung der Referenzwert nach § 93 Absatz 1 
oder die nach § 93 Absatz 2 oder 3 festgelegten Referenzwerte. 

§ 152 Kontaminierte Gebiete in einer nach einem Notfall bestehenden
Expositionssituation; Verordnungsermächtigungen

Auf die infolge eines Notfalls kontaminierten Grundstücke, Teile von Grundstücken, Gebäude und 
Gewässer finden in einer bestehenden Expositionssituation die §§ 136 bis 138, 139 Absatz 1, 
2 und 4, die §§ 140 bis 147 und 150 entsprechende Anwendung. An Stelle des Referenzwerts 
nach § 136 Absatz 1 gelten für den Schutz der Bevölkerung die nach § 118 Absatz 4 oder 6 
festgelegten Referenzwerte. 

Kapitel 5 

Sonstige bestehende Expositionssituationen 

§ 153 Verantwortlichkeit für sonstige bestehende Expositionssituationen

(1) Verantwortlich für eine sonstige bestehende Expositionssituation ist, wer Hersteller, Lieferant,
Verbringer oder Eigentümer der Strahlungsquelle ist, die die sonstige bestehende
Expositionssituation bewirkt, oder wer Inhaber der tatsächlichen Gewalt über diese
Strahlungsquelle ist.

(2) Verantwortlich für eine sonstige bestehende Expositionssituation ist nicht, wer

1. als Hersteller, Lieferant oder Verbringer die tatsächliche Gewalt über die Strahlungsquelle
nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen einem Dritten überlassen hat, wenn dieser bei der Erlangung der
tatsächlichen Gewalt Kenntnis von der Eigenschaft als Strahlungsquelle hatte,
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2. als Endverbraucher Eigentümer von Konsumgütern oder sonstigen aus dem
Wirtschaftskreislauf herrührenden Waren ist, die eine Strahlungsquelle enthalten, welche die
sonstige bestehende Expositionssituation bewirkt, oder wer Inhaber der tatsächlichen Gewalt
über solche Konsumgüter oder sonstigen Waren ist,

3. als Mieter oder Pächter die tatsächliche Gewalt über eine Strahlungsquelle, die die sonstige
bestehende Expositionssituation bewirkt, innehat oder

4. eine Strahlungsquelle, die die sonstige bestehende Expositionssituation bewirkt, gefunden hat
oder ohne seinen Willen die tatsächliche Gewalt über sie erlangt hat oder die tatsächliche
Gewalt über sie erlangt hat, ohne zu wissen, dass es sich um eine Strahlungsquelle handelt.

§ 154 Ermittlung und Bewertung einer sonstigen bestehenden Expositionssituation

(1) Die zuständige Behörde trifft bei Anhaltspunkten für eine sonstige bestehende
Expositionssituation oder für eine nachgewiesene sonstige bestehende Expositionssituation, die
jeweils unter Strahlenschutzgesichtspunkten nicht außer Acht gelassen werden kann, die
erforderlichen Maßnahmen, um

1. Ursache, nähere Umstände und Ausmaß der sonstigen bestehenden Expositionssituation zu
ermitteln,

2. die damit zusammenhängenden beruflichen Expositionen und Expositionen der Bevölkerung
zu bestimmen und

3. die gesammelten Erkenntnisse insgesamt zu bewerten.
§ 53 des Atomgesetzes bleibt unberührt.

(2) Sofern es sich bei der sonstigen bestehenden Expositionssituation um kontaminierte
Konsumgüter oder sonstige im Wirtschaftskreislauf befindliche Waren handelt, kann die
Expositionssituation nicht außer Acht gelassen werden, wenn diese Konsumgüter oder sonstigen
Waren

1. künstlich erzeugte Radionuklide enthalten, deren Aktivität und spezifische Aktivität die
Freigrenzen, die in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10 festgelegt sind,
überschreiten oder

2. natürlich vorkommende Radionuklide enthalten, die eine effektive Dosis für eine Einzelperson
der Bevölkerung von mehr als 1 Millisievert im Kalenderjahr bewirken können.

(3) Die zuständige Behörde kann einen oder mehrere für die sonstige bestehende
Expositionssituation Verantwortliche dazu verpflichten, die Maßnahmen nach Absatz 1
durchzuführen und ihr die Ergebnisse mitzuteilen.

§ 155 Verordnungsermächtigung für die Festlegung von Referenzwerten

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Referenzwerte für Arten von 
sonstigen bestehenden Expositionssituationen festzulegen, die eine angemessene Behandlung, 
die den Risiken und der Wirksamkeit der zu treffenden Maßnahmen entspricht, ermöglichen. 

§ 156 Maßnahmen

(1) Auf der Grundlage der Ermittlung und Bewertung der sonstigen bestehenden
Expositionssituation kann die zuständige Behörde Art, Umfang, Dauer und Ziel der zu
ergreifenden Sanierungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der
Exposition festlegen. Maßnahmen, die auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften getroffen
werden können, gehen vor.

(2) Bei der Festlegung der Maßnahmen nach Absatz 1 sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. jede unnötige Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt ist zu vermeiden;
2. die nach § 155 festgelegten Referenzwerte sollen möglichst unterschritten werden;
3. jede Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt ist auch unterhalb der

Referenzwerte so gering wie möglich zu halten.
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(3) Die zuständige Behörde kann eine oder mehrere für die Expositionssituation Verantwortliche
verpflichten,

1. die festgelegten Sanierungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verhinderung oder
Verminderung der Exposition durchzuführen und

2. nach Abschluss der Maßnahmen die effektive Dosis der Arbeitskräfte, die einer beruflichen
Exposition ausgesetzt waren, und von Einzelpersonen der Bevölkerung zu ermitteln.

Die zuständige Behörde koordiniert die Maßnahmen nach Satz 1. 

(4) Die zuständige Behörde bewertet in regelmäßigen Abständen die ergriffenen Maßnahmen.
Sie kann von einem oder mehreren für die Expositionssituation Verantwortlichen die Übermittlung
von Unterlagen verlangen, die zur Bewertung erforderlich sind.

§ 157 Kosten; Ausgleichsanspruch

Die Kosten der nach § 154 Absatz 3 und § 156 Absatz 3 angeordneten Maßnahmen tragen die 
zur Durchführung der Maßnahmen Verpflichteten. § 146 Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 158 Information

(1) Die zuständige Behörde

1. informiert die exponierte und potentiell exponierte Bevölkerung in regelmäßigen Abständen
über mögliche Risiken durch die sonstige bestehende Expositionssituation sowie über die
verfügbaren Maßnahmen zur Verringerung ihrer Exposition und

2. veröffentlicht Empfehlungen für das individuelle Verhalten oder Maßnahmen auf örtlicher
Ebene und aktualisiert diese erforderlichenfalls.

(2) Die zuständige Behörde kann einen oder mehrere für die Expositionssituation Verantwortliche
verpflichten, die vorgesehenen Informationen zur Verfügung zu stellen.

§ 159 Anmeldung; Anwendung der Bestimmungen zu geplanten Expositionssituationen;
Verordnungsermächtigung

(1) Die Vorschriften der folgenden Absätze sind anzuwenden, wenn

1. die sonstige bestehende Expositionssituation aus Sicht des Strahlenschutzes bedeutsam ist,
insbesondere, wenn der Referenzwert nach § 155 überschritten werden kann oder, falls kein
Referenzwert festgelegt ist, eine effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr
überschritten werden kann, und

2. einer der für die Expositionssituation Verantwortlichen zugleich Verursacher der sonstigen
bestehenden Expositionssituation ist.

(2) Der Verantwortliche hat die sonstige bestehende Expositionssituation unverzüglich bei der
zuständigen Behörde anzumelden. Der Anmeldung sind Unterlagen zum Nachweis beizufügen,
wie den Pflichten nach Absatz 3 Nummer 1 und 2 und der Rechtsverordnung nach Absatz 5
nachgekommen wird.

(3) Der Verantwortliche hat

1. dafür zu sorgen, dass jede Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich gehalten wird,

2. dafür zu sorgen, dass für die Arbeitskräfte, die Maßnahmen nach § 156 Absatz 1 durchführen,
die Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden und die Körperdosen nach § 166 ermittelt
werden; die Regelungen und Grenzwerte der §§ 77 und 78 gelten insoweit entsprechend, und

3. dafür zu sorgen, dass die Anforderungen der nach Absatz 5 erlassenen Rechtsverordnung
eingehalten werden.

(4) Für den Verantwortlichen gilt die Pflicht zur betrieblichen Zusammenarbeit nach § 71 Absatz 3
entsprechend. Handelt es sich bei der verantwortlichen Person um eine juristische Person oder
um eine rechtsfähige Personengesellschaft, so gilt § 69 Absatz 2 entsprechend.
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(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen,

1. dass die in den §§ 73, 76 Absatz 1, §§ 79 und 89 aufgezählten Maßnahmen und
Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes für anmeldungsbedürftige sonstige
bestehende Expositionssituationen anzuwenden sind und

2. dass der Verantwortliche sich bei der Erfüllung seiner Pflichten von Personen mit der
erforderlichen Fachkunde oder den erforderlichen Kenntnissen im Strahlenschutz beraten zu
lassen hat.

§ 160 Verhältnis zu den Kapiteln 1 bis 4

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten nicht für nach einem Notfall bestehende 
Expositionssituationen, für Radon in Aufenthaltsräumen und am Arbeitsplatz, für radioaktiv 
kontaminierte Gebiete und für Radioaktivität in Bauprodukten. 

Teil 5 

Expositionssituationsübergreifende Vorschriften 

Kapitel 1 

Überwachung der Umweltradioaktivität 

§ 161 Aufgaben des Bundes

(1) Aufgaben des Bundes sind

1. die großräumige Ermittlung
a) der Radioaktivität in der Luft,
b) der Radioaktivität in Niederschlägen,
c) der Radioaktivität in Bundeswasserstraßen und in der Nord- und Ostsee außerhalb der

Bundeswasserstraßen sowie in Meeresorganismen,
d) der Radioaktivität auf der Bodenoberfläche und
e) der Gamma-Ortsdosisleistung,

2. die Entwicklung und Festlegung von Probenahme-, Analyse-, Mess- und
Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Umweltradioaktivität sowie die Durchführung von
Vergleichsmessungen und Vergleichsanalysen,

3. die Zusammenfassung, Dokumentation und Aufbereitung der vom Bund ermittelten sowie der
von den Ländern und von Stellen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
übermittelten Daten zur Umweltradioaktivität,

4. die Erstellung von Ausbreitungsprognosen,
5. die Entwicklung und der Betrieb von Entscheidungshilfesystemen,
6. die Bewertung der Daten zur Umweltradioaktivität, soweit sie vom Bund oder im Auftrag des

Bundes durch die Länder ermittelt worden sind, und
7. die Bereitstellung von Daten und Dokumenten nach den Nummern 1, 3, 4 und 5 für die Länder

und die Unterrichtung der Länder über die Ergebnisse der Bewertung der Daten.
(2) Die zuständigen Behörden des Bundes übermitteln der Zentralstelle des Bundes für die
Überwachung der Umweltradioaktivität (§ 163) die Daten, die sie gemäß Absatz 1 Nummer 1
ermittelt haben.

(3) Die Länder können weitergehende Ermittlungen der Radioaktivität in den in Absatz 1
Nummer 1 genannten Bereichen durchführen.

(4) Die Messstellen für die Ermittlung der Radioaktivität nach Absatz 1 Nummer 1 legt der Bund
im Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden fest.
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§ 162 Aufgaben der Länder

(1) Die Länder ermitteln die Radioaktivität insbesondere

1. in Lebensmitteln, in Futtermitteln und in Bedarfsgegenständen, sofern diese als Indikatoren für
die Umweltradioaktivität dienen,

2. in Arzneimitteln und deren Ausgangsstoffen,
3. im Trinkwasser, im Grundwasser und in oberirdischen Gewässern außer

Bundeswasserstraßen,
4. in Abwässern, im Klärschlamm und in Abfällen sowie
5. im Boden und in Pflanzen.
(2) Die Länder übermitteln der Zentralstelle des Bundes für die Überwachung der
Umweltradioaktivität (§ 163) die Daten, die sie gemäß Absatz 1 ermittelt haben.

§ 163 Integriertes Mess- und Informationssystem des Bundes

(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz als Zentralstelle des Bundes für die Überwachung der
Umweltradioaktivität betreibt ein integriertes Mess- und Informationssystem für die Überwachung
der Umweltradioaktivität. In diesem Mess- und Informationssystem werden die nach § 161
Absatz 1 und § 162 Absatz 1 ermittelten Daten zusammengefasst.

(2) Die im integrierten Mess- und Informationssystem zusammengefassten Daten stehen den
zuständigen Landesbehörden direkt zur Verfügung.

§ 164 Bewertung der Daten, Unterrichtung des Deutschen Bundestages und des
Bundesrates

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bewertet die
Daten zur Umweltradioaktivität. Die Zentralstelle des Bundes für die Überwachung der
Umweltradioaktivität unterstützt es bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit leitet dem
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat jährlich einen Bericht über die Entwicklung der
Radioaktivität in der Umwelt zu.

§ 165 Betretungsrecht und Probenahme

Die Beauftragten der zuständigen Behörden sind berechtigt, Grundstücke und Betriebs- und 
Geschäftsräume während der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten, die Radioaktivität zu 
ermitteln und Proben zu nehmen. 

Kapitel 2 

Weitere Vorschriften 

§ 166 Festlegungen zur Ermittlung der beruflichen Exposition

(1) Die Körperdosen einer Person aus beruflicher Exposition sind zu addieren, wenn sie nach
diesem Gesetz oder einer auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnung in mehreren der
folgenden Bereiche zu ermitteln sind:

1. bei Tätigkeiten als beruflich exponierte Person,
2. im Zusammenhang mit Radon am Arbeitsplatz,
3. bei Sanierungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verhinderung und Verminderung der

Exposition bei radioaktiven Altlasten sowie sonstigen Betätigungen im Zusammenhang mit
radioaktiven Altlasten und

4. bei anmeldebedürftigen sonstigen bestehenden Expositionssituationen.
Für den Nachweis, dass die jeweils geltenden Grenzwerte nicht überschritten wurden, ist die 
Summe entscheidend. 
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(2) Außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes erfolgte Expositionen, die
denen nach Absatz 1 entsprechen, sind bei der Ermittlung der beruflichen Exposition zu
berücksichtigen.

§ 167 Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und behördliche Mitteilungspflichten für die
ermittelte Körperdosis bei beruflicher Exposition

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche, der Verpflichtete nach § 131 Absatz 1 oder § 145 Absatz 1
Satz 1 sowie der Verantwortliche nach § 115 Absatz 2 oder § 153 Absatz 1 haben für Personen,
die einer beruflichen Exposition unterliegen und für die eine Messung, Ermittlung oder
Abschätzung der Körperdosis vorgenommen wurde,

1. die Ergebnisse dieser Messungen, Ermittlungen oder Abschätzungen sowie Daten, die zu
dieser Messung, Ermittlung oder Abschätzung dienen,

2. Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit
(Personendaten),

3. die persönliche Kennnummer nach § 170 Absatz 3 Satz 1,
4. bei Strahlenpassinhabern die Registriernummer des Strahlenpasses sowie
5. die Beschäftigungsmerkmale und die Expositionsverhältnisse
unverzüglich aufzuzeichnen.

(2) Die zur Aufzeichnung Verpflichteten haben die Aufzeichnungen so lange aufzubewahren, bis
die überwachte Person das 75. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet hätte, mindestens jedoch
30 Jahre nach Beendigung der jeweiligen Beschäftigung.

(3) Die zur Aufzeichnung Verpflichteten haben die Aufzeichnungen auf Verlangen der
zuständigen Behörde vorzulegen oder bei einer von dieser zu bestimmenden Stelle zu
hinterlegen. § 168 Absatz 2 bleibt unberührt. Die zur Aufzeichnung Verpflichteten haben die
Ermittlungsergebnisse bei einem Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses dem neuen
Arbeitgeber auf Verlangen mitzuteilen, wenn weiterhin eine Beschäftigung mit beruflicher
Exposition ausgeübt wird. Satz 3 gilt entsprechend für fliegendes Personal, das in einem
Luftfahrzeug eines anderen Strahlenschutzverantwortlichen tätig wird. Die zur Aufzeichnung
Verpflichteten haben die Aufzeichnungen, die infolge einer Beendigung der Beschäftigung nicht
mehr benötigt werden, der nach Landesrecht zuständigen Stelle zu übergeben.

(4) Die zur Aufzeichnung Verpflichteten sind verpflichtet, der zuständigen Behörde Folgendes
unverzüglich zu melden:

1. Überschreitungen der Grenzwerte der Körperdosis und
2. die Körperdosen bei besonders zugelassenen Expositionen nach der Rechtsverordnung nach

§ 79 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1.
Dabei sind die Personendaten der betroffenen Personen und die ermittelte Körperdosis sowie die 
Gründe für eine Überschreitung der Grenzwerte der Körperdosis anzugeben. Die zur 
Aufzeichnung Verpflichteten sind verpflichtet, den betroffenen Personen unverzüglich die 
Körperdosis mitzuteilen. 

§ 168 Übermittlung der Ergebnisse der Ermittlung der Körperdosis

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche, der Verpflichtete nach § 131 Absatz 1 oder § 145 Absatz 1
Satz 1 sowie der Verantwortliche nach § 115 Absatz 2 oder § 153 Absatz 1 haben, soweit sie
sich einer Messstelle nach § 169 Absatz 1 zur Ermittlung der beruflichen Exposition bedienen,
dieser Messstelle die Daten nach § 170 Absatz 2 Nummer 1 bis 7 derjenigen Personen zur
Verfügung zu stellen, für die die Körperdosis ermittelt werden soll. Der zuständigen Behörde sind
die Angaben nach Satz 1 sowie die ermittelte Körperdosis auf Verlangen vorzulegen.

(2) Soweit sich die nach Absatz 1 zur Übermittlung Verpflichteten zur Ermittlung der beruflichen
Exposition keiner Messstelle nach § 169 Absatz 1 bedienen, haben sie die Daten nach § 170
Absatz 2 einschließlich der ermittelten Körperdosis der zuständigen Behörde vorzulegen.
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§ 169 Bestimmung von Messstellen; Verordnungsermächtigung

(1) Die zuständige Behörde bestimmt Messstellen für die Ermittlung der beruflichen Exposition

1. durch äußere Exposition bei Tätigkeiten,
2. durch innere Exposition bei Tätigkeiten,
3. der Einsatzkräfte durch ihren Einsatz in einer Notfallexpositionssituation oder einer anderen

Gefahrenlage,
4. durch Radon am Arbeitsplatz,
5. im Zusammenhang mit Maßnahmen bei radioaktiven Altlasten und
6. bei sonstigen bestehenden Expositionssituationen.
(2) Eine Messstelle darf nur bestimmt werden, wenn

1. sie über ausreichend Personal zur Ausführung ihrer Aufgaben verfügt und ihr Personal,
insbesondere die Leitung der Messstelle und die weiteren leitenden Fachkräfte, die
erforderliche Qualifikation, Eignung und Erfahrung besitzt,

2. sie über die erforderlichen Verfahren zur Ermittlung der Exposition verfügt,
3. sie über die zur Ausführung ihrer Aufgaben erforderliche räumliche und technische

Ausstattung, insbesondere die erforderlichen Messgeräte, verfügt,
4. sie ein angemessenes Qualitätsmanagementsystem betreibt und
5. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Leiters

der Messstelle oder der weiteren leitenden Fachkräfte ergeben, und die Messstelle über die
erforderliche Unabhängigkeit verfügt.

(3) Die Messstelle hat die Ergebnisse der Ermittlung der beruflichen Exposition aufzuzeichnen
und sie der jeweiligen Person nach § 168 Absatz 1, die die Messung veranlasst hat, schriftlich
mitzuteilen. Die Messstelle hat die Aufzeichnungen nach der Ermittlung fünf Jahre lang
aufzubewahren. Sie hat der zuständigen Behörde auf Verlangen oder wenn sie es auf Grund der
Ergebnisse ihrer Ermittlungen für erforderlich hält, diese Ergebnisse einschließlich der Daten
nach § 168 Absatz 1 mitzuteilen.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen,

1. wie die Anforderungen nach Absatz 2 unter Berücksichtigung der verschiedenen Expositionen
nach Absatz 1 näher auszugestalten sind,

2. welche Aufgaben die behördlich bestimmten Messstellen im Zusammenhang mit der
Ermittlung der Exposition wahrnehmen,

3. dass die behördlich bestimmten Messstellen der Qualitätssicherung unterliegen, welche
Stellen diese ausführen und wie diese ausgeführt wird,

4. welche Informationen zusätzlich zu den Informationen nach § 168 Absatz 1 den Messstellen
zum Zweck der Ermittlung der Exposition sowie der Überwachung der Dosisgrenzwerte der
jeweils überwachten Person und der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze zu Vorsorge-
und Überwachungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen sind,

5. welche weiteren Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Mitteilungs- und Vorlagepflichten die
Messstellen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben und

6. dass und unter welchen Umständen die Bestimmung einer Messstelle befristet werden kann
und unter welchen Voraussetzungen die Bestimmung zurückgenommen werden kann.

§ 170 Strahlenschutzregister; Verordnungsermächtigung

(1) Daten über berufliche Expositionen, die auf Grund dieses Gesetzes oder einer auf diesem 
Gesetz gestützten Rechtsverordnung erhoben werden, werden zum Zweck der Überwachung 
von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze, zur Prüfung des 
Bestehens eines Anspruchs gegen einen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sowie zum
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Zweck der wissenschaftlichen Forschung im Bereich des Strahlenschutzes in einem beim 
Bundesamt für Strahlenschutz eingerichteten Register (Strahlenschutzregister) erfasst. 

(2) In das Strahlenschutzregister werden die folgenden Daten eingetragen:

1. die persönliche Kennnummer nach Absatz 3,
2. die jeweiligen Personendaten,
3. Beschäftigungsmerkmale und Expositionsverhältnisse,
4. die Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebs,
5. Name und Anschrift des Strahlenschutzverantwortlichen, des Verpflichteten nach § 131

Absatz 1 und § 145 Absatz 1 Satz 1 sowie des Verantwortlichen nach § 115 Absatz 2 und
§ 153 Absatz 1,

6. Angaben über einen nach einer auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnung registrierten
Strahlenpass,

7. Angaben über die zuständige Behörde und
8. die nach diesem Gesetz oder einer auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnung ermittelte

Körperdosis infolge einer beruflichen Exposition, die Expositionsbedingungen sowie die
Feststellungen der zuständigen Behörde hinsichtlich dieser Körperdosis und der
Expositionsbedingungen.

(3) Zur eindeutigen Zuordnung der Eintragungen nach Absatz 2 vergibt das Bundesamt für
Strahlenschutz für jede Person, für die Eintragungen vorgenommen werden, eine persönliche
Kennnummer. Die persönliche Kennnummer ist mittels nicht rückführbarer Verschlüsselung aus
der Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch abzuleiten, die
der jeweiligen Person zugeordnet ist. Die Versicherungsnummer ist nach Ableitung der
Kennnummer zu löschen. Ist einer Person bereits eine andere Identifikationsnummer zugeordnet,
die eine zuständige Stelle außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes vergeben hat, und
ist diese Identifikationsnummer für die Verwendung im Strahlenschutzregister geeignet, so kann
das Bundesamt für Strahlenschutz diese Identifikationsnummer als persönliche Kennnummer
verwenden. Für eine Person, der weder eine Versicherungsnummer noch eine
Identifikationsnummer zugeordnet ist, vergibt das Bundesamt für Strahlenschutz auf der Basis
der Personendaten eine persönliche Kennnummer.

(4) Die Daten nach Absatz 2 werden dem Strahlenschutzregister übermittelt durch

1. die Messstellen nach § 169,
2. das Luftfahrt-Bundesamt,
3. die zuständigen Behörden oder
4. den Strahlenschutzverantwortlichen, den Verpflichteten nach § 131 Absatz 1 oder § 145

Absatz 1 Satz 1, den Verantwortlichen nach § 115 Absatz 2 oder § 153 Absatz 1.
Die Personen nach Nummer 4 übermitteln dem Strahlenschutzregister zur Erzeugung der 
persönlichen Kennnummer die Versicherungsnummer oder Identifikationsnummer nach Absatz 3 
zusätzlich zu den für die Zuordnung erforderlichen Daten nach Absatz 2. 

(5) Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister werden erteilt, soweit dies für die Wahrnehmung
der Aufgaben des Empfängers erforderlich ist,

1. einer zuständigen Behörde,
2. einer Messstelle nach § 169,
3. auf Antrag einem Strahlenschutzverantwortlichen, Verpflichteten nach § 131 Absatz 1 oder

§ 145 Absatz 1 Satz 1, Verantwortlichen nach § 153 Absatz 1 über Daten, die bei ihm
beschäftigte Personen betreffen,

4. auf Antrag einem Verantwortlichen nach § 115 Absatz 2 über Daten für Personen, für die er
verantwortlich ist,

149



5. auf Antrag einem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung über Daten, die bei ihm
versicherte Personen betreffen.

Die zuständige Behörde kann Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister an einen 
Strahlenschutzverantwortlichen, Verpflichteten oder Verantwortlichen, an deren 
Strahlenschutzbeauftragten sowie an ermächtigte Ärzte nach § 79 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 
Buchstabe a weitergeben, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(6) Die Übermittlung der im Strahlenschutzregister gespeicherten personenbezogenen Daten zu
Zwecken der wissenschaftlichen Forschung (Forschungszwecken) an Dritte ist nur unter den
Voraussetzungen der Absätze 7 und 8 zulässig. Soweit die betroffenen Personen nicht in die
Veröffentlichung der sie betreffenden Daten eingewilligt haben, dürfen Forschungsergebnisse nur
anonymisiert veröffentlicht werden. Auch nach dem Tod der betroffenen Personen sind die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten.

(7) Für Forschungszwecke im Bereich des Strahlenschutzes dürfen personenbezogene Daten
aus dem Strahlenschutzregister mit Einwilligung der betroffenen Personen an Dritte übermittelt
werden. Ohne diese Einwilligung dürfen die Daten übermittelt werden, wenn schutzwürdige
Belange der betroffenen Personen der Übermittlung oder der beabsichtigten Verarbeitung der
Daten nicht entgegenstehen oder wenn das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das
Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Personen erheblich überwiegt. Eine Übermittlung
personenbezogener Daten für Forschungszwecke ist ausgeschlossen, wenn der Zweck der
Forschung mit einem vertretbaren Aufwand durch die Verarbeitung anonymisierter Daten erfüllt
werden kann. Soweit besondere Kategorien von Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2016/679 übermittelt werden, sind angemessene und spezifische Maßnahmen
zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 des
Bundesdatenschutzgesetzes zu treffen.

(8) Wird eine Übermittlung personenbezogener Daten zu Forschungszwecken beantragt, so ist
die Einwilligung der betroffenen Personen nachzuweisen. Soll die Übermittlung ohne Einwilligung
der betroffenen Personen erfolgen, sind die für die Prüfung der Voraussetzungen nach Absatz 7
Satz 2 erforderlichen Angaben zu machen; zu Absatz 7 Satz 3 ist glaubhaft zu machen, dass der
Zweck der Forschung bei Verarbeitung anonymisierter Daten nicht mit vertretbarem Aufwand
erfüllt werden kann. Besondere Kategorien von Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2016/679 dürfen nur für die Forschungsarbeit verarbeitet werden, für die sie
übermittelt worden sind; die Verarbeitung für andere Forschungsarbeiten oder die Übermittlung
richtet sich nach den Sätzen 1 und 2 und bedarf der Zustimmung des Bundesamtes für
Strahlenschutz.

(9) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen,

1. auf welche Weise die persönliche Kennnummer nach Absatz 3 erzeugt wird, wie sie
beschaffen sein muss und unter welchen Voraussetzungen eine Identifikationsnummer, die
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes vergeben wurde, genutzt werden kann,

2. welche technischen und organisatorischen Maßnahmen für die Übermittlung von Angaben
nach Absatz 2 durch die Stellen nach Absatz 4 zum Strahlenschutzregister zu treffen sind,

3. unter welchen Voraussetzungen und in welchem Verfahren zum Zweck der Überwachung von
Dosisgrenzwerten, der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze, zur Prüfung des Bestehens
eines Auskunftsanspruchs oder zur Qualitätssicherung in erforderlichem Umfang an die
Stellen und Personen nach Absatz 5 Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister erteilt und
weitergegeben und dabei personenbezogene Daten übermittelt werden dürfen.
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§ 171 Verordnungsermächtigung für Vorgaben in Bezug auf einen Strahlenpass

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
festzulegen, 

1. wann zum Zweck der Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der
Strahlenschutzgrundsätze ein Strahlenpass zu führen ist, welche Daten nach § 170 Absatz 2
und welche Daten zum Ergebnis der ärztlichen Überwachungsuntersuchung eingetragen
werden, welche Form der Strahlenpass hat, wie er zu registrieren ist und wer Einträge
vornehmen und die Inhalte verwenden darf,

2. unter welchen Bedingungen Strahlenpässe, die außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes ausgestellt wurden, anerkannt werden.

§ 172 Bestimmung von Sachverständigen; Verordnungsermächtigung

(1) Die zuständige Behörde bestimmt Sachverständige für die folgenden
Sachverständigentätigkeiten:

1. Prüfung von Röntgeneinrichtungen, einschließlich der Erteilung der Bescheinigung, und die
Prüfung von Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern gemäß der Rechtsverordnung nach
§ 89 Satz 1 Nummer 3,

2. Prüfung von Arbeitsplätzen mit Exposition durch natürlich vorkommende Radioaktivität,
3. Prüfung von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, von Bestrahlungsvorrichtungen

und von Geräten für die Gammaradiographie,
4. Dichtheitsprüfung von umschlossenen radioaktiven Stoffen sowie von bauartzugelassenen

Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten.
Der behördlich bestimmte Sachverständige bedarf für die Ausübung der 
Sachverständigentätigkeit weder einer Genehmigung noch muss er sie anzeigen. 

(2) Der behördlich bestimmte Sachverständige muss unabhängig sein von Personen, die an der
Herstellung, am Vertrieb oder an der Instandhaltung von Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlung, Bestrahlungsvorrichtungen, Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern oder umschlossenen
radioaktiven Stoffen beteiligt sind. Der behördlich bestimmte Sachverständige oder, bei
juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, die Personen, die
Aufgaben als behördlich bestimmte Sachverständige wahrnehmen, müssen die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzen. Der behördlich bestimmte Sachverständige darf keinen
fachlichen Weisungen im Hinblick auf die Sachverständigentätigkeit unterliegen.

(3) Für die Sachverständigentätigkeit eines behördlich bestimmten Sachverständigen gelten die
Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen nach § 72 Absatz 1 entsprechend. Handelt es sich
bei dem behördlich bestimmten Sachverständigen um eine juristische Person oder eine nicht
rechtsfähige Personengesellschaft, so gilt für diese Person auch § 70 entsprechend. Übt der
behördlich bestimmte Sachverständige die Sachverständigentätigkeit in einem
Beschäftigungsverhältnis aus, so gelten die §§ 70 und 72 Absatz 1 abweichend von den Sätzen 1
und 2 entsprechend für diejenige Person, zu der das Beschäftigungsverhältnis besteht.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

1. die Anforderungen an die Ausbildung, die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten,
insbesondere hinsichtlich Berufserfahrung und Eignung, der behördlich bestimmten
Sachverständigen oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen
Personenvereinigungen, der Personen, die Aufgaben als behördlich bestimmte
Sachverständige wahrnehmen, festzulegen,

2. festzulegen, welche Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit der Sachverständigen und, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen
Personenvereinigungen, der Personen, die Aufgaben als behördlich bestimmte
Sachverständige wahrnehmen, bestehen,

3. festzulegen, wie die Einweisung in die Sachverständigentätigkeit erfolgt, welchen Umfang die
Prüftätigkeit umfasst, wie die Prüfmaßstäbe festgelegt werden und welche sonstigen
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Voraussetzungen und Pflichten, einschließlich der Qualitätssicherung, in Bezug auf die 
Prüfungen und die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden für behördlich bestimmte 
Sachverständige gelten, und 

4. festzulegen, welche Voraussetzungen bei der behördlichen Bestimmung eines
Sachverständigen zu prüfen sind, dass und unter welchen Umständen die Bestimmung eines
Sachverständigen befristet werden kann und unter welchen Voraussetzungen die Bestimmung
zurückgenommen werden kann.

§ 173 Verordnungsermächtigungen für Mitteilungspflichten bei Fund und Erlangung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
festzulegen, dass, auf welche Weise und durch wen den zuständigen Behörden Folgendes zu 
melden ist: 

1. der Fund, das Abhandenkommen und das Wiederauffinden von Stoffen, sofern zu befürchten
ist, dass deren Aktivität oder spezifische Aktivität die nach einer Rechtsverordnung nach § 24
Satz 1 Nummer 10 festgelegten Werte überschreitet,

2. das Vorhandensein von Wasser in einer Wasserversorgungsanlage oder in einer
Abwasseranlage, das Radionuklide enthält, deren Aktivitätskonzentration die in der
Rechtsverordnung festgelegten Werte oder Grenzen überschreitet,

3. die Vermutung oder die Kenntnis, dass eine herrenlose Strahlenquelle eingeschmolzen oder
auf sonstige Weise metallurgisch verwendet worden ist.

§ 174 Verordnungsermächtigung für behördliche Befugnisse bei kontaminiertem Metall

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
festzulegen, dass kontaminiertes Metall nur nach den Vorgaben der zuständigen Behörde 
verwendet, in Verkehr gebracht oder entsorgt werden darf. 

§ 175 Dosis- und Messgrößen; Verordnungsermächtigung

(1) Für die Ermittlung der Organ-Äquivalentdosis ist, soweit nicht anders bestimmt, die äußere
und innere Exposition zu berücksichtigen; für die innere Exposition ist auch die außerhalb des
Bezugszeitraums auftretende Exposition infolge der während des Bezugszeitraums
aufgenommenen Radionuklide nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 Nummer 3
zu berücksichtigen. Satz 1 gilt entsprechend für die effektive Dosis.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. nähere Anforderungen an die Bestimmung der Organ-Äquivalentdosis und ihre Berechnung
festzulegen, insbesondere die für verschiedene Strahlungsarten und Strahlungsenergien zu
nutzenden Wichtungsfaktoren sowie Einzelheiten der Mittelung über das Gewebe oder Organ,

2. nähere Anforderungen an die Bestimmung der effektiven Dosis sowie ihre Berechnung
festzulegen, insbesondere die zu berücksichtigenden Gewebe oder Organe sowie die zu
nutzenden Wichtungsfaktoren, und Festlegungen zur Bestimmung der effektiven Dosis des
ungeborenen Kindes zu treffen,

3. zu bestimmen, auf welche Weise und für welchen Zeitraum bei der inneren Exposition die
Dosis durch aufgenommene Radionuklide zu berücksichtigen ist,

4. festzulegen, welche Messgrößen im Hinblick auf die Ermittlung der äußeren Exposition zu
benutzen sind und wie diese Ermittlung zu erfolgen hat,

5. die Daten festzulegen, die bei der Ermittlung der Körperdosis aus Größen des
Strahlungsfeldes oder der Aktivität zugrunde zu legen sind, und

6. zu bestimmen, welche Einheiten für die Größen im Strahlenschutz zu verwenden sind.
§ 176 Haftung für durch ionisierende Strahlung verursachte Schäden

Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten 
Rechtsverordnungen richtet sich die Haftung für durch ionisierende Strahlung verursachte 
Schäden nach den §§ 25 bis 40 des Atomgesetzes. 
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§ 177 Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen

Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten 
Rechtsverordnungen richtet sich die Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher 
Schadensersatzverpflichtungen nach den §§ 13 bis 15 des Atomgesetzes und nach der 
Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung. § 35 bleibt unberührt. Abweichend von § 13 
Absatz 1 Satz 2 des Atomgesetzes kann die zuständige Behörde bei Tätigkeiten nach § 12 
Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 und § 31 Absatz 1 auf eine erneute Festsetzung der 
Deckungsvorsorge verzichten, wenn die Überprüfung der Deckungsvorsorge ergeben hat, dass 
die Deckungssumme noch ausreichend bemessen ist. 

Teil 6 

Strahlenschutzrechtliche Aufsicht, Verwaltungsverfahren 

§ 178 Strahlenschutzrechtliche Aufsicht

Die Durchführung dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen 
unterliegt der Aufsicht durch die zuständigen Behörden. Dies gilt nicht für Teil 3 Kapitel 1 und 
Teil 4 Kapitel 1 mit Ausnahme des § 95 und der Eilverordnungen nach § 96, soweit sie 
Regelungen über die Bewirtschaftung von Abfällen oder die Errichtung, den Betrieb oder die 
Benutzung von Anlagen nach § 95 regeln. 

§ 179 Anwendung des Atomgesetzes

(1) Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten
Rechtsverordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden:

1. für Genehmigungen und Bauartzulassungen § 17 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 bis 6
des Atomgesetzes über inhaltliche Beschränkungen, Auflagen, Befristung, Rücknahme,
Widerruf und die Bezeichnung als Inhaber einer Kernanlage,

2. § 19 Absatz 1 Satz 2 bis 4, Absatz 2 Satz 1 bis 3 und Absatz 3 bis 5 des Atomgesetzes über
die staatliche Aufsicht und

3. § 20 des Atomgesetzes über Sachverständige.
(2) Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes über die Unverletzlichkeit der Wohnung
wird eingeschränkt, soweit es den Befugnissen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 entgegensteht.

§ 180 Aufsichtsprogramm; Verordnungsermächtigung

(1) Im Rahmen der strahlenschutzrechtlichen Aufsicht bei geplanten Expositionssituationen
richtet die zuständige Behörde ein Programm für aufsichtliche Prüfungen ein, das dem möglichen
Ausmaß und der Art der mit den Tätigkeiten verbundenen Risiken Rechnung trägt
(Aufsichtsprogramm). Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Anforderungen an die Ausgestaltung des Aufsichtsprogramms
festzulegen. In der Rechtsverordnung können insbesondere festgelegt werden:

1. Kriterien zur Bestimmung des Ausmaßes und der Art des mit einer Tätigkeit verbundenen
Risikos,

2. Zeitabstände zwischen Vor-Ort-Prüfungen durch die zuständige Behörde bei einem
Strahlenschutzverantwortlichen.

(2) Die zuständige Behörde zeichnet die Ergebnisse jeder Vor-Ort-Prüfung auf und übermittelt sie 
dem Strahlenschutzverantwortlichen. In den Fällen des Teils 2 Kapitel 2 Abschnitt 8 
Unterabschnitt 2 sind die Ergebnisse nach Satz 1 dem Verpflichteten zu übermitteln. Beziehen 
sich die Ergebnisse auf eine externe Arbeitskraft, so hat der Strahlenschutzverantwortliche nach 
Satz 1 oder der Verpflichtete nach Satz 2 diese Ergebnisse, mit Ausnahme von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen, auch demjenigen mitzuteilen, zu dem das Beschäftigungsverhältnis der 
externen Arbeitskraft besteht.
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(3) Die zuständige Behörde macht der Öffentlichkeit eine Kurzfassung des Aufsichtsprogramms
und die wichtigsten bei der Durchführung des Programms gewonnenen Erkenntnisse zugänglich.
Die Informationen nach Satz 1 dürfen keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten. Die
Gesetze des Bundes und der Länder über Umweltinformationen bleiben unberührt.

§ 181 Umweltverträglichkeitsprüfung

(1) Besteht nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für Vorhaben, die einer Genehmigung nach
diesem Gesetz bedürfen (UVP-pflichtige Vorhaben), ist die Umweltverträglichkeitsprüfung
unselbständiger Teil der Verfahren zur Erteilung der nach diesem Gesetz erforderlichen
Genehmigung. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach den Vorschriften des § 7 Absatz 4
Satz 1 und 2 des Atomgesetzes und nach den Vorschriften der Atomrechtlichen
Verfahrensverordnung über den Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung, die
Antragsunterlagen, die Bekanntmachung des Vorhabens und die Auslegung von
Antragsunterlagen, die Erhebung von Einwendungen, die Beteiligung von Behörden, den Inhalt
des Genehmigungsbescheids und die Zustellung und öffentliche Bekanntmachung der
Entscheidung durchzuführen. Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann die Genehmigungsbehörde
die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und
denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, erörtern. § 2 Absatz 1 Satz 4 und § 14 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung bleiben unberührt.

(2) Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage, die einen nach Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung erlassenen Verwaltungsakt zum Gegenstand hat, bedarf es keiner
Nachprüfung in einem Vorverfahren.

§ 182 Schriftform, elektronische Kommunikation

(1) Genehmigungen und Bauartzulassungen nach diesem Gesetz oder nach einer auf dieses
Gesetz gestützten Rechtsverordnung sind schriftlich zu erteilen.

(2) Wird für einen Verwaltungsakt, für den in diesem Gesetz oder in einer auf diesem Gesetz
gestützten Rechtsverordnung die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form verwendet,
so ist er mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach § 37
Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu versehen.

(3) Anzeige- und Anmeldungspflichten sowie Melde- und Mitteilungspflichten nach diesem
Gesetz oder nach einer auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnung können in elektronischer
Form erfüllt werden, wenn der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet und das Verfahren und
die für die Datenübertragung notwendigen Anforderungen bestimmt. Dabei müssen dem
jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz
und Datensicherheit getroffen werden, die insbesondere die Vertraulichkeit und Unversehrtheit
der Daten gewährleisten; bei der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind
Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt,
richten sich die Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679. Ist
ein übermitteltes elektronisches Dokument für den Empfänger nicht zur Bearbeitung geeignet,
teilt er dies dem Absender unter Angabe der für den Empfang geltenden technischen
Rahmenbedingungen unverzüglich mit.

(4) Wenn die Antragstellung, die Anzeige, die Anmeldung, die Meldung oder die Mitteilung
elektronisch erfolgt, sind der zuständigen Behörde auf Verlangen Papierausfertigungen der
elektronisch übermittelten Unterlagen zu übermitteln.

§ 183 Kosten; Verordnungsermächtigung

(1) Gebühren und Auslagen (Kosten) werden erhoben

1. für Festsetzungen nach § 177 in Verbindung mit § 13 Absatz 1 Satz 2 des Atomgesetzes,
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2. für Entscheidungen nach § 179 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 17 Absatz 1 Satz 3,
Absatz 2 bis 5 des Atomgesetzes und für Entscheidungen nach § 179 Absatz 1 Nummer 2 in
Verbindung mit § 19 Absatz 3 des Atomgesetzes,

3. für die in der Kostenverordnung zum Atomgesetz und zum Strahlenschutzgesetz näher
bestimmten sonstigen Aufsichtsmaßnahmen nach § 179 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung
mit § 19 des Atomgesetzes,

4. für sonstige Amtshandlungen einschließlich Prüfungen und Untersuchungen des
Bundesamtes für Strahlenschutz, soweit es nach § 185 Absatz 1 Nummer 1 bis 9 zuständig
ist,

5. für Entscheidungen des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung über
Anträge nach § 27 Absatz 1, soweit es nach § 186 Absatz 1 zuständig ist,

6. für sonstige Amtshandlungen einschließlich Prüfungen und Untersuchungen des Luftfahrt-
Bundesamtes, soweit es nach § 189 zuständig ist.

(2) In den Rechtsverordnungen nach den §§ 81 und 185 Absatz 2 Nummer 5 und 6 können auch
Regelungen zur Kostenerhebung für Amtshandlungen der danach zuständigen Behörden
getroffen werden.

(3) Kosten werden erhoben in den Fällen

1. des Widerrufs oder der Rücknahme einer Amtshandlung nach Absatz 1 oder 2, sofern der
Betroffene dies zu vertreten hat und nicht bereits nach Absatz 1 oder 2 Kosten erhoben
werden,

2. der Ablehnung eines Antrags auf Vornahme einer Amtshandlung nach Absatz 1 oder 2 aus
anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit der Behörde,

3. der Zurücknahme eines Antrags auf Vornahme einer Amtshandlung oder einer Anzeige nach
Absatz 1 oder 2 nach Beginn der sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung,

4. der vollständigen oder teilweisen Zurückweisung oder der Zurücknahme eines Widerspruchs
gegen
a) eine Amtshandlung nach Absatz 1 oder 2 oder
b) eine nach Absatz 1 oder 2 in Verbindung mit der Kostenverordnung zum Atomgesetz und

zum Strahlenschutzgesetz festgesetzte Kostenentscheidung.
Die Gebühr darf in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1, 2 und 4 Buchstabe a bis zur Höhe der für 
eine Amtshandlung festzusetzenden Gebühr, in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 bis zur Höhe 
von drei Vierteln der für die Amtshandlung festzusetzenden Gebühr und in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 4 Buchstabe b bis zur Höhe von 10 Prozent des streitigen Betrags festgesetzt 
werden. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, das Nähere durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates nach den Grundsätzen des Verwaltungskostengesetzes in der bis zum
14. August 2013 geltenden Fassung zu regeln. Dabei sind die gebührenpflichtigen Tatbestände 
näher zu bestimmen und die Gebühren durch feste Sätze, Rahmensätze oder nach dem Wert 
des Gegenstandes zu bestimmen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass der mit den 
Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen verbundene Personal- und Sachaufwand 
gedeckt wird; bei begünstigenden Amtshandlungen kann daneben die Bedeutung, der 
wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den Gebührenschuldner angemessen 
berücksichtigt werden. In der Verordnung können die Kostenbefreiung des Bundesamtes für 
Strahlenschutz und die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren für die Amtshandlungen 
bestimmter Behörden abweichend von § 8 des Verwaltungskostengesetzes in der bis zum
14. August 2013 geltenden Fassung geregelt werden. Die Verjährungsfrist der Kostenschuld 
kann abweichend von § 20 des Verwaltungskostengesetzes in der bis zum 14. August 2013 
geltenden Fassung verlängert werden. Es kann bestimmt werden, dass die Verordnung auch auf 
die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen Verwaltungsverfahren anzuwenden ist, soweit in diesem 
Zeitpunkt die Kosten nicht bereits festgesetzt sind.
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(5) Für die Erhebung von Kosten nach diesem Gesetz oder der auf dieses Gesetz gestützten
Rechtsverordnungen sind § 21 Absatz 2 des Atomgesetzes und die Kostenverordnung zum
Atomgesetz und zum Strahlenschutzgesetz anzuwenden; § 21 Absatz 4 und 5 des Atomgesetzes
ist entsprechend anzuwenden.

Teil 7 

Verwaltungsbehörden 

§ 184 Zuständigkeit der Landesbehörden

(1) Durch die Länder als eigene Angelegenheit werden ausgeführt:

1. Teil 3 Kapitel 1 mit Ausnahme des § 107,
2. Teil 3 Kapitel 2,
3. Teil 4 Kapitel 1 mit Ausnahme der in § 119 vorgesehenen entsprechenden Anwendung des

§ 107,
4. Teil 4 Kapitel 2 Abschnitt 1 mit Ausnahme des § 121 und Abschnitt 2,
5. Teil 4 Kapitel 3,
6. Teil 4 Kapitel 4 mit Ausnahme der §§ 145, 149 Absatz 5 und der in § 152 Satz 1

vorgesehenen entsprechenden Anwendung des § 145,
7. die Rechtsverordnungen, die auf Grund der Ermächtigungen in den unter den Nummern 1

bis 6 genannten Vorschriften erlassen werden,
soweit nicht der Bund nach den aufgeführten Vorschriften dieses Gesetzes oder den hierzu 
jeweils ergehenden Rechtsverordnungen für die Ausführung zuständig ist. 

(2) Vorbehaltlich des § 81 Satz 3, der §§ 185 bis 192 sowie des Absatzes 1 werden die
Verwaltungsaufgaben nach diesem Gesetz und den hierzu ergehenden Rechtsverordnungen im
Auftrag des Bundes durch die Länder ausgeführt.

§ 185 Zuständigkeit des Bundesamtes für Strahlenschutz; Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz ist zuständig für

1. die Genehmigung für die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung sowie die Rücknahme und den Widerruf
der Genehmigung,

2. die Prüfung der Anzeige der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung sowie die Untersagung der Anwendung,

3. die Prüfung der Anzeige des Betriebs von Raumfahrzeugen sowie die Untersagung des
Betriebs,

4. die Bauartzulassung von Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, und Anlagen zur
Erzeugung ionisierender Strahlung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1,

5. die Durchführung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Ermittlung der Körperdosis
des fliegenden Personals,

6. die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen zum Schutz vor Expositionen von
Personen durch kosmische Strahlung beim Betrieb von Raumfahrzeugen nach diesem Gesetz
oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung,

7. die Einrichtung und Führung eines Registers über Ethikkommissionen, die
Forschungsvorhaben zur Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung bewerten, die Registrierung der
Ethikkommissionen und den Widerruf der Registrierung,

8. die Einrichtung und Führung des Registers über berufliche Expositionen,
9. die Einrichtung und die Führung des Registers über hochradioaktive Strahlenquellen,
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10. die Prüfung der Rechtfertigung von Tätigkeitsarten und den Bericht zu der Rechtfertigung
nach § 7,

11. die Prüfung der Rechtfertigung von Tätigkeitsarten mit Konsumgütern oder
bauartzugelassenen Vorrichtungen und die Stellungnahme zu der Rechtfertigung nach § 38.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, dass das Bundesamt für Strahlenschutz zuständig ist

1. für die retrospektive Bestimmung von Expositionen von Einzelpersonen der Bevölkerung
durch in der Rechtsverordnung nach § 81 Satz 2 Nummer 2 festgelegte genehmigte oder
angezeigte Tätigkeiten,

2. für die Ermittlung, Erstellung und Veröffentlichung von diagnostischen Referenzwerten, die
Ermittlung der medizinischen Exposition von Personen und die dazu jeweils erforderlichen
Erhebungen auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 86 Satz 2 Nummer 7 und 8,

3. für das Verwalten und die Vergabe von Identifizierungsnummern für hochradioaktive
Strahlenquellen,

4. als zentrale Stelle für die Einrichtung und den Betrieb eines Systems zur Erfassung,
Verarbeitung und Auswertung von Informationen über bedeutsame Vorkommnisse,
insbesondere bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen nach der Rechtsverordnung nach § 90 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 bis 8,

5. für die Anerkennung von Stellen zur Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration und
6. für die Durchführung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Messstellen für die innere

Exposition und die Exposition durch Radon.
§ 186 Zuständigkeit des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung

(1) Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ist zuständig für die
Genehmigung der Beförderung von Großquellen sowie deren Rücknahme und Widerruf.
Großquellen sind radioaktive Stoffe, deren Aktivität je Beförderungs- oder Versandstück den
Aktivitätswert von 1 000 Terabecquerel übersteigt.

(2) Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung nimmt auch die in § 184
bezeichneten Zuständigkeiten wahr als

1. Zulassungs- und Aufsichtsbehörde im Rahmen
a) der übertägigen Erkundung nach § 16 Absatz 1 des Standortauswahlgesetzes,
b) der untertägigen Erkundung nach § 18 Absatz 1 des Standortauswahlgesetzes,
c) der Errichtung, des Betriebs und der Stilllegung von Anlagen des Bundes nach § 9a

Absatz 3 Satz 1 des Atomgesetzes und
2. für die Schachtanlage Asse II zuständige Aufsichtsbehörde.
§ 187 Zuständigkeit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

(1) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist zuständig für

1. die Bauartzulassung von Störstrahlern nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 und die
Bauartzulassung nach § 45 Absatz 1 Nummer 2 bis 6,

2. die Durchführung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Messstellen für die externe
Exposition nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 169 Absatz 4 und

3. die Bereitstellung von Radioaktivitätsstandards für Vergleichsmessungen nach Maßgabe der
Rechtsverordnung nach § 81 Satz 2 Nummer 7.

(2) Die Rechts- und Fachaufsicht über die Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die 
Aufgaben nach diesem Gesetz obliegt dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit. Soweit dadurch technisch-wissenschaftliche Belange der Bundesanstalt, ihre 
strategische Ausrichtung oder sonstige Rahmenbedingungen berührt werden, ist ein 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie herzustellen.
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§ 188 Zuständigkeiten für grenzüberschreitende Verbringungen und deren Überwachung

(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist zuständig für die Erteilung einer
Genehmigung für die grenzüberschreitende Verbringung von Konsumgütern sowie für ihre
Rücknahme und den Widerruf. Das Gleiche gilt, soweit die Rechtsverordnungen nach § 24 Satz 1
Nummer 7 und § 30 das Erfordernis von Genehmigungen und Zustimmungen sowie die Prüfung
von Anzeigen oder Anmeldungen für grenzüberschreitende Verbringungen vorsehen.

(2) Die Überwachung von grenzüberschreitenden Verbringungen radioaktiver Stoffe, von
Konsumgütern oder Produkten nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 10, denen radioaktive
Stoffe zugesetzt oder die aktiviert worden sind, sowie von Rückständen obliegt dem
Bundesministerium der Finanzen oder den von ihm bestimmten Zolldienststellen. Die
Zolldienststellen können

1. grenzüberschreitend verbrachte Sendungen, die radioaktive Stoffe, Rückstände oder die in
Satz 1 genannten Konsumgüter oder Produkte enthalten, sowie deren Beförderungsmittel,
Behälter, Lademittel und Verpackungsmittel zur Überwachung anhalten,

2. einen auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte bestehenden Verdacht von Verstößen gegen
Verbote und Beschränkungen nach diesem Gesetz oder den auf Grund von § 24 Satz 1
Nummer 7 und § 30 ergehenden Rechtsverordnungen, der sich bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben ergibt, den zuständigen Behörden mitteilen und

3. in den Fällen der Nummer 2 anordnen, dass Sendungen nach Nummer 1 auf Kosten und
Gefahr des Verfügungsberechtigten den zuständigen Behörden vorgeführt werden.

Das Brief- und Postgeheimnis nach Artikel 10 des Grundgesetzes wird nach Maßgabe der 
Sätze 1 und 2 eingeschränkt. 

(3) Absatz 2 gilt vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in nationalen oder europäischen
Rechtsvorschriften entsprechend für die grenzüberschreitende Verbringung von Stoffen, bei
denen zu besorgen ist, dass deren Aktivität oder spezifische Aktivität die nach einer
Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10 festgelegten Werte überschreitet.

(4) Soweit das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf Grund des Absatzes 1
entscheidet, ist es unbeschadet seiner Unterstellung unter das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie und dessen auf anderen Rechtsvorschriften beruhenden Weisungsbefugnissen an
die fachlichen Weisungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit gebunden.

§ 189 Zuständigkeit des Luftfahrt-Bundesamtes

Das Luftfahrt-Bundesamt ist zuständig für

1. die Prüfung der Anzeige des Betriebs von Luftfahrzeugen sowie die Untersagung des
Betriebs,

2. die Anerkennung von Rechenprogrammen zur Ermittlung der Körperdosis des fliegenden
Personals,

3. die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen zum Schutz vor Expositionen von
Personen durch kosmische Strahlung beim Betrieb von Luftfahrzeugen nach diesem Gesetz
oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung,

4. die Bescheinigung der Fachkunde im Strahlenschutz, soweit sie im Zusammenhang mit dem
Betrieb von Luftfahrzeugen erforderlich ist, und

5. die Anerkennung von Kursen, soweit sie dem Erwerb der erforderlichen Fachkunde im
Strahlenschutz im Zusammenhang mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen dienen.

§ 190 Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes

§ 24 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Atomgesetzes über die Zuständigkeit des Eisenbahn-
Bundesamtes gilt entsprechend für die Beaufsichtigung und Genehmigung der Beförderung
sonstiger radioaktiver Stoffe. Die Zuständigkeit für die Genehmigung der Beförderung von
Großquellen bestimmt sich nach § 186 Absatz 1.
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§ 191 Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

(1) Abweichend von § 189 sind bei dem Betrieb von Luftfahrzeugen, die im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung betrieben werden, dieses Bundesministerium oder die von
ihm bezeichneten Dienststellen für die Aufgaben nach § 189 Nummer 1 und 3 zuständig.

(2) Für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung werden die in § 184
bezeichneten Zuständigkeiten von diesem Bundesministerium oder den von ihm bezeichneten
Dienststellen wahrgenommen. Im Falle des § 184 Absatz 2 erfolgt dies im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Die Sätze 1 und 2
gelten auch für zivile Arbeitskräfte bei sich auf Grund völkerrechtlicher Verträge in der
Bundesrepublik Deutschland aufhaltenden Truppen und zivilen Gefolgen.

§ 192 Zuständigkeiten von Verwaltungsbehörden des Bundes bei Aufgaben des
Notfallschutzes und der Überwachung der Umweltradioaktivität;
Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz ist zuständig für die Beschaffung und das
Zurverfügungstellen von Schutzwirkstoffen nach § 104, soweit keine andere Zuständigkeit durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes festgelegt ist.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, welche Bundesbehörden, bundesunmittelbare Körperschaften oder
Anstalten des öffentlichen Rechts oder sonstigen Stellen die in den §§ 104, 105, 106 Absatz 2
Nummer 5, den §§ 113 bis 116, 120 Absatz 1 und 2 Satz 2 und in § 161 Absatz 1 genannten
Aufgaben des Bundes wahrnehmen.

§ 193 Informationsübermittlung

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit kann folgende
Informationen, die in strahlenschutzrechtlichen Genehmigungen der nach den §§ 184 bis 191
zuständigen Behörden enthalten sind, an die für den Außenwirtschaftsverkehr zuständigen
obersten Bundesbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei Genehmigungen oder der
Überwachung des Außenwirtschaftsverkehrs übermitteln:

1. Inhaber der Genehmigung,
2. Rechtsgrundlagen der Genehmigung,
3. den wesentlichen Inhalt der Genehmigung.
Reichen diese Informationen im Einzelfall nicht aus, können weitere Informationen aus der 
strahlenschutzrechtlichen Genehmigung übermittelt werden. 

(2) Die Empfänger dürfen die übermittelten Informationen, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist, nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dem sie übermittelt worden sind.

Teil 8 

Schlussbestimmungen 

Kapitel 1 

Bußgeldvorschriften 

§ 194 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer Rechtsverordnung nach
a) § 6 Absatz 3, § 24 Satz 1 Nummer 3, 4, 7 Buchstabe a oder Nummer 8 oder Satz 2, § 37

Absatz 1 Satz 1, 2 Nummer 2 bis 5 oder 6 oder Satz 3, § 49 Nummer 4 oder 5, § 61
Absatz 2 Satz 2, § 62 Absatz 6 Nummer 3, § 63 Absatz 3, § 65 Absatz 2, § 68 Absatz 1
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Satz 1, § 72 Absatz 2 Satz 2, § 76 Absatz 1 Satz 1, 2 Nummer 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 
15 oder 16 oder Satz 3, § 79 Absatz 1 Satz 1, 2 Nummer 1 bis 3 oder 4, 6, 8 oder 12 oder 
Satz 3, § 81 Satz 1, 2 Nummer 5, 7, 8, 9 oder 10 oder Satz 4, § 82 Absatz 1 Nummer 1 
oder 3, § 84 Absatz 2, § 86 Satz 1, 2 Nummer 2, 4, 5, 6, 9 bis 14 oder 15 oder 19 oder 
Satz 5, den §§ 87, 89 Satz 1 Nummer 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder 11 oder Satz 2, § 90 Absatz 1 
Satz 1 oder Satz 2 Nummer 1 oder 2, § 95 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3, § 123 Absatz 2, 
§ 143 Absatz 1 Satz 3, § 169 Absatz 4 Nummer 1, 2 oder 3, § 174,

b) § 24 Satz 1 Nummer 1, 2, 5, 6 oder 9, § 37 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 7 oder 8, § 38
Absatz 2 Nummer 1, § 68 Absatz 1 Satz 2, den §§ 73, 74 Absatz 3 oder 4 Nummer 1, 2, 4,
5 oder 6, § 76 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, 4, 5, 9, 12 oder 17, § 79 Absatz 1 Satz 2
Nummer 5, 7, 10, 11 oder 12, § 81 Satz 2 Nummer 1, 2, 3 oder 4, § 82 Absatz 1 Nummer 2
oder 4, § 85 Absatz 4, § 86 Satz 2 Nummer 1, 3, 7, 8, 16, 17 oder 18 oder Satz 3 oder 4,
§ 88 Absatz 6, § 89 Satz 1 Nummer 1, 6, 10 oder 12, § 90 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3
oder 4, den §§ 91, 124 Satz 3, den §§ 132, 135 Absatz 1 Satz 3, § 136 Absatz 2, § 139
Absatz 4, § 169 Absatz 4 Nummer 4, 5 oder 6, § 170 Absatz 9 Nummer 2 oder 3, den
§§ 171, 172 Absatz 4, § 173 oder § 175 Absatz 2,

c) § 24 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b oder § 30 Satz 1 oder 2
oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

2. ohne Genehmigung nach
a) § 10 eine dort genannte Anlage errichtet,
b) § 12 Absatz 1 Nummer 1 erster Halbsatz eine dort genannte Anlage betreibt,
c) § 12 Absatz 1 Nummer 2 ionisierende Strahlung aus einer dort genannten

Bestrahlungsvorrichtung verwendet,
d) § 12 Absatz 1 Nummer 3 erster Halbsatz mit sonstigen radioaktiven Stoffen umgeht,
e) § 12 Absatz 1 Nummer 4 erster Halbsatz eine Röntgeneinrichtung betreibt,
f) § 12 Absatz 1 Nummer 5 erster Halbsatz einen Störstrahler betreibt,
g) § 12 Absatz 2, in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1, 4 oder 5, eine

genehmigungsbedürftige Tätigkeit ändert,
h) § 25 Absatz 1 Satz 1 in einer dort genannten Anlage eine Person beschäftigt oder eine

Aufgabe selbst wahrnimmt,
i) § 27 Absatz 1 Satz 1 sonstige radioaktive Stoffe auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit

zugänglichen Verkehrswegen befördert,
j) § 31 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, radioaktive Stoffe oder ionisierende

Strahlung am Menschen anwendet,
k) § 40 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, radioaktive Stoffe zusetzt,
l) § 42 Absatz 1 ein dort genanntes Konsumgut verbringt,

3. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, § 19 Absatz 1 Satz 1, § 22 Absatz 1, § 26 Absatz 1 Satz 1,
§ 32 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, § 50 Absatz 1, auch in Verbindung mit
Absatz 2, § 52 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1, § 56 Absatz 1, auch in
Verbindung mit Absatz 3, § 59 Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 4, oder § 63 Absatz 1
Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise
oder nicht rechtzeitig erstattet,

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 18 Absatz 3, § 20 Absatz 3, 4 oder 5, § 22 Absatz 3,
§ 26 Absatz 3, den §§ 34, 51 Absatz 2, § 53 Absatz 2 oder 3, § 55 Absatz 2, § 57
Absatz 3 oder 4, jeweils auch in Verbindung mit § 59 Absatz 4, § 61 Absatz 5 Satz 1, § 63
Absatz 2, § 64 Absatz 2 Satz 3, § 65 Absatz 1, § 127 Absatz 1 Satz 3, § 129 Absatz 2 Satz 3,
§ 130 Absatz 2 Satz 3, § 134 Absatz 3, § 135 Absatz 3 Satz 1, § 139 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit § 148 Satz 1, § 156 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2 oder § 158 Absatz 2
zuwiderhandelt,

5. entgegen den §§ 21, 54, 58, auch in Verbindung mit § 59 Absatz 4, § 61 Absatz 4 Satz 2, § 64
Absatz 2 Satz 1, § 70 Absatz 4 Satz 1, § 71 Absatz 2 Satz 1 oder § 167 Absatz 3 Satz 3, auch
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in Verbindung mit Satz 4, eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

6. entgegen § 28 Absatz 2 Satz 1 Kernmaterialien zur Beförderung oder Weiterbeförderung
übernimmt,

7. entgegen § 39 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, radioaktive Stoffe zusetzt,
8. entgegen § 39 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 2, eine dort genannte Ware

verbringt oder in Verkehr bringt,
9. einer vollziehbaren Auflage nach § 47 Satz 2 Nummer 4 zuwiderhandelt,
10. entgegen § 55 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in

Verbindung mit § 59 Absatz 1 Satz 1, § 130 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,
oder § 145 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit
§ 148 Satz 1, eine Abschätzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführt,

11. entgegen § 59 Absatz 1 Satz 2 eine Abschätzung nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt,
12. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, § 62 Absatz 1 Satz 1,

auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1, § 129 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder
Absatz 3 Satz 1, § 145 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 148, oder § 159 Absatz 2
Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

13. entgegen § 60 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1 ein Rückstandskonzept oder eine
Rückstandsbilanz nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

14. entgegen § 61 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, Rückstände vermischt
oder verdünnt,

15. entgegen § 61 Absatz 6 Satz 1 Rückstände nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
sichert,

16. entgegen § 61 Absatz 6 Satz 2 Rückstände abgibt,
17. entgegen § 61 Absatz 7 Rückstände ins Inland verbringt,
18. entgegen § 62 Absatz 4 Satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1,

überwachungsbedürftige Rückstände verwertet oder beseitigt,
19. entgegen § 64 Absatz 1 Satz 1 eine Kontamination nicht, nicht richtig, nicht vollständig,

nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig entfernt,
20. entgegen § 70 Absatz 1 Satz 1 einen Strahlenschutzbeauftragten nicht, nicht richtig, nicht

in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt,
21. entgegen § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, jeweils

auch in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2, nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Exposition
oder Kontamination vermieden oder so gering wie möglich gehalten wird,

22. entgegen § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder Absatz 2 Nummer 1
Buchstabe a, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2, nicht dafür sorgt, dass eine dort
genannte Vorschrift eingehalten wird,

23. entgegen § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, auch in Verbindung mit Satz 2, nicht dafür
sorgt, dass die erforderlichen Maßnahmen gegen ein Kritischwerden von Kernbrennstoffen
getroffen werden,

24. entgegen § 85 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Aufzeichnung angefertigt wird,
25. entgegen § 85 Absatz 1 Satz 3 eine Aufzeichnung nicht oder nicht richtig sichert,
26. entgegen § 85 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a erster Halbsatz oder Buchstabe b eine

Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,
27. entgegen § 127 Absatz 1 Satz 1 eine Messung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig

veranlasst,
28. entgegen § 127 Absatz 3, § 128 Absatz 2 Satz 2, § 130 Absatz 1 Satz 3, § 134 Absatz 2

oder § 145 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 148 Satz 1, eine dort genannte
Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig fertigt oder nicht oder
nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,
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29. entgegen § 128 Absatz 1 eine Maßnahme nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig ergreift,
30. entgegen § 128 Absatz 2 Satz 1 eine Überprüfung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig

vornimmt,
31. entgegen § 129 Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz eine Auskunft nicht erteilt,
32. entgegen § 131 Absatz 1 Nummer 3 erster Halbsatz, auch in Verbindung mit dem zweiten

Halbsatz, § 145 Absatz 3 Nummer 2 erster Halbsatz, auch in Verbindung mit dem zweiten
Halbsatz, oder § 159 Absatz 3 Nummer 2 erster Halbsatz, auch in Verbindung mit dem
zweiten Halbsatz, nicht dafür sorgt, dass ein Dosisgrenzwert nicht überschritten wird,

33. entgegen § 134 Absatz 1 die spezifische Aktivität nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
bestimmt,

34. entgegen § 135 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 2 ein Bauprodukt in Verkehr bringt,
35. entgegen § 135 Absatz 2 eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht

rechtzeitig übermittelt,
36. entgegen § 138 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 148 Satz 1, oder § 167 Absatz 4

Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
37. entgegen § 140, auch in Verbindung mit § 148 Satz 1, eine Mitteilung nicht, nicht richtig,

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

38. entgegen § 167 Absatz 1 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig fertigt,

39. entgegen § 167 Absatz 3 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
hinterlegt,

40. entgegen § 168 Absatz 1 Satz 1 dort genannte Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,

41. entgegen § 168 Absatz 1 Satz 2 oder § 168 Absatz 2 eine Angabe nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder

42. einer vollziehbaren Auflage nach § 179 Absatz 1 Nummer 1 dieses Gesetzes in
Verbindung mit § 17 Absatz 1 Satz 2 oder 3 des Atomgesetzes oder einer vollziehbaren
Anordnung nach § 179 Absatz 2 Nummer 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 19 Absatz 3
des Atomgesetzes zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a und c,
Nummer 2 bis 4, 6 bis 9, 14 bis 23, 29, 32, 34 und 42 mit einer Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro
geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a und b, Nummer 2, 5 bis 41 oder 42 das
Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung für seinen in § 186 bezeichneten
Bereich,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe c und Nummer 2 Buchstabe l das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

3. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 und 4
a) das Bundesamt für Strahlenschutz im Zusammenhang mit dem Betrieb von

Raumfahrzeugen,
b) das Luftfahrt-Bundesamt im Zusammenhang mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen,
c) das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung für seinen in § 186

bezeichneten Bereich.

162



(4) Für einen Verstoß gegen eine Bestimmung nach Absatz 1 ist, soweit sie dem Schutz
personenbezogener Daten dient, abweichend von den Absätzen 1 bis 3 ausschließlich Artikel 83
der Verordnung (EU) 2016/679 anzuwenden.

§ 195 Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 194 Absatz 1 vorsätzlich begangen worden, so können 
Gegenstände eingezogen werden, 

1. auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder
2. die zur Begehung oder Vorbereitung gebraucht wurden oder bestimmt gewesen sind.

Kapitel 2 

Übergangsvorschriften 

§ 196 Genehmigungsbedürftige Errichtung von Anlagen (§ 10)

Eine Genehmigung für die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen, die vor 
dem 31. Dezember 2018 erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 10 mit allen 
Nebenbestimmungen fort. 

§ 197 Genehmigungsbedürftige Tätigkeiten (§ 12)

(1) Eine Genehmigung für den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen, die vor
dem 31. Dezember 2018 erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1
mit allen Nebenbestimmungen fort. Dies gilt für Genehmigungen im Zusammenhang mit der
Anwendung am Menschen für eine Behandlung mit ionisierender Strahlung, der ein individueller
Bestrahlungsplan zugrunde liegt, wenn bis zum 31. Dezember 2020 bei der zuständigen Behörde
nachgewiesen ist, dass die Voraussetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a,
Nummer 3 Buchstabe a und Nummer 4 erfüllt sind.

(2) Eine Genehmigung für den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen, die vor dem
31. Dezember 2018 erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 mit
allen Nebenbestimmungen fort. Dies gilt für Genehmigungen

1. für den Umgang mit hochradioaktiven Strahlenquellen nur, wenn bis zum 31. Dezember 2020
nachgewiesen ist, dass die Voraussetzung des § 13 Absatz 4 erfüllt ist,

2. im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen für eine Behandlung mit radioaktiven
Stoffen und ionisierender Strahlung, der jeweils ein individueller Bestrahlungsplan zugrunde
liegt, wenn bis zum 31. Dezember 2020 bei der zuständigen Behörde nachgewiesen ist, dass
die Voraussetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 3 Buchstabe a
und Nummer 4 erfüllt sind,

3. im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen für eine standardisierte Behandlung mit
radioaktiven Stoffen sowie zur Untersuchung mit radioaktiven Stoffen, die mit einer
erheblichen Exposition der untersuchten Person verbunden sein kann, wenn bis zum
31. Dezember 2022 bei der zuständigen Behörde nachgewiesen ist, dass die
Voraussetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 3 Buchstabe b und
Nummer 4 erfüllt sind.

Die zuständige Behörde kann von dem Inhaber einer Genehmigung nach Satz 1 innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Erbringung einer Sicherheitsleistung gemäß 
§ 13 Absatz 7 verlangen.

(3) Hat sich eine Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder § 9 des Atomgesetzes oder ein 
Planfeststellungsbeschluss nach § 9b des Atomgesetzes, die oder der vor dem
31. Dezember 2018 erteilt worden ist, auf einen genehmigungsbedürftigen Umgang mit 
radioaktiven Stoffen erstreckt, so gilt diese Erstreckung als Erstreckung auf einen 
genehmigungsbedürftigen Umgang nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 dieses Gesetzes fort.

(4) Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, die vor dem 31. Dezember 2018 
genehmigungsfrei ausgeübt wurden und ab dem 31. Dezember 2018 einer Genehmigung nach
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§ 12 Absatz 1 Nummer 3 bedürfen, dürfen fortgesetzt werden, wenn der Antrag auf
Genehmigung bis zum 31. Dezember 2019 gestellt wurde.

§ 198 Genehmigungsbedürftiger Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern
(§ 12)

(1) Eine vor dem 31. Dezember 2018 erteilte Genehmigung für den Betrieb von
Röntgeneinrichtungen, mit Ausnahme der in den Absätzen 2 und 3 genannten
Röntgeneinrichtungen, gilt als Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 4 mit allen
Nebenbestimmungen fort. Dies gilt für

1. Genehmigungen im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen für eine Behandlung
mit ionisierender Strahlung, der ein individueller Bestrahlungsplan zugrunde liegt, wenn bis
zum 31. Dezember 2020 bei der zuständigen Behörde nachgewiesen ist, dass die
Voraussetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 3 Buchstabe a und
Nummer 4 erfüllt sind,

2. Genehmigungen im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen für eine
standardisierte Behandlung mit ionisierender Strahlung sowie zur Untersuchung mit
ionisierender Strahlung, die mit einer erheblichen Exposition der untersuchten Person
verbunden sein kann, wenn bis zum 31. Dezember 2022 bei der zuständigen Behörde
nachgewiesen ist, dass die Voraussetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b,
Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 4 erfüllt sind,

3. unbefristete Genehmigungen zur Teleradiologie, wenn bis zum 31. Dezember 2022 bei der
zuständigen Behörde nachgewiesen ist, dass die Voraussetzung des § 14 Absatz 2
Nummer 4 und, soweit einschlägig, die in Nummer 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) Eine Genehmigung für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen zur Teleradiologie über den
Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst hinaus, die vor dem 31. Dezember 2018 nach § 3
Absatz 1 der Röntgenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung erteilt
und nach § 3 Absatz 4 Satz 4 der Röntgenverordnung befristet worden ist, gilt bis zum Ablauf der
in der Genehmigung genannten Frist mit allen Nebenbestimmungen fort.

(3) Eine Genehmigung für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von
Menschen im Rahmen freiwilliger Röntgenreihenuntersuchungen, die vor dem
31. Dezember 2018 nach § 3 Absatz 1 der Röntgenverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung erteilt und nach § 3 Absatz 4a Satz 2 der
Röntgenverordnung befristet worden ist, gilt bis zum Ablauf der in der Genehmigung genannten
Frist mit allen Nebenbestimmungen fort.

(4) Eine vor dem 31. Dezember 2018 erteilte Genehmigung für den Betrieb von Störstrahlern gilt
als Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 5 mit allen Nebenbestimmungen fort.

§ 199 Anzeigebedürftiger Betrieb von Anlagen (§ 17)

Eine Anzeige des Betriebs einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, die vor dem
31. Dezember 2018 erfolgt ist, gilt als Anzeige nach § 17 Absatz 1 fort.

§ 200 Anzeigebedürftiger Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern (§ 19)

(1) Eine Anzeige des Betriebs einer Röntgeneinrichtung, die vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt
ist, gilt als Anzeige nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 fort. Dies gilt für Anzeigen im Zusammenhang
mit der Anwendung am Menschen zur Untersuchung mit Röntgenstrahlung, die mit einer
erheblichen Exposition der untersuchten Person verbunden sein kann, wenn die jeweils
einschlägigen Voraussetzungen nach § 19 Absatz 3 Nummer 7 in Verbindung mit § 14 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b und Nummer 4 bis zum 31. Dezember 2022 bei der zuständigen
Behörde nachgewiesen sind.

(2) Eine Anzeige des Betriebs eines Basis-, Hoch- oder Vollschutzgerätes oder einer
Schulröntgeneinrichtung, die vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt ist, gilt als Anzeige nach § 19
Absatz 1 Nummer 2 fort.
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§ 201 Anzeigebedürftige Prüfung, Erprobung, Wartung und Instandsetzung von
Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern (§ 22)

Eine Anzeige der Prüfung, Erprobung, Wartung und Instandsetzung von Röntgeneinrichtungen 
oder Störstrahlern, die vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt ist, gilt als Anzeige nach § 22 
Absatz 1 fort. 

§ 202 Genehmigungsbedürftige Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen
(§ 25)

Eine Genehmigung für die Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen, die vor dem
31. Dezember 2018 erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 25 Absatz 1 mit allen
Nebenbestimmungen bis zum im Genehmigungsbescheid festgelegten Datum und längstens bis
zum 31. Dezember 2023 fort.

§ 203 Anzeigebedürftige Beschäftigung im Zusammenhang mit dem Betrieb fremder
Röntgeneinrichtungen und Störstrahler (§ 26)

Eine Anzeige der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem Betrieb einer fremden 
Röntgeneinrichtung oder eines fremden Störstrahlers, die vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt ist, 
gilt als Anzeige nach § 26 Absatz 1 fort. 

§ 204 Genehmigungsbedürftige Beförderung radioaktiver Stoffe (§ 27)

(1) Eine Genehmigung für die Beförderung, die vor dem 31. Dezember 2018 erteilt worden ist, gilt
als Genehmigung nach § 27 Absatz 1 mit allen Nebenbestimmungen fort, wenn die nach § 29
Absatz 1 Nummer 2 geforderte Fachkunde bis zum 31. Dezember 2021 bei der zuständigen
Behörde nachgewiesen ist.

(2) Hat sich eine Genehmigung nach § 4 Absatz 1 des Atomgesetzes, die vor dem
31. Dezember 2018 erteilt worden ist, auf eine genehmigungsbedürftige Beförderung radioaktiver
Stoffe erstreckt, so gilt diese Erstreckung als Erstreckung auf eine genehmigungsbedürftige
Beförderung nach § 27 Absatz 1 dieses Gesetzes fort, wenn die nach § 29 Absatz 1 Nummer 2
dieses Gesetzes geforderte Fachkunde bis zum 31. Dezember 2021 bei der zuständigen
Behörde nachgewiesen ist.

§ 205 Medizinische Forschung (§§ 31, 32)

(1) Eine nach § 23 Absatz 1 in Verbindung mit § 24 Absatz 1 der Strahlenschutzverordnung in
der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder nach § 28a Absatz 1 in Verbindung mit
§ 28b Absatz 1 der Röntgenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung
genehmigte Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen zum
Zweck der medizinischen Forschung gilt mit allen Nebenbestimmungen als Genehmigung nach
§ 31 fort.

(2) Eine nach § 23 Absatz 1 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 der Strahlenschutzverordnung in
der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder nach § 28a Absatz 1 in Verbindung mit
§ 28b Absatz 2 der Röntgenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung
genehmigte Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen zum
Zweck der medizinischen Forschung gilt als Anzeige nach § 32 fort.

(3) Vor dem 31. Dezember 2018 begonnene Genehmigungsverfahren nach § 23 Absatz 1 in
Verbindung mit § 24 Absatz 2 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018
geltenden Fassung oder nach § 28a Absatz 1 in Verbindung mit § 28b Absatz 2 der
Röntgenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung der Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen
Forschung werden nach Maßgabe der vor dem 31. Dezember 2018 geltenden Vorschriften
abgeschlossen. Für Genehmigungen nach Satz 1 gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Registrierungen von Ethikkommissionen nach § 92 der Strahlenschutzverordnung in der bis
zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder nach § 28g der Röntgenverordnung in der bis
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zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung gelten als Registrierungen nach § 36 Absatz 1 
dieses Gesetzes fort. 

§ 206 Genehmigungsbedürftiger Zusatz radioaktiver Stoffe und genehmigungsbedürftige
Aktivierung (§ 40)

(1) Eine Genehmigung für den Zusatz radioaktiver Stoffe und die Aktivierung, die vor dem
31. Dezember 2018 erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 40 Absatz 1 mit allen
Nebenbestimmungen fort. Bedarf es zur Erteilung einer Genehmigung ab dem
31. Dezember 2018 eines Rücknahmekonzeptes nach § 41 Absatz 1 Nummer 3, das vor dem
31. Dezember 2018 noch nicht erforderlich war, so gilt Satz 1 nur, wenn für Konsumgüter, die ab
dem 31. Dezember 2019 hergestellt werden, bis zu diesem Zeitpunkt ein Rücknahmekonzept
erstellt wurde.

(2) Die Verwendung, Lagerung und Beseitigung von Konsumgütern, die vor dem 1. August 2001
oder auf Grund des § 117 Absatz 6 Satz 1 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung genehmigungsfrei hergestellt wurden, bedarf weiterhin
keiner Genehmigung.

§ 207 Genehmigungsbedürftige grenzüberschreitende Verbringung von Konsumgütern
(§ 42)

Eine Genehmigung für die grenzüberschreitende Verbringung von Konsumgütern, die vor dem
31. Dezember 2018 erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 42 mit allen
Nebenbestimmungen fort; § 206 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 208 Bauartzulassung (§ 45)

(1) Bauartzulassungen von Geräten und anderen Vorrichtungen, in die sonstige radioaktive Stoffe
nach § 2 Absatz 1 des Atomgesetzes eingefügt sind, von Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlen sowie von Röntgenstrahlern, Schulröntgeneinrichtungen, Basisschutzgeräten,
Hochschutzgeräten, Vollschutzgeräten oder Störstrahlern, die am 31. Dezember 2018 gültig
waren, gelten bis zum Ablauf der im Zulassungsschein genannten Frist fort; sie können auf
Antrag entsprechend § 46 Absatz 5 Satz 2 als Zulassung nach § 45 Absatz 1 verlängert werden.

(2) Vorrichtungen, deren Bauartzulassung vor dem 31. Dezember 2018 ausgelaufen war und die
nach Maßgabe des § 25 Absatz 5 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder nach § 8 Absatz 5 der Röntgenverordnung in der 
bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung weiterbetrieben wurden, dürfen entsprechend 
§ 48 weiterbetrieben werden.

(3) Für die Verwendung und Lagerung von Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten und für 
die vor dem 1. August 2001 eine Bauartzulassung erteilt worden ist, gelten die Regelungen des 
§ 4 Absatz 1, 2 Satz 2 und 5 in Verbindung mit Anlage II Nummer 2 oder 3 und Anlage III Teil B 
Nummer 4, § 29 Absatz 1 Satz 1, der §§ 34 und 78 Absatz 1 Nummer 1 der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 fort; nach dem Auslaufen dieser Bauartzulassung 
gilt auch die Regelung des § 23 Absatz 2 Satz 3 der Strahlenschutzverordnung vom
30. Juni 1989 fort; § 69 Absatz 2, §§ 70, 71, 72 dieses Gesetzes gelten entsprechend.

(4) Vorrichtungen, deren Bauartzulassung vor dem 1. August 2001 ausgelaufen ist und die auf 
Grund des § 117 Absatz 7 Satz 3 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung nach Maßgabe des § 23 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung 
mit § 4 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 weiterbetrieben worden sind, dürfen 
weiter genehmigungsfrei betrieben werden.

§ 209 Anzeigebedürftiger Betrieb von Luftfahrzeugen (§ 50

Tätigkeiten im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11, die vor dem 31. Dezember 2018 
aufgenommen wurden und nach diesem Gesetz eine Anzeige nach § 50 erfordern, dürfen 
fortgesetzt werden, wenn die Anzeige bis zum 31. Dezember 2020 vorgenommen wurde. 
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§ 210 Anzeigebedürftige Tätigkeiten (§ 56)

(1) Eine Anzeige einer Tätigkeit im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10, die vor dem
31. Dezember 2018 erfolgt ist, gilt als Anzeige nach § 56 Absatz 1 fort, soweit die nach § 56
Absatz 2 Satz 1 geforderten Unterlagen bis zum 31. Dezember 2020 bei der zuständigen
Behörde eingereicht wurden.

(2) Wurde eine Tätigkeit im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 vor dem
31. Dezember 2018 aufgenommen, ohne dass eine Anzeige erforderlich war, so ist eine
Abschätzung nach § 55 Absatz 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2020 durchzuführen; § 56
Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend. Die Abschätzung muss nicht erneut durchgeführt werden,
wenn vor dem 31. Dezember 2018 eine auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der
Körperdosis durchgeführt und aufgezeichnet worden ist; in diesem Fall hat eine nach § 56
Absatz 1 Satz 1 erforderliche Anzeige unverzüglich zu erfolgen, § 56 Absatz 2 Satz 2 gilt
entsprechend.

§ 211 Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten (§ 70)

Eine Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten, die vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt ist, gilt 
als Bestellung nach § 70 Absatz 1 fort. 

§ 212 Grenzwerte für beruflich exponierte Personen; Ermittlung der Exposition der
Bevölkerung (§§ 78, 80)

(1) Der Grenzwert nach § 78 Absatz 2 Nummer 1 ist ab dem 1. Januar 2019 einzuhalten.

(2) Für die Ermittlung der Exposition der Bevölkerung ist § 80 ab dem 1. Januar 2019
anzuwenden.

§ 213 Zulassung der Früherkennung (§ 84)

Eine Zulassung freiwilliger Röntgenreihenuntersuchungen zur Ermittlung übertragbarer 
Krankheiten in Landesteilen oder für Bevölkerungsgruppen mit überdurchschnittlicher 
Erkrankungshäufigkeit nach § 25 Absatz 1 Satz 2 der Röntgenverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung gilt als Zulassung nach § 84 Absatz 4 fort.

§ 214 Anmeldung von Arbeitsplätzen in Innenräumen (§ 129)

(1) Eine vor dem 31. Dezember 2018 erfolgte Anzeige einer Arbeit, die einem in Anlage XI Teil A
zur Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung genannten
Arbeitsfeld zuzuordnen war, gilt als Anmeldung nach § 129 Absatz 1 mit der Maßgabe fort, dass
Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-222-Exposition, soweit sie nach § 128 Absatz 1
erforderlich sind, bis zum 31. Dezember 2020 zu ergreifen sind.

(2) Eine Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration, die vor dem 31. Dezember 2018 im
Rahmen einer Abschätzung nach § 95 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage XI Teil A zur
Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung durchgeführt
worden ist, erfüllt die Pflicht zur Messung nach § 127 Absatz 1.

§ 215 Radioaktive Altlasten

(1) Erlaubnisse, die vor dem 31. Dezember 2018 auf dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags vom
6. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 889) genannten Gebiet erteilt wurden für Sanierungs-,
Schutz- oder Nachsorgemaßnahmen an Hinterlassenschaften früherer menschlicher
Betätigungen im Sinne von § 136 Absatz 1 sowie für die Stilllegung und Sanierung der
Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus auf Grund

1. der Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz vom
11. Oktober 1984 (GBl. I Nr. 30 S. 341) nebst Durchführungsbestimmung zur Verordnung über
die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz vom 11. Oktober 1984
(GBl. I Nr. 30 S. 348; Ber. GBl. I 1987 Nr. 18 S. 196) und
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2. der Anordnung zur Gewährleistung des Strahlenschutzes bei Halden und industriellen
Absetzanlagen und bei der Verwendung darin abgelagerter Materialien vom
17. November 1980 (GBl. I Nr. 34 S. 347),

gelten fort, soweit sie nach Inkrafttreten des Einigungsvertrags erteilt wurden oder vor diesem 
Zeitpunkt erteilt wurden, aber noch fortgelten. 

(2) Die auf den Erlaubnissen beruhenden Maßnahmen können nach Maßgabe der jeweiligen
Erlaubnis beendet werden.

§ 216 Bestimmung von Messstellen (§ 169)

Behördliche Bestimmungen von Messstellen, die vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt sind, gelten 
als Bestimmungen nach § 169 Absatz 1 fort, wenn bis zum 31. Dezember 2020 bei der 
zuständigen Behörde nachgewiesen ist, dass die Voraussetzungen nach § 169 Absatz 2 erfüllt 
sind. 

§ 217 Bestimmung von Sachverständigen (§ 172)

Behördliche Bestimmungen von Sachverständigen, die vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt sind, 
gelten als Bestimmungen nach § 172 Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4 längstens fünf Jahre fort. 

§ 218 Genehmigungsfreier Umgang mit Geräten, keramischen Gegenständen, Porzellan-
und Glaswaren oder elektronischen Bauteilen sowie sonstigen Produkten

(1) Vor dem 1. April 1977 beschaffte Geräte, keramische Gegenstände, Porzellanwaren,
Glaswaren oder elektronische Bauteile, mit denen nach § 11 der Ersten
Strahlenschutzverordnung vom 15. Oktober 1965 ohne Genehmigung umgegangen werden
durfte, dürfen weiter genehmigungsfrei verwendet und beseitigt werden, wenn diese
Gegenstände zum Zeitpunkt der Beschaffung die Vorschrift des § 11 der Ersten
Strahlenschutzverordnung vom 15. Oktober 1965 erfüllt haben.

(2) Sonstige Produkte, die den Anforderungen der Anlage III Teil A Nummer 5, 6 oder 7 zur
Strahlenschutzverordnung in der Fassung vom 30. Juni 1989 entsprechen und vor dem
1. August 2001 erworben worden sind, können weiter genehmigungs- und anzeigefrei verwendet,
gelagert oder beseitigt werden.

Anlage 1 Rückstände nach § 5 Absatz 32 

(zu § 5 Absatz 32) 

Rückstände im Sinne dieses Gesetzes sind die folgenden Materialien: 

1. Schlämme und Ablagerungen aus der Gewinnung, Verarbeitung und Aufbereitung von Erdöl
und Erdgas und aus der Tiefengeothermie;

2. Kiese, Sande, Harze und Kornaktivkohle aus der Grundwasseraufbereitung;
3. nicht aufbereitete Phosphorgipse, Schlämme aus deren Aufbereitung sowie Stäube und

Schlacken aus der Verarbeitung von Rohphosphat (Phosphorit);
4. Nebengestein, Schlämme, Sande, Schlacken und Stäube

a) aus der Gewinnung und Aufbereitung von Bauxit, Columbit, Pyrochlor, Mikrolyth, Euxenit,
Kupferschiefer-, Zinn-, Seltene-Erden- und Uranerzen,

b) aus der Weiterverarbeitung von Konzentraten und Rückständen, die bei der Gewinnung
und Aufbereitung dieser Erze und Mineralien anfallen;

5. Materialien, die den in Nummer 4 genannten Erzen entsprechen und die bei der Gewinnung
und Aufbereitung anderer Rohstoffe anfallen;

6. Stäube und Schlämme aus der Rauchgasreinigung bei der Primärverhüttung in der Roheisen-
und Nichteisenmetallurgie.

Rückstände im Sinne dieses Gesetzes sind auch 

1. Materialien nach Satz 1, wenn das Anfallen dieser Materialien zweckgerichtet herbeigeführt
wird,
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2. Formstücke aus den in Satz 1 genannten Materialien sowie
3. ausgehobener oder abgetragener Boden und Bauschutt aus dem Abbruch von Gebäuden

oder sonstigen baulichen Anlagen, wenn dieser Boden und Bauschutt Rückstände nach
Satz 1 enthält und gemäß § 64 nach der Beendigung von Tätigkeiten oder gemäß § 141 von
Grundstücken entfernt wird.

Keine Rückstände im Sinne dieses Gesetzes sind Materialien nach Satz 1, 

1. deren spezifische Aktivität für jedes Radionuklid der Nuklidketten U-238sec und Th-232sec
unter 0,2 Becquerel durch Gramm (Bq/g) liegt und die nicht als Bauprodukte verwertet
werden, oder

2. die in dort genannte technologische Prozesse als Rohstoffe eingebracht werden.
Anlage 2 Erforderliche Unterlagen zur Prüfung von Genehmigungsanträgen

(zu § 16, § 25 Absatz 2, § 40 Absatz 4, § 46 Absatz 1)

Teil A: Erforderliche Unterlagen für den Antrag auf Genehmigungen nach § 12 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 

1. Sicherheitsbericht, der
a) die Anlage und ihren Betrieb beschreibt und anhand von Lageplänen und

Übersichtszeichnungen darstellt,
b) die Auswirkungen und Gefahren beschreibt, die mit der Anlage und dem Betrieb verbunden

sind, und
c) die Ausrüstungen und Maßnahmen darlegt, die nach § 13 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe a

vorzusehen sind,
2. ergänzende Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen der Anlage und ihrer Teile,
3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob

a) die für eine sichere Ausführung der Tätigkeit notwendige Anzahl von
Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

b) gewährleistet ist, dass die Ausrüstung vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die
Schutzvorschriften eingehalten werden,

c) der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter
gewährleistet ist, soweit die Errichtung der Anlage der Genehmigung nach § 10 bedarf,

4. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob der Strahlenschutzverantwortliche und die
Strahlenschutzbeauftragten zuverlässig sind und die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

5. Exemplar einer Strahlenschutzanweisung gemäß der Rechtsverordnung nach § 73,
6. Nachweis über die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher

Schadensersatzverpflichtungen,
7. im Zusammenhang mit

a) der Anwendung am Menschen: Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die
Voraussetzungen des § 14 Absatz 1 erfüllt sind,

b) der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde: Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
die Voraussetzungen des § 15 erfüllt sind,

c) dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung in der Medizin im Sinne
des Medizinproduktegesetzes: Angaben zur Zweckbestimmung der Anlage, die es
ermöglichen zu prüfen, ob das Medizinprodukt für die vorgesehene Anwendung geeignet
ist.

Teil B: Erforderliche Unterlagen für den Antrag auf Genehmigungen nach § 12 Absatz 1 
Nummer 3 und § 40 
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1. Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen, die zur Prüfung der
Genehmigungsvoraussetzungen erforderlich sind,

2. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
a) die für eine sichere Ausführung der Tätigkeit notwendige Anzahl von

Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

b) gewährleistet ist, dass die Ausrüstung vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die
Schutzvorschriften eingehalten werden,

c) der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter
gewährleistet ist,

3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob der Strahlenschutzverantwortliche und die
Strahlenschutzbeauftragten zuverlässig sind und die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

4. Exemplar einer Strahlenschutzanweisung gemäß der Rechtsverordnung nach § 73,
5. Nachweis über die Vorsorge für die Erfüllung der gesetzlichen

Schadensersatzverpflichtungen,
6. im Zusammenhang mit

a) der Anwendung am Menschen: Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die
Voraussetzungen des § 14 Absatz 1 erfüllt sind,

b) der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde: Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
die Voraussetzungen des § 15 erfüllt sind,

c) der Verwendung von radioaktiven Stoffen in Bestrahlungsvorrichtungen in der Medizin im
Sinne des Medizinproduktegesetzes: Angaben zur Zweckbestimmung der Anlage, die es
ermöglichen zu prüfen, ob das Medizinprodukt für die vorgesehene Anwendung geeignet
ist,

d) der Früherkennung von Krankheiten: Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die
Voraussetzungen des § 14 Absatz 3 Nummer 2 erfüllt sind.

Teil C: Erforderliche Unterlagen für den Antrag auf Genehmigungen nach § 12 Absatz 1 
Nummer 4 

1. Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen, die zur Prüfung der
Genehmigungsvoraussetzungen erforderlich sind,

2. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
a) die für eine sichere Ausführung der Tätigkeit notwendige Anzahl von

Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

b) gewährleistet ist, dass die Ausrüstung vorhanden und Maßnahmen getroffen sind, die nach
dem Stand der Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten werden,

3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob der Strahlenschutzverantwortliche und die
Strahlenschutzbeauftragten zuverlässig sind und die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

4. Exemplar einer Strahlenschutzanweisung gemäß der Rechtsverordnung nach § 73, wenn der
Erlass einer Strahlenschutzanweisung erforderlich ist,

5. im Zusammenhang mit
a) der Anwendung am Menschen: Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die

Voraussetzungen des § 14 Absatz 1 erfüllt sind,
b) der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde: Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob

die Voraussetzungen des § 15 erfüllt sind,
c) dem Einsatz einer Röntgeneinrichtung in der Teleradiologie: Angaben, die es ermöglichen

zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 14 Absatz 2 erfüllt sind,
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d) der Früherkennung von Krankheiten: Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die
Voraussetzungen des § 14 Absatz 3 Nummer 2 erfüllt sind.

Teil D: Erforderliche Unterlagen für den Antrag auf Genehmigungen nach § 12 Absatz 1 
Nummer 5 

Teil C Nummer 1 bis 4 ist entsprechend auf Genehmigungen nach § 12 Absatz 1 Nummer 5 
anzuwenden. 

Teil E: Erforderliche Unterlagen für den Antrag auf Genehmigungen nach § 25 

1. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
a) die für eine sichere Ausführung der Tätigkeit notwendige Anzahl von

Strahlenschutzbeauftragten bestellt ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

b) gewährleistet ist, dass die Ausrüstung vorhanden und Maßnahmen getroffen sind, die nach
dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften
eingehalten werden,

2. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob der Strahlenschutzverantwortliche und die
Strahlenschutzbeauftragten zuverlässig sind und die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

3. Angaben, die die Aufgabenverteilung zwischen dem Strahlenschutzbeauftragten des
Genehmigungsinhabers und dem Strahlenschutzbeauftragten der fremden Anlage oder
Einrichtung darlegen; dies kann beispielsweise der Entwurf eines Abgrenzungsvertrags sein.

Teil F: Erforderliche Unterlagen für den Antrag auf Genehmigungen nach § 40 Absatz 1 
und § 42 Absatz 1 

1. Angaben zur beabsichtigten Verwendung des Konsumguts,
2. Angaben zu den technischen Eigenschaften des Konsumguts, einschließlich erforderlicher

Zeichnungen, sowie zur Art der Einfügung, Befestigung, Einbettung oder Abdeckung der
radioaktiven Stoffe,

3. Angaben zu den zugesetzten radioaktiven Stoffen, einschließlich der physikalischen und
chemischen Beschaffenheit, sowie zur Aktivität und der spezifischen Aktivität jedes
zugesetzten Radionuklids,

4. Angaben zu Dosisleistungen in den für die Verwendung des Konsumguts relevanten
Entfernungen, einschließlich der Dosisleistungen in einer Entfernung von 0,1 Metern von jeder
berührbaren Oberfläche,

5. Nachweis, dass die Aktivität der zugesetzten radioaktiven Stoffe nach dem Stand der Technik
so gering wie möglich ist,

6. sofern in dem Konsumgut die in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10
festgelegten Freigrenzen der Aktivität überschritten werden, Angaben zur möglichen
Exposition von Personen durch die Nutzung des Konsumguts und

7. sofern die spezifische Aktivität der zugesetzten künstlichen radioaktiven Stoffe die in einer
Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 10 festgelegten Freigrenzen der spezifischen
Aktivität oder die spezifische Aktivität der zugesetzten natürlichen radioaktiven Stoffe in dem
Konsumgut 0,5 Becquerel je Gramm überschreitet, Angaben zum Rücknahmekonzept sowie
die Information nach § 41 Absatz 1 Nummer 5.

Teil G: Erforderliche Unterlagen für den Antrag auf Zulassungen nach § 45 Absatz 1 
Nummer 1 

1. Zeichnungen, die für die Bauartprüfung erforderlich sind,
2. Beschreibungen der Bauart, der Betriebsweise und des Verwendungszwecks und

erforderlichenfalls Hinweise zur Art der wiederkehrenden Dichtheitsprüfung nach der
Rechtsverordnung nach § 89 Satz 1 Nummer 3,

3. Angaben zur Qualitätssicherung,
4. Angaben zur Rückführung der Vorrichtung, die radioaktive Stoffe enthält, an den

Zulassungsinhaber oder Angaben zur Entsorgung der Vorrichtung.
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Anlage 3 Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1 

(zu § 55 Absatz 1) 

1. Schleifen thorierter Schweißelektroden und Wechselstromschweißen mit thorierten
Schweißelektroden,

2. Handhabung und Lagerung thorierter Gasglühstrümpfe,
3. Handhabung und Lagerung thoriumhaltiger Optikbauteile,
4. Verwendung von Thorium oder Uran in der natürlichen Isotopenzusammensetzung

einschließlich der daraus jeweils hervorgehenden Tochternuklide, sofern vorhanden, zu
chemisch-analytischen oder chemisch-präparativen Zwecken,

5. Handhabung von Produkten aus thorierten Legierungen, insbesondere Montage, Demontage,
Bearbeiten und Untersuchen solcher Produkte,

6. Gewinnung, Verwendung und Verarbeitung von Pyrochlorerzen,
7. Verwendung und Verarbeitung von Schlacke aus der Verhüttung von Kupferschiefererzen,
8. Aufarbeitung von Niob- und Tantalerzen,
9. Handhabung, insbesondere bei Wartungs- oder Reinigungstätigkeiten, von Schlämmen und

Ablagerungen bei der Gewinnung, Verarbeitung und Aufbereitung von Erdöl und Erdgas sowie
in der Tiefengeothermie,

10. Verarbeitung zirkonhaltiger Stoffe bei der Herstellung feuerfester Werkstoffe,
11. Wartung von Klinkeröfen in der Zementproduktion und Heizkesseln in Kohlekraftwerken,
12. Lagerung überwachungsbedürftiger Rückstände und Entfernung von Kontaminationen

von Grundstücken nach § 64.
Anlage 4 Vorläufig als Notfallpläne des Bundes geltende Dokumente 

(zu § 97 Absatz 5) 

1. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung
einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission (Rahmenempfehlungen für den
Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen - vom 19. Februar 2015),
verabschiedet in der 274. Sitzung der Kommission am 19./20. Februar 2015, vom
Hauptausschuss des Länderausschusses für Atomkernenergie am 25./26. Juni 2015
zustimmend zur Kenntnis genommen, von der Ständigen Konferenz der Innenminister und -
senatoren der Länder in deren 203. Sitzung am 3./4. Dezember 2015 zur Kenntnis
genommen, veröffentlicht im BAnz AT 04.01.2016 B4;

2. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung
einer gemeinsamen Empfehlung der Reaktor-Sicherheitskommission und der
Strahlenschutzkommission (Kriterien für die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörde
durch die Betreiber kerntechnischer Einrichtungen - vom 28. Februar 2013), verabschiedet in
der 366. Sitzung der Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) am 16. Oktober 2003 und der
453. Sitzung der Kommission am 13. Dezember 2012 sowie in der 186. Sitzung der
Strahlenschutzkommission (SSK) am 11./12. September 2003 und der 260. Sitzung der
Kommission am 28. Februar 2013, veröffentlicht im BAnz AT 09.10.2014 B1;

3. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung
einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission (Radiologische Grundlagen für
Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei unfallbedingten
Freisetzungen von Radionukliden), verabschiedet in der 268. Sitzung der SSK am
13./14. Februar 2014, veröffentlicht im BAnz AT 18.11.2014 B5;

4. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung einer
Empfehlung der Strahlenschutzkommission (Leitfaden zur Information der Öffentlichkeit bei
kerntechnischen Notfällen), verabschiedet in der 220. Sitzung der SSK am
5./6. Dezember 2007, veröffentlicht im BAnz. Nr. 152a vom 8. Oktober 2008;

5. Berichte der Strahlenschutzkommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, Heft 60, Teil 1 und 2 (Übersicht über Maßnahmen zur Verringerung der
Strahlenexposition nach Ereignissen mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen),
herausgegeben im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
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Reaktorsicherheit von der Geschäftsstelle der Strahlenschutzkommission beim Bundesamt für 
Strahlenschutz im Mai 2010, ISBN 978-3-87344-163-7, verabschiedet in der 220. Sitzung der 
SSK am 5./6. Dezember 2007; 

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Integrierten Mess- und Informationssystem zur
Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt (IMIS) nach dem
Strahlenschutzvorsorgegesetz (AVV-IMIS) vom 13. Dezember 2006, veröffentlicht im
BAnz. Nr. 244a vom 29. Dezember 2006;

7. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung der
Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) vom
7. Dezember 2005, beschlossen im Hauptausschuss des Länderausschusses für
Atomkernenergie am 27. Oktober 2005, veröffentlicht im GMBl 2006, Nr. 14-17, S. 254;

8. Berichte der Strahlenschutzkommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, Heft 37 (Leitfaden für den Fachberater Strahlenschutz der
Katastrophenschutzleitung bei kerntechnischen Notfällen), herausgegeben im Auftrag des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit von der Geschäftsstelle
der Strahlenschutzkommission beim Bundesamt für Strahlenschutz im September 2003,
ISBN 3-437-22178-7, verabschiedet in der 182. Sitzung der SSK am 4. bis 6. Dezember 2002;

9. Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Band 4 (Medizinische Maßnahmen bei
Kernkraftwerksunfällen), herausgegeben im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit von der Geschäftsstelle der Strahlenschutzkommission
beim Bundesamt für Strahlenschutz im Jahr 2007, ISBN 978-3-87344-131-6;

10. Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Band 32 (Der Strahlenunfall), herausgegeben im Auftrag
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit von der
Geschäftsstelle der Strahlenschutzkommission beim Bundesamt für Strahlenschutz
im Jahr 2008, ISBN 978-3-87344-139-2;

11. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung
einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission (Verwendung von Jodtabletten zur
Jodblockade der Schilddrüse bei einem kerntechnischen Unfall), verabschiedet in der
247. Sitzung der SSK am 24./25. Februar 2011, veröffentlicht im BAnz. S. 3144;

12. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung
einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission (Richtlinie für die Festlegung von
Kontaminationswerten zur Kontrolle von Fahrzeugoberflächen im grenzüberschreitenden
Verkehr nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz), verabschiedet in der 139. Sitzung der SSK
am 26. bis 28. Juni 1996, veröffentlicht im BAnz. 1997 S. 43;

13. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit:
Bekanntmachung über die Anwendung der deutschen Fassung des Handbuchs der
Internationalen Nuklearen und Radiologischen Ereignis-Skala (INES) in kerntechnischen
Einrichtungen sowie im Strahlenschutz außerhalb der Kerntechnik, veröffentlicht im
BAnz AT 30.03.2015 B1;

14. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: Sicherheit der
Trinkwasserversorgung, Teil 1: Risikoanalyse, Grundlagen und Handlungsempfehlungen für
Aufgabenträger der Wasserversorgung in den Kommunen in Bezug auf außergewöhnliche
Gefahrenlagen, Praxis im Bevölkerungsschutz, Band 15, Stand: Januar 2016, ISBN 978-3-
93947-69-9;

15. DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V. - Technisch-
Wissenschaftlicher Verein: Radioaktivitätsbedingte Notfallsituationen; Technische Mitteilung -
Hinweis W 255, Dezember 2008, ISSN 0176-3504;

16. Bundesregierung: Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Überwachung
von Lebensmitteln nach der Verordnung (Euratom) Nr. 3954/87 des Rates vom
22. Dezember 1987 zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in Nahrungsmitteln
und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalls oder einer anderen radiologischen
Notstandssituation (AVV-Strahlenschutzvorsorge-Lebensmittelüberwachung - AVV-StrahLe)
vom 28. Juni 2000 (GMBl S. 490);

17. Bundesregierung: Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Überwachung der Höchstwerte
für Futtermittel nach der Verordnung (Euratom) Nr. 3954/87 des Rates vom

173



22. Dezember 1987 zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in Nahrungsmitteln
und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalls oder einer anderen radiologischen
Notstandssituation (Futtermittel-Strahlenschutzvorsorge-Verwaltungsvorschrift - FMStrVVwV)
vom 22. Juni 2000 (BAnz. S. 12 565).

Anlage 5 Wesentliche Elemente des allgemeinen Notfallplans des Bundes 

(zu § 98) 

1. Eine allgemeine Darstellung der Rechtsgrundlagen, Aufgaben und Zuständigkeiten des
Bundes und der Länder, ihrer für Maßnahmen der Notfallreaktion zuständigen Behörden und
der bei der Notfallreaktion mitwirkenden Behörden sowie der bei der Notfallreaktion
mitwirkenden privaten und öffentlich-rechtlichen Organisationen und Personen;

2. eine Darstellung
a) der Verfahren und Vorkehrungen für den Informationsaustausch, die Zusammenarbeit,

Hilfeleistung und Koordinierung bei der Notfallreaktion auf Bundesebene, zwischen Bund
und Ländern, mit Organen, Dienststellen, Einrichtungen und anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, mit Drittstaaten und mit internationalen Organisationen und

b) der Gremien und Einrichtungen, die für diesen Informationsaustausch und diese
Zusammenarbeit, Hilfeleistung und Koordinierung zuständig sind;

3. die nach § 93 bestimmten Referenzwerte für die Exposition der Bevölkerung;
4. die Referenzszenarien;
5. die in § 114 Absatz 1 genannten Expositionswerte, die bei einer Exposition der Einsatzkräfte

unterschritten werden sollen, und die Referenzwerte nach § 114 Absatz 2 und 3;
6. szenarienspezifische optimierte Schutzstrategien, die insbesondere Folgendes enthalten:

a) Darstellung der prioritären und der sonstigen in Betracht kommenden Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung und der Einsatzkräfte,

b) Angabe der Dosiswerte, die als radiologisches Kriterium für die Angemessenheit
bestimmter Schutzmaßnahmen dienen,

c) Angabe der Kriterien für das Auslösen der Alarmierung und für das Ergreifen bestimmter
Schutzmaßnahmen (Auslösekriterien), insbesondere Messgrößen oder Indikatoren der
Bedingungen am Ort der Strahlungsquelle,

d) Angabe von Grenz- oder Richtwerten, die sich auf bestimmte, unmittelbar messbare
Folgen des Notfalls beziehen, z. B. Dosisleistungen, Kontaminationswerte oder
Aktivitätskonzentrationen,

e) Angabe der Berechnungsverfahren und Annahmen, die der jeweiligen optimierten
Schutzstrategie zugrunde liegen;

7. Angaben zur Ermittlung und Bewertung der radiologischen Lage, insbesondere
a) zum Austausch von Informationen mit dem radiologischen Lagezentrum des Bundes,
b) zu den Aufgaben des radiologischen Lagezentrums des Bundes,
c) zu Aufgaben, Zuständigkeiten und Überwachungsmaßnahmen des Bundes und der Länder

nach den §§ 107, 161 bis 163 und 165, insbesondere Messstrategien, in einem Notfall und
d) zum radiologischen Lagebild nach § 108;

8. Angaben zur Anwendung der optimierten Schutzstrategie unter Berücksichtigung der
tatsächlichen Lage, insbesondere
a) zum Verhältnis der strahlenschutzrechtlichen Vorschriften, Notfallschutzgrundsätze und

Schutzstrategien zu den Vorschriften und Zielen
aa) anderer Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder zur Abwehr von Gefahren 

für die menschliche Gesundheit, für die Umwelt oder für die öffentliche Sicherheit sowie 
bb) unmittelbar anwendbarer Rechtsakte der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft, 
b) zur Auswahl und Anpassung der Schutzstrategie bei einer von den Referenzszenarien

abweichenden tatsächlichen Lage,
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c) zur Prüfung der Eignung, Durchführbarkeit, Priorisierung, Erforderlichkeit und
Angemessenheit der Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung aller relevanten
nichtradiologischen Entscheidungskriterien, insbesondere der Schäden und sonstigen
Nachteile, die beim jeweiligen Notfall durch die Schutzmaßnahmen entstehen können;

9. Vorgaben zur Überprüfung und Anpassung der Schutzstrategie und -maßnahmen (§§ 111 und
109 Absatz 3); dies umfasst Vorgaben
a) zur Dosisabschätzung,
b) zum Vergleich der Ergebnisse der Dosisabschätzung mit dem geltenden Referenzwert,
c) zur Abschätzung der Wirksamkeit der Schutzstrategien und -maßnahmen,
d) zur Anpassung der Schutzstrategien und -maßnahmen an die sich weiterentwickelnden

Umstände des jeweiligen Notfalls und an die Ergebnisse der Abschätzung der Wirksamkeit,
e) zu Kriterien und Verfahren für die Änderung von Referenzwerten,
f) zur Anpassung der Schutzstrategien und -maßnahmen an einen geänderten Referenzwert

oder andere geänderte oder neue Rechtsvorschriften,
g) zu Kriterien und Verfahren für die Aufhebung von Schutzmaßnahmen;

10. Vorgaben für die Information der Bevölkerung und Verhaltensempfehlungen;
11. Vorgaben für den Übergang zu einer bestehenden Expositionssituation.
Anlage 6 Wesentliche Elemente der besonderen Notfallpläne des Bundes

(zu § 99)

1. Eine Darstellung der im Anwendungsbereich des besonderen Notfallplans anwendbaren
Rechtsgrundlagen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Bundes und der Länder, ihrer für
Maßnahmen der Notfallreaktion zuständigen Behörden sowie der bei der Notfallreaktion
mitwirkenden Behörden sowie der bei der Notfallreaktion mitwirkenden privaten und öffentlich-
rechtlichen Organisationen und Personen;

2. eine Darstellung
a) der im Anwendungsbereich des besonderen Notfallplans anwendbaren Verfahren und

Vorkehrungen für den Informationsaustausch, die Zusammenarbeit, Hilfeleistung und
Koordinierung bei der Notfallreaktion auf Bundesebene, zwischen Bund und Ländern, mit
Organen, Dienststellen, Einrichtungen und anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, mit Drittstaaten und mit internationalen Organisationen und

b) der Gremien und Einrichtungen, die für diesen Informationsaustausch und diese
Zusammenarbeit, Hilfeleistung und Koordinierung zuständig sind;

3. Angabe und Erläuterung der Schnittstellen zu
a) anderen Verfahren und Vorkehrungen für den Informationsaustausch, die

Zusammenarbeit, Hilfeleistung und Koordinierung bei der Notfallreaktion, die in den
weiteren Notfallplänen des Bundes und der Länder aufgeführt sind,

b) anderen Gremien und Einrichtungen, die auch für den Informationsaustausch und die
Zusammenarbeit, Hilfeleistung und Koordinierung bei der Notfallreaktion zuständig sind;

4. zur Konkretisierung, Ergänzung und Anwendung der im allgemeinen Notfallplan des Bundes
festgelegten optimierten Schutzstrategien unter anderem eine Darstellung
a) der im Anwendungsbereich des besonderen Notfallplans in Betracht kommenden

prioritären und der sonstigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der
Einsatzkräfte sowie

b) der Vorkehrungen und Kriterien für eine bereichsspezifische Konkretisierung, Anwendung
und Anpassung der im allgemeinen Notfallplan angegebenen Auslösekriterien und Grenz-
oder Richtwerte unter Berücksichtigung der für die jeweilige Schutzmaßnahme geltenden
Rechtsvorschriften und der tatsächlichen Merkmale des Notfalls, soweit eine solche
Darstellung im Rahmen der Notfallplanung im Voraus möglich ist.

Anlage 7 Information der Bevölkerung und Empfehlungen für das Verhalten bei Notfällen 

(zu § 112) 
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1. In einem Notfall bereitzustellende Informationen und Verhaltensempfehlungen für die
betroffene Bevölkerung
Entsprechend der im jeweiligen Notfall anwendbaren Notfallpläne erhält die betroffene
Bevölkerung im Falle eines Notfalls rasch und wiederholt Folgendes:
a) Informationen über den eingetretenen Notfall und nach Möglichkeit über dessen Merkmale

wie Ursprung, Ausbreitung und voraussichtliche Entwicklung;
b) Verhaltensempfehlungen, die nach den Umständen des jeweiligen Notfalls

aa) insbesondere folgende Punkte umfassen können: Beschränkung des Verzehrs 
bestimmter möglicherweise kontaminierter Nahrungsmittel und von möglicherweise 
kontaminiertem Wasser, einfache Hygiene- und Dekontaminationsregeln, Empfehlungen 
zum Verbleiben im Haus, zur Abholung und Verwendung von Jodtabletten oder anderen 
Schutzwirkstoffen, Vorkehrungen für den Fall der Evakuierung; 

bb) mit speziellen Warnhinweisen für bestimmte Bevölkerungsgruppen verbunden 
werden können; 

c) Ankündigungen, in denen empfohlen wird, den Anweisungen und Aufrufen der zuständigen
Behörden Folge zu leisten.

2. Informationen und Empfehlungen in der Vorwarnphase
Soweit dem Notfall eine Vorwarnphase vorausgeht, erhält die bei dem jeweiligen Notfall
möglicherweise betroffene Bevölkerung bereits in dieser Phase relevante Informationen und
Empfehlungen wie
a) eine Aufforderung, die relevanten Kommunikationskanäle einzuschalten;
b) vorbereitende Empfehlungen für Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben haben;
c) Empfehlungen für besonders betroffene Berufszweige.

3. Ergänzende Informationen über Grundbegriffe der Radioaktivität und ihre Auswirkungen auf
den Menschen und die Umwelt
Wenn die Zeit es erlaubt, wird die möglicherweise betroffene Bevölkerung erneut über die
Grundbegriffe der Radioaktivität und ihre Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt
informiert. Zu diesem Zwecke kann auch auf die nach § 105 hierzu veröffentlichten
Informationen hingewiesen werden.

Anlage 8 Arbeitsfelder mit erhöhter Exposition durch Radon 

(zu § 127 Absatz 1 Nummer 2) 

1. Arbeitsplätze in untertägigen Bergwerken, Schächten und Höhlen, einschließlich
Besucherbergwerken,

2. Arbeitsplätze in Radonheilbädern und Radonheilstollen,
3. Arbeitsplätze in Anlagen der Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung.
Anlage 9 Radiologisch relevante mineralische Primärrohstoffe für die Herstellung von 
Gebäuden mit Aufenthaltsräumen 

(zu § 134 Absatz 1) 

1. Saure magmatische Gesteine sowie daraus entstandene metamorphe und sedimentäre
Gesteine,

2. Sedimentgestein mit hohem organischem Anteil wie Öl-, Kupfer- und Alaunschiefer,
3. Travertin.
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Teil 1 

Begriffsbestimmungen 

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) Ableitung: Abgabe flüssiger, an Schwebstoffe gebundener oder gasförmiger radioaktiver
Stoffe auf hierfür vorgesehenen Wegen.

(2) 1Äquivalentdosis: Produkt aus der Energiedosis im ICRU-Weichteilgewebe und dem
Qualitätsfaktor Q der ICRU nach Anlage 18 Teil D, der die Einflüsse der Strahlungsart und der
Strahlungsenergie berücksichtigt. 2Beim Vorliegen mehrerer Strahlungsarten und
Strahlungsenergien ist die gesamte Äquivalentdosis die Summe ihrer ermittelten Einzelbeiträge.

(3) Betriebsgelände: Grundstück, auf dem sich kerntechnische Anlagen, Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung und Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des
Atomgesetzes oder Einrichtungen befinden und zu dem der Strahlenschutzverantwortliche den
Zugang oder auf dem der Strahlenschutzverantwortliche die Aufenthaltsdauer von Personen
beschränken kann.

(4) Diagnostische Referenzwerte:
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1. Dosiswerte bei Anwendung ionisierender Strahlung am Menschen oder
2. empfohlene Aktivitätswerte bei Anwendung radioaktiver Stoffe am Menschen,
für typische Untersuchungen, bezogen auf Standardphantome oder auf Patientengruppen, für 
einzelne Gerätekategorien. 

(5) Dosisrichtwert: eine effektive Dosis oder Organ-Äquivalentdosis, die bei der Planung und der
Optimierung von Schutzmaßnahmen für Personen in geplanten Expositionssituationen als oberer
Wert für die in Betracht zu ziehende Exposition dient.

(6) Energiedosis: Energie, die durch ionisierende Strahlung in Materie, einem Organ oder
Gewebe deponiert worden ist, geteilt durch die Masse der bestrahlten Materie, des bestrahlten
Organs oder Gewebes.

(7) Im Sinne des Forschungsvorhabens gesunde Person: Person, an der zum Zweck der
medizinischen Forschung ein radioaktiver Stoff oder ionisierende Strahlung angewendet wird
oder werden soll und bei der weder die Krankheit, deren Erforschung Gegenstand des
Forschungsvorhabens ist, noch ein entsprechender Krankheitsverdacht vorliegt.

(8) Intervention: Einsatz von Röntgenbildgebungstechniken, um zu medizinischen Zwecken die
Einbringung von Geräten und Substanzen in den Körper und ihre Steuerung zu ermöglichen.

(9) Maximale Betriebsbedingungen: Kombination der technischen Einstellparameter, die unter
normalen Betriebsbedingungen bei Röntgenstrahlern nach § 18 Absatz 1 Nummer 1,
Röntgeneinrichtungen nach den §§ 19 bis 22 und Störstrahlern nach § 23 zur höchsten
Ortsdosisleistung und bei Röntgenstrahlern nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 zur
höchsten mittleren Ortsdosisleistung führen; hierzu gehören die Spannung für die
Beschleunigung von Elektronen, der Röntgenröhrenstrom und gegebenenfalls weitere Parameter
wie Einschaltzeit oder Elektrodenabstand.

(10) 1Oberflächenkontamination: Verunreinigung einer Oberfläche mit radioaktiven Stoffen, die
die nicht festhaftende, die festhaftende und die über die Oberfläche eingedrungene Aktivität
umfasst. 2Die Einheit der Messgröße der Oberflächenkontamination ist die flächenbezogene
Aktivität in Becquerel pro Quadratzentimeter.

(11) Oberflächenkontamination, nicht festhaftende: Verunreinigung einer Oberfläche mit
radioaktiven Stoffen, bei denen eine Weiterverbreitung der radioaktiven Stoffe nicht
ausgeschlossen werden kann.

(12) Ortsdosis: Äquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage 18 Teil A angegebenen
Messgrößen an einem bestimmten Ort.

(13) Ortsdosisleistung: in einem bestimmten Zeitintervall erzeugte Ortsdosis, geteilt durch die
Länge des Zeitintervalls.

(14) Personendosis: Äquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage 18 Teil A angegebenen
Messgrößen an einer für die Exposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche.

(15) Prüfende Person: natürliche Person, die in einer Sachverständigenorganisation eigenständig
Sachverständigentätigkeiten durchführt.

(16) Sachverständiger:

1. natürliche Person, die eigenständig Sachverständigentätigkeiten durchführt
(Einzelsachverständiger) oder

2. juristische Person oder nicht rechtsfähige Personenvereinigung, die
Sachverständigentätigkeiten durchführt (Sachverständigenorganisation).

(17) 1Spezifische Aktivität: Verhältnis der Aktivität eines Radionuklids zur Masse des Materials, in
dem das Radionuklid verteilt ist. 2Bei festen radioaktiven Stoffen ist die Bezugsmasse für die
Bestimmung der spezifischen Aktivität die Masse des Körpers oder Gegenstandes, mit dem die
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Radioaktivität bei vorgesehener Anwendung untrennbar verbunden ist. 3Bei gasförmigen 
radioaktiven Stoffen ist die Bezugsmasse die Masse des Gases oder des Gasgemisches. 

(18) Störfall: Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der Betrieb der kerntechnischen Anlage, der
Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder die Tätigkeit aus sicherheitstechnischen
Gründen nicht fortgeführt werden kann und für den die kerntechnische Anlage oder die Anlage
zur Erzeugung ionisierender Strahlung auszulegen ist oder für den bei der Tätigkeit vorsorglich
Schutzvorkehrungen vorzusehen sind.

(19) Tierbegleitperson: einwilligungsfähige Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und die
außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit freiwillig ein Tier begleitet oder betreut.

(20) Überwachung, ärztliche: ärztliche Untersuchung, gesundheitliche Beurteilung und Beratung
einer beruflich exponierten Person durch einen ermächtigten Arzt.

(21) Verbringung:

1. Einfuhr in den Geltungsbereich dieser Verordnung aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der
Europäischen Union ist,

2. Ausfuhr aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat
der Europäischen Union ist, oder

3. grenzüberschreitender Warenverkehr aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in den
Geltungsbereich dieser Verordnung oder in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union aus
dem Geltungsbereich dieser Verordnung.

(22) 1Vorkommnis: Ereignis in einer geplanten Expositionssituation, das zu einer
unbeabsichtigten Exposition geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte. 2Kein
Vorkommnis liegt vor, wenn das Ereignis für den Strahlenschutz nicht relevant ist.

(23) Zur medizinischen Forschung Berechtigter: der Inhaber der Genehmigung nach § 31 des
Strahlenschutzgesetzes oder derjenige, nach dessen Anzeige nach § 33 Absatz 3 Satz 1 des
Strahlenschutzgesetzes mit der angezeigten Anwendung begonnen werden darf.

Teil 2 

Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen 

Kapitel 1 

Rechtfertigung von Tätigkeitsarten 

§ 2 Nicht gerechtfertigte Tätigkeitsarten

Tätigkeiten, die den in Anlage 1 genannten nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten zuzuordnen 
sind, dürfen nicht ausgeübt werden. 

§ 3 Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung von Tätigkeitsarten nach § 7 des
Strahlenschutzgesetzes

(1) Die nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes zu übermittelnden Unterlagen
umfassen neben den jeweiligen Genehmigungs- oder Anzeigeunterlagen die Unterlagen nach
Anlage 2 Teil A sowie eine Darlegung der Zweifel der für das Genehmigungs- oder
Anzeigeverfahren zuständigen Behörde.

(2) Leitet eine für den Strahlenschutz zuständige oberste Landesbehörde die ihr übermittelten
Unterlagen an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit weiter,
so hat sie zu den Zweifeln der für das Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren zuständigen
Behörde schriftlich Stellung zu nehmen und die Stellungnahme zusammen mit den Unterlagen
unverzüglich zu übermitteln.

(3) 1Die Frist zur Prüfung nach § 7 Absatz 2 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes beginnt mit der
Feststellung der Vollständigkeit der Unterlagen durch das Bundesamt für Strahlenschutz. 2Das
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Bundesamt für Strahlenschutz informiert das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit und die für das Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren zuständige Behörde 
oder, im Falle des Absatzes 2, die oberste Landesbehörde über den Beginn der Prüfung. 

(4) Das Bundesamt für Strahlenschutz kann auch nach Feststellung der Vollständigkeit für die
Prüfung erforderliche Unterlagen nachfordern.

(5) 1Das Bundesamt für Strahlenschutz legt den Bericht unverzüglich nach Abschluss der
Prüfung dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vor und
veröffentlicht den Bericht im Bundesanzeiger. 2Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit informiert die für das Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren zuständige
Behörde oder, im Falle des Absatzes 2, die oberste Landesbehörde über das Ergebnis der
Prüfung.

§ 4 Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung von Tätigkeitsarten nach § 38 des
Strahlenschutzgesetzes

(1) 1Die für die Erteilung einer Genehmigung nach § 40 oder § 42 des Strahlenschutzgesetzes
oder einer Bauartzulassung nach § 45 des Strahlenschutzgesetzes zuständige Behörde hat dem
Bundesamt für Strahlenschutz zusammen mit dem gemäß § 41 Absatz 5 Satz 1, § 43 Absatz 2
Satz 1 oder § 46 Absatz 3 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes weiterzuleitenden Antrag
Folgendes vorzulegen:

1. die Darlegung, warum die beabsichtigte Verwendung, die beabsichtigte Lagerung oder der
beabsichtigte Betrieb eine neue Tätigkeitsart darstellt, und

2. die Unterlagen, die zur Prüfung der Rechtfertigung der Tätigkeitsart erforderlich sind,
insbesondere die in Anlage 2 aufgeführten Unterlagen.

2Das Bundesamt für Strahlenschutz kann für die Prüfung erforderliche Unterlagen nachfordern; 
die Frist nach § 38 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes bleibt davon unberührt. 

(2) Das Bundesamt für Strahlenschutz informiert das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit, die für die Erteilung der Genehmigung nach § 40 oder § 42 des
Strahlenschutzgesetzes oder der Bauartzulassung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 bis 6
des Strahlenschutzgesetzes zuständige Behörde sowie die für den Strahlenschutz zuständigen
obersten Landesbehörden über den Beginn einer Prüfung.

(3) Das Bundesamt für Strahlenschutz bewertet bei der Prüfung der Rechtfertigung der
Tätigkeitsart insbesondere, ob

1. die Leistungsfähigkeit und Eignung des Konsumguts, der Vorrichtung, der Anlage, der
Röntgeneinrichtung oder des Störstrahlers die beabsichtigte Verwendung, die beabsichtigte
Lagerung oder den beabsichtigten Betrieb rechtfertigt,

2. die Auslegung geeignet ist, um sicherzustellen, dass Expositionen bei normaler Verwendung
sowie die Wahrscheinlichkeit einer falschen Verwendung oder unfallbedingter Expositionen
und deren Folgen so gering wie möglich sind.

(4) Das Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht seine Stellungnahme zur Rechtfertigung der
Tätigkeitsart unverzüglich nach ihrer Fertigstellung im Bundesanzeiger.

(5) 1Das Bundesamt für Strahlenschutz übermittelt die Stellungnahme unverzüglich

1. dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit,
2. der für das ausgesetzte Genehmigungs- oder Zulassungsverfahren zuständigen Behörde und
3. im Falle eines Antrags nach § 40 oder § 42 des Strahlenschutzgesetzes den zuständigen

Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten nach Artikel 76 Absatz 2 Satz 1 der
Richtlinie 2013/59 Euratom.

2Die für die Erteilung einer Genehmigung nach § 40 oder § 42 des Strahlenschutzgesetzes oder 
einer Bauartzulassung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 bis 6 des Strahlenschutzgesetzes 
zuständigen Behörden übermitteln dem Bundesamt für Strahlenschutz Informationen über erteilte 
Genehmigungen für Konsumgüter sowie über Bauartzulassungen. 3Das Bundesamt für 
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Strahlenschutz veröffentlicht eine Liste mit den wesentlichen Angaben über den Gegenstand 
dieser Genehmigungen oder Bauartzulassungen. 

Kapitel 2 

Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung 

Abschnitt 1 

Ausnahmen von der Genehmigungs- und Anzeigebedürftigkeit einer Tätigkeit; Ausnahmen 

von Genehmigungsvoraussetzungen 

§ 5 Genehmigungsfreier Umgang

(1) 1Eine Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes ist in den in
Anlage 3 Teil A und B genannten Fällen nicht erforderlich. 2Bei der Prüfung der Voraussetzungen
nach Anlage 3 Teil B Nummer 1 oder 2 bleiben die mit den Tätigkeiten nach Anlage 3 Teil A oder
Teil B Nummer 3 bis 9 verbundenen radioaktiven Stoffe außer Betracht.

(2) 1Bei einem nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 oder Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes
genehmigten Umgang ist ein darüber hinausgehender genehmigungsfreier Umgang nach
Absatz 1 für die radioaktiven Stoffe, die in der Genehmigung aufgeführt sind, auch unterhalb der
Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und 3 nicht zulässig. 2Dies gilt nicht, wenn in einem
einzelnen Betrieb oder selbständigen Zweigbetrieb, bei Nichtgewerbetreibenden am Ort der
Tätigkeit des Genehmigungsinhabers, mit radioaktiven Stoffen in mehreren, räumlich
voneinander getrennten Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen umgegangen
wird und ausreichend sichergestellt ist, dass die radioaktiven Stoffe aus den einzelnen
Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen nicht zusammenwirken können.

§ 6 Genehmigungsfreier Besitz von Kernbrennstoffen

(1) Die Vorschriften des § 5 Absatz 2 bis 4 des Atomgesetzes sind auf denjenigen nicht
anzuwenden, der

1. mit Kernbrennstoffen
a) nach § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 3 Teil B Nummer 1 oder 2 ohne Genehmigung

oder
b) auf Grund einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 oder Absatz 2 des

Strahlenschutzgesetzes
umgehen darf oder 

2. Kernbrennstoffe
a) auf Grund von § 28 des Strahlenschutzgesetzes ohne Genehmigung oder
b) auf Grund einer Genehmigung nach § 27 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes
befördern darf.

(2) Die Herausgabe von Kernbrennstoffen aus der staatlichen Verwahrung nach § 5 Absatz 6 des
Atomgesetzes oder aus der genehmigten Aufbewahrung nach § 6 des Atomgesetzes oder § 12
Absatz 1 Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes ist auch zulässig, wenn der Empfänger zum
Besitz der Kernbrennstoffe nach Absatz 1 berechtigt ist oder wenn diese Kernbrennstoffe zum
Zweck der Ausfuhr befördert werden sollen.

§ 7 Genehmigungs- und anzeigefreier Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlung

Wer eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung der in Anlage 3 Teil C genannten Art 
betreibt, bedarf weder einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 des 
Strahlenschutzgesetzes, noch hat er eine Anzeige nach § 17 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes zu erstatten. 
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§ 8 Genehmigungsfreier Betrieb von Störstrahlern

Eine Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 5 des Strahlenschutzgesetzes ist in den in 
Anlage 3 Teil D genannten Fällen nicht erforderlich. 

§ 9 Anzeigefreie Prüfung, Erprobung, Wartung und Instandsetzung von
Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern

Eine Anzeige nach § 22 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes haben folgende Personen nicht zu 
erstatten: 

1. derjenige, der geschäftsmäßig Störstrahler nach Anlage 3 Teil D Nummer 3 prüft, erprobt,
wartet oder instand setzt,

2. derjenige, der, ohne Röntgenstrahlung einzuschalten, Tätigkeiten nach § 22 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes an Anwendungsgeräten, Zusatzgeräten und Zubehör, der
erforderlichen Software sowie an Vorrichtungen zur medizinischen Befundung durchführt, die
keine Strahlenschutzmaßnahmen erfordern.

§ 10 Befreiung von der Pflicht zur Deckungsvorsorge

(1) Keiner Deckungsvorsorge nach § 13 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes für die Erteilung
einer Umgangsgenehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes sowie
nach § 6 Absatz 2 Nummer 3 und § 9 Absatz 2 Nummer 4 des Atomgesetzes bedarf es, wenn

1. die Gesamtaktivität der radioaktiven Stoffe, mit denen in dem einzelnen Betrieb oder
selbständigen Zweigbetrieb, bei Nichtgewerbetreibenden am Ort der Tätigkeit des
Antragstellers, umgegangen wird, das 106fache der Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1
Spalte 2 und bei angereichertem Uran die Masse an Uran-235 den Wert von 350 Gramm nicht
überschreitet und

2. ausreichend sichergestellt ist, dass die sonstigen radioaktiven Stoffe aus den einzelnen
Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen nicht zusammenwirken können.

(2) Keiner Deckungsvorsorge nach § 13 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes für die Erteilung
einer Umgangsgenehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes bedarf
es ferner, wenn in dem einzelnen Betrieb oder selbständigen Zweigbetrieb, bei
Nichtgewerbetreibenden am Ort der Tätigkeit des Antragstellers, mit sonstigen radioaktiven
Stoffen in mehreren räumlich voneinander getrennten Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder
Einrichtungen umgegangen wird und wenn

1. die Aktivität der sonstigen radioaktiven Stoffe in den einzelnen Gebäuden, Gebäudeteilen,
Anlagen oder Einrichtungen das 106fache der Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2
nicht überschreitet und

2. ausreichend sichergestellt ist, dass die sonstigen radioaktiven Stoffe aus den einzelnen
Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen nicht zusammenwirken können.

(3) Bei der Anwendung des Absatzes 1 oder 2 darf der Anteil an offenen radioaktiven Stoffen das
105fache der Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 nicht überschreiten.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für hochradioaktive Strahlenquellen.

§ 11 Freigrenzen

Die Radionuklide, für die Freigrenzen bestehen, und die nach dem Strahlenschutzgesetz 
maßgeblichen Freigrenzen ergeben sich aus Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 1 bis 3. 

Abschnitt 2 

Grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver Stoffe 

§ 12 Genehmigungsbedürftige grenzüberschreitende Verbringung
(1) Einer Genehmigung bedarf, wer hochradioaktive Strahlenquellen nicht nur vorübergehend zur 
eigenen Nutzung im Rahmen eines genehmigten Umgangs aus einem Staat, der nicht
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Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, in den Geltungsbereich dieser Verordnung verbringt, 
wenn 

1. deren Aktivität jeweils das Zehnfache des Wertes für hochradioaktive Strahlenquellen der
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 4 beträgt oder überschreitet,

2. sie ebenso wie ihre Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältnisse keine Kennzeichnung
nach § 92 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 92 Absatz 1 Satz 2 aufweisen oder

3. ihnen keine Dokumentation nach § 94 Absatz 3 beigefügt ist.
(2) Einer Genehmigung bedarf, wer folgende radioaktive Stoffe nicht nur vorübergehend zur
eigenen Nutzung im Rahmen eines genehmigten Umgangs aus dem Geltungsbereich dieser
Verordnung in einen Staat verbringt, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist:

1. hochradioaktive Strahlenquellen,
a) deren Aktivität jeweils das Zehnfache des Wertes für hochradioaktive Strahlenquellen der

Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 4 beträgt oder überschreitet,
b) die ebenso wie ihre Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältnisse keine Kennzeichnung

nach § 92 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 92 Absatz 1 Satz 2 aufweisen oder
c) denen keine Dokumentation nach § 94 Absatz 3 beigefügt ist,
oder

2. sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes oder
Kernbrennstoffe nach § 3 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes, deren Aktivität je
Versandstück das 108fache der Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 beträgt oder
überschreitet.

(3) 1Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, soweit eine Genehmigung nach § 3
Absatz 1 des Atomgesetzes vorliegt, die sich gemäß § 10a Absatz 1 des Atomgesetzes auf eine
Verbringung nach Absatz 1 erstreckt. 2Eine Genehmigung nach Absatz 2 ist nicht erforderlich,
soweit eine Genehmigung nach § 3 Absatz 1 des Atomgesetzes vorliegt, die sich gemäß § 10a
Absatz 1 des Atomgesetzes auf eine Verbringung nach Absatz 2 erstreckt.

§ 13 Anmeldebedürftige grenzüberschreitende Verbringung

(1) 1Wer sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes oder
Kernbrennstoffe nach § 3 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes

1. aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, in den Geltungsbereich
dieser Verordnung verbringt oder

2. aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung in einen Staat verbringt, der nicht Mitgliedstaat
der Europäischen Union ist,

und keiner Genehmigung nach § 12 Absatz 1 oder 2 bedarf, hat die Verbringung der nach § 188 
Absatz 1 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes zuständigen Behörde elektronisch anzumelden. 
2Bei der Zollabfertigung ist der Nachweis der Anmeldung nach Satz 1 der nach § 188 Absatz 2 
Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes für die Überwachung zuständigen Behörde oder der von ihr 
benannten Stelle vorzulegen. 3Für die Anmeldung ist der Ausdruck des elektronisch erzeugten 
Formulars zu verwenden, das die nach § 188 Absatz 1 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes 
zuständige Behörde bestimmt hat. 

(2) Wer Kernbrennstoffe nach § 3 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes in Form von

1. bis zu 1 Kilogramm Uran, das auf 10 Prozent oder mehr, jedoch weniger als 20 Prozent an
Uran-235 angereichert ist, oder

2. weniger als 10 Kilogramm Uran, das auf weniger als 10 Prozent an Uran-235 angereichert ist,
aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, in den Geltungsbereich 
dieser Verordnung verbringt, hat die Verbringung abweichend von § 3 Absatz 1 des 
Atomgesetzes nach Absatz 1 anzumelden. 
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(3) Bei einer nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 anmeldebedürftigen Verbringung in den
Geltungsbereich dieser Verordnung hat der Verbringer Vorsorge zu treffen, dass die zu
verbringenden radioaktiven Stoffe nach der Verbringung erstmals nur an Personen abgegeben
werden, die eine Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 oder 3, jeweils auch in
Verbindung mit Absatz 2, des Strahlenschutzgesetzes oder § 6 Absatz 1, § 7 Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 3 Satz 1 oder § 9 Absatz 1 des Atomgesetzes besitzen.

§ 14 Ausnahmen; andere Vorschriften über die grenzüberschreitende Verbringung

(1) Keiner Genehmigung nach § 3 Absatz 1 des Atomgesetzes oder § 12 dieser Verordnung
bedarf und keine Anmeldung nach § 13 dieser Verordnung hat vorzunehmen, wer

1. einen der in Anlage 3 Teil E genannten Stoffe oder eine dort genannte Vorrichtung verbringt,
2. sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes oder

Kernbrennstoffe nach § 3 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes zollamtlich überwacht durch
den Geltungsbereich dieser Verordnung verbringt,

3. Stoffe im Sinne der Nummer 2 zur eigenen Nutzung im Rahmen eines genehmigten Umgangs
vorübergehend grenzüberschreitend verbringt, sofern es sich nicht um hochradioaktive
Strahlenquellen handelt, oder

4. nach § 42 des Strahlenschutzgesetzes Konsumgüter verbringt.
(2) Die §§ 12 und 13 dieser Verordnung gelten nicht für die Verbringung durch die Bundeswehr.

(3) Andere Vorschriften über die Verbringung bleiben unberührt.

§ 15 Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung für die grenzüberschreitende
Verbringung

(1) 1Die Genehmigung für eine grenzüberschreitende Verbringung nach § 12 Absatz 1 ist zu
erteilen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben, und

2. der Antragsteller Vorsorge getroffen hat, dass die radioaktiven Stoffe nach der Verbringung
erstmals nur an Personen abgegeben werden, die die für den Umgang erforderliche
Genehmigung besitzen.

2Für hochradioaktive Strahlenquellen darf die Genehmigung nach Satz 1 nur erteilt werden, wenn 
gewährleistet ist, dass 

1. sie und ihr Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältnis eine Kennzeichnung nach § 92
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 92 Absatz 1 Satz 2 aufweisen und

2. die schriftlichen Unterlagen nach § 94 Absatz 3 beigefügt sind.
(2) 1Die Genehmigung für eine grenzüberschreitende Verbringung nach § 12 Absatz 2 ist zu
erteilen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben, und

2. gewährleistet ist, dass die zu verbringenden radioaktiven Stoffe nicht in einer Weise
verwendet werden, die die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland
oder die Erfüllung ihrer internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Kernenergie und
des Strahlenschutzes gefährden.

2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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Abschnitt 3 

Bauartzulassung 

§ 16 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung einer Vorrichtung, die sonstige
radioaktive Stoffe enthält

(1) Die Bauart einer Vorrichtung, die sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes enthält, darf nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 des Strahlenschutzgesetzes
nur dann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass

1. sie nur sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes enthält, die
a) umschlossen sind und
b) berührungssicher abgedeckt sind,

2. die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche der
Vorrichtung 1 Mikrosievert durch Stunde bei normalen Betriebsbedingungen nicht
überschreitet,

3. die Vorrichtung so ausgelegt ist, dass ein sicherer Einschluss der radioaktiven Stoffe bei
bestimmungsgemäßem Betrieb gewährleistet ist und außer der Qualitätskontrolle durch den
Hersteller nach § 24 Nummer 2 und einer gegebenenfalls durchzuführenden Dichtheitsprüfung
nach § 25 Absatz 4 keine weiteren Dichtheitsprüfungen an den radioaktiven Stoffen, die in der
Vorrichtung enthalten sind, erforderlich sind, und

4. die Aktivität der in der Vorrichtung enthaltenen radioaktiven Stoffe das Zehnfache der
Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 nicht überschreitet.

(2) Die für die Zulassung der Bauart zuständige Behörde kann im Einzelfall Abweichungen von
den Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 3 oder 4 zulassen, sofern
die durch die Vorrichtung verursachte, zu erwartende jährliche, effektive Dosis für eine
Einzelperson der Bevölkerung im Bereich von höchstens 10 Mikrosievert liegt.

§ 17 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung einer Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlung

Die Bauart einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, die nicht zur Anwendung am 
Menschen bestimmt ist, darf nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 des Strahlenschutzgesetzes nur 
dann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Ortsdosisleistung im Abstand von 
0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche der Vorrichtung 1 Mikrosievert durch Stunde bei 
normalen Betriebsbedingungen nicht überschreitet. 

§ 18 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Röntgenstrahlern

(1) Die Bauart eines Röntgenstrahlers, der weder zur Anwendung am Menschen noch zur
Anwendung am Tier bestimmt ist und, bei dem der Untersuchungsgegenstand nicht vom
Schutzgehäuse mit umschlossen wird, darf nach § 45 Absatz 1 Nummer 2 des
Strahlenschutzgesetzes nur dann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass

1. im Falle eines Röntgenstrahlers für Röntgenfeinstrukturuntersuchungen die Ortsdosisleistung
bei geschlossenen Strahlenaustrittsfenstern und den vom Hersteller oder Verbringer
angegebenen maximalen Betriebsbedingungen in 1 Meter Abstand vom Brennfleck
3 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet, oder

2. im Falle eines Röntgenstrahlers, der nicht unter Nummer 1 fällt, die über einen je nach
Anwendung geeigneten Zeitraum gemittelte Ortsdosisleistung bei geschlossenen
Strahlenaustrittsfenstern und den vom Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen
Betriebsbedingungen in 1 Meter Abstand vom Brennfleck folgende Werte nicht überschreitet:
a) bei Nennspannungen bis 200 Kilovolt 2,5 Millisievert durch Stunde,
b) bei Nennspannungen über 200 Kilovolt 10 Millisievert durch Stunde und nach

Herunterregeln auf eine Röntgenspannung von 200 Kilovolt 2,5 Millisievert durch Stunde.
(2) Die Bauart eines Röntgenstrahlers, der zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Tier
bestimmt ist, darf nach § 45 Absatz 1 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes nur dann
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zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass die über einen je nach Anwendung geeigneten 
Zeitraum gemittelte Ortsdosisleistung bei geschlossenem Strahlenaustrittsfenster und bei den 
vom Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen 

1. in 1 Meter Abstand vom Brennfleck 1 Millisievert durch Stunde nicht überschreitet und
2. in 0,1 Meter Abstand von der berührbaren Oberfläche des Röntgenstrahlers, ausgenommen

dem Bereich der Oberfläche, in dem sich das Strahlenaustrittsfenster befindet,
100 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet, sofern der Röntgenstrahler für eine
Anwendung aus der Hand geeignet ist.

§ 19 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Basisschutzgeräten

Die Bauart einer Röntgeneinrichtung, die weder zur Anwendung am Menschen noch zur 
Anwendung am Tier bestimmt ist, darf als Basisschutzgerät nach § 45 Absatz 1 Nummer 3 des 
Strahlenschutzgesetzes nur dann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass 

1. das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch den zu
behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand so umschließt, dass ausschließlich
Öffnungen zum Ein- und Ausbringen des Gegenstandes vorhanden sind,

2. die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche des
Schutzgehäuses und im Abstand von 0,1 Meter vor den Öffnungen 10 Mikrosievert
durch Stunde bei den vom Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen
Betriebsbedingungen nicht überschreitet und

3. die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig geschlossenem
Schutzgehäuse betrieben werden kann; dies gilt nicht für
a) Öffnungen im Schutzgehäuse gemäß Nummer 1, wenn das Ein- und Ausbringen des zu

behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstandes ausschließlich mittels
Probenwechsler oder Fördereinrichtung geschieht und die Abmessungen der Öffnungen
diesem Zweck angepasst sind, oder

b) Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Röntgenstrahlers
erfordern, wenn die Ortsdosisleistung im Innern des geöffneten Schutzgehäuses
10 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet.

§ 20 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Hochschutzgeräten

Die Bauart einer Röntgeneinrichtung, die weder zur Anwendung am Menschen noch zur 
Anwendung am Tier bestimmt ist, darf als Hochschutzgerät nach § 45 Absatz 1 Nummer 4 des 
Strahlenschutzgesetzes nur dann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass 

1. das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch den zu
behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand vollständig umschließt,

2. die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche des
Schutzgehäuses - ausgenommen Innenräume nach Nummer 3 Buchstabe a - bei den vom
Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen 10 Mikrosievert
durch Stunde nicht überschreitet,

3. die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig geschlossenem
Schutzgehäuse betrieben werden kann; dies gilt nicht für
a) Schutzgehäuse, in die ausschließlich hineingefasst werden kann, wenn die

Ortsdosisleistung im erreichbaren Teil des Innenraumes bei den vom Hersteller oder
Verbringer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen 250 Mikrosievert durch Stunde
nicht überschreitet, oder

b) Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Röntgenstrahlers
erfordern, wenn die Ortsdosisleistung im Innern des geöffneten Schutzgehäuses
10 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet.

§ 21 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Vollschutzgeräten

Die Bauart einer Röntgeneinrichtung, die weder zur Anwendung am Menschen noch zur 
Anwendung am Tier bestimmt ist, darf als Vollschutzgerät nach § 45 Absatz 1 Nummer 5 des 
Strahlenschutzgesetzes nur dann zugelassen werden, 
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1. wenn sichergestellt ist, dass
a) das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch den zu

behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand vollständig umschließt,
b) die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche des

Schutzgehäuses 3 Mikrosievert durch Stunde bei den vom Hersteller oder Verbringer
angegebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht überschreitet, und

2. wenn durch zwei voneinander unabhängige Sicherheitseinrichtungen sichergestellt ist, dass
a) die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig geschlossenem

Schutzgehäuse betrieben werden kann oder
b) bei Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Röntgenstrahlers

erfordern, das Schutzgehäuse während des Betriebes des Röntgenstrahlers nur bei
geschlossenem Strahlenaustrittsfenster geöffnet werden kann und hierbei im Inneren des
Schutzgehäuses die Ortsdosisleistung 3 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet.

§ 22 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Schulröntgeneinrichtungen

Die Bauart einer Röntgeneinrichtung, die weder zur Anwendung am Menschen noch zur 
Anwendung am Tier bestimmt ist, darf als Schulröntgeneinrichtung nach § 45 Absatz 1 
Nummer 6 des Strahlenschutzgesetzes nur dann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, 
dass 

1. die Voraussetzungen des § 21 erfüllt sind und
2. die vom Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht

überschritten werden können.
§ 23 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Störstrahlern

Die Bauart eines Störstrahlers darf nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 des Strahlenschutzgesetzes 
nur dann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass 

1. die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche des
Störstrahlers 1 Mikrosievert durch Stunde bei den vom Hersteller oder Verbringer
angegebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht überschreitet und

2. der Störstrahler auf Grund technischer Maßnahmen nur dann betrieben werden kann, wenn
die dem Strahlenschutz dienenden Sicherheitseinrichtungen vorhanden und wirksam sind.

§ 24 Pflichten des Inhabers einer Bauartzulassung

Der Inhaber einer Bauartzulassung hat

1. ein Qualitätssicherungssystem zu betreiben,
2. vor einer Abgabe der gefertigten bauartzugelassenen Vorrichtung eine Qualitätskontrolle

durchzuführen, um sicherzustellen, dass die gefertigte bauartzugelassene Vorrichtung den für
den Strahlenschutz wesentlichen Merkmalen der Bauartzulassung entspricht,

3. die Qualitätskontrolle nach Nummer 2 durch eine von der für die Zulassung der Bauart
zuständigen Behörde zu benennende sachverständige Person überwachen zu lassen,

4. vor einer Abgabe der gefertigten bauartzugelassenen Vorrichtung
a) das Bauartzeichen und weitere von der für die Zulassung der Bauart zuständigen Behörde

zu bestimmende Angaben anzubringen und,
b) im Falle einer bauartzugelassenen Vorrichtung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 erste oder

zweite Alternative des Strahlenschutzgesetzes diese entsprechend § 91 Absatz 1 zu
kennzeichnen und

c) im Falle einer bauartzugelassenen Vorrichtung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 erste
Alternative des Strahlenschutzgesetzes die Vorrichtung zusätzlich so zu kennzeichnen,
dass die enthaltenen Radionuklide und deren Aktivität zum Zeitpunkt der Herstellung
ersichtlich sind, soweit dies nach Größe und Beschaffenheit der Vorrichtung möglich ist,

5. dem Erwerber einer bauartzugelassenen Vorrichtung zusammen mit der Vorrichtung folgende
Unterlagen auszuhändigen:
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a) einen Abdruck des Zulassungsscheins,
b) einen Nachweis über das Ergebnis der Qualitätskontrolle nach Nummer 2 unter Angabe

des Datums der Durchführung,
c) eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache, in der auf die dem Strahlenschutz dienenden

Maßnahmen hingewiesen wird, und
6. sicherzustellen, dass eine bauartzugelassene Vorrichtung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1

erste Alternative des Strahlenschutzgesetzes nach Beendigung der Nutzung wieder von ihm
zurückgenommen werden kann.

§ 25 Pflichten des Inhabers einer bauartzugelassenen Vorrichtung

(1) 1Der Inhaber einer bauartzugelassenen Vorrichtung hat folgende Unterlagen bei der
Vorrichtung bereitzuhalten:

1. einen Abdruck des Zulassungsscheins,
2. die Betriebsanleitung und
3. im Falle einer Vorrichtung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 erste Alternative des

Strahlenschutzgesetzes die Befunde der Dichtheitsprüfung nach Absatz 4 Satz 1.
2Bei einer Abgabe der bauartzugelassenen Vorrichtung gilt § 24 Nummer 5 entsprechend. 

(2) An der bauartzugelassenen Vorrichtung dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, die
für den Strahlenschutz wesentliche Merkmale betreffen.

(3) Wer eine bauartzugelassene Vorrichtung betreibt oder verwendet, hat in den Fällen einer
Bauartzulassung nach § 45 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 des Strahlenschutzgesetzes unverzüglich
den Betrieb einzustellen oder in den Fällen einer Bauartzulassung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1
des Strahlenschutzgesetzes die Vorrichtung unverzüglich stillzulegen und Schutzmaßnahmen zur
Vermeidung von Strahlenschäden zu treffen, wenn

1. die Rücknahme oder der Widerruf der Bauartzulassung oder die Erklärung, dass eine
bauartzugelassene Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf, bekannt gemacht wurde
oder

2. die bauartzugelassene Vorrichtung nicht mehr den im Zulassungsschein angegebenen
Merkmalen entspricht.

(4) 1Der Inhaber einer bauartzugelassenen Vorrichtung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 erste 
Alternative des Strahlenschutzgesetzes hat die Vorrichtung alle zehn Jahre durch einen nach 
§ 172 Absatz 1 Nummer 4 des Strahlenschutzgesetzes bestimmten Sachverständigen auf 
Unversehrtheit und Dichtheit prüfen zu lassen. 2Stichtag für die Prüfung nach Satz 1 ist der im 
Nachweis nach § 24 Nummer 5 Buchstabe b vermerkte Tag der Qualitätskontrolle. 3Die für die 
Zulassung der Bauart zuständige Behörde kann im Zulassungsschein von den Sätzen 1 und 2 
abweichende Regelungen zur Dichtheitsprüfung treffen.

(5) 1Der Inhaber einer bauartzugelassenen Vorrichtung nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 erste 
Alternative des Strahlenschutzgesetzes hat die Vorrichtung nach Beendigung der Nutzung, 
sofern er diese nicht an einen Dritten zur weiteren Nutzung abgibt, unverzüglich dem Inhaber der 
Bauartzulassung zurückzugeben. 2Ist dies nicht möglich, so hat er sie an eine 
Landessammelstelle oder an eine von der zuständigen Behörde bestimmte Stelle abzugeben.

§ 26 Bekanntmachung

Die für die Zulassung der Bauart zuständige Behörde hat den wesentlichen Inhalt der 
Bauartzulassung, ihre Änderungen, ihre Rücknahme, ihren Widerruf, die Verlängerung der 
Zulassungsfrist und die Erklärung, dass eine bauartzugelassene Vorrichtung nicht weiter 
betrieben werden darf, im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 
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Abschnitt 4 

Rückstände 

§ 27 Bestimmung der Überwachungsbedürftigkeit von Rückständen

Für die Bestimmung der Überwachungsbedürftigkeit von Rückständen nach § 61 Absatz 2 Satz 1 
des Strahlenschutzgesetzes gelten die in Anlage 5 festgelegten Überwachungsgrenzen und 
Verwertungs- und Beseitigungswege. 

§ 28 Ermittlung der von Rückständen verursachten Expositionen

Die von Rückständen verursachten Expositionen sind nach den in Anlage 6 festgelegten 
Grundsätzen zu ermitteln. 

§ 29 Entlassung überwachungsbedürftiger Rückstände aus der Überwachung zur
Verwertung oder Beseitigung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz

(1) Bei einer beabsichtigten Verwertung oder Beseitigung der überwachungsbedürftigen
Rückstände nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz legt der Antragsteller der für die Entlassung aus
der Überwachung zuständigen Behörde die folgenden Unterlagen vor:

1. eine Erklärung des Antragstellers über den Verbleib des künftigen Abfalls,
2. eine Annahmeerklärung des Verwerters oder Beseitigers und
3. einen Nachweis, dass eine Kopie der Annahmeerklärung des Verwerters oder Beseitigers der

für die Verwertungs- oder Beseitigungsanlage nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
zuständigen Behörde zugeleitet worden ist.

(2) 1Die für die Verwertungs- oder Beseitigungsanlage nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
zuständige Behörde kann von der für die Entlassung aus der Überwachung zuständigen Behörde
innerhalb einer Frist von 30 Kalendertagen nach Zugang der Kopie der Annahmeerklärung des
Verwerters oder Beseitigers verlangen, dass Einvernehmen hinsichtlich der Anforderungen an
den Verwertungs- oder Beseitigungsweg hergestellt wird. 2Absatz 3 bleibt unberührt.

(3) 1Die für die Entlassung aus der Überwachung zuständige Behörde stellt bei einer
beabsichtigten Verwertung oder Beseitigung des künftigen Abfalls zur Gewährleistung des
Dosiskriteriums nach § 62 Absatz 3 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes innerhalb einer Frist von
30 Kalendertagen nach Zugang des Nachweises nach Absatz 1 Nummer 3 das Einvernehmen
mit der für die Entlassung aus der Überwachung zuständigen Behörde her, in deren örtlichem
Zuständigkeitsbereich der künftige Abfall verwertet oder beseitigt werden soll. 2Das
Einvernehmen kann nicht erteilt werden, wenn das Dosiskriterium nicht eingehalten werden kann.
3Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang
des Ersuchens versagt wird.

(4) Die zuständige Behörde kann bei der Entscheidung über die Entlassung von Rückständen
aus der Überwachung zur gemeinsamen Deponierung mit anderen Rückständen und Abfällen
unter den in Anlage 7 genannten Voraussetzungen davon ausgehen, dass für die Exposition von
Einzelpersonen der Bevölkerung eine effektive Dosis im Bereich von 1 Millisievert im
Kalenderjahr auch ohne weitere Maßnahmen nicht überschritten wird.

(5) Die Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen zur Führung von Nachweisen über die ordnungsgemäße Entsorgung
von Abfällen bleiben unberührt.

§ 30 Entlassung überwachungsbedürftiger Rückstände aus der Überwachung zur
Verwertung als Bauprodukt

(1) Bei einer beabsichtigten Verwertung der überwachungsbedürftigen Rückstände als
Bauprodukt legt der Antragsteller der für die Entlassung aus der Überwachung zuständigen
Behörde die folgenden Unterlagen vor:

1. eine Erklärung des Antragstellers über den Verbleib der Rückstände,
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2. eine Annahmeerklärung des Herstellers des Bauproduktes, das die Rückstände enthalten soll,
und

3. eine Bestätigung des Herstellers des Bauproduktes, das die Rückstände enthalten soll, dass
die voraussichtliche Exposition durch von dem Bauprodukt ausgehende Gammastrahlung den
Referenzwert nach § 133 des Strahlenschutzgesetzes nicht überschreitet.

(2) Die für die Entlassung aus der Überwachung zuständige Behörde prüft bei der Entscheidung
über die Entlassung der überwachungsbedürftigen Rückstände zur Verwertung in einem
Bauprodukt, dass das Dosiskriterium nach § 62 Absatz 3 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes
nicht überschritten wird.

(3) Die Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen bleiben unberührt.

Kapitel 3 

Freigabe 

§ 31 Freigabe radioaktiver Stoffe; Dosiskriterium

(1) 1Nur nach einer Freigabe dürfen als nicht radioaktive Stoffe verwendet, verwertet, beseitigt,
innegehalten oder an einen Dritten weitergegeben werden:

1. radioaktive Stoffe, die aus Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit
§ 5 Absatz 39 Nummer 1 oder 2, oder aus Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis
7 des Strahlenschutzgesetzes stammen, und

2. bewegliche Gegenstände, Gebäude, Räume, Raumteile und Bauteile, Bodenflächen, Anlagen
oder Anlagenteile (Gegenstände), die mit radioaktiven Stoffen, die aus Tätigkeiten nach § 4
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 39 Nummer 1 oder 2, oder aus
Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7 des Strahlenschutzgesetzes stammen,
kontaminiert sind oder durch die genannten Tätigkeiten aktiviert wurden.

2Einer Freigabe bedürfen insbesondere Stoffe und Gegenstände, die aus Kontrollbereichen 
stammen, in denen 

1. mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird oder wurde,
2. offene radioaktive Stoffe vorhanden sind oder waren, oder
3. die Möglichkeit einer Aktivierung bestand.
(2) Dosiskriterium für die Freigabe ist, dass für Einzelpersonen der Bevölkerung durch die
freizugebenden Stoffe und Gegenstände nur eine effektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert
im Kalenderjahr auftreten kann.

(3) Eine Freigabe ersetzt keine Genehmigung nach § 7 Absatz 3 des Atomgesetzes.

(4) § 58 Absatz 2 und die §§ 99 bis 102 bleiben unberührt.

(5) 1Die zuständige Behörde soll Ausnahmen von Absatz 1 Satz 2 erteilen, wenn durch geeignete
beweissichernde Messungen nachgewiesen wird, dass keine Kontamination oder Aktivierung
vorliegt. 2Satz 1 gilt nicht für Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des
Strahlenschutzgesetzes. 3Die Vorgehensweise zum Nachweis, dass keine Kontamination oder
Aktivierung vorliegt, ist in einer betrieblichen Unterlage zu beschreiben und durch Angaben zu Art
und Umfang der Tätigkeit darzulegen.

§ 32 Antrag auf Freigabe

(1) Eine Freigabe kann beantragt werden vom Inhaber

1. einer Genehmigung nach § 6, § 7 oder § 9 des Atomgesetzes,
2. eines Planfeststellungsbeschlusses oder einer Genehmigung nach § 9b des Atomgesetzes

oder
3. einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Strahlenschutzgesetzes.
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(2) Eine uneingeschränkte Freigabe bedarf keiner Festlegungen zur künftigen Verwendung,
Verwertung, Beseitigung, des Innehabens der freizugebenden Stoffe und Gegenstände oder
deren Weitergabe an Dritte.

(3) Bei einer spezifischen Freigabe ist die künftige Verwendung, Verwertung, Beseitigung, das
Innehaben der freizugebenden Stoffe und Gegenstände oder deren Weitergabe an Dritte
eingeschränkt

1. auf Grund der materiellen Eigenschaften der freizugebenden Stoffe und Gegenstände oder
2. durch Anforderungen an die künftige Verwendung, Verwertung, Beseitigung, das Innehaben

der freizugebenden Stoffe und Gegenstände oder deren Weitergabe an Dritte.
(4) 1Eine Freigabe im Einzelfall ist nur dann eine uneingeschränkte Freigabe, wenn bei der
Nachweisführung zur Einhaltung des Dosiskriteriums für die Freigabe alle möglichen künftigen
Nutzungen, Verwendungen, Verwertungen, Beseitigungen, Innehaben der freizugebenden Stoffe
und Gegenstände oder deren Weitergabe an Dritte beachtet wurden. 2Abweichend von Satz 1
kommt für eine wässrige Lösung eine uneingeschränkte Freigabe im Einzelfall in Betracht, wenn
zusätzlich zum Dosiskriterium der Freigabe die radiologischen Parameter für Tritium und Radon-
222 der Anlage 3a der Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. März 2016 (BGBl. I S. 459) in der jeweils geltenden Fassung eingehalten werden.

§ 33 Erteilung der Freigabe

(1) Die zuständige Behörde erteilt die Freigabe, wenn das Dosiskriterium für die Freigabe
eingehalten wird.

(2) Die Freigabe wird schriftlich in einem Freigabebescheid erteilt.

(3) Die zuständige Behörde kann die Freigabe unter der aufschiebenden Bedingung erteilen,
dass sie den von dem Strahlenschutzverantwortlichen, der Inhaber der Freigabe ist, erbrachten
Nachweis der Übereinstimmung mit dem Inhalt des Freigabebescheides bestätigt.

(4) 1 § 17 Absatz 1 Satz 2 bis 4 des Atomgesetzes über inhaltliche Beschränkungen, Auflagen
und Befristung ist in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. 2Die Freigabe
kann darüber hinaus mit einer Bedingung, einem Vorbehalt des Widerrufs oder einem Vorbehalt
der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage erteilt werden.

§ 34 Vermischungsverbot

Derjenige, der einen Antrag auf Freigabe stellen kann, und der Strahlenschutzverantwortliche, 
der Inhaber der Freigabe ist, dürfen die Anforderungen, von denen die Erteilung der Freigabe 
abhängt, und die Übereinstimmung mit dem Inhalt des Freigabebescheides nicht zielgerichtet 
durch Vermischen oder Verdünnen herbeiführen, veranlassen oder ermöglichen. 

§ 35 Uneingeschränkte Freigabe

Die zuständige Behörde kann davon ausgehen, dass das Dosiskriterium für die Freigabe 
eingehalten wird, wenn der Antragsteller nachweist, dass für eine uneingeschränkte Freigabe 

1. die Freigabewerte nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3 eingehalten werden,
2. die Festlegungen nach Anlage 8 Teil A Nummer 1 und Teil B eingehalten werden und
3. in den Fällen, in denen eine feste Oberfläche vorhanden ist, an der eine Messung der

Kontamination möglich ist, die Werte der Oberflächenkontamination nach Anlage 4 Tabelle 1
Spalte 5 eingehalten werden.

§ 36 Spezifische Freigabe

(1) Die zuständige Behörde kann davon ausgehen, dass das Dosiskriterium für die Freigabe
eingehalten wird, wenn der Antragsteller nachweist, dass für eine spezifische Freigabe

1. von Bauschutt bei einer zu erwartenden Masse von mehr als 1 000 Megagramm im
Kalenderjahr
a) die Freigabewerte nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 6 eingehalten werden und
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b) die Festlegungen nach Anlage 8 Teil A Nummer 1 und Teil F eingehalten werden,
2. von Bodenflächen

a) die Freigabewerte nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 7 eingehalten werden und
b) Festlegungen nach Anlage 8 Teil A Nummer 1 und Teil E eingehalten werden,

3. von festen Stoffen zur Beseitigung auf Deponien
a) die Festlegungen nach Anlage 8 Teil A Nummer 1 und Teil C eingehalten werden,
b) in den Fällen, in denen eine feste Oberfläche vorhanden ist, an der eine Messung der

Kontamination möglich ist, die Werte der Oberflächenkontamination nach Anlage 4 Tabelle
1 Spalte 5 eingehalten werden und

c) bei einer zu erwartenden Masse
aa) von bis zu 100 Megagramm im Kalenderjahr die Freigabewerte nach Anlage 4 

Tabelle 1 Spalte 8 eingehalten werden oder 
bb) von mehr als 100 Megagramm bis zu 1 000 Megagramm im Kalenderjahr die 

Freigabewerte nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 10 eingehalten werden, 
4. von Stoffen zur Beseitigung in einer Verbrennungsanlage

a) die Festlegungen nach Anlage 8 Teil A Nummer 1 und Teil C eingehalten werden und
b) in den Fällen, in denen eine feste Oberfläche vorhanden ist, an der eine Messung der

Kontamination möglich ist, die Werte der Oberflächenkontamination nach Anlage 4 Tabelle
1 Spalte 5 eingehalten werden und

c) bei einer zu erwartenden Masse
aa) von bis zu 100 Megagramm im Kalenderjahr die Freigabewerte nach Anlage 4 

Tabelle 1 Spalte 9 eingehalten werden oder 
bb) von mehr als 100 Megagramm bis zu 1 000 Megagramm im Kalenderjahr die 

Freigabewerte nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 11 eingehalten werden, 
5. von Gebäuden, Räumen, Raumteilen und Bauteilen zur Wieder- und Weiterverwendung

a) die Freigabewerte nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 12 eingehalten werden und
b) die Festlegungen nach Anlage 8 Teil A Nummer 1 und Teil D eingehalten werden,

6. von Gebäuden, Räumen, Raumteilen und Bauteilen zum Abriss
a) die Freigabewerte nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 13 eingehalten werden und
b) die Festlegungen nach Anlage 8 Teil A Nummer 1 und Teil D eingehalten werden,

7. von Metallschrott zum Recycling
a) die Freigabewerte nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 14 eingehalten werden,
b) die Festlegungen nach Anlage 8 Teil A Nummer 1 und Teil G eingehalten werden und
c) in den Fällen, in denen eine feste Oberfläche vorhanden ist, an der eine Messung der

Kontamination möglich ist, die Werte der Oberflächenkontamination nach Anlage 4 Tabelle
1 Spalte 5 eingehalten werden.

(2) Bei einer spezifischen Freigabe zur Beseitigung und bei einer spezifischen Freigabe von
Metallschrott zum Recycling dürfen der zuständigen Behörde darüber hinaus keine
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Dosiskriterium für die Freigabe am Standort der
Entsorgungsanlage nicht eingehalten wird.

(3) Bei einer spezifischen Freigabe zur Beseitigung und bei einer spezifischen Freigabe von
Metallschrott zum Recycling kann die zuständige Behörde auf den Nachweis darüber verzichten,
dass die Werte der Oberflächenkontamination nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5 eingehalten
werden, wenn auszuschließen ist, dass Personen durch die freizugebenden Stoffe kontaminiert
werden können.
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§ 37 Freigabe im Einzelfall

(1) 1Der Antragsteller kann den Nachweis, dass das Dosiskriterium für die Freigabe eingehalten
ist, auch im Einzelfall führen. 2Dies gilt, soweit

1. die für eine spezifische Freigabe erforderlichen Anforderungen und Festlegungen im Einzelfall
nicht vorliegen,

2. für einzelne Radionuklide keine Freigabewerte festgelegt sind,
3. es sich um andere als die in Anlage 8 Teil B genannten flüssigen Stoffe handelt oder
4. der zuständigen Behörde Anhaltpunkte dafür vorliegen, dass am Standort der

Entsorgungsanlage bei Heranziehung der Freigabewerte nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 8, 9,
10, 11 oder 14 das Dosiskriterium für die Freigabe nicht eingehalten ist.

3Satz 1 gilt auch, soweit die Freigabe zum Einsatz in einem Grubenbau nach § 1 Absatz 1 der 
Versatzverordnung vom 24. Juli 2002 (BGBl. I S. 2833), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung erfolgt. 

(2) Bei der Nachweisführung sind die Festlegungen nach Anlage 8 Teil A Nummer 2 zu
berücksichtigen.

§ 38 Freigabe von Amts wegen

Ist kein Genehmigungsinhaber vorhanden, so kann eine Freigabe auch von Amts wegen 
erfolgen. 

§ 39 Einvernehmen bei der spezifischen Freigabe zur Beseitigung

(1) Die zuständige Behörde stellt bei einer beabsichtigten Freigabe zur Beseitigung von Massen
von mehr als 10 Megagramm im Kalenderjahr das Einvernehmen mit der für den Vollzug dieser
Verordnung zuständigen obersten Landesbehörde her, in deren Zuständigkeitsbereich die
freizugebenden Massen beseitigt werden sollen.

(2) 1Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach
Eingang des Ersuchens der für die beabsichtigte Freigabe zuständigen Behörde versagt wird. 2Ist
auf Grund einer Abschätzung nicht auszuschließen, dass mit der beabsichtigten Freigabe das
Dosiskriterium für die Freigabe am Standort der Entsorgungsanlage nicht eingehalten wird, so
versagt die für den Vollzug dieser Verordnung zuständige oberste Landesbehörde, in deren
Zuständigkeitsbereich die freizugebenden Massen beseitigt werden sollen, das Einvernehmen.

§ 40 Abfallrechtlicher Verwertungs- und Beseitigungsweg

(1) Bei einer spezifischen Freigabe zur Beseitigung, bei einer spezifischen Freigabe von
Metallschrott zum Recycling und bei einer spezifischen Freigabe im Einzelfall dürfen bei der für
die Freigabe zuständigen Behörde keine Bedenken gegen die abfallrechtliche Zulässigkeit des
vorgesehenen Verwertungs- oder Beseitigungsweges und seine Einhaltung bestehen.

(2) 1Der Antragsteller hat der für die Freigabe zuständigen Behörde vor Erteilung der Freigabe
eine Erklärung über den Verbleib des künftigen Abfalls und eine Annahmeerklärung des
Betreibers der Verwertungs- oder Beseitigungsanlage oder eine anderweitige Vereinbarung
zwischen dem Antragsteller und dem Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlage
vorzulegen. 2Der Antragsteller hat der für die Verwertungs- oder Beseitigungsanlage nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zuständigen Behörde gleichzeitig eine Kopie der Annahmeerklärung
oder der Vereinbarung zuzuleiten und dies der für die Freigabe zuständigen Behörde
nachzuweisen.

(3) Die für die Verwertungs- und Beseitigungsanlage nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
zuständige Behörde kann von der für die Freigabe zuständigen Behörde innerhalb einer Frist von
30 Kalendertagen nach Zugang der Kopie verlangen, dass Einvernehmen hinsichtlich der
Anforderungen an den Verwertungs- oder Beseitigungsweg hergestellt wird.
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(4) Die Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen bleiben unberührt.

§ 41 Festlegung des Verfahrens

(1) Die zuständige Behörde kann in einer Genehmigung nach § 6, § 7 oder § 9 des
Atomgesetzes, in einem Planfeststellungsbeschluss oder einer Genehmigung nach § 9b des
Atomgesetzes, in einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des
Strahlenschutzgesetzes oder in einem gesonderten Bescheid das Verfahren festlegen

1. zur Erfüllung der Anforderungen und Festlegungen zum Nachweis für
a) eine uneingeschränkte Freigabe,
b) eine spezifische Freigabe oder
c) eine Freigabe im Einzelfall und

2. zur Feststellung der Übereinstimmung mit dem Inhalt des Freigabebescheides.
(2) Die zuständige Behörde kann auf Antrag desjenigen, der eine Freigabe beantragen kann,
feststellen, ob bestimmte Anforderungen, von denen die Erteilung der Freigabe abhängig ist,
bereits erfüllt sind.

(3) 1Die Feststellung der Erfüllung bestimmter Anforderungen kann aufgenommen werden

1. in einer Genehmigung nach § 6, § 7 oder § 9 des Atomgesetzes,
2. in einem Planfeststellungsbeschluss oder einer Genehmigung nach § 9b des Atomgesetzes,
3. in einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Strahlenschutzgesetzes oder
4. in einem gesonderten Bescheid.
2Die Feststellung ist dem Freigabeverfahren zugrunde zu legen.

§ 42 Pflichten des Inhabers einer Freigabe

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche, der Inhaber der Freigabe ist, hat für jede Masse oder
Teilmasse, die auf Grund der Freigabe als nicht radioaktiver Stoff verwendet, verwertet, beseitigt,
innegehabt oder an Dritte weitergegeben werden soll, zuvor die Übereinstimmung mit dem Inhalt
des Freigabebescheides festzustellen.

(2) Messungen der spezifischen Aktivität (Freimessungen), die zur Feststellung der
Übereinstimmung mit dem Inhalt des Freigabebescheides erforderlich sind, und ihre Ergebnisse
sind von dem Strahlenschutzverantwortlichen, der Inhaber der Freigabe ist, zu dokumentieren.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche, der Inhaber der Freigabe ist, hat die zuständige Behörde
unverzüglich zu informieren, wenn eine der Anforderungen, von denen die Erteilung der Freigabe
abhängt, nicht mehr erfüllt ist.

Kapitel 4 

Betriebliche Organisation des Strahlenschutzes 

§ 43 Pflichten des Strahlenschutzbeauftragten

(1) 1Der Strahlenschutzbeauftragte hat für die Einhaltung der dem
Strahlenschutzverantwortlichen durch diese Verordnung zugewiesenen Pflichten zu sorgen,
soweit ihm die entsprechenden Aufgaben und Befugnisse nach § 70 Absatz 2 des
Strahlenschutzgesetzes übertragen wurden. 2 § 70 Absatz 1 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes
bleibt unberührt.

(2) Die Pflichten der folgenden Vorschriften dürfen dem Strahlenschutzbeauftragten nicht
übertragen werden: § 44 Absatz 2, § 45 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 und 4, § 54, § 79 Absatz 5,
§ 98 Satz 1 Nummer 4, auch in Verbindung mit Satz 2, § 99 Absatz 3, § 104 Absatz 1 Satz 1,
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4, § 106 Absatz 2 und 4, § 117 Absatz 1 und 2 und § 138 Absatz 1.
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§ 44 Pflichten bei Nutzung durch weitere Strahlenschutzverantwortliche

(1) 1Ein Strahlenschutzverantwortlicher, der Inhaber einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1
Nummer 1, 3, 4 oder 5 des Strahlenschutzgesetzes ist oder der eine Anzeige nach § 17 Absatz 1
Satz 1 oder § 19 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes erstattet hat, hat dafür zu sorgen,
dass die zuständige Behörde unverzüglich unterrichtet wird, sobald eine weitere Person die
Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, die radioaktiven Stoffe, die Röntgeneinrichtung
oder den Störstrahler eigenverantwortlich nutzt. 2Die Pflicht der weiteren Person, als
Strahlenschutzverantwortlicher eine Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 oder 5
des Strahlenschutzgesetzes zu beantragen oder eine Anzeige nach §§ 17 oder 19 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes zu erstatten, bleibt unberührt.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche und die weitere Person haben ihre Pflichten sowie die
Pflichten ihrer jeweiligen Strahlenschutzbeauftragten, Medizinphysik-Experten und sonst unter
ihrer Verantwortung tätigen Personen vertraglich eindeutig gegeneinander abzugrenzen. 2Der
Vertrag ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

§ 45 Strahlenschutzanweisung

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine Strahlenschutzanweisung
erlassen wird. 2Die Strahlenschutzanweisung kann Bestandteil sonstiger erforderlicher
Betriebsanweisungen insbesondere nach arbeitsschutz-, immissionsschutz-, gefahrgut- oder
gefahrstoffrechtlichen Vorschriften sein.

(2) 1In der Strahlenschutzanweisung sind die in dem Betrieb zu beachtenden Schutzmaßnahmen
aufzuführen. 2Zu diesen Maßnahmen können insbesondere gehören

1. die Aufstellung eines Plans für die Organisation des Strahlenschutzes, erforderlichenfalls mit
der Bestimmung, dass ein oder mehrere Strahlenschutzbeauftragte oder Personen mit der
erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz bei der Tätigkeit ständig anwesend oder sofort
erreichbar sein müssen,

2. die Regelung des für den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsablaufs,
3. die für die Ermittlung der Körperdosis vorgesehenen Messungen und Maßnahmen

entsprechend den Expositionsbedingungen,
4. die Regelungen zur Festlegung von Dosisrichtwerten für die Exposition der Beschäftigten und

anderer Personen,
5. die Führung eines Betriebsbuchs, in das die für den Strahlenschutz wesentlichen

Betriebsvorgänge einzutragen sind,
6. Regelungen zur Vermeidung, Untersuchung und Meldung von Vorkommnissen,
7. die regelmäßige Funktionsprüfung und Wartung von Bestrahlungsvorrichtungen, Anlagen zur

Erzeugung ionisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern, Ausrüstung und
Geräten, die für den Strahlenschutz wesentlich sind, sowie die Führung von Aufzeichnungen
über die Funktionsprüfungen und über die Wartungen,

8. die Regelung des Schutzes gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter,
gegen das Abhandenkommen von radioaktiven Stoffen oder gegen das unerlaubte
Inbetriebsetzen einer Bestrahlungsvorrichtung, einer Anlage zur Erzeugung ionisierender
Strahlung, einer Röntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers, unter Einhaltung der
Regelungen zur Behandlung von Verschlusssachen, und

9. die Aufstellung eines Planes für regelmäßige Alarmübungen sowie für den Einsatz bei
Notfällen und Störfällen, erforderlichenfalls mit Regelungen für den Brandschutz und die
vorbereitenden Maßnahmen für Notfälle und Störfälle.

(3) Die Strahlenschutzanweisung ist bei wesentlichen Änderungen unverzüglich zu aktualisieren.

(4) Beim anzeigebedürftigen Betrieb von Röntgeneinrichtungen und beim Betrieb von
Störstrahlern und bei einer Anzeige nach §§ 56 oder 59 des Strahlenschutzgesetzes ist der
Erlass einer Strahlenschutzanweisung nur erforderlich, wenn die zuständige Behörde den
Strahlenschutzverantwortlichen dazu verpflichtet.
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§ 46 Bereithalten des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung

Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass das Strahlenschutzgesetz und diese 
Verordnung in Betrieben oder selbständigen Zweigbetrieben, bei Nichtgewerbetreibenden an 
dem Ort der Tätigkeit, zur Einsicht ständig verfügbar gehalten wird, wenn regelmäßig mindestens 
eine Person beschäftigt oder unter der Aufsicht eines anderen tätig ist. 

Kapitel 5 

Fachkunde und Kenntnisse 

§ 47 Erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz

(1) 1Der Erwerb der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz wird von der zuständigen Stelle
geprüft und bescheinigt. 2Dazu sind der zuständigen Stelle in der Regel folgende Unterlagen
vorzulegen:

1. Nachweise über eine für das jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Ausbildung,
2. Nachweise über die praktische Erfahrung und
3. Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an anerkannten Kursen.
3Die Kursteilnahme darf insgesamt nicht länger als fünf Jahre zurückliegen.

(2) 1Der Nachweis der praktischen Erfahrung erfolgt durch Vorlage einer schriftlichen Bestätigung
derjenigen Person, in deren Verantwortungsbereich oder unter deren Aufsicht die praktische
Erfahrung erworben wurde. 2Der Nachweis soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

1. Angaben zur Person,
2. eine Auflistung der Tätigkeiten mit Angabe der Beschäftigungszeiten in dem jeweiligen

Anwendungsgebiet und
3. den Namen der Einrichtung, in der die Tätigkeiten erbracht wurden.
3Dauer, Art und Umfang der zu erwerbenden praktischen Erfahrung sind abhängig von der 
Ausbildung und dem jeweiligen Anwendungsgebiet. 4Die praktische Erfahrung darf nur an einer 
Einrichtung erworben werden, die auf Grund ihrer technischen und personellen Ausstattung in 
der Lage ist, die erforderlichen praktischen Fähigkeiten zu vermitteln. 

(3) 1In den Kursen zum Erwerb der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz ist das für das
jeweilige Anwendungsgebiet erforderliche Wissen zu vermitteln. 2Neben den rechtlichen
Grundlagen soll in Abhängigkeit von dem jeweiligen Anwendungsgebiet insbesondere Folgendes
vermittelt werden:

1. naturwissenschaftliche und technische Grundlagen,
2. angewandter Strahlenschutz und
3. allgemeine und anwendungsspezifische Strahlenschutzmaßnahmen.
3Die Kurse sollen praktische Übungen im Strahlenschutz beinhalten. 4Von einer erfolgreichen 
Teilnahme an einem anerkannten Kurs kann ausgegangen werden, wenn die Abschlussprüfung 
über die Inhalte des Kurses erfolgreich absolviert wurde. 

(4) 1Die zuständige Stelle kann eine im Ausland erworbene Qualifikation im Strahlenschutz
vollständig oder teilweise als erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz anerkennen, wenn diese
mit der für das jeweilige Anwendungsgebiet erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz
vergleichbar ist. 2Zur Feststellung der Vergleichbarkeit sind der zuständigen Stelle im Ausland
erworbene Ausbildungsnachweise und Nachweise über einschlägige Berufserfahrung und
sonstige Befähigungsnachweise vorzulegen, sofern diese zur Feststellung der Vergleichbarkeit
erforderlich sind.

(5) 1Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wird mit Bestehen der Abschlussprüfung
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsausbildung erworben, wenn die zuständige
Behörde zuvor festgestellt hat, dass in dieser Ausbildung die für das jeweilige Anwendungsgebiet
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erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz vermittelt wird. 2Die nach der jeweiligen Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung oder Approbationsordnung für das Prüfungswesen zuständige Stelle erteilt 
die Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz. 

(6) Für Medizinisch-technische Radiologieassistenten gilt der Nachweis der erforderlichen
Fachkunde mit der Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes für die
vorbehaltenen Tätigkeiten nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes als erbracht.

§ 48 Aktualisierung der Fachkunde

(1) 1Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz muss mindestens alle fünf Jahre durch eine
erfolgreiche Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs oder anderen von
der zuständigen Stelle als geeignet anerkannten Fortbildungsmaßnahmen aktualisiert werden.
2Der Nachweis der Aktualisierung der erforderlichen Fachkunde ist der zuständigen Stelle auf
Anforderung vorzulegen.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 kann die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz im Einzelfall
auf andere geeignete Weise aktualisiert werden. 2Die Aktualisierung muss geeignet sein, einen
Wissensstand zu gewährleisten, der der Wissensvermittlung in einem Kurs oder einer
Fortbildungsmaßnahme nach Absatz 1 Satz 1 entspricht. 3Die Aktualisierung ist der zuständigen
Stelle nachzuweisen. 4Diese entscheidet über die Anerkennung der Aktualisierung.

§ 49 Erforderliche Kenntnisse im Strahlenschutz bei der Anwendung am Menschen und
am Tier in der Tierheilkunde

(1) Folgende Personen haben die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz in der Regel nach
§ 74 Absatz 2 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes zu erwerben:

1. Ärzte oder Zahnärzte nach § 145 Absatz 1 Nummer 2,
2. Ärzte, die nach § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes am Ort der

technischen Durchführung der Teleradiologie anwesend sind,
3. Personen mit einer erfolgreich abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung nach

§ 145 Absatz 2 Nummer 5,
4. Tierärzte nach § 146 Absatz 1 Nummer 2,
5. Personen nach § 146 Absatz 2 Nummer 5.
(2) 1 § 47 Absatz 1 bis 5 gilt entsprechend. 2Die zuständige Behörde kann auf Antrag eines
Kursveranstalters zulassen, dass der Nachweis über den erfolgreichen Abschluss eines
anerkannten Kurses die Bescheinigung über den Erwerb der erforderlichen Kenntnisse ersetzt.

(3) Für die Aktualisierung der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz gilt § 48 entsprechend.

§ 50 Widerruf der Anerkennung der erforderlichen Fachkunde oder der erforderlichen
Kenntnisse

(1) Die zuständige Stelle kann die Anerkennung der erforderlichen Fachkunde oder der
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz widerrufen oder deren Fortgeltung mit Auflagen
versehen, wenn der Nachweis über Fortbildungsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig
vorgelegt wird oder eine Überprüfung nach Absatz 2 ergibt, dass die erforderliche Fachkunde
oder die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz nicht oder nicht im erforderlichen Umfang
vorhanden sind.

(2) Bestehen begründete Zweifel an der erforderlichen Fachkunde oder an den erforderlichen
Kenntnissen im Strahlenschutz, kann die zuständige Behörde eine Überprüfung der Fachkunde
oder der Kenntnisse veranlassen.

§ 51 Anerkennung von Kursen

Kurse nach § 47 Absatz 3, § 48 Absatz 1 Satz 1, § 49 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 47 
Absatz 3 und § 49 Absatz 3 in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 1 sind von der für die 
Kursstätte zuständigen Stelle anzuerkennen, wenn 
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1. die Kursinhalte geeignet sind, die für das jeweilige Anwendungsgebiet notwendigen
Fertigkeiten und das notwendige Wissen im Strahlenschutz entsprechend § 47 Absatz 3 zu
vermitteln,

2. die Qualifikation des Lehrpersonals, die verwendeten Lehrmaterialien und die Ausstattung der
Kursstätte eine ordnungsgemäße Wissensvermittlung gewährleisten und

3. eine Erfolgskontrolle stattfindet.

Kapitel 6 

Anforderungen im Zusammenhang mit der Ausübung von Tätigkeiten 

Abschnitt 1 

Physikalische Strahlenschutzkontrolle; Strahlenschutzbereiche 

§ 52 Einrichten von Strahlenschutzbereichen

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei den nachfolgenden
Tätigkeiten Strahlenschutzbereiche nach Absatz 2 Satz 1 eingerichtet werden, wenn die
Exposition von Personen einen der Grenzwerte für Einzelpersonen der Bevölkerung nach § 80
Absatz 1 und 2 des Strahlenschutzgesetzes überschreiten kann:

1. Tätigkeiten, die einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes
bedürfen,

2. Tätigkeiten, die einer Genehmigung nach §§ 6, 7, 9 oder 9b des Atomgesetzes oder eines
Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes bedürfen, oder

3. Tätigkeiten, die anzeigepflichtig nach §§ 17 oder 19 des Strahlenschutzgesetzes sind.
2Strahlenschutzbereiche sind bei diesen Tätigkeiten auch einzurichten, wenn zu erwarten ist, 
dass die nicht festhaftende, flächenspezifische Aktivität von Oberflächen in einem Bereich die 
Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5 überschreitet. 

(2) 1Strahlenschutzbereiche sind einzurichten als

1. Überwachungsbereich, wenn in betrieblichen Bereichen, die nicht zum Kontrollbereich
gehören, Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 1 Millisievert oder eine
Organ-Äquivalentdosis von mehr als 50 Millisievert für die Hände, die Unterarme, die Füße
oder Knöchel oder eine lokale Hautdosis von mehr als 50 Millisievert erhalten können,

2. Kontrollbereich, wenn Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als
6 Millisievert oder eine Organ-Äquivalentdosis von mehr als 15 Millisievert für die Augenlinse
oder 150 Millisievert für die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel oder eine lokale
Hautdosis von mehr als 150 Millisievert erhalten können, und

3. Sperrbereich, wenn in einem Bereich die Ortsdosisleistung höher als 3 Millisievert
durch Stunde sein kann; ein Sperrbereich ist Teil des Kontrollbereichs.

2Maßgebend bei der Festlegung der Grenze von Kontrollbereich oder Überwachungsbereich ist 
eine Aufenthaltszeit von 40 Stunden je Woche und 50 Wochen im Kalenderjahr, soweit keine 
anderen begründeten Angaben über die Aufenthaltszeit vorliegen. 3Die zuständige Behörde kann 
bestimmen, dass weitere Bereiche als Strahlenschutzbereiche zu behandeln sind, wenn dies zum 
Schutz Einzelner oder der Allgemeinheit erforderlich ist. 4Satz 1 Nummer 3 findet keine 
Anwendung beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen zum Zwecke der Untersuchung von 
Menschen und der Untersuchung von Tieren in der Tierheilkunde. 

(3) 1Bereiche, in denen nur Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler betrieben werden, gelten nur 
während der Einschaltzeit als Strahlenschutzbereiche. 2Beim Betrieb von Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung oder Bestrahlungsvorrichtungen kann die zuständige Behörde zulassen, 
dass Bereiche nur während der Einschaltzeit dieser Anlagen oder Vorrichtungen als 
Kontrollbereiche oder Sperrbereiche gelten, wenn dadurch Einzelne oder die Allgemeinheit nicht 
gefährdet werden.

209



§ 53 Abgrenzung, Kennzeichnung und Sicherung von Strahlenschutzbereichen

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Kontrollbereiche nach § 52
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 abgegrenzt und zusätzlich zur Kennzeichnung nach § 91 Absatz 1
deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Zusatz "Kontrollbereich" gekennzeichnet werden. 2Die
zuständige Behörde kann Ausnahmen von Satz 1 gestatten, wenn dadurch Einzelne oder die
Allgemeinheit nicht gefährdet werden.

(2) 1Im Falle von Kontrollbereichen, in denen ausschließlich Röntgeneinrichtungen oder
genehmigungsbedürftige Störstrahler betrieben werden, hat der Strahlenschutzverantwortliche
dafür zu sorgen, dass diese Bereiche während der Einschaltzeit und der Betriebsbereitschaft
mindestens mit den Worten "Kein Zutritt - Röntgen" gekennzeichnet werden. 2Die dauerhafte
Kennzeichnung nach § 91 Absatz 1 und Absatz 1 Satz 1 ist entbehrlich.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Sperrbereiche nach § 52
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 abgegrenzt und zusätzlich zur Kennzeichnung nach § 91 Absatz 1
deutlich sichtbar und dauerhaft mindestens mit dem Zusatz "Sperrbereich - Kein Zutritt"
gekennzeichnet werden. 2Er hat dafür zu sorgen, dass die Sperrbereiche so abgesichert werden,
dass Personen, auch mit einzelnen Körperteilen, nicht unkontrolliert hineingelangen können. 3Die
zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 gestatten, wenn dadurch Einzelne
oder die Allgemeinheit nicht gefährdet werden.

(4) Sperrbereiche, die innerhalb eines Teiles eines Röntgen- oder Bestrahlungsraumes
eingerichtet sind, müssen abweichend von Absatz 3 nicht gesondert gekennzeichnet oder
abgegrenzt werden, wenn sich während der Einschaltzeit der Röntgeneinrichtung, der Anlage zur
Erzeugung ionisierender Strahlung oder der Bestrahlungsvorrichtung nur Personen, an denen
ionisierende Strahlung angewendet wird, oder Betreuungs- oder Begleitpersonen in dem
Röntgen- oder Bestrahlungsraum aufhalten können.

(5) 1Beim ortsveränderlichen Umgang mit radioaktiven Stoffen und beim ortsveränderlichen
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern
oder Bestrahlungsvorrichtungen hat der Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass ein
einzurichtender Kontrollbereich so abgegrenzt und gekennzeichnet wird, dass unbeteiligte
Personen diesen nicht unbeabsichtigt betreten können. 2Kann ausgeschlossen werden, dass
unbeteiligte Personen den Kontrollbereich unbeabsichtigt betreten können, ist die Abgrenzung
nicht erforderlich. 3Eine zusätzliche Abgrenzung oder Kennzeichnung von Sperrbereichen
innerhalb des Kontrollbereichs ist nicht erforderlich.

§ 54 Vorbereitung der Brandbekämpfung

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass zur Vorbereitung der
Brandbekämpfung mit den nach Landesrecht zuständigen Behörden die erforderlichen
Maßnahmen geplant werden. 2Es ist insbesondere festzulegen, an welchen Orten die Feuerwehr
oder, in untertägigen Betrieben, die Grubenwehr im Einsatzfall

1. ohne besonderen Schutz vor den Gefahren radioaktiver Stoffe tätig werden kann
(Gefahrengruppe I),

2. nur unter Verwendung einer Sonderausrüstung tätig werden kann (Gefahrengruppe II) und
3. nur mit einer Sonderausrüstung und unter Hinzuziehung einer Person mit der erforderlichen

Fachkunde, um die beim Einsatz in diesem Bereich entstehende Gefährdung durch
ionisierende Strahlung sowie die notwendigen Schutzmaßnahmen beurteilen zu können, tätig
werden kann (Gefahrengruppe III).

3Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die betroffenen Bereiche jeweils 
am Zugang deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Zeichen "Gefahrengruppe I", 
"Gefahrengruppe II" oder "Gefahrengruppe III" gekennzeichnet werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht beim ausschließlichen Betrieb von Röntgeneinrichtungen oder
Störstrahlern.
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§ 55 Zutritt zu Strahlenschutzbereichen

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Personen der Zutritt

1. zu einem Überwachungsbereich nur erlaubt wird, wenn
a) sie in diesem Bereich eine dem Betrieb dienende Aufgabe wahrnehmen,
b) ihr Aufenthalt in diesem Bereich zur Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver

Stoffe an ihnen selbst oder als Betreuungs-, Begleit- oder Tierbegleitperson erforderlich ist,
c) sie Auszubildende oder Studierende sind und der Aufenthalt in diesem Bereich zur

Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist oder
d) sie Besucher sind,

2. zu einem Kontrollbereich nur erlaubt wird, wenn
a) sie zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der in diesem Bereich vorgesehenen

Betriebsvorgänge tätig werden müssen,
b) ihr Aufenthalt in diesem Bereich zur Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver

Stoffe an ihnen selbst oder als Betreuungs-, Begleit- oder Tierbegleitperson erforderlich ist
und eine zur Ausübung des ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Berufs berechtigte
Person, die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, zugestimmt hat oder

c) bei Auszubildenden oder Studierenden dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles
erforderlich ist,

3. zu einem Sperrbereich nur erlaubt wird, wenn
a) sie zur Durchführung der in diesem Bereich vorgesehenen Betriebsvorgänge oder aus

zwingenden Gründen tätig werden müssen und sie unter der Kontrolle eines
Strahlenschutzbeauftragten oder einer von ihm beauftragten Person, die die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, stehen oder

b) ihr Aufenthalt in diesem Bereich zur Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver
Stoffe an ihnen selbst oder als Betreuungs- oder Begleitperson erforderlich ist und eine zur
Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs berechtigte Person, die die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, schriftlich zugestimmt hat.

2Die zuständige Behörde kann gestatten, dass auch anderen Personen der Zutritt zu 
Strahlenschutzbereichen erlaubt werden kann, wenn ein angemessener Schutz dieser Personen 
gewährleistet ist. 3Betretungsrechte auf Grund anderer gesetzlicher Regelungen bleiben 
unberührt. 

(2) 1Einer schwangeren Person darf der Zutritt

1. zu einem Sperrbereich abweichend zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nur erlaubt werden, wenn
ihr Aufenthalt in diesem Bereich für ihre eigene Untersuchung oder Behandlung erforderlich
ist,

2. zu einem Kontrollbereich abweichend zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und c nur
erlaubt werden, wenn der Strahlenschutzbeauftragte oder, wenn er die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, der Strahlenschutzverantwortliche
a) ihr den Zutritt gestattet und
b) durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sicherstellt, dass der besondere

Dosisgrenzwert nach § 78 Absatz 4 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes eingehalten und
dies dokumentiert wird,

3. zu einem Kontrollbereich abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b als
Betreuungs- oder Begleitperson nur erlaubt werden, wenn zwingende Gründe dies erfordern.

2Die Zutrittserlaubnis für schwangere Personen zu Kontrollbereichen nach Satz 1 Nummer 2 oder 
3 ist zu dokumentieren. 3Die Aufzeichnungen sind ab dem Zutritt fünf Jahre aufzubewahren. 

(3) Einer stillenden Person darf der Zutritt zu Kontrollbereichen, in denen mit offenen radioaktiven 
Stoffen umgegangen wird, abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b nicht als 
Tierbegleitperson erlaubt werden.
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§ 56 Messtechnische Überwachung in Strahlenschutzbereichen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass in Strahlenschutzbereichen in
dem für die Ermittlung der Exposition erforderlichen Umfang jeweils einzeln oder in Kombination
Folgendes gemessen wird:

1. die Ortsdosis oder die Ortsdosisleistung,
2. die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft oder
3. die Kontamination des Arbeitsplatzes.
(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Zeitpunkt und Ergebnis der
Messungen unverzüglich aufgezeichnet werden. 2Die Aufzeichnungen sind mindestens
fünf Jahre nach der letzten durchgeführten Messung oder nach Beendigung der Tätigkeit
aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 3Der
Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei Beendigung der Tätigkeit die
Aufzeichnungen bei einer von der zuständigen Behörde vorgegebenen Stelle hinterlegt werden.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Anzeige der Geräte zur
Überwachung der Ortsdosis oder Ortsdosisleistung in Sperrbereichen auch außerhalb dieser
Bereiche erkennbar ist.

§ 57 Kontamination und Dekontamination

(1) Bei Strahlenschutzbereichen, in denen offene radioaktive Stoffe vorhanden sind, hat der
Strahlenschutzverantwortliche, soweit es zum Schutz der sich darin aufhaltenden Personen oder
der dort befindlichen Sachgüter erforderlich ist, dafür zu sorgen, dass festgestellt wird, ob
Kontaminationen durch diese Stoffe vorliegen.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass unverzüglich Maßnahmen zur
Verhinderung der Weiterverbreitung radioaktiver Stoffe oder ihrer Aufnahme in den Körper
getroffen werden, wenn

1. festgestellt wird, dass die nicht festhaftende Oberflächenkontamination auf Verkehrsflächen,
an Arbeitsplätzen oder an der Kleidung in Kontrollbereichen das Hundertfache der Werte der
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5 überschreitet,

2. festgestellt wird, dass die nicht festhaftende Oberflächenkontamination auf Verkehrsflächen,
an Arbeitsplätzen oder an der Kleidung in Überwachungsbereichen das Zehnfache der Werte
der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5 überschreitet, oder

3. außerhalb eines Strahlenschutzbereichs auf dem Betriebsgelände die
Oberflächenkontamination von Bodenflächen, Gebäuden und beweglichen Gegenständen,
insbesondere Kleidung, die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5 überschreitet.

2Satz 1 gilt nicht für die Gegenstände, die als gefährliche Güter nach § 2 des 
Gefahrgutbeförderungsgesetzes befördert oder nach § 94 abgegeben werden. 

(3) 1Werden die Werte der Oberflächenkontamination nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
überschritten, hat der Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der
Messungen und Ermittlungen unverzüglich aufgezeichnet werden. 2Der
Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass diese Aufzeichnungen mindestens
zehn Jahre aufbewahrt und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt werden.

(4) Können die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder 2 genannten Werte der
Oberflächenkontamination dauerhaft nicht eingehalten werden, so hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass die in solchen Arbeitsbereichen
beschäftigten Personen durch besondere Maßnahmen geschützt werden.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Personen, die sich zur Anwendung ionisierender
Strahlung oder radioaktiver Stoffe an ihnen selbst oder als Betreuungs- oder Begleitpersonen in
einem Strahlenschutzbereich aufhalten.
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§ 58 Verlassen von und Herausbringen aus Strahlenschutzbereichen

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Personen beim Verlassen eines
Kontrollbereichs, in dem offene radioaktive Stoffe vorhanden sind, daraufhin geprüft werden, ob
sie kontaminiert sind. 2Wird hierbei eine Kontamination festgestellt, so hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass unverzüglich Maßnahmen getroffen werden,
die geeignet sind, weitere Expositionen und eine Weiterverbreitung radioaktiver Stoffe zu
verhindern. 3Wenn in einem Überwachungsbereich offene radioaktive Stoffe vorhanden sein
können, kann die zuständige Behörde festlegen, dass eine Prüfung auch beim Verlassen des
Überwachungsbereichs durchzuführen ist. 4Wird nach Satz 2 oder 3 eine Kontamination
festgestellt, gelten die Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Mitteilungspflichten nach § 167
Absatz 1, 2 und 3 Satz 1 und Absatz 4 des Strahlenschutzgesetzes entsprechend.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bewegliche Gegenstände,
insbesondere Werkzeuge, Messgeräte, Messvorrichtungen, sonstige Apparate, Anlagenteile oder
Kleidungsstücke, die zum Zweck der Handhabung, zum Zweck der Nutzung oder zum Zweck
einer sonstigen Verwendung mit dem Ziel einer Wiederverwendung oder Reparatur außerhalb
eines Strahlenschutzbereichs aus einem Kontrollbereich herausgebracht werden, daraufhin
geprüft werden, ob sie aktiviert oder kontaminiert sind. 2Der Strahlenschutzverantwortliche hat
dafür zu sorgen, dass Gegenstände nicht aus dem Kontrollbereich herausgebracht werden, wenn

1. im Falle ihrer Aktivierung die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3 überschritten sind oder
2. im Falle ihrer Kontamination die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3 oder Spalte 5

überschritten sind.
3Wenn in einem Überwachungsbereich eine Kontamination oder eine Aktivierung nicht 
ausgeschlossen ist, kann die zuständige Behörde festlegen, dass die Sätze 1 und 2 auch auf 
Überwachungsbereiche anzuwenden sind. 4Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Gegenstände, 
die als gefährliche Güter nach § 2 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes befördert oder nach § 94 
abgegeben werden. 5Die Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich für 
Kontrollbereiche, in denen es keine offenen radioaktiven Stoffe gibt und in denen keine 
Aktivierung erfolgen kann. 6 § 31 findet keine Anwendung. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Personen, die sich zur Anwendung ionisierender
Strahlung oder radioaktiver Stoffe an ihnen selbst oder als Betreuungs- oder Begleitpersonen in
einem Strahlenschutzbereich aufhalten.

§ 59 Einrichten von Strahlenschutzbereichen bei Tätigkeiten mit natürlich vorkommenden
radioaktiven Stoffen
1Bei einer nach § 56 oder § 59 des Strahlenschutzgesetzes angezeigten Tätigkeit kann die 
zuständige Behörde auf Grund der Expositionsbedingungen anordnen, dass 
Strahlenschutzbereiche entsprechend § 52 einzurichten sind. 2In diesem Fall gelten § 53 und die 
§§ 55 bis 58 nur, soweit die zuständige Behörde die dort genannten Maßnahmen entsprechend
anordnet.

§ 60 Röntgenräume

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine Röntgeneinrichtung nur in
einem Röntgenraum betrieben wird.

(2) Röntgenräume müssen allseitig umschlossen und in der Genehmigung nach § 12 Absatz 1
Nummer 4 des Strahlenschutzgesetzes, in der Bescheinigung nach § 19 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 des Strahlenschutzgesetzes oder in der Entscheidung nach § 19 Absatz 3 Satz 2 des
Strahlenschutzgesetzes als Röntgenraum bezeichnet sein.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass im Kontrollbereich von
Röntgeneinrichtungen, die in einem Röntgenraum betrieben werden, Arbeitsplätze,
Verkehrswege oder Umkleidekabinen nur liegen, wenn sichergestellt ist, dass sich dort während
der Einschaltzeit keine Personen aufhalten. 2Dies gilt nicht für Arbeitsplätze, die aus Gründen
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einer ordnungsgemäßen Anwendung der Röntgenstrahlen nicht außerhalb des Kontrollbereichs 
liegen können. 

(4) Absatz 1 gilt nicht

1. für Röntgeneinrichtungen, die nach § 61 in einem Bestrahlungsraum zu betreiben sind,
2. für Röntgeneinrichtungen, bei denen die Genehmigung einen Betrieb außerhalb eines

Röntgenraums und eines Bestrahlungsraums zulässt,
3. für Basis-, Hoch- und Vollschutzgeräte sowie Schulröntgeneinrichtungen und
4. in den Ausnahmefällen nach § 19 Absatz 2 Nummer 5 des Strahlenschutzgesetzes, in denen

der Zustand der zu untersuchenden Person oder des zu untersuchenden Tieres oder dessen
Größe im Einzelfall zwingend den Betrieb außerhalb eines Röntgenraums erfordert.

§ 61 Bestrahlungsräume

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass folgende Geräte bei der
Anwendung am Menschen und der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde nur in
Bestrahlungsräumen betrieben werden:

1. Röntgeneinrichtungen zur Behandlung,
2. Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung sowie
3. Bestrahlungsvorrichtungen,

a) die hochradioaktive Strahlenquellen enthalten oder
b) bei denen die Gesamtaktivität der radioaktiven Stoffe den Wert von Anlage 4 Tabelle 1

Spalte 4 überschreitet.
(2) Bestrahlungsräume müssen

1. allseitig umschlossen sein,
2. so bemessen sein, dass die erforderlichen Verrichtungen ohne Behinderung vorgenommen

werden können,
3. über eine geeignete Ausstattung zur Überwachung der Person verfügen, an der ionisierende

Strahlung angewendet wird, und
4. so bemessen sein, dass sich bei Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und bei

Bestrahlungsvorrichtungen nach Absatz 1 Nummer 3
a) die Bedienungsvorrichtungen, die die Strahlung freigeben, in einem Nebenraum außerhalb

des Kontrollbereichs befinden, und
b) in dem Bestrahlungsraum mindestens ein Notschalter befindet, mit dem die

Anlage abgeschaltet, der Strahlerkopf der Bestrahlungsvorrichtung geschlossen oder der
radioaktive Stoff in die Abschirmung eingefahren werden kann.

§ 62 Räume für den Betrieb von Störstrahlern

Die zuständige Behörde kann für genehmigungsbedürftige Störstrahler zum Schutz Einzelner 
oder der Allgemeinheit festlegen, dass sie nur in allseitig umschlossenen Räumen betrieben 
werden dürfen. 

§ 63 Unterweisung

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass folgende Personen unterwiesen
werden:

1. Personen, die im Rahmen einer anzeige- oder genehmigungsbedürftigen Tätigkeit tätig
werden,

2. Personen, denen nach § 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder c der Zutritt zu
einem Kontrollbereich erlaubt wird.

2Die Unterweisung ist erstmals vor Aufnahme der Betätigung oder vor dem erstmaligen Zutritt zu 
einem Kontrollbereich durchzuführen. 3Danach ist die Unterweisung mindestens einmal im Jahr 
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zu wiederholen. 4Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Personen, die bei der Errichtung von Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender Strahlung tätig sind. 

(2) 1Die Unterweisung hat insbesondere Informationen zu umfassen über

1. die Arbeitsmethoden,
2. die möglichen Gefahren,
3. die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen,
4. die für ihre Beschäftigung oder ihre Anwesenheit wesentlichen Inhalte des

Strahlenschutzrechts, der Genehmigung oder Anzeige, der Strahlenschutzanweisung und
5. die zum Zweck der Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der

Strahlenschutzgrundsätze erfolgende Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten.
2Diese Unterweisung kann Bestandteil sonstiger erforderlicher Unterweisungen insbesondere 
nach arbeitsschutz-, immissionsschutz-, gefahrgut- oder gefahrstoffrechtlichen Vorschriften sein. 

(3) 1Die Unterweisung muss in einer für die Unterwiesenen verständlichen Form und Sprache
erfolgen. 2Die Unterweisung hat mündlich zu erfolgen. 3Die zuständige Behörde kann zulassen,
dass die Unterweisung durch Nutzung von E-Learning-Angeboten oder von audiovisuellen
Medien erfolgt, wenn dabei eine Erfolgskontrolle durchgeführt wird und die Möglichkeit für
Nachfragen gewährleistet ist.

(4) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass andere Personen als die in
Absatz 1 genannten, denen der Zutritt zu Kontrollbereichen gestattet wird, vorher über die
möglichen Gefahren und ihre Vermeidung unterwiesen werden. 2Dies gilt nicht für Personen, an
denen ionisierende Strahlung angewendet wird oder radioaktive Stoffe angewendet werden.

(5) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Unterweisungen
darauf hingewiesen wird, dass eine Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Exposition
für das ungeborene Kind so früh wie möglich mitzuteilen ist und dass beim Vorhandensein von
offenen radioaktiven Stoffen eine Kontamination zu einer inneren Exposition eines ungeborenen
oder gestillten Kindes führen kann.

(6) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Inhalt und der Zeitpunkt der
Unterweisungen unverzüglich aufgezeichnet werden. 2Die Aufzeichnung ist von der
unterwiesenen Person zu unterzeichnen. 3Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen,
dass die Aufzeichnungen in den Fällen des Absatzes 1 fünf Jahre und in den Fällen des
Absatzes 4 ein Jahr lang nach der Unterweisung aufbewahrt und der zuständigen Behörde auf
Verlangen vorgelegt werden.

§ 64 Pflicht zur Ermittlung der Körperdosis; zu überwachende Personen

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass an Personen, die sich in einem
Strahlenschutzbereich aufhalten, die Körperdosis nach Maßgabe des § 65 Absatz 1 ermittelt
wird. 2Ist für den Aufenthalt in einem Überwachungsbereich für alle oder für einzelne Personen zu
erwarten, dass im Kalenderjahr eine effektive Dosis von 1 Millisievert, eine höhere Organ-
Äquivalentdosis als 15 Millisievert für die Augenlinse und eine lokale Hautdosis von 50 Millisievert
nicht erreicht werden, so kann für diese Personen auf die Ermittlung der Körperdosis verzichtet
werden. 3Satz 2 gilt nicht, wenn die zuständige Behörde die Ermittlung verlangt. 4Für den
Aufenthalt im Kontrollbereich gilt Satz 2 entsprechend, wenn die zuständige Behörde dem
zugestimmt hat. 5Der Strahlenschutzverantwortliche hat darauf hinzuwirken, dass die
Ermittlungsergebnisse spätestens sechs Monate nach einem Aufenthalt im
Strahlenschutzbereich vorliegen.

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die bei der Ausübung einer Tätigkeit, die nicht mit
dem Aufenthalt in einem Strahlenschutzbereich verbunden ist, eine effektive Dosis von mehr als
1 Millisievert, eine höhere Organ-Äquivalentdosis als 15 Millisievert für die Augenlinse oder eine
lokale Hautdosis von mehr als 50 Millisievert im Kalenderjahr erhalten können. 2Für das
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eingesetzte fliegende Personal gilt Absatz 1 entsprechend, wenn die effektive Dosis durch 
kosmische Strahlung 1 Millisievert im Kalenderjahr überschreiten kann. 

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass jeder unter seiner Aufsicht
stehenden beruflich exponierten Person auf deren Verlangen die im Beschäftigungsverhältnis
erhaltene berufliche Exposition schriftlich mitgeteilt wird, sofern nicht ein Strahlenpass geführt
wird. 2Beim anzeigebedürftigen Betrieb eines Luftfahrzeugs hat der
Strahlenschutzverantwortliche außerdem dafür zu sorgen, dass die erhaltene berufliche
Exposition den als fliegendes Personal eingesetzten Personen einmal im Kalenderjahr sowie
nach ihrem letztmaligen Einsatz schriftlich mitgeteilt wird.

(4) Ist nicht auszuschließen, dass eine Person, die sich in einem Bereich aufhält oder aufgehalten
hat, in dem eine Tätigkeit ausgeübt wird, radioaktive Stoffe inkorporiert hat, kann die zuständige
Behörde anordnen, dass durch geeignete Messungen festgestellt wird, ob die Person radioaktive
Stoffe inkorporiert hat.

(5) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Personen, die sich zur Anwendung ionisierender Strahlung oder
radioaktiver Stoffe an ihnen selbst in einem Strahlenschutzbereich aufhalten.

§ 65 Vorgehen bei der Ermittlung der Körperdosis

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass zur Ermittlung der Körperdosis
die Personendosis nach § 66 gemessen wird. 2Die zuständige Behörde kann auf Grund der
Expositionsbedingungen bestimmen, dass zur Ermittlung der Körperdosis zusätzlich oder,
abweichend von Satz 1, allein

1. die Ortsdosis, die Ortsdosisleistung, die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft oder die
Kontamination des Arbeitsplatzes gemessen wird,

2. die Körperaktivität oder die Aktivität der Ausscheidungen gemessen wird oder
3. weitere Eigenschaften des Strahlungsfeldes oder der Quelle der ionisierenden Strahlung

festgestellt werden.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei einer unterbliebenen oder
fehlerhaften Messung

1. die zuständige Behörde informiert wird und
2. die Dosis abgeschätzt wird.
2Die zuständige Behörde legt eine Ersatzdosis fest und veranlasst, dass die Ersatzdosis an das 
Strahlenschutzregister nach § 170 des Strahlenschutzgesetzes übermittelt wird. 3Die zuständige 
Behörde kann im Einzelfall von der Festlegung einer Ersatzdosis absehen, wenn die 
festzusetzende Dosis 0 Millisievert beträgt und sie diesen Wert an das Strahlenschutzregister 
nach § 170 des Strahlenschutzgesetzes übermittelt. 4Die Übermittlung nach Satz 2 oder 3 kann 
über eine nach § 169 des Strahlenschutzgesetzes bestimmte Messstelle erfolgen. 

(3) 1Besteht auf Grund der Ermittlung der Körperdosis der Verdacht, dass einer der
Dosisgrenzwerte des § 78 des Strahlenschutzgesetzes überschritten wurde, hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass die Körperdosis unter Berücksichtigung der
Expositionsbedingungen ermittelt wird. 2Er hat dafür zu sorgen, dass die ermittelte Körperdosis
unverzüglich der betroffenen Person mitgeteilt und zusammen mit den Angaben zu den
Expositionsbedingungen an die zuständige Behörde übermittelt wird. 3Die zuständige Behörde
veranlasst, dass die ermittelte Körperdosis und die Angaben über die Expositionsbedingungen an
das Strahlenschutzregister nach § 170 des Strahlenschutzgesetzes übermittelt werden. 4Dies
kann über eine nach § 169 des Strahlenschutzgesetzes bestimmte Messstelle erfolgen.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Messung der Körperaktivität
oder der Aktivität der Ausscheidungen sowie die auf Grund dieser Messung durchzuführende
Ermittlung der Körperdosis durch eine nach § 169 des Strahlenschutzgesetzes bestimmte
Messstelle durchgeführt wird.

216



§ 66 Messung der Personendosis

(1) Die Messung der Personendosis nach § 65 Absatz 1 Satz 1 hat zu erfolgen mit

1. einem Dosimeter, das bei einer nach § 169 des Strahlenschutzgesetzes bestimmten
Messstelle anzufordern ist, oder

2. einem Dosimeter, das unter der Verantwortung des Strahlenschutzverantwortlichen
ausgewertet wird und dessen Verwendung nach Zustimmung einer nach § 169 des
Strahlenschutzgesetzes bestimmten Messstelle von der zuständigen Behörde gestattet wurde.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass das Dosimeter an einer für die
Exposition als repräsentativ geltenden Stelle der Körperoberfläche, in der Regel an der
Vorderseite des Rumpfes, getragen wird. 2Der Messwert des Dosimeters ist als Maß für die
effektive Dosis zu werten, sofern die Körperdosis für einzelne Körperteile, Organe oder Gewebe
nicht genauer ermittelt worden ist. 3Ist vorauszusehen, dass im Kalenderjahr die Organ-
Äquivalentdosis für die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel oder die lokale Hautdosis
größer als 150 Millisievert oder die Organ-Äquivalentdosis der Augenlinse größer als
15 Millisievert sein kann, hat der Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass die
Personendosis durch weitere Dosimeter auch an einzelnen Körperteilen festgestellt wird. 4Die
zuständige Behörde kann auf Grund der Expositionsbedingungen anordnen, dass die
Personendosis nach einem anderen geeigneten oder nach zwei voneinander unabhängigen
Verfahren gemessen wird.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass

1. die Dosimeter nach Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 3 der Messstelle jeweils nach
Ablauf eines Monats unverzüglich eingereicht werden oder

2. im Falle des Absatzes 1 Nummer 2 die Messwerte der Messstelle zur Prüfung und
Feststellung bereitgestellt werden.

2Die zuständige Behörde kann gestatten, dass Dosimeter in Zeitabständen bis zu drei Monaten 
bei der Messstelle einzureichen sind, wenn die Expositionsbedingungen dem nicht 
entgegenstehen. 

(4) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Qualität der Messungen
nach Absatz 1 Nummer 2 durch regelmäßige interne Prüfungen sichergestellt wird. 2Er hat dafür
zu sorgen, dass die Ergebnisse der Prüfungen der zuständigen Behörde auf Verlangen mitgeteilt
werden.

(5) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass einer zu überwachenden Person
auf ihr Verlangen ein Dosimeter zur Verfügung gestellt wird, mit dem die Personendosis
gemessen und jederzeit festgestellt werden kann.

§ 67 Ermittlung der Körperdosis des fliegenden Personals

(1) 1Abweichend von § 65 hat der Strahlenschutzverantwortliche beim anzeigebedürftigen Betrieb
eines Luftfahrzeugs dafür zu sorgen, dass zur Ermittlung der Körperdosis des eingesetzten
fliegenden Personals ein von der zuständigen Behörde anerkanntes Rechenprogramm oder ein
geeignetes Messgerät verwendet wird. 2Mit Zustimmung der zuständigen Behörde kann ein
anderes von ihr anerkanntes Rechenprogramm oder ein anderes geeignetes Messgerät als das
nach § 50 Absatz 3 Nummer 4 des Strahlenschutzgesetzes benannte Programm oder Messgerät
verwendet werden.

(2) Im Falle der Ermittlung mithilfe eines Messgerätes gilt § 65 Absatz 2, 3 und § 66 Absatz 4
entsprechend.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Ermittlungsergebnisse
spätestens sechs Monate nach dem Einsatz vorliegen und unverzüglich dem Luftfahrt-
Bundesamt nach § 168 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes vorgelegt werden.
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§ 68 Beschäftigung mit Strahlenpass

(1) 1Wer auf Grund einer Genehmigung nach § 25 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes, auf
Grund einer Anzeige nach § 26 Absatz 1 oder § 59 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes
Strahlenschutzverantwortlicher ist, hat dafür zu sorgen, dass die unter seiner Aufsicht stehenden
Personen in fremden Strahlenschutzbereichen nur beschäftigt werden, wenn jede einzelne
beruflich exponierte Person im Besitz eines vollständig geführten und bei der zuständigen
Behörde registrierten Strahlenpasses ist. 2Satz 1 gilt nicht für Strahlenschutzbereiche, in denen
auf die Ermittlung der Körperdosis verzichtet werden kann. 3Wenn ein
Strahlenschutzverantwortlicher nach Satz 1 selbst in fremden Strahlenschutzbereichen tätig wird,
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die bei der Ausübung einer Tätigkeit, die nicht mit
dem Aufenthalt in einem Strahlenschutzbereich verbunden ist, eine effektive Dosis von mehr als
1 Millisievert, eine höhere Organ-Äquivalentdosis als 15 Millisievert für die Augenlinse oder eine
lokale Hautdosis von mehr als 50 Millisievert im Kalenderjahr erhalten können.

(3) 1Der für die Einrichtung eines Strahlenschutzbereichs verantwortliche
Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass beruflich exponierte Personen nach
Absatz 1 Satz 1 und 3 im Strahlenschutzbereich nur beschäftigt werden, wenn diese den
Strahlenpass vorlegen und ein Dosimeter nach § 66 Absatz 1 tragen. 2Satz 1 gilt nicht für
Strahlenschutzbereiche, in denen auf die Ermittlung der Körperdosis verzichtet werden kann.

(4) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall von der Pflicht zum Führen eines Strahlenpasses
nach Absatz 1 und von der Pflicht zur Vorlage nach Absatz 3 befreien, wenn die beruflich
strahlenexponierte Person in nicht mehr als einer fremden Anlage oder Einrichtung beschäftigt
wird.

§ 69 Schutz von schwangeren und stillenden Personen
(1) 1Sobald der Strahlenschutzverantwortliche darüber informiert wird, dass eine Person, die
einer beruflichen Exposition ausgesetzt sein kann, schwanger ist oder stillt, hat er dafür zu
sorgen, dass die Arbeitsbedingungen dieser Person so gestaltet werden, dass eine innere
berufliche Exposition ausgeschlossen ist.
(2) 1Sobald der Strahlenschutzverantwortliche darüber informiert wird, dass eine nach § 64
Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 zu überwachende Person, die einer beruflichen Exposition
ausgesetzt sein kann, schwanger ist, hat er dafür zu sorgen, dass

1. die berufliche Exposition dieser Person arbeitswöchentlich ermittelt wird und
2. die ermittelte Exposition dieser Person unverzüglich mitgeteilt wird.

§ 70 Schutz beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen; Beschäftigungsverbote

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Personen beim Umgang mit
offenen radioaktiven Stoffen, deren Aktivität und spezifische Aktivität die Freigrenzen der
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und 3 überschreitet,

1. die erforderliche Schutzkleidung tragen und die erforderliche Schutzausrüstung
verwenden und

2. ein Verhalten, durch das sie radioaktive Stoffe aufnehmen können, insbesondere Essen,
Trinken, Rauchen und die Verwendung von Gesundheitspflegemitteln und kosmetischen
Mitteln, untersagt wird.

2Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Personen unter 18 Jahren nicht mit 
offenen radioaktiven Stoffen, deren Aktivität und spezifische Aktivität die Freigrenzen der 
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und 3 überschreitet, umgehen, wenn der Umgang 
genehmigungsbedürftig ist. 3Satz 1 Nummer 1 und 2 gilt entsprechend beim Aufenthalt in 
Bereichen, in denen mit den in Satz 1 genannten Stoffen umgegangen wird, es sei denn, dies ist 
bei Patienten oder Betreuungs- und Begleitpersonen auf Grund der Aufenthaltsdauer nicht 
zumutbar. 
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(2) Die zuständige Behörde kann für Auszubildende und Studierende im Alter zwischen 16 und
18 Jahren Ausnahmen von Absatz 1 Satz 2 zulassen, wenn dies für die Erreichung des
Ausbildungsziels notwendig ist und eine ständige Aufsicht und Anleitung durch eine Person, die
die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, gewährleistet wird.

Abschnitt 2 

Besondere Vorschriften zum Schutz beruflich exponierter Personen 

§ 71 Kategorien beruflich exponierter Personen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass beruflich exponierte Personen
zur Kontrolle und ärztlichen Überwachung vor Aufnahme ihrer Tätigkeit einer der folgenden
Kategorien zugeordnet werden:

1. Beruflich exponierte Personen der Kategorie A: Personen, die einer beruflichen Exposition aus
Tätigkeiten ausgesetzt sind, die im Kalenderjahr zu einer effektiven Dosis von mehr als
6 Millisievert, einer höheren Organ-Äquivalentdosis als 15 Millisievert für die Augenlinse oder
150 Millisievert für die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel oder einer lokalen
Hautdosis von mehr als 150 Millisievert führen kann;

2. Beruflich exponierte Personen der Kategorie B: Personen, die nicht in die Kategorie A
eingestuft sind und die einer beruflichen Exposition aus Tätigkeiten ausgesetzt sind, die im
Kalenderjahr zu einer effektiven Dosis von mehr als 1 Millisievert, einer höheren Organ-
Äquivalentdosis als 50 Millisievert für die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel oder
einer lokalen Hautdosis von mehr als 50 Millisievert führen kann.

(2) Beim anzeigebedürftigen Betrieb eines Luftfahrzeugs hat der Strahlenschutzverantwortliche
dafür zu sorgen, dass die von ihm als fliegendes Personal eingesetzten beruflich exponierten
Personen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit den Kategorien zugeordnet werden:

1. Beruflich exponierte Personen der Kategorie A: Personen, deren Einsatz als fliegendes
Personal zu einer effektiven Dosis durch kosmische Strahlung von mehr als 6 Millisievert im
Kalenderjahr führen kann;

2. Beruflich exponierte Personen der Kategorie B: Personen, die nicht in die Kategorie A
eingestuft sind und deren Einsatz als fliegendes Personal zu einer effektiven Dosis durch
kosmische Strahlung von mehr als 1 Millisievert im Kalenderjahr führen kann.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Zuordnung angepasst wird,
wenn abzusehen ist, dass eine Person, die in die Kategorie B eingestuft wurde, die Werte für
eine Einstufung in Kategorie A erreicht.

§ 72 Dosisrichtwerte bei Tätigkeiten

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat innerhalb von sechs Monaten nach Aufnahme einer
Tätigkeit dafür zu sorgen, dass geprüft wird, ob die Festlegung von Dosisrichtwerten für beruflich
exponierte Personen ein geeignetes Instrument zur Optimierung des Strahlenschutzes ist. 2Für
beruflich exponierte Personen, die im Rahmen einer genehmigungsbedürftigen oder
anzeigebedürftigen Beschäftigung nach §§ 25 oder 26 des Strahlenschutzgesetzes Tätigkeiten
ausüben, hat der Strahlenschutzverantwortliche gemeinsam mit dem
Strahlenschutzverantwortlichen der fremden Anlage oder Einrichtung oder der fremden
Röntgeneinrichtung oder des fremden Störstrahlers für diese Prüfung zu sorgen.

(2) Werden Dosisrichtwerte festgelegt, sind diese für die effektive Dosis oder für eine Organ-
Äquivalentdosis von einzelnen Personen festzulegen und auf einen Zeitraum zu beziehen.

(3) Eine Festlegung von Dosisrichtwerten soll insbesondere dann in die Planung des
betrieblichen Strahlenschutzes aufgenommen werden, wenn die ausgeübten Tätigkeiten mit
Expositionen verbunden sind, die eine Einstufung der beruflich exponierten Personen in die
Kategorie A erforderlich machen, und nicht bereits durch andere Maßnahmen der
Strahlenschutzplanung die Optimierung des Strahlenschutzes gewährleistet ist.
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(4) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der Prüfung
sowie die Festlegung von Dosisrichtwerten aufgezeichnet und der zuständigen Behörde auf
Verlangen vorgelegt werden. 2Die Aufzeichnungen sind aufzubewahren, und zwar mindestens für
die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung der Tätigkeit oder einer erneuten Prüfung und
Festlegung von Dosisrichtwerten.

§ 73 Dosisbegrenzung bei Überschreitung von Grenzwerten
1Wurde unter Verstoß gegen § 78 des Strahlenschutzgesetzes ein Grenzwert im Kalenderjahr 
überschritten, so ist eine Weiterbeschäftigung als beruflich exponierte Person nur zulässig, wenn 
der Strahlenschutzverantwortliche dafür sorgt, dass die Expositionen in den folgenden vier 
Kalenderjahren unter Berücksichtigung der erfolgten Grenzwertüberschreitung so begrenzt 
werden, dass die Summe der Dosen das Fünffache des jeweiligen Grenzwertes nicht 
überschreitet. 2Ist die Überschreitung eines Grenzwertes so hoch, dass bei Anwendung von 
Satz 1 die bisherige Beschäftigung nicht fortgesetzt werden kann, kann die zuständige Behörde 
im Benehmen mit einem ermächtigten Arzt Ausnahmen zulassen. 

§ 74 Besonders zugelassene Expositionen

(1) 1Unter außergewöhnlichen, im Einzelfall zu beurteilenden Umständen kann die zuständige
Behörde zur Durchführung notwendiger spezifischer Arbeitsvorgänge berufliche Expositionen
abweichend von § 78 Absatz 1, 2 und 4 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes zulassen. 2Für diese
besonders zugelassene Exposition beträgt für eine Person im Berufsleben

1. der Grenzwert der effektiven Dosis 100 Millisievert,
2. der Grenzwert der Organ-Äquivalentdosis für die Augenlinse 100 Millisievert,
3. der Grenzwert der Organ-Äquivalentdosis für die Hände, die Unterarme, die Füße und

Knöchel jeweils 1 Sievert,
4. der Grenzwert der lokalen Hautdosis 1 Sievert.
3Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Grenzwerte nach Satz 2 
eingehalten werden. 

(2) 1Einer besonders zugelassenen Exposition dürfen nur Freiwillige ausgesetzt werden, die
beruflich exponierte Personen der Kategorie A sind. 2Ausgenommen von solchen Expositionen
sind Auszubildende und Studierende sowie schwangere Personen und, wenn die Möglichkeit
einer Inkorporation radioaktiver Stoffe oder Kontamination nicht ausgeschlossen werden kann,
stillende Personen.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine besonders zugelassene
Exposition im Voraus auf ihre Rechtfertigung geprüft wird. 2Er hat dafür zu sorgen, dass
Personen, die einer besonders zugelassenen Exposition ausgesetzt werden, über die mit den
Arbeitsvorgängen und der Exposition verbundenen Risiken und über die während der
Arbeitsvorgänge zu ergreifenden Schutzmaßnahmen unterrichtet werden. 3Der Betriebsrat oder
der Personalrat, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt und der ermächtigte Arzt
sind zu beteiligen.

(4) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die durch eine besonders
zugelassene Exposition verursachte Körperdosis unter Berücksichtigung der
Expositionsbedingungen ermittelt wird. 2Die ermittelte Körperdosis ist in den Aufzeichnungen
nach § 167 des Strahlenschutzgesetzes und in den Aufzeichnungen des ermächtigten Arztes
getrennt von den übrigen Ergebnissen der Messungen und Ermittlungen der Körperdosis
einzutragen. 3Die besonders zugelassene Exposition ist bei der Summe der in allen
Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen nach § 77 des Strahlenschutzgesetzes zu
berücksichtigen.

(5) Wurden bei einer besonders zugelassenen Exposition die Grenzwerte nach § 78 Absatz 1, 2
oder 4 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes überschritten, so ist diese Überschreitung allein kein
Grund, die Person ohne ihr Einverständnis von ihrer bisherigen Beschäftigung auszuschließen.
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§ 75 Sonstige Schutzvorkehrungen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Schutz beruflich exponierter
Personen vor äußerer und innerer Exposition vorrangig durch bauliche und technische
Vorrichtungen oder durch geeignete Arbeitsverfahren sichergestellt wird.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass offene radioaktive Stoffe an
Arbeitsplätzen nur solange und in solchen Aktivitäten vorhanden sind, wie das Arbeitsverfahren
es erfordert.

(3) 1Beim anzeigebedürftigen Betrieb eines Luftfahrzeugs hat der Strahlenschutzverantwortliche
dafür zu sorgen, dass der Pflicht zur Dosisreduzierung insbesondere bei der Aufstellung von
Arbeitsplänen Rechnung getragen wird. 2Absatz 1 findet keine Anwendung.

§ 76 Besondere Regelungen zum Schutz des raumfahrenden Personals
1Beim anzeigebedürftigen Betrieb eines Raumfahrzeugs ist abweichend von den §§ 64 und 65 
die Körperdosis, die das raumfahrende Personal während des Einsatzes durch kosmische 
Strahlung erhält, durch ein für die besonderen Expositionsbedingungen geeignetes Verfahren zu 
ermitteln. 2 § 64 Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend. 3Die §§ 45, 46, 63, 71, 72 oder 69 gelten nur, 
soweit die zuständige Behörde die dort genannten Maßnahmen zum Schutz des eingesetzten 
raumfahrenden Personals entsprechend anordnet. 4 § 81 findet keine Anwendung. 

Abschnitt 3 

Ärztliche Überwachung beruflich exponierter Personen 

§ 77 Ärztliche Überwachung beruflich exponierter Personen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine beruflich exponierte Person
der Kategorie A nur dann Aufgaben wahrnimmt, für die die Einstufung in diese Kategorie
erforderlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres vor der erstmaligen Aufgabenwahrnehmung von
einem nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigten Arzt untersucht worden ist und dem
Strahlenschutzverantwortlichen eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt, nach
der der Aufgabenwahrnehmung keine gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die beruflich exponierte Person
der Kategorie A Aufgaben nach Absatz 1 nur fortsetzt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach der
letzten Untersuchung erneut von einem nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigten Arzt untersucht
wurde und dem Strahlenschutzverantwortlichen eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung
vorliegt, nach der der weiteren Aufgabenwahrnehmung keine gesundheitlichen Bedenken
entgegenstehen. 2Statt einer erneuten Untersuchung kann eine Beurteilung ohne Untersuchung
erfolgen, wenn in den vergangenen zwölf Monaten eine Untersuchung durchgeführt wurde.

(3) Die zuständige Behörde kann auf Vorschlag des ermächtigten Arztes, der die Untersuchung
nach Absatz 1 oder 2 durchgeführt hat, die Frist zur erneuten Untersuchung abkürzen, wenn die
Arbeitsbedingungen oder der Gesundheitszustand der beruflich exponierten Person dies
erfordern.

(4) Die zuständige Behörde kann für eine beruflich exponierte Person der Kategorie B
Maßnahmen der ärztlichen Überwachung in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 3
anordnen, wenn die Arbeitsbedingungen oder der Gesundheitszustand der beruflich exponierten
Person dies erfordern.

(5) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass Personen unter 18 Jahren, die eine berufliche
Exposition erhalten, aber nicht als beruflich exponierte Person der Kategorie A oder B eingestuft
sind, sich von einem nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigten Arzt untersuchen lassen, wenn die
Arbeitsbedingungen oder der Gesundheitszustand der Person dies erfordern.
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§ 78 Ärztliche Überwachung nach Beendigung der Aufgabenwahrnehmung

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die ärztliche Überwachung nach
Beendigung der Aufgabenwahrnehmung als beruflich exponierte Person mit Einwilligung der
betroffenen Person so lange fortgesetzt wird, wie es ein nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigter
Arzt zum Schutz der Person für erforderlich erachtet (nachgehende Untersuchung).

(2) 1Die Verpflichtung zum Angebot nachgehender Untersuchungen besteht nicht mehr, wenn
nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses die nachgehende Untersuchung mit
Einwilligung der betroffenen Person auf Veranlassung des zuständigen gesetzlichen
Unfallversicherungsträgers durchgeführt wird. 2Voraussetzung hierfür ist, dass dem
Unfallversicherungsträger die erforderlichen Unterlagen in Kopie überlassen werden; auf diese
Voraussetzung ist die betroffene Person vor Abgabe der Einwilligung schriftlich hinzuweisen.

§ 79 Ärztliche Bescheinigung

(1) 1Zur Erteilung der ärztlichen Bescheinigung nach § 77 Absatz 1, 2 oder 3 hat der nach § 175
Absatz 1 Satz 1 ermächtigte Arzt folgende Unterlagen anzufordern:

1. die Gesundheitsakten, die zuvor bei der ärztlichen Überwachung durch andere nach § 175
Absatz 1 Satz 1 ermächtigte Ärzte angelegt wurden, soweit diese Akten für die Beurteilung
erforderlich sind,

2. die bisher erteilten ärztlichen Bescheinigungen,
3. die behördlichen Entscheidungen nach § 80 und
4. die Gutachten, die den behördlichen Entscheidungen zugrunde liegen.
2Die angeforderten Unterlagen sind dem anfordernden ermächtigten Arzt unverzüglich zu 
übergeben. 

(2) 1In der ärztlichen Bescheinigung ist die Tauglichkeit der beruflich exponierten Person für die
Wahrnehmung der jeweiligen Aufgabe in den Stufen "tauglich", "bedingt tauglich" und "nicht
tauglich" anzugeben. 2Im Falle einer bedingten Tauglichkeit sind die mit der Einstufung
verbundenen tätigkeitsbezogenen Beschränkungen für die beruflich exponierte Person
darzulegen.

(3) 1Der nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigte Arzt kann die Erteilung der ärztlichen
Bescheinigung davon abhängig machen, dass ihm zuvor folgende Informationen schriftlich
mitgeteilt werden:

1. die Art der Aufgaben der beruflich exponierten Person und die mit diesen Aufgaben
verbundenen Arbeitsbedingungen,

2. jeder Wechsel der Art der Aufgaben und der mit diesen verbundenen Arbeitsbedingungen,
3. die Inhalte der Aufzeichnungen nach § 167 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes und
4. der Inhalt der letzten ärztlichen Bescheinigung, soweit sie nicht von ihm ausgestellt wurde.
2Die beruflich exponierte Person kann vom Strahlenschutzverantwortlichen eine Kopie der 
Mitteilungen verlangen. 

(4) 1Der nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigte Arzt hat die ärztliche Bescheinigung
unverzüglich dem Strahlenschutzverantwortlichen, der beruflich exponierten Person und, wenn
gesundheitliche Bedenken bestehen, auch der zuständigen Behörde zu übersenden. 2Die
Übersendung an die beruflich exponierte Person kann durch Eintragung des Inhalts der
Bescheinigung in den Strahlenpass ersetzt werden.

(5) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die ärztliche Bescheinigung
während der Dauer der Aufgabenwahrnehmung als beruflich exponierte Person aufbewahrt und
der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt wird.
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§ 80 Behördliche Entscheidung

(1) 1Hält der Strahlenschutzverantwortliche oder die beruflich exponierte Person die vom
ermächtigten Arzt in der ärztlichen Bescheinigung getroffene Beurteilung für unzutreffend, so
kann er oder sie eine Entscheidung der zuständigen Behörde beantragen. 2Die Entscheidung der
zuständigen Behörde ersetzt die ärztliche Bescheinigung.

(2) 1Die zuständige Behörde kann vor ihrer Entscheidung das Gutachten eines ärztlichen
Sachverständigen einholen. 2Die Kosten des Gutachtens sind vom
Strahlenschutzverantwortlichen zu tragen.

§ 81 Besondere ärztliche Überwachung

(1) Ist nicht auszuschließen, dass eine Person durch eine Exposition nach § 74 oder auf Grund
anderer außergewöhnlicher Umstände Expositionen erhalten hat, die im Kalenderjahr die
effektive Dosis von 20 Millisievert, die Organ-Äquivalentdosis von 20 Millisievert für die
Augenlinse oder von 500 Millisievert für die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel oder
die lokale Hautdosis von 500 Millisievert überschreiten, so hat der Strahlenschutzverantwortliche
dafür zu sorgen, dass die Person unverzüglich von einem nach § 175 Absatz 1 Satz 1
ermächtigten Arzt untersucht wird und von diesem eine Bescheinigung darüber ausgestellt wird,
ob der Aufgabenwahrnehmung weiterhin keine gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen.

(2) 1Ist nach dem Ergebnis der besonderen ärztlichen Überwachung zu befürchten, dass die
Gesundheit der Person gefährdet wird, wenn sie erneut eine Aufgabe als beruflich exponierte
Person wahrnimmt oder fortsetzt, so kann die zuständige Behörde anordnen, dass sie diese
Aufgabe nicht oder nur unter Beschränkungen ausüben darf. 2 § 80 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Hält der Strahlenschutzverantwortliche oder die beruflich exponierte Person das Ergebnis der
besonderen ärztlichen Überwachung nach Absatz 1 für unzutreffend, so kann er oder sie eine
Entscheidung der zuständigen Behörde beantragen. 2 § 80 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gilt
entsprechend.

(4) Für die Fortsetzung der ärztlichen Überwachung nach der Beendigung der
Aufgabenwahrnehmung gilt § 78 entsprechend.

Abschnitt 4 

Besondere Regelungen zum Strahlenschutz in Schulen und bei Lehr- und 

Ausbildungsverhältnissen 

§ 82 Strahlenschutz in Schulen und bei Lehr- und Ausbildungsverhältnissen

(1) Röntgeneinrichtungen dürfen im Zusammenhang mit dem Unterricht in allgemeinbildenden
Schulen nur betrieben werden, wenn sie Schulröntgeneinrichtungen sind.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Schüler und Auszubildende bei
folgenden Tätigkeiten in Schulen nur unter Aufsicht einer Lehrkraft unmittelbar mitwirken:

1. beim Betrieb einer Schulröntgeneinrichtung oder eines Vollschutzgerätes,
2. beim Betrieb einer anderen Röntgeneinrichtung oder eines genehmigungsbedürftigen

Störstrahlers und
3. beim genehmigungsbedürftigen Umgang mit radioaktiven Stoffen.
2Bei Tätigkeiten nach Satz 1 Nummer 2 und 3 hat der Strahlenschutzverantwortliche zudem dafür 
zu sorgen, dass die Lehrkraft nach Satz 1 die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt. 

(3) Der für ein Lehr- oder Ausbildungsverhältnis Verantwortliche hat dafür zu sorgen, dass durch
geeignete Schutzmaßnahmen eine innere Exposition durch Stoffe, bei denen der Umgang nach
Anlage 3 Teil B Nummer 8 genehmigungsfrei ist, ausgeschlossen wird.
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Abschnitt 5 

Sicherheit von Strahlenquellen 

Unterabschnitt 1 

Hochradioaktive Strahlenquellen 

§ 83 Werte für hochradioaktive Strahlenquellen

Für die Bestimmung, ab welcher Aktivität ein umschlossener radioaktiver Stoff eine 
hochradioaktive Strahlenquelle ist, ist Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 4 anzuwenden. 

§ 84 Register über hochradioaktive Strahlenquellen

(1) 1Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle übermittelt dem Register über
hochradioaktive Strahlenquellen unverzüglich in gesicherter elektronischer Form die Angaben
nach Anlage 9 über erteilte Genehmigungen nach § 3 Absatz 1 des Atomgesetzes oder § 12
Absatz 1 für die grenzüberschreitende Verbringung einer hochradioaktiven Strahlenquelle aus
einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, in den Geltungsbereich dieser
Verordnung. 2Es informiert die zuständige Behörde unverzüglich über die Mitteilung nach Satz 1.

(2) Die zuständige Behörde kann von ihr angeforderte Aufzeichnungen des
Strahlenschutzverantwortlichen über hochradioaktive Strahlenquellen an das Register über
hochradioaktive Strahlenquellen übermitteln.

(3) 1Das Bundesamt für Strahlenschutz erteilt dem nach § 85 Absatz 4 Satz 1 oder § 167
Absatz 2 zur Mitteilung verpflichteten Strahlenschutzverantwortlichen oder den von ihm
ermächtigten Personen auf Antrag eine persönliche Zugangsberechtigung zum Register über
hochradioaktive Strahlenquellen zur Einsicht in die sie betreffenden gespeicherten Daten. 2Dem
Strahlenschutzverantwortlichen oder den von ihm ermächtigten Personen ist Zugriff zu
ermöglichen auf

1. die persönlichen Nutzerdaten zum Zweck der Aktualisierung,
2. die eigenen Meldungen zu hochradioaktiven Strahlenquellen zur Korrektur nach Aufforderung

der zuständigen Behörde und
3. die Daten zu eigenen registrierten hochradioaktiven Strahlenquellen.
(4) 1Das Bundesamt für Strahlenschutz fasst die übermittelten Daten im Register über
hochradioaktive Strahlenquellen zusammen. 2Es unterrichtet unverzüglich

1. das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige Bundesministerium
und das Bundeskriminalamt über den Eingang einer dem Register über hochradioaktive
Strahlenquellen nach § 167 Absatz 2 oder § 168 Absatz 2 übermittelten Mitteilung über Fund,
Erlangung, Verlust, widerrechtliche Entwendung oder Wiederauffinden einer hochradioaktiven
Strahlenquelle,

2. die zuständige Behörde, wenn übermittelte Daten nicht vollständig sind oder eine
hochradioaktive Strahlenquelle gefunden wurde.

(5) Das Bundesamt für Strahlenschutz bestimmt das Datenformat und legt die technischen 
Rahmenbedingungen der Datenübermittlung im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik fest.

Unterabschnitt 2 

Sicherheit und Sicherung von Strahlenquellen 

§ 85 Buchführung und Mitteilung
(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass beim Umgang mit radioaktiven 
Stoffen
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1. der zuständigen Behörde Gewinnung, Erzeugung, Erwerb, Abgabe und der sonstige Verbleib
von radioaktiven Stoffen innerhalb eines Monats mitgeteilt werden; Art und Aktivität der Stoffe
sind dabei anzugeben,

2. über Gewinnung, Erzeugung, Erwerb, Abgabe und den sonstigen Verbleib von radioaktiven
Stoffen Buch geführt wird; Art und Aktivität der Stoffe sind dabei zu verzeichnen, und

3. der zuständigen Behörde der Bestand an radioaktiven Stoffen mit Halbwertszeiten von mehr
als 100 Tagen am Ende eines Kalenderjahres bis zum 31. Januar des folgenden Jahres
mitgeteilt wird.

2Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Mitteilung über den Erwerb 
umschlossener radioaktiver Stoffe die Bescheinigung nach § 94 Absatz 2 beigefügt wird. 3Satz 1 
gilt nicht für Tätigkeiten, die nach § 5 Absatz 1 keiner Genehmigung bedürfen. 

(2) 1Die zuständige Behörde kann im Einzelfall ganz oder teilweise von der Pflicht zur
Buchführung und Mitteilung nach Absatz 1 befreien, wenn durch Art und Aktivität der radioaktiven
Stoffe keine Gefährdung von Mensch und Umwelt eintreten kann. 2Besteht eine Befreiung von
der Pflicht zur Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, kann die zuständige Behörde im
Einzelfall festlegen, dass der am Ende eines Kalenderjahres vorhandene Bestand an
radioaktiven Stoffen mit Halbwertszeiten unter 100 Tagen bis zum 31. Januar des
folgenden Jahres der zuständigen Behörde mitgeteilt wird.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Unterlagen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 2

1. nach Abschluss der Gewinnung oder Erzeugung oder ab dem Zeitpunkt des Erwerbs, der
Abgabe oder des sonstigen Verbleibs 30 Jahre aufbewahrt und auf Verlangen der
zuständigen Behörde bei dieser hinterlegt werden oder

2. unverzüglich einer von der zuständigen Behörde bestimmten Stelle übergeben werden, wenn
die Tätigkeit vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist nach Nummer 1 beendet wird.

(4) 1Bei hochradioaktiven Strahlenquellen hat der Strahlenschutzverantwortliche zusätzlich zu der
Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 dafür zu sorgen, dass dem Register über hochradioaktive
Strahlenquellen beim Bundesamt für Strahlenschutz in gesicherter elektronischer Form
Folgendes mitgeteilt wird:

1. bei Erwerb und Abgabe hochradioaktiver Strahlenquellen unverzüglich die Angaben
entsprechend Anlage 9 sowie Änderungen der erfassten Angaben und

2. innerhalb eines Monats das Datum der Dichtheitsprüfung nach § 89 Absatz 2.
2Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die zuständige Behörde 
unverzüglich über die Mitteilung unterrichtet wird. 

(5) 1Die zuständige Behörde prüft innerhalb eines Monats die nach Absatz 4 Satz 1 übermittelten
Daten auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit der erteilten Genehmigung nach § 9 des
Atomgesetzes oder § 12 Absatz 1 Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes. 2Bei positiver
Feststellung kennzeichnet sie die Daten als geprüft und richtig.

(6) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Messprotokolle zum
Nachweis der Kontaminationsfreiheit oder Nichtaktivierung, die nach § 31 Absatz 5 erhoben
werden, fünf Jahre aufbewahrt werden. 2Sie sind unverzüglich an eine von der zuständigen
Behörde bestimmte Stelle zu übergeben, wenn die Tätigkeit vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist
beendet wird.

§ 86 Buchführung und Mitteilung bei der Freigabe

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche, der Inhaber der Freigabe nach § 33 Absatz 1 ist, hat dafür 
zu sorgen, dass über die Stoffe, für die die Übereinstimmung mit dem Inhalt des 
Freigabebescheides festgestellt wurde,

1. Buch geführt wird; dabei sind die folgenden Angaben zu machen:
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a) die getroffenen Festlegungen nach den Anlagen 4 und 8, insbesondere die spezifische
Aktivität, die Radionuklide, die Mittelungsmasse und die Mittelungsfläche,

b) die Masse der Stoffe,
c) das Verfahren der Freimessung und
d) der Zeitpunkt der Feststellung und

2. der zuständigen Behörde mindestens jährlich folgende Angaben mitgeteilt werden:
a) die Masse der Stoffe,
b) die jeweilige Art der Freigabe nach § 35, § 36 oder § 37 Absatz 1 und
c) bei einer spezifischen Freigabe zur Beseitigung sowie einer spezifischen Freigabe von

Metallschrott zum Recycling der tatsächliche Verbleib.
(2) Der Strahlenschutzverantwortliche, der Inhaber der Freigabe nach § 33 Absatz 1 ist, hat dafür
zu sorgen, dass die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 1

1. ab dem Zeitpunkt der nach § 42 Absatz 1 getroffenen Feststellung 30 Jahre aufbewahrt und
auf Verlangen der zuständigen Behörde bei dieser hinterlegt werden oder

2. unverzüglich einer von der zuständigen Behörde bestimmten Stelle übergeben werden, wenn
die Tätigkeit vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist nach Nummer 1 beendet wird.

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall ganz oder teilweise von der Pflicht zur
Buchführung und Mitteilung nach Absatz 1 befreien, wenn

1. die Halbwertszeit der Radionuklide sieben Tage nicht überschreitet und
2. durch Art und Aktivität der radioaktiven Stoffe keine Gefährdung von Mensch und Umwelt

eintreten kann.
§ 87 Sicherung und Lagerung radioaktiver Stoffe

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass

1. radioaktive Stoffe, deren Aktivität die Freigrenze der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und deren
spezifische Aktivität die Freigrenze der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3 überschreitet, gegen
Abhandenkommen, missbräuchliche Verwendung und den Zugriff durch unbefugte Personen
gesichert werden und

2. radioaktive Stoffe, deren Aktivität die Freigrenze der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und deren
spezifische Aktivität die Freigrenze der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3 um das Hundertfache
überschreitet, zusätzlich in geschützten Räumen oder Schutzbehältern gelagert werden,
solange sie nicht bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet werden.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Kernbrennstoffe so gelagert
werden, dass während der Lagerung kein kritischer Zustand entstehen kann.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass radioaktive Stoffe, die
Sicherheitsmaßnahmen auf Grund internationaler Verpflichtungen unterliegen, so gelagert
werden, dass die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen nicht beeinträchtigt wird.

§ 88 Wartung und Prüfung

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass

1. Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Bestrahlungsvorrichtungen und Geräte für die
Gammaradiographie
a) mindestens einmal jährlich gewartet werden und
b) zwischen den Wartungen durch einen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des

Strahlenschutzgesetzes bestimmten Sachverständigen auf sicherheitstechnische Funktion,
Sicherheit und Strahlenschutz geprüft werden und

2. der Prüfbericht nach Nummer 1 Buchstabe b der zuständigen Behörde auf Verlangen
vorgelegt wird.
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2Satz 1 gilt nicht für die in § 17 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes und § 7 genannten 
Anlagen. 

(2) Die zuständige Behörde kann die Frist für die Prüfung durch einen Sachverständigen nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b bis auf drei Jahre verlängern bei

1. Bestrahlungsvorrichtungen für die Anwendung ionisierender Strahlung am Menschen, bei
denen die enthaltene Aktivität das Tausendfache des Wertes für hochradioaktive
Strahlenquellen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 4 unterschreitet,

2. Bestrahlungsvorrichtungen, die zur Blut- oder Produktbestrahlung verwendet werden und bei
denen die enthaltene Aktivität das Tausendfache des Wertes für hochradioaktive
Strahlenquellen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 4 unterschreitet, und

3. Geräten für die Gammaradiographie.
(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe b befreien, wenn

1. die Prüfung durch einen Sachverständigen auf Grund des erforderlichen geringen
Prüfaufwands und der erforderlichen geringen Prüftiefe oder des geringen Gefahrenpotenzials
der Anlage, der Vorrichtung oder des Gerätes unverhältnismäßig wäre und

2. regelmäßig auf andere geeignete Weise die sicherheitstechnische Funktion, die Sicherheit
und der Strahlenschutz der Anlage, der Vorrichtung oder des Gerätes geprüft wird; die
Prüfberichte sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass

1. Röntgeneinrichtungen mindestens alle fünf Jahre durch einen nach § 172 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 des Strahlenschutzgesetzes bestimmten Sachverständigen insbesondere auf
sicherheitstechnische Funktion, Sicherheit und Strahlenschutz geprüft werden und

2. der Prüfbericht der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt wird.
(5) 1Die zuständige Behörde kann zum Schutz Einzelner oder der Allgemeinheit anordnen, dass
Störstrahler, deren Betrieb genehmigungsbedürftig ist, und nach § 17 Absatz 1 Satz 1 des
Strahlenschutzgesetzes anzeigebedürftige Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung durch
einen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 des Strahlenschutzgesetzes bestimmten
Sachverständigen auf sicherheitstechnische Funktion, Sicherheit und Strahlenschutz zu prüfen
sind und die Prüfung in bestimmten Zeitabständen zu wiederholen ist. 2Der
Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Prüfbericht der zuständigen Behörde
auf Verlangen vorgelegt wird.

§ 89 Dichtheitsprüfung

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Unversehrtheit und Dichtheit
der Umhüllung bei umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Aktivität die Freigrenzen der
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 überschreitet, in geeigneter Weise geprüft werden und die Prüfung in
bestimmten Zeitabständen wiederholt wird. 2Die zuständige Behörde kann anordnen, dass und in
welchen Zeitabständen die Prüfung durch einen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des
Strahlenschutzgesetzes bestimmten Sachverständigen durchzuführen ist. 3Der
Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Prüfbericht der zuständigen Behörde
auf Verlangen vorgelegt wird. 4Satz 1 findet keine Anwendung auf umschlossene radioaktive
Stoffe, die als radioaktive Abfälle abgeliefert wurden. 5Die zuständige Behörde kann im Einzelfall
ganz oder teilweise von der Pflicht nach Satz 1 befreien, wenn dadurch keine Gefährdung von
Mensch und Umwelt eintreten kann.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei hochradioaktiven
Strahlenquellen die Dichtheitsprüfung mindestens einmal jährlich erfolgt, sofern die zuständige
Behörde nicht einen anderen Zeitraum bestimmt. 2Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(3) Ist die Umhüllung umschlossener radioaktiver Stoffe oder die Vorrichtung, die die radioaktiven
Stoffe enthält, mechanisch beschädigt oder korrodiert oder war sie einem Brand ausgesetzt, hat
der Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass
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1. die Umhüllung des umschlossenen radioaktiven Stoffes vor dessen Weiterverwendung durch
einen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Strahlenschutzgesetzes bestimmten
Sachverständigen auf Dichtheit geprüft wird und

2. der Prüfbericht der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt wird.
(4) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass festgestellte Undichtheiten und
Mängel an der Unversehrtheit der zuständigen Behörde unverzüglich mitgeteilt werden.

§ 90 Strahlungsmessgeräte

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass zur Messung der Personendosis,
der Ortsdosis, der Ortsdosisleistung, der Oberflächenkontamination und der Aktivität von Luft und
Wasser geeignete Strahlungsmessgeräte verwendet werden.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Messgeräte für
Photonenstrahlung der in § 1 Absatz 1 Nummer 13 der Mess- und Eichverordnung bezeichneten
Art für nachfolgende Zwecke nur verwendet werden, wenn sie dem Mess- und Eichgesetz
entsprechen:

1. für die physikalische Strahlenschutzkontrolle mittels Messung
a) der Personendosis nach § 65 Absatz 1 Satz 1, § 66 Absatz 2 Satz 4 oder Absatz 5 oder
b) der Ortsdosis oder Ortsdosisleistung nach § 65 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1,

2. für Messungen zur Abgrenzung von Strahlenschutzbereichen oder zur Festlegung von
Aufenthaltszeiten von Personen in Strahlenschutzbereichen,

3. bei Röntgeneinrichtungen für Messungen zum Nachweis des Vorliegens
a) der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 13 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe b des

Strahlenschutzgesetzes oder
b) der Anzeigevoraussetzungen nach § 19 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe c des

Strahlenschutzgesetzes oder
4. für Messungen im Rahmen der Qualitätssicherung vor Inbetriebnahme nach § 115 bei

Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen.
2Sind für bestimmte Messzwecke keine dem Mess- und Eichgesetz entsprechenden Messgeräte 
für Photonenstrahlung nach Satz 1 erhältlich, kann die zuständige Behörde im Einzelfall die 
Verwendung anderer Strahlungsmessgeräte gestatten, wenn diese für den Messzweck geeignet 
sind. 

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Strahlungsmessgeräte, die dazu
bestimmt sind, fortlaufend zu messen, um bei Notfällen, Störfällen oder sonstigen bedeutsamen
Vorkommnissen vor Gefahren für Mensch und Umwelt zu warnen, nur verwendet werden, wenn
ihr Versagen durch ein deutlich wahrnehmbares Signal angezeigt wird, sofern nicht zwei oder
mehrere voneinander unabhängige Messvorrichtungen dem gleichen Messzweck dienen.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche, der Inhaber der Freigabe nach § 33 Absatz 1 ist, hat dafür
zu sorgen, dass bei einer Freimessung nach § 42 Absatz 2 geeignete Strahlungsmessgeräte
verwendet werden.

(5) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass

1. die Strahlungsmessgeräte nach den Absätzen 1 bis 4
a) den Anforderungen des Messzwecks genügen,
b) in ausreichender Zahl vorhanden sind und
c) regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft und gewartet werden,

2. Zeitpunkt und Ergebnis der Funktionsprüfung und Wartung aufgezeichnet werden,
3. die Aufzeichnungen zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der Funktionsprüfung oder Wartung

aufbewahrt und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt oder bei einer von ihr zu
bestimmenden Stelle hinterlegt werden.
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2Im Falle der Freimessung nach § 42 Absatz 2 hat der Strahlenschutzverantwortliche, der 
Inhaber der Freigabe nach § 33 Absatz 1 ist, für die Erfüllung der Pflichten nach Satz 1 zu 
sorgen. 

§ 91 Kennzeichnungspflicht

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass folgende Gegenstände,
Anlagen und Bereiche mit Strahlenzeichen nach Anlage 10 gekennzeichnet werden:

1. Räume, Geräte, Vorrichtungen, Schutzbehälter, Aufbewahrungsbehältnisse und Umhüllungen
für radioaktive Stoffe, mit denen nur auf Grund einer Genehmigung nach § 6 Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 3 Satz 1, § 7 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 5, § 9 Absatz 1 oder
§ 9b Absatz 1a Satz 1 des Atomgesetzes, eines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b
Absatz 1 Satz 1 des Atomgesetzes oder einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3
des Strahlenschutzgesetzes umgegangen werden darf,

2. Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung,
3. Kontrollbereiche und Sperrbereiche,
4. Bereiche, in denen die Kontamination die in § 57 Absatz 2 Satz 1 genannten Werte

überschreitet.
2Die Strahlenzeichen sind in ausreichender Anzahl deutlich sichtbar und dauerhaft anzubringen. 
3Die Kennzeichnung muss mit Ausnahme von Kontrollbereichen und Sperrbereichen die Worte 
"Vorsicht - Strahlung", "Radioaktiv", "Kernbrennstoffe" oder "Kontamination" enthalten, soweit 
dies nach Größe und Beschaffenheit des zu kennzeichnenden Gegenstandes möglich ist. 

(2) 1Die Kennzeichnung ist nicht erforderlich bei Behältnissen oder Geräten, die innerhalb eines
Kontrollbereichs in dafür vorgesehenen Bereichen verwendet werden, solange

1. die Person, die mit dieser Verwendung betraut ist, in diesen Bereichen anwesend ist oder
2. diese Bereiche gegen unbeabsichtigten Zutritt gesichert sind.
2Satz 1 gilt nicht für Behältnisse und Geräte, die hochradioaktive Strahlenquellen enthalten.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Schutzbehälter und
Aufbewahrungsbehältnisse, die gemäß Absatz 1 gekennzeichnet sind, nur zur Aufbewahrung von
radioaktiven Stoffen verwendet werden.

§ 92 Besondere Kennzeichnungspflichten

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass

1. eine hochradioaktive Strahlenquelle, soweit technisch möglich, und ihre Schutzbehälter oder
Aufbewahrungsbehältnisse bei der Herstellung zusätzlich zur Kennzeichnung mit dem
Strahlenzeichen nach Anlage 10 sichtbar und dauerhaft mit einer unverwechselbaren
Identifizierungsnummer gekennzeichnet werden und

2. die aufgebrachte Identifizierungsnummer dem Bundesamt für Strahlenschutz
innerhalb Monatsfrist mitgeteilt wird.

2Ist die zusätzliche Kennzeichnung der hochradioaktiven Strahlenquelle technisch nicht möglich 
oder werden wiederverwendbare Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältnisse verwendet, so 
sind diese neben der Kennzeichnung mit dem Strahlenzeichen zusätzlich mit der Angabe 
"hochradioaktive Strahlenquelle" zu versehen. 

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass alle Vorratsbehälter, die offene
radioaktive Stoffe enthalten, deren Aktivität das 104fache der Werte der Anlage 4 Tabelle 1
Spalte 2 überschreitet, so gekennzeichnet werden, dass folgende Einzelheiten feststellbar sind:

1. Radionuklid,
2. chemische Verbindung,
3. Tag der Abfüllung,
4. Aktivität am Tag der Abfüllung oder an einem daneben besonders zu bezeichnenden Stichtag,
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5. Strahlenschutzverantwortlicher zum Zeitpunkt der Abfüllung und
6. Name desjenigen, der die radioaktiven Stoffe abgefüllt hat.
2Kennnummern, Zeichen und sonstige Abkürzungen dürfen dabei nur verwendet werden, wenn 
diese allgemein bekannt oder ohne weiteres aus der Buchführung nach § 85 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 zu entnehmen sind. 

(3) Für Vorrichtungen, die umschlossene radioaktive Stoffe oder festhaftend in offener Form
enthalten, deren Aktivität die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 4 überschreitet, gilt Absatz 2
entsprechend.

§ 93 Entfernen von Kennzeichnungen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Kennzeichnungen nach § 91
Absatz 1 von Gegenständen entfernt werden, die gemäß § 58 Absatz 2 Satz 1 aus
Strahlenschutzbereichen herausgebracht worden sind.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche, der Inhaber der Freigabe nach § 33 Absatz 1 ist, hat dafür
zu sorgen, dass nach einer Freigabe nach § 31 Absatz 1 Kennzeichnungen nach § 91 Absatz 1
entfernt werden.

§ 94 Abgabe radioaktiver Stoffe

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Stoffe, mit denen nur auf Grund
einer Genehmigung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1, § 7 Absatz 1 Satz 1,
Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 5, § 9 Absatz 1 oder § 9b Absatz 1a Satz 1 des Atomgesetzes,
eines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b Absatz 1 Satz 1 des Atomgesetzes oder einer
Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 des Strahlenschutzgesetzes umgegangen
werden darf, nur an Personen abgegeben werden, die die erforderliche Genehmigung besitzen.

(2) 1Bei der Abgabe umschlossener radioaktiver Stoffe zur weiteren Verwendung hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass dem Erwerber nach Satz 2 bescheinigt wird,
dass die Umhüllung dicht und kontaminationsfrei ist. 2Die Bescheinigung muss die die Prüfung
ausführende Stelle sowie Datum, Art und Ergebnis der Prüfung enthalten.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass hochradioaktive Strahlenquellen
nur abgegeben werden, wenn ihnen eine Dokumentation des Herstellers beigefügt ist, die
Folgendes enthält:

1. die Identifizierungsnummer,
2. Angaben über die Art und die Aktivität der Strahlenquelle und
3. Fotografien oder technische Zeichnungen

a) des Typs der Strahlenquelle,
b) eines typischen Schutzbehälters oder Aufbewahrungsbehältnisses und
c) eines geeigneten Transportbehälters.

2Liegt eine Dokumentation des Herstellers nach Satz 1 nicht vor, hat der 
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass hochradioaktive Strahlenquellen nur 
abgegeben werden, wenn ihnen die Bescheinigung eines Sachverständigen, die die Angaben 
nach Satz 1 Nummer 1 und 2 enthält, sowie eigene Fotografien oder technische Zeichnungen, 
die Satz 1 Nummer 3 entsprechen, beigefügt werden. 

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass hochradioaktive Strahlenquellen,
mit denen nicht mehr umgegangen wird oder umgegangen werden soll, nach Beendigung des
Gebrauchs

1. an den Hersteller, den Verbringer oder einen anderen Genehmigungsinhaber abgegeben
werden oder

2. als radioaktiver Abfall abgeliefert oder zwischengelagert werden.
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(5) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass radioaktive Stoffe, die zur
Beförderung oder Weiterbeförderung auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen
Verkehrswegen unbeschadet des § 4 der Atomrechtlichen Entsorgungsverordnung abgegeben
werden, durch Personen befördert werden, die nach § 4 des Atomgesetzes oder nach den §§ 27
oder 28 des Strahlenschutzgesetzes zur Beförderung berechtigt sind. 2Der
Strahlenschutzverantwortliche hat ferner dafür zu sorgen, dass die radioaktiven Stoffe bei der
Übergabe unter Beachtung der für den jeweiligen Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschriften
verpackt sind. 3Fehlen solche Rechtsvorschriften, sind die radioaktiven Stoffe gemäß den
Anforderungen zu verpacken, die sich nach dem Stand von Wissenschaft und Technik für den
beabsichtigten Verkehrsträger ergeben. 4Zur Weiterbeförderung dürfen die Stoffe nicht
abgegeben werden, wenn die Verpackung offensichtlich beschädigt oder undicht ist.

(6) 1Wer radioaktive Stoffe befördert, hat dafür zu sorgen, dass diese Stoffe nur an den
Empfänger oder an eine von diesem zum Empfang berechtigte Person übergeben werden. 2Bis
zu der Übergabe hat er für den erforderlichen Schutz gegen Abhandenkommen, Störmaßnahmen
oder sonstige Einwirkung Dritter zu sorgen. 3Die zuständige Behörde kann im Einzelfall
Ausnahmen von Satz 1 zulassen, sofern der erforderliche Schutz gegen Abhandenkommen,
Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter sichergestellt ist.

§ 95 Rücknahme hochradioaktiver Strahlenquellen

Wer hochradioaktive Strahlenquellen hergestellt oder aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist, in den Geltungsbereich dieser Verordnung eingeführt oder aus einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Geltungsbereich dieser Verordnung verbracht hat, 
hat diese zurückzunehmen oder sicherzustellen, dass sie von Dritten zurückgenommen werden 
können. 

§ 96 Überlassen von Störstrahlern

(1) Der Hersteller und der Einführer dürfen einem anderen einen Störstrahler zum
genehmigungsfreien Betrieb nur überlassen, wenn dieser den in Anlage 3 Teil D Nummer 1 bis 3
genannten Voraussetzungen entsprechend beschaffen ist.

(2) Der Hersteller und der Einführer dürfen einem anderen einen Störstrahler, dessen Betrieb
genehmigungsbedürftig ist, nur überlassen, wenn der Störstrahler einen deutlich sichtbaren
Hinweis auf die Genehmigungsbedürftigkeit enthält.

(3) Die zuständige Behörde kann zum Schutz Einzelner oder der Allgemeinheit anordnen, dass
der Hersteller oder Einführer die für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale eines
Störstrahlers, der genehmigungsfrei betrieben werden darf und der nicht bauartzugelassen ist,
prüfen lässt, bevor er den Störstrahler einem anderen überlässt.

§ 97 Aufbewahrung und Bereithalten von Unterlagen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei genehmigungsbedürftigen
Tätigkeiten nach § 12 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes eine Ausfertigung des
Genehmigungsbescheides dauerhaft aufbewahrt wird.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat auch dafür zu sorgen, dass die Betriebsanleitung
bereitgehalten wird bei

1. Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung,
2. Röntgeneinrichtungen,
3. Störstrahlern und
4. Vorrichtungen oder Geräten, die umschlossene radioaktive Stoffe enthalten.
(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat außerdem dafür zu sorgen, dass Folgendes
bereitgehalten wird:

1. bei genehmigungsbedürftigen Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung der letzte
Prüfbericht nach § 88 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b,
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2. bei anzeigebedürftigen Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung der letzte Prüfbericht
nach § 88 Absatz 5,

3. bei Bestrahlungsvorrichtungen und Geräten für die Gammaradiographie jeweils der letzte
Prüfbericht nach § 88 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und § 89 Absatz 1,

4. bei genehmigungsbedürftigen Röntgeneinrichtungen der letzte Prüfbericht nach § 88 Absatz 4
Nummer 1,

5. bei anzeigebedürftigen Röntgeneinrichtungen
a) die Bescheinigung eines behördlich bestimmten Sachverständigen nach § 19 Absatz 3

Satz 1 Nummer 1 des Strahlenschutzgesetzes,
b) der letzte Prüfbericht nach § 88 Absatz 4 Nummer 1 und
c) die Bescheinigungen über Sachverständigenprüfungen nach wesentlichen Änderungen des

Betriebes der Röntgeneinrichtung und
6. bei genehmigungsbedürftigen Störstrahlern der letzte Prüfbericht nach § 88 Absatz 5.

§ 98 Einweisung in Tätigkeiten mit Strahlungsquellen
1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Anwendung am Menschen 
oder der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde 

1. die beim Betrieb einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, einer
Bestrahlungsvorrichtung oder einer Röntgeneinrichtung beschäftigten Personen anhand einer
deutschsprachigen Betriebsanleitung durch eine entsprechend qualifizierte Person in die
sachgerechte Handhabung eingewiesen werden,

2. die Einweisung bei der ersten Inbetriebnahme durch eine entsprechend qualifizierte Person
des Herstellers oder Lieferanten vorgenommen wird,

3. über die Einweisung unverzüglich Aufzeichnungen angefertigt werden und
4. die Aufzeichnungen für die Dauer des Betriebes aufbewahrt werden.
2Satz 1 ist auch anzuwenden bei der Anwendung von Röntgenstrahlung außerhalb der 
Anwendung am Menschen oder der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde sowie im 
Zusammenhang mit dem Betrieb von Störstrahlern. 

Abschnitt 6 

Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 

§ 99 Begrenzung der Ableitung radioaktiver Stoffe

(1) Für die Planung, die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung, den sicheren Einschluss und den
Abbau von kerntechnischen Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz
zweiter Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und
Einrichtungen betragen die Grenzwerte der effektiven Dosis der durch Ableitungen radioaktiver
Stoffe mit Luft oder Wasser aus diesen Anlagen oder Einrichtungen jeweils bedingten Exposition
für Einzelpersonen der Bevölkerung 0,3 Millisievert im Kalenderjahr.

(2) Sind für die Einhaltung des Dosisgrenzwerts nach § 80 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes
mehrere Tätigkeiten zu betrachten, so hat die zuständige Behörde darauf hinzuwirken, dass auch
die Dosisgrenzwerte des Absatzes 1 durch die Gesamtheit der Ableitungen radioaktiver Stoffe
aus diesen Tätigkeiten mit Luft oder mit Wasser eingehalten werden.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat für die Einhaltung der Grenzwerte des Absatzes 1 zu
sorgen.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass radioaktive Stoffe nicht
unkontrolliert in die Umwelt abgeleitet werden.
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§ 100 Ermittlung der für Einzelpersonen der Bevölkerung zu erwartenden Exposition

(1) 1Im Rahmen des Genehmigungs- oder Anzeigeverfahrens für Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1
Nummer 1 und Nummer 3 bis Nummer 8 des Strahlenschutzgesetzes sowie für in der
Überwachung verbleibende Rückstände nach § 63 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes hat der
Strahlenschutzverantwortliche die zu erwartende Exposition für eine repräsentative Person unter
Berücksichtigung der in Anlage 11 Teil A bis C oder, im Falle von in der Überwachung
verbleibenden Rückständen, der in Anlage 6 genannten Expositionspfade, Lebensgewohnheiten
der repräsentativen Person und der dort genannten übrigen Annahmen zu ermitteln. 2Die
zuständige Behörde kann davon ausgehen, dass die Grenzwerte des § 80 des
Strahlenschutzgesetzes und des § 99 dieser Verordnung eingehalten sind, wenn dies unter
Zugrundelegung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach Absatz 3 Satz 1 nachgewiesen
wird.

(2) Die Ermittlung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich

1. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 7 des Strahlenschutzgesetzes, die einer Anzeige
nach § 17 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes bedürfen,

2. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 8 des Strahlenschutzgesetzes,
a) die im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen oder der Anwendung am Tier in

der Tierheilkunde ausgeübt werden oder
b) die einer Anzeige nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes bedürfen,

oder
c) die nicht von den Buchstaben a oder b erfasst werden, sofern keine Anhaltspunkte

vorliegen, dass die in § 99 Absatz 1 genannten Grenzwerte oder die Grenzwerte des § 80
Absatz 1 und 2 des Strahlenschutzgesetzes auf Grund von Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1
Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes an diesem Standort oder anderen nach § 99 Absatz 2
einzubeziehenden Standorten überschritten werden können, oder

3. wenn die zuständige Behörde nach § 102 Absatz 2 Satz 1 von der Festlegung von
Aktivitätsmengen und Aktivitätskonzentrationen absieht.

(3) 1Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates Allgemeine
Verwaltungsvorschriften über zugrunde zu legende Annahmen und Berechnungsverfahren für die
Ermittlung der zu erwartenden Exposition einer repräsentativen Person. 2Die Kriterien für die
nach § 80 Absatz 4 des Strahlenschutzgesetzes und § 99 Absatz 2 dieser Verordnung
erforderliche Berücksichtigung anderer Tätigkeiten werden ebenfalls in die Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften aufgenommen.

(4) Die zuständige Behörde kann zur Ermittlung der zu erwartenden Exposition bei anderen
Behörden folgende Angaben zu anderen, bereits genehmigten oder angezeigten Tätigkeiten
sowie zu Tätigkeiten in anderen laufenden Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren anfordern:

1. tatsächliche oder erwartete Ableitungen mit der Fortluft oder mit dem Abwasser,
2. Daten zu meteorologischen und hydrologischen Ausbreitungsverhältnissen,
3. tatsächliche oder erwartete Körperdosen durch Direktstrahlung.
§ 101 Ermittlung der von Einzelpersonen der Bevölkerung erhaltenen Exposition

(1) 1Die zuständige Behörde hat jährlich die von einer repräsentativen Person im vorhergehenden
Kalenderjahr erhaltenen Körperdosen nach § 80 Absatz 1 und 2 des Strahlenschutzgesetzes
unter Berücksichtigung der in Anlage 11 Teil A bis C oder, im Falle von in der Überwachung
verbleibenden Rückständen, der in Anlage 6 genannten Expositionspfade, Lebensgewohnheiten
der repräsentativen Person und der dort genannten übrigen Annahmen für folgende genehmigte
oder angezeigte Tätigkeiten zu ermitteln:

1. Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 3 bis 7 des Strahlenschutzgesetzes,
2. Beseitigung oder Verwertung von in der Überwachung verbleibenden Rückständen nach § 63

Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes.
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2Die Ermittlung der Exposition hat realitätsnah zu erfolgen. 3Die Bundesregierung erlässt mit 
Zustimmung des Bundesrates Allgemeine Verwaltungsvorschriften über weitere zu treffende 
Annahmen und über anzuwendende Berechnungsverfahren für die Ermittlung der von einer 
repräsentativen Person erhaltenen Exposition. 

(2) Die Ermittlung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich bei

1. Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen zu nichtmedizinischen
Zwecken in Bezug auf die Exposition derjenigen Person, an der die ionisierende Strahlung
oder der radioaktive Stoff angewandt wird,

2. Tätigkeiten, im Zusammenhang mit der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde, auch nach
Entlassung des Tieres, in Bezug auf die Exposition der Tierbegleitperson,

3. Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 7 des Strahlenschutzgesetzes, die einer Anzeige nach
§ 17 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes bedürfen,

4. Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 7 des Strahlenschutzgesetzes in den Fällen, in
denen die effektive Dosis 0,1 Millisievert im Kalenderjahr nicht überschreitet.

(3) Liegen der zuständigen Behörde Anhaltspunkte für eine Überschreitung der Grenzwerte nach
§ 80 des Strahlenschutzgesetzes vor, so sind in die Ermittlung der Körperdosen nach § 80
Absatz 1 und 2 des Strahlenschutzgesetzes alle weiteren Tätigkeiten einzubeziehen, die auch im
Zulassungsverfahren einbezogen wurden.

(4) Zur Ermittlung der von einer repräsentativen Person erhaltenen Exposition kann die
zuständige Behörde anordnen, dass der Strahlenschutzverantwortliche zu Tätigkeiten nach
Absatz 1 folgende Daten mindestens jährlich zu ermitteln und mitzuteilen hat:

1. falls radioaktive Stoffe abgeleitet werden, die zur Beschreibung der meteorologischen und
hydrologischen Ausbreitungsverhältnisse erforderlichen Daten, ergänzend zu den Angaben
nach § 103 Absatz 1,

2. Daten, die für eine Ermittlung der durch Direktstrahlung erzeugten Exposition der
repräsentativen Person geeignet sind.

(5) 1Die zuständige Behörde hat die von ihr ermittelten Expositionen der repräsentativen
Personen zu dokumentieren. 2Sie sind allen Interessenträgern auf Anfrage zur Verfügung zu
stellen. 3Jedenfalls für die Tätigkeiten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind die ermittelten
Expositionen jährlich zu veröffentlichen.

(6) Zuständig für die Ermittlung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist das Bundesamt für
Strahlenschutz, soweit die dort genannten Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände von Anlagen
oder Einrichtungen nach §§ 6, 7, 9 oder § 9b des Atomgesetzes ausgeübt werden.

§ 102 Zulässige Ableitungen radioaktiver Stoffe

(1) 1Für den Betrieb, die Stilllegung, den sicheren Einschluss und den Abbau von
kerntechnischen Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz zweiter
Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und Einrichtungen
legt die zuständige Behörde die zulässigen Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser
durch Begrenzung der Aktivitätskonzentrationen oder Aktivitätsmengen fest. 2Der Nachweis der
Einhaltung der Grenzwerte des § 99 Absatz 1 gilt als erbracht, wenn diese Begrenzungen nicht
überschritten werden.

(2) 1Bei Anlagen oder Einrichtungen nach Absatz 1, die keiner Genehmigung nach §§ 6, 7, 9 oder
9b des Atomgesetzes und keines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes
bedürfen, kann die zuständige Behörde von der Festlegung von Aktivitätsmengen und
Aktivitätskonzentrationen absehen und den Nachweis nach § 100 Absatz 1 zur Einhaltung der in
§ 99 Absatz 1 genannten Grenzwerte als erbracht ansehen, wenn die nach Anlage 11 Teil D 
zulässigen Aktivitätskonzentrationen für Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser aus 
Strahlenschutzbereichen der betreffenden Anlagen oder Einrichtungen im Jahresdurchschnitt 
nicht überschritten werden. 2Werden die Werte der Anlage 11 Teil D eingehalten, so ist davon 
auszugehen, dass die effektive Dosis durch Ableitungen radioaktiver Stoffe aus dieser Tätigkeit
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mit Luft oder Wasser den Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr jeweils nicht überschreitet. 
3Soweit die zuständige Behörde nichts anderes festlegt, sind die zulässigen 
Aktivitätskonzentrationen an der Grenze eines Strahlenschutzbereichs einzuhalten. 4Satz 1 findet 
keine Anwendung, wenn der zuständigen Behörde Anhaltspunkte vorliegen, dass die in § 99 
Absatz 1 genannten Grenzwerte oder die Grenzwerte des § 80 Absatz 1 und 2 des 
Strahlenschutzgesetzes an einem Standort durch Ableitungen oder Direktstrahlung aus in 
Absatz 1 genannten Anlagen oder Einrichtungen an diesem Standort oder anderen nach § 99 
Absatz 2 einzubeziehenden Standorten überschritten werden können. 

§ 103 Emissions- und Immissionsüberwachung

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Ableitungen aus
kerntechnischen Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz zweiter
Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und Einrichtungen

1. überwacht werden und
2. der zuständigen Behörde mindestens jährlich mitgeteilt werden; die Ableitungen sind nach Art

und Aktivität zu spezifizieren.
2Die zuständige Behörde kann von der Mitteilungspflicht ganz oder teilweise befreien, wenn sie 
auf andere Weise hinreichend abschätzen kann, dass die Grenzwerte des § 99 Absatz 1 unter 
Berücksichtigung von § 99 Absatz 2 durch die Ableitungen nicht überschritten werden. 3Satz 2 gilt 
nicht für Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität 
und von Anlagen zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe. 
(2) 1Die zuständige Behörde kann anordnen, dass bei dem Betrieb, der Stilllegung, dem sicheren
Einschluss und dem Abbau von kerntechnischen Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3
Satz 1 zweiter Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und
Einrichtungen die Aktivität von Proben aus der Umgebung sowie Ortsdosen zur Überwachung der 
Exposition durch Direktstrahlung nach einem festzulegenden Plan durch Messung bestimmt
werden und dass die Messergebnisse aufzuzeichnen, der zuständigen Behörde auf Verlangen
vorzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind. 2Die zuständige Behörde kann die
Stelle bestimmen, die die Messungen vorzunehmen hat.
(3) 1Zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Qualitätsstandards bei der Emissions- und
Immissionsüberwachung führen die in Anlage 12 genannten Verwaltungsbehörden des Bundes
als Leitstellen Vergleichsmessungen und Vergleichsanalysen durch. 2Die Leitstellen haben ferner
die Aufgabe, Probenahme-, Analyse- und Messverfahren zu entwickeln und festzulegen sowie die 
Daten der Emissions- und Immissionsüberwachung zusammenzufassen, aufzubereiten und zu 
dokumentieren. 3Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt stellt Radioaktivitätsstandards für
Vergleichsmessungen und Referenzmessfelder zur Messung der Gamma-Ortsdosisleistung der
Umgebungsstrahlung bereit.
(4) 1Zur Überprüfung der Emissionsmessungen nach Absatz 1 führt das Bundesamt für
Strahlenschutz Kontrollmessungen durch und teilt die Messergebnisse der zuständigen Behörde
mit. 2Im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz kann die zuständige Behörde oder 
eine von ihr beauftragte öffentliche Stelle im Einzelfall die Kontrollmessungen durchführen, wenn 
die Qualität der Messungen gewährleistet ist. 3Der Strahlenschutzverantwortliche und die von ihm
beauftragten Messstellen haben die Kontrollmessungen zu dulden. 4Der  Strahlenschutzverant-
wortliche hat zur Sicherung der Qualität seiner Emissionsmessungen an Vergleichsmessungen 
und Vergleichsanalysen des Bundesamtes für Strahlenschutz teilzunehmen. 5Die Qualität der
Kontrollmessungen ist ebenfalls durch Teilnahme an diesen Ringversuchen zu sichern. 6Für die 
Durchführung der Kontrollmessungen sowie für die Teilnahme an den Vergleichsmessungen und 
Vergleichsanalysen werden Gebühren und Auslagen erhoben.

§ 104 Begrenzung der Exposition durch Störfälle

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Planung baulicher oder
sonstiger technischer Schutzmaßnahmen gegen Störfälle in oder an einem Kernkraftwerk, das
der Erzeugung von Elektrizität dient, bis zur Stilllegung nach § 7 Absatz 3 des Atomgesetzes
unbeschadet der Forderungen des § 8 des Strahlenschutzgesetzes in der Umgebung der
Anlage durch Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung höchstens folgende Körperdosen
zugrunde gelegt werden:
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1. eine effektive Dosis von 50 Millisievert,
2. eine Organ-Äquivalentdosis der Schilddrüse von 150 Millisievert,
3. eine Organ-Äquivalentdosis der Haut, der Hände, der Unterarme, der Füße und Knöchel von

jeweils 500 Millisievert,
4. eine Organ-Äquivalentdosis der Augenlinse, der Keimdrüsen, der Gebärmutter und des

Knochenmarks (rot) von jeweils 50 Millisievert,
5. eine Organ-Äquivalentdosis der Knochenoberfläche von 300 Millisievert und
6. eine Organ-Äquivalentdosis des Dickdarms, der Lunge, des Magens, der Blase, der Brust, der

Leber, der Speiseröhre, der anderen Organe oder Gewebe gemäß Anlage 18 Teil C
Nummer 2 Fußnote 1, soweit nicht unter Nummer 4 genannt, von jeweils 150 Millisievert.

2Maßgebend für eine ausreichende Vorsorge gegen Störfälle nach Satz 1 ist der Stand von 
Wissenschaft und Technik. 3Die Genehmigungsbehörde kann diese Vorsorge insbesondere dann 
als getroffen ansehen, wenn der Antragsteller bei der Auslegung des Kernkraftwerks die Störfälle 
zugrunde gelegt hat, die nach den veröffentlichten Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke 
und den Interpretationen zu den Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke die Auslegung 
eines Kernkraftwerks bestimmen müssen. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für die Aufbewahrung bestrahlter Kernbrennstoffe nach § 6
des Atomgesetzes an den jeweiligen Standorten der nach § 7 des Atomgesetzes genehmigten
Kernkraftwerke sowie für Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung
radioaktiver Abfälle nach § 9a Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz zweiter Satzteil des
Atomgesetzes.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Planung von anderen
als in Absatz 1 Satz 1 genannten Anlagen nach § 7 Absatz 1 des Atomgesetzes sowie bei der
Planung der Stilllegung, des sicheren Einschlusses der endgültig stillgelegten Anlagen und des
Abbaus der Anlagen oder von Anlagenteilen nach § 7 Absatz 3 Satz 1 des Atomgesetzes
bauliche oder technische Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des potenziellen
Schadensausmaßes getroffen werden, um die Exposition bei Störfällen durch die Freisetzung
radioaktiver Stoffe in die Umgebung zu begrenzen. 2Die Genehmigungsbehörde legt Art und
Umfang der Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des Einzelfalls, insbesondere des
Gefährdungspotenzials der Anlage und der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls, fest.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für

1. die übrigen Tätigkeiten nach § 6 Absatz 1 und § 9 Absatz 1 des Atomgesetzes,
2. Abbau- und Stilllegungsmaßnahmen im Rahmen von Tätigkeiten nach § 6 Absatz 1 und § 9

Absatz 1 des Atomgesetzes,
3. Tätigkeiten nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes in Verbindung mit § 12

Absatz 4 des Strahlenschutzgesetzes, bei denen mit mehr als dem 107fachen der Freigrenzen
der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 als offener radioaktiver Stoff oder mit mehr als dem
1010fachen der Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 als umschlossener radioaktiver
Stoff umgegangen wird, es sei denn,
a) der Umgang mit den radioaktiven Stoffen in einem einzelnen Betrieb oder selbständigen

Zweigbetrieb, bei Nichtgewerbetreibenden am Ort der Tätigkeit des Antragstellers, erfolgt
in mehreren räumlich voneinander getrennten Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder
Einrichtungen,

b) die Aktivität der radioaktiven Stoffe in den einzelnen Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen
oder Einrichtungen überschreitet die genannten Vielfachen der Freigrenzen nicht und

c) es ist ausreichend sichergestellt, dass die radioaktiven Stoffe aus den einzelnen
Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen nicht zusammenwirken können.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Güter, die als gefährliche Güter nach § 2 des
Gefahrgutbeförderungsgesetzes befördert werden.
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(6) 1Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates Allgemeine
Verwaltungsvorschriften, in denen Schutzziele zur Störfallvorsorge nach den Absätzen 3 und 4
festgelegt werden. 2Zu berücksichtigen sind dabei die Eintrittswahrscheinlichkeit des
Schadensausmaßes und bei Tätigkeiten nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 des
Strahlenschutzgesetzes das Vielfache der Freigrenzen für offene und umschlossene radioaktive
Stoffe.

Abschnitt 7 

Vorkommnisse 

§ 105 Vorbereitende Maßnahmen zur Vermeidung, zum Erkennen und zur Eindämmung der
Auswirkungen eines Vorkommnisses bei der Anwendung am Menschen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen in systematischer Weise geeignete
Maßnahmen getroffen werden, um

1. ein Vorkommnis zu vermeiden,
2. ein Vorkommnis zu erkennen und
3. im Falle eines Vorkommnisses die nachteiligen Auswirkungen so gering wie möglich zu

halten.
(2) Bei der Wahl der Maßnahmen ist dem mit der Tätigkeit verbundenen Risiko Rechnung zu
tragen.

§ 106 Vorbereitende Maßnahmen für Notfälle oder Störfälle

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass den für den Katastrophenschutz
und den für die öffentliche Sicherheit zuständigen Behörden die notwendigen Informationen und
die erforderliche Beratung für deren Planungen zur Abwehr von Gefahren durch ionisierende
Strahlung und zur Begrenzung oder Beseitigung der nachteiligen Auswirkungen eines Notfalls
oder Störfalls gegeben werden. 2Darüber hinaus hat der Strahlenschutzverantwortliche dafür zu
sorgen, dass den nach § 115 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des Strahlenschutzgesetzes
verantwortlichen Behörden und Organisationen die notwendigen Informationen und die
erforderliche Beratung gegeben werden, die diese für die im Rahmen der Notfallvorsorge
vorgesehene Unterrichtung, Aus- und Fortbildung von Personen benötigen, die als Einsatzkräfte
oder als nach § 113 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 des Strahlenschutzgesetzes verantwortliche
Personen für Einsätze bei Notfällen im Zusammenhang mit Tätigkeiten des
Strahlenschutzverantwortlichen vorgesehen sind.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat des Weiteren dafür zu sorgen, dass das zur
Eindämmung und Beseitigung der durch Notfälle oder Störfälle auf dem Betriebsgelände
entstandenen Gefahren erforderliche geschulte Personal und die erforderlichen Hilfsmittel
vorgehalten werden. 2Er hat deren Einsatzfähigkeit der zuständigen Behörde nachzuweisen.
3Dies kann auch dadurch geschehen, dass ein Anspruch auf Einsatz einer für die Erfüllung dieser
Aufgaben geeigneten Institution nachgewiesen wird.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden

1. auf den Umgang mit radioaktiven Stoffen, deren Aktivitäten die Freigrenzen der Anlage 4
Tabelle 1 Spalte 2 um nicht mehr überschreiten als das
a) 107fache, wenn es sich um offene radioaktive Stoffe handelt,
b) 1010fache, wenn es sich um umschlossene radioaktive Stoffe handelt, und

2. auf den Betrieb von Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern sowie Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung, falls deren Errichtung keiner Genehmigung nach § 10 des
Strahlenschutzgesetzes bedarf.

2Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn in dem einzelnen Betrieb oder selbständigen Zweigbetrieb, 
bei Nichtgewerbetreibenden am Ort der Tätigkeit des Antragstellers, mit radioaktiven Stoffen in 
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mehreren räumlich voneinander getrennten Anlagen oder Einrichtungen umgegangen wird, die 
Aktivität der radioaktiven Stoffe in den einzelnen Anlagen oder Einrichtungen die Werte des 
Satzes 1 nicht überschreitet und ausreichend sichergestellt ist, dass die radioaktiven Stoffe aus 
den einzelnen Anlagen oder Einrichtungen nicht zusammenwirken können. 

(4) 1Soweit die für den Katastrophenschutz oder die für die öffentliche Sicherheit zuständige
Behörde einen externen Notfallplan nach § 101 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes für den Fall
eines Notfalls aufgestellt hat, hat der Strahlenschutzverantwortliche des Weiteren dafür zu
sorgen, dass die Bevölkerung, die bei einem Notfall betroffen sein könnte, in geeigneter Weise
und unaufgefordert mindestens alle fünf Jahre über die Sicherheitsmaßnahmen, geplante
Maßnahmen zur Warnung und zum Schutz der Bevölkerung sowie Empfehlungen für das
Verhalten bei möglichen Notfällen informiert wird. 2Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür
zu sorgen, dass diese Informationen jedermann zugänglich gemacht werden und jederzeit im
Internet abrufbar sind. 3Die Informationen ergänzen die Informationen der zuständigen Stellen
des Bundes und der Länder nach § 105 des Strahlenschutzgesetzes und müssen sich auf die in
Anlage 13 aufgeführten Angaben erstrecken. 4Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu
sorgen, dass seine Informationen bei wesentlichen Änderungen, die Auswirkungen auf die
Sicherheit oder den Schutz der Bevölkerung haben, auf den neuesten Stand gebracht werden.
5Soweit die Informationen zum Schutz der Öffentlichkeit bestimmt sind, hat der
Strahlenschutzverantwortliche sie mit den für den Katastrophenschutz und den für die öffentliche
Sicherheit zuständigen Behörden abzustimmen. 6Der Strahlenschutzverantwortliche hat die Art
und Weise, in der die Informationen zu geben, zu wiederholen und auf den neuesten Stand zu
bringen sind, mit den für den Katastrophenschutz und den für die öffentliche Sicherheit
zuständigen Behörden abzustimmen.

§ 107 Maßnahmen bei einem Notfall oder Störfall

Über § 72 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes hinaus hat der Strahlenschutzverantwortliche 
dafür zu sorgen, dass bei einem Notfall oder Störfall unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen 
zur Verringerung der Folgen des Notfalls oder Störfalls getroffen werden. 

§ 108 Meldung eines bedeutsamen Vorkommnisses

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Eintritt eines Notfalls,
Störfalls oder eines sonstigen bedeutsamen Vorkommnisses der zuständigen Behörde
unverzüglich gemäß Absatz 2 gemeldet wird. 2Ein sonstiges Vorkommnis ist insbesondere dann
bedeutsam, wenn ein in den Anlagen 14 oder 15 genanntes Kriterium erfüllt ist.

(2) 1Die Meldung hat alle verfügbaren Angaben zu enthalten, die für die Bewertung des
bedeutsamen Vorkommnisses erforderlich sind. 2Soweit möglich, sind die Ursachen und
Auswirkungen sowie die Maßnahmen zur Behebung der Auswirkungen und zur Vermeidung
derartiger Vorkommnisse anzugeben.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass ergänzende Angaben, die zur
vollständigen Bewertung erforderlich sind, nach Abschluss der Untersuchung nach § 109
Absatz 1 unverzüglich der zuständigen Behörde vorgelegt werden. 2Er hat dafür zu sorgen, dass
der zuständigen Behörde spätestens sechs Monate nach Eintritt des bedeutsamen
Vorkommnisses eine vollständige und zusammenfassende Meldung einschließlich der Darlegung
der Maßnahmen zur Behebung der Auswirkungen und zur Vermeidung derartiger Vorkommnisse
vorgelegt wird. 3Die zuständige Behörde kann einer späteren Vorlage zustimmen.

(4) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Eintritt eines Notfalls,
Störfalls oder, falls erforderlich, eines sonstigen bedeutsamen Vorkommnisses unverzüglich nach
Kenntnis auch der für den Katastrophenschutz und der für die öffentliche Sicherheit zuständigen
Behörde gemeldet wird. 2Der Strahlenschutzverantwortliche hat des Weiteren dafür zu sorgen,
dass der Eintritt eines bedeutsamen Vorkommnisses, das zu einem überregionalen oder
regionalen Notfall führen kann oder geführt hat, unverzüglich nach Kenntnis auch dem
radiologischen Lagezentrum des Bundes nach § 106 des Strahlenschutzgesetzes gemeldet wird.
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§ 109 Untersuchung, Aufzeichnung und Aufbewahrung

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Ursachen und Auswirkungen
eines Vorkommnisses unverzüglich in systematischer Weise untersucht werden.

(2) Unbeschadet des § 90 Absatz 2 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass das Eintreten eines Vorkommnisses, die
Ergebnisse der Untersuchung nach Absatz 1 sowie die zur Behebung der Auswirkungen und zur
Vermeidung eines Vorkommnisses getroffenen Maßnahmen unverzüglich aufgezeichnet werden.

(3) Unbeschadet des § 90 Absatz 2 Satz 3 des Strahlenschutzgesetzes hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass die Aufzeichnungen nach Absatz 2 vor dem
Zugriff Unbefugter geschützt werden.

(4) 1Unbeschadet des § 90 Absatz 2 Satz 2, 4 und 5 des Strahlenschutzgesetzes hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass die Aufzeichnungen nach Absatz 2 30 Jahre
lang aufbewahrt und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt werden. 2Die
Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Eintritt des Vorkommnisses.

§ 110 Aufgaben der zuständigen Aufsichtsbehörden

(1) Im Rahmen der strahlenschutzrechtlichen Aufsicht erfasst, prüft und bewertet die zuständige
Behörde Meldungen nach § 108.

(2) 1Die zuständige Behörde

1. informiert unverzüglich das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit über ein bedeutsames Vorkommnis und

2. übermittelt bei einem bedeutsamen Vorkommnis bei medizinischer Exposition und bei
Exposition der untersuchten Person bei einer nichtmedizinischen Anwendung unverzüglich die
Informationen über das bedeutsame Vorkommnis in pseudonymisierter Form an die zentrale
Stelle nach § 111.

2Im Falle der Zuständigkeit einer Landesbehörde erfolgt die Information nach Satz 1 Nummer 1 
durch die zuständige oberste Landesbehörde. 

(3) 1Betrifft ein bedeutsames Vorkommnis bei medizinischer Exposition eine Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung, so
informiert die zuständige Behörde unverzüglich die für die Genehmigung oder Anzeige der
Anwendung zuständige Behörde über den Sachverhalt. 2Sie übermittelt hierbei auch die
Information über den Strahlenschutzverantwortlichen und die Genehmigung nach § 31 Absatz 1
oder die Anzeige nach § 32 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes.

§ 111 Aufgaben der zentralen Stelle

(1) Die zentrale Stelle

1. richtet ein elektronisches System zur Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von
Informationen über bedeutsame Vorkommnisse bei medizinischer Exposition und bei
Exposition der untersuchten Person bei einer nichtmedizinischen Anwendung ein und betreibt
dieses,

2. bestimmt Verfahren, Form und Inhalt der Übermittlung von Informationen nach § 110 Absatz 2
Satz 1 Nummer 2,

3. erfasst und verarbeitet Informationen über ein bedeutsames Vorkommnis und wertet diese
insbesondere im Hinblick auf die Übertragbarkeit und Bedeutsamkeit der Erkenntnisse auf
andere Anwendungen und andere Anwender aus,

4. informiert das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
unverzüglich über ihr vorliegende Informationen und ihre Auswertung zu einem bedeutsamen
Vorkommnis,

5. macht dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie den
zuständigen Behörden die in dem System nach Nummer 1 enthaltenen Informationen
zugänglich, soweit dies für deren Aufgabenerfüllung erforderlich ist,
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6. führt eine regelmäßige systematische wissenschaftliche Aufarbeitung der durchgeführten
Auswertungen durch und veröffentlicht die Ergebnisse einschließlich der daraus abgeleiteten
Empfehlungen für den Strahlenschutz und

7. tauscht Informationen mit den für die Meldeverfahren nach Medizinprodukterecht und
Arzneimittelrecht zuständigen Stellen sowie mit weiteren im Bereich der Sicherheit von
Arzneimitteln und Medizinprodukten tätigen Stellen aus und berücksichtigt deren Erkenntnisse
bei ihrer Auswertung und wissenschaftlichen Aufarbeitung.

(2) Zentrale Stelle ist das Bundesamt für Strahlenschutz.

§ 112 Meldung und Erfassung von Vorkommnissen nach anderen Rechtsvorschriften

(1) Die Vorschriften zur Meldung und Erfassung von Vorkommnissen nach Arzneimittelrecht und
Medizinprodukterecht bleiben unberührt.

(2) Die §§ 108 bis 110 finden im Anwendungsbereich der Atomrechtlichen
Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung keine Anwendung.

§ 113 Ausnahme

Dieser Abschnitt findet keine Anwendung beim anzeigebedürftigen Betrieb eines Luftfahrzeugs 
oder eines Raumfahrzeugs. 

Abschnitt 8 

Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen 

Unterabschnitt 1 

Technische Anforderungen 

§ 114 Anforderungen an die Ausrüstung bei der Anwendung am Menschen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine Röntgeneinrichtung zur
Anwendung am Menschen nur verwendet wird, wenn sie

1. über eine Funktion verfügt, die die Parameter zur Ermittlung der bei der Anwendung
erhaltenen Exposition der untersuchten oder behandelten Person anzeigt, oder, falls dies
nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, mit der die erhaltene Exposition der
untersuchten oder behandelten Person auf andere Weise ermittelt werden kann,

2. über eine Funktion verfügt, die die Parameter, die zur Ermittlung der Exposition der
untersuchten oder behandelten Person erforderlich sind, elektronisch aufzeichnet und für die
Qualitätssicherung elektronisch nutzbar macht,

3. im Falle der Verwendung zur Durchleuchtung über eine Funktion zur elektronischen
Bildverstärkung und zur automatischen Dosisleistungsregelung oder über eine andere,
mindestens gleichwertige Funktion verfügt,

4. im Falle der Verwendung zur Durchleuchtung bei Interventionen neben der Vorrichtung oder
Funktion nach Nummer 1 über eine Funktion verfügt, die der Person nach § 145 durchgängig
während der Anwendung die Parameter zur Ermittlung der Exposition der untersuchten
Person anzeigt.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlung oder eine Bestrahlungsvorrichtung, die jeweils eine Photonen- oder
Teilchenenergie von mindestens 1 Megaelektronenvolt bereitstellt, zur Behandlung von Personen
nur verwendet wird, wenn sie die Überprüfung der Parameter zur Bestimmung der
Dosisverteilung ermöglicht.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlung zur Untersuchung von Personen nur verwendet wird, wenn sie über eine
Funktion verfügt, die der Person nach § 145 die Parameter zur Ermittlung der Exposition der
untersuchten Person anzeigt, oder, falls dies nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, mit
der die erhaltene Exposition der untersuchten Person auf andere Weise unmittelbar ermittelt
werden kann.
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§ 115 Qualitätssicherung vor Inbetriebnahme; Abnahmeprüfung

(1) Bei Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Bestrahlungsvorrichtungen,
Röntgeneinrichtungen und sonstigen Vorrichtungen und Geräten, die bei der Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen verwendet werden, hat der
Strahlenschutzverantwortliche vor der Inbetriebnahme sicherzustellen, dass die für die
Anwendung erforderliche Qualität im Sinne des § 14 Absatz 1 Nummer 5 des
Strahlenschutzgesetzes erreicht wird und zu diesem Zweck unter seiner Einbindung eine
Abnahmeprüfung durch den jeweiligen Hersteller oder Lieferanten der einzelnen Komponenten
durchgeführt wird.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass als Teil der Abnahmeprüfung die
Bezugswerte für die Konstanzprüfung nach § 116 bestimmt werden.

(3) Ist die Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, die Bestrahlungsvorrichtung, die
Röntgeneinrichtung oder eine sonstige Vorrichtung oder ein Gerät Teil eines Gesamtsystems für
die Anwendung am Menschen, so hat der Strahlenschutzverantwortliche auch für das
Gesamtsystem durch eine Prüfung sicherzustellen, dass die für die Anwendung erforderliche
Qualität im Sinne des § 14 Absatz 1 Nummer 5 des Strahlenschutzgesetzes erreicht wird.

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend nach jeder Änderung einer Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlung, Bestrahlungsvorrichtung, einer Röntgeneinrichtung, einer sonstigen
Vorrichtung oder eines Gerätes nach Absatz 1, welche die für die Anwendung erforderliche
Qualität im Sinne des § 14 Absatz 1 Nummer 5 des Strahlenschutzgesetzes beeinflussen kann.
2In diesem Fall kann sich die Prüfung auf die Änderung und deren Auswirkungen beschränken.
3Ist die Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder Lieferanten nicht mehr möglich, so hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass eine gleichwertige Prüfung durch eine
Person mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz durchgeführt wird.

§ 116 Konstanzprüfung

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass für Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung, Bestrahlungsvorrichtungen, Röntgeneinrichtungen oder sonstige
Vorrichtungen oder Geräte nach § 115 Absatz 1 nach der Inbetriebnahme regelmäßig und in den
erforderlichen Zeitabständen geprüft wird, ob die für die Anwendung erforderliche Qualität im
Sinne des § 14 Absatz 1 Nummer 5 des Strahlenschutzgesetzes weiterhin erreicht wird
(Konstanzprüfung). 2Hierzu ist insbesondere zu prüfen, ob die Bezugswerte, die nach § 115
Absatz 2 in der letzten Abnahmeprüfung erhoben wurden, eingehalten werden.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Konstanzprüfung die
Prüfmittel verwendet werden, die bei der Abnahmeprüfung für die Bestimmung der Bezugswerte
nach § 115 Absatz 2 verwendet wurden. 2Die zuständige Behörde kann im Einzelfall der
Verwendung anderer Prüfmittel zustimmen, wenn die Verwendung der bei der Abnahmeprüfung
verwendeten Prüfmittel zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des angezeigten oder
genehmigten Betriebs führen würde.

(3) In Fällen des § 115 Absatz 3 ist zudem zu prüfen, ob auch das Gesamtsystem die für die
Anwendung erforderliche Qualität im Sinne des § 14 Absatz 1 Nummer 5 des
Strahlenschutzgesetzes weiterhin erreicht.

(4) Wird die erforderliche Qualität im Sinne des § 14 Absatz 1 Nummer 5 des
Strahlenschutzgesetzes nicht mehr erreicht, so hat der Strahlenschutzverantwortliche dafür zu
sorgen, dass die Ursache unverzüglich ermittelt und beseitigt wird.

§ 117 Aufzeichnungen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Inhalt, Ergebnis und Zeitpunkt
der Prüfungen nach den §§ 115 und 116 Absatz 1 und 3 unverzüglich aufgezeichnet werden.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Aufzeichnungen aufbewahrt
werden,
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1. bei Prüfungen nach § 115 für die Dauer des Betriebes, mindestens jedoch drei Jahre nach
dem Abschluss der nächsten vollständigen Abnahmeprüfung,

2. bei Prüfungen nach § 116 zehn Jahre nach Abschluss der Prüfung.
2Die zuständige Behörde kann Abweichungen von den Aufbewahrungsfristen festlegen.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat die Aufzeichnungen der zuständigen Behörde und der
ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle auf Verlangen vorzulegen.

§ 118 Bestandsverzeichnis

Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass ein aktuelles Bestandsverzeichnis 
über die bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen 
eingesetzten Ausrüstungen, Geräte und Vorrichtungen geführt und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorgelegt wird; das Bestandsverzeichnis nach § 13 der Verordnung über das 
Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten kann herangezogen werden. 

Unterabschnitt 2 

Anforderungen im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen 

§ 119 Rechtfertigende Indikation

(1) Der die rechtfertigende Indikation stellende Arzt oder Zahnarzt hat neben der Einhaltung der
Anforderungen nach § 83 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes zu prüfen, ob es sich bei der
vorgesehenen Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe um ein anerkanntes
Verfahren nach den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaften oder um einen
Heilversuch handelt, dessen Durchführung durch den Arzt oder Zahnarzt besonders zu
begründen ist.

(2) Eine rechtfertigende Indikation ist auch dann zu stellen, wenn eine Anforderung eines
überweisenden Arztes oder Zahnarztes vorliegt.

(3) 1Der die rechtfertigende Indikation stellende Arzt oder Zahnarzt hat vor der Anwendung,
erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit dem überweisenden Arzt oder Zahnarzt, die
verfügbaren Informationen über bisherige medizinische Erkenntnisse heranzuziehen, um jede
unnötige Exposition zu vermeiden. 2Zu diesem Zweck ist die zu untersuchende oder zu
behandelnde Person über frühere Anwendungen ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe,
die für die vorgesehene Anwendung von Bedeutung sein können, zu befragen.

§ 120 Schutz von besonderen Personengruppen

(1) 1Der anwendende Arzt oder Zahnarzt hat vor einer Anwendung ionisierender Strahlung oder
radioaktiver Stoffe gebärfähige Personen, erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit einem
überweisenden Arzt, zu befragen, ob eine Schwangerschaft besteht oder bestehen könnte. 2Bei
bestehender oder nicht auszuschließender Schwangerschaft ist die Dringlichkeit der Anwendung
zu prüfen. 3Bei der Anwendung offener radioaktiver Stoffe gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend
für stillende Personen.

(2) 1Der anwendende Arzt oder Zahnarzt hat bei Personen, bei denen trotz bestehender oder
nicht auszuschließender Schwangerschaft die Anwendung ionisierender Strahlung oder
radioaktiver Stoffe geboten ist, alle Möglichkeiten zur Herabsetzung der Exposition dieser Person
und insbesondere des ungeborenen Kindes auszuschöpfen. 2Bei der Anwendung offener
radioaktiver Stoffe gilt Satz 1 entsprechend für stillende Personen.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Anwendung ionisierender
Strahlung oder radioaktiver Stoffe an Personen unter 18 Jahren geeignete Verfahren sowie
Ausrüstungen, Geräte und Vorrichtungen verfügbar sind und eingesetzt werden, um der
besonderen Strahlenempfindlichkeit dieser Personen Rechnung zu tragen.
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§ 121 Maßnahmen bei der Anwendung

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass für Untersuchungen und
Behandlungen mit ionisierender Strahlung oder radioaktiven Stoffen schriftliche
Arbeitsanweisungen erstellt werden. 2Diese sind für die Personen, die bei diesen Anwendungen
tätig sind, zur jederzeitigen Einsicht bereitzuhalten und auf Anforderung der zuständigen Behörde
und der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle vorzulegen.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass ein Arzt nach § 145 Absatz 1
Nummer 1 und ein Medizinphysik-Experte für Personen, deren Behandlung mit ionisierender
Strahlung oder radioaktiven Stoffen individuell festzulegen ist, einen auf diese Person bezogenen
Bestrahlungsplan schriftlich festlegen. 2In den Bestrahlungsplan sind alle
Behandlungsbedingungen aufzunehmen, insbesondere die nach den Erfordernissen der
medizinischen Wissenschaft individuell festzulegende Dosis im Zielvolumen oder die Aktivität des
eingesetzten radioaktiven Stoffes.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei Behandlungen, denen ein
individueller Bestrahlungsplan zugrunde liegt, die Einhaltung aller im Bestrahlungsplan
festgelegten Bedingungen überprüft wird. 2Die Überprüfung erfolgt vor Beginn

1. der ersten Bestrahlung oder nach Änderung des Bestrahlungsplans durch einen Arzt nach
§ 145 Absatz 1 Nummer 1 und einen Medizinphysik-Experten,

2. jeder weiteren Bestrahlung durch einen Arzt nach § 145 Absatz 1 Nummer 1 oder eine Person
nach § 145 Absatz 2 Nummer 2 oder 3.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass über jede Behandlung ein
Protokoll erstellt wird.

§ 122 Beschränkung der Exposition

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Maßnahmen ergriffen werden,
um die Exposition von Betreuungs- und Begleitpersonen zu beschränken. 2Er hat dafür zu
sorgen, dass innerhalb von sechs Monaten nach Aufnahme einer Tätigkeit geprüft wird, ob die
Festlegung von Dosisrichtwerten für die Exposition von Betreuungs- und Begleitpersonen ein
geeignetes Instrument zur Optimierung des Strahlenschutzes ist. 3Der
Strahlenschutzverantwortliche hat auch dafür zu sorgen, dass ein Leitfaden für den
Strahlenschutz von Betreuungs- und Begleitpersonen erstellt wird.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass für jede Art der Untersuchung
und Behandlung die Expositionen der Personen, an denen ionisierende Strahlung oder
radioaktive Stoffe angewendet werden, regelmäßig ausgewertet und bewertet wird.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die diagnostischen
Referenzwerte nach § 125 Absatz 1 Satz 1 bei Untersuchungen von Personen mit radioaktiven
Stoffen oder ionisierender Strahlung zugrunde gelegt werden.

(4) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine Person, die mit
radioaktiven Stoffen behandelt wurde, erst dann aus dem Strahlenschutzbereich entlassen wird,
wenn davon ausgegangen werden kann, dass hierdurch für Angehörige und Dritte eine effektive
Dosis von nicht mehr als 1 Millisievert auftreten kann. 2Ist im Einzelfall eine Entlassung aus
medizinischen Gründen vor diesem Zeitpunkt erforderlich, so hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass dies schriftlich begründet und der
zuständigen Behörde mitgeteilt wird.

§ 123 Anforderungen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur
Teleradiologie

(1) Der Teleradiologe hat bei der Durchführung der Untersuchung

1. nach eingehender Beratung mit dem Arzt, der nach § 14 Absatz 2 Nummer 3 des
Strahlenschutzgesetzes am Ort der technischen Durchführung anwesend zu sein hat, die
rechtfertigende Indikation zu stellen,
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2. die Untersuchungsergebnisse zu befunden und
3. mithilfe elektronischer Datenübertragung und Telekommunikation insbesondere zur

rechtfertigenden Indikation und Befundung unmittelbar in Verbindung zu stehen mit der
Person, die nach § 14 Absatz 2 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes die technische
Durchführung der Untersuchung vorzunehmen hat, und mit dem Arzt, der nach § 14 Absatz 2
Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes am Ort der technischen Durchführung anwesend zu
sein hat.

(2) Der Arzt, der nach § 14 Absatz 2 Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes am Ort der
technischen Durchführung anwesend zu sein hat, hat bei der Durchführung der Untersuchung in
der Teleradiologie insbesondere die zur Feststellung der rechtfertigenden Indikation
erforderlichen Angaben zu ermitteln und an den Teleradiologen weiterzuleiten.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die technische Durchführung bei
der Anwendung von ionisierender Strahlung am Menschen in der Teleradiologie durch nach
§ 145 Absatz 2 Nummer 2 oder 3 berechtigte Personen vorgenommen wird.

(4) 1Beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Teleradiologie hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass bei der an dem Teleradiologiesystem jeweils
beteiligten anderen Einrichtung Kopien der Aufzeichnungen über die Qualitätssicherung vor
Inbetriebnahme nach § 115 und über die Konstanzprüfungen nach § 116 sowie über die
Sachverständigenprüfungen nach § 88 Absatz 4 Nummer 1 aller zum System gehörenden
Röntgeneinrichtungen zur Einsicht verfügbar sind. 2Die Pflicht kann auch durch das Bereithalten
der Aufzeichnungen in elektronischer Form erfüllt werden.

§ 124 Informationspflichten

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine Person, an der ionisierende
Strahlung oder radioaktive Stoffe angewendet werden, vor der Anwendung über das Risiko der
Strahlenanwendung informiert wird.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Betreuungs- oder
Begleitpersonen vor dem Betreten des Kontrollbereichs

1. über mögliche Gefahren der Exposition aufgeklärt werden und
2. geeignete schriftliche Hinweise angeboten und auf Wunsch ausgehändigt bekommen.
(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass nach der Anwendung
radioaktiver Stoffe der Person, an der die Stoffe angewendet wurden, sowie der Betreuungs-
oder Begleitperson geeignete schriftliche Hinweise ausgehändigt werden, um die von der Person
ausgehende Exposition oder die Kontamination der Angehörigen, Dritter oder der Umwelt zu
vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. 2Dies gilt nicht, wenn eine solche Exposition
oder Kontamination ausgeschlossen werden kann oder die Person weiter stationär aufgenommen
wird.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine Person nach einer
Behandlung mit ionisierender Strahlung oder radioaktiven Stoffen, die eine Überprüfung des
langfristigen Erfolgs der Strahlenbehandlung erfordert, über geeignete Zeitabstände für die
Überprüfung informiert wird.

§ 125 Diagnostische Referenzwerte; Bevölkerungsdosis

(1) 1Das Bundesamt für Strahlenschutz ermittelt, erstellt und veröffentlicht diagnostische 
Referenzwerte für Untersuchungen mit ionisierender Strahlung und radioaktiven Stoffen. 2Das 
Bundesamt für Strahlenschutz kann für die Ermittlung die Daten heranziehen, die der 
zuständigen Behörde nach § 130 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 von den ärztlichen und 
zahnärztlichen Stellen übermittelt werden. 3Zu diesem Zweck übermittelt die zuständige Behörde 
dem Bundesamt für Strahlenschutz einmal pro Jahr die von den ärztlichen und zahnärztlichen 
Stellen erfassten Daten zur Exposition.
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(2) Das Bundesamt für Strahlenschutz prüft spätestens drei Jahre nach der letzten
Veröffentlichung, ob die diagnostischen Referenzwerte aktualisiert werden müssen und
aktualisiert sie gegebenenfalls.

(3) Das Bundesamt für Strahlenschutz ermittelt mindestens alle zwei Jahre die medizinische
Exposition der Bevölkerung und ausgewählter Bevölkerungsgruppen.

§ 126 Risikoanalyse vor Strahlenbehandlungen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass vor dem erstmaligen Einsatz
oder einer wesentlichen Änderung eines Behandlungsverfahrens mit radioaktiven Stoffen oder
ionisierender Strahlung eine Analyse zur Identifikation und Bewertung der Gefahr
unbeabsichtigter Expositionen der behandelten Person durchgeführt wird.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der Analyse

1. aufgezeichnet werden,
2. zehn Jahre lang aufbewahrt werden und
3. der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt werden.
§ 127 Aufbewahrung, Weitergabe und Übermittlung von Aufzeichnungen, Röntgenbildern,
digitalen Bilddaten und sonstigen Untersuchungsdaten

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Aufzeichnungen nach § 85
Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes, Röntgenbilder, digitale Bilddaten und sonstige
Untersuchungsdaten so aufbewahrt werden, dass während der Dauer der Aufbewahrungsfrist
nach § 85 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes sichergestellt ist, dass

1. sie jederzeit innerhalb angemessener Zeit verfügbar sind und bei elektronischer
Aufbewahrung unmittelbar lesbar gemacht werden können und

2. keine Informationsänderungen oder -verluste eintreten können.
(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Aufbewahrung der
Aufzeichnungen nach § 85 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes sowie bei der
Aufbewahrung von Personendaten, Röntgenbildern, digitalen Bilddaten und sonstigen
Untersuchungsdaten auf elektronischen Datenträgern durch geeignete Maßnahmen sichergestellt
ist, dass

1. der Urheber, der Entstehungsort und der Entstehungszeitpunkt eindeutig erkennbar sind,
2. nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen als solche erkennbar sind und mit Angaben zu

Urheber und Zeitpunkt der nachträglichen Änderungen oder Ergänzungen aufbewahrt werden
und

3. während der Dauer der Aufbewahrung die Verknüpfung der Personendaten mit dem
erhobenen Befund, den Daten, die den Bilderzeugungs- und Bildverarbeitungsprozess
beschreiben, den Bilddaten und den sonstigen Aufzeichnungen nach § 85 Absatz 1 Satz 1
des Strahlenschutzgesetzes jederzeit hergestellt werden kann.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Aufbewahrung von
Röntgenbildern, digitalen Bilddaten und sonstigen Untersuchungsdaten auf elektronischen
Datenträgern sichergestellt ist, dass

1. alle erhobenen Daten, die zur Befundung genutzt wurden oder die nach den Erfordernissen
der medizinischen Wissenschaft zur Befundung, zur Verlaufsbeurteilung oder zur Vermeidung
weiterer Expositionen erforderlich sind, aufbewahrt werden und

2. Daten, die den Prozess der Erzeugung und Verarbeitung der Röntgenbilder, digitalen
Bilddaten und sonstigen Untersuchungsdaten beschreiben, aufbewahrt werden, sofern sie
dazu dienen, den Inhalt der in Nummer 1 genannten Daten nachzuvollziehen.

2Daten können komprimiert werden, wenn sichergestellt ist, dass die diagnostische Aussagekraft 
erhalten bleibt. 
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(4) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat bei der Weitergabe oder Übermittlung von Daten nach
§ 85 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes dafür zu sorgen, dass die Daten mit den
Ursprungsdaten übereinstimmen und für den Adressaten lesbar sind. 2Die Röntgenbilder,
digitalen Bilddaten und sonstigen Untersuchungsdaten müssen zur Befundung geeignet sein.

§ 128 Bestimmung von ärztlichen und zahnärztlichen Stellen zur Qualitätssicherung

(1) Zur Sicherung der Qualität bei der Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver
Stoffe am Menschen bestimmt die zuständige Behörde für ihren Zuständigkeitsbereich ärztliche
und zahnärztliche Stellen.

(2) Eine ärztliche oder zahnärztliche Stelle darf nur bestimmt werden, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erforderliche Unabhängigkeit ergeben,

2. die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche personelle, technische und
organisatorische Ausstattung zur Verfügung steht,

3. die für die Stelle tätigen Personen über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung zur
Wahrnehmung der Aufgaben der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle verfügen,

4. die Arbeitsweise der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle und die Art und Weise der
Durchführung der Prüfungen nach § 130 Absatz 1 und 2 die ordnungsgemäße Wahrnehmung
der Aufgaben einschließlich der Beachtung der Erfordernisse der medizinischen Wissenschaft
erwarten lassen und

5. angemessene Maßnahmen zur Qualitätssicherung ihrer Prüfungen zur Verfügung stehen.
§ 129 Mitteilung der Aufnahme und Beendigung einer Tätigkeit an eine ärztliche oder
zahnärztliche Stelle

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass

1. die Aufnahme einer Tätigkeit im Zusammenhang mit der Anwendung ionisierender Strahlung
oder radioaktiver Stoffe am Menschen, die einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1
Nummer 1, 2, 3 oder Nummer 4 des Strahlenschutzgesetzes oder einer Anzeige nach § 19
Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes bedarf, unverzüglich einer von der zuständigen Behörde
bestimmten ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle mitgeteilt wird und

2. ein Abdruck der Mitteilung der zuständigen Behörde übersandt wird.
2Bei einer wesentlichen Änderung einer Tätigkeit gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass

1. die Beendigung einer Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 unverzüglich einer von der
zuständigen Behörde bestimmten ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle mitgeteilt wird und

2. ein Abdruck der Mitteilung der zuständigen Behörde übersandt wird.
§ 130 Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch ärztliche und zahnärztliche Stellen

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche unterliegt der von der ärztlichen und zahnärztlichen Stelle
durchzuführenden Prüfung zur Qualitätssicherung. 2Die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen
prüfen im Rahmen der Qualitätssicherung insbesondere, ob

1. die jeweilige Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen
gerechtfertigt ist und bei der Anwendung die Erfordernisse der medizinischen Wissenschaft
beachtet werden,

2. die eingesetzten Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Bestrahlungsvorrichtungen,
sonstige Geräte oder Ausrüstungen sowie die im Zusammenhang damit angewendeten
Verfahren den nach dem Stand von Wissenschaft und Technik jeweils notwendigen
Qualitätsstandards entsprechen, um deren Exposition so gering wie möglich zu halten,

3. die eingesetzten Röntgeneinrichtungen und die im Zusammenhang damit angewendeten
Verfahren den nach dem Stand der Technik jeweils notwendigen Qualitätsstandards
entsprechen, um deren Exposition so gering wie möglich zu halten,

4. die diagnostischen Referenzwerte nicht ungerechtfertigt überschritten werden,
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5. ein Verfahren vorliegt, mit dem Vorkommnisse bei der Anwendung ionisierender Strahlung
oder radioaktiver Stoffe am Menschen in systematischer Weise erkannt und bearbeitet
werden, und

6. schriftliche Arbeitsanweisungen gemäß § 121 Absatz 1 Satz 1 erstellt wurden.
3Sofern bei dem Strahlenschutzverantwortlichen radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung 
zum Zweck der medizinischen Forschung angewendet werden, prüfen die ärztlichen und 
zahnärztlichen Stellen, ob das Forschungsvorhaben unter Beachtung der Erfordernisse der 
medizinischen Wissenschaft im Hinblick auf den Strahlenschutz ordnungsgemäß durchgeführt 
worden ist. 

(2) Die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen schlagen dem Strahlenschutzverantwortlichen
Möglichkeiten zur Optimierung der Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe
am Menschen vor und prüfen, ob und wieweit die Vorschläge umgesetzt werden.

(3) 1Die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen haben der zuständigen Behörde Folgendes
mitzuteilen:

1. die Ergebnisse der Prüfungen,
2. eine Zusammenstellung der bei den Prüfungen erfassten Daten zur Exposition,
3. eine ständige, ungerechtfertigte Überschreitung der bei der Untersuchung zugrunde zu

legenden diagnostischen Referenzwerte und
4. eine Nichtbeachtung der Optimierungsvorschläge.
2Personenbezogene Daten der untersuchten oder behandelten Personen dürfen nicht übermittelt 
werden. 

(4) 1Die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen dürfen die Ergebnisse der Prüfungen, einschließlich
des Namens und der Anschrift des Strahlenschutzverantwortlichen, der Stelle übermitteln, die für
die Qualitätsprüfung nach dem Neunten Abschnitt des Vierten Kapitels des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch zuständig ist. 2Personenbezogene Daten der untersuchten oder behandelten
Personen dürfen nicht übermittelt werden.

(5) Die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen unterliegen im Hinblick auf personenbezogene
Daten der untersuchten oder behandelten Personen der ärztlichen Schweigepflicht.

(6) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der ärztlichen oder
zahnärztlichen Stelle auf Verlangen alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, die diese
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt. 2Die ärztliche oder zahnärztliche Stelle darf die ihr
nach Satz 1 übermittelten Daten nur zu den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecken
verarbeiten.

§ 131 Medizinphysik-Experte

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei einer Behandlung mit
radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung, der ein individueller Bestrahlungsplan
zugrunde liegt, ein Medizinphysik-Experte zur engen Mitarbeit bei der Festlegung des
Bestrahlungsplans und der Durchführung der Behandlung hinzugezogen wird.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass ein Medizinphysik-Experte zur
Mitarbeit hinzugezogen wird bei

1. standardisierten Behandlungen mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung,
2. Untersuchungen mit offenen radioaktiven Stoffen,
3. Untersuchungen mit ionisierender Strahlung, die mit einem Computertomographen oder mit

Geräten zur dreidimensionalen Bildgebung von Objekten mit niedrigem Röntgenkontrast
durchgeführt werden mit Ausnahme der Tomosynthese, und

4. Interventionen, bei denen die Röntgeneinrichtungen zur Durchleuchtung eingesetzt werden
und die mit einer erheblichen Exposition verbunden sind.
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2Der Umfang, in dem der Medizinphysik-Experte hinzuzuziehen ist, richtet sich nach der Art und 
Anzahl der Untersuchungen oder Behandlungen sowie der Anzahl der eingesetzten Geräte. 

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei allen weiteren Anwendungen
mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung ein Medizinphysik-Experte zur Beratung
hinzugezogen wird, soweit dies zur Optimierung des Strahlenschutzes oder zur Gewährleistung
der erforderlichen Qualität geboten ist.

§ 132 Aufgaben des Medizinphysik-Experten

Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass ein Medizinphysik-Experte, wenn er 
nach § 131 hinzuzuziehen ist, die Verantwortung für die Dosimetrie von Personen, an denen 
radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung angewendet werden, übernimmt und insbesondere 
bei der Wahrnehmung der Optimierung des Strahlenschutzes und folgender Aufgaben mitwirkt: 

1. Qualitätssicherung bei der Planung und Durchführung von Anwendungen radioaktiver Stoffe
oder ionisierender Strahlung am Menschen einschließlich der physikalisch-technischen
Qualitätssicherung,

2. Auswahl der einzusetzenden Ausrüstungen, Geräte und Vorrichtungen,
3. Überwachung der Exposition von Personen, an denen radioaktive Stoffe oder ionisierende

Strahlung angewendet werden,
4. Überwachung der Einhaltung der diagnostischen Referenzwerte,
5. Untersuchung von Vorkommnissen,
6. Durchführung der Risikoanalyse für Behandlungen und
7. Unterweisung und Einweisung der bei der Anwendung tätigen Personen.

Abschnitt 9 

Besondere Anforderungen bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender 

Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung 

§ 133 Grundsatz der Einwilligung nach Aufklärung und Befragung

Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Anwendung radioaktiver Stoffe 
oder ionisierender Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung nur mit 
Einwilligung nach Aufklärung und Befragung nach Maßgabe der §§ 134, 135 und des § 136 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, Absatz 2 und 3 erfolgt. 

§ 134 Einwilligungen der in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen Person

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die schriftliche Einwilligung der
in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen Person darüber eingeholt wird, dass sie mit
Folgendem einverstanden ist:

1. der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung an ihrer Person und
2. den Untersuchungen, die vor, während und nach der Anwendung radioaktiver Stoffe oder

ionisierender Strahlung an ihrer Person zur Kontrolle und zur Erhaltung ihrer Gesundheit
erforderlich sind.

2Die Einwilligung nach Satz 1 kann von der in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen 
Person jederzeit widerrufen werden. 

(2) Des Weiteren hat der Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass die Einwilligung
der in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen Person in Folgendes eingeholt und
nachgewiesen wird:

1. die Mitteilung ihrer Teilnahme an dem Forschungsvorhaben an die zuständige Behörde und
2. die Übermittlung der Angaben über ihre durch die Anwendung erhaltenen Expositionen an die

zuständige Behörde.
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(3) Die Einwilligungen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sind persönlich zu erklären und nur
wirksam, wenn die in das Forschungsvorhaben eingeschlossene Person volljährig und in der
Lage ist, Art, Bedeutung, Tragweite und Risiken der Anwendung der radioaktiven Stoffe oder der
ionisierenden Strahlung für sich zu erkennen und ihren Willen hiernach auszurichten.

(4) 1Ist die Person nicht in der Lage, die Einwilligung nach Absatz 1 Satz 1 schriftlich zu erklären,
so kann diese auf andere geeignete Weise in Anwesenheit eines unparteiischen Zeugen erklärt
und aufgezeichnet werden. 2Der Zeuge muss bei der Aufklärung nach § 135 Absatz 2 anwesend
gewesen sein und die Aufzeichnung der auf andere geeignete Weise erklärten Einwilligung
unterzeichnen.

(5) Der Widerruf der Einwilligung nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 hat keine Auswirkungen auf
eine Verarbeitung von Daten, die auf der Grundlage der jeweiligen Einwilligung vor ihrem
Widerruf durchgeführt wurde, oder auf die weitere Verarbeitung solcher Daten, die auf der
Grundlage der jeweiligen Einwilligung bereits vor ihrem Widerruf erhoben wurden, soweit

1. die Verwirklichung der Forschungszwecke ansonsten unmöglich gemacht oder ernsthaft
beeinträchtigt würde,

2. die Verarbeitung der Daten erforderlich ist, um sicherzustellen, dass schutzwürdige Interessen
der in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen Person nicht beeinträchtigt werden oder

3. die Verarbeitung der Daten für die Nachvollziehbarkeit der Exposition der in das
Forschungsvorhaben eingeschlossenen Person erforderlich ist um
a) der Pflicht zur Erstellung des Abschlussberichts zu genügen oder
b) strahlenschutzrechtliche Aufsicht und Qualitätssicherung durch ärztliche und zahnärztliche

Stellen zu ermöglichen.
§ 135 Aufklärung und Befragung

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der in das Forschungsvorhaben
eingeschlossenen Person vor der Erklärung der Einwilligungen nach § 134 Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 2 eine für die Person verständliche schriftliche Information zu der Anwendung
ausgehändigt wird, in der Art, Bedeutung, Tragweite und Risiken der Anwendung der
radioaktiven Stoffe oder der ionisierenden Strahlung dargelegt werden und die in das
Forschungsvorhaben eingeschlossene Person über die Bedingungen und die Dauer der
Anwendungen und über die Möglichkeit des Widerrufs der Einwilligung nach § 134 Absatz 1
Satz 1 unterrichtet wird.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die in das Forschungsvorhaben
eingeschlossene Person vor Erklärung der Einwilligungen nach § 134 Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 2 durch den die Anwendungen leitenden Arzt oder Zahnarzt oder einen von diesem
beauftragten Arzt oder Zahnarzt aufgeklärt und befragt wird, ob an ihr bereits radioaktive Stoffe
oder ionisierende Strahlung angewendet worden sind. 2Bei genehmigungsbedürftigen
Anwendungen muss der beauftragte Arzt oder Zahnarzt die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen. 3Die Aufklärung muss die in Absatz 1 genannten Aspekte umfassen.
4Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass über die Aufklärung und die
Befragung Aufzeichnungen angefertigt werden.

§ 136 Anwendung an nicht Einwilligungsfähigen und an Minderjährigen

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass an einer Person, die nicht in der
Lage ist, Art, Bedeutung, Tragweite und Risiken der Anwendung der radioaktiven Stoffe oder der
ionisierenden Strahlung für sich zu erkennen und ihren Willen hiernach auszurichten, sowie an
einer minderjährigen Person radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung nur angewendet
werden, wenn

1. das Forschungsziel anders nicht erreicht werden kann,
2. die Anwendung an einer Person erfolgt, bei der in Bezug auf das Forschungsvorhaben eine

Krankheit oder ein entsprechender Krankheitsverdacht vorliegt,
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3. im Rahmen des Forschungsvorhabens das Ziel verfolgt wird, diese Krankheit zu erkennen,
das Leben der Person zu retten, ihre Gesundheit wiederherzustellen, ihr Leiden zu lindern
oder Verfahren zu ihrer Untersuchung oder Behandlung im Zusammenhang mit dieser
Krankheit zu verbessern,

4. der gesetzliche Vertreter oder der Bevollmächtigte die Einwilligungen nach § 134 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 erklärt hat, nachdem ihm die schriftliche Information nach § 135 Absatz 1
ausgehändigt wurde und er entsprechend § 135 Absatz 2 Satz 1 bis 3 aufgeklärt und befragt
worden ist, und

5. die Erklärung der Person oder deren in sonstiger Weise zum Ausdruck gebrachte Wille, nicht
an dem Forschungsvorhaben teilnehmen zu wollen, beachtet wird.

2Satz 1 Nummer 3 und 5 gilt nicht für ein Forschungsvorhaben, für das eine Genehmigung nach 
dem Arzneimittelrecht oder dem Medizinprodukterecht erforderlich ist. 

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass neben dem gesetzlichen
Vertreter oder dem Bevollmächtigten die Person, die in das Forschungsvorhaben eingeschlossen
werden soll, in angemessener Weise aufgeklärt wird. 2Ist die minderjährige Person in der Lage,
Art, Bedeutung, Tragweite und Risiken der Anwendung für sich zu erkennen und ihren Willen
hiernach auszurichten, sind zusätzlich deren persönliche Einwilligungen nach § 134 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 erforderlich.

(3) Für die Einwilligungen des gesetzlichen Vertreters oder des Bevollmächtigten nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 sowie für die Einwilligungen des Minderjährigen nach Absatz 2 Satz 2 gelten
§ 134 Absatz 1 Satz 2, Absatz 4 und 5 und § 135 Absatz 2 Satz 4 entsprechend.

§ 137 Weitere Anwendungsverbote und Anwendungsbeschränkungen

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass radioaktive Stoffe oder
ionisierende Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung an einer schwangeren Person
oder an einer Person, die auf gerichtliche oder behördliche Anordnung in einer Anstalt
untergebracht ist, nicht angewendet werden. 2Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu
sorgen, dass radioaktive Stoffe zum Zweck der medizinischen Forschung an einer stillenden
Person nicht angewendet werden.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die durch das
Forschungsvorhaben bedingte effektive Dosis für eine im Sinne des Forschungsvorhabens
gesunde Person den Grenzwert von 20 Millisievert nicht überschreitet.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass von der Anwendung eine im
Sinne des Forschungsvorhabens gesunde Person ausgeschlossen wird, bei der in den
vergangenen zehn Jahren eine Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung zum
Zweck der medizinischen Forschung oder zur Behandlung stattgefunden hat, wenn durch die
erneute Anwendung zum Zweck der medizinischen Forschung eine effektive Dosis von mehr als
10 Millisievert zu erwarten ist.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass radioaktive Stoffe oder
ionisierende Strahlung an einer im Sinne des Forschungsvorhabens gesunden Person, die das
50. Lebensjahr nicht vollendet hat, nur dann zum Zweck der medizinischen Forschung
angewendet werden, wenn dies zur Erreichung des Forschungszieles besonders notwendig ist.

§ 138 Besondere Schutzpflichten

(1) Bei einer nach § 32 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes angezeigten Anwendung hat der
Strahlenschutzverantwortliche vor der ersten Anwendung einen die Anwendungen leitenden Arzt
oder Zahnarzt zu benennen, der die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz und mindestens
zwei Jahre Erfahrung in der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen besitzt.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass während der Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung die
ständige Erreichbarkeit des die Anwendungen leitenden Arztes oder Zahnarztes im Sinne des
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§ 31 Absatz 4 Nummer 6 des Strahlenschutzgesetzes oder des Absatzes 1 (die Anwendungen
leitender Arzt oder Zahnarzt) oder die ständige Erreichbarkeit eines Vertreters mit gleicher
Qualifikation gewährleistet ist.

(3) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass radioaktive Stoffe oder
ionisierende Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung nur von dem die
Anwendungen leitenden oder einem von diesem beauftragten Arzt oder Zahnarzt mit der
erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz angewendet werden. 2 § 145 Absatz 2 bleibt
unberührt.

(4) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die in das Forschungsvorhaben
eingeschlossene Person vor Beginn der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung ärztlich oder zahnärztlich untersucht wird. 2Er hat dafür zu sorgen, dass die Befunde
unverzüglich aufgezeichnet werden.

(5) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass vor der Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung

1. die Aktivität der anzuwendenden radioaktiven Stoffe bestimmt wird,
2. bei genehmigungsbedürftigen Anwendungen die Exposition für jede in das

Forschungsvorhaben eingeschlossene Person durch geeignete Verfahren individuell
abgeschätzt wird und

3. bei anzeigebedürftigen Anwendungen die Exposition für die in das Forschungsvorhaben
eingeschlossenen Personen durch geeignete Verfahren abgeschätzt wird.

2Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Exposition für jede in das 
Forschungsvorhaben eingeschlossene Person durch geeignete Verfahren überwacht und im 
Hinblick auf die Abschätzung bewertet wird. 3Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu 
sorgen, dass die Ergebnisse der Abschätzung sowie Art und Ergebnis der 
Überwachungsmaßnahmen unverzüglich aufgezeichnet werden. 

(6) 1 § 122 Absatz 3 gilt für Anwendungen zur Untersuchung zum Zweck der medizinischen
Forschung entsprechend. 2Bei genehmigungsbedürftigen Anwendungen zur Untersuchung zum
Zweck der medizinischen Forschung kann die Genehmigungsbehörde Abweichendes festlegen,
sofern die Anwendung der diagnostischen Referenzwerte für das Forschungsvorhaben nicht
angemessen ist.

§ 139 Qualitätssicherung

(1) Der zur medizinischen Forschung Berechtigte und der die Anwendungen leitende Arzt oder
Zahnarzt haben dafür zu sorgen, dass bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung der Gesundheit, der Sicherheit sowie den
Rechten und den Interessen der in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen Personen
Vorrang eingeräumt wird, insbesondere vor dem wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Interesse an dem Forschungsvorhaben.

(2) Im Falle einer Multi-Center-Studie hat der zur medizinischen Forschung Berechtigte den
Genehmigungsbescheid oder die wesentlichen Inhalte der Anzeige, die Festlegungen zu
Zielsetzung, Organisation, Methodik und Ablauf des Forschungsvorhabens sowie weitere für die
Durchführung der Anwendungen erforderliche Informationen und Anleitungen in Bezug auf das
Forschungsvorhaben den jeweiligen Strahlenschutzverantwortlichen zu übermitteln.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Genehmigungsbescheid
oder die wesentlichen Inhalte der Anzeige, die Festlegungen zu Zielsetzung, Organisation,
Methodik und Ablauf des Forschungsvorhabens sowie weitere für die Durchführung der
Anwendungen erforderliche Informationen und Anleitungen in Bezug auf das
Forschungsvorhaben folgenden Personen übermittelt werden:

1. dem die Anwendungen leitenden Arzt oder Zahnarzt,
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2. dem von dem die Anwendungen leitenden Arzt oder Zahnarzt mit der Aufklärung oder
Anwendung beauftragten Arzt oder Zahnarzt und

3. soweit es die Art der Anwendung erfordert, dem Medizinphysik-Experten.
(4) 1Der zur medizinischen Forschung Berechtigte hat dafür zu sorgen, dass die Anwendungen
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen so konzipiert sind, dass
zuverlässige und belastbare Ergebnisse zur Erreichung der Forschungszwecke gewonnen
werden können. 2Der zur medizinischen Forschung Berechtigte hat die Ergebnisse so
aufzubewahren, dass eine vollständige Berichterstattung und Überprüfung möglich ist und der
zuständigen Behörde und der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle auf Verlangen Einblick zu
gewähren.

(5) 1Der zur medizinischen Forschung Berechtigte und der die Anwendungen leitende Arzt oder
Zahnarzt haben die Durchführung der Anwendungen am Menschen zum Zweck der
medizinischen Forschung fortlaufend zu überwachen. 2Die Überwachung muss insbesondere
geeignet sein,

1. unter Erfassung von erwarteten und unerwarteten Strahlenwirkungen zu erkennen, dass
strahlenbedingte Risiken oder der mit dem Forschungsvorhaben verbundene Nutzen,
gegebenenfalls unter Berücksichtigung des medizinischen Nutzens für die in das
Forschungsvorhaben eingeschlossenen Personen, von den Angaben abweichen, die
Grundlage für die Genehmigung oder Anzeige waren,

2. die Einhaltung der Festlegungen zu Zielsetzung, Organisation, Methodik und Ablauf des
Forschungsvorhabens und die Gewinnung der Ergebnisse sicherzustellen und

3. im Falle einer Multi-Center-Studie die Einhaltung der genehmigten oder angezeigten Anzahl
der in das Forschungsvorhaben einzuschließenden Personen sicherzustellen.

(6) Die Absätze 1 und 4 gelten nicht für ein Forschungsvorhaben, für das eine Genehmigung
nach dem Arzneimittelrecht oder dem Medizinprodukterecht besteht.

§ 140 Aufbewahrungspflichten; weitere Regelungen zu Aufzeichnungen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass

1. die Einwilligungen nach § 134 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 auch in Verbindung mit § 136
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Satz 2, 30 Jahre lang nach ihrer Erklärung
aufbewahrt werden,

2. die Aufzeichnungen nach § 135 Absatz 2 Satz 4, auch in Verbindung mit § 136 Absatz 3, und
nach § 138 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 3 30 Jahre lang nach dem Zeitpunkt der letzten
Anwendung aufbewahrt werden und

3. die Einwilligungen nach Nummer 1 und die Aufzeichnungen nach Nummer 2 der zuständigen
Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorgelegt werden.

(2) Für die Aufzeichnungen nach § 135 Absatz 2 Satz 4, auch in Verbindung mit § 136 Absatz 3,
und § 138 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 3 gelten § 85 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 2 und
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3, Satz 2 und 3 des Strahlenschutzgesetzes und § 127
entsprechend.

§ 141 Mitteilungspflichten

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der zuständigen
Aufsichtsbehörde die Beendigung der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung unverzüglich mitgeteilt wird.

(2) Der zur medizinischen Forschung Berechtigte hat dafür zu sorgen, dass der Genehmigungs-
oder Anzeigebehörde unverzüglich Folgendes mitgeteilt wird:

1. bei einer Multi-Center-Studie das Ausscheiden eines Strahlenschutzverantwortlichen und
2. die Beendigung des Forschungsvorhabens.
(3) Der zur medizinischen Forschung Berechtigte hat dafür zu sorgen, dass der Genehmigungs-
oder Anzeigebehörde unverzüglich Folgendes mitgeteilt wird:
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1. den Abbruch oder die Unterbrechung der Anwendungen zum Schutz der in das
Forschungsvorhaben eingeschlossenen Personen vor Strahlenwirkungen oder wegen einer
Änderung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses und

2. bei genehmigten Anwendungen das Vorliegen wesentlicher neuer Erkenntnisse über den mit
dem Forschungsvorhaben verbundenen Nutzen, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des
medizinischen Nutzens für die in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen Personen, oder
über strahlenbedingte Risiken.

(4) Wer eine Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen zum
Zweck der medizinischen Forschung nach § 32 des Strahlenschutzgesetzes angezeigt hat, hat
eine Änderung in Bezug auf den Nachweis der erforderlichen Deckungsvorsorge nach § 32
Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes in Verbindung mit § 35 des Strahlenschutzgesetzes der
Anzeigebehörde unverzüglich mitzuteilen und einen vorhandenen aktuellen Nachweis
beizufügen.

§ 142 Abschlussbericht

(1) Der zur medizinischen Forschung Berechtigte hat der für ihn zuständigen Aufsichtsbehörde
spätestens zwölf Monate nach Beendigung des Forschungsvorhabens einen Abschlussbericht
vorzulegen, aus dem insbesondere die für jede in das Forschungsvorhaben eingeschlossene
Person ermittelte Exposition hervorgeht.

(2) Im Falle einer Multi-Center-Studie

1. haben die jeweiligen Strahlenschutzverantwortlichen dem zur medizinischen Forschung
Berechtigten unverzüglich nach Beendigung der Anwendungen unter ihrer Verantwortung die
zur Erstellung des Abschlussberichts nach Absatz 1 erforderlichen Angaben bereitzustellen,

2. muss der Abschlussbericht für jede beteiligte Einrichtung die Anzahl der Personen, an denen
im Geltungsbereich dieser Verordnung radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung
angewendet wurden, nennen und einrichtungsspezifische Angaben in einer Weise aufführen,
dass diese den einzelnen Einrichtungen zugeordnet werden können,

3. muss der Abschlussbericht auch die Gesamtanzahl der Personen, an denen im
Geltungsbereich dieser Verordnung radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung
angewendet wurden, enthalten und

4. unterrichtet die für den zur medizinischen Forschung Berechtigten zuständige
Aufsichtsbehörde die für den Strahlenschutzverantwortlichen zuständige Aufsichtsbehörde,
sofern sich aus dem Abschlussbericht eine erhebliche Abweichung von der Genehmigung
oder Anzeige oder ein Verstoß gegen strahlenschutzrechtliche Vorschriften ergibt.

(3) Die für den zur medizinischen Forschung Berechtigten zuständige Aufsichtsbehörde
unterrichtet die Genehmigungs- oder Anzeigebehörde, sofern sich aus dem Abschlussbericht
eine erhebliche Abweichung von der Genehmigung oder Anzeige ergibt.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Nummer 1 sind personenbezogene Daten
der in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen Personen zu pseudonymisieren.

§ 143 Behördliche Schutzanordnung

(1) 1Ist zu besorgen, dass eine in das Forschungsvorhaben eingeschlossene Person auf Grund 
einer Überschreitung der genehmigten oder angezeigten Dosiswerte für die Anwendung 
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung an der 
Gesundheit geschädigt wird, oder ist auf Grund einer Überschreitung der genehmigten oder 
angezeigten Dosiswerte eine Gesundheitsschädigung eingetreten, so ordnet die zuständige 
Behörde an, dass die Person durch einen nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigten Arzt 
untersucht wird. 2Ist eine Gesundheitsschädigung ohne Überschreitung der Dosiswerte zu 
besorgen oder eingetreten, so kann die zuständige Behörde die Untersuchung durch einen nach 
§ 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigten Arzt anordnen. 3 § 78 Absatz 1 gilt entsprechend.

(2) Hat die zuständige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 oder 2 die Untersuchung einer Person 
angeordnet, darf eine weitere Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung an
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dieser Person im Rahmen des Forschungsvorhabens nur mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde erfolgen. 

Abschnitt 10 

Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Tier in der Tierheilkunde 

§ 144 Anforderungen im Zusammenhang mit der Anwendung

(1) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung am Tier in der Tierheilkunde eine Tierbegleitperson nur
anwesend ist, wenn dies wegen der Umstände des Einzelfalls erforderlich ist. 2Andere Personen
als Tierbegleitpersonen dürfen das Tier nicht begleiten. 3Eine schwangere Person darf nicht als
Tierbegleitperson handeln.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei der Planung des
betrieblichen Strahlenschutzes zum Schutz der Tierbegleitperson ein Dosisrichtwert von
höchstens 100 Mikrosievert je Anwendung festgelegt wird. 2Der Dosisrichtwert ist für die effektive
Dosis der Tierbegleitperson festzulegen.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass ein Tier, an dem radioaktive
Stoffe angewendet wurden, aus dem Strahlenschutzbereich erst entlassen wird, wenn für die
Tierbegleitperson nur eine effektive Dosis im Bereich von 100 Mikrosievert zu erwarten ist.

(4) Tierschutzrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

Abschnitt 11 

Berechtigte Personen 

§ 145 Berechtigte Personen bei der Anwendung am Menschen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass ionisierende Strahlung und
radioaktive Stoffe am Menschen nur angewendet werden von Personen, die als Ärzte oder
Zahnärzte approbiert sind oder denen die vorübergehende Ausübung des ärztlichen oder
zahnärztlichen Berufs erlaubt ist und die

1. entweder die für die Anwendung erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen oder
2. auf ihrem speziellen Arbeitsgebiet über die für die Anwendung radioaktiver Stoffe und

ionisierender Strahlung erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen und unter
ständiger Aufsicht und Verantwortung einer der unter Nummer 1 genannten Personen tätig
sind.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die technische Durchführung bei
der Anwendung ionisierender Strahlung und radioaktiver Stoffe am Menschen ausschließlich
durch folgende Personen vorgenommen wird:

1. Personen, die nach Absatz 1 ionisierende Strahlung und radioaktive Stoffe am Menschen
anwenden dürfen,

2. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes vom
2. August 1993 (BGBl. I S. 1402), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom
18. April 2016 (BGBl. I S. 886) geändert worden ist,

3. Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich überwachten
erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Durchführung Gegenstand
ihrer Ausbildung und Prüfung war und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
besitzen,

4. Personen, die sich in einer die erforderlichen Voraussetzungen zur technischen Durchführung
vermittelnden beruflichen Ausbildung befinden, wenn sie unter ständiger Aufsicht und
Verantwortung einer Person nach Absatz 1 Nummer 1 Arbeiten ausführen, die ihnen im
Rahmen ihrer Ausbildung übertragen sind, und sie die erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz besitzen,
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5. Personen mit einer erfolgreich abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung, wenn
sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Absatz 1 Nummer 1 tätig
sind und die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen,

6. Medizinphysik-Experten, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person
nach Absatz 1 Nummer 1 tätig sind.

§ 146 Berechtigte Personen in der Tierheilkunde

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass ionisierende Strahlung und
radioaktive Stoffe in der Tierheilkunde nur angewendet werden von

1. Personen, die als Tierärzte, Ärzte oder Zahnärzte approbiert sind oder denen die
vorübergehende Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs erlaubt ist und die die
für die Anwendung erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,

2. Personen, die zur Ausübung des tierärztlichen, ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs
berechtigt sind und die nicht die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, wenn
sie auf ihrem speziellen Arbeitsgebiet über die für die Anwendung erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz verfügen und unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer der unter
Nummer 1 genannten Personen tätig sind.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die technische Durchführung bei
der Anwendung ionisierender Strahlung und radioaktiver Stoffe in der Tierheilkunde
ausschließlich durch folgende Personen vorgenommen wird:

1. Personen, die nach Absatz 1 ionisierende Strahlung und radioaktive Stoffe in der
Tierheilkunde anwenden dürfen,

2. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes,
3. Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich überwachten

erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Durchführung Gegenstand
ihrer Ausbildung und Prüfung war und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
besitzen,

4. Medizinphysik-Experten,
5. Personen, die über die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen, wenn sie unter

ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Absatz 1 Nummer 1 tätig sind.
§ 147 Berechtigte Personen außerhalb der Anwendung am Menschen oder der
Tierheilkunde
1Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass in anderen Fällen als zur 
Anwendung am Menschen oder zur Anwendung am Tier in der Tierheilkunde nur solche 
Personen Röntgenstrahlung anwenden, die 

1. die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen oder
2. auf ihrem Arbeitsgebiet über die für den Anwendungsfall erforderlichen Kenntnisse im

Strahlenschutz verfügen.
2Satz 1 gilt nicht für den Betrieb eines Vollschutzgerätes nach § 45 Absatz 1 Nummer 5 des 
Strahlenschutzgesetzes. 

Kapitel 7 

Informationspflichten des Herstellers 

§ 148 Informationspflichten des Herstellers von Geräten

(1) 1Der Hersteller eines der in § 91 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes genannten Geräte hat
dafür zu sorgen, dass dem Gerät bei der Übergabe an den Strahlenschutzverantwortlichen
Unterlagen beigefügt sind, die Folgendes enthalten:

1. geeignete Informationen zu den möglichen radiologischen Gefahren im Zusammenhang mit
dem Betrieb oder der Verwendung des Gerätes und zur ordnungsgemäßen Nutzung, Prüfung,
Wartung und Instandsetzung sowie
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2. den Nachweis, dass es die Auslegung des Gerätes ermöglicht, die Exposition auf ein Maß zu
beschränken, das nach dem Stand der Technik so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar ist.

2Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für Störstrahler, deren Betrieb keiner Genehmigung bedarf, und auch 
nicht für Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, die genehmigungs- und anzeigefrei 
betrieben werden dürfen. 

(2) Sind die in § 91 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes genannten Geräte zum Einsatz bei der
Anwendung am Menschen bestimmt, müssen zusätzlich geeignete Informationen einschließlich
verfügbarer Ergebnisse der klinischen Bewertung beigefügt werden, die eine Bewertung der
Risiken für untersuchte oder behandelte Personen ermöglichen.

(3) Die Unterlagen müssen in deutscher oder in einer anderen für den Anwender des Gerätes
leicht verständlichen Sprache abgefasst sein.

Kapitel 8 

Aufsichtsprogramm 

§ 149 Aufsichtsprogramm

(1) In dem Aufsichtsprogramm nach § 180 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes legt die
zuständige Behörde die Durchführung und die Modalitäten aufsichtlicher Prüfungen fest,
insbesondere von Vor-Ort-Prüfungen.

(2) 1In welchen zeitlichen Abständen regelmäßige Vor-Ort-Prüfungen erfolgen, richtet sich nach
Art und Ausmaß des mit der jeweiligen Tätigkeit verbundenen Risikos. 2Bei der Beurteilung der
Art und des Ausmaßes des Risikos sind die Kriterien nach Anlage 16 zugrunde zu legen.
3Regelmäßige Vor-Ort-Prüfungen erfolgen in der Regel in zeitlichen Abständen von einem Jahr
bis zu sechs Jahren. 4Für Tätigkeiten mit geringem Risiko kann in dem Aufsichtsprogramm von
der Durchführung regelmäßiger Vor-Ort-Prüfungen abgesehen und eine andere Vorgehensweise
zur Auswahl des Zeitpunkts einer Vor-Ort-Prüfung festgelegt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 bis 6 des Strahlenschutzgesetzes.

Teil 3 

Strahlenschutz bei Notfallexpositionssituationen 

§ 150 Dosimetrie bei Einsatzkräften

(1) 1Der nach § 115 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes für den Schutz der Einsatzkräfte im
Notfalleinsatz Verantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die Exposition ermittelt oder abgeschätzt
wird, der eine Einsatzkraft bei Einsätzen in einer Notfallexpositionssituation oder bei Einsätzen
zur Bekämpfung einer anderen Gefahrenlage ausgesetzt ist. 2Die Ermittlung oder Abschätzung
soll erfolgen

1. durch eine Messung der Personendosis der Einsatzkraft oder
2. wenn eine Messung nach Nummer 1 nicht möglich ist, durch eine Übernahme der Ergebnisse

der Messung der Personendosis einer anderen Person mit vergleichbaren
Expositionsbedingungen oder

3. ersatzweise durch eine Abschätzung der Körperdosis insbesondere auf Grundlage von
Messungen der Ortsdosis, der Ortsdosisleistung, der Konzentration radioaktiver Stoffe in der
Luft oder der Kontamination der Umgebung oder anderer physikalischer Parameter jeweils in
Verbindung mit der Aufenthaltszeit.

(2) Falls eine relevante Inkorporation radioaktiver Stoffe zu befürchten ist, soll zur Abschätzung 
der Körperdosis zusätzlich zu den in Absatz 1 Satz 2 genannten Methoden eine Messung der 
Körperaktivität oder der Aktivität der Ausscheidungen oder anderer biologischer Parameter durch 
eine nach § 169 des Strahlenschutzgesetzes bestimmte Messstelle erfolgen.
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(3) Die zuständige Behörde kann eine andere oder ergänzende Weise der Ermittlung oder
Abschätzung der Körperdosis festlegen, wenn dies im Hinblick auf fehlende, unvollständige oder
fehlerhafte Messungen oder im Hinblick auf Unsicherheiten der Ergebnisse nach den Absätzen 1
oder 2 angemessen ist.

(4) 1Die Regelungen zur Messung der Personendosis in § 66 Absatz 1 und 2 Satz 1 und 2 gelten
entsprechend. 2Die Dosimeter dürfen zwölf Monate vorgehalten werden, wenn zusätzlich ein
Referenzdosimeter zur Berücksichtigung des Abzugs der natürlichen Exposition verwendet wird.
3Nach der Verwendung eines Dosimeters in einer Notfallexpositionssituation oder einer anderen
Gefahrenlage ist das Dosimeter zusammen mit dem Referenzdosimeter innerhalb eines Monats
bei der Messstelle einzureichen.

(5) Wenn die ermittelte oder abgeschätzte effektive Dosis ein Millisievert oder die ermittelte
Organ-Äquivalentdosis für die Augenlinse 15 Millisievert oder die lokale Hautdosis 50 Millisievert
überschreitet, hat der nach § 115 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes für den Schutz der
Einsatzkräfte im Notfalleinsatz Verantwortliche dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der
Ermittlung oder Abschätzung der Körperdosis nach § 170 Absatz 4 des Strahlenschutzgesetzes
an das Strahlenschutzregister übermittelt werden.

§ 151 Besondere ärztliche Überwachung von Einsatzkräften

Ist nicht auszuschließen, dass eine Person durch eine Exposition nach § 114 des 
Strahlenschutzgesetzes oder auf Grund einer anderen Gefahrenlage nach § 116 des 
Strahlenschutzgesetzes Expositionen erhalten hat, die im Kalenderjahr die effektive Dosis von 
20 Millisievert oder die Organ-Äquivalentdosis von 20 Millisievert für die Augenlinse oder von 
500 Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel überschreiten, gilt 
§ 81 für den Verantwortlichen nach § 115 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes entsprechend.

§ 152 Hilfeleistung und Beratung von Behörden, Hilfsorganisationen und Einsatzkräften
bei einem Notfall

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat zur Erfüllung der Pflichten nach § 72 Absatz 3 des
Strahlenschutzgesetzes und nach § 107 dieser Verordnung dafür zu sorgen, dass bei einem
Notfall den zuständigen und den bei der Notfallreaktion mitwirkenden Behörden und
Organisationen Hilfe bei Entscheidungen, Schutzmaßnahmen und anderen Maßnahmen nach
§ 97 Absatz 1 Satz 3 des Strahlenschutzgesetzes geleistet wird.

(2) 1Der Strahlenschutzverantwortliche hat gemäß Absatz 1 insbesondere dafür zu sorgen, dass
bei einem nach § 108 Absatz 1 und 2 meldepflichtigen Notfall, Störfall oder sonstigen
bedeutsamen Vorkommnis oder bei einem nach § 6 Absatz 1 und 2 der Atomrechtlichen
Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung meldepflichtigen Ereignis nach Eintritt eines
Notfalls nach der Meldung nach § 108 Absatz 4 oder der Anzeige nach § 6 Absatz 3 der
Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung folgenden Behörden
unverzüglich eine vorläufige erste Bewertung des Notfalls und seiner Auswirkungen übermittelt
wird:

1. der Behörde, der das besondere Vorkommnis nach § 108 Absatz 1 und 2 oder das
meldepflichtige Ereignis nach § 6 Absatz 1 und 2 der Atomrechtlichen
Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung zu melden ist,

2. der Katastrophenschutzbehörde,
3. der für die öffentliche Sicherheit zuständigen Behörde und
4. bei einem überregionalen oder regionalen Notfall dem radiologischen Lagezentrum des

Bundes nach § 106 des Strahlenschutzgesetzes.
2Der Strahlenschutzverantwortliche hat des Weiteren dafür zu sorgen, dass neue oder veränderte 
relevante Daten oder Abschätzungen unverzüglich nach Kenntnis den in Satz 1 genannten 
Behörden übermittelt werden. 
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(3) 1Bei einem überregionalen oder regionalen Notfall hat der Strahlenschutzverantwortliche dafür
zu sorgen, dass die vorläufige erste Bewertung nach Absatz 2 Satz 1 und deren Aktualisierungen
nach Absatz 2 Satz 2 soweit wie möglich auch diejenigen Daten zur Anlage oder
Strahlungsquelle, zum radiologischen Inventar und zu Freisetzungen sowie
Freisetzungsabschätzungen und -prognosen umfassen, die nach den §§ 107 und 108 des
Strahlenschutzgesetzes für die Bewertung der radiologischen Lage relevant sind. 2Bei den in
§ 106 Absatz 3 genannten Tätigkeiten ist der Strahlenschutzverantwortliche nicht zur
Übermittlung von Freisetzungsabschätzungen und -prognosen verpflichtet.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche hat gemäß Absatz 1 des Weiteren insbesondere dafür zu
sorgen, dass

1. den für den Katastrophenschutz und den für die öffentliche Sicherheit zuständigen Behörden
sowie den bei der Notfallreaktion mitwirkenden Behörden und Organisationen jede Information
und Beratung gegeben wird, die notwendig ist
a) zur Abwendung von Gefahren für Mensch oder Umwelt oder
b) zur Eindämmung oder Beseitigung von nachteiligen Auswirkungen, und

2. den nach § 115 Absatz 2 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes für den Schutz der
Einsatzkräfte verantwortlichen Behörden und Organisationen, den am Notfalleinsatz
beteiligten Behörden und Organisationen sowie der Einsatzleitung am Einsatzort jede
Information und Beratung gegeben wird, die für die Unterrichtung der Einsatzkräfte nach § 114
Absatz 2 Satz 2 oder 3 des Strahlenschutzgesetzes notwendig ist.

Teil 4 

Strahlenschutz bei bestehenden Expositionssituationen 

Kapitel 1 

Schutz vor Radon 

Abschnitt 1 

Gemeinsame Vorschriften für Aufenthaltsräume und für Arbeitsplätze 

§ 153 Festlegung von Gebieten nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes

(1) 1Die zuständige Behörde hat die Festlegung der Gebiete nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des
Strahlenschutzgesetzes auf Grundlage einer wissenschaftlich basierten Methode vorzunehmen,
die unter Zugrundelegung geeigneter Daten Vorhersagen hinsichtlich der Überschreitung des
Referenzwertes nach § 124 oder § 126 des Strahlenschutzgesetzes in der Luft von
Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen ermöglicht. 2Geeignete Daten sind insbesondere
geologische Daten, Messdaten der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Bodenluft,
Messdaten der Bodenpermeabilität, Messdaten zur Radon-222-Aktivitätskonzentration in
Aufenthaltsräumen oder an Arbeitsplätzen sowie Fernerkundungsdaten.

(2) Die zuständige Behörde kann davon ausgehen, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-
Aktivitätskonzentration den Referenzwert nach § 124 oder § 126 des Strahlenschutzgesetzes in
einer beträchtlichen Anzahl von Gebäuden in der Luft von Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen
eines Gebiets überschreitet, wenn auf Grund einer Vorhersage nach Absatz 1 auf mindestens 75
Prozent des jeweils auszuweisenden Gebiets der Referenzwert in mindestens zehn Prozent der
Anzahl der Gebäude überschritten wird.

(3) Die Festlegung der Gebiete erfolgt innerhalb der in dem Land bestehenden
Verwaltungsgrenzen.

(4) 1Die zuständige Behörde erhebt die zur Festlegung der Gebiete nach § 121 Absatz 1 Satz 1
des Strahlenschutzgesetzes und die zur Überprüfung der Gebietsfestlegung nach § 121 Absatz 1
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Satz 3 des Strahlenschutzgesetzes erforderlichen Daten nach Absatz 1. 2Hierzu führt sie die 
erforderlichen Messungen und Probenahmen durch oder zieht vorhandene Daten heran. 

§ 154 Maßnahmen zum Schutz vor Radon für Neubauten in Gebieten nach § 121 Absatz 1
Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes

In den Gebieten nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes gilt die Pflicht nach 
§ 123 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den
Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren, als erfüllt,
wenn neben den Maßnahmen nach § 123 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des
Strahlenschutzgesetzes mindestens eine der folgenden Maßnahmen durchgeführt wird:

1. Verringerung der Radon-222-Aktivitätskonzentration unter dem Gebäude,
2. gezielte Beeinflussung der Luftdruckdifferenz zwischen Gebäudeinnerem und Bodenluft an

der Außenseite von Wänden und Böden mit Erdkontakt, sofern der diffusive Radoneintritt auf
Grund des Standorts oder der Konstruktion begrenzt ist,

3. Begrenzung der Rissbildung in Wänden und Böden mit Erdkontakt und Auswahl
diffusionshemmender Betonsorten mit der erforderlichen Dicke der Bauteile,

4. Absaugung von Radon an Randfugen oder unter Abdichtungen,
5. Einsatz diffusionshemmender, konvektionsdicht verarbeiteter Materialien oder Konstruktionen.

Abschnitt 2 

Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen 

§ 155 Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration; anerkannte Stelle

(1) 1Die Messungen der Radon-222-Aktivitätskonzentration nach § 127 Absatz 1 und § 128
Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
über eine Gesamtdauer von zwölf Monaten durchzuführen. 2Die Messorte sind so auszuwählen,
dass sie repräsentativ für die Radon-222-Aktivitätskonzentration an dem Arbeitsplatz sind.
3Abweichend hiervon kann eine Überschreitung des Referenzwertes im Falle der Messung nach
§ 127 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes auch auf der Grundlage einer kürzeren Messzeit
festgestellt werden, wenn auf Grund einer Abschätzung der über das Jahr gemittelten Radon-
222-Aktivitätskonzentration davon auszugehen ist, dass der Referenzwert überschritten wird.

(2) Die Durchführung der Messung ist aufzuzeichnen; die Aufzeichnungen sind zusammen mit
den Aufzeichnungen nach § 127 Absatz 3 und § 128 Absatz 2 Satz 2 des
Strahlenschutzgesetzes der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(3) 1Die für die Ermittlung der Radon-222-Aktivitätskonzentration notwendigen Messgeräte sind
bei einer vom Bundesamt für Strahlenschutz für die Messung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration anerkannten Stelle anzufordern und nach deren Vorgaben einzusetzen.
2Die Auswertung der Messgeräte hat durch die anerkannte Stelle zu erfolgen. 3Dies gilt nicht,
wenn das Messergebnis unter der Verantwortung des Verantwortlichen nach § 127 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes ausgewertet werden kann.

(4) 1Das Bundesamt für Strahlenschutz erkennt eine Stelle für die Messung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration an, wenn die Stelle

1. geeignete Messgeräte bereitstellen kann,
2. über geeignete Ausrüstung und Verfahren zur Auswertung der Messgeräte verfügt,
3. über ein geeignetes System zur Qualitätssicherung verfügt und
4. die Teilnahme an Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch das Bundesamt für

Strahlenschutz sicherstellt.
2Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach Satz 1 Nummer 4 werden von dem 
Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführt. 3Für die Anerkennung als Stelle für die 
Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration und für die Teilnahme an den 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach Satz 1 Nummer 4 werden Gebühren und 
Auslagen erhoben. 4Das Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht eine Liste der 
anerkannten Stellen. 259



§ 156 Arbeitsplatzbezogene Abschätzung der Exposition

Die zuständige Behörde kann Vorgaben für die Durchführung der Abschätzung nach § 130 
Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes machen, um die erforderliche Qualität der Abschätzung 
sicherzustellen. 

§ 157 Ermittlung der Exposition und der Körperdosis

(1) Die Ermittlung der Körperdosis nach § 131 Absatz 1 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes
ist von einer nach § 169 Absatz 1 Nummer 4 des Strahlenschutzgesetzes bestimmten Messstelle
durchzuführen.

(2) Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass
die Exposition mit einem Messgerät gemessen wird,

1. das bei der Messstelle nach Absatz 1 anzufordern ist und das durch diese Messstelle
ausgewertet wird oder

2. das zur Ermittlung von Messwerten unter seiner Verantwortung genutzt wird, wenn dessen
Verwendung nach Zustimmung der Messstelle nach Absatz 1 von der zuständigen Behörde
gestattet wurde.

(3) 1Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass
die Expositionsbedingungen aufgezeichnet werden. 2Er hat dafür zu sorgen, dass der Messstelle
zur Ermittlung der Körperdosis nach Ablauf von drei Monaten

1. die Messgeräte nach Absatz 2 Nummer 1 zusammen mit den Aufzeichnungen nach Satz 1 zur
Verfügung gestellt werden oder

2. im Falle des Absatzes 2 Nummer 2, die Messwerte zusammen mit den Aufzeichnungen nach
Satz 1 bereitgestellt werden.

3Die zuständige Behörde kann gestatten, dass die Messgeräte in Zeitabständen bis zu 
sechs Monaten der Messstelle einzureichen sind, wenn die Expositionsbedingungen dem nicht 
entgegenstehen. 

(4) Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete hat darauf hinzuwirken,
dass die Ergebnisse der Ermittlung der Körperdosis spätestens neun Monate nach erfolgter
Exposition der an einem anmeldungsbedürftigen Arbeitsplatz beschäftigten Arbeitskraft vorliegen.

(5) 1Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass
bei einer unterbliebenen oder fehlerhaften Messung

1. die zuständige Behörde informiert wird und
2. die Dosis abgeschätzt wird.
2Die zuständige Behörde legt eine Ersatzdosis fest und veranlasst, dass die Ersatzdosis an das 
Strahlenschutzregister nach § 170 des Strahlenschutzgesetzes übermittelt wird. 3Die zuständige 
Behörde kann im Einzelfall von der Festlegung einer Ersatzdosis absehen, wenn die 
festzusetzende Dosis 0 Millisievert beträgt und sie diesen Wert an das Strahlenschutzregister 
nach § 170 des Strahlenschutzgesetzes übermittelt. 4Die Übermittlung nach Satz 2 oder 3 kann 
über eine nach § 169 des Strahlenschutzgesetzes bestimmte Messstelle erfolgen. 

§ 158 Weitere Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes

(1) 1Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete, der als Dritter nach
§ 130 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des Strahlenschutzgesetzes zur Abschätzung verpflichtet 
war, hat dafür zu sorgen, dass er selbst und die unter seiner Aufsicht stehenden Personen in 
fremden Betriebsstätten eine berufliche Betätigung an anmeldebedürftigen Arbeitsplätzen nur 
ausüben, wenn jede Person im Besitz eines vollständig geführten, bei der zuständigen Behörde 
registrierten Strahlenpasses ist. 2Die zuständige Behörde kann im Einzelfall von der Pflicht zum 
Führen eines Strahlenpasses nach Satz 1 befreien, wenn die Person in nicht mehr als einer 
fremden Betriebsstätte eine berufliche Betätigung an anmeldepflichtigen Arbeitsplätzen ausübt.
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(2) 1Wurde unter Verstoß gegen § 78 Absatz 1 oder 3 Satz 1 oder 3 des Strahlenschutzgesetzes
ein Grenzwert im Kalenderjahr überschritten, so ist eine Weiterbeschäftigung der Person nur
zulässig, wenn der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete dafür sorgt,
dass die Expositionen in den folgenden vier Kalenderjahren unter Berücksichtigung der erfolgten
Grenzwertüberschreitung so begrenzt werden, dass die Summe der Dosen das Fünffache des
Grenzwertes nicht überschreitet. 2Ist die Überschreitung des Grenzwertes so hoch, dass bei
Anwendung von Satz 1 die bisherige Beschäftigung nicht fortgesetzt werden kann, kann die
zuständige Behörde im Benehmen mit einem nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigten Arzt
Ausnahmen zulassen.

(3) 1Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete darf Personen, die eine
unter § 130 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes fallende Betätigung ausüben, eine
Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung nur erlauben, wenn sie innerhalb des jeweiligen
Kalenderjahres von einem nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigten Arzt untersucht worden sind
und dem nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichteten eine von dem
ermächtigten Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt, nach der der Beschäftigung keine
gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen. 2Dies gilt entsprechend für Personen, die in eigener
Verantwortung in eigener oder in einer anderen Betriebsstätte Arbeiten ausüben. 3 § 77 Absatz 3
und die §§ 79 und 80 gelten entsprechend. 4Die entsprechend § 79 Absatz 1 Satz 1
angeforderten Unterlagen sind dem ermächtigten Arzt unverzüglich zu übergeben. 5Der
ermächtigte Arzt hat die ärztliche Bescheinigung dem Verpflichteten nach § 131 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes, der exponierten Person und, soweit gesundheitliche Bedenken
bestehen, auch der zuständigen Behörde unverzüglich zu übersenden.

(4) Soweit die Expositionsbedingungen es erfordern, kann die zuständige Behörde bei unter
§ 130 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes fallenden Betätigungen gegenüber dem nach § 131
Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichteten Maßnahmen entsprechend den §§ 45, 46,
52, 53, 55, 56, 63, des § 75 Absatz 1 und des § 91 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 anordnen.

Kapitel 2 

Schutz vor Radioaktivität in Bauprodukten 

§ 159 Ermittlung der spezifischen Aktivität

Der Verpflichtete nach § 135 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes hat zum Nachweis, dass der 
Referenzwert nach § 133 des Strahlenschutzgesetzes nicht überschritten wird, 

1. den Aktivitätsindex nach Anlage 17 zu berechnen und
2. dafür zu sorgen, dass der Aktivitätsindex die in Anlage 17 genannten Werte nicht

überschreitet.

Kapitel 3 

Radioaktive Altlasten 

§ 160 Ermittlung der Exposition der Bevölkerung

(1) 1Bei der Ermittlung der Exposition von Einzelpersonen der Bevölkerung sind realistische
Expositionspfade und Expositionsannahmen zu verwenden. 2Soweit dabei die Expositionspfade
nach Anlage 11 Teil A Berücksichtigung finden, sind die Annahmen der Anlage 11 Teil B Tabelle
1 Spalte 1 bis 7 und Tabelle 2 zugrunde zu legen. 3Dabei sind unbeschadet des § 136 Absatz 3
des Strahlenschutzgesetzes Art und Konzentrationen der Radionuklide und die Möglichkeit ihrer
Ausbreitung in der Umwelt zu berücksichtigen.

(2) 1Es ist sowohl die gegenwärtige Exposition zu ermitteln als auch die zu erwartende zukünftige
Exposition abzuschätzen. 2Expositionen sind für Zeiträume abzuschätzen,

1. in denen voraussichtlich nicht vernachlässigbare Expositionen auftreten werden und
2. die das zu erwartende Maximum der Exposition einschließen.
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3Ist die Abschätzung der Exposition für den sich aus Satz 2 ergebenden Zeitraum nicht mit 
hinreichender Zuverlässigkeit möglich, so ist eine Abschätzung für den Zeitraum ausreichend, für 
den hinreichend zuverlässige Aussagen getroffen werden können. 4Eine Abschätzung ist 
höchstens für einen Zeitraum von 1 000 Jahren durchzuführen. 

(3) 1Für Einzelpersonen der Bevölkerung sind die Dosiskoeffizienten aus der Zusammenstellung
im Bundesanzeiger Nummer 160a und b vom 28. August 2001 Teil I und II zu verwenden. 2Für
Arbeitskräfte sind die Dosiskoeffizienten aus der Zusammenstellung im Bundesanzeiger
Nummer 160a und b vom 28. August 2001 Teil I und III zu verwenden.

(4) Bei der Nutzung, Stilllegung, Sanierung und Folgenutzung bergbaulicher Anlagen und
Einrichtungen, insbesondere der Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus,
sowie anderer Grundstücke, die durch bergbauliche Hinterlassenschaften kontaminiert sind, kann
die zuständige Behörde davon ausgehen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt sind,
wenn der Ermittlung der Exposition die Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Exposition
infolge bergbaubedingter Umweltradioaktivität (Berechnungsgrundlagen - Bergbau) zugrunde
gelegt worden sind.

§ 161 Prüfwerte bei radioaktiven Altlasten und bei der Stilllegung und Sanierung der
Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus

(1) Bei der Bestimmung radioaktiver Altlasten nach § 136 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes
gilt für anthropogen überprägte natürliche Radionuklide der Zerfallsreihen von Uran-238 und
Thorium-232 jeweils ein Prüfwert von 0,2 Becquerel je Gramm Trockenmasse.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 gilt jeweils ein Prüfwert von 1 Becquerel je Gramm Trockenmasse,
wenn Folgendes ausgeschlossen werden kann:

1. die Nutzung oder Kontamination des Grundwassers,
2. eine dauerhafte Nutzung der Altlastenfläche für Wohnzwecke oder andere mit einem

dauerhaften Aufenthalt von Menschen verbundene Zwecke und
3. der Verzehr von auf der Altlastenfläche landwirtschaftlich oder gärtnerisch erzeugten

Produkten.
2Satz 1 gilt nicht für bergbauliche Altlasten. 

(3) Der Bestimmung sind repräsentative Werte der größten spezifischen Aktivitäten zugrunde zu
legen.

(4) 1Werden die in Absatz 1 oder 2 Satz 1 genannten Prüfwerte nicht überschritten, kann die
zuständige Behörde davon ausgehen, dass keine radioaktive Altlast vorliegt. 2Bei künstlichen
Radionukliden ist das Vorliegen einer radioaktiven Altlast im Einzelfall zu prüfen.

(5) Eine Genehmigung nach § 149 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes für die Stilllegung und
Sanierung von Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus ist nicht erforderlich,
wenn die Prüfwerte nach Absatz 1 nicht überschritten werden.

§ 162 Emissions- und Immissionsüberwachung bei der Stilllegung und Sanierung der
Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus

(1) 1Bei der Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und Betriebsstätten des
Uranerzbergbaus hat der Genehmigungsinhaber dafür zu sorgen, dass die von den
Betriebsanlagen und Betriebsstätten ausgehenden Emissionen und Immissionen

1. überwacht werden und
2. der zuständigen Behörde mindestens einmal jährlich mitgeteilt werden.
2Der Genehmigungsinhaber hat insbesondere ein Messprogramm zur Immissionsüberwachung 
aufzustellen. 

(2) 1Die zuständige Behörde bestimmt Messstellen für die Emissions- und
Immissionsüberwachung. 2Diese haben folgende Aufgaben:
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1. Kontrolle der vom Genehmigungsinhaber durchzuführenden Emissionsüberwachung,
2. Durchführung eines Messprogramms zur Immissionsüberwachung, das der Ergänzung und

Kontrolle des vom Genehmigungsinhaber aufzustellenden Messprogramms dient.
(3) Die zuständige Behörde kann davon ausgehen, dass die nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2
erforderlichen Maßnahmen zur Emissions- und Immissionsüberwachung getroffen sind, wenn der
Emissions- und Immissionsüberwachung die Richtlinie zur Emissions- und
Immissionsüberwachung bei bergbaulichen Tätigkeiten (REI-Bergbau) zugrunde gelegt worden
ist.

(4) § 103 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 163 Grundsätze für die Optimierung von Sanierungsmaßnahmen

(1) Bei der Optimierung von Art, Umfang und Dauer der Sanierungs-, Schutz- und
Beschränkungsmaßnahmen nach § 139 Absatz 2 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes sind die
Vor- und Nachteile der verschiedenen Maßnahmen abzuwägen.

(2) Bei der Abwägung sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. die Eigenschaften der Altlast und des Standorts einschließlich der Nutzungs- und
Expositionsverhältnisse,

2. die derzeitige Exposition durch die Altlast und die Prognose über die zukünftige Entwicklung
der Exposition,

3. die durch die Maßnahmen zu erreichende Verminderung der Exposition,
4. die zusätzliche Exposition für Arbeitskräfte und die Bevölkerung durch die Maßnahmen,
5. die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen sowie für die Nachsorge,
6. die Veränderungen der Altlast, der geschaffenen Barrieren und der Ausbreitungsbedingungen,

die die Wirksamkeit der Maßnahmen beeinträchtigen, sowie jeweils deren Konsequenzen für
die Exposition und die Kosten; in Betracht zu ziehen sind hydrologische, geochemische und
geomechanische Prozesse innerhalb der Altlast sowie externe geologische, klimatische und
biologische Einflüsse,

7. die Stabilität der Maßnahmen gegenüber unzureichender oder unterbleibender Nachsorge
und sich hieraus ergebende Konsequenzen für die Exposition und die Kosten,

8. die langfristigen negativen Auswirkungen der Maßnahmen auf die Umwelt und
9. die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Belange der Betroffenen.
§ 164 Inhalt von Sanierungsplänen

(1) 1Im Sanierungsplan sind die vorgesehenen Maßnahmen nach § 143 Absatz 1 Satz 2
Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes textlich und zeichnerisch vollständig darzustellen. 2Es ist
darzulegen, dass diese Maßnahmen geeignet sind, dass der Referenzwert nach § 136 Absatz 1
des Strahlenschutzgesetzes dauerhaft unterschritten wird oder, wenn eine dauerhafte
Unterschreitung nicht möglich ist, die vorgesehenen Maßnahmen geeignet sind, unter
Berücksichtigung der Optimierungsgrundsätze nach § 163 die Exposition dauerhaft so gering wie
möglich zu halten. 3Darzustellen sind insbesondere auch die voraussichtlichen Kosten sowie die
Genehmigungs-, Anzeige- und Anmeldeerfordernisse, auch wenn ein verbindlicher
Sanierungsplan nach § 143 Absatz 2 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes die Genehmigungs-,
Anzeige- und Anmeldeerfordernisse nicht einschließen kann.

(2) Über die in § 143 Absatz 1 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes aufgeführten Angaben hinaus
soll ein Sanierungsplan insbesondere Angaben enthalten zu

1. den Standortverhältnissen und Eigenschaften der Altlast,
2. der äußeren Abgrenzung des Sanierungsplans sowie dem Einwirkungsbereich, der durch die

Altlast bereits betroffen ist oder der durch die vorgesehenen Maßnahmen zu prognostizieren
ist,
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3. der technischen Ausgestaltung von Sanierungsmaßnahmen, Art und Umfang sonstiger
Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der Exposition, den Elementen und dem
Ablauf der Sanierung,

4. fachspezifischen Berechnungen zu den einzelnen Maßnahmenkomponenten,
5. den Eigenkontrollmaßnahmen zur Überprüfung der sachgerechten Ausführung und

Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen,
6. den zu behandelnden Mengen und den Transport-, Verwertungs- und Entsorgungswegen,
7. den getroffenen behördlichen Entscheidungen und den geschlossenen öffentlich-rechtlichen

Verträgen, die sich auf die Erfüllung der Pflicht zur Sanierung der radioaktiven Altlast
auswirken,

8. den für eine Verbindlichkeitserklärung nach § 143 Absatz 2 Satz 2 des
Strahlenschutzgesetzes durch die zuständige Behörde geforderten Angaben und Unterlagen,

9. dem Zeitplan für die Sanierung und Nachsorge der Altlast,
10. der Verantwortlichkeit für die Nachsorge und den Kriterien für die Beendigung der

Nachsorge,
11. den Kriterien für den Nachweis des Sanierungserfolgs sowie
12. den Gesichtspunkten, die bei der Optimierung nach § 139 Absatz 2 Satz 2 des

Strahlenschutzgesetzes in die Abwägung eingeflossen sind.
§ 165 Schutz der Arbeitskräfte bei radioaktiven Altlasten

(1) Zum Schutz von Arbeitskräften im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen
nach § 145 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes gelten die folgenden Vorschriften
entsprechend:

1. für den nach § 145 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes zur Anmeldung Verpflichteten:
§§ 63, 64 Absatz 1 bis 3, § 65 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4, § 66 Absatz 1, 2 Satz 1 bis
3 und Absatz 3 bis 5, §§ 68, 69, 70 Absatz 1, §§ 71, 73 Satz 1, § 75 Absatz 1, § 77 Absatz 1
und 2, §§ 78, 81 Absatz 1 und § 90 Absatz 1, 2 Satz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 3 und 5
Satz 1,

2. für die zuständige Behörde: § 64 Absatz 4, § 65 Absatz 1 Satz 2, § 66 Absatz 2 Satz 4, § 70
Absatz 2, § 73 Satz 2, § 77 Absatz 3 bis 5 und § 81 Absatz 2 und

3. §§ 79, 80 und 81 Absatz 3.
(2) Soweit die Expositionsbedingungen es erfordern, kann die zuständige Behörde zum Schutz
der Arbeitskräfte

1. geeignete Maßnahmen nach den §§ 45, 46, 52, 53 und 55 bis 58, nach § 75 Absatz 2, nach
§ 91, nach § 92 Absatz 2 und 3 und nach § 93 Absatz 1 anordnen und

2. anordnen, dass ein Strahlenpass geführt wird.
(3) 1Der nach § 145 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes zur Anmeldung Verpflichtete hat bei
der Durchführung von Maßnahmen nach § 145 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Personen
zur Beratung hinzuzuziehen, die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen. 2Dies
gilt nicht, wenn der zur Anmeldung Verpflichtete selbst die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt.

Kapitel 4 

Sonstige bestehende Expositionssituationen 

§ 166 Schutz der Arbeitskräfte bei sonstigen bestehenden Expositionssituationen

(1) Zum Schutz von Arbeitskräften bei anmeldungsbedürftigen sonstigen bestehenden
Expositionssituationen gelten die folgenden Vorschriften entsprechend:

1. für den nach § 153 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verantwortlichen: §§ 63, 64
Absatz 1 bis 3, § 65 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4, § 66 Absatz 1, 2 Satz 1 bis 3 und
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Absatz 3 bis 5, §§ 68, 69, 70 Absatz 1, §§ 71, 73 Satz 1, § 75 Absatz 1, § 77 Absatz 1 und 2, 
§§ 78, 81 Absatz 1 und § 90 Absatz 1, 2 Satz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 3 und 5 Satz 1,

2. für die zuständige Behörde: § 64 Absatz 4, § 65 Absatz 1 Satz 2, § 66 Absatz 2 Satz 4, § 70
Absatz 2, § 73 Satz 2, § 77 Absatz 3 bis 5 und § 81 Absatz 2 und

3. §§ 79, 80 und 81 Absatz 3.
(2) Soweit die Expositionsbedingungen es erfordern, kann die zuständige Behörde zum Schutz
der Arbeitskräfte

1. geeignete Maßnahmen nach den §§ 45, 46, 52, 53 und 55 bis 58, nach § 75 Absatz 2, nach
§ 91, nach § 92 Absatz 2 und 3 und nach § 93 Absatz 1 anordnen und

2. anordnen, dass ein Strahlenpass geführt wird.
(3) 1Der nach § 153 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verantwortliche hat bei der Erfüllung
seiner Pflichten Personen zur Beratung hinzuzuziehen, die die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen. 2Dies gilt nicht, wenn der Verantwortliche selbst die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt.

Teil 5 

Expositionssituationsübergreifende Vorschriften 

Kapitel 1 

Abhandenkommen, Fund und Erlangung; kontaminiertes Metall 

§ 167 Abhandenkommen

(1) 1Der bisherige Inhaber der tatsächlichen Gewalt über einen radioaktiven Stoff nach § 3 des
Strahlenschutzgesetzes hat der atom- oder strahlenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde oder der
nach Landesrecht zuständigen Polizeibehörde das Abhandenkommen dieses Stoffes
unverzüglich mitzuteilen. 2Satz 1 gilt entsprechend bei Abhandenkommen einer
bauartzugelassenen Vorrichtung, die einen radioaktiven Stoff enthält, oder eines Konsumguts,
dem ein radioaktiver Stoff zugesetzt ist, sofern die Aktivität und spezifische Aktivität des
enthaltenen oder zugesetzten radioaktiven Stoffes die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und
3 überschreitet. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei Wiederauffinden des radioaktiven Stoffes
oder der in Satz 2 genannten Gegenstände. 4Die in Satz 1 genannten Behörden unterrichten sich
jeweils wechselseitig unverzüglich über die von ihnen entgegengenommene Mitteilung.

(2) 1Zusätzlich zu der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 hat der Strahlenschutzverantwortliche
dafür zu sorgen, dass das Abhandenkommen einer hochradioaktiven Strahlenquelle unverzüglich
dem Register über hochradioaktive Strahlenquellen beim Bundesamt für Strahlenschutz in
gesicherter elektronischer Form entsprechend Anlage 9 Nummer 11 mitgeteilt wird und dass die
zuständige Behörde über diese Mitteilung unverzüglich informiert wird. 2Satz 1 gilt auch bei
Wiederauffinden einer hochradioaktiven Strahlenquelle.

§ 168 Fund und Erlangung

(1) 1Wer

1. einen radioaktiven Stoff nach § 3 des Strahlenschutzgesetzes findet oder
2. ohne seinen Willen die tatsächliche Gewalt über einen radioaktiven Stoff nach § 3 des

Strahlenschutzgesetzes erlangt oder
3. die tatsächliche Gewalt über einen radioaktiven Stoff nach § 3 des Strahlenschutzgesetzes

erlangt hat, ohne zu wissen, dass dieser Stoff radioaktiv ist,
hat dies der atom- oder strahlenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde oder der nach Landesrecht 
zuständigen Polizeibehörde unverzüglich mitzuteilen, sobald er von der Radioaktivität dieses 
Stoffes Kenntnis erlangt. 2Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der vermutet, einen 
radioaktiven Stoff nach § 3 des Strahlenschutzgesetzes gefunden oder die tatsächliche Gewalt 
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über einen radioaktiven Stoff nach § 3 des Strahlenschutzgesetzes erlangt zu haben. 3Die in 
Satz 1 genannten Behörden unterrichten sich jeweils wechselseitig unverzüglich über die von 
ihnen entgegengenommene Mitteilung. 

(2) Die zuständige Behörde teilt den Fund oder die Erlangung einer hochradioaktiven
Strahlenquelle dem Register über hochradioaktive Strahlenquellen beim Bundesamt für
Strahlenschutz in gesicherter elektronischer Form entsprechend Anlage 9 Nummer 11
unverzüglich, spätestens an dem auf die Kenntnisnahme folgenden zweiten Werktag, mit.

(3) 1Die Mitteilungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 gilt auch für denjenigen, der als Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage, die nicht in den Anwendungsbereich der Trinkwasserverordnung fällt,
oder als Inhaber einer Abwasseranlage die tatsächliche Gewalt über Wasser erlangt, das
radioaktive Stoffe enthält, wenn deren Aktivitätskonzentration im Kubikmeter Wasser von

1. Wasserversorgungsanlagen das Dreifache der Werte der Anlage 11 Teil D Nummer 2
übersteigt oder

2. Abwasseranlagen das 60fache der Werte der Anlage 11 Teil D Nummer 2 übersteigt.
2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Einer Genehmigung nach den §§ 4, 6 oder 9 des Atomgesetzes oder nach § 12 Absatz 1
Nummer 3, auch in Verbindung mit Absatz 2, oder § 27 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes
bedarf nicht, wer in den Fällen des Absatzes 1 den Stoff oder in den Fällen des Absatzes 3 das
Wasser nach unverzüglicher Mitteilung bis zur Entscheidung der zuständigen Behörde oder auf
deren Anordnung lagert oder aus zwingenden Gründen zum Schutz von Leben und Gesundheit
befördert oder handhabt.

§ 169 Kontaminiertes Metall

(1) Wer darüber Kenntnis erlangt oder wer vermutet, dass eine herrenlose Strahlenquelle
eingeschmolzen oder auf sonstige Weise metallurgisch bearbeitet wurde, hat dies der atom- oder
strahlenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde oder der für die öffentliche Sicherheit zuständigen
Behörde unverzüglich mitzuteilen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden können sich nach pflichtgemäßem Ermessen
gegenseitig unverzüglich über die von ihnen entgegengenommene Mitteilung unterrichten.

(3) Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über tatsächlich oder möglicherweise kontaminiertes
Metall darf dieses nur nach den Vorgaben der zuständigen Behörde verwenden, in Verkehr
bringen oder entsorgen.

§ 170 Information des zuständigen Bundesministeriums
1Die atom- oder strahlenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde informiert unverzüglich das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit über eine nach § 167 
Absatz 1 Satz 1 und 2, § 168 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 3 Satz 1 und § 169 Absatz 1 
Satz 1 erhaltene Mitteilung. 2Im Falle der Zuständigkeit einer Landesbehörde erfolgt die 
Information durch die zuständige oberste Landesbehörde. 

Kapitel 2 

Dosis- und Messgrößen 

§ 171 Dosis- und Messgrößen

Die für die Messungen und Ermittlungen von Expositionen maßgeblichen Messgrößen, 
Dosisgrößen, Wichtungsfaktoren, Dosiskoeffizienten und die dazugehörigen 
Berechnungsgrundlagen bestimmen sich nach Anlage 18. 
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Kapitel 3 

Gemeinsame Vorschriften für die berufliche Exposition 

§ 172 Messstellen

(1) Die nach § 169 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes bestimmte Messstelle hat auf
Anforderung Folgendes bereitzustellen:

1. dem Strahlenschutzverantwortlichen: die zur Ermittlung der Körperdosis nach § 65 Absatz 1
Satz 1 und § 66 Absatz 1 Nummer 1 erforderlichen Personendosimeter,

2. dem nach § 145 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichteten: die zur Ermittlung der
Körperdosis nach § 165 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 65 Absatz 1 Satz 1 und § 66
Absatz 1 Nummer 1 erforderlichen Personendosimeter,

3. dem nach § 153 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verantwortlichen: die zur Ermittlung
der Körperdosis nach § 166 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 65 Absatz 1 Satz 1 und
§ 66 Absatz 1 Nummer 1 erforderlichen Personendosimeter und

4. dem nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichteten: die zur Ermittlung der
Exposition nach § 157 Absatz 2 Nummer 1 erforderlichen Messgeräte.

(2) Die nach § 169 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes bestimmte Messstelle kann sich zur
Auswertung der Messgeräte nach § 157 Absatz 2 Nummer 1 einer anerkannten Stelle nach § 155
Absatz 3 bedienen, sofern die Messstelle die Anforderungen nach § 169 Absatz 2 des
Strahlenschutzgesetzes weiterhin erfüllt.

(3) 1Die nach § 169 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes bestimmten Messstellen nehmen an
Maßnahmen zur Qualitätssicherung teil. 2Diese werden durchgeführt

1. für die Feststellung der Körperdosis nach § 66 Absatz 1 und 2 Satz 3 von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und

2. für die Feststellung der Körperdosis nach § 65 Absatz 4 und § 157 Absatz 3 von dem
Bundesamt für Strahlenschutz.

§ 173 Strahlenschutzregister

(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz bestimmt das technische Verfahren der Erzeugung und
den Aufbau der persönlichen Kennnummer nach § 170 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes.

(2) Das Bundesamt für Strahlenschutz kann eine Identifikationsnummer, die eine zuständige
Stelle außerhalb des Geltungsbereichs des Strahlenschutzgesetzes vergeben hat, als
persönliche Kennnummer verwenden, wenn die Identifikationsnummer

1. der überwachten Person eindeutig zugeordnet werden kann,
2. während der Lebenszeit der überwachten Person unverändert besteht und
3. bei der überwachten Person oder dem Beschäftigungsbetrieb verfügbar ist.

3Für die Teilnahme an den Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die vom Bundesamt für Strahlen-
schutz durchgeführt werden, werden Gebühren und Auslagen erhoben.

(3) Das Bundesamt für Strahlenschutz bestimmt das Datenformat sowie das technische 
Verfahren der Übermittlung nach § 170 Absatz 4 und der Auskunftserteilung nach § 170 Absatz 5 
Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes.

§ 174 Strahlenpass

(1) 1Wer nach § 68 Absatz 1, § 158 Absatz 1 Satz 1, § 165 Absatz 2 Nummer 2 oder § 166 
Absatz 2 Nummer 2 dafür zu sorgen hat, dass die dort genannten Personen nur mit Strahlenpass 
beschäftigt werden, ist für das Führen des Strahlenpasses verantwortlich. 2Er hat dafür zu 
sorgen, dass der Strahlenpass für die Person, für die er geführt wird (Strahlenpassinhaber), 
durch die nach Absatz 2 zuständige Behörde registriert wird. 3Bei Abhandenkommen eines 
gültigen Strahlenpasses hat er dafür zu sorgen, dass dies der Behörde unverzüglich mitgeteilt 
wird.
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(2) 1Die Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich der für das Führen des Strahlenpasses
Verantwortliche seinen Sitz hat, registriert einen Strahlenpass für die Dauer von sechs Jahren,
wenn

1. die nach Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a bis c und Nummer 4 erforderlichen Angaben
eingetragen sind,

2. der Strahlenpass vom Strahlenpassinhaber und dem für das Führen des Strahlenpasses
Verantwortlichen eigenhändig unterschrieben ist und

3. in dem Strahlenpass ausreichend Raum für die weiteren nach Absatz 3 erforderlichen
Eintragungen vorgesehen ist.

2Die zuständige Behörde kann davon ausgehen, dass die Anforderung nach Satz 1 Nummer 3 
erfüllt ist, wenn der Pass dem Muster eines Strahlenpasses nach Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften entspricht. 

(3) Die nachfolgend genannten Personen oder die Behörde nach Absatz 2 haben dafür zu
sorgen, dass in den Strahlenpass mindestens die folgenden Angaben eingetragen werden:

1. der zur Führung des Strahlenpasses Verpflichtete:
a) die Personendaten des Strahlenpassinhabers und persönliche Kennnummer nach § 170

Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes,
b) die Angaben über den zum Führen des Strahlenpasses Verpflichteten, einschließlich

Betriebsnummer und Kontaktdaten,
c) die Bilanzierung der amtlichen Dosiswerte aus beruflicher Exposition für jedes Kalenderjahr

sowie jeden Monat des Kalenderjahres,
d) die Überschreitung von Grenzwerten der Körperdosis,

2. der für die fremde Anlage oder Einrichtung oder die fremde Betriebsstätte Verantwortliche: die
Angaben zur Exposition in der fremden Anlage, Einrichtung oder Betriebsstätte,

3. der zur Führung des Strahlenpasses nach Absatz 1 Verpflichtete oder der ermächtigte Arzt:
die Angaben zur erfolgten ärztlichen Überwachung, insbesondere den Inhalt der
Bescheinigung nach § 79 Absatz 1,

4. die Behörde nach Absatz 2:
a) die Angaben zur Ausstellung des Strahlenpasses und
b) die Angaben zu der Behörde.

(4) Der zum Führen des Strahlenpasses Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass die Eintragungen
im Strahlenpass vor Beginn der Betätigung des Strahlenpassinhabers in einer fremden
Anlage oder Einrichtung oder einer fremden Betriebsstätte vollständig sind.

(5) Der für die fremde Anlage oder Einrichtung oder die fremde Betriebsstätte Verantwortliche hat
dafür zu sorgen, dass die die Betätigung betreffenden Angaben nach Absatz 3 Nummer 2
unverzüglich nach Beendigung der Betätigung des Strahlenpassinhabers in der fremden
Anlage oder Einrichtung oder Betriebsstätte eingetragen werden, insbesondere die Bezeichnung
der fremden Anlage, Einrichtung oder Betriebsstätte, den Zeitraum der externen Betätigung
sowie die Exposition in diesem Zeitraum.

(6) 1Der Strahlenpass ist Eigentum des Strahlenpassinhabers und nicht übertragbar. 2Bei
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses hat der zum Führen des Strahlenpasses
Verpflichtete dafür zu sorgen, dass der Strahlenpass dem Strahlenpassinhaber zurückgegeben
wird. 3Ein Strahlenpass, der nicht dem Strahlenpassinhaber zurückgegeben werden kann, ist der
Behörde zu übergeben, die den Strahlenpass registriert hat.

(7) Ein außerhalb des Geltungsbereichs des Strahlenschutzgesetzes registrierter Strahlenpass
kann verwendet werden, wenn er die Voraussetzungen für eine Registrierung nach Absatz 2
Satz 1 erfüllt.
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§ 175 Ermächtigte Ärzte

(1) 1Die zuständige Behörde ermächtigt Ärzte zur Durchführung der ärztlichen Überwachung
nach den §§ 77, 78, 79 und 81, auch in Verbindung mit den §§ 151, 158 Absatz 3, §§ 165 oder
166. 2Die Ermächtigung darf nur einem Arzt erteilt werden, der die für die ärztliche Überwachung
bei beruflicher Exposition erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nachweist. 3Sie ist auf
fünf Jahre zu befristen.

(2) 1Der ermächtigte Arzt hat die Aufgabe, die Erstuntersuchungen, die erneuten Untersuchungen
und die Beurteilungen nach den §§ 77 und 78 sowie die besondere ärztliche Überwachung nach
§ 81 durchzuführen. 2Er hat Maßnahmen vorzuschlagen, die bei erhöhter Exposition zur
Vorbeugung vor gesundheitlichen Schäden und zu ihrer Abwehr erforderlich sind. 3Personen, die
an Arbeitsplätzen beschäftigt sind, an denen die Augenlinse besonders belastet wird, sind
daraufhin zu untersuchen, ob sich eine Katarakt gebildet hat.

(3) Der ermächtigte Arzt ist verpflichtet, für jede Person, die der ärztlichen Überwachung
unterliegt, eine Gesundheitsakte nach § 79 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes zu führen.

§ 176 Duldungspflichten

(1) Personen, die der ärztlichen Überwachung nach den §§ 77 und 78, auch in Verbindung mit
§ 158 Absatz 3, § 165 Absatz 1 oder § 166 Absatz 1 oder der besonderen ärztlichen
Überwachung nach § 81, auch in Verbindung mit den §§ 151, 158 Absatz 3, § 165 Absatz 1 oder
§ 166 Absatz 1, unterliegen, haben die erforderlichen ärztlichen Untersuchungen zu dulden.

(2) Personen, an denen die Körperdosis nach § 64 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2, § 65 Absatz 1
Satz 1 oder 2 oder Absatz 3, § 66 Absatz 1, §§ 67, 74 Absatz 4 Satz 1, § 76 Satz 1, § 150
Absatz 1, §§ 157, 165 Absatz 1 oder § 166 Absatz 1 zu ermitteln ist oder an denen die
Kontaminationen nach § 57 Absatz 1 oder § 58 Absatz 1 festzustellen sind, haben die
erforderlichen Messungen und Feststellungen zu dulden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, für die die zuständige Behörde nach § 64
Absatz 4, § 66 Absatz 2 Satz 4, § 77 Absatz 4 und 5, jeweils auch in Verbindung mit § 165
Absatz 1 Nummer 2 oder § 166 Absatz 1 Nummer 2, oder § 143 ärztliche Untersuchungen,
Messungen oder Feststellungen angeordnet hat.

Kapitel 4 

Bestimmung von Sachverständigen 

§ 177 Bestimmung von Sachverständigen

(1) Die zuständige Behörde hat auf Antrag Einzelsachverständige nach § 172 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes zu bestimmen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit oder die
Unabhängigkeit des Antragstellers ergeben,

2. der Antragsteller die nach § 181 erforderlichen Anforderungen an die Ausbildung, die
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten erfüllt und

3. die zur sachgerechten Ausführung des Prüfauftrags erforderliche technische und
organisatorische Ausstattung zur Verfügung steht.

(2) Die zuständige Behörde hat auf Antrag Sachverständigenorganisationen nach § 172 Absatz 1
des Strahlenschutzgesetzes zu bestimmen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Unabhängigkeit der
Sachverständigenorganisation ergeben,

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit oder die
Unabhängigkeit der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung
Berechtigten ergeben,
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3. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der
prüfenden Person ergeben,

4. die prüfende Person die nach § 181 erforderlichen Anforderungen an die Ausbildung, die
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten erfüllt und

5. die zur sachgerechten Ausführung des Prüfauftrags erforderliche technische und
organisatorische Ausstattung zur Verfügung steht.

(3) 1Dem Antrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen. 2Im Falle einer
Sachverständigenorganisation sind in dem Antrag insbesondere die einzelnen prüfenden
Personen und die Prüfbereiche, in denen diese tätig werden sollen, aufzuführen.

(4) Die Bestimmung zum Sachverständigen ist auf fünf Jahre zu befristen.

§ 178 Erweiterung der Bestimmung
1Das Hinzukommen einer prüfenden Person in einer Sachverständigenorganisation oder die 
Erweiterung des Tätigkeitsumfangs des Einzelsachverständigen oder der prüfenden Person 
bedürfen der Zustimmung der zuständigen Behörde. 2Dem Antrag auf Erweiterung sind die zur 
Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

§ 179 Überprüfung der Zuverlässigkeit

(1) 1Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit hat der Antragsteller bei jeder Antragstellung auf
Bestimmung zum Sachverständigen unverzüglich ein aktuelles Führungszeugnis nach § 30
Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes zur Vorlage bei der Behörde zu beantragen. 2Dies
gilt entsprechend, wenn eine Überprüfung der Zuverlässigkeit aus anderen Gründen erforderlich
ist.

(2) Soll während einer noch gültigen Bestimmung der Tätigkeitsumfang des
Einzelsachverständigen oder der prüfenden Person erweitert werden, ist die erneute Vorlage der
Unterlagen nicht erforderlich.

§ 180 Unabhängigkeit

(1) 1Die für eine Bestimmung als Sachverständiger erforderliche Unabhängigkeit ist gegeben,
wenn der Einzelsachverständige oder im Falle von Sachverständigenorganisationen die
Organisation selbst sowie die zur Vertretung Berechtigten keiner wirtschaftlichen, finanziellen
oder sonstigen Einflussnahme unterliegen, die ihr Urteil beeinflussen oder das Vertrauen in die
unparteiische Aufgabenwahrnehmung in Frage stellen kann. 2Es dürfen keine Bindungen
eingegangen werden, die die berufliche Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen oder
beeinträchtigen könnten.

(2) 1Die erforderliche Unabhängigkeit ist nicht gegeben, wenn der Einzelsachverständige oder im
Falle von Sachverständigenorganisationen die Organisation selbst oder die zur Vertretung
Berechtigten an der Entwicklung, der Herstellung, am Vertrieb oder an der Instandhaltung von
Geräten oder Vorrichtungen oder von deren Teilen oder von umschlossenen radioaktiven Stoffen
beteiligt sind, die im Rahmen der Sachverständigentätigkeit geprüft werden sollen. 2Dies gilt
auch, wenn die in Satz 1 genannten Personen die zu prüfenden Geräte oder Vorrichtungen selbst
betreiben.

(3) Die erforderliche Unabhängigkeit ist in der Regel auch nicht gegeben, wenn der
Einzelsachverständige oder im Falle von Sachverständigenorganisationen die Organisation
selbst oder die zur Vertretung Berechtigten organisatorisch, wirtschaftlich, personell oder
finanziell mit Dritten derart verflochten sind, dass deren Einflussnahme auf die jeweiligen
Aufgaben nicht ausgeschlossen werden kann.

(4) 1Bei jeder Antragstellung ist eine Erklärung darüber abzugeben, dass die Anforderungen an
die Unabhängigkeit erfüllt sind und der Einzelsachverständige oder im Falle von
Sachverständigenorganisationen die prüfenden Personen keinen fachlichen Weisungen im
Hinblick auf die Sachverständigentätigkeit unterliegen. 2 § 179 Absatz 2 gilt entsprechend.
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§ 181 Fachliche Qualifikation

(1) Wer als Einzelsachverständiger oder prüfende Person Sachverständigentätigkeiten
durchführt, muss

1. einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in einer naturwissenschaftlichen oder
technischen Fachrichtung besitzen,

2. über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz verfügen,
3. von einer Person, die seit mindestens drei Jahren als Einzelsachverständiger oder prüfende

Person tätig ist, in die Sachverständigentätigkeit eingewiesen worden sein und
4. während der Einweisung Prüfungen nach Anlage 19 durchgeführt haben.
(2) 1Über die Einweisung in die Sachverständigentätigkeit ist ein Nachweis zu erbringen, der
Folgendes enthält:

1. eine Aufstellung der geprüften Systeme oder der geprüften Arbeitsplätze mit Exposition durch
natürlich vorkommende Radioaktivität,

2. das jeweilige Prüfdatum und
3. die jeweilige Prüfberichtsnummer.
2Darüber hinaus ist eine abschließende Beurteilung vorzulegen, aus der hervorgeht, dass die 
erforderliche fachliche Qualifikation für die Ausübung der Sachverständigentätigkeit vorhanden 
ist. 

(3) 1Für die Prüfung von Systemen, die nicht in Anlage 19 aufgeführt sind, sind mindestens
fünf Jahre Erfahrung mit der Prüfung technisch verwandter Systeme erforderlich. 2Absatz 1
Nummer 3 und 4 ist nicht anzuwenden. 3Für den Nachweis der Prüfungen gilt Absatz 2 Satz 1
entsprechend.

(4) 1Wird eine erneute Bestimmung zum Sachverständigen beantragt und deckt sich der
Tätigkeitsumfang der beantragten Bestimmung mit dem der letzten Bestimmung, muss der
Einzelsachverständige oder die prüfende Person

1. im Falle von § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 des Strahlenschutzgesetzes im
Rahmen der letzten Bestimmung Prüfungen nach Anlage 19 Teil 1 Tabelle 1 Spalte 3 und
Tabelle 2 Spalte 3 durchgeführt haben und

2. im Falle von § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes im Rahmen der
letzten Bestimmung mindestens zwei Prüfungen in einem oder mehreren Tätigkeitsfeldern
nach Anlage 3 des Strahlenschutzgesetzes durchgeführt haben.

2Absatz 1 Nummer 3 und 4 ist nicht anzuwenden. 3Für den Nachweis der Prüfungen gilt Absatz 2 
Satz 1 entsprechend. 

§ 182 Prüfmaßstab

(1) Der Einzelsachverständige oder die prüfende Person prüft, inwieweit die
sicherheitstechnische Auslegung sowie die Funktion und Sicherheit des geprüften Gerätes, der
Vorrichtung oder des umschlossenen radioaktiven Stoffes sowie die baulichen Gegebenheiten
den Schutz des Personals, der Bevölkerung und von untersuchten oder behandelten Personen
gewährleisten.

(2) Bei Arbeitsplätzen mit Exposition durch natürlich vorkommende Radioaktivität wird geprüft, ob
die vorgesehenen Strahlenschutzmaßnahmen den Schutz des Personals und der Bevölkerung
gewährleisten.

(3) Der Einzelsachverständige oder die prüfende Person hat bei Prüfungen nach § 172 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 2 des Strahlenschutzgesetzes den Stand der Technik und bei Prüfungen
nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 des Strahlenschutzgesetzes den Stand von
Wissenschaft und Technik zu beachten.

271



§ 183 Pflichten des behördlich bestimmten Sachverständigen

(1) 1Der behördlich bestimmte Einzelsachverständige ist verpflichtet,

1. der für die Bestimmung zuständigen Behörde Änderungen, die die Voraussetzungen der
Bestimmung betreffen, unverzüglich nach Kenntniserlangung mitzuteilen,

2. dafür zu sorgen, dass die bei der Sachverständigentätigkeit verwendeten Messgeräte und
Prüfmittel ordnungsgemäß beschaffen, für die jeweilige Messaufgabe geeignet und in
ausreichender Zahl vorhanden sind,

3. die messtechnische Ausstattung regelmäßig im Hinblick auf ihre ordnungsgemäße
Beschaffenheit und Funktionstüchtigkeit zu prüfen und zu warten,

4. an den im Bestimmungsbescheid festgelegten Maßnahmen des Meinungs- und
Erfahrungsaustauschs für Sachverständige teilzunehmen,

5. regelmäßig die im Bestimmungsbescheid vorgegebenen qualitätssichernden Maßnahmen
durchzuführen und zu dokumentieren,

6. derjenigen Behörde, die für den zur Veranlassung der Sachverständigenprüfung
Verpflichteten zuständig ist, innerhalb von vier Wochen nach einer Prüfung eine Kopie des
Prüfberichts vorzulegen,

7. der Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich er tätig ist, über Gegenstand und Umfang seiner
Sachverständigentätigkeit regelmäßig oder aus besonderem Anlass zu berichten;
insbesondere sind
a) die im Rahmen jeder Prüfung angefertigten Aufzeichnungen einmal jährlich

zusammenzufassen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen,
b) Aufzeichnungen über die messtechnische Ausstattung bereitzuhalten,
c) der Behörde innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines Kalenderjahres eine

Zusammenfassung der grundlegenden Folgerungen für die Verbesserung der Sicherheit
der geprüften Geräte, Vorrichtungen und radioaktiven Stoffe oder der Arbeitsplätze mit
Exposition durch natürlich vorkommende Radioaktivität vorzulegen,

8. diejenige Behörde, die für den zur Veranlassung der Sachverständigenprüfung Verpflichteten
zuständig ist, sowie den Strahlenschutzverantwortlichen oder Strahlenschutzbeauftragten
unverzüglich zu unterrichten, wenn er festgestellt hat oder der begründete Verdacht besteht,
dass Leben oder Gesundheit von Personen oder die Umwelt durch das geprüfte Gerät, die
geprüfte Vorrichtung, die geprüften umschlossenen radioaktiven Stoffe oder den geprüften
Arbeitsplatz mit Exposition durch natürlich vorkommende Radioaktivität gefährdet sind, und

9. durch geeignete Maßnahmen unter Berücksichtigung bestehender geheimschutzrechtlicher
Vorschriften sicherzustellen, dass die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
sowie von Geheimnissen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, die ihm im Zusammenhang
mit seiner Tätigkeit bekannt geworden sind, gewährleistet ist.

2Der für die Bestimmung zuständigen Behörde sind auf Verlangen geeignete Nachweise darüber 
vorzulegen, dass die Pflichten nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 erfüllt worden sind. 

(2) Übt der Einzelsachverständige eine Sachverständigentätigkeit außerhalb des
Zuständigkeitsbereichs der Behörde aus, die ihn bestimmt hat, so hat er der Behörde, in deren
Zuständigkeitsbereich er tätig wird,

1. dies unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit mitzuteilen und
2. eine Kopie des Bestimmungsbescheides zu übersenden.
(3) 1Für die behördlich bestimmte Sachverständigenorganisation gilt Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 3 und 5 bis 9 entsprechend. 2Sie ist darüber hinaus verpflichtet,

1. der für die Bestimmung zuständigen Behörde das Ausscheiden einer prüfenden Person aus
ihrer Funktion unverzüglich mitzuteilen,

2. die Teilnahme prüfender Personen an den im Bestimmungsbescheid festgelegten
Maßnahmen des Meinungs- und Erfahrungsaustauschs sicherzustellen,

3. für jede prüfende Person Buch zu führen über
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a) Art und Anzahl der durchgeführten Prüfungen und
b) die Teilnahme an Maßnahmen des Meinungs- und Erfahrungsaustauschs,

4. der für die Bestimmung zuständigen Behörde die Aufzeichnungen nach Nummer 3 auf
Verlangen vorzulegen,

5. Informationen, die für den Aufgabenbereich der prüfenden Person von Bedeutung sind,
unverzüglich an diese weiterzuleiten,

6. eine prüfende Person unverzüglich von ihrer Funktion zu entbinden, nachdem sie Kenntnis
davon erlangt hat, dass eine der in § 177 Absatz 2 Nummer 3 oder 4 genannten
Voraussetzungen von Anfang an nicht gegeben war oder später weggefallen ist, und

7. das Personal zur Geheimhaltung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie von
Geheimnissen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, die dem Personal im Zusammenhang
mit seiner Tätigkeit bekannt geworden sind, zu verpflichten.

3Der für die Bestimmung zuständigen Behörde sind auf Verlangen geeignete Nachweise darüber 
vorzulegen, dass die Pflichten nach Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 3 und 5 
erfüllt worden sind. 

(4) Übt eine prüfende Person eine Sachverständigentätigkeit außerhalb des
Zuständigkeitsbereichs der Behörde aus, die die Sachverständigenorganisation bestimmt hat, so
hat diese der Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich die prüfende Person tätig wird,

1. dies unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit mitzuteilen und
2. eine Kopie des Bestimmungsbescheides zu übersenden.

Teil 6 

Schlussbestimmungen 

Kapitel 1 

Ordnungswidrigkeiten 

§ 184 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 194 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des
Strahlenschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 24 Nummer 2 eine Qualitätskontrolle nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig durchführt,

2. entgegen § 24 Nummer 3 eine Qualitätskontrolle nicht überwachen lässt,
3. entgegen § 24 Nummer 4 eine Kennzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der

vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,
4. entgegen § 24 Nummer 5, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Satz 2, eine Unterlage nicht,

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aushändigt,
5. entgegen § 25 Absatz 1 Satz 1 eine dort genannte Unterlage nicht bereithält,
6. entgegen § 25 Absatz 3 den Betrieb einer Vorrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder

nicht rechtzeitig einstellt, eine Vorrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig stilllegt oder eine Schutzmaßnahme nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig trifft,

7. entgegen § 25 Absatz 4 Satz 1 eine Vorrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig prüfen lässt,

8. entgegen § 25 Absatz 5 eine Vorrichtung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig zurückgibt
oder nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig abgibt,

9. entgegen § 31 Absatz 1 Satz 1 einen dort genannten Stoff oder Gegenstand als nicht
radioaktiven Stoff verwendet, verwertet, beseitigt, innehält oder weitergibt,
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10. einer vollziehbaren Auflage nach § 33 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 17 Absatz 1
Satz 2 oder 3 des Atomgesetzes zuwiderhandelt,

11. entgegen § 34 eine dort genannte Anforderung oder Übereinstimmung durch Vermischen
oder Verdünnen herbeiführt, veranlasst oder ermöglicht,

12. entgegen § 52 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass ein Strahlenschutzbereich eingerichtet
wird,

13. entgegen § 53 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 nicht dafür sorgt,
dass ein Kontrollbereich oder ein Sperrbereich abgegrenzt oder gekennzeichnet wird,

14. entgegen § 56 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Messung erfolgt,
15. entgegen § 57 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Feststellung der Kontamination

erfolgt,
16. entgegen § 57 Absatz 2 Satz 1 oder § 58 Absatz 1 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass eine

Maßnahme getroffen wird,
17. entgegen § 58 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Prüfung

erfolgt,
18. entgegen § 58 Absatz 2 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass ein Gegenstand nicht aus dem

Kontrollbereich herausgebracht wird,
19. entgegen § 60 Absatz 1 oder § 61 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass eine

Röntgeneinrichtung oder ein Gerät nur in einem dort genannten Raum betrieben wird,
20. entgegen § 64 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, nicht dafür sorgt, dass

die Körperdosis ermittelt wird,
21. einer vollziehbaren Anordnung nach § 64 Absatz 4, § 66 Absatz 2 Satz 4, § 77 Absatz 4

oder 5, § 81 Absatz 2 Satz 1, § 88 Absatz 5 Satz 1, § 89 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung
mit Absatz 2 Satz 2, oder § 103 Absatz 2 zuwiderhandelt,

22. entgegen § 68 Absatz 3 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Person nur
unter den dort genannten Voraussetzungen beschäftigt wird,

23. entgegen § 69 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass die Arbeitsbedingungen in der
vorgeschriebenen Weise gestaltet werden,

24. entgegen § 69 Absatz 2 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass die berufliche Exposition
ermittelt wird,

25. entgegen § 70 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass eine Person
Schutzkleidung trägt oder Schutzausrüstung verwendet,

26. entgegen § 70 Absatz 1 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass eine Person unter 18 Jahren nicht
mit einem dort genannten radioaktiven Stoff umgeht,

27. entgegen § 73 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass die Exposition begrenzt wird,
28. entgegen § 74 Absatz 1 Satz 3 oder § 99 Absatz 3 nicht dafür sorgt, dass ein Grenzwert

eingehalten wird,
29. entgegen § 77 Absatz 1 oder 2 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Person

eine Aufgabe nur dann wahrnimmt oder fortsetzt, wenn die dort genannten Voraussetzungen
vorliegen,

30. entgegen § 82 Absatz 1 eine Röntgeneinrichtung betreibt,
31. entgegen § 82 Absatz 2 nicht dafür sorgt, dass ein Schüler oder Auszubildender nur unter

Aufsicht oder in Anwesenheit einer dort genannten Person mitwirkt,
32. entgegen § 86 Absatz 1 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass Buch geführt wird,
33. entgegen § 86 Absatz 1 Nummer 2 oder § 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht dafür

sorgt, dass eine Mitteilung gemacht wird,
34. entgegen § 86 Absatz 2 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Unterlage

nicht mindestens 30 Jahre aufbewahrt oder hinterlegt wird,
35. entgegen § 86 Absatz 2 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass eine Unterlage übergeben wird,
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36. entgegen § 87 Absatz 1 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass ein radioaktiver Stoff gesichert
wird,

37. entgegen § 87 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 oder 3 nicht dafür sorgt, dass ein
radioaktiver Stoff oder Kernbrennstoff in der genannten Weise gelagert wird,

38. entgegen § 88 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, Absatz 4 Nummer 1 oder § 89
Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Prüfung
erfolgt,

39. entgegen § 90 Absatz 3 nicht dafür sorgt, dass ein dort genanntes Messgerät verwendet
wird,

40. entgegen § 94 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass ein dort genannter Stoff an eine dort
genannte Person abgegeben wird,

41. entgegen § 94 Absatz 2 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Bescheinigung ausgestellt
wird,

42. entgegen § 94 Absatz 3 nicht dafür sorgt, dass eine Strahlenquelle nur abgegeben wird,
wenn eine Dokumentation beigefügt ist,

43. entgegen § 94 Absatz 4 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Strahlenquelle
abgegeben oder als radioaktiver Abfall abgeliefert oder zwischengelagert wird,

44. entgegen § 96 Absatz 1 oder 2 einen Störstrahler einem anderen überlässt,
45. entgegen § 99 Absatz 4 nicht dafür sorgt, dass radioaktive Stoffe nicht unkontrolliert

abgeleitet werden,
46. entgegen § 104 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass bei einer Planung dort genannte

Körperdosen zugrunde gelegt werden,
47. entgegen § 104 Absatz 3 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Schutzmaßnahme getroffen

wird,
48. entgegen § 114 Absatz 1, 2 oder 3 nicht dafür sorgt, dass eine Röntgeneinrichtung oder

Anlage nur bei Vorliegen dort genannter Voraussetzungen verwendet wird,
49. entgegen § 115 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1, nicht sicherstellt, dass

eine Abnahmeprüfung durchgeführt wird,
50. entgegen § 116 Absatz 4 nicht dafür sorgt, dass die Ursache beseitigt wird,
51. entgegen § 117 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Aufzeichnung erfolgt,
52. entgegen § 117 Absatz 3 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder

nicht rechtzeitig vorlegt,
53. entgegen § 121 Absatz 2 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass ein Bestrahlungsplan festgelegt

wird,
54. entgegen § 122 Absatz 4 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Person nach Vorliegen der

dort genannten Voraussetzungen entlassen wird,
55. entgegen § 123 Absatz 3, § 145 Absatz 2 oder § 146 Absatz 2 nicht dafür sorgt, dass die

technische Durchführung durch eine dort genannte Person vorgenommen wird,
56. entgegen § 136 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass radioaktive Stoffe oder

ionisierende Strahlung unter den dort genannten Voraussetzungen angewendet werden,
57. entgegen § 137 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass radioaktive Stoffe oder ionisierende

Strahlung nicht angewendet werden,
58. entgegen § 137 Absatz 2 nicht dafür sorgt, dass der dort genannte Grenzwert nicht

überschritten wird,
59. entgegen § 137 Absatz 3 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Person von der

Anwendung ausgeschlossen wird,
60. entgegen § 138 Absatz 3 Satz 1, § 145 Absatz 1 oder § 146 Absatz 1 nicht dafür sorgt,

dass radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung von einer dort genannten Person
angewendet werden,
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61. entgegen § 138 Absatz 4 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Untersuchung
erfolgt,

62. entgegen § 138 Absatz 5 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass eine Überwachung und
Bewertung erfolgt,

63. entgegen § 144 Absatz 3 nicht dafür sorgt, dass ein Tier aus dem Strahlenschutzbereich
bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen entlassen wird oder

64. entgegen § 169 Absatz 3 ein Metall verwendet, in Verkehr bringt oder entsorgt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 194 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des
Strahlenschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 42 Absatz 3 eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt,

2. entgegen § 44 Absatz 1 Satz 1, § 65 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, § 85 Absatz 4 Satz 2, § 157
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 oder § 167 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, nicht
dafür sorgt, dass eine Unterrichtung oder Information erfolgt,

3. entgegen § 56 Absatz 2 Satz 1 oder § 57 Absatz 3 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anfertigt,

4. entgegen § 56 Absatz 2 Satz 2 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens fünf Jahre
aufbewahrt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

5. entgegen § 56 Absatz 2 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig hinterlegt wird,

6. entgegen § 57 Absatz 3 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass eine Aufzeichnung nicht oder nicht
mindestens zehn Jahre aufbewahrt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorgelegt wird,

7. entgegen § 63 Absatz 6 Satz 1, § 98 Satz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit Satz 2, § 109
Absatz 2, § 138 Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 3 oder § 157 Absatz 3 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine Aufzeichnung angefertigt wird,

8. entgegen § 63 Absatz 6 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Aufzeichnung
fünf Jahre oder ein Jahr aufbewahrt oder vorgelegt wird,

9. entgegen § 65 Absatz 3 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass eine Übermittlung erfolgt,
10. entgegen § 66 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Messwert

bereitgestellt wird,
11. entgegen § 66 Absatz 4 Satz 2, § 85 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit

Satz 2, entgegen § 85 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder 2, § 89 Absatz 4, § 141 Absatz 1 oder
§ 167 Absatz 2 Satz 1 oder 2 nicht dafür sorgt, dass eine Mitteilung erfolgt,

12. entgegen § 85 Absatz 3 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass eine Unterlage 30 Jahre
aufbewahrt oder hinterlegt wird,

13. entgegen § 85 Absatz 3 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass eine Unterlage übergeben
wird,

14. entgegen § 88 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Absatz 4 Nummer 2 oder Absatz 5 Satz 2,
§ 89 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, oder Absatz 3 Nummer 2 nicht
dafür sorgt, dass ein Prüfbericht vorgelegt wird,

15. entgegen § 90 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass eine Aufzeichnung
zehn Jahre aufbewahrt, vorgelegt oder hinterlegt wird,

16. entgegen § 91 Absatz 1 oder § 92 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder § 92 Absatz 1 Satz 2
oder § 92 Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 3, nicht dafür sorgt, dass eine
Kennzeichnung vorgenommen wird,

17. entgegen § 91 Absatz 3 nicht dafür sorgt, dass ein Schutzbehälter oder ein
Aufbewahrungsbehältnis nur zur Aufbewahrung von radioaktiven Stoffen verwendet wird,

18. entgegen § 97 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Aufbewahrung erfolgt,
19. entgegen § 97 Absatz 2 oder 3 nicht dafür sorgt, dass eine Betriebsanleitung, ein

Prüfbericht oder eine Bescheinigung bereitgehalten wird,
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20. entgegen § 98 Satz 1 Nummer 4, auch in Verbindung mit Satz 2, nicht dafür sorgt, dass
eine Aufzeichnung aufbewahrt wird,

21. einer vollziehbaren Anordnung nach § 101 Absatz 4 oder § 158 Absatz 4 zuwiderhandelt,
22. entgegen § 108 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 oder § 108 Absatz 4 Satz 1 oder 2 nicht

dafür sorgt, dass eine Meldung erfolgt,
23. entgegen § 109 Absatz 4 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Aufzeichnung zehn Jahre

aufbewahrt oder vorgelegt wird,
24. entgegen § 127 Absatz 1, 2 Satz 1 oder Absatz 3, auch in Verbindung mit § 140 Absatz 2

nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Aufbewahrung sichergestellt ist,
25. entgegen § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder

entgegen § 129 Absatz 2 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass eine Mitteilung erfolgt,
26. entgegen § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit Satz 2, oder

entgegen § 129 Absatz 2 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass eine Übersendung erfolgt,
27. entgegen § 133 nicht dafür sorgt, dass die Anwendung radioaktiver Stoffe oder

ionisierender Strahlung in der vorgeschriebenen Weise am Menschen erfolgt,
28. entgegen § 134 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 136 Absatz 1 Satz 1

Nummer 4 oder Absatz 2 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass die dort genannte Einwilligung
eingeholt wird,

29. entgegen § 135 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, nicht
dafür sorgt, dass eine Information ausgehändigt wird,

30. entgegen § 135 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 136 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4, nicht dafür sorgt, dass in der dort vorgesehenen Weise aufgeklärt und befragt
wird,

31. entgegen § 142 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, einen Abschlussbericht nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

32. entgegen § 147 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass Röntgenstrahlung, ionisierende Strahlung
oder ein dort genannter radioaktiver Stoff von einer dort genannten Person angewendet oder
eingesetzt wird,

33. entgegen § 158 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Beschäftigung oder
Weiterbeschäftigung erlaubt,

34. entgegen § 158 Absatz 3 Satz 4 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig übergibt,

35. entgegen § 158 Absatz 3 Satz 5 eine Bescheinigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig übersendet,

36. entgegen § 175 Absatz 3 eine Gesundheitsakte nicht oder nicht richtig führt,
37. entgegen § 183 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1, oder

Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,

38. entgegen § 183 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1, oder
Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 eine Kopie des Prüfberichts oder eine Aufzeichnung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

39. entgegen § 183 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1, eine
Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt,

40. entgegen § 183 Absatz 2 oder 4 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig macht oder eine Kopie des Bestimmungsbescheides nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig übersendet oder

41. entgegen § 183 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 nicht, nicht richtig oder nicht vollständig Buch
führt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 194 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c des
Strahlenschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
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1. ohne Genehmigung nach § 12 Absatz 1 oder 2 eine hochradioaktive Strahlenquelle oder
einen sonstigen radioaktiven Stoff verbringt,

2. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt oder

3. entgegen § 13 Absatz 3 eine Vorsorge nicht oder nicht richtig trifft.

Kapitel 2 

Übergangsvorschriften 

§ 185 Bauartzulassung (§§ 16 bis 26)
1Bauartzugelassene Vorrichtungen, die sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes enthalten oder enthalten haben und die gemäß § 208 Absatz 2, 3 zweiter 
Teilsatz oder Absatz 4 des Strahlenschutzgesetzes weiterbetrieben werden, hat der Inhaber, 
sofern im Zulassungsschein nicht kürzere Fristen vorgesehen sind, entsprechend § 25 Absatz 4 
Satz 1 alle zehn Jahre nach Auslaufen der Bauartzulassung auf Unversehrtheit und Dichtheit 
prüfen zu lassen. 2Liegt das Auslaufen der Bauartzulassung am 31. Dezember 2018 mehr als 
zehn Jahre zurück, hat die Prüfung der Unversehrtheit und Dichtheit spätestens bis zum 
31. Dezember 2021 zu erfolgen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Aktivität der in der
Vorrichtung enthaltenen Stoffe unterhalb der Freigrenze nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 liegt.

§ 186 Rückstände (§ 29)

Eine nach § 98 Absatz 1 Satz 1 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 
geltenden Fassung erteilte Entlassung gilt als Entlassung nach § 29 fort, wenn die nach § 29 
Absatz 3 für die Entlassung aus der Überwachung zuständige Behörde, in deren örtlichen 
Zuständigkeitsbereich der künftige Abfall verwertet oder beseitigt werden soll, bis zum 
30. Juni 2019 ihr Einvernehmen erteilt.

§ 187 Freigabe (§§ 31 bis 42)

(1) Eine nach § 29 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a der
Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung erteilte
Freigabe, bei der die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 5 der Strahlenschutzverordnung in der
bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung zugrunde gelegt wurden, gilt als Freigabe nach
§ 33 in Verbindung mit § 35 mit der Maßgabe fort, dass die Werte der Anlage 4 Tabelle 1
Spalte 3 ab dem 1. Januar 2021 einzuhalten sind.

(2) Eine nach § 29 Absatz 2 Satz 1 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung erteilte Freigabe, bei der gemäß § 29 Absatz 2 Satz 3
der Nachweis der Einhaltung des Dosiskriteriums im Einzelfall geführt worden ist, gilt als
Freigabe nach § 33 in Verbindung mit § 37 fort.

(3) Eine nach § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b, c oder d oder nach Nummer 2
Buchstabe a, b, c oder d der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018
geltenden Fassung erteilte Freigabe gilt als Freigabe nach § 33 in Verbindung mit § 36 fort.

(4) Feststellungen nach § 29 Absatz 6 Satz 1 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung, die bis zum 31. Dezember 2018 getroffen wurden,
gelten fort.

(5) Für eine Freigabe nach § 33 in Verbindung mit § 35, die zwischen dem 1. Januar 2019 und
dem 31. Dezember 2020 erteilt wird, gelten bis zum 31. Dezember 2020 die Werte der Anlage III
Tabelle 1 Spalte 5 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden
Fassung und ab dem 1. Januar 2021 die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3.

(6) Freigaberegelungen, die bis zum 31. Dezember 2018 in

1. Genehmigungen nach §§ 6, 7 oder § 9 des Atomgesetzes, die die Stilllegung von Anlagen und
Einrichtungen zum Gegenstand haben,
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2. einer Genehmigung nach § 7 oder § 11 Absatz 2 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder

3. einem gesonderten Bescheid nach § 29 Absatz 4 der Strahlenschutzverordnung in der bis
zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung

erteilt worden sind und bei denen die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 5 der 
Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung zugrunde 
gelegt wurden, gelten mit der Maßgabe fort, dass die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3 ab 
dem 1. Januar 2021 einzuhalten sind. 

§ 188 Betriebliche Organisation des Strahlenschutzes (§§ 44 und 45)

(1) 1Für eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, eine Röntgeneinrichtung oder einen
genehmigungsbedürftigen Störstrahler, die oder der bereits vor dem 31. Dezember 2018 von
mehreren Strahlenschutzverantwortlichen betrieben wurde, ist der Vertrag nach § 44 Absatz 2
Satz 1 bis zum 31. Dezember 2019 abzuschließen. 2Satz 1 gilt entsprechend für den vor dem
31. Dezember 2018 genehmigten Umgang mit radioaktiven Stoffen.

(2) 1Für Tätigkeiten, die vor dem 31. Dezember 2018 aufgenommen wurden, muss die
Strahlenschutzanweisung nach § 45 Absatz 1 Satz 1 bis zum 1. Januar 2020 erstellt sein, wenn
zuvor keine Strahlenschutzanweisung erforderlich war. 2Eine Strahlenschutzanweisung, die vor
dem 31. Dezember 2018 erstellt wurde, ist unter Berücksichtigung des § 45 Absatz 2 bis zum
1. Januar 2020 zu aktualisieren.

§ 189 Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz (§§ 47, 49 und 51)

(1) 1Für Strahlenschutzbeauftragte, die

1. vor dem 1. August 2001 nach der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 30. Juli 2001
geltenden Fassung bestellt wurden, oder

2. vor dem 1. Juli 2002 nach der Röntgenverordnung in der bis zum 30. Juni 2002 geltenden
Fassung bestellt wurden,

gilt die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz als erworben und bescheinigt nach § 47 
Absatz 1 Satz 1. 2Für Einzelsachverständige oder prüfende Personen einer 
Sachverständigenorganisation, die nach § 66 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder § 4a der Röntgenverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung bestimmt wurden und die bis zum 31. Dezember 2018
noch als solche tätig waren, gilt die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz als erworben und
bescheinigt nach § 47 Absatz 1 Satz 1. 3 § 48 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt. 4Im Übrigen gilt
eine vor dem 31. Dezember 2018 erteilte Fachkundebescheinigung als Bescheinigung nach § 47
Absatz 1 Satz 1 fort.

(2) 1Hat die zuständige Behörde nach § 18a Absatz 1 Satz 5 der Röntgenverordnung in der bis
zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung festgestellt, dass in einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Berufsausbildung die für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Ausbildung
und praktische Erfahrung im Strahlenschutz sowie den anerkannten Kursen entsprechendes
theoretisches Wissen vermittelt wurde, so gilt diese Feststellung als Feststellung nach § 47
Absatz 5 Satz 1 fort. 2Galt die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach § 18a Absatz 1
Satz 5 der Röntgenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung als geprüft
und bescheinigt, so gilt sie als geprüft und bescheinigt fort. 3 § 48 Absatz 1 Satz 1 bleibt
unberührt.

(3) 1Eine vor dem 31. Dezember 2018 erteilte Bescheinigung über die erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz gilt als Bescheinigung nach § 49 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 47
Absatz 1 Satz 1 fort. 2Hat die zuständige Behörde nach § 30 Absatz 4 Satz 3 der
Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder nach
§ 18a Absatz 3 Satz 3 der Röntgenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden
Fassung festgestellt, dass die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz mit dem Bestehen der
Abschlussprüfung eines anerkannten Kurses erworben wurden, so gilt diese Feststellung als

279



Zulassung nach § 49 Absatz 2 Satz 2 fort. 3Galten erforderliche Kenntnisse im Strahlenschutz 
nach § 30 Absatz 4 Satz 3 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 
geltenden Fassung oder nach § 18a Absatz 3 Satz 3 der Röntgenverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung als geprüft und bescheinigt, so gelten sie als geprüft und
bescheinigt fort. 4§ 49 Absatz 3 in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt.

(4) 1Hat die zuständige Behörde nach § 18a Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 18a Absatz 1
Satz 5 der Röntgenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung
festgestellt, dass in einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsausbildung die für den
jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Ausbildung und praktische Erfahrung im
Strahlenschutz sowie den anerkannten Kursen entsprechendes theoretisches Wissen vermittelt
wurde, so gilt diese Feststellung als Feststellung nach § 49 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit
§ 47 Absatz 5 Satz 1 fort. 2Galten die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz nach § 18a
Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 18a Absatz 1 Satz 5 der Röntgenverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung als geprüft und bescheinigt, so gelten sie als geprüft und
bescheinigt fort. 3§ 49 Absatz 3 in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt.

(5) Vor dem 31. Dezember 2018 von der zuständigen Stelle anerkannte Kurse zur Vermittlung
der erforderlichen Fachkunde oder der erforderlichen Kenntnisse gelten bis zum
31. Dezember 2023 als anerkannt nach § 51 fort, soweit die Anerkennung keine kürzere Frist
enthält.

§ 190 Übergangsvorschriften im Zusammenhang mit Strahlenschutzbereichen (§§ 52 bis
62)

(1) Der Inhaber einer nach § 197 oder § 198 des Strahlenschutzgesetzes fortgeltenden
Genehmigung, einer vor dem 31. Dezember 2018 erteilten Genehmigung nach den §§ 6, 7, 9
oder § 9b des Atomgesetzes oder eines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des
Atomgesetzes sowie der Anzeigepflichtige einer nach den §§ 199, 200 oder § 210 des
Strahlenschutzgesetzes fortgeltenden Anzeige hat, sofern die Organ-Äquivalentdosis der
Augenlinse 15 Millisievert im Kalenderjahr überschreiten kann, einen Kontrollbereich nach § 52
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis zum 1. Januar 2020 einzurichten, wenn nicht bereits ein
Kontrollbereich eingerichtet ist.

(2) Der Inhaber einer nach § 198 Absatz 1 oder 4 des Strahlenschutzgesetzes fortgeltenden
Genehmigung sowie der Anzeigepflichtige einer nach § 200 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes fortgeltenden Anzeige hat, sofern ein Sperrbereich nach § 52 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 erforderlich ist, diesen bis zum 31. Dezember 2019 einzurichten.

(3) Der vor dem 31. Dezember 2018 genehmigte Betrieb einer Bestrahlungsvorrichtung, die
radioaktive Stoffe enthält, deren Aktivität 50 Gigabecquerel unterschreitet, darf bis zum
31. Dezember 2019 außerhalb eines Bestrahlungsraums nach § 61 fortgesetzt werden.

§ 191 Dosisrichtwerte bei Tätigkeiten (§ 72)

Für Tätigkeiten, die bereits vor dem 31. Dezember 2018 aufgenommen wurden, hat die Prüfung 
nach § 72 Absatz 1, ob die Festlegung von Dosisrichtwerten ein geeignetes Instrument zur 
Optimierung des Strahlenschutzes ist, bis zum 1. Januar 2020 zu erfolgen. 

§ 192 Register über hochradioaktive Strahlenquellen (§ 84)

Bei hochradioaktiven Strahlenquellen, die bis zum 31. Dezember 2018 im Register über 
hochradioaktive Strahlenquellen erfasst wurden und die nach § 83 weiter als hochradioaktive 
Strahlenquellen gelten, sind bis zum 1. Januar 2020 die nach Anlage 9 erforderlichen Angaben 
im Register über hochradioaktive Strahlenquellen zu vervollständigen. 

§ 193 Ermittlung der für Einzelpersonen der Bevölkerung zu erwartenden und erhaltenen
Exposition (§§ 99, 100, 101, Anlage 11)

(1) 1 § 99 Absatz 1 und § 100 Absatz 1 und 4 sind erst anzuwenden auf
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1. Genehmigungsverfahren, für die ein Genehmigungsantrag ab dem ersten Tag des
13. Kalendermonats gestellt wird, der auf das Inkrafttreten Allgemeiner
Verwaltungsvorschriften nach § 100 Absatz 3 folgt,

2. Anzeigeverfahren, für die eine Anzeige ab dem ersten Tag des 19. Kalendermonats erstattet
wird, der auf das Inkrafttreten Allgemeiner Verwaltungsvorschriften nach § 100 Absatz 3 folgt.

2Bis zu dem in Satz 1 Nummer 1 und 2 jeweils genannten Zeitpunkt ist § 47 Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 und Anlage VII der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Die Ermittlung der von Einzelpersonen der Bevölkerung erhaltenen Exposition ist

1. erstmalig für das Kalenderjahr 2020 nach § 101 Absatz 1 durchzuführen und nach § 101
Absatz 5 Satz 1 zu dokumentieren,

2. erstmalig für das Kalenderjahr 2021 nach § 101 Absatz 5 Satz 2 und 3 auf Anfrage zur
Verfügung zu stellen und zu veröffentlichen.

§ 194 Begrenzung der Exposition durch Störfälle (§ 104)

Bis zum Inkrafttreten Allgemeiner Verwaltungsvorschriften zur Störfallvorsorge nach § 104 
Absatz 6 ist bei der Planung der in § 104 Absatz 3 und 4 genannten Anlagen und Einrichtungen 
die Störfallexposition so zu begrenzen, dass die durch Freisetzung radioaktiver Stoffe in die 
Umgebung verursachte effektive Dosis von 50 Millisievert nicht überschritten wird. 

§ 195 Ausrüstung bei der Anwendung am Menschen (§ 114)

(1) § 114 Absatz 1 Nummer 1 gilt für Röntgeneinrichtungen, die vor dem 1. Juli 2002 erstmals in
Betrieb genommen wurden, ab dem 1. Januar 2024.

(2) 1 § 114 Absatz 1 Nummer 2 gilt vorbehaltlich des Satzes 2 nur für Röntgeneinrichtungen, die
nach dem 1. Januar 2023 erstmals in Betrieb genommen werden. 2Für Röntgeneinrichtungen, die
für die Computertomographie oder für die Durchleuchtung eingesetzt werden und die vor dem
31. Dezember 2018 erstmals in Betrieb genommen wurden, gilt § 114 Absatz 1 Nummer 2 ab
dem 1. Januar 2023. 3Für Röntgeneinrichtungen, die für die Computertomographie oder für die
Durchleuchtung eingesetzt werden und die ab dem 31. Dezember 2018 erstmals in Betrieb
genommen wurden, gilt § 114 Absatz 1 Nummer 2 ab dem 1. Januar 2021.

(3) § 114 Absatz 1 Nummer 4 gilt für Röntgeneinrichtungen, die vor dem 31. Dezember 2018
erstmals in Betrieb genommen worden sind, erst ab dem 1. Januar 2021.

(4) § 114 Absatz 2 gilt für Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und
Bestrahlungsvorrichtungen, die vor dem 31. Dezember 2018 erstmals in Betrieb genommen
worden sind, erst ab dem 1. Januar 2021.

(5) § 114 Absatz 3 gilt nicht für Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, die vor dem
31. Dezember 2018 erstmals in Betrieb genommen worden sind.

§ 196 Ärztliche und zahnärztliche Stellen (§ 128

Eine vor dem 31. Dezember 2018 erfolgte Bestimmung einer ärztlichen oder zahnärztlichen 
Stelle gilt als Bestimmung nach § 128 Absatz 1 fort, wenn bis zum 31. Dezember 2020 bei der 
zuständigen Behörde nachgewiesen ist, dass die Voraussetzungen nach § 128 Absatz 2 erfüllt 
sind. 

§ 197 Dosis- und Messgrößen (§ 171, Anlage 18

(1) 1Die in Anlage 18 Teil A Nummer 1 Buchstabe b genannte Messgröße ist spätestens ab dem 
1. Januar 2022 bei Messungen der Personendosis nach § 65 Absatz 1 Satz 1 und § 66 Absatz 2 
Satz 4 und Absatz 5 zu verwenden. 2Die in Anlage 18 Teil A Nummer 2 Buchstabe b genannte 
Messgröße ist spätestens ab dem 1. Januar 2022 bei Messungen der Ortsdosis und 
Ortsdosisleistung nach den §§ 56 und 65 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu verwenden.
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(2) Die in Anlage 18 Teil C Nummer 1 und 2 angegebenen Werte des Strahlungs-
Wichtungsfaktors und des Gewebe-Wichtungsfaktors sind spätestens ab dem 1. Januar 2021 zu
verwenden.

§ 198 Strahlenpass (§ 174)

Ein vor dem 31. Dezember 2018 ausgestellter gültiger Strahlenpass kann bis zu dem darin 
vorgesehenen Ende der Gültigkeit, längstens bis zum 31. Dezember 2024, weiterverwendet 
werden, sofern in diesen Strahlenpass bis spätestens 30. Juni 2019 die persönliche 
Kennnummer des Strahlenpassinhabers nach § 170 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes 
eingetragen wird. 

§ 199 Ermächtigte Ärzte (§ 175)
1Eine Ermächtigung eines Arztes zur Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge nach § 64 
Absatz 1 Satz 1 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung oder nach § 41 Absatz 1 Satz 1 der Röntgenverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung gilt als Ermächtigung zur Durchführung der ärztlichen
Überwachung nach § 175 Absatz 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2023 fort. 2Wurde die
Ermächtigung auf ein früheres Datum befristet, so ist das in der Befristung genannte Datum
maßgeblich.

§ 200 Behördlich bestimmte Sachverständige (§ 181)

(1) Für Einzelsachverständige oder prüfende Personen, die nach § 66 der
Strahlenschutzverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder nach § 4a
der Röntgenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung bestimmt wurden
und die bis zum 31. Dezember 2018 noch als solche tätig waren, gilt die erforderliche fachliche
Qualifikation nach § 181 Absatz 1 für die Bestimmung zum Sachverständigen nach § 172
Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes für die Tätigkeitsgruppen, auf die sich die vorherige
Bestimmung bezieht, als vorhanden.

(2) Personen oder Organisationen, die erstmals einen Antrag auf Bestimmung zum
Sachverständigen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes stellen,
können abweichend von § 181 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 bis zum 1. Januar 2022 die fachliche
Qualifikation dadurch nachweisen, dass sie belegen, dass die Person, die Prüfungen durchführen
soll, über umfangreiche Kenntnisse im allgemeinen Strahlenschutz und vertiefte Kenntnisse im
Strahlenschutz bei Arbeitsplätzen mit Exposition durch natürlich vorkommende Radioaktivität
verfügt.

Anlage 1 Liste der nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten 

(zu § 2) 

Teil A: 
 Nicht gerechtfertigte Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung - ohne 
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen 

Nicht gerechtfertigt ist die 

1. Verwendung von Überspannungsableitern mit radioaktiven Stoffen auf
Hochspannungsmasten,

2. Verwendung von offenen radioaktiven Stoffen zur Leckagesuche (Wasser, Heizung, Lüftung),
sofern diese Stoffe anschließend nicht wieder gesammelt werden,

3. Verwendung von offenen radioaktiven Stoffen zur Verweilzeitspektroskopie, sofern diese nicht
in geschlossenen Systemen und mit Radionukliden erfolgt, die auf Grund ihrer Halbwertszeit
nicht in die Umwelt gelangen können und eine Exposition Dritter nicht ausgeschlossen werden
kann,

4. Verwendung von uranhaltigen oder thoriumhaltigen Stoffen bei der Herstellung von Farben für
Glasuren, sofern ein Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden
kann,
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5. Verwendung von Tritium-Gaslichtquellen in Nachtsichtgeräten, Zieleinrichtungen und
Ferngläsern, sofern die Verwendung nicht unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls zur Erledigung hoheitlicher Aufgaben notwendig ist,

6. Verwendung von Vorrichtungen mit fest haftenden radioaktiven Leuchtfarben, ausgenommen
a) Plaketten mit tritiumhaltigen Leuchtfarben im beruflichen, der Öffentlichkeit nicht

zugänglichen Bereich,
b) Notausganghinweise in Fluggeräten mit einer luftfahrtrechtlichen Baumusterzulassung,

7. Verwendung von hochradioaktiven Strahlenquellen bei der Untersuchung von Containern und
Fahrzeugen außerhalb der Materialprüfung,

8. Verwendung von Ionisationsrauchmeldern mit einer Bauartzulassung nach Anlage VI
Nummer 1 der Strahlenschutzverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1321) in der bis zum 30. Juli 2001 geltenden Fassung.

Teil B: 
 Nicht gerechtfertigte Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am 
Menschen 

Nicht gerechtfertigt ist die 

1. Verwendung von
a) Iod-131 in der Form von I-131-Orthoiodhippursäure (OIH) und
b) Iod-125 in der Form von I-125-Iothalamat (IOT), I-125-Orthoiodhippursäure und I-125-

Diethylentriaminpentaessigsäure (DTPA) zur Untersuchung der Nieren,
2. Verwendung von Iod-125 in der Form von I-125-Fibrinogen zur Untersuchung der tiefen

Venenthrombose,
3. Anwendung von umschlossenem Radium-226 zur Behandlung von Menschen,
4. Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen zur Darstellung des Zahnstatus mit

intraoraler Anode,
5. Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen zur Pneumenzephalographie,
6. Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen zur Überprüfung der Passfähigkeit von

Kleidungsstücken und Schuhen,
7. Anwendung von umschlossenen radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung am

Menschen zur Zutrittskontrolle oder Suche von Gegenständen, die eine Person an oder in
ihrem Körper verbirgt, sofern die Anwendung nicht
a) auf Grund eines Gesetzes erfolgt und unter Berücksichtigung aller Umstände des

Einzelfalls zur Erledigung hoheitlicher Aufgaben notwendig ist oder
b) im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zum Zweck der

Verteidigung oder der Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen zwingend erforderlich
ist.

Anlage 2 Erforderliche Unterlagen zur Prüfung der Rechtfertigung von Tätigkeitsarten 

(zu den §§ 3 und 4) 

Teil A: 
 Erforderliche Unterlagen für die Prüfung der Rechtfertigung nach den §§ 7 und 38 des 
Strahlenschutzgesetzes 

Erforderlich sind 

1. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die Tätigkeitsart grundsätzlich geeignet ist, einen
Nutzen zu erbringen,

2. Angaben zu der durch die Tätigkeitsart verursachten Exposition, unterschieden nach
medizinischen Expositionen von untersuchten oder behandelten Personen sowie von
Betreuungs- und Begleitpersonen, Expositionen der Bevölkerung und beruflichen
Expositionen,
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3. Angaben zur aus der Exposition resultierenden radiologischen Gefahr entsprechend § 148,
4. Angaben zu dem Risiko der Tätigkeitsart, durch unfallbedingte oder unbeabsichtigte

Expositionen die Gesundheit oder die Sicherheit von Personen zu gefährden oder
Kontaminationen herbeizuführen,

5. Informationen über vorliegende Zulassungen oder Genehmigungen auf Grund anderer
nationaler oder internationaler Vorschriften, die in engem Zusammenhang mit der zu
prüfenden Tätigkeitsart stehen.

Teil B: 
 Zusätzliche Unterlagen für die Prüfung der Rechtfertigung nach § 38 des 
Strahlenschutzgesetzes 

Erforderlich sind 

1. Angaben zum vorgesehenen Anwendungsbereich, zu den vorgesehenen Einsatzbedingungen
und zur Häufigkeit der Nutzung, zur erwarteten Nutzungsdauer und zur erwarteten
Verbreitung der Konsumgüter oder der bauartzuzulassenden Vorrichtungen,

2. Begründung zur Auswahl des verwendeten Radionuklids, insbesondere in Bezug auf die damit
verbundenen Gefahren, sowie Informationen zu weiteren ggf. vorhandenen Radionukliden, die
nicht zielgerichtet genutzt werden,

3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen,
a) ob und wie das Konsumgut oder die bauartzuzulassende Vorrichtung auch außerhalb des

Rahmens der bestimmungsgemäßen Nutzung verwendet werden kann,
b) ob die Integrität von Konsumgütern oder bauartzuzulassenden Vorrichtungen bei

bestimmungsgemäßer Verwendung sowie für den Fall eines möglichen Missbrauchs oder
eines unfallbedingten Schadens ausreichend ist.

Anlage 3 Genehmigungsfreie Tätigkeiten 

(zu den §§ 5, 6, 7, 8, 9, 14, 82, 96) 

Teil A: 

Genehmigungsfrei nach § 5 Absatz 1 ist die Anwendung von Stoffen am Menschen, wenn die 
spezifische Aktivität der Stoffe 500 Mikrobecquerel je Gramm nicht überschreitet. 

Teil B: 

Genehmigungsfrei nach § 5 Absatz 1 ist 

1. der Umgang mit Stoffen, deren Aktivität die Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 nicht
überschreitet,

2. der Umgang mit Stoffen, deren spezifische Aktivität die Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1
Spalte 3 nicht überschreitet,

3. die Verwendung, Lagerung und Beseitigung von Arzneimitteln, die nach § 2 Absatz 1 Satz 2
der Verordnung über radioaktive oder mit ionisierenden Strahlen behandelte Arzneimittel in
Verkehr gebracht worden sind,

4. die Verwendung von Vorrichtungen, deren Bauart nach § 45 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes zugelassen ist; ausgenommen sind Ein- und Ausbau sowie Wartung
dieser Vorrichtungen,

5. die Lagerung von Vorrichtungen, deren Bauart nach § 45 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes zugelassen ist, sofern die Gesamtaktivität der radioaktiven Stoffe das
Tausendfache der Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 nicht überschreitet,

6. die Gewinnung, Verwendung und Lagerung von aus der Luft gewonnenen Edelgasen, wenn
das Isotopenverhältnis im Gas demjenigen in der Luft entspricht,

7. die Verwendung und Lagerung von Konsumgütern, von Arzneimitteln im Sinne des § 2 des
Arzneimittelgesetzes, von Schädlingsbekämpfungsmitteln, von Pflanzenschutzmitteln im
Sinne des § 2 des Pflanzenschutzgesetzes und von Stoffen nach § 2 Satz 1 Nummer 1 bis 8
des Düngegesetzes, deren Herstellung nach § 40 des Strahlenschutzgesetzes oder deren
Verbringung nach § 42 des Strahlenschutzgesetzes genehmigt ist oder deren Herstellung
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nach § 40 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes keiner Genehmigung oder deren Verbringung 
nach § 42 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes keiner Genehmigung bedarf; § 55 in 
Verbindung mit Anlage 3 des Strahlenschutzgesetzes bleibt unberührt, 

8. der Umgang mit natürlichen radioaktiven Stoffen zum Zwecke der Nutzung der Radioaktivität
zu Lehr- und Ausbildungszwecken, wenn die Ortsdosisleistung des jeweiligen Stoffes 1
Mikrosievert durch Stunde in 0,1 Meter Abstand von der berührbaren Oberfläche nicht
überschreitet, oder

9. der Umgang mit abgereichertem Uran in Form von Uranylverbindungen zu chemisch-
analytischen oder zu chemisch-präparativen Zwecken mit einer Gesamtmasse des Urans von
bis zu 30 Gramm.

Teil C: 

Genehmigungs- und anzeigefrei nach § 7 ist der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung, deren 

1. Bauart nach § 17 zugelassen ist oder
2. Potenzialdifferenz nicht mehr als 30 Kilovolt beträgt und bei denen unter normalen

Betriebsbedingungen die Ortsdosisleistung in 0,1 Meter Abstand von der berührbaren
Oberfläche 1 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet. Genehmigungs- und anzeigefrei
ist der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, in denen durch das
Auftreffen von Laserstrahlung nach § 2 Absatz 3 Satz 1 der Arbeitsschutzverordnung zu
künstlicher optischer Strahlung auf Material ionisierende Strahlung erzeugt werden kann, falls
die Bestrahlungsstärke der Laserstrahlung 1 x 1013 Watt pro Quadratzentimeter nicht
überschreitet und die Ortsdosisleistung in 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche 1
Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet.

Teil D: 

Genehmigungsfrei nach § 8 ist der Betrieb von Störstrahlern, 

1. bei denen die Spannung zur Beschleunigung der Elektronen 30 Kilovolt nicht überschreitet,
wenn
a) die Ortsdosisleistung bei normalen Betriebsbedingungen im Abstand von 0,1 Metern von

der berührbaren Oberfläche 1 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet und
b) auf dem Störstrahler ausreichend darauf hingewiesen ist, dass

aa) Röntgenstrahlung erzeugt wird und 
bb) die Spannung zur Beschleunigung der Elektronen den vom Hersteller oder 

Einführer bezeichneten Höchstwert nicht überschreiten darf, 
2. bei denen die Spannung zur Beschleunigung der Elektronen 30 Kilovolt überschreitet, wenn

die Bauart nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 des Strahlenschutzgesetzes zugelassen ist,
3. wenn eine Kathodenstrahlröhre für die Darstellung von Bildern betrieben wird, bei der die

Spannung zur Beschleunigung von Elektronen 40 Kilovolt nicht überschreitet, wenn die
Ortsdosisleistung bei normalen Betriebsbedingungen im Abstand von 0,1 Metern von der
berührbaren Oberfläche 1 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet, oder

4. die als Bildverstärker im Zusammenhang mit einer genehmigungs- oder anzeigebedürftigen
Röntgeneinrichtung betrieben werden.

Teil E: 

Genehmigungs- und anmeldefrei nach § 14 ist die Verbringung von 

1. Stoffen, deren Aktivität die Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 nicht überschreitet,
2. Stoffen, deren spezifische Aktivität die Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3 nicht

überschreitet,
3. Arzneimitteln, die nach § 2 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über radioaktive oder mit

ionisierenden Strahlen behandelte Arzneimittel in Verkehr gebracht worden sind,
4. Vorrichtungen, deren Bauart nach § 45 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes zugelassen ist,

oder
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5. aus der Luft gewonnenen Edelgasen, wenn das Isotopenverhältnis im Gas demjenigen in der
Luft entspricht.

Anlage 4 Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte für 
hochradioaktive Strahlenquellen, Werte der Oberflächenkontamination, Liste der 
Radionuklide und bei den Berechnungen berücksichtigte Tochternuklide 

(zu den §§ 5, 10, 11, 12, 16, 31, 35, 36, 37, 52, 57, 58, 61, 70, 83, 87, 88, 89, 92, 104, 106, 167, 
187 und Anlage 3) 

Zu Tabelle 1: 

Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte für hochradioaktive 
Strahlenquellen, Werte der Oberflächenkontamination 

Erläuterung 
zu Spalte 1: Kennzeichnung von Radionukliden: 

"+" kennzeichnet Mutternuklide, für die die in Tabelle 2 gelisteten 
Tochternuklide vollständig durch das Mutternuklid abgedeckt sind; die 
Expositionen durch diese Tochternuklide sind bei den Freigrenzen, 
Freigabewerten oder Werten der Oberflächenkontamination bereits 
berücksichtigt, 

Erläuterung 
zu den Spalten 2 und 
3 
(Freigrenzen): 

1. Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen
aus der vorhandenen Aktivität (Ai) oder aus der vorhandenen
spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigrenzen FGi der
einzelnen Radionuklide gemäß Spalte 2 oder 3 zu berechnen
(Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese
Summe darf den Wert 1 nicht überschreiten:

2. Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht
berücksichtigt zu werden, wenn der Anteil der unberücksichtigten
Nuklide an der Summe aller Verhältniszahlen Ai/FGi oder Ci/FGi

10 Prozent nicht überschreitet.

Erläuterung 
zu Spalte 3: 

Bei Messungen nach den §§ 57 und 58 gilt für die zugrunde zu 
legende Mittelungsmasse M: 3 kg ≤ M ≤ 300 kg. Bei einer Masse < 
3 kg ist bei Messungen nach den §§ 57 und 58 die spezifische Aktivität 
nicht gesondert zu bestimmen, wenn die Oberflächenkontamination 
ermittelt und entsprechend § 57 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 bewertet 
wird. 

Erläuterung 
zu Spalte 4: 

Die Angabe "TBq" wird als Abkürzung für "Terabecquerel" verwendet. 
Die Angabe "UL" als Abkürzung für "unbegrenzt" (unlimited) wird für 
Radionuklide verwendet, bei denen auch hohe Aktivitäten nicht zu 
einer Einstufung als hochradioaktive Strahlenquelle führen. 

Erläuterung 
zu Spalte 5: 

Bei Messungen nach den §§ 57 und 58 darf die Mittelungsfläche bis zu 
300 cm2 betragen. 

Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus 
der vorhandenen Aktivität je Flächeneinheit (As,i) und den jeweiligen 
Werten der Oberflächenkontamination (Oi) der einzelnen Radionuklide 
gemäß Tabelle 1 Spalte 5 zu berechnen (Summenformel), wobei i das 
jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe darf den Wert 1 nicht 
überschreiten: 

Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht berücksichtigt zu 
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werden, wenn der Anteil der unberücksichtigten Nuklide an der 
Summe aller Verhältniszahlen As,i/Oi 10 Prozent nicht überschreitet. 

Bei der Bestimmung der Oberflächenkontamination für 
Verkehrsflächen oder Arbeitsplätze nach § 57 Absatz 2 Nummer 1 und 
2 sind die festhaftende Oberflächenaktivität und die über die 
Oberfläche eingedrungene Aktivität nicht einzubeziehen, sofern 
sichergestellt ist, dass durch diese Aktivitätsanteile keine Gefährdung 
durch Weiterverbreitung oder Inkorporation möglich ist. 

Soweit für Radionuklide keine maximal zulässigen 
Oberflächenkontaminationswerte angegeben sind, sind diese im 
Einzelfall zu berechnen. Anderenfalls können folgende Werte der 
Oberflächenkontamination zugrunde gelegt werden: 

a) für Alphastrahler oder Radionuklide, die durch Spontanspaltung
zerfallen: 0,1 Bq/cm2,

b) für Beta- und Gammastrahler, soweit nicht unter Buchstabe c
genannt: 1 Bq/cm2,

c) für Elektroneneinfangstrahler und Betastrahler mit einer
maximalen Betagrenzenergie von 0,2 Megaelektronvolt:
100 Bq/cm2.

Erläuterung 
zu den Spalten 6 und 
8 bis 11: 

Die Angabe "Mg/a" wird als Abkürzung für "Megagramm im 
Kalenderjahr" verwendet. 

Siehe auch Anlage 8 Teil F Nummer 3. 

Erläuterung 
zu den Spalten 12 
und 13: 

Die Werte der Oberflächenkontamination berücksichtigen die in die 
oberste Schicht des Bodens oder des Gebäudes eingedrungene 
Aktivität; es handelt sich um auf die Oberfläche projizierte 
Aktivitätswerte. 

Erläuterung 
zu Spalte 15: 

Die Angabe "a" bedeutet "Jahr", die Angabe "d" bedeutet "Tag", die 
Angabe "h" bedeutet "Stunde" und die Angabe "m" bedeutet "Minute". 

Die Regelungen und Erläuterungen zur Freigabe (Spalten 3 und 5 bis 14) finden sich in den 
§§ 31 bis 42 und Anlage 8.

Tabelle 1  
Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte für hochradioaktive 
Strahlenquellen, Werte der Oberflächenkontamination 
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Si-
32+ 1 E+6 1 E+2 7 1 E+

3 

1

E
+
3

4

E
+
2

9

E
+
2

5

E
+
2

132
,0 a 

P-32 1 E+5 1 E+3 1 E
+1 1 E+2 2 E+

1 

2 
E-
2 

1 E+
3 

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
2

4

E
+
5

2

E
+
1

14,
3 d 

P-33 1 E+8 1 E+3 2 E
+2 1 E+2 2 E+

2 

8 
E-
2 

1 E+
5 

1

E
+
5

2

E
+
4

1

E
+
5

1

E
+
3

6

E
+
5

2

E
+
2

25,
4 d 

S-35 1 E+8 1 E+2 6 E
+1 1 E+2 5 E+

2 
1 
E-

5 E+
3 

2 5 2 1 2 6 87,
3 d 
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2 E
+
4 

E
+
2

E
+
3

E
+
3

E
+
5

E
+
2

S-35

Gas 1 E+9 1 E+2 87,
3 d 

Cl-36 1 E+6 1 2 E
+1 1 E+2 3 E-1 3 3 

3

E
-
1

3

E
-
1

3

E
+
1

3

E
+
1

1

E
+
1

3,0 
E+5

 a 

Cl-38 1 E+5 1 E+1 5 E
-2 1 2 E-1 1 

4

E
+
4

1

E
+
1

37,
2 m 

Cl-39 1 E+5 1 E+1 55,
6 m 

Ar-37 1 E+8 1 E+6 UL 35,
0 d 

Ar-39 1 E+4 1 E+7 3 E
+2

269
,0 a 

Ar-41 1 E+9 1 E+2 5 E
-2

1,8 
h 

K-40 1 E+6 1 UL 1 E+1 8 E-1 6 

2

E
+
1

1,3 
E+9

 a 

K-42 1 E+6 1 E+2 2 E
-1 1 E+1 8 E-1 

1

E
+
1

1

E
+
4

1

E
+
2

12,
4 h 

K-43 1 E+6 1 E+1 7 E
-2 1 2 E-1 1 

2

E
+
3

1

E
+
1

22,
2 h 

K-44 1 E+5 1 E+1 22,
1 m 

K-45 1 E+5 1 E+1 17,
3 m 

Ca-41 1 E+7 1 E+2 UL 2 E+
2 

1

E
+

2

E
+

1

E
+

1,0 
E+5

 a 
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3 1 2 

Ca-
45+ 1 E+7 1 E+2 1 E

+2 1 E+2 4 E+
2 

4 
E-
2 

5 E+
3 

1

E
+
4

5

E
+
2

4

E
+
3

1

E
+
3

6

E
+
4

6

E
+
2

163
,0 d 

Ca-47 1 E+6 1 E+1 6 E
-2 1 2 E-1 1 

4

E
+
2

1

E
+
1

4,5 
d 

Sc-43 1 E+6 1 E+1 3,9 
h 

Sc-44 1 E+5 1 E+2 3 E
-2

4,0 
h 

Sc-
44m+ 1 E+7 1 2,4 

d 

Sc-46 1 E+6 1 E-1 3 E
-2 1 1 E-1 

4 
E-
2 

8 9 2 2 1 

1

E
+
1

3

E
-
1

83,
8 d 

Sc-47 1 E+6 1 E+2 7 E
-1 1 E+1 3 

1

E
+
1

6

E
+
3

1

E
+
2

3,4 
d 

Sc-48 1 E+5 1 2 E
-2 1 7 E-2 1 

3

E
+
2

1

E
+
1

43,
7 h 

Sc-49 1 E+5 1 E+3 57,
2 m 

Ti-44+ 1 E+5 1 E-1 3 E
-2

60,
0 a 

Ti-45 1 E+6 1 E+1 3,1 
h 

V-47 1 E+5 1 E+1 32,
6 m 

V-48 1 E+5 1 2 E
-2 1 8 E-2 

3 
E-
2 

6 7 2 2 1 

4

E
+
1

1 16,
0 d 

V-49 1 E+7 1 E+4 2 E
+3

330
,0 d 
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Cr-48 1 E+6 1 E+2 21,
6 h 

Cr-49 1 E+6 1 E+1 41,
9 m 

Cr-51 1 E+7 1 E+2 2 1 E+2 8 3 5 E+
2 

9

E
+
2

1

E
+
2

1

E
+
2

1

E
+
2

2

E
+
3

1

E
+
3

27,
7 d 

Mn-51 1 E+5 1 E+1 1 2 E-1 1 

5

E
+
4

1

E
+
1

46,
2 m 

Mn-52 1 E+5 1 2 E
-2 1 6 E-2 1 

9

E
+
1

1

E
+
1

5,6 
d 

Mn-
52m 1 E+5 1 E+1 UL 1 9 E-2 1 

5

E
+
4

1

E
+
1

21,
2 m 

Mn-53 1 E+9 1 E+2 1 E+2 6 E+
1 3 6 E+

2 

4

E
+
3

6

E
+
1

4

E
+
2

1

E
+
3

2

E
+
4

1

E
+
4

3,7 
E+6

 a 

Mn-54 1 E+6 1 E-1 8 E
-2 1 3 E-1 

9 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

6 6 1 

1

E
+
1

2 312
,1 d 

Mn-56 1 E+5 1 E+1 4 E
-2 1 1 E-1 1 

9

E
+
3

1

E
+
1

2,6 
h 

Fe-
52+ 1 E+6 1 E+1 2 E

-2 1 E+2 7 E-2 1 

2

E
+
3

1

E
+
1

8,3 
h 

Fe-55 1 E+6 1 E+3 8 E
+2 1 E+2 2 E+

2 6 1 E+
4 

1

E
+
4

7

E
+
3

1

E
+
4

1

E
+
3

2

E
+
4

1

E
+
4

2,7 
a 
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Fe-59 1 E+6 1 6 E
-2 1 2 E-1 

6 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

4 4 1 

3

E
+
1

1

E
+
1

44,
5 d 

Fe-
60+ 1 E+5 1 E+1 6 E

-2

1,5 
E+6

 a 

Co-55 1 E+6 1 E+1 3 E
-2 1 1 E-1 1 

1

E
+
3

1

E
+
1

17,
5 h 

Co-56 1 E+5 1 E-1 2 E
-2 1 6 E-2 

2 
E-
2 

4 5 1 1 1 6 

4

E
-
1

77,
3 d 

Co-57 1 E+6 1 7 E
-1 1 E+1 3 

8 
E-
1 

1 E+
2 

1

E
+
2

5

E
+
1

5

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
2

2

E
+
1

271
,8 d 

Co-58 1 E+6 1 7 E
-2 1 2 E-1 

8 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

5 5 1 

3

E
+
1

1 70,
9 d 

Co-
58m 1 E+7 1 E+4 7 E

-2 1 E+2 1 E+
4 

1

E
+
3

1

E
+
9

1

E
+
4

8,9 
h 

Co-60 1 E+5 1 E-1 3 E
-2 1 9 E-2 

3 
E-
2 

6 7 2 2 

4

E
-
1

3 

6

E
-
1

5,3 
a 

Co-
60m 1 E+6 1 E+3 1 E+2 6 E+

1 

1

E
+
3

7

E
+
7

1

E
+
3

10,
5 m 

Co-61 1 E+6 1 E+2 1 E+1 4 

1

E
+
1

5

E
+
5

1

E
+
2

1,7 
h 

Co- 1 E+5 1 E+1 1 8 E-2 1 7 1 13,
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62m+ 
E
+
4

E
+
1

9 m 

Ni-56 1 E+6 1 E+1 6,1 
d 

Ni-57 1 E+6 1 E+1 35,
9 h 

Ni-59 1 E+8 1 E+2 1 E
+3 1 E+2 3 E+

2 8 3 E+
3 

1

E
+
4

3

E
+
2

3

E
+
3

1

E
+
3

9

E
+
4

1

E
+
4

7,6 
E+4

 a 

Ni-63 1 E+8 1 E+2 6 E
+1 1 E+2 3 E+

2 3 1 E+
4 

6

E
+
4

1

E
+
3

6

E
+
3

1

E
+
3

4

E
+
4

1

E
+
4

100
,6 a 

Ni-65 1 E+6 1 E+1 1 E
-1 1 E+1 4 E-1 

1

E
+
1

3

E
+
4

1

E
+
1

2,5 
h 

Ni-
66+ 1 E+7 1 E+4 54,

4 h 

Cu-60 1 E+5 1 E+1 23,
7 m 

Cu-61 1 E+6 1 E+1 3,3 
h 

Cu-64 1 E+6 1 E+2 3 E
-1 1 E+1 1 

1

E
+
1

2

E
+
4

1

E
+
2

12,
7 h 

Cu-67 1 E+6 1 E+2 7 E
-1

61,
9 h 

Zn-
62+ 1 E+6 1 E+2 9,3 

h 

Zn-63 1 E+5 1 E+1 38,
4 m 

Zn-65 1 E+6 1 E-1 1 E
-1 1 4 E-1 

1 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

8 3 2 

2

E
+
1

5

E
-
1

244
,2 d 

Zn-69 1 E+6 1 E+3 3 E
+1 1 E+2 1 E+

4 
1 7 1 56,

4 m 
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E
+
2

E
+
9

E
+
4

Zn-
69m+ 1 E+6 1 E+1 2 E

-1 1 E+1 6 E-1 

1

E
+
1

7

E
+
3

1

E
+
2

13,
8 h 

Zn-
71m 1 E+6 1 E+1 4,0 

h 

Zn-
72+ 1 E+6 1 E+2 46,

5 h 

Ga-65 1 E+5 1 E+1 15,
2 m 

Ga-66 1 E+5 1 E+1 9,5 
h 

Ga-67 1 E+6 1 E+2 5 E
-1

3,3 
d 

Ga-68 1 E+5 1 E+1 7 E
-2

67,
7 m 

Ga-70 1 E+6 1 E+3 21,
1 m 

Ga-72 1 E+5 1 E+1 3 E
-2 1 8 E-2 1 

1

E
+
3

1

E
+
1

14,
1 h 

Ga-
73+ 1 E+6 1 E+2 4,9 

h 

Ge-66 1 E+6 1 E+1 2,3 
h 

Ge-67 1 E+5 1 E+1 18,
9 m 

Ge-
68+ 1 E+5 1 E-1 7 E

-2 1 2 E-1 1 E+
1 

1

E
+
1

5 2 1 

1

E
+
1

271
,0 d 

Ge-69 1 E+6 1 E+1 39,
1 h 

Ge-71 1 E+8 1 E+4 1 E
+3 1 E+2 4 E+

3 

5 
E+
1 

1 E+
4 

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
3

9

E
+
7

4

E
+
3

11,
4 d 

Ge-75 1 E+6 1 E+3 82,
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8 m 

Ge-77 1 E+5 1 E+1 6 E
-2

11,
3 h 

Ge-78 1 E+6 1 E+2 88,
0 m 

As-69 1 E+5 1 E+1 15,
2 m 

As-70 1 E+5 1 E+1 52,
6 m 

As-71 1 E+6 1 E+1 65,
3 h 

As-72 1 E+5 1 E+1 4 E
-2

26,
0 h 

As-
73+ 1 E+7 1 E+3 4 E

+1 1 E+2 1 E+
2 

4 
E+
1 

1 E+
3 

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
3

4

E
+
2

2

E
+
4

1

E
+
2

80,
3 d 

As-74 1 E+6 1 E+1 9 E
-2 1 3 E-1 

1 
E-
1 

1 E+
1 

1

E
+
1

7 3 1 

1

E
+
2

1

E
+
1

17,
8 d 

As-76 1 E+5 1 E+1 2 E
-1 1 E+1 5 E-1 

1

E
+
1

4

E
+
3

1

E
+
2

26,
2 h 

As-77 1 E+6 1 E+3 8 1 E+2 3 E+
1 

1

E
+
2

1

E
+
5

1

E
+
3

38,
8 h 

As-78 1 E+5 1 E+1 1,5 
h 

Se-70 1 E+6 1 E+1 41,
1 m 

Se-73 1 E+6 1 E+1 7,2 
h 

Se-
73m 1 E+6 1 E+2 39,

8 m 

Se-75 1 E+6 1 2 E
-1 1 E+1 7 E-1 

4 
E-
3 

4 E+
1 

7

E
+
1

1

E
+
1

7 5 

5

E
+
1

3 119
,6 d 
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Se-79 1 E+7 1 E-1 2 E
+2

3,8 
E+5

 a 

Se-81 1 E+6 1 E+3 18,
4 m 

Se-
81m+ 1 E+7 1 E+3 57,

3 m 

Se-83 1 E+5 1 E+1 22,
3 m 

Br-74 1 E+5 1 E+1 25,
4 m 

Br-
74m 1 E+5 1 E+1 46,

0 m 

Br-75 1 E+6 1 E+1 1,6 
h 

Br-76 1 E+5 1 E+1 3 E
-2

16,
2 h 

Br-77 1 E+6 1 E+2 2 E
-1

57,
0 h 

Br-80 1 E+5 1 E+2 17,
6 m 

Br-
80m+ 1 E+7 1 E+3 4,4 

h 

Br-82 1 E+6 1 3 E
-2 1 1 E+

1 1 

4

E
+
2

1

E
+
1

35,
3 h 

Br-
83+ 1 E+6 1 E+3 2,4 

h 

Br-84 1 E+5 1 E+1 31,
8 m 

Kr-74 1 E+9 1 E+2 11,
5 m 

Kr-76 1 E+9 1 E+2 14,
6 h 

Kr-77 1 E+9 1 E+2 1,2 
h 

Kr-79 1 E+5 1 E+3 34,
9 h 

Kr-81 1 E+7 1 E+4 3 E
+1

2,1 
E+5

 a 

Kr- 1 E+10 1 E+3 13,
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81m 3 s 

Kr-
83m 1 E+12 1 E+5 1,8 

h 

Kr-85 1 E+4 1 E+5 3 E
+1

10,
8 a 

Kr-
85m 1 E+10 1 E+3 5 E

-1
4,5 

h 

Kr-87 1 E+9 1 E+2 9 E
-2

76,
3 m 

Kr-
88+ 1 E+9 1 E+2 2,8 

h 

Rb-79 1 E+5 1 E+1 22,
9 m 

Rb-
81+ 1 E+6 1 E+1 1 E

-1
4,6 

h 

Rb-
81m+ 1 E+7 1 E+3 30,

3 m 

Rb-
82m 1 E+6 1 E+1 6,5 

h 

Rb-
83+ 1 E+6 1 1 E

-1 1 E+1 4 E-1 3 E+
1 

4

E
+
1

9 9 5 

4

E
+
1

7

E
-
1

86,
2 d 

Rb-84 1 E+6 1 7 E
-2

33,
5 d 

Rb-86 1 E+5 1 E+2 7 E
-1 1 E+1 2 

5 
E-
2 

1 E+
2 

1

E
+
2

6

E
+
1

6

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
3

2

E
+
1

18,
6 d 

Rb-87 1 E+7 1 E+1 UL 
4,8 
E+1
0 a 

Rb-88 1 E+5 1 E+1 17,
8 m 

Rb-89 1 E+5 1 E+1 15,
4 m 

Sr-
80+ 1 E+7 1 E+3 1,8 

h 

Sr-81 1 E+5 1 E+1 22,
3 m 

Sr-
82+ 1 E+5 1 6 E

-2
25,
4 d 

Sr-83 1 E+6 1 E+1 32,
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4 h 

Sr-85 1 E+6 1 1 E
-1 1 4 E-1 

1 
E-
1 

3 E+
1 

4

E
+
1

9 9 6 

5

E
+
1

1 64,
8 d 

Sr-
85m 1 E+7 1 E+2 1 E

-1 1 E+1 1 

1

E
+
1

2

E
+
5

1

E
+
2

67,
6 m 

Sr-
87m 1 E+6 1 E+2 2 E

-1 1 E+1 7 E-1 

1

E
+
1

5

E
+
4

1

E
+
2

2,8 
h 

Sr-
89+ 1 E+6 1 E+3 2 E

+1 1 E+2 2 E+
1 

3 
E-
2 

1 E+
3 

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
1

7

E
+
4

2

E
+
1

50,
6 d 

Sr-
90+ 1 E+4 1 1 1 6 E-1 

2 
E-
3 

6 

4

E
+
1

6

E
-
1

4 

3

E
+
1

3

E
+
1

9 28,
8 a 

Sr-
91+ 1 E+5 1 E+1 6 E

-2 1 3 E-1 

1

E
+
1

6

E
+
3

1

E
+
1

9,6 
h 

Sr-92 1 E+6 1 E+1 4 E
-2 1 2 E-1 1 

1

E
+
4

1

E
+
1

2,7 
h 

Y-86 1 E+5 1 E+1 14,
7 h 

Y-
86m 1 E+7 1 E+2 48,

0 m 

Y-87+ 1 E+6 1 E+1 9 E
-2

79,
8 h 

Y-88 1 E+6 1 E-1 3 E
-2 1 8 E-2 6 7 2 2 

9

E
-
1

7 

2

E
-
1

106
,6 d 

Y-90 1 E+5 1 E+3 5 1 E+2 6 E+ 1 2 1 64,
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2 
E
+
2

E
+
6

E
+
3

1 h 

Y-91 1 E+6 1 E+2 8 1 E+2 2 E+
1 5 1 E+

3 

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
2

5

E
+
4

3

E
+
1

58,
5 d 

Y-
91m 1 E+6 1 E+2 1 E

-1 1 4 E-1 

1

E
+
1

9

E
+
4

1

E
+
2

49,
7 m 

Y-92 1 E+5 1 E+2 2 E
-1 1 E+1 9 E-1 

1

E
+
1

5

E
+
4

1

E
+
2

3,5 
h 

Y-93 1 E+5 1 E+2 6 E
-1 1 E+1 3 

1

E
+
1

4

E
+
4

1

E
+
2

10,
2 h 

Y-94 1 E+5 1 E+1 18,
7 m 

Y-95 1 E+5 1 E+1 10,
3 m 

Zr-
86+ 1 E+7 1 E+2 16,

5 h 

Zr-88 1 E+6 1 2 E
-2

83,
0 d 

Zr-
89+ 1 E+6 1 E+1 78,

4 h 

Zr-93 1 E+7 1 E+1 1 E+2 1 E+
1 

2 
E+
1 

8 E+
2 

8

E
+
3

8

E
+
1

8

E
+
2

1

E
+
2

3

E
+
3

1

E
+
1

1,5 
E+6

 a 

Zr-
95+ 1 E+6 1 4 E

-2 1 9 E-2 
1 
E-
1 

1 E+
1 

1

E
+
1

4 4 1 

2

E
+
1

6

E
-
1

64,
0 d 

Zr-97 1 E+1 1 E-1 1 

1

E
+

16,
8 h 
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3 

Zr-
97+ 1 E+5 1 E+1 4 E

-2 1 

1

E
+
1

16,
8 h 

Nb-88 1 E+5 1 E+1 14,
5 m 

Nb-
89+ 1 E+5 1 E+1 2,0 

h 

Nb-
90+ 1 E+5 1 E+1 14,

6 h 

Nb-
93m 1 E+7 1 E+1 3 E

+2 1 E+2 4 E+
2 4 1 E+

4 

1

E
+
4

4

E
+
3

1

E
+
4

5

E
+
2

4

E
+
4

4

E
+
2

16,
1 a 

Nb-94 1 E+6 1 E-1 4 E
-2 1 1 E-1 

5 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

3 3 

5

E
-
1

4 

4

E
-
1

2,0 
E+4

 a 

Nb-95 1 E+6 1 9 E
-2 1 3 E-1 

1 
E-
1 

1 E+
1 

1

E
+
1

6 6 1 

6

E
+
1

1

E
+
1

35,
0 d 

Nb-97 1 E+6 1 E+1 1 E
-1 1 3 E-1 

1

E
+
1

5

E
+
4

1

E
+
1

72,
1 m 

Nb-
98m 1 E+5 1 E+1 1 9 E-2 1 

2

E
+
4

1

E
+
1

51,
3 m 

Mo-
90+ 1 E+6 1 E+1 1 3 E-1 1 

9

E
+
3

1

E
+
1

5,6 
h 

Mo-93 1 E+8 1 E+1 3 E
+2 1 E+2 4 

2 
E-
1 

4 E+
1 

3

E
+
2

4 

3

E
+
1

8

E
+
1

2

E
+
3

2

E
+
2

4,0 
E+3

 a 

Mo- 1 E+6 1 E+1 3 E 1 E+1 2 1 4 1 65,
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99+ -1
E
+
1

E
+
3

E
+
2

9 h 

Mo-
101+ 1 E+6 1 E+1 1 2 E-2 1 

2

E
+
4

1

E
+
1

14,
6 m 

Tc-93 1 E+6 1 E+1 2,8 
h 

Tc-
93m 1 E+6 1 E+1 43,

5 m 

Tc-94 1 E+6 1 E+1 4,9 
h 

Tc-
94m 1 E+5 1 E+1 52,

0 m 

Tc-
95m+ 1 E+6 1 1 E

-1
61,
0 d 

Tc-96 1 E+6 1 3 E
-2 1 9 E-2 1 

2

E
+
2

1

E
+
1

4,3 
d 

Tc-
96m 1 E+7 1 E+3 3 E

-2 1 E+2 5 

1

E
+
2

1

E
+
6

1

E
+
3

51,
5 m 

Tc-97 1 E+8 1 E+1 UL 1 E+2 6 
8 
E-
2 

7 E+
1 

6

E
+
1

7 6 

8

E
+
1

7

E
+
2

4

E
+
2

2,6
E+6

 a 

Tc-
97m 1 E+7 1 E+2 4 E

+1 1 E+2 9 
1 
E-
2 

1 E+
3 

1

E
+
3

2

E
+
2

3

E
+
2

1

E
+
2

5

E
+
2

1

E
+
3

90,
2 d 

Tc-99 1 E+7 1 E+0 3 E
+1 1 E+2 6 E-1 7 6 

7

E
-
1

6

E
-
1

7

E
+
1

7

E
+
1

4

E
+
1

2,1 
E+5

 a 

Tc-
99m 1 E+7 1 E+2 7 E

-1 1 E+1 2 

1

E
+

7

E
+

1

E
+

6,0 
h 
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1 4 2 

Tc-
101 1 E+6 1 E+2 14,

2 m 

Tc-
104 1 E+5 1 E+1 18,

3 m 

Ru-94 1 E+6 1 E+2 51,
8 m 

Ru-97 1 E+7 1 E+1 3 E
-1 1 E+1 1 

1

E
+
1

3

E
+
3

1

E
+
2

2,9 
d 

Ru-
103+ 1 E+6 1 1 E

-1 1 E+1 4 
2 
E-
1 

3 E+
1 

5

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
1

9

E
+
1

4

E
+
1

39,
3 d 

Ru-
105+ 1 E+6 1 E+1 8 E

-2 1 3 E-1 1 

1

E
+
4

1

E
+
1

4,4 
h 

Ru-
106+ 1 E+5 1 E-1 3 E

-1 1 E+1 1 
3 
E-
1 

7 E+
1 

1

E
+
2

2

E
+
1

2

E
+
1

6 

5

E
+
1

1 372
,6 d 

Rh-99 1 E+6 1 E+1 1 E
-1

16,
1 d 

Rh-
99m 1 E+6 1 E+1 4,7 

h 

Rh-
100 1 E+6 1 E+1 20,

8 h 

Rh-
101 1 E+7 1 3 E

-1
3,2 

a 

Rh-
101m 1 E+7 1 E+2 4,3 

d 

Rh-
102 1 E+6 1 E-1 3 E

-2
2,9 

a 

Rh-
102m 1 E+6 1 1 E

-1
219
,0 d 

Rh-
103m 1 E+8 1 E+4 9 E

+2 1 E+2 7 E+
3 

1

E
+
3

1

E
+
9

1

E
+
4

56,
1 m 
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Rh-
105 1 E+7 1 E+2 9 E

-1 1 E+1 3 

1

E
+
1

2

E
+
4

1

E
+
2

35,
4 h 

Rh-
106m 1 E+5 1 E+1 2,2 

h 

Rh-
107 1 E+6 1 E+2 21,

7 m 

Pd-
100+ 1 E+7 1 E+2 3,6 

d 

Pd-
101 1 E+6 1 E+2 8,5 

h 

Pd-
103+ 1 E+8 1 E+3 9 E

+1 1 E+2 3 E+
2 

2 
E+
1 

1 E+
3 

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
2

2

E
+
5

3

E
+
2

17,
0 d 

Pd-
107 1 E+8 1 E+3 UL 

6,5 
E+6

 a 

Pd-
109+ 1 E+6 1 E+2 2 E

+1 1 E+2 3 E+
2 

1

E
+
2

5

E
+
6

1

E
+
3

13,
7 h 

Ag-
102 1 E+5 1 E+1 12,

9 m 

Ag-
103 1 E+6 1 E+1 1,1 

h 

Ag-
104 1 E+6 1 E+1 69,

2 m 

Ag-
104m 1 E+6 1 E+1 33,

5 m 

Ag-
105 1 E+6 1 1 E

-1 1 5 E-1 
1 
E-
1 

3 E+
1 

4

E
+
1

9 4 

1

E
+
1

9

E
+
1

4

E
+
1

41,
3 d 

Ag-
106 1 E+6 1 E+1 24,

0 m 

Ag-
106m 1 E+6 1 E+1 8,5 

d 

Ag-
108m
+ 

1 E+6 1 E-1 4 E
-2 1 1 E-1 

7 
E-
3 

9 
1

E
1 1 

5

E
4 

8

E

418
,0 a 
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+
1

-
1

-
1

Ag-
110m
+ 

1 E+6 1 E-1 2 E
-2 1 8 E-2 

7 
E-
3 

6 6 2 

6

E
-
1

5

E
-
1

4 

5

E
-
1

249
,8 d 

Ag-
111 1 E+6 1 E+2 2 1 E+2 9 

4 
E-
1 

7 E+
2 

1

E
+
3

2

E
+
2

2

E
+
2

1

E
+
2

9

E
+
3

4

E
+
1

7,5 
d 

Ag-
112 1 E+5 1 E+1 3,1 

h 

Ag-
115 1 E+5 1 E+1 20,

0 m 

Cd-
104+ 1 E+7 1 E+2 57,

7 m 

Cd-
107+ 1 E+7 1 E+3 6,5 

h 

Cd-
109+ 1 E+6 1 2 E

+1 1 E+2 2 E+
1 

3 
E-
2 

8 E+
2 

4

E
+
3

8

E
+
1

4

E
+
2

4

E
+
1

4

E
+
3

2

E
+
1

462
,6 d 

Cd-
113 1 E+6 1 E-1 

7,7 
E+1
5 a 

Cd-
113m 1 E+6 1 E-1 4 E

+1
14,
6 a 

Cd-
115+ 1 E+6 1 E+1 2 E

-1 1 E+1 6 E-1 

1

E
+
1

2

E
+
3

1

E
+
2

53,
5 h 

Cd-
115m
+ 

1 E+6 1 E+2 3 1 E+2 1 E+
1 

4 
E-
2 

7 E+
2 

7

E
+
2

2

E
+
2

7

E
+
1

1

E
+
2

2

E
+
3

2

E
+
1

44,
6 d 

Cd-
117+ 1 E+6 1 E+1 2,5 

h 

Cd-
117m
+ 

1 E+6 1 E+1 3,4 
h 

In-109 1 E+6 1 E+1 4,2 
h 
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In-
110m 1 E+5 1 E+1 69,

1 m 

In-
111+ 1 E+6 1 E+1 2 E

-1 1 E+1 7 E-1 

1

E
+
1

2

E
+
3

1

E
+
2

2,8 
d 

In-112 1 E+6 1 E+2 14,
7 m 

In-
113m 1 E+6 1 E+2 3 E

-1 1 E+1 9 E-1 

1

E
+
1

1

E
+
5

1

E
+
2

99,
5 m 

In-114 1 E+5 1 E+3 8 E
-1

1,2 
m 

In-
114m
+ 

1 E+6 1 E+1 8 E
-1 1 E+1 2 

3 
E-
2 

1 E+
2 

1

E
+
2

4

E
+
1

2

E
+
1

1

E
+
1

3

E
+
2

1

E
+
1

50,
0 d 

In-115 1 E+6 1 E+1 
4,4 
E+1
4 a 

In-
115m 1 E+6 1 E+2 4 E

-1 1 E+1 2 

1

E
+
1

6

E
+
4

1

E
+
2

4,5 
h 

In-
116m 1 E+5 1 E+1 54,

6 m 

In-117 1 E+6 1 E+1 43,
2 m 

In-
117m
+ 

1 E+6 1 E+2 1,9 
h 

In-
119m
+ 

1 E+5 1 E+2 18,
0 m 

Sn-
110+ 1 E+7 1 E+2 4,1 

h 

Sn-
111+ 1 E+6 1 E+2 35,

3 m 

Sn-
113+ 1 E+7 1 3 E

-1 1 E+1 9 E-1 
1 
E-
1 

6 E+
1 

8

E
+

2

E
+

8 7 

7

E
+

2 115
,1 d 
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1 1 1 

Sn-
117m 1 E+6 1 E+2 5 E

-1
13,
6 d 

Sn-
119m 1 E+7 1 E+1 7 E

+1
293
,0 d 

Sn-
121 1 E+7 1 E+5 27,

0 h 

Sn-
121m
+ 

1 E+7 1 7 E
+1

55,
0 a 

Sn-
123 1 E+6 1 E+2 7 129

,2 d 

Sn-
123m 1 E+6 1 E+2 40,

1 m 

Sn-
125 1 E+5 1 E+1 1 E

-1 1 E+1 7 E-1 
2 
E-
1 

6 E+
1 

6

E
+
1

2

E
+
1

8 

1

E
+
1

6

E
+
2

2

E
+
1

9,6 
d 

Sn-
126+ 1 E+5 1 E-1 3 E

-2

2,3 
E+5

 a 

Sn-
127 1 E+6 1 E+1 2,1 

h 

Sn-
128+ 1 E+6 1 E+1 59,

1 m 

Sb-
115 1 E+6 1 E+1 32,

1 m 

Sb-
116 1 E+6 1 E+1 15,

8 m 

Sb-
116m 1 E+5 1 E+1 60,

3 m 

Sb-
117 1 E+7 1 E+2 2,8 

h 

Sb-
118m 1 E+6 1 E+1 5,0 

h 

Sb-
119 1 E+7 1 E+3 38,

3 h 

Sb-
120m 1 E+6 1 E+1 5,8 

d 

Sb-
122 1 E+4 1 E+1 1 E

-1 1 E+1 5 E-1 

1

E
+
1

1

E
+
3

1

E
+
2

2,7 
d 
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Sb-
124 1 E+6 1 4 E

-2 1 5 E-1 
4 
E-
2 

9 9 3 

9

E
-
1

1 

2

E
+
1

5

E
-
1

60,
2 d 

Sb-
125+ 1 E+6 1 E-1 2 E

-1 1 E+1 5 E-1 
8 
E-
2 

4 E+
1 

4

E
+
1

1

E
+
1

4 2 

2

E
+
1

3 2,8 
a 

Sb-
126 1 E+5 1 E+1 2 E

-2
12,
4 d 

Sb-
126m 1 E+5 1 E+1 19,

1 m 

Sb-
127+ 1 E+6 1 E+1 3,9 

d 

Sb-
128m 1 E+5 1 E+1 9,0 

h 

Sb-
129+ 1 E+6 1 E+1 4,4 

h 

Sb-
130 1 E+5 1 E+1 39,

5 m 

Sb-
131 1 E+6 1 E+1 23,

0 m 

Te-
116+ 1 E+7 1 E+2 2,5 

h 

Te-
121 1 E+6 1 E+1 1 E

-1
19,
2 d 

Te-
121m 1 E+6 1 1 E

-1
154
,0 d 

Te-
123 1 E+6 1 E-1 

>9,
2 E
+16

a

Te-
123m 1 E+7 1 6 E

-1 1 E+1 2 
7 
E-
3 

1 E+
2 

1

E
+
2

4

E
+
1

3

E
+
1

1

E
+
1

2

E
+
2

1

E
+
1

119
,5 d 

Te-
125m 1 E+7 1 E+3 1 E

+1 1 E+2 6 E+
1 

2 
E-
2 

1 E+
3 

1

E
+
3

5

E
+
2

1

E
+
3

1

E
+
2

2

E
+
4

6

E
+
1

57,
4 d 

Te-
127 1 E+6 1 E+3 1 E

+1 1 E+2 5 E+
1 

1 9 1 9,4 
h 
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E
+
2

E
+
5

E
+
3

Te-
127m
+ 

1 E+7 1 E+1 3 1 E+2 3 E+
1 

3 E+
2 

1

E
+
3

3

E
+
1

3

E
+
2

1

E
+
2

3

E
+
3

5

E
+
1

109
,0 d 

Te-
129 1 E+6 1 E+2 1 1 E+1 4 

1

E
+
2

7

E
+
5

1

E
+
2

69,
6 m 

Te-
129m
+ 

1 E+6 1 E+1 1 1 E+1 3 2 2 E+
2 

3

E
+
2

7

E
+
1

3

E
+
1

1

E
+
1

8

E
+
2

2

E
+
1

33,
6 d 

Te-
131 1 E+5 1 E+2 1 E+1 6 E-1 

1

E
+
1

3

E
+
5

1

E
+
2

25,
0 m 

Te-
131m
+ 

1 E+6 1 E+1 4 E
-2 1 2 E-1 1 

1

E
+
3

1

E
+
1

30,
0 h 

Te-
132+ 1 E+7 1 3 E

-2 1 9 E-2 1 

2

E
+
2

1

E
+
2

76,
3 h 

Te-
133 1 E+5 1 E+1 1 2 E-1 1 

2

E
+
5

1

E
+
1

12,
5 m 

Te-
133m
+ 

1 E+5 1 E+1 1 9 E-2 1 

2

E
+
4

1

E
+
1

55,
4 m 

Te-
134 1 E+6 1 E+1 1 3 E-1 1 

7

E
+
4

1

E
+
1

41,
8 m 

I-120 1 E+5 1 E+1 1,4 
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h 

I-
120m 1 E+5 1 E+1 53,

0 m 

I-121 1 E+6 1 E+2 2,1 
h 

I-123 1 E+7 1 E+2 5 E
-1 1 E+1 2 

1

E
+
1

3

E
+
4

1

E
+
2

13,
2 h 

I-124 1 E+6 1 E+1 6 E
-2

1

E
+
1

4,2 
d 

I-125 1 E+6 1 E+2 2 E
-1 1 E+1 3 

9 
E-
2 

8 E+
2 

1

E
+
3

8

E
+
1

1

E
+
2

1

E
+
1

1

E
+
4

3 59,
4 d 

I-126 1 E+6 1 E+1 1 E
-1 1 E+1 5 E-1 

2 
E-
1 

4 E+
1 

5

E
+
1

1

E
+
1

5 

1

E
+
1

3

E
+
2

2 13,
0 d 

I-128 1 E+5 1 E+2 25,
0 m 

I-129 1 E+5 1 E-2 UL 1 6 E-2 6 E-
1 

6

E
-
1

6

E
-
2

6

E
-
2

8 8 

4

E
-
1

1,6 
E+7

 a 

I-130 1 E+6 1 E+1 1 1 E+
1 1 

2

E
+
3

1

E
+
1

12,
4 h 

I-131 1 E+6 1 E+1 2 E
-1 1 E+1 6 E-1 

2 
E-
1 

5 E+
1 

7

E
+
1

2

E
+
1

9 

1

E
+
1

6

E
+
2

2 8,0 
d 

I-132 1 E+5 1 E+1 3 E
-2 1 1 E-1 1 

8

E
+
3

1

E
+
1

2,3 
h 

I- 1 E+6 1 E+2 83,
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132m 0 m 

I-133 1 E+6 1 E+1 1 E
-1 1 E+1 4 E-1 

1

E
+
1

3

E
+
3

1

E
+
1

20,
8 h 

I-134 1 E+5 1 E+1 3 E
-2 1 8 E-2 1 

2

E
+
4

1

E
+
1

52,
5 m 

I-135+ 1 E+6 1 E+1 4 E
-2 1 1 E-1 1 

4

E
+
3

1

E
+
1

6,6 
h 

Xe-
120 1 E+9 1 E+2 40,

0 m 

Xe-
121 1 E+9 1 E+2 38,

8 m 

Xe-
122+ 1 E+9 1 E+2 20,

1 h 

Xe-
123 1 E+9 1 E+2 2,1 

h 

Xe-
125 1 E+9 1 E+3 16,

8 h 

Xe-
127 1 E+5 1 E+3 3 E

-1
36,
4 d 

Xe-
129m 1 E+4 1 E+3 8,9 

d 

Xe-
131m 1 E+4 1 E+4 11,

9 d 

Xe-
133 1 E+4 1 E+3 5,3 

d 

Xe-
133m 1 E+4 1 E+3 2,2 

d 

Xe-
135 1 E+10 1 E+3 9,1 

h 

Xe-
135m 1 E+9 1 E+2 15,

3 m 

Xe-
138 1 E+9 1 E+2 14,

1 m 

Cs-
125 1 E+4 1 E+1 46,

7 m 

Cs- 1 E+5 1 E+2 6,3 
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127 h 

Cs-
129 1 E+5 1 E+1 1 E+1 9 E-1 

1

E
+
1

5

E
+
3

1

E
+
2

32,
2 h 

Cs-
130 1 E+6 1 E+2 29,

2 m 

Cs-
131 1 E+6 1 E+3 2 E

+1 1 E+2 2 E+
2 

3 
E+
1 

1 E+
3 

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
2

2

E
+
5

9

E
+
2

9,7 
d 

Cs-
132 1 E+5 1 E+1 1 3 E-1 

1

E
+
1

4

E
+
2

1

E
+
1

6,5 
d 

Cs-
134 1 E+4 1 E-1 1 1 E-1 

5 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

3 1 

6

E
-
1

5 

2

E
-
1

2,1 
a 

Cs-
134m 1 E+5 1 E+3 1 E+2 2 E+

1 

1

E
+
2

1

E
+
6

1

E
+
3

2,9 
h 

Cs-
135 1 E+7 1 E+2 1 E+2 2 E+

1 

4 
E-
1 

3 E+
2 

3

E
+
3

3

E
+
1

3

E
+
2

1

E
+
2

9

E
+
3

2

E
+
1

2,3 
E+6

 a 

Cs-
136 1 E+5 1 3 E

-2 1 1 E-1 
4 
E-
2 

9 9 3 1 1 

6

E
+
1

1

E
+
1

13,
0 d 

Cs-
137+ 1 E+4 1 E-1 1 E

-1 1 4 E-1 
6 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

8 3 2 

1

E
+
1

6

E
-
1

30,
0 a 

Cs-
138 1 E+4 1 E+1 1 9 E-2 1 

3

E
+
4

1

E
+
1

33,
4 m 

Ba- 1 E+7 1 E+2 100
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126+ ,0 
m 

Ba-
128+ 1 E+7 1 E+2 2,4 

d 

Ba-
131 1 E+6 1 E+1 1 E+1 5 E-1 

2 
E-
1 

4 E+
1 

6

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
1

3

E
+
2

9

E
+
1

11,
6 d 

Ba-
131m 1 E+7 1 E+2 14,

6 m 

Ba-
133 1 E+6 1 E-1 1 4 E+

1 

8

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
1

2 10,
5 a 

Ba-
133m 1 E+6 1 E+2 38,

9 h 

Ba-
135m 1 E+6 1 E+2 28,

7 h 

Ba-
137m 1 E+6 1 E+1 2,6 

m 

Ba-
139 1 E+5 1 E+2 83,

1 m 

Ba-
140 1 E+5 1 1 8 E-2 

3 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

3 3 1 

5

E
+
1

1

E
+
1

12,
8 d 

Ba-
141 1 E+5 1 E+1 18,

3 m 

Ba-
142 1 E+6 1 E+1 10,

6 m 

La-
131 1 E+6 1 E+1 59,

0 m 

La-
132 1 E+6 1 E+1 4,8 

h 

La-
135 1 E+7 1 E+3 19,

5 h 

La-
137 1 E+7 1 E+2 

6,0 
E+4

 a 

La-
138 1 E+7 1 E-1 

1,0 
E+1
1 a 

La- 1 E+5 1 3 E 1 1 E-1 1 4 1 40,
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140 -2
E
+
2

E
+
1

3 h 

La-
141 1 E+5 1 E+2 3,9 

h 

La-
142 1 E+5 1 E+1 91,

1 m 

La-
143 1 E+5 1 E+2 14,

1 m 

Ce-
134+ 1 E+7 1 E+3 75,

8 h 

Ce-
135 1 E+6 1 E+1 17,

7 h 

Ce-
137 1 E+7 1 E+3 9,0 

h 

Ce-
137m
+ 

1 E+6 1 E+3 34,
4 h 

Ce-
139 1 E+6 1 1 E+1 2 

7 
E-
1 

1 E+
2 

1

E
+
2

4

E
+
1

4

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
2

9 137
,6 d 

Ce-
141 1 E+7 1 E+2 1 E+1 4 1 1 E+

2 

1

E
+
2

8

E
+
1

8

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
3

7

E
+
1

32,
5 d 

Ce-
143 1 E+6 1 E+1 1 E+1 9 E-1 

1

E
+
1

5

E
+
3

1

E
+
2

33,
0 h 

Ce-
144+ 1 E+5 1 E+1 1 E+2 5 

4 
E-
1 

1 E+
2 

1

E
+
2

1

E
+
2

1

E
+
2

3

E
+
1

2

E
+
2

1

E
+
1

285
,0 d 

Pr-
136 1 E+5 1 E+1 13,

1 m 

Pr-
137 1 E+6 1 E+2 76,

8 m 

Pr-
138m 1 E+6 1 E+1 2,1 

h 

Pr-
139+ 1 E+7 1 E+2 4,4 

h 
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Pr-
142 1 E+5 1 E+2 1 1 E+1 4 

1

E
+
2

4

E
+
4

1

E
+
2

19,
1 h 

Pr-
142m 1 E+9 1 E+7 14,

6 m 

Pr-
143 1 E+6 1 E+3 3 E

+1 1 E+2 4 E+
1 

2 
E+
1 

1 E+
4 

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
2

6

E
+
5

4

E
+
1

13,
6 d 

Pr-
144 1 E+5 1 E+2 17,

3 m 

Pr-
145 1 E+5 1 E+3 6,0 

h 

Pr-
147 1 E+5 1 E+1 13,

4 m 

Nd-
136+ 1 E+6 1 E+2 50,

7 m 

Nd-
138+ 1 E+7 1 E+3 5,0 

h 

Nd-
139 1 E+6 1 E+2 29,

7 m 

Nd-
139m
+ 

1 E+6 1 E+1 5,5 
h 

Nd-
141 1 E+7 1 E+2 2,5 

h 

Nd-
147 1 E+6 1 E+2 6 E

-1 1 E+1 2 
7 
E-
1 

1 E+
2 

1

E
+
2

5

E
+
1

5

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
3

5

E
+
1

11 
d 

Nd-
149 1 E+6 1 E+2 1 E+1 7 E-1 

1

E
+
1

7

E
+
4

1

E
+
2

1,7 
h 

Nd-
151 1 E+5 1 E+1 12,

4 m 

Pm-
141+ 1 E+5 1 E+1 20,

9 m 

Pm-
143 1 E+6 1 2 E

-1
266
,0 d 

Pm- 1 E+6 1 E-1 4 E 1,0 
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144 -2 a 

Pm-
145 1 E+7 1 E+1 1 E

+1
17,
7 a 

Pm-
146 1 E+6 1 E-1 5,5 

a 

Pm-
147 1 E+7 1 E+3 4 E

+1 1 E+2 2 E+
2 

2 
E+
1 

1 E+
4 

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
3

2

E
+
4

6

E
+
3

2,6 
a 

Pm-
148 1 E+5 1 E+1 5,4 

d 

Pm-
148m 1 E+6 1 3 E

-2
41,
1 d 

Pm-
149 1 E+6 1 E+3 6 1 E+2 2 E+

1 

1

E
+
2

7

E
+
4

1

E
+
3

53,
1 h 

Pm-
150 1 E+5 1 E+1 2,7 

h 

Pm-
151 1 E+6 1 E+2 2 E

-1
28,
4 h 

Sm-
141 1 E+5 1 E+1 10,

2 m 

Sm-
141m
+ 

1 E+6 1 E+1 22,
6 m 

Sm-
142+ 1 E+7 1 E+2 72,

5 m 

Sm-
145 1 E+7 1 E+1 340

,0 d 

Sm-
146 1 E+5 1 

1,0 
E+8

 a 

Sm-
147 1 E+4 1 UL 

1,1 
E+1
1 a 

Sm-
151 1 E+8 1 E+3 5 E

+2 1 E+2 5 E+
2 

4 
E+
1 

1 E+
4 

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
3

3

E
+
4

7

E
+
3

90,
0 a 

Sm-
153 1 E+6 1 E+2 2 1 E+1 1 E+

1 

1

E

4

E

1

E

46,
3 h 
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+
2

+
4

+
2

Sm-
155 1 E+6 1 E+2 22,

3 m 

Sm-
156 1 E+6 1 E+2 9,4 

h 

Eu-
145 1 E+6 1 E+1 5,9 

d 

Eu-
146 1 E+6 1 E+1 4,6 

d 

Eu-
147 1 E+6 1 E+1 2 E

-1
24,
0 d 

Eu-
148 1 E+6 1 3 E

-2
54,
5 d 

Eu-
149 1 E+7 1 E+1 2 93,

1 d 

Eu-
150 1 E+6 1 E-1 36,

4 a 

Eu-
152 1 E+6 1 E-1 6 E

-2 1 2 E-1 
7 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

4 4 

8

E
-
1

6 

5

E
-
1

13,
5 a 

Eu-
152m 1 E+6 1 E+2 2 E

-1 1 E+1 7 E-1 

1

E
+
1

1

E
+
4

1

E
+
2

9,3 
h 

Eu-
154 1 E+6 1 E-1 6 E

-2 1 2 E-1 
6 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

4 4 

7

E
-
1

6 

5

E
-
1

8,6 
a 

Eu-
155 1 E+7 1 2 1 E+1 8 2 1 E+

2 

1

E
+
2

1

E
+
2

1

E
+
2

2

E
+
1

3

E
+
2

3

E
+
1

4,8 
a 

Eu-
156 1 E+6 1 E+1 15,

2 d 

Eu-
157 1 E+6 1 E+2 15,

2 h 

Eu-
158 1 E+5 1 E+1 45,

9 m 

Gd-
145 1 E+5 1 E+1 23,

0 m 
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Gd-
146+ 1 E+6 1 3 E

-2
48,
3 d 

Gd-
147 1 E+6 1 E+1 38,

1 h 

Gd-
148 1 E+4 1 4 E

-1
74,
6 a 

Gd-
149 1 E+6 1 E+2 9,3 

d 

Gd-
151 1 E+7 1 E+1 124

,0 d 

Gd-
152 1 E+4 1 

1,1 
E+1
4 a 

Gd-
153 1 E+7 1 E+1 1 1 E+1 6 1 1 E+

2 

1

E
+
2

1

E
+
2

1

E
+
2

1

E
+
1

3

E
+
2

2

E
+
1

240
,4 d 

Gd-
159 1 E+6 1 E+2 2 1 E+2 7 

1

E
+
2

7

E
+
4

1

E
+
3

18,
5 h 

Tb-
147 1 E+6 1 E+1 1,7 

h 

Tb-
149 1 E+6 1 E+1 4,1 

h 

Tb-
150 1 E+6 1 E+1 3,5 

h 

Tb-
151 1 E+6 1 E+1 17,

6 h 

Tb-
153 1 E+7 1 E+2 2,3 

d 

Tb-
154 1 E+6 1 E+1 21,

5 h 

Tb-
155 1 E+7 1 E+2 5,3 

d 

Tb-
156 1 E+6 1 E+1 5,2 

d 

Tb-
156n 1 E+7 1 E+3 5,3 

h 

Tb-
157 1 E+7 1 E+2 1 E

+2
99,
0 a 

Tb-
158 1 E+6 1 E-1 9 E

-2
180
,0 a 
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Tb-
160 1 E+6 1 6 E

-2 1 2 E-1 
7 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

4 4 1 

2

E
+
1

6

E
-
1

72,
3 d 

Tb-
161 1 E+6 1 E+3 6,9 

d 

Dy-
155 1 E+6 1 E+1 9,9 

h 

Dy-
157 1 E+6 1 E+2 8,1 

h 

Dy-
159 1 E+7 1 E+2 6 144

,4 d 

Dy-
165 1 E+6 1 E+3 3 1 E+2 1 E+

1 

1

E
+
2

9

E
+
5

1

E
+
3

2,3 
h 

Dy-
166 1 E+6 1 E+2 1 1 E+1 5 

1

E
+
1

1

E
+
4

1

E
+
3

81,
6 h 

Ho-
155 1 E+6 1 E+2 48,

0 m 

Ho-
157+ 1 E+6 1 E+2 12,

6 m 

Ho-
159 1 E+6 1 E+2 33,

1 m 

Ho-
161 1 E+7 1 E+2 2,5 

h 

Ho-
162 1 E+7 1 E+2 15,

0 m 

Ho-
162m
+ 

1 E+6 1 E+1 67,
0 m 

Ho-
164 1 E+6 1 E+3 28,

6 m 

Ho-
164m
+ 

1 E+7 1 E+3 37,
0 m 

Ho-
166 1 E+5 1 E+2 2 1 E+2 1 E+

1 

1

E
+
2

7

E
+
4

1

E
+
3

26,
8 h 
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Ho-
166m 1 E+6 1 E-1 4 E

-2

1,2 
E+3

 a 

Ho-
167+ 1 E+6 1 E+2 3,1 

h 

Er-
161+ 1 E+6 1 E+1 3,2 

h 

Er-
165 1 E+7 1 E+3 10,

4 h 

Er-
169 1 E+7 1 E+3 2 E

+2 1 E+2 1 E+
2 

5 
E+
1 

1 E+
4 

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
3

2

E
+
6

1

E
+
2

9,4 
d 

Er-
171 1 E+6 1 E+2 2 E

-1 1 E+1 7 E-1 

1

E
+
1

2

E
+
4

1

E
+
2

7,5 
h 

Er-
172 1 E+6 1 E+2 49,

3 h 

Tm-
162 1 E+6 1 E+1 21,

7 m 

Tm-
166 1 E+6 1 E+1 7,7 

h 

Tm-
167+ 1 E+6 1 E+2 6 E

-1
9,2 

d 

Tm-
170 1 E+6 1 E+2 2 E

+1 1 E+2 4 E+
1 6 1 E+

3 

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
3

1

E
+
2

9

E
+
3

7

E
+
1

128
,6 d 

Tm-
171 1 E+8 1 E+3 3 E

+2 1 E+2 5 E+
2 

6 
E+
1 

1 E+
4 

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
4

1

E
+
3

6

E
+
4

7

E
+
2

1,9 
a 

Tm-
172 1 E+6 1 E+2 63,

6 h 

Tm-
173 1 E+6 1 E+2 8,2 

h 

Tm-
175+ 1 E+6 1 E+1 15,

2 m 

Yb-
162 1 E+7 1 E+2 18,

9 m 

Yb- 1 E+7 1 E+2 56,
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166+ 7 h 

Yb-
167 1 E+6 1 E+2 17,

5 m 

Yb-
169 1 E+7 1 E+1 3 E

-1
32,
0 d 

Yb-
175 1 E+7 1 E+2 2 1 E+2 6 

1

E
+
2

1

E
+
4

1

E
+
3

4,2 
d 

Yb-
177 1 E+6 1 E+2 1,9 

h 

Yb-
178+ 1 E+6 1 E+3 74,

0 m 

Lu-
169+ 1 E+6 1 E+1 1,4 

d 

Lu-
170 1 E+6 1 E+1 2,0 

d 

Lu-
171 1 E+6 1 E+1 8,3 

d 

Lu-
172 1 E+6 1 E+1 4 E

-2
6,7 

d 

Lu-
173 1 E+7 1 9 E

-1
1,3 

a 

Lu-
174 1 E+7 1 8 E

-1
3,6 

a 

Lu-
174m 1 E+7 1 E+1 142

,0 d 

Lu-
176 1 E+6 1 E-1 

4,0 
E+1
0 a 

Lu-
176m 1 E+6 1 E+3 3,6 

h 

Lu-
177 1 E+7 1 E+2 2 1 E+2 9 

1

E
+
2

1

E
+
4

1

E
+
3

6,6 
d 

Lu-
177m
+ 

1 E+6 1 E-1 160
,3 d 

Lu-
178 1 E+5 1 E+2 28,

4 m 

Lu-
178m 1 E+5 1 E+1 23,

1 m 
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+ 

Lu-
179 1 E+6 1 E+3 4,6 

h 

Hf-
170+ 1 E+6 1 E+2 16,

0 h 

Hf-
172+ 1 E+6 1 4 E

-2
1,9 

a 

Hf-
173 1 E+6 1 E+2 23,

9 h 

Hf-
175 1 E+6 1 2 E

-1
70,
0 d 

Hf-
177n+ 1 E+5 1 E+1 51,

4 m 

Hf-
178n+ 1 E+6 1 E-1 31,

0 a 

Hf-
179n 1 E+6 1 E+1 25,

0 d 

Hf-
180m 1 E+6 1 E+1 5,5 

h 

Hf-
181 1 E+6 1 1 E

-1 1 4 E-1 
2 
E-
1 

1 E+
1 

1

E
+
1

9 9 9 

8

E
+
1

1

E
+
1

42,
4 d 

Hf-
182+ 1 E+6 1 E-1 5 E

-2

9,0 
E+6

 a 

Hf-
182m
+ 

1 E+6 1 E+1 61,
5 m 

Hf-
183 1 E+6 1 E+1 64,

0 m 

Hf-
184 1 E+6 1 E+2 4,1 

h 

Ta-
172 1 E+6 1 E+1 36,

8 m 

Ta-
173 1 E+6 1 E+1 3,1 

h 

Ta-
174 1 E+6 1 E+1 1,1 

h 

Ta-
175 1 E+6 1 E+1 10,

5 h 

Ta-
176 1 E+6 1 E+1 8,1 

h 
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Ta-
177 1 E+7 1 E+2 56,

4 h 

Ta-
178m
+ 

1 E+6 1 E+1 2,4 
h 

Ta-
179 1 E+7 1 E+1 6 558

,0 d 

Ta-
180m 1 E+6 1 E+3 

1,8 
E+1
5 a 

Ta-
180 1 E+7 1 E-1 8,1 

h 

Ta-
182 1 E+4 1 E-1 6 E

-2 1 2 E-1 
6 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

4 4 1 

1

E
+
1

5

E
-
1

114
,7 d 

Ta-
182n+ 1 E+6 1 E+2 15,

8 m 

Ta-
183+ 1 E+6 1 E+2 5,1 

d 

Ta-
184 1 E+6 1 E+1 8,7 

h 

Ta-
185 1 E+5 1 E+2 49,

0 m 

Ta-
186 1 E+5 1 E+1 10,

5 m 

W-
176 1 E+6 1 E+2 2,5 

h 

W-
177 1 E+6 1 E+1 2,2 

h 

W-
178+ 1 E+6 1 E+2 21,

6 d 

W-
179 1 E+7 1 E+2 37,

1 m 

W-
181 1 E+7 1 E+1 5 1 E+2 2 E+

1 4 1 E+
3 

1

E
+
3

4

E
+
2

4

E
+
2

5

E
+
1

2

E
+
3

6

E
+
1

121
,0 d 

W-
185 1 E+7 1 E+3 1 E

+2 1 E+2 1 E+
2 3 1 E+

4 

1

E
+
4

3

E
+
3

1

E
+
4

8

E
+
2

4

E
+
5

7

E
+
2

75,
1 d 

323



W-
187 1 E+6 1 E+1 1 E

-1 1 E+1 5 E-1 

1

E
+
1

4

E
+
3

1

E
+
2

23,
9 h 

W-
188+ 1 E+5 1 E+1 1 1 E+2 2 1 E+

2 

1

E
+
2

8

E
+
1

8

E
+
1

5

E
+
1

1

E
+
2

69,
8 d 

Re-
177 1 E+6 1 E+1 14,

0 m 

Re-
178 1 E+6 1 E+1 13,

2 m 

Re-
181 1 E+6 1 E+1 19,

9 h 

Re-
182 1 E+6 1 E+1 64,

0 h 

Re-
184 1 E+6 1 8 E

-2
37,
9 d 

Re-
184m 1 E+6 1 E-1 168

,0 d 

Re-
186 1 E+6 1 E+3 4 1 E+2 2 E+

1 

1

E
+
2

4

E
+
4

1

E
+
3

90,
0 h 

Re-
186m
+ 

1 E+7 1 
1,9 
E+5

 a 

Re-
187 1 E+9 1 E+3 UL 

4,4 
E+1
0 a 

Re-
188 1 E+5 1 E+2 1 1 E+1 4 

1

E
+
2

5

E
+
4

1

E
+
2

17,
0 h 

Re-
188m 1 E+7 1 E+2 18,

6 m 

Re-
189+ 1 E+6 1 E+2 24,

3 h 

Os-
180+ 1 E+7 1 E+2 21,

5 m 

Os-
181 1 E+6 1 E+1 1,8 

h 

324



Os-
182 1 E+6 1 E+2 22,

1 h 

Os-
185 1 E+6 1 1 E

-1 1 3 E-1 
1 
E-
1 

1 E+
1 

1

E
+
1

7 7 3 

3

E
+
1

5

E
-
1

93,
8 d 

Os-
189m 1 E+7 1 E+4 5,8 

h 

Os-
191+ 1 E+7 1 E+2 1 E+1 7 2 1 E+

2 

1

E
+
2

1

E
+
2

1

E
+
2

1

E
+
1

3

E
+
3

9

E
+
1

15,
3 d 

Os-
191m 1 E+7 1 E+3 1 E+2 2 E+

2 

1

E
+
3

2

E
+
6

1

E
+
3

13,
1 h 

Os-
193 1 E+6 1 E+2 1 1 E+1 4 

1

E
+
2

3

E
+
4

1

E
+
2

30,
1 h 

Os-
194+ 1 E+5 1 7 E

-1
6,0 

a 

Ir-182 1 E+5 1 E+1 15,
0 m 

Ir-184 1 E+6 1 E+1 3,1 
h 

Ir-185 1 E+6 1 E+1 14,
4 h 

Ir-186 1 E+6 1 E+1 16,
6 h 

Ir-187 1 E+6 1 E+2 10,
5 h 

Ir-188 1 E+6 1 E+1 41,
5 h 

Ir-
189+ 1 E+7 1 E+2 13,

2 d 

Ir-190 1 E+6 1 5 E
-2 1 8 E-2 

6 
E-
2 

6 8 2 2 1 

5

E
+
1

1

E
+
1

11,
8 d 

Ir-192 1 E+4 1 8 E 1 3 E-1 1 1 E+ 1 6 6 1 3 2 73,
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-2 E-
1 

1 
E
+
1

E
+
1

8 d 

Ir-
192m 1 E+7 1 E+3 1,4 

m 

Ir-
193m 1 E+7 1 E+4 10,

5 d 

Ir-
194n 1 E+5 1 E+2 7 E

-1 1 E+1 2 6 

1

E
+
1

2 2 

1

E
+
1

2

E
+
4

1

E
+
2

171
,0 d 

Ir-194 1 E+6 1 E-1 19,
3 h 

Ir-195 1 E+6 1 E+2 2,5 
h 

Ir-
195m
+ 

1 E+6 1 E+2 3,8 
h 

Pt-
186+ 1 E+6 1 E+1 2,1 

h 

Pt-
188 1 E+6 1 E+1 10,

2 d 

Pt-
189 1 E+6 1 E+2 10,

9 h 

Pt-
191+ 1 E+6 1 E+1 1 E+1 1 

1

E
+
1

3

E
+
3

1

E
+
2

2,8 
d 

Pt-
193 1 E+7 1 E+1 3 E

+3
50,
0 a 

Pt-
193m 1 E+7 1 E+3 1 E

+1 1 E+2 7 E+
1 

1

E
+
2

1

E
+
5

1

E
+
3

4,3 
d 

Pt-
195m 1 E+6 1 E+2 2 4,1 

d 

Pt-
197 1 E+6 1 E+3 4 1 E+2 2 E+

1 

1

E
+
2

2

E
+
5

1

E
+
3

19,
9 h 

Pt-
197m 1 E+6 1 E+2 9 E

-1 1 E+1 4 1 5 1 95,
3 m 
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+ E
+
1 

E
+
5

E
+
2

Pt-
199 1 E+6 1 E+2 30,

8 m 

Pt-
200+ 1 E+6 1 E+2 12,

5 h 

Au-
193 1 E+7 1 E+2 6 E

-1
17,
7 h 

Au-
194 1 E+6 1 E+1 7 E

-2
38,
0 h 

Au-
195 1 E+7 1 E+1 2 186

,1 d 

Au-
198 1 E+6 1 E+1 2 E

-1 1 E+1 6 E-1 

1

E
+
1

2

E
+
3

1

E
+
2

2,7 
d 

Au-
198m 1 E+6 1 E+1 2,3 

d 

Au-
199 1 E+6 1 E+2 9 E

-1 1 E+1 6 E-1 

1

E
+
1

9

E
+
3

1

E
+
2

3,1 
d 

Au-
200 1 E+5 1 E+2 48,

4 m 

Au-
200m
+ 

1 E+6 1 E+1 18,
7 h 

Au-
201 1 E+6 1 E+2 26,

0 m 

Hg-
193+ 1 E+6 1 E+2 3,8 

h 

Hg-
193m
+ 

1 E+6 1 E+1 11,
8 h 

Hg-
194+ 1 E+6 1 E-1 7 E

-2
444
,0 a 

Hg-
195+ 1 E+6 1 E+2 9,9 

h 

Hg-
195m
+ 

1 E+6 1 E+2 2 E
-1

41,
6 h 

Hg-
197 1 E+7 1 E+2 2 1 E+1 9 1 3 1 64,

6 h 
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E
+
2

E
+
4

E
+
2

Hg-
197m
+ 

1 E+6 1 E+2 7 E
-1 1 E+1 4 

1

E
+
1

3

E
+
4

1

E
+
2

23,
8 h 

Hg-
203 1 E+5 1 E+1 3 E

-1 1 E+1 1 7 E+
1 

1

E
+
2

2

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
1

2

E
+
2

2 46,
6 d 

Tl-194 1 E+6 1 E+1 33,
0 m 

Tl-
194m 1 E+6 1 E+1 32,

8 m 

Tl-195 1 E+6 1 E+1 1,2 
h 

Tl-197 1 E+6 1 E+2 2,8 
h 

Tl-198 1 E+6 1 E+1 5,3 
h 

Tl-
198m 1 E+6 1 E+1 1,9 

h 

Tl-199 1 E+6 1 E+2 7,4 
h 

Tl-200 1 E+6 1 E+1 5 E
-2 1 2 E-1 1 

1

E
+
3

1

E
+
1

26,
1 h 

Tl-201 1 E+6 1 E+2 1 1 E+1 6 

1

E
+
1

1

E
+
4

1

E
+
2

73,
0 h 

Tl-202 1 E+6 1 E+1 2 E
-1 1 E+1 5 E-1 

2 
E-
1 

4 E+
1 

6

E
+
1

1

E
+
1

7 

1

E
+
1

3

E
+
2

1

E
+
2

12,
2 d 

Tl-204 1 E+4 1 2 E
+1 1 E+2 4 E+

1 

4 
E-
2 

9 E+
2 

9

E
+
3

9

E
+
1

9

E
+
2

1

E
+
2

3

E
+
3

3

E
+
2

3,8 
a 
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Pb-
195m
+ 

1 E+6 1 E+1 15,
0 m 

Pb-
198 1 E+6 1 E+2 2,4 

h 

Pb-
199 1 E+6 1 E+1 1,5 

h 

Pb-
200 1 E+6 1 E+2 21,

5 h 

Pb-
201 1 E+6 1 E+1 9,4 

h 

Pb-
202+ 1 E+6 1 E-1 2 E

-1

5,3 
E+4

 a 

Pb-
202m 1 E+6 1 E+1 3,6 

h 

Pb-
203 1 E+6 1 E+1 2 E

-1 1 E+1 9 E-1 

1

E
+
1

3

E
+
3

1

E
+
2

51,
9 h 

Pb-
205 1 E+7 1 E+1 UL 

1,5 
E+7

 a 

Pb-
209 1 E+6 1 E+5 3,3 

h 

Pb-
210+ 1 E+4 1 E-1 3 E

-1 1 3 E-2 3 E+
1 

8

E
+
1

3 8 1 1 

6

E
-
2

22,
2 a 

Pb-
211+ 1 E+6 1 E+2 36,

1 m 

Pb-
212 1 E+7 1 E+1 1 1 E-1 1 

2

E
+
3

1

E
+
1

10,
6 h 

Pb-
212+ 1 E+5 1 E+1 5 E

-2 1 10,
6 h 

Pb-
214+ 1 E+6 1 E+2 26,

8 m 

Bi-200 1 E+6 1 E+1 36,
4 m 

Bi-
201+ 1 E+6 1 E+1 1,8 

h 
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Bi-202 1 E+6 1 E+1 1,7 
h 

Bi-
203+ 1 E+6 1 E+1 11,

8 h 

Bi-
205+ 1 E+6 1 E+1 15,

3 d 

Bi-206 1 E+5 1 2 E
-2 1 7 E-2 1 

9

E
+
1

1

E
+
1

6,2 
d 

Bi-207 1 E+6 1 E-1 5 E
-2 1 2 E-1 

5 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

3 1 

5

E
-
1

5 

6

E
-
1

31,
8 a 

Bi-210 1 E+6 1 E+3 8 1 E+2 9 

3

E
+
1

1

E
+
4

1

E
+
3

5,0 
d 

Bi-
210m
+ 

1 E+5 1 E-1 3 E
-1

3,0 
E+6

 a 

Bi-
212+ 1 E+5 1 E+1 5 E

-2 1 2 E-1 1 

3

E
+
4

1

E
+
1

60,
5 m 

Bi-
213+ 1 E+6 1 E+2 45,

6 m 

Bi-
214+ 1 E+5 1 E+1 19,

9 m 

Po-
203 1 E+6 1 E+1 1 1 E-1 1 

4

E
+
4

1

E
+
1

36,
7 m 

Po-
205 1 E+6 1 E+1 1 1 E-1 1 

1

E
+
4

1

E
+
1

1,7 
h 

Po-
206 1 E+6 1 E+1 8,8 

d 

Po-
207 1 E+6 1 E+1 1 2 E-1 1 5 1 5,8 

h 
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E
+
3

E
+
1

Po-
208 1 E+4 1 2,9 

a 

Po-
209 1 E+4 1 102

,0 a 

Po-
210 1 E+4 1 6 E

-2 1 4 E-2 1 E+
1 

1

E
+
1

3 

1

E
+
1

1 7 1 138
,4 d 

At-
207 1 E+6 1 E+1 1,8 

h 

At-
211+ 1 E+7 1 E+3 1 E+1 1 E+

1 8 

3

E
+
5

1

E
+
3

7,2 
h 

Rn-
220+ 1 E+7 1 E+4 

< 
10 

m 

Rn-
222+ 1 E+8 1 E+1 3,8 

d 

Fr-
222+ 1 E+5 1 E+3 14,

2 m 

Fr-
223+ 1 E+6 1 E+2 21,

8 m 

Ra-
223+ 1 E+5 1 E+2 1 E

-1 1 4 E-1 
1 
E-
2 

3 E+
1 

6

E
+
1

1

E
+
1

2

E
+
1

1 

3

E
+
2

5

E
-
1

11,
4 d 

Ra-
224+ 1 E+5 1 E+1 5 E

-2 1 1 E-1 1 

3

E
+
2

1

E
+
1

3,6 
d 

Ra-
225 1 E+5 1 E+1 1 E-1 2 E-1 5 E+

1 

9

E
+
1

1

E
+
1

3

E
+
1

1

E
-
1

8

E
+
1

4

E
-
1

14,
8 d 

Ra-
226+ 1 E+4 1 E-2 4 E

-2 1 3 E-2 4 E-
1 5 

4

E
-
2

5

E
-
1

5

E
-
1

9

E
-
1

5

E
-
2

1,6 
E+3

 a 
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Ra-
227 1 E+6 1 E+2 1 E+1 1 

1

E
+
1

3

E
+
5

1

E
+
2

42,
2 m 

Ra-
228+ 1 E+5 1 E-1 3 E

-2 1 1 E-1 5 8 2 2 

4

E
-
1

4 

7

E
-
1

5,8 
a 

Ac-
224+ 1 E+6 1 E+2 2,8 

h 

Ac-
225+ 1 E+4 1 E+1 10,

0 d 

Ac-
226+ 1 E+5 1 E+2 29,

4 h 

Ac-
227+ 1 E+3 1 E-2 4 E

-2 1 1 E-
1 

1

E
-
1

1

E
-
1

1

E
-
1

3

E
-
2

21,
8 a 

Ac-
228 1 E+6 1 E+1 3 E

-2 1 2 E-1 1 

7

E
+
3

1

E
+
1

6,2 
h 

Th-
226+ 1 E+7 1 E+3 1 E+1 3 E+

1 

1

E
+
2

1

E
+
7

1

E
+
3

30,
6 m 

Th-
227 1 E+4 1 E+1 1 E-1 2 E-1 1 E+

1 

1

E
+
1

7 

1

E
+
1

1

E
-
1

6

E
+
1

3

E
-
1

18,
7 d 

Th-
228+ 1 E+4 1 E-1 4 E

-2 1 E-1 7 E-2 1 1 1 1 

1

E
-
1

3 

4

E
-
1

1,9 
a 

Th-
229+ 1 E+3 1 E-1 1 E

-2 1 E-1 2 E-2 1 1 1 1 

1

E
-
1

9

E
-
1

1

E
-
1

7,3 
E+3

 a 

Th-
230 1 E+4 1 E-1 1 E-1 5 E-2 5 E-

1 1 5 3 1 3 3 7,5 
E+4
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E
-
2

E
-
1

E
-
1

E
-
1

 a 

Th-
231 1 E+7 1 E+3 1 E

+1 1 E+2 4 E+
1 

1

E
+
2

3

E
+
5

1

E
+
3

25,
5 h 

Th-
232 1 E+4 1 E+1 1 E-1 3 E-2 7 E-

1 5 

7

E
-
2

7

E
-
1

1

E
-
1

1 

3

E
-
1

1,4 
E+1
0 a 

Th-
232+ 1 E+3 1 E-2 UL 1 E-1 7 E-

1 1 

7

E
-
2

1

E
-
1

1

E
-
1

1,4 
E+1
0 a 

Th-
234+ 1 E+5 1 E+2 2 1 E+2 1 E+

1 
9 E+

2 

1

E
+
3

3

E
+
2

3

E
+
2

1

E
+
2

4

E
+
3

1

E
+
1

24,
1 d 

Pa-
227+ 1 E+6 1 E+3 38,

3 m 

Pa-
228+ 1 E+6 1 E+1 22,

0 h 

Pa-
230+ 1 E+6 1 E+1 1 E

-1 1 4 E-1 
1 
E-
1 

1 E+
1 

1

E
+
1

8 8 

1

E
+
1

2

E
+
2

1

E
+
1

17,
4 d 

Pa-
231 1 E+3 1 E-2 1 E-2 4 E-3 1 E-

1 1 

1

E
-
2

1

E
-
1

1

E
-
2

1

E
-
1

2

E
-
1

3,3
E+4

 a 

Pa-
232 1 E+6 1 E+1 1,3 

d 

Pa-
233 1 E+7 1 E+1 4 E

-1 1 E+1 1 
4 
E-
1 

8 E+
1 

1

E
+
2

2

E
+
1

2

E
+
1

1

E
+
1

4

E
+
2

6

E
+
1

27,
0 d 

Pa-
234 1 E+6 1 E+1 6,8 

h 

U-
230+ 1 E+5 1 E+1 4 E

-2 1 E-1 2 E-1 1 E+
1 

1 9 1 1 8 9 20,
8 d 

333



E
+
1

E
+
1

E
-
1

E
+
1

E
-
1

U-231 1 E+7 1 E+2 1 E+1 6 

1

E
+
1

1

E
+
4

1

E
+
2

4,2 
d 

U-
232+ 1 E+3 1 E-1 6 E

-2 1 E-1 5 E-2 1 1 

5

E
-
1

1 

1

E
-
1

1 

3

E
-
1

69,
8 a 

U-233 1 E+4 1 7 E
-2 1 3 E-1 5 

1

E
+
1

5

E
-
1

4 1 

1

E
+
1

3 
1,6 
E+5

 a 

U-234 1 E+4 1 1 4 E-1 6 

1

E
+
1

6

E
-
1

2 1 

1

E
+
1

2 
2,5 
E+5

 a 

U-
235+ 1 E+4 1 8 E

-5 1 3 E-1 3 4 

3

E
-
1

4

E
-
1

1 

1

E
+
1

8

E
-
1

7,0 
E+8

 a 

U-236 1 E+4 1 E+1 2 E
-1 1 4 E-1 6 

1

E
+
1

6

E
-
1

6 2 

1

E
+
1

3 
2,4 
E+7

 a 

U-237 1 E+6 1 E+2 1 E+1 3 

1

E
+
1

3

E
+
3

1

E
+
2

6,8 
d 

U-
238+ 1 E+4 1 UL 1 4 E-1 6 

1

E
+
1

6

E
-
1

5 2 

1

E
+
1

2 
4,5 
E+9

 a 

U-239 1 E+6 1 E+2 1 E+2 9 

1

E
+
2

4

E
+
6

1

E
+
2

23,
5 m 

U- 1 E+6 1 E+2 1 E+1 7 E-1 1 9 1 14,
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240+ 
E
+
1

E
+
3

E
+
3

1 h 

Np-
232 1 E+6 1 E+1 14,

7 m 

Np-
233 1 E+7 1 E+2 36,

2 m 

Np-
234 1 E+6 1 E+1 4,4 

d 

Np-
235 1 E+7 1 E+2 1 E

+2
395
,9 d 

Np-
236m 1 E+7 1 22,

5 h 

Np-
236 1 E+5 1 E+3 

1,5 
E+5

 a 

Np-
237+ 1 E+3 1 7 E

-2 1 E-1 1 E-1 1 1 

1

E
-
1

1 

1

E
-
1

5 

6

E
-
1

2,1 
E+6

 a 

Np-
238 1 E+6 1 E+2 2,1 

d 

Np-
239 1 E+7 1 E+2 5 E

-1 1 E+1 2 

1

E
+
1

6

E
+
3

1

E
+
2

2,4 
d 

Np-
240 1 E+6 1 E+1 1 2 E-1 1 

4

E
+
4

1

E
+
1

65,
0 m 

Pu-
234 1 E+7 1 E+2 1 E+1 4 

1

E
+
1

8

E
+
4

1

E
+
2

8,8 
h 

Pu-
235 1 E+7 1 E+2 1 E+1 3 

1

E
+
1

1

E
+
6

1

E
+
2

25,
3 m 

Pu-
236 1 E+4 1 1 E

-1 1 E-1 2 E-1 
1 
E-
1 

1 E+
1 

1

E
+

6 

1

E
+

1

E
-

7 

7

E
-

2,9 
a 

335



1 1 1 1 

Pu-
237 1 E+7 1 E+2 2 1 E+2 9 2 5 E+

2 

1

E
+
3

1

E
+
2

1

E
+
2

1

E
+
2

2

E
+
3

5

E
+
2

45,
3 d 

Pu-
238 1 E+4 1 E-1 6 E

-2 1 E-1 8 E-2 
6 
E-
2 

1 1 1 1 

1

E
-
1

3 

3

E
-
1

87,
7 a 

Pu-
239+ 1 E+4 1 E-1 6 E

-2 1 E-1 8 E-2 
4 
E-
2 

1 1 

5

E
-
1

1 

1

E
-
1

2 

2

E
-
1

2,4 
E+4

 a 

Pu-
240 1 E+3 1 E-1 6 E

-2 1 E-1 8 E-2 
4 
E-
2 

1 1 

6

E
-
1

1 

1

E
-
1

2 

2

E
-
1

6,6 
E+3

 a 

Pu-
241+ 1 E+5 1 E+1 3 1 E+1 2 4 1 E+

2 

1

E
+
2

4

E
+
1

1

E
+
2

1

E
+
1

9

E
+
1

1

E
+
1

14,
3 a 

Pu-
242 1 E+4 1 E-1 7 E

-2 1 E-1 4 E-2 
4 
E-
2 

1 1 

5

E
-
1

1 

1

E
-
1

2 

3

E
-
1

3,7 
E+5

 a 

Pu-
243 1 E+7 1 E+3 1 E+2 2 E+

1 

1

E
+
2

7

E
+
5

1

E
+
3

5,0 
h 

Pu-
244+ 1 E+4 1 E-1 3 E

-4 1 E-1 4 E-2 
4 
E-
2 

1 1 

3

E
-
1

1 

1

E
-
1

3 

3

E
-
1

8,0 
E+7

 a 

Pu-
245+ 1 E+6 1 E+2 10,

5 h 

Pu-
246+ 1 E+6 1 E+2 10,

9 d 

Am-
237+ 1 E+6 1 E+2 73,

0 m 

Am- 1 E+6 1 E+1 1,6 

336



238 h 

Am-
239 1 E+6 1 E+2 11,

9 h 

Am-
240 1 E+6 1 E+1 50,

8 h 

Am-
241 1 E+4 1 E-1 6 E

-2 1 E-1 5 E-2 
6 
E-
2 

1 1 1 1 

1

E
-
1

3 

3

E
-
1

432
,8 a 

Am-
242 1 E+6 1 E+3 1 E+2 3 E+

1 

1

E
+
2

3

E
+
5

1

E
+
3

16,
0 h 

Am-
242m
+ 

1 E+4 1 E-1 3 E
-1 1 E-1 9 E-2 

7 
E-
2 

1 1 1 1 

1

E
-
1

3 

3

E
-
1

141
,0 a 

Am-
243+ 1 E+3 1 E-1 2 E

-1 1 E-1 9 E-2 
5 
E-
2 

1 1 

9

E
-
1

1 

1

E
-
1

3 

3

E
-
1

7,4 
E+3

 a 

Am-
244 1 E+6 1 E+1 9 E

-2
10,
1 h 

Am-
244m 1 E+7 1 E+4 26,

0 m 

Am-
245 1 E+6 1 E+3 2,1 

h 

Am-
246 1 E+5 1 E+1 39,

0 m 

Am-
246m 1 E+6 1 E+1 25,

0 m 

Cm-
238+ 1 E+7 1 E+2 2,4 

h 

Cm-
240 1 E+5 1 E+2 3 E

-1
27,
0 d 

Cm-
241 1 E+6 1 E+1 32,

8 d 

Cm-
242 1 E+5 1 E+1 4 E

-2 1 7 E-1 
4 
E-
1 

8 E+
1 

1

E
+
2

2

E
+
1

5

E
+
1

1 

4

E
+
1

5 162
,9 d 
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Cm-
243 1 E+4 1 2 E

-1 1 E-1 1 E-1 
7 
E-
2 

1 1 1 1 

1

E
-
1

4 

4

E
-
1

30,
0 a 

Cm-
244 1 E+4 1 5 E

-2 1 E-1 8 E-2 
8 
E-
2 

1 E+
1 

1

E
+
1

5 

1

E
+
1

1

E
-
1

5 

5

E
-
1

18,
0 a 

Cm-
245 1 E+3 1 E-1 9 E

-2 1 E-1 4 E-2 
5 
E-
2 

1 1 

6

E
-
1

1 

1

E
-
1

2 

3

E
-
1

8,5 
E+3

 a 

Cm-
246 1 E+3 1 E-1 2 E

-1 1 E-1 5 E-2 
5 
E-
2 

1 1 1 1 

1

E
-
1

3 

3

E
-
1

4,7 
E+3

 a 

Cm-
247+ 1 E+4 1 E-1 1 E-1 1 E-1 

4 
E-
2 

1 1 

3

E
-
1

1 

1

E
-
1

3 

3

E
-
1

1,6 
E+7

 a 

Cm-
248 1 E+3 1 E-1 5 E

-3 1 E-2 3 E-2 
1 
E-
2 

1 1 

2

E
-
1

1 

1

E
-
1

1 

8

E
-
2

3,4 
E+5

 a 

Cm-
249 1 E+6 1 E+3 64,

2 m 

Cm-
250+ 1 E+3 1 E-2 

8,0 
E+3

 a 

Bk-
245 1 E+6 1 E+2 4,9 

d 

Bk-
246+ 1 E+6 1 E+1 1,8 

d 

Bk-
247 1 E+4 1 E-1 8 E

-2

1,4 
E+3

 a 

Bk-
249+ 1 E+6 1 E+2 1 E+1 2 E+

1 
9 E+

2 

1

E
+
3

3

E
+
2

7

E
+
2

8

E
+
1

1

E
+
3

2

E
+
2

320
,0 d 

Bk- 1 E+6 1 E+1 3,2 
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250 h 

Cf-
244 1 E+7 1 E+4 19,

4 m 

Cf-
246 1 E+6 1 E+3 1 E+1 

1

E
+
1

4

E
+
4

1

E
+
3

35,
7 h 

Cf-
248 1 E+4 1 1 4 E-1 1 E+

1 

1

E
+
1

1

E
+
1

1

E
+
1

1 

2

E
+
1

3 333
,5 d 

Cf-
249 1 E+3 1 E-1 1 E

-1 1 E-1 6 E-2 1 1 1 1 

1

E
-
1

2 

4

E
-
1

351
,0 a 

Cf-
250 1 E+4 1 1 E

-1 1 E-1 1 E-1 1 E+
1 

1

E
+
1

4 8 

1

E
-
1

4 

9

E
-
1

13,
1 a 

Cf-
251 1 E+3 1 E-1 1 E

-1 1 E-1 5 E-2 1 1 1 1 

1

E
-
1

2 

4

E
-
1

898
,0 a 

Cf-
252 1 E+4 1 2 E

-2 1 E-1 2 E-1 1 E+
1 

1

E
+
1

7 

1

E
+
1

1

E
-
1

7 1 2,6 
a 

Cf-
253+ 1 E+5 1 E+2 1 1 E-1 1 E+

2 

1

E
+
2

7

E
+
1

1

E
+
2

9 

1

E
+
3

4

E
+
1

17,
8 d 

Cf-
254 1 E+3 1 3 E

-4 1 E-1 1 E-1 1 1 1 1 

1

E
-
1

1

E
+
1

7

E
-
1

60,
5 d 

Es-
250 1 E+6 1 E+2 8,6 

h 

Es-
251 1 E+7 1 E+2 33,

0 h 

Es- 1 E+5 1 E+2 1 1 1 E+ 1 5 1 1 4 8 20,
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253 2 
E
+
2

E
+
1

E
+
2

E
+
2

5 d 

Es-
254+ 1 E+4 1 E-1 1 3 E-1 1 E+

1 

1

E
+
1

4 5 1 

1

E
+
1

3 275
,7 d 

Es-
254m
+ 

1 E+6 1 E+1 1 4 E-1 2 

2

E
+
3

1

E
+
2

39,
3 h 

Fm-
252 1 E+6 1 E+3 25,

4 h 

Fm-
253 1 E+6 1 E+2 3,0 

d 

Fm-
254 1 E+7 1 E+4 1 E+2 3 E+

1 

1

E
+
2

2

E
+
6

1

E
+
4

3,2 
h 

Fm-
255 1 E+6 1 E+2 1 E+1 1 E+

1 

1

E
+
1

9

E
+
4

1

E
+
4

20,
1 h 

Fm-
257 1 E+5 1 100

,5 d 

Md-
257 1 E+7 1 E+2 5,5 

h 

Md-
258+ 1 E+5 1 E+1 51,

5 d 

Tabelle 2 
 Liste der Radionuklide und der bei der Berechnung berücksichtigten Tochternuklide 

Mutternuklid Tochternuklide 

Mg-28+ Al-28 

Si-32+ P-32

Ca-45+ Sc-45m 

Sc-44m+ Sc-44 

Ti-44+ Sc-44 

Fe-52+ Mn-52m 

Fe-60+ Co-60, Co-60m 

Co-62m+ Co-62 
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Ni-66+ Cu-66 

Zn-62+ Cu-62 

Zn-69m+ Zn-69 

Zn-72+ Ga-72, Ga-72m 

Ga-73+ Ge-73m 

Ge-68+ Ga-68 

As-73+ Ge-73m 

Se-81m+ Se-81 

Br-80m+ Br-80 

Br-83+ Kr-83m 

Kr-88+ Rb-88 

Rb-81+ Kr-81m 

Rb-81m+ Kr-81m 

Rb-83+ Kr-83m 

Sr-80+ Rb-80 

Sr-82+ Rb-82 

Sr-89+ Y-89m

Sr-90+ Y-90

Sr-91+ Y-91m

Y-87+ Sr-87m 

Zr-86+ Y-86, Y-86m

Zr-89+ Y-89m

Zr-95+ Nb-95m 

Zr-97+ Nb-97, Nb-97m 

Nb-89+ Zr-89m 

Nb-89m+ Zr-89m 

Nb-90+ Zr-90m 

Mo-90+ Nb-90m, Nb-90n 

Mo-99+ Tc-99m 

Mo-101+ Tc-101 

Tc-95m+ Tc-95 

Ru-103+ Rh-103m 

Ru-105+ Rh-105m 

Ru-106+ Rh-106 

Pd-100+ Rh-100 

Pd-103+ Rh-103m 
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Pd-109+ Ag-109m 

Ag-108m+ Ag-108 

Ag-110m+ Ag-110 

Cd-104+ Ag-104m 

Cd-107+ Ag-107m 

Cd-109+ Ag-109m 

Cd-115+ In-115m 

Cd-115m+ In-115m 

Cd-117+ In-117, In-117m 

Cd-117m+ In-117, In-117m 

In-111+ Cd-111m 

In-114m+ In-114 

In-117m+ In-117 

In-119m+ In-119 

Sn-110+ In-110m 

Sn-111+ In-111m 

Sn-113+ In-113m 

Sn-121m+ Sn-121 

Sn-126+ Sb-126, Sb-126m, Sb-126n 

Sn-128+ Sb-128m 

Sb-125+ Te-125m 

Sb-127+ Te-127 

Sb-129+ Te-129 

Te-116+ Sb-116 

Te-127m+ Te-127 

Te-129m+ Te-129 

Te-131m+ Te-131 

Te-132+ I-132

Te-133m+ Te-133 

I-135+ Xe-135m 

Xe-122+ I-122

Cs-137+ Ba-137m 

Ba-126+ Cs-126 

Ba-128+ Cs-128 

Ce-134+ La-134 

Ce-137m+ Ce-137 
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Ce-144+ Pr-144, Pr-144m 

Pr-139+ Ce-139m 

Nd-136+ Pr-136 

Nd-138+ Pr-138 

Nd-139m+ Ce-139m, Pr-139, Nd-139 

Nd-140+ Pr-140 

Pm-141+ Nd-141m 

Sm-141m+ Nd-141m, Pm-141, Sm-141 

Sm-142+ Pm-142 

Gd-146+ Eu-146 

Ho-157+ Dy-157m 

Ho-162m+ Ho-162 

Ho-164m+ Ho-164 

Ho-167+ Er-167m 

Er-161+ Ho-161, Ho-161m 

Tm-167+ Er-167m 

Tm-175+ Yb-175m 

Yb-166+ Tm-166, Tm-166m 

Yb-178+ Lu-178 

Lu-169+ Yb-169m 

Lu-177m+ Lu-177, Hf-177m 

Lu-178m+ Hf-178m 

Hf-170+ Lu-170m 

Hf-172+ Lu-172, Lu-172m 

Hf-177n+ Hf-177m 

Hf-178n+ Hf-178m 

Hf-182+ Ta-182 

Hf-182m+ Ta-182m, Ta-182n 

Ta-178m+ Hf-178m 

Ta-182n+ Ta-182m 

Ta-183+ W-183m 

W-178+ Ta-178 

W-188+ Re-188 

Re-186m+ Re-186 

Re-189+ Os-189m 

Os-180+ Re-180 
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Os-191+ Ir-191m 

Os-194+ Ir-194 

Ir-189+ Os-189m 

Ir-195m+ Ir-195 

Pt-186+ Ir-186m 

Pt-191+ Ir-191m 

Pt-197m+ Au-197m 

Pt-200+ Au-200 

Au-200m+ Au-200 

Hg-193+ Au-193m 

Hg-193m+ Au-193m, Hg-193 

Hg-194+ Au-194 

Hg-195+ Au-195m 

Hg-195m+ Au-195m, Hg-195 

Hg-197m+ Au-197m 

Pb-195m+ Tl-195m 

Pb-202+ Tl-202 

Pb-210+ Hg-206, Tl-206, Bi-210, Po-210 

Pb-211+ Tl-207, Bi-211, Po-211 

Pb-212+ Tl-208, Bi-212, Po-212 

Pb-214+ Tl-210, Bi-214, Po-214 

Bi-201+ Tl-197m, Pb-201m 

Bi-203+ Tl-199, Tl-199m, Pb-203m 

Bi-205+ Pb-205m 

Bi-210+ Tl-206 

Bi-210m+ Tl-206 

Bi-212+ Tl-208, Po-212 

Bi-213+ Tl-209, Po-213 

Bi-214+ Tl-210, Po-214 

Po-215+ At-215 

Po-218+ Po-214, At-218, Rn-218 

At-211+ Po-211 

At-217+ Po-213, Rn-217 

Rn-218+ Po-214 

Rn-219+ Po-215, At-215 

Rn-220+ Po-216 
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Rn-222+ Tl-210, Pb-209, Pb-214, Bi-214, Po-214, Po-218, At-218, Rn-218 

Fr-221+ Po-213, At-217, Rn-217 

Fr-222+ Po-214, Rn-218, Ra-222 

Fr-223+ Tl-207, Bi-211, Bi-215, Po-211, Po-215, At-215, At-219, Rn-219 

Ra-222+ Po-214, Rn-218 

Ra-223+ Tl-207, Pb-211, Bi-211, Po-211, Po-215, At-215, Rn-219 

Ra-224+ Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212, Po-216, Rn-220 

Ra-226+ Tl-210, Pb-209, Pb-214, Bi-214, Po-214, Po-218, At-218, Rn-218, 
Rn-222 

Ra-228+ Ac-228 

Ac-224+ Tl-208, Bi-212, Po-212, At-216, Rn-216, Fr-220, Ra-220 

Ac-225+ Tl-209, Pb-209, Bi-213, Po-213, At-217, Rn-217, Fr-221 

Ac-226+ Po-214, Rn-218, Fr-222, Ra-222, Th-226 

Ac-227+ Tl-207, Pb-211, Bi-211, Bi-215, Po-211, Po-215, At-215, At-219, 
Rn-219, Fr-223, Ra-223, Th-227 

Th-226+ Po-214, Rn-218, Ra-222 

Th-228+ Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212, Po-216, Rn-220, Ra-224 

Th-229+ Tl-209, Pb-209, Bi-213, Po-213, At-217, Rn-217, Fr-221, Ra-225, 
Ac-225 

Th-232+ Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212, Po-216, Rn-220, Ra-224, Ra-
228, Ac-228, Th-228 

Th-234+ Pa-234, Pa-234m 

Pa-227+ Tl-207, Bi-211, Po-211, At-215, Fr-219, Ac-223 

Pa-228+ Tl-208, Bi-212, Po-212, At-216, Rn-216, Fr-220, Ra-220, Ac-224 

Pa-230+ Po-214, Rn-218, Fr-222, Ra-222, Ac-226, Th-226 

U-232+ Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212, Po-216, Rn-220, Ra-224, Th-228 

U-235+ Th-231 

U-238+ Th-234, Pa-234, Pa-234m 

U-240+ Np-240 

Np-237+ Pa-233 

Pu-239+ U-235m

Pu-241+ U-237

Pu-244+ U-240, Np-240

Pu-245+ Am-245 

Pu-246+ Am-246m 

Am-237+ Np-233, Pu-237m 

Am-242m+ Np-238, Am-242, Cm-242 
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Am-243+ Np-239 

Cm-238+ Am-238 

Cm-247+ Pu-243 

Cm-250+ Pu-246, Am-246m 

Bk-246+ Am-242, Am-242n 

Bk-249+ Am-245 

Cf-253+ Cm-249 

Es-254+ Bk-250 

Es-254m+ Bk-250, Fm-254 

Md-258+ Fm-254, Fm-258, No-258 

Anlage 5 Überwachungsgrenzen sowie Verwertungs- und Beseitigungswege für die 
Bestimmung der Überwachungsbedürftigkeit von Rückständen 

(zu § 27 und Anlage 7) 

1. Bei der Verwertung oder Beseitigung von Rückständen gilt für repräsentativ ermittelte Werte
CU238max und CTh232max der größten spezifischen Aktivitäten der Radionuklide der Nuklidketten
U-238sec und Th-232sec in Becquerel durch Gramm (Bq/g), jeweils bezogen auf
Trockenmasse, die folgende Summenformel:
CU238max + CTh232max ≤ C mit der Überwachungsgrenze C = 1 Bq/g. 

2. Abweichend von Nummer 1 gilt CU238max + CTh232max ≤ 0,5 Bq/g, wenn
a) im Einzugsbereich eines nutzbaren Grundwasserleiters im Kalenderjahr mehr als 5 000

Tonnen Rückstände deponiert werden oder
b) bei Baustoffen bei der Verwertung im Straßen-, Wege-, Landschafts- oder Wasserbau im

Bereich von Sport- und Spielplätzen oder in sonstigen Bereichen mehr als 50 Prozent
Rückstände zugesetzt werden.

Satz 1 gilt nicht für die Verwertung von Schlacken im Straßen-, Wege-, Landschafts- oder 
Wasserbau in sonstigen Bereichen. 

3. Abweichend von Nummer 1 gilt CU238max + CTh232max ≤ 5 Bq/g bei der untertägigen Verwertung
oder Deponierung von Rückständen.

4. Ist die größte spezifische Aktivität der Radionuklide des Pb-210+ gegenüber der größten
spezifischen Aktivität der übrigen Radionuklide der U-238sec-Nuklidkette um einen Faktor A
größer 5 erhöht, so gilt abweichend von den Nummern 1 bis 3: R · CU238max + CTh232max ≤ C.
Der Faktor R nimmt bei der übertägigen Verwertung oder Beseitigung den Wert 0,5 an. Für
die untertägige Verwertung oder Beseitigung ist der Faktor R aus der folgenden Tabelle zu
entnehmen.

Faktor A Faktor R 

5 < A ≤ 10 0,3 

10 < A ≤ 20 0,2 

20 < A 0,1 

5. Abweichend von den Nummern 1 und 2 gelten die Bedingungen CU238max ≤ 0,2 Bq/g und
CTh232max ≤ 0,2 Bq/g, wenn bei der Deponierung oder Verwertung im Straßen-, Wege- oder
Landschaftsbau, auch im Bereich von Sport- und Spielplätzen, im Einzugsbereich eines
nutzbaren Grundwasserleiters eine Fläche von mehr als 1 Hektar mit Nebengestein belegt
wird.

Expositionen durch Radionuklide der U-235-Zerfallsreihe sind in der Nuklidkette U-238sec 
berücksichtigt und müssen nicht gesondert betrachtet werden. Liegt zudem die spezifische 
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Aktivität für jedes Radionuklid einer der Nuklidketten U-238sec oder Th-232sec unter 0,2 Bq/g, 
bleibt die jeweilige Nuklidkette unberücksichtigt. 

Anlage 6 Grundsätze für die Ermittlung von Expositionen bei Rückständen 

(zu den §§ 28, 100, 101) 

1. Bei der Ermittlung der Exposition von Einzelpersonen der Bevölkerung und von beruflich
tätigen Personen sind jeweils realistische Expositionspfade und Expositionsannahmen zu
verwenden. Soweit dabei die Expositionspfade nach Anlage 11 Teil A Berücksichtigung
finden, sind die Annahmen der Anlage 11 Teil B Tabelle 1 Spalte 1 bis 7 und Tabelle 2
zugrunde zu legen.

2. Im Falle der Verwertung von Rückständen sind bei der Ermittlung der Exposition von
Einzelpersonen der Bevölkerung und von beruflich tätigen Personen alle Expositionen
einzubeziehen, die auf dem vorgesehenen Verwertungsweg, insbesondere durch das
Herstellen und Inverkehrbringen von Erzeugnissen und durch die Beseitigung dabei
anfallender weiterer Rückstände, auftreten können.

3. Im Falle der Beseitigung von Rückständen sind bei der Ermittlung der Exposition von
Einzelpersonen der Bevölkerung und von beruflich tätigen Personen alle Expositionen
einzubeziehen, die auf dem vorgesehenen Beseitigungsweg durch eine Behandlung,
Lagerung und Ablagerung der Rückstände auftreten können.

4. Bei Grundstücken, die durch Rückstände verunreinigt sind, sind in die Ermittlung der
Exposition nach § 64 Absatz 1 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes alle Expositionsszenarien
einzubeziehen, die bei realistischen Nutzungsannahmen unter Berücksichtigung der
natürlichen Standortverhältnisse auftreten können.

Für Einzelpersonen der Bevölkerung sind die Dosiskoeffizienten aus der Zusammenstellung im 
Bundesanzeiger Nummer 160a und b vom 28. August 2001 Teil I und II zu verwenden. Für 
beruflich tätige Personen sind die Dosiskoeffizienten aus der Zusammenstellung im 
Bundesanzeiger Nummer 160a und b vom 28. August 2001 Teil I und III zu verwenden. 

Anlage 7 Voraussetzungen für die Entlassung aus der Überwachung bei gemeinsamer 
Deponierung von überwachungsbedürftigen Rückständen mit anderen Rückständen und 
Abfällen 

(zu § 29 Absatz 4) 

Bei der Entlassung von Rückständen aus der Überwachung zum Zwecke einer gemeinsamen 
Deponierung mit anderen Rückständen und Abfällen kann die zuständige Behörde unter den 
folgenden Voraussetzungen davon ausgehen, dass Expositionen, die infolge dieser 
gemeinsamen Deponierung auftreten können, auch ohne weitere Maßnahmen für 
Einzelpersonen der Bevölkerung den Richtwert einer effektiven Dosis von 1 Millisievert im 
Kalenderjahr nicht überschreiten werden: 

1. Für die Mittelwerte CM U238max und CM Th232max der spezifischen Aktivitäten der Radionuklide der
Nuklidketten U-238sec und Th-232sec in Becquerel durch Gramm (Bq/g) gilt nachfolgende
Summenformel: CM U238max + CM Th232max ≤ CM. Die Mittelwerte CM U238max und CM Th232max der
spezifischen Aktivitäten dürfen als Gesamtaktivität der innerhalb von 12 Monaten auf der
Deponie beseitigten überwachungsbedürftigen Rückstände nach Anlage 1 des
Strahlenschutzgesetzes und Anlage 5 dieser Verordnung geteilt durch die Gesamtmasse aller
innerhalb dieses Zeitraums auf der Deponie beseitigten Rückstände und Abfälle bestimmt
werden. Bei der Ermittlung der Gesamtaktivität ist jeweils die größte Aktivität der Radionuklide
der Nuklidketten U-238sec und Th-232sec zugrunde zu legen. CM nimmt folgende Werte an:
a) CM = 0,05 Bq/g für Deponien mit einer Fläche von mehr als 15 Hektar,
b) CM = 0,1 Bq/g für Deponien mit einer Fläche bis zu 15 Hektar,
c) CM = 1 Bq/g unabhängig von der Deponiefläche für Deponien, bei denen auf Grund der

spezifischen Standortbedingungen Grundwasserbelastungen ausgeschlossen werden
können, und

d) CM = 5 Bq/g bei der untertägigen Beseitigung.
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Dabei darf die spezifische Aktivität keines Radionuklids der Nuklidketten U-238sec und Th-
232sec 10 Bq/g bzw. bei der Deponierung auf Deponien für gefährliche Abfälle 50 Bq/g 
überschreiten. 

2. Ist in einer Rückstandscharge die größte spezifische Aktivität der Radionuklide des Pb-210+
gegenüber der spezifischen Aktivität der übrigen Radionuklide der U-238sec-Nuklidkette um
einen Faktor A größer 5 erhöht, darf bei der Ermittlung der Gesamtaktivität entsprechend
Nummer 1 die Aktivität der Radionuklide der Nuklidkette U-238sec für diese Charge mit einem
Faktor R multipliziert werden. Bei der Beseitigung auf Deponien nimmt der Faktor R den Wert
0,3 an. Bei der untertägigen Beseitigung ist der Faktor R aus der Tabelle in Anlage 5
Nummer 4 zu entnehmen.

Expositionen durch Radionuklide der U-235-Zerfallsreihe sind in der Nuklidkette U-238sec 
berücksichtigt und müssen nicht gesondert betrachtet werden. Liegt zudem die spezifische 
Aktivität für jedes Radionuklid einer der Nuklidketten U-238sec oder Th-232sec in einzelnen 
Rückstandschargen unter 0,2 Bq/g, bleibt die jeweilige Nuklidkette für diese Charge bei der 
Berechnung der Gesamtaktivität gemäß Nummer 1 unberücksichtigt. 

Anlage 8 Festlegungen zur Freigabe 3 

(zu den §§ 35, 36, 37 sowie Anlage 4) 

Teil A: 
 Allgemeines 

1. Sofern in den folgenden Teilen B bis G nichts anderes bestimmt ist, gilt Folgendes:
a) Das Verfahren zum Nachweis der Einhaltung der Freigabewerte richtet sich nach der Art

und Beschaffenheit der Stoffe.
b) Der Nachweis der Einhaltung der Freigabewerte ist anhand von Messungen zu erbringen.

Zusätzlich ist die Einhaltung der Oberflächenkontaminationswerte nachzuweisen, wenn
eine feste Oberfläche vorhanden ist, an der eine Kontaminationsmessung möglich ist; auch
dieser Nachweis ist anhand von Messungen zu erbringen. Im Einzelfall kann die
zuständige Behörde auch andere Nachweisverfahren zulassen.

c) Die zugrunde zu legende Mittelungsmasse für die Ermittlung der spezifischen Aktivität darf
300 kg nicht wesentlich überschreiten.

d) Die Mittelungsfläche für die Oberflächenkontamination darf bis zu 1 000 cm2 betragen.
e) Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen Ci/Ri aus der

freizugebenden spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigabewerten (Ri) der
einzelnen Radionuklide gemäß Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3, 6 bis 11 und 14 zu berechnen
(Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe darf den Wert 1 nicht
überschreiten:

Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen As,i/Oi aus der vorhandenen 
Aktivität je Flächeneinheit (As,i) und den jeweiligen Werten der Oberflächenkontamination (Oi) 
der einzelnen Radionuklide gemäß Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5, 12 und 13 zu berechnen 
(Summenformel): 

3 Red. Anm.: Nach Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung vom 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2034) tritt die Strahlenschutzverordnung am 31. Dezember 2018 in Kraft. Abweichend 
davon tritt Anlage 8 Teil F Nummer 3 nach Artikel 20 Absatz 2 der vorgenannten Verordnung am 
1. Januar 2021 in Kraft.
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Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht berücksichtigt zu werden, wenn der 
Anteil der unberücksichtigten Nuklide an der Summe aller Verhältniszahlen Ci/Ri oder As,i/Oi 
10 Prozent nicht überschreitet. 

2. Wenn der Nachweis der Einhaltung des Dosiskriteriums der Freigabe nach § 31 Absatz 2 im
Einzelfall geführt wird, sind die Annahmen der Anlage 11 Teil B und C Nummer 1,
insbesondere die Festlegungen der Anlage 11 Teil B Tabelle 1 Spalte 1 bis 7, zugrunde zu
legen, soweit die Expositionspfade nach Anlage 11 Teil A für den Einzelfall nach § 37 von
Bedeutung sind. Der Freigabe flüssiger Stoffe im Einzelfall gemäß § 37 sind, soweit sie
abgeleitet werden könnten, höchstens die Werte der Anlage 11 Teil D Tabelle 6 Spalte 3
zugrunde zu legen. Bei einer Freigabe von Bodenflächen dürfen nur solche Expositionspfade
unberücksichtigt bleiben, die auf Grund der vorhandenen Standorteigenschaften,
insbesondere auf Grund der geografischen Lage und der geogenen Verhältnisse,
ausgeschlossen sind.

Teil B: 
 Uneingeschränkte Freigabe von festen Stoffen, Ölen und ölhaltigen Flüssigkeiten, 
organischen Lösungs- und Kühlmitteln 

Die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 3 gelten für 

1. feste Stoffe,
2. Bauschutt einschließlich anhaftenden Bodens, wenn die freizugebende Masse nicht mehr als

1 000 Megagramm im Kalenderjahr beträgt, und
3. Öle und ölhaltige Flüssigkeiten, organische Lösungs- und Kühlmittel.
Teil C: 
 Spezifische Freigabe zur Beseitigung 

1. Eine spezifische Freigabe zur Beseitigung setzt voraus, dass die Stoffe, für die eine wirksame
Feststellung nach § 42 Absatz 1 getroffen wurde, auf einer Deponie abgelagert oder in einer
Verbrennungsanlage beseitigt werden. Eine Verwertung oder Wiederverwendung außerhalb
einer Deponie oder Verbrennungsanlage sowie der Wiedereintritt der Stoffe in den
Wirtschaftskreislauf muss ausgeschlossen sein.

2. Die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 8 bis 11 gelten nicht für Bauschutt und Bauschutt
einschließlich anhaftenden Bodens, wenn die freizugebende Masse mehr als 1 000
Megagramm im Kalenderjahr betragen kann.

3. Als Deponien für die Beseitigung freigegebener Stoffe sind nur solche Entsorgungsanlagen
geeignet, die
a) mindestens den Anforderungen der Deponieklassen nach § 2 Nummer 7 bis 10 der

Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), die zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist, entsprechen
und

b) eine Jahreskapazität von mindestens 10 000 Megagramm im Kalenderjahr (Mg/a) oder
7 600 Kubikmeter im Kalenderjahr (m3/a) für die eingelagerte Menge von Abfällen, gemittelt
über die letzten drei Jahre, aufweisen.

4. Sollen in einem Kalenderjahr mehr als 1 000 Megagramm freigegeben und über eine
Entsorgungsanlage beseitigt werden, so ist abweichend von Nummer 2 und Teil A Nummer 1
Buchstabe e Satz 1 bei mehreren Radionukliden die Summe der Verhältniszahlen Ci/Ri aus
der freizugebenden spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigabewerten (Ri) der
einzelnen Radionuklide i gemäß Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 10 oder 11, multipliziert mit einem
Tausendstel der freizugebenden Masse, zu berechnen. Diese Summe darf den Wert 1 nicht
überschreiten:

Sollen in einem Kalenderjahr sowohl Massen mit Radionukliden unter der Maßgabe der 
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 8 als auch der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 10 zur Beseitigung auf 
einer Deponie freigegeben werden, so ist abweichend von Teil A Nummer 1 Buchstabe e 
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Satz 1 bei mehreren Radionukliden die Summe der Produkte der Verhältniszahlen Ci/Ri aus 
der freizugebenden spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigabewerten (Ri) der 
einzelnen Radionuklide i nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 8, multipliziert mit einem Hundertstel 
der freizugebenden Masse und dem Produkt der Verhältniszahlen Ci/Ri aus der 
freizugebenden spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigabewerten (Ri) der 
einzelnen Radionuklide nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 10, multipliziert mit einem Tausendstel 
der freizugebenden Masse, zu berechnen. Diese Summe darf den Wert 1 nicht überschreiten: 

Für eine Freigabe zur Beseitigung in einer Verbrennungsanlage nach der Maßgabe der 
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 9 oder Spalte 11 gelten die Sätze 3 und 4 entsprechend, d. h. für 
die Summe gilt: 

Dabei ist 
Ci die mittlere spezifische Aktivität des im laufenden Kalenderjahr freigegebenen und 

freizugebenden Radionuklids i in Bq/g und Ci < Ri 

m die Masse der im laufenden Kalenderjahr freigegebenen und freizugebenden Stoffe in
Megagramm 

Ri 
der Freigabewert nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 8, 9, 10 oder 11 für das jeweilige
Radionuklid i in Bq/g. 

Teil D: 
 Spezifische Freigabe von Gebäuden, Räumen, Raumteilen und Bauteilen 

1. Die Freimessung eines Gebäudes, eines Raumes, von Raumteilen oder von Bauteilen soll
grundsätzlich an der stehenden Struktur erfolgen. Die Messungen können anhand eines
geeigneten Stichprobenverfahrens durchgeführt werden.

2. Die zugrunde zu legende Mittelungsfläche darf bis zu 1 m2 betragen.
3. Ist eine spätere Wieder- oder Weiterverwendung des Gebäudes oder Raumes nicht

auszuschließen, so dürfen die Oberflächenkontaminationswerte die Werte der Anlage 4
Tabelle 1 Spalte 12 nicht überschreiten.

4. Soll das Gebäude oder sollen Teile hiervon nach der Freimessung abgerissen werden, so
dürfen die Oberflächenkontaminationswerte die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 13 nicht
überschreiten. Die zuständige Behörde kann auf Antrag größere Mittelungsflächen als 1 m2

zulassen, wenn nachgewiesen wird, dass die erforderliche Nachweisgrenze bei der größeren
Mittelungsfläche erreicht wird. Eine Freigabe von Gebäuden, Räumen, Raumteilen und
Bauteilen zum Abriss setzt voraus, dass diese nach der Freigabe zu Bauschutt verarbeitet
werden.

5. Bauschutt, der nach der Freigabe eines Gebäudes, eines Raumes, von Raumteilen oder
Bauteilen durch Abriss anfällt, bedarf keiner gesonderten Freigabe.

6. Bei volumengetragener Aktivität durch Aktivierung sind die Teile B, C oder F anzuwenden.
Teil E: 
 Spezifische Freigabe von Bodenflächen 

1. Bei der Anwendung flächenbezogener Freigabewerte darf die Mittelungsfläche für die
Oberflächenkontamination bis zu 100 m2 betragen. Alternativ darf bei der Anwendung
massenbezogener Freigabewerte die zugrunde zu legende Mittelungsmasse für die Ermittlung
der spezifischen Aktivität bis zu einem Megagramm betragen.

2. Es sind nur diejenigen Kontaminationen zu berücksichtigen, die durch die Anlagen oder
Einrichtungen auf dem Betriebsgelände verursacht worden sind.
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3. Wenn in Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 7 keine Freigabewerte angegeben sind, ist der Nachweis
des Dosiskriteriums der Freigabe im Einzelfall zu führen. Dabei sind die Nutzungen der
freizugebenden Bodenflächen nach den jeweiligen Standortgegebenheiten und die dabei
relevanten Expositionspfade zu berücksichtigen.

4. Der Nachweis nach Nummer 3 ist durch Dosisberechnungen auf der Grundlage von
Messungen zu erbringen.

5. Die Freigabewerte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 7 können in flächenbezogene Freigabewerte
gemäß folgender Beziehung umgerechnet werden:

Dabei ist: 
Oi der Freigabewert für Bodenflächen für das jeweilige Radionuklid i in Bq/cm2, 

Ri der Freigabewert für Bodenflächen für das jeweilige Radionuklid i in Bq/g gemäß Anlage 4 
Tabelle 1 Spalte 7 

ρ die mittlere Bodendichte in g/cm3 in der Tiefe d und 

d die mittlere Eindringtiefe in cm. 

Teil F: 
 Spezifische Freigabe von Bauschutt 
1. Die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 6 gelten für Bauschutt, der bei laufenden

Betriebsarbeiten anfällt oder nach Abriss von Gebäuden oder Anlagenteilen, sofern die
Voraussetzungen einer Freimessung an der stehenden Struktur nach Teil D nicht erfüllt sind.
An Bauschutt anhaftender Boden kann als Bauschutt angesehen werden.

2. Bei einer Freimessung von Bauschutt darf die Mittelungsmasse bis zu einem Megagramm
betragen. Die zuständige Behörde kann auf Antrag größere Mittelungsmassen zulassen, wenn
nachgewiesen wird, dass das Dosiskriterium der Freigabe auch bei der größeren
Mittelungsmasse eingehalten wird.

3. Abweichend von der Anwendbarkeit der Freigabewerte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 6 auf
jährliche Bauschuttmassen von mehr als 1 000 Megagramm kann der Freigabewert für Cs-
137 für Massen zwischen Null und 10 000 Megagramm pro Kalenderjahr einer Freigabe
zugrunde gelegt werden.

Teil G: 
 Spezifische Freigabe von Metallschrott zum Recycling 

1. Eine Freigabe von Metallschrott zum Recycling setzt voraus, dass der Metallschrott, für den
eine Feststellung nach § 42 Absatz 1 getroffen wurde, eingeschmolzen wird.

2. Die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 14 gelten nicht für Verbundstoffe aus metallischen
und nichtmetallischen Komponenten.

3. Es sind nur solche Schmelzbetriebe geeignet, bei denen ein Mischungsverhältnis von 1:10
von freigegebenem Metallschrott zu anderen Metallen gewährleistet werden kann oder die
einen Durchsatz von mindestens 40 000 Tonnen im Kalenderjahr aufweisen.

4. Bei einer Freigabe von Metallschrott zum Recycling, der nur mit einem einzelnen der
Radionuklide Be-7, C-14, Mn-53, Mn-54, Co-57, Ni-59, Ni-63, Nb-93m, Mo-93, Tc-97, Tc-99,
Ru-103, Ag-105, Ag-108m, Cd-109, Sb-125, Te-132, I-129, Eu-155, Ti-204, Pa-231, Es-254
oder Fm-255 kontaminiert ist, ist die Masse auf 10 Megagramm im Kalenderjahr beschränkt.
Eine Kontamination mit einem einzelnen Radionuklid liegt dann vor, wenn alle anderen
Radionuklide zusammen einen Aktivitätsanteil von einem Tausendstel nicht überschreiten.

Anlage 9 Liste der Daten über hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ), die im Register über 
hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ-Register) erfasst werden 

(zu den §§ 84, 85, 167, 168, 192) 

1 Inhaber der Genehmigung (Besitzer) 

Hersteller, Nutzer Inhaber einer Genehmigung zum Umgang mit 
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hochradioaktiven Strahlenquellen nach § 9 AtG oder 
nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 StrlSchG oder nach 
den §§ 6, 7 und 9b AtG (auf Grund der 
Erstreckungswirkung gemäß § 10a Absatz 2 AtG) 

oder 

Lieferant Inhaber einer Genehmigung nach § 3 AtG oder nach § 12 

Name Name der Firma oder der Institution 

Anschrift vollständige Postadresse 

Ansprechpartner Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

Land 

2 Angaben zur Genehmigung 

Nummer 

Datum der Erteilung 

Ablaufdatum 

Genehmigungsbehörde/zuständige 
Aufsichtsbehörde 

3 Angaben zur HRQ 

HRQ-Identifzierungsnummer Identifizierungsnummer der hochradioaktiven 
Strahlenquelle nach § 92 Absatz 1 

Verwendung Angabe über die Verwendung der hochradioaktiven 
Strahlenquelle, z. B. Blutbestrahlung oder industrielle 
Radiographie 

Gerätenummer des Herstellers 

4 Angaben zum Hersteller/Lieferant 

Ist der Hersteller der hochradioaktiven Strahlenquelle 
außerhalb der Europäischen Atomgemeinschaft 
niedergelassen, so ist zusätzlich der Name und die 
Anschrift des Verbringers oder des Lieferanten 
anzugeben. 

Name Name der Firma oder der Institution 

Anschrift vollständige Postadresse 

Land 

5 HRQ-Merkmale 

Radionuklid 

Zeitpunkt der Herstellung oder des 
ersten Inverkehrbringens 

Aktivität zum Zeitpunkt der 
Herstellung oder 

anderes Referenzdatum für die 
Aktivität 

ggf. Aktivität zum Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens 
der hochradioaktiven Strahlenquelle oder bzgl. eines 
anderen Referenzdatums, falls Aktivität zum Zeitpunkt der 
Herstellung nicht bekannt 
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Quellentyp 

Kapseltyp 

chemikalische/physikalische 
Eigenschaften 

ISO-Einstufung 

ANSI-Einstufung 

Bescheinigung über besondere 
Form 

Angaben über das Datum der Erteilung einer "special 
Form"-Zulassung und ggf. über deren Verlängerungen 

IAEA-Quellenkategorie Cat 1, 2 oder 3 

Neutronenquelle ja/nein 

Neutronenquellentarget 

Neutronenfluss 

6 Art der Nutzung 

ortsfeste Nutzung, 

Lagerung oder 

mobile Nutzung Angabe, sofern es sich um einen ortsveränderlichen 
Umgang handelt und die hochradioaktive Strahlenquelle 
nicht länger als vier Wochen an einem anderen Ort 
verbleibt 

7 Standort der HRQ (Nutzung, Lagerung oder ständiger Lagerort bei mobiler Nutzung) 

falls abweichend von 1 

Name Name der Firma oder der Institution 

Anschrift vollständige Postadresse 

Land 

zuständige Aufsichtsbehörde 

ggf. Genehmigungsnummer 

8 Eingang der HRQ 

Eingangsdatum Datum des Erlangens der Sachherrschaft 

erhalten von: 

Hersteller, anderer Nutzer oder 
Lieferant 

Name Name der Firma oder der Institution 

Anschrift vollständige Postadresse 

Ansprechpartner Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

Land 

9 Weitergabe der HRQ 

Datum der Weitergabe Datum der Aufgabe der Sachherrschaft 

Weitergabe an: 
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Hersteller, anderer Nutzer, 
Lieferant oder 

Entsorgungseinrichtung Landessammelstelle oder Anlage des Bundes zur 
Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 
nach § 9a Absatz 3 Satz 1 AtG 

Name Name der Firma oder der Institution 

Anschrift vollständige Postadresse 

Ansprechpartner Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

Land 

Genehmigungsnummer 

Datum der Erteilung der 
Genehmigung 

Ablaufdatum der Genehmigung 

10 Prüfung der HRQ 

jeweils Art und Datum der 
Kontrolle auf Unversehrtheit und 
Dichtheit 

Datum der Prüfung auf Unversehrtheit und Dichtheit 
nach § 89 Absatz 2 

11 Sonstige Angaben 

Verlust einer HRQ: 

Datum 

Widerrechtliche Entwendung einer HRQ - (z. B. Diebstahl): 

Datum 

Wiederauffinden einer HRQ: 

Datum 

Ort 

Fund einer HRQ: 

Datum 

Ort 

12 Weitere Bemerkungen 

Anlage 10 Strahlenzeichen 

(zu den §§ 91, 92) 
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Anlage 11 Annahmen bei der Berechnung der Exposition 

(zu den §§ 100, 101, 102, 160, 168, Anlage 6 und Anlage 8) 

Teil A: Expositionspfade 

1. Bei Ableitung mit Luft:
1.1 Exposition durch Betastrahlung innerhalb der Abluftfahne (Betasubmersion)
1.2 Exposition durch Gammastrahlung aus der Abluftfahne (Gammasubmersion)
1.3 Exposition durch Gammastrahlung der am Boden abgelagerten radioaktiven Stoffe

(Gammabodenstrahlung)
1.4 Exposition durch Aufnahme radioaktiver Stoffe mit der Atemluft (Inhalation)
1.5 Exposition durch Aufnahme radioaktiver Stoffe mit Lebensmitteln (Ingestion) auf dem Weg

1.5.1 Luft - Pflanze 
1.5.2 Luft - Futterpflanze - Kuh - Milch 
1.5.3 Luft - Futterpflanze - Tier - Fleisch 
1.5.4 Luft - Muttermilch 
1.5.5 Luft - Nahrung - Muttermilch 

2. Bei Ableitung mit Wasser:
2.1 Exposition durch Aufenthalt auf Sediment (Gammabodenstrahlung)
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2.2 Exposition durch Aufnahme radioaktiver Stoffe mit Lebensmitteln (Ingestion) auf dem Weg 
2.2.1 Trinkwasser 
2.2.2 Wasser - Fisch 
2.2.3 Viehtränke - Kuh - Milch 
2.2.4 Viehtränke - Tier - Fleisch 
2.2.5 Beregnung - Futterpflanze - Kuh - Milch 
2.2.6 Beregnung - Futterpflanze - Tier - Fleisch 
2.2.7 Beregnung - Pflanze 
2.2.8 Muttermilch infolge der Aufnahme radioaktiver Stoffe durch die Mutter über die 

oben genannten Ingestionspfade 
3. Ionisierende Strahlung aus kerntechnischen Anlagen, aus Anlagen im Sinne des § 9a

Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz zweiter Satzteil des Atomgesetzes, aus Anlagen zur
Erzeugung ionisierender Strahlung und aus anderen Einrichtungen:
3.1 Gammastrahlung
3.2 Röntgenstrahlung
3.3 Neutronenstrahlung

4. Bei Bodenflächen, die auf sonstigen Wegen kontaminiert wurden:
4.1 Exposition durch Aufenthalt auf kontaminierten Böden oder neben kontaminierten

Ablagerungen (Gammabodenstrahlung) 
4.2 Exposition durch Aufnahme resuspendierten Bodens oder Materials von Ablagerungen 

mit der Atemluft (Staubinhalation) 
4.3 Exposition durch Aufnahme kontaminierten Bodens oder Materials von Ablagerungen 

über den Mund (Bodeningestion) 
4.4 Exposition durch Aufnahme radioaktiver Stoffe mit Lebensmitteln, die in Privatgärten 

neben kontaminierten Ablagerungen (Staubpfad) oder auf kontaminierten Böden erzeugt 
werden 

Expositionspfade bleiben unberücksichtigt oder zusätzliche Expositionspfade (z. B. der 
Sickerwasserpfad bei kontaminierten Ablagerungen) sind zu berücksichtigen, wenn dies auf 
Grund der örtlichen Besonderheiten des Standortes oder auf Grund der Art der kerntechnischen 
Anlage, der Art der Anlage im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz zweiter Satzteil 
des Atomgesetzes, der Art der Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, der Art der 
anderen Einrichtung oder der Besonderheit der auf sonstigem Weg kontaminierten Bodenfläche 
begründet ist. 

Teil B: Lebensgewohnheiten 

Tabelle 1 
 Verzehrsraten 

Mittlere Verzehrsraten der repräsentativen Personen in kg/a 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lebensmittel 
Altersgruppe ≤ 

1 Jahr 
> 1 - ≤
2 Jahre

> 2 - ≤
7 Jahre

> 7 - ≤
12 Jahre 

> 12 - ≤
17 Jahre

> 
17 Jahre 

Trinkwasser 55 4 100 100 150 200 350 2 

4 Mengenangabe in [l/a]. 
4 Zur jährlichen Trinkwassermenge des Säuglings von 55 l/a kommen 160 l/a, wenn 
angenommen wird, dass der Säugling nicht gestillt wird, sondern nur Milchfertigprodukte erhält, die 
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Muttermilch, 
Milchfertigprodukte mit 
Trinkwasser 

200 5 6 - - - - - 1,6 

Milch, Milchprodukte 45 160 160 170 170 130 3 

Fisch 7 0,5 3 3 4,5 5 7,5 5 

Fleisch, Wurst, Eier 5 13 50 65 80 90 2 

Getreide, Getreideprodukte 12 30 80 95 110 110 2 

Einheimisches Frischobst, 
Obstprodukte, Säfte 

25 45 65 65 60 35 3 

Kartoffeln, Wurzelgemüse, 
Säfte 

30 40 45 55 55 55 3 

Blattgemüse 3 6 7 9 11 13 3 

Gemüse, Gemüseprodukte, 
Säfte 

5 17 30 35 35 40 3 

Für die Lebensmittelgruppen "Trinkwasser" und "Muttermilch, Milchfertigprodukte mit 
Trinkwasser" ist anzunehmen, dass 100 Prozent der Produkte kontaminiert sind. Für alle anderen 
Lebensmittelgruppen ist von 50 Prozent auszugehen. Die Lebensmittelgruppe "Getreide" sowie 
Kontaminationen über den Staubpfad für die Lebensmittelgruppe "Kartoffeln, Wurzelgemüse" 
können bei Radionukliden der natürlichen Zerfallsreihen Uran-238 und Thorium-232 
grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. 

Bei der Ermittlung der zu erwartenden Exposition nach § 100 Absatz 1 im Rahmen des 
Genehmigungs- oder Anzeigeverfahrens für Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 
Nummer 3 bis Nummer 8 des Strahlenschutzgesetzes sowie bei der Ermittlung der erhaltenen 
Exposition nach § 101 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 ist für die Lebensmittelgruppe, die bei mittleren 
Verzehrsraten zur höchsten Ingestionsdosis führt, die mittlere Verzehrsrate mit dem Faktor in 
Spalte 8 zu multiplizieren. Zur Festlegung der dosisdominierenden Lebensmittelgruppe sind alle 
pflanzlichen Produkte außer Blattgemüse zu einer Lebensmittelgruppe zusammenzufassen. Für 
alle übrigen Lebensmittelgruppen sind die mittleren Verzehrsraten anzusetzen. 

Tabelle 2 
 Atemraten 

Altersgruppe ≤ 1 Jahr > 1 - ≤
2 Jahre

> 2 - ≤
7 Jahre

> 7 - ≤
12 Jahre 

> 12 - ≤
17 Jahre

> 
17 Jahre 

Atemrate in m3/Jahr 1 100 1 900 3 200 5 640 7 300 8 100 

Tabelle 3 
 Aufenthaltsdauern, Aufenthaltsorte und Reduktionsfaktoren 

überregional erzeugt werden und als nicht kontaminiert anzusetzen sind. Dabei wird angenommen, 
dass 0,2 kg Konzentrat (entspricht 1 l Milch) in 0,8 l Wasser aufgelöst werden. 
5 Mengenangabe in [l/a]. 
5 Zur jährlichen Trinkwassermenge des Säuglings von 55 l/a kommen 160 l/a, wenn 
angenommen wird, dass der Säugling nicht gestillt wird, sondern nur Milchfertigprodukte erhält, die 
überregional erzeugt werden und als nicht kontaminiert anzusetzen sind. Dabei wird angenommen, 
dass 0,2 kg Konzentrat (entspricht 1 l Milch) in 0,8 l Wasser aufgelöst werden. 
6 Je nach Nuklidzusammensetzung ist die ungünstigste Ernährungsvariante zugrunde zu legen. 
7 Der Anteil von Süßwasserfisch am Gesamtfischverzehr beträgt im Mittel ca. 17 Prozent und ist 
den regionalen Besonderheiten anzupassen. 
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Expositionspfade Aufenthaltsdauern und -orte Reduktionsfaktor 

Betastrahlung innerhalb der 
Abluftfahne 

1 760 Stunden pro Kalenderjahr im 
Freien - 

7 000 Stunden pro Kalenderjahr in 
Gebäuden - 

Gammastrahlung aus der 
Abluftfahne 

1 760 Stunden pro Kalenderjahr im 
Freien - 

7 000 Stunden pro Kalenderjahr in 
Gebäuden 0,3 

Gammastrahlung der am Boden 
abgelagerten radioaktiven Stoffe 

1 760 Stunden pro Kalenderjahr im 
Freien - 

7 000 Stunden pro Kalenderjahr in 
Gebäuden 0,3 

Inhalation radioaktiver Stoffe 1 760 Stunden pro Kalenderjahr im 
Freien - 

7 000 Stunden pro Kalenderjahr in 
Gebäuden - 

Aufenthalt auf Sediment 760 Stunden pro Kalenderjahr - 

Direktstrahlung 8 1 760 Stunden pro Kalenderjahr im 
Freien - 

7 000 Stunden pro Kalenderjahr in 
Gebäuden fallspezifisch 9 

Für die prospektive Berechnung der Exposition sind die in Tabelle 3 genannten Zahlenwerte für 
die jeweiligen Expositionspfade zu verwenden. Für den Aufenthalt im Freien sind folgende Fälle 
zu betrachten: 

Die repräsentative Person hält sich im Freien entweder 760 Stunden pro Kalenderjahr auf 
Sediment und die restlichen 1 000 Stunden pro Kalenderjahr an anderen Stellen oder 
1 760 Stunden pro Kalenderjahr an anderen Stellen im Freien auf. Für die prospektive 
Berechnung der Exposition ist die insgesamt ungünstigste Variante zugrunde zu legen. 

Für die retrospektive Berechnung der Exposition sind, falls bekannt oder mit vertretbarem 
Aufwand ermittelbar, die tatsächlichen Aufenthaltsdauern und -orte während des betrachteten 

8 Ionisierende Strahlung aus kerntechnischen Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 
Satz 1 erster Halbsatz zweiter Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung und anderer Einrichtungen. 
9 Fallspezifische Reduktionsfaktoren für Direktstrahlung (Gammadirektstrahlung und 
Röntgendirektstrahlung) bei Aufenthalt in Gebäuden: 

0,3 bei kerntechnischen Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz 
zweiter Satzteil des Atomgesetzes, 

0,3 bei Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und anderen Einrichtungen, die sich 
nicht in demselben Wohngebäude wie die repräsentative Person befinden, 

1 bei Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und anderen Einrichtungen, die sich in 
demselben Wohngebäude wie die repräsentative Person befinden. 

9 Bei Neutronendirektstrahlung ist der Reduktionsfaktor 1 zu verwenden. 
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Zeitraums zugrunde zu legen. Andernfalls ist wie bei der prospektiven Berechnung der Exposition 
zu verfahren. 

Teil C: Übrige Annahmen 

1. Zur Berechnung der Exposition sind die in Anlage 18 Teil B Nummer 4 genannten
Dosiskoeffizienten und Vorgaben sowie weitere in den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften
genannte Dosiskoeffizienten zu verwenden.

2. Zur Berechnung der Exposition sind alle wirksamen Quellen gemäß den Kriterien in den
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu berücksichtigen.

3. Zur Berechnung der Exposition ist von Modellen auszugehen, die einen
Gleichgewichtszustand beschreiben. Die erwarteten Schwankungen radioaktiver Ableitungen
sind dabei durch geeignete Wahl der Berechnungsparameter zu berücksichtigen.

4. Bei Ableitungen mit Luft ist für die Ausbreitungsrechnung das Lagrange-Partikel-Modell zu
verwenden. Für die prospektive Berechnung der Exposition ist eine langjährige Wetterstatistik
oder die Zeitreihe eines repräsentativen Jahres zugrunde zu legen, für die retrospektive
Berechnung der Exposition die meteorologischen Daten des betrachteten Zeitraums. Im
Einzelfall kann die zuständige Behörde zur Berücksichtigung von Besonderheiten des
Standorts oder der kerntechnischen Anlage, der Anlage im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1
erster Halbsatz zweiter Satzteil des Atomgesetzes, der Anlage zur Erzeugung ionisierender
Strahlung oder der anderen Einrichtung die Anwendung anderer Verfahren anordnen oder
zulassen. Bei Ableitungen mit Wasser sind für die prognostische Berechnung der Exposition
langjährige Mittelwerte der Wasserführung der Vorfluter zugrunde zu legen. Für die
retrospektive Berechnung der Exposition ist der Mittelwert der Wasserführung der Vorfluter im
betrachteten Zeitraum heranzuziehen.

5. Die Festlegung von Parameterwerten ist in Verbindung mit den Berechnungsmodellen so zu
treffen, dass bei dem Gesamtergebnis eine Unterschätzung der Exposition der
repräsentativen Person nicht zu erwarten ist. Sind zur Berechnung der Exposition Parameter
zu berücksichtigen, deren Zahlenwerte einer Schwankungsbreite unterliegen, dürfen nur in
begründeten Ausnahmefällen Extremwerte der Einzelparameter gewählt werden.

6. Bei der retrospektiven Berechnung der Exposition sind die standortspezifischen Verhältnisse,
gegebenenfalls auch standortspezifische Modellparameter sowie aktuelle repräsentative
statistische Daten, im betrachteten Zeitraum zu berücksichtigen. Es ist wie folgt vorzugehen:
a) Es werden die gemessenen oder bilanzierten tatsächlichen Emissionen sowie die

gemessene oder berechnete Direktstrahlung in der Umgebung des Standortes
berücksichtigt.

b) Es werden nur diejenigen Expositionspfade zugrunde gelegt, die auf Grund der realen
Gegebenheiten in der Umgebung des Standortes tatsächlich zur Exposition beitrugen.
Dabei ist insbesondere die tatsächliche Nutzung (nicht die Nutzungsmöglichkeiten) in der
Umgebung maßgebend.

c) Zur Berechnung der Ingestionsdosis durch Lebensmittel sind bevorzugt nur diejenigen
Lebensmittelgruppen zu berücksichtigen, die im betrachteten Zeitraum in der Umgebung
des Standortes erzeugt wurden. Soweit diese Informationen nicht mit vertretbarem
Aufwand beschafft werden können, ist wie bei der prospektiven Berechnung der Exposition
zu verfahren.

d) Für die Anreicherung radioaktiver Stoffe im Boden und in anderen Umweltmedien wird
einzelfallbezogen die tatsächliche Gesamtdauer der Emissionen unterstellt (Betriebsphase
und gegebenenfalls auch Nachbetriebsphase).

e) Es sind bevorzugt die realen Aufenthaltsdauern und -orte während des betrachteten
Zeitraums zu berücksichtigen. Soweit diese Informationen nicht mit vertretbarem Aufwand
beschafft werden können, ist wie bei der prospektiven Berechnung der Exposition zu
verfahren.

7. Bei der Ermittlung der zu erwartenden Exposition nach § 100 Absatz 1 im Rahmen des
Genehmigungs- oder Anzeigeverfahrens für Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und
Nummer 3 bis 8 des Strahlenschutzgesetzes sind die berechneten effektiven Dosen infolge
der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser mit den nachstehenden generischen
radionuklidspezifischen Faktoren und expositionspfadspezifischen Faktoren zu multiplizieren.
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Tabelle 4 
 Generische radionuklidspezifische Faktoren 

Expositionspfad Faktor Radionuklide 

Gammabodenstrahlung 2 I-125

1 I-131

Gammasubmersion 2 I-125, I-131

Ingestion 7 I-125, I-131

Betasubmersion und Inhalation 7 I-125, I-131

Tabelle 5 
 Expositionspfadspezifische Faktoren 

Expositionspfad Faktor 

Bei Ableitung mit Luft: 

- Betasubmersion 1 

- Gammasubmersion 2 

- Gammabodenstrahlung 2 

- Inhalation 1 

- Ingestion von Lebensmitteln 3 

Bei Ableitung mit Wasser: 

- Gammabodenstrahlung auf Sediment 1 

- Ingestion von Lebensmitteln 3 

Teil D: Maximal zulässige Aktivitätskonzentrationen aus Strahlenschutzbereichen 

Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus der mittleren, jährlichen 

Konzentration der Radionuklide in Luft bzw. in Wasser in Bq/m3 (  i,a) und dem jeweiligen 
berechneten, mittleren, jährlichen Konzentrationswert des jeweiligen Radionuklids (Ci) der 
Tabelle 6 oder 7 zu bestimmen (Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese 
Summe darf den Wert 1 nicht überschreiten: 

Tochternuklide sind zu berücksichtigen. 

1. Maximal zulässige Aktivitätskonzentration in der Luft aus Strahlenschutzbereichen
1.1 Inhalation

Die Aktivität des Radionuklids i im Jahresdurchschnitt im Kubikmeter Luft darf 
1.1.1 für Fortluftströme Q ≤ 104 m3 h-1 nicht höher sein als das Zehnfache der jeweiligen 

Werte der Tabelle 6 Spalte 2 oder Tabelle 8 Spalte 2 oder 
1.1.2 für Fortluftströme 104 m3 h-1 < Q ≤ 105 m3 h-1 nicht höher sein als die jeweiligen 

Werte der Spalte 2 der Tabellen 4 oder 6; 
1.2 Submersion 

Die Aktivität des Radionuklids i im Jahresdurchschnitt im Kubikmeter Luft darf 
1.2.1 für Fortluftströme Q ≤ 104 m3 h-1 nicht höher sein als das Zehnfache der Werte der 

Tabelle 7 Spalte 2 oder 
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1.2.2 für Fortluftströme 104 m3 h-1 < Q ≤ 105 m3 h-1 nicht höher sein als die Werte der 
Tabelle 7 Spalte 2. 

2. Maximal zulässige Aktivitätskonzentration im Wasser, das aus Strahlenschutzbereichen in
Abwasserkanäle eingeleitet wird
2.1 Ingestion

Die Aktivität des Radionuklids i im Jahresdurchschnitt im Kubikmeter Wasser darf 
2.1.1 für Abwassermengen ≤ 105 m3 a-1 nicht höher sein als das Zehnfache der 

jeweiligen Werte der Tabelle 6 Spalte 3 oder Tabelle 8 Spalte 4 oder 
2.1.2 für Abwassermengen > 105 m3 a-1 nicht höher sein als die jeweiligen Werte der 

Tabelle 6 Spalte 3 oder Tabelle 8 Spalte 4. 
Tabelle 6 
 Aktivitätskonzentration C i aus Strahlenschutzbereichen (zu Teil D Nummer 1.1 und 2) 

Radionuklid Ci 

A = an Schwebstoffe gebunden 
(Luft) 
E = elementar (Luft) 
O = organisch 

in der Luft 
in Bq/m3 

im Wasser 
in Bq/m3 

1 2 3 

H-3 A 1 E+2 1 E+7 

H-3 O 7 E+6 

Be-7 A 6 E+2 5 E+6 

Be-10 A 1 6 E+4 

C-11 A 6 E+2 3 E+6 

C-14 A 6 6 E+5 

F-18 A 5 E+2 2 E+6 

Na-22 A 1 4 E+4 

Na-24 A 9 E+1 3 E+5 

Mg-28 A 2 E+1 7 E+4 

Al-26 A 5 E-1 1 E+4 

Si-31 A 3 E+2 5 E+5 

Si-32 A 3 E-1 1 E+5 

P-32 A 1 3 E+4 

P-33 A 2 E+1 3 E+5 

S-35 A 2 E+1 7 E+5 

S-35 O 1 E+5 

Cl-36 A 1 E-1 1 E+4 

Cl-38 A 5 E+2 6 E+5 

Cl-39 A 6 E+2 9 E+5 

K-42 A 2 E+2 2 E+5 

K-43 A 2 E+2 4 E+5 
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K-44 A 1 E+3 9 E+5 

K-45 A 2 E+3 1 E+6 

Ca-41 A 3 3 E+5 

Ca-45 A 2 8 E+4 

Ca-47 A 2 E+1 7 E+4 

Sc-43 A 2 E+2 5 E+5 

Sc-44 A 1 E+2 3 E+5 

Sc-44m A 2 E+1 4 E+4 

Sc-46 A 5 8 E+4 

Sc-47 A 4 E+1 1 E+5 

Sc-48 A 3 E+1 7 E+4 

Sc-49 A 7 E+2 9 E+5 

Ti-44 A 3 E-1 2 E+4 

Ti-45 A 3 E+2 6 E+5 

V-47 A 8 E+2 1 E+6 

V-48 A 1 E+1 6 E+4 

V-49 A 8 E+2 2 E+6 

Cr-48 A 1 E+2 6 E+5 

Cr-49 A 8 E+2 1 E+6 

Cr-51 A 8 E+2 3 E+6 

Mn-51 A 6 E+2 8 E+5 

Mn-52 A 2 E+1 7 E+4 

Mn-52m A 8 E+2 1 E+6 

Mn-53 A 2 E+2 2 E+6 

Mn-54 A 2 E+1 2 E+5 

Mn-56 A 2 E+2 3 E+5 

Fe-52 A 4 E+1 7 E+4 

Fe-55 A 2 E+1 1 E+5 

Fe-59 A 8 2 E+4 

Fe-60 A 1 E-1 1 E+3 

Co-55 A 5 E+1 2 E+5 

Co-56 A 5 4 E+4 

Co-57 A 3 E+1 3 E+5 

Co-58 A 2 E+1 1 E+5 

Co-58m A 2 E+3 4 E+6 

Co-60 A 1 2 E+4 
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Co-60m A 2 E+4 4 E+7 

Co-61 A 6 E+2 1 E+6 

Co-62m A 1 E+3 1 E+6 

Ni-56 A 3 E+1 2 E+5 

Ni-57 A 5 E+1 1 E+5 

Ni-59 A 8 E+1 1 E+6 

Ni-63 A 3 E+1 6 E+5 

Ni-65 A 3 E+2 4 E+5 

Ni-66 A 2 E+1 3 E+4 

Cu-60 A 7 E+2 1 E+6 

Cu-61 A 4 E+2 1 E+6 

Cu-64 A 3 E+2 2 E+6 

Cu-67 A 5 E+1 4 E+5 

Zn-62 A 5 E+1 2 E+5 

Zn-63 A 7 E+2 1 E+6 

Zn-65 A 3 3 E+4 

Zn-69 A 1 E+3 3 E+6 

Zn-69m A 9 E+1 7 E+5 

Zn-71m A 2 E+2 6 E+5 

Zn-72 A 2 E+1 1 E+5 

Ga-65 A 1 E+3 2 E+6 

Ga-66 A 5 E+1 7 E+4 

Ga-67 A 1 E+2 5 E+5 

Ga-68 A 5 E+2 7 E+5 

Ga-70 A 2 E+3 2 E+6 

Ga-72 A 5 E+1 9 E+4 

Ga-73 A 2 E+2 3 E+5 

Ge-66 A 3 E+2 1 E+6 

Ge-67 A 1 E+3 1 E+6 

Ge-68 A 3 7 E+4 

Ge-69 A 1 E+2 4 E+5 

Ge-71 A 2 E+3 7 E+6 

Ge-75 A 8 E+2 2 E+6 

Ge-77 A 9 E+1 3 E+5 

Ge-78 A 3 E+2 7 E+5 

As-69 A 1 E+3 1 E+6 
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As-70 A 4 E+2 7 E+5 

As-71 A 8 E+1 3 E+5 

As-72 A 3 E+1 8 E+4 

As-73 A 3 E+1 3 E+5 

As-74 A 2 E+1 9 E+4 

As-76 A 3 E+1 9 E+4 

As-77 A 8 E+1 3 E+5 

As-78 A 3 E+2 4 E+5 

Se-70 A 3 E+2 9 E+5 

Se-73 A 1 E+2 6 E+5 

Se-73m A 1 E+3 3 E+6 

Se-75 A 2 4 E+4 

Se-79 A 4 E-2 5 E+3 

Se-81 A 2 E+3 3 E+6 

Se-81m A 6 E+2 2 E+6 

Se-83 A 8 E+2 2 E+6 

Br-74 A 6 E+2 1 E+6 

Br-74m A 4 E+2 6 E+5 

Br-75 A 5 E+2 1 E+6 

Br-76 A 7 E+1 2 E+5 

Br-77 A 3 E+2 1 E+6 

Br-80 A 2 E+3 2 E+6 

Br-80m A 4 E+2 6 E+5 

Br-82 A 5 E+1 1 E+5 

Br-83 A 7 E+2 2 E+6 

Br-84 A 7 E+2 9 E+5 

Rb-79 A 1 E+3 2 E+6 

Rb-81 A 6 E+2 2 E+6 

Rb-81m A 3 E+3 8 E+6 

Rb-82m A 2 E+2 1 E+6 

Rb-83 A 2 E+1 8 E+4 

Rb-84 A 2 E+1 4 E+4 

Rb-86 A 1 E+1 3 E+4 

Rb-87 A 8 E-1 6 E+4 

Rb-88 A 1 E+3 8 E+5 

Rb-89 A 2 E+3 2 E+6 
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Sr-80 A 2 E+2 2 E+5 

Sr-81 A 7 E+2 1 E+6 

Sr-82 A 3 1 E+4 

Sr-83 A 8 E+1 3 E+5 

Sr-85 A 4 E+1 1 E+5 

Sr-85m A 6 E+3 2 E+7 

Sr-87m A 1 E+3 4 E+6 

Sr-89 A 4 3 E+4 

Sr-90 A 1 E-1 4 E+3 

Sr-91 A 6 E+1 2 E+5 

Sr-92 A 1 E+2 3 E+5 

Y-86 A 5 E+1 1 E+5 

Y-86m A 9 E+2 2 E+6 

Y-87 A 7 E+1 2 E+5 

Y-88 A 8 1 E+5 

Y-90 A 2 E+1 3 E+4 

Y-90m A 3 E+2 5 E+5 

Y-91 A 4 3 E+4 

Y-91m A 3 E+3 1 E+7 

Y-92 A 1 E+2 2 E+5 

Y-93 A 5 E+1 6 E+4 

Y-94 A 8 E+2 9 E+5 

Y-95 A 2 E+3 2 E+6 

Zr-86 A 6 E+1 1 E+5 

Zr-88 A 1 E+1 3 E+5 

Zr-89 A 5 E+1 1 E+5 

Zr-93 A 1 4 E+5 

Zr-95 A 6 1 E+5 

Zr-97 A 3 E+1 4 E+4 

Nb-88 A 9 E+2 1 E+6 

Nb-89 A 2 E+2 3 E+5 

Nb-90 A 4 E+1 8 E+4 

Nb-93m A 2 E+1 6 E+5 

Nb-94 A 8 E-1 6 E+4 

Nb-95 A 2 E+1 2 E+5 

Nb-95m A 4 E+1 1 E+5 
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Nb-96 A 4 E+1 1 E+5 

Nb-97 A 6 E+2 1 E+6 

Nb-98m A 4 E+2 7 E+5 

Mo-90 A 8 E+1 5 E+5 

Mo-93 A 2 E+1 1 E+5 

Mo-93m A 2 E+2 1 E+6 

Mo-99 A 3 E+1 2 E+5 

Mo-101 A 1 E+3 2 E+6 

Tc-93 A 7 E+2 3 E+6 

Tc-93m A 1 E+3 4 E+6 

Tc-94 A 2 E+2 7 E+5 

Tc-94m A 5 E+2 7 E+5 

Tc-95 A 2 E+2 9 E+5 

Tc-95m A 3 E+1 2 E+5 

Tc-96 A 4 E+1 1 E+5 

Tc-96m A 4 E+3 9 E+6 

Tc-97m A 8 1 E+5 

Tc-97 A 2 E+1 9 E+5 

Tc-98 A 8 E-1 4 E+4 

Tc-99 A 3 9 E+4 

Tc-99m A 2 E+3 4 E+6 

Tc-101 A 2 E+3 4 E+6 

Tc-104 A 8 E+2 9 E+5 

Ru-94 A 5 E+2 1 E+6 

Ru-97 A 3 E+2 7 E+5 

Ru-103 A 1 E+1 1 E+5 

Ru-105 A 2 E+2 3 E+5 

Ru-106 A 6 E-1 1 E+4 

Rh-99 A 4 E+1 2 E+5 

Rh-99m A 6 E+2 2 E+6 

Rh-100 A 7 E+1 2 E+5 

Rh-101 A 7 2 E+5 

Rh-101m A 1 E+2 5 E+5 

Rh-102 A 2 5 E+4 

Rh-102m A 5 7 E+4 

Rh-103m A 1 E+4 2 E+7 
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Rh-105 A 9 E+1 2 E+5 

Rh-106m A 2 E+2 6 E+5 

Rh-107 A 2 E+3 3 E+6 

Pd-100 A 4 E+1 1 E+5 

Pd-101 A 4 E+2 1 E+6 

Pd-103 A 8 E+1 4 E+5 

Pd-107 A 6 E+1 2 E+6 

Pd-109 A 8 E+1 1 E+5 

Ag-102 A 1 E+3 2 E+6 

Ag-103 A 1 E+3 2 E+6 

Ag-104 A 7 E+2 2 E+6 

Ag-104m A 9 E+2 2 E+6 

Ag-105 A 1 E+1 2 E+5 

Ag-106 A 2 E+3 2 E+6 

Ag-106m A 9 9 E+4 

Ag-108m A 4 E-1 4 E+4 

Ag-110m A 1 4 E+4 

Ag-111 A 3 6 E+4 

Ag-112 A 1 E+2 2 E+5 

Ag-115 A 9 E+2 1 E+6 

Cd-104 A 7 E+2 2 E+6 

Cd-107 A 4 E+2 1 E+6 

Cd-109 A 4 4 E+4 

Cd-113 A 1 E-1 9 E+3 

Cd-113m A 2 E-1 7 E+3 

Cd-115 A 3 E+1 6 E+4 

Cd-115m A 5 2 E+4 

Cd-117 A 2 E+2 3 E+5 

Cd-117m A 1 E+2 3 E+5 

In-109 A 6 E+2 2 E+6 

In-110 A 2 E+2 6 E+5 

In-111 A 1 E+2 4 E+5 

In-112 A 4 E+3 7 E+6 

In-113m A 1 E+3 3 E+6 

In-114m A 2 2 E+4 

In-115m A 5 E+2 9 E+5 
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In-116m A 6 E+2 2 E+6 

In-117 A 1 E+3 3 E+6 

In-117m A 4 E+2 6 E+5 

In-119m A 1 E+3 2 E+6 

Sn-110 A 1 E+2 3 E+5 

Sn-111 A 2 E+3 4 E+6 

Sn-113 A 1 E+1 1 E+5 

Sn-117m A 1 E+1 1 E+5 

Sn-119m A 2 E+1 2 E+5 

Sn-121 A 1 E+2 3 E+5 

Sn-121m A 4 2 E+5 

Sn-123 A 3 4 E+4 

Sn-123m A 1 E+3 2 E+6 

Sn-125 A 1 E+1 3 E+4 

Sn-126 A 1 2 E+4 

Sn-127 A 2 E+2 4 E+5 

Sn-128 A 3 E+2 6 E+5 

Sb-115 A 2 E+3 4 E+6 

Sb-116 A 2 E+3 3 E+6 

Sb-116m A 5 E+2 2 E+6 

Sb-117 A 2 E+3 6 E+6 

Sb-118m A 2 E+2 7 E+5 

Sb-119 A 5 E+2 1 E+6 

Sb-120 A 3 E+1 1 E+5 

Sb-122 A 3 E+1 5 E+4 

Sb-124 A 4 4 E+4 

Sb-124m A 5 E+3 1 E+7 

Sb-125 A 3 8 E+4 

Sb-126 A 4 E-1 4 E+4 

Sb-126m A 1 E+3 2 E+6 

Sb-127 A 2 E+1 5 E+4 

Sb-128 A 6 E+1 1 E+5 

Sb-129 A 1 E+2 2 E+5 

Sb-130 A 5 E+2 1 E+6 

Sb-131 A 6 E+2 8 E+5 

Te-116 A 2 E+2 6 E+5 
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Te-121 A 7 E+1 3 E+5 

Te-121m A 4 3 E+4 

Te-123 A 7 E-2 3 E+4 

Te-123m A 6 5 E+4 

Te-125m A 8 7 E+4 

Te-127 A 2 E+2 6 E+5 

Te-127m A 2 2 E+4 

Te-129 A 7 E+2 1 E+6 

Te-129m A 4 2 E+4 

Te-131 A 8 E+2 1 E+6 

Te-131m A 2 E+1 4 E+4 

Te-132 A 9 2 E+4 

Te-133 A 8 E+2 1 E+6 

Te-133m A 2 E+2 3 E+5 

Te-134 A 4 E+2 8 E+5 

I-120 E 5 E+1 2 E+5 

I-120m E 1 E+2 4 E+5 

I-121 E 2 E+2 1 E+6 

I-123 E 7 E+1 4 E+5 

I-124 E 1 7 E+3 

I-125 E 5 E-1 2 E+4 

I-126 E 3 E-1 4 E+3 

I-128 E 4 E+2 2 E+6 

I-129 E 3 E-2 4 E+3 

I-130 E 8 4 E+4 

I-131 E 5 E-1 5 E+3 

I-132 E 5 E+1 3 E+5 

I-132m E 5 E+1 4 E+5 

I-133 E 3 2 E+4 

I-134 E 2 E+2 8 E+5 

I-135 E 1 E+1 9 E+4 

Cs-125 A 1 E+3 2 E+6 

Cs-127 A 7 E+2 5 E+6 

Cs-129 A 3 E+2 2 E+6 

Cs-130 A 2 E+3 3 E+6 

Cs-131 A 6 E+2 2 E+6 
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Cs-132 A 1 E+2 3 E+5 

Cs-134 A 2 2 E+4 

Cs-134m A 6 E+2 4 E+6 

Cs-135 A 4 2 E+5 

Cs-135m A 2 E+3 7 E+6 

Cs-136 A 1 E+1 6 E+4 

Cs-137 A 9 E-1 3 E+4 

Cs-138 A 6 E+2 8 E+5 

Ba-126 A 2 E+2 3 E+5 

Ba-128 A 2 E+1 4 E+4 

Ba-131 A 4 E+1 2 E+5 

Ba-131m A 4 E+3 2 E+7 

Ba-133 A 4 4 E+4 

Ba-133m A 7 E+1 2 E+5 

Ba-135m A 8 E+1 3 E+5 

Ba-139 A 4 E+2 6 E+5 

Ba-140 A 6 3 E+4 

Ba-141 A 8 E+2 1 E+6 

Ba-142 A 1 E+3 3 E+6 

La-131 A 1 E+3 3 E+6 

La-132 A 1 E+2 2 E+5 

La-135 A 2 E+3 3 E+6 

La-137 A 4 8 E+5 

La-138 A 2 E-1 1 E+4 

La-140 A 3 E+1 4 E+4 

La-141 A 2 E+2 2 E+5 

La-142 A 3 E+2 5 E+5 

La-143 A 1 E+3 1 E+6 

Ce-134 A 2 E+1 3 E+4 

Ce-135 A 6 E+1 1 E+5 

Ce-137 A 2 E+3 3 E+6 

Ce-137m A 7 E+1 1 E+5 

Ce-139 A 2 E+1 3 E+5 

Ce-141 A 9 1 E+5 

Ce-143 A 4 E+1 7 E+4 

Ce-144 A 6 E-1 1 E+4 
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Pr-136 A 2 E+3 2 E+6 

Pr-137 A 1 E+3 2 E+6 

Pr-138m A 3 E+2 9 E+5 

Pr-139 A 1 E+3 3 E+6 

Pr-142 A 4 E+1 6 E+4 

Pr-142m A 3 E+3 4 E+6 

Pr-143 A 1 E+1 6 E+4 

Pr-144 A 1 E+3 1 E+6 

Pr-145 A 1 E+2 2 E+5 

Pr-147 A 1 E+3 2 E+6 

Nd-136 A 5 E+2 9 E+5 

Nd-138 A 9 E+1 1 E+5 

Nd-139 A 2 E+3 4 E+6 

Nd-139m A 2 E+2 4 E+5 

Nd-141 A 5 E+3 1 E+7 

Nd-147 A 1 E+1 7 E+4 

Nd-149 A 3 E+2 6 E+5 

Nd-151 A 2 E+3 3 E+6 

Pm-141 A 2 E+3 2 E+6 

Pm-143 A 2 E+1 5 E+5 

Pm-144 A 4 1 E+5 

Pm-145 A 1 E+1 6 E+5 

Pm-146 A 2 9 E+4 

Pm-147 A 7 3 E+5 

Pm-148 A 1 E+1 3 E+4 

Pm-148m A 6 6 E+4 

Pm-149 A 4 E+1 7 E+4 

Pm-150 A 2 E+2 3 E+5 

Pm-151 A 6 E+1 1 E+5 

Sm-141 A 2 E+3 2 E+6 

Sm-141m A 8 E+2 1 E+6 

Sm-142 A 3 E+2 4 E+5 

Sm-145 A 2 E+1 4 E+5 

Sm-146 A 3 E-3 6 E+2 

Sm-151 A 9 6 E+5 

Sm-153 A 5 E+1 1 E+5 

371



Sm-155 A 2 E+3 3 E+6 

Sm-156 A 1 E+2 3 E+5 

Eu-145 A 5 E+1 2 E+5 

Eu-146 A 4 E+1 1 E+5 

Eu-147 A 3 E+1 2 E+5 

Eu-148 A 1 E+1 1 E+5 

Eu-149 A 1 E+2 9 E+5 

Eu-150 A 7 E-1 3 E+4 

Eu-152 A 9 E-1 5 E+4 

Eu-152m A 1 E+2 2 E+5 

Eu-154 A 7 E-1 4 E+4 

Eu-155 A 5 2 E+5 

Eu-156 A 1 E+1 4 E+4 

Eu-157 A 8 E+1 1 E+5 

Eu-158 A 5 E+2 8 E+5 

Gd-145 A 1 E+3 2 E+6 

Gd-146 A 5 9 E+4 

Gd-147 A 7 E+1 2 E+5 

Gd-148 A 1 E-3 5 E+2 

Gd-149 A 4 E+1 2 E+5 

Gd-151 A 3 E+1 4 E+5 

Gd-153 A 1 E+1 3 E+5 

Gd-159 A 1 E+2 2 E+5 

Tb-147 A 3 E+2 6 E+5 

Tb-149 A 7 4 E+5 

Tb-150 A 2 E+2 4 E+5 

Tb-151 A 1 E+2 3 E+5 

Tb-153 A 1 E+2 4 E+5 

Tb-154 A 8 E+1 2 E+5 

Tb-155 A 2 E+2 5 E+5 

Tb-156 A 3 E+1 1 E+5 

Tb-156m A 2 E+2 6 E+5 

Tb-157 A 3 E+1 2 E+6 

Tb-158 A 8 E-1 4 E+4 

Tb-160 A 5 6 E+4 

Tb-161 A 3 E+1 1 E+5 
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Dy-155 A 4 E+2 9 E+5 

Dy-157 A 8 E+2 2 E+6 

Dy-159 A 9 E+1 9 E+5 

Dy-165 A 5 E+2 7 E+5 

Dy-166 A 2 E+1 5 E+4 

Ho-155 A 1 E+3 2 E+6 

Ho-157 A 6 E+3 2 E+7 

Ho-159 A 5 E+3 1 E+7 

Ho-161 A 4 E+3 6 E+6 

Ho-162 A 1 E+4 3 E+7 

Ho-162m A 1 E+3 4 E+6 

Ho-164 A 4 E+3 7 E+6 

Ho-164m A 3 E+3 4 E+6 

Ho-166 A 4 E+1 6 E+4 

Ho-166m A 3 E-1 2 E+4 

Ho-167 A 4 E+2 1 E+6 

Er-161 A 5 E+2 1 E+6 

Er-165 A 3 E+3 5 E+6 

Er-169 A 3 E+1 2 E+5 

Er-171 A 1 E+2 2 E+5 

Er-172 A 3 E+1 9 E+4 

Tm-162 A 2 E+3 3 E+6 

Tm-166 A 2 E+2 4 E+5 

Tm-167 A 3 E+1 2 E+5 

Tm-170 A 5 6 E+4 

Tm-171 A 3 E+1 6 E+5 

Tm-172 A 3 E+1 5 E+4 

Tm-173 A 2 E+2 3 E+5 

Tm-175 A 1 E+3 3 E+6 

Yb-162 A 2 E+3 4 E+6 

Yb-166 A 4 E+1 1 E+5 

Yb-167 A 5 E+3 1 E+7 

Yb-169 A 1 E+1 1 E+5 

Yb-175 A 4 E+1 2 E+5 

Yb-177 A 4 E+2 9 E+5 

Yb-178 A 4 E+2 6 E+5 
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Lu-169 A 8 E+1 3 E+5 

Lu-170 A 4 E+1 1 E+5 

Lu-171 A 4 E+1 2 E+5 

Lu-172 A 2 E+1 9 E+4 

Lu-173 A 1 E+1 3 E+5 

Lu-174 A 8 3 E+5 

Lu-174m A 8 1 E+5 

Lu-176m A 3 E+2 4 E+5 

Lu-177 A 3 E+1 1 E+5 

Lu-177m A 2 5 E+4 

Lu-178 A 1 E+3 2 E+6 

Lu-178m A 8 E+2 2 E+6 

Lu-179 A 2 E+2 4 E+5 

Hf-170 A 9 E+1 2 E+5 

Hf-172 A 1 5 E+4 

Hf-173 A 2 E+2 5 E+5 

Hf-175 A 3 E+1 2 E+5 

Hf-177m A 3 E+2 1 E+6 

Hf-178m A 1 E-1 1 E+4 

Hf-179m A 9 7 E+4 

Hf-180m A 2 E+2 6 E+5 

Hf-181 A 7 7 E+4 

Hf-182 A 1 E-1 2 E+4 

Hf-182m A 7 E+2 2 E+6 

Hf-183 A 5 E+2 1 E+6 

Hf-184 A 9 E+1 2 E+5 

Ta-172 A 8 E+2 2 E+6 

Ta-173 A 2 E+2 4 E+5 

Ta-174 A 7 E+2 1 E+6 

Ta-175 A 2 E+2 6 E+5 

Ta-176 A 1 E+2 4 E+5 

Ta-177 A 3 E+2 9 E+5 

Ta-178 A 4 E+2 1 E+6 

Ta-179 A 6 E+1 1 E+6 

Ta-180m A 7 E+2 2 E+6 

Ta-182 A 3 6 E+4 
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Ta-182m A 1 E+3 6 E+6 

Ta-183 A 2 E+1 6 E+4 

Ta-184 A 7 E+1 2 E+6 

Ta-185 A 6 E+2 1 E+6 

Ta-186 A 1 E+3 2 E+6 

W-176 A 6 E+2 1 E+6 

W-177 A 1 E+3 2 E+6 

W-178 A 3 E+2 5 E+5 

W-179 A 2 E+4 3 E+7 

W-181 A 4 E+2 1 E+6 

W-185 A 6 E+1 2 E+5 

W-187 A 1 E+2 2 E+5 

W-188 A 3 E+1 4 E+4 

Re-177 A 2 E+3 4 E+6 

Re-178 A 2 E+3 3 E+6 

Re-181 A 1 E+2 2 E+5 

Re-182 A 2 E+1 6 E+4 

Re-184 A 2 E+1 1 E+5 

Re-184m A 5 5 E+4 

Re-186 A 3 E+1 5 E+4 

Re-186m A 1 3 E+4 

Re-187 A 7 E+2 1 E+7 

Re-188 A 4 E+1 5 E+4 

Re-188m A 2 E+3 2 E+6 

Re-189 A 6 E+1 9 E+4 

Os-180 A 2 E+3 6 E+6 

Os-181 A 4 E+2 1 E+6 

Os-182 A 8 E+1 2 E+5 

Os-185 A 2 E+1 2 E+5 

Os-189m A 4 E+3 4 E+6 

Os-191 A 2 E+1 1 E+5 

Os-191m A 2 E+2 8 E+5 

Os-193 A 6 E+1 1 E+5 

Os-194 A 4 E-1 3 E+4 

Ir-182 A 1 E+3 2 E+6 

Ir-184 A 2 E+2 6 E+5 
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Ir-185 A 2 E+2 4 E+5 

Ir-186 A 9 E+1 2 E+5 

Ir-187 A 4 E+2 8 E+5 

Ir-188 A 7 E+1 2 E+5 

Ir-189 A 6 E+1 4 E+5 

Ir-190 A 1 E+1 9 E+4 

Ir-190m A 3 E+2 9 E+5 

Ir-192 A 5 7 E+4 

Ir-192m A 9 E-1 7 E+4 

Ir-193m A 3 E+1 3 E+5 

Ir-194 A 4 E+1 6 E+4 

Ir-194m A 3 5 E+4 

Ir-195 A 4 E+2 7 E+5 

Ir-195m A 2 E+2 4 E+5 

Pt-186 A 7 E+2 1 E+6 

Pt-188 A 6 E+1 1 E+5 

Pt-189 A 5 E+2 8 E+5 

Pt-191 A 2 E+2 3 E+5 

Pt-193 A 2 E+1 2 E+6 

Pt-193m A 1 E+2 2 E+5 

Pt-195m A 9 E+1 1 E+5 

Pt-197 A 2 E+2 2 E+5 

Pt-197m A 9 E+2 9 E+5 

Pt-199 A 2 E+3 2 E+6 

Pt-200 A 9 E+1 6 E+4 

Au-193 A 3 E+2 7 E+5 

Au-194 A 1 E+2 3 E+5 

Au-195 A 2 E+1 4 E+5 

Au-198 A 4 E+1 9 E+4 

Au-198m A 2 E+1 7 E+4 

Au-199 A 4 E+1 2 E+5 

Au-200 A 8 E+2 1 E+6 

Au-200m A 4 E+1 1 E+5 

Au-201 A 2 E+3 3 E+6 

Hg-193 A 4 E+2 3 E+6 

Hg-193 O 9 E+2 1 E+6 
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Hg-193m A 1 E+2 3 E+5 

Hg-193m O 2 E+2 8 E+5 

Hg-194 A 1 1 E+5 

Hg-194 O 4 E-1 7 E+3 

Hg-195 A 4 E+2 9 E+5 

Hg-195 O 9 E+2 3 E+6 

Hg-195m A 6 E+1 2 E+5 

Hg-195m O 2 E+2 4 E+5 

Hg-197 A 1 E+2 4 E+5 

Hg-197 O 4 E+2 9 E+5 

Hg-197m A 6 E+1 2 E+5 

Hg-197m O 2 E+2 6 E+5 

Hg-199m A 9 E+2 2 E+6 

Hg-199m O 2 E+3 3 E+6 

Hg-203 A 1 E+1 2 E+5 

Hg-203 O 1 E+1 6 E+4 

Tl-194 A 5 E+3 1 E+7 

Tl-194m A 1 E+3 2 E+6 

Tl-195 A 2 E+3 4 E+6 

Tl-197 A 2 E+3 4 E+6 

Tl-198 A 4 E+2 2 E+6 

Tl-198m A 6 E+2 2 E+6 

Tl-199 A 1 E+3 4 E+6 

Tl-200 A 2 E+2 7 E+5 

Tl-201 A 5 E+2 1 E+6 

Tl-202 A 1 E+2 3 E+5 

Tl-204 A 1 E+1 7 E+4 

Pb-195m A 1 E+3 3 E+6 

Pb-198 A 4 E+2 2 E+6 

Pb-199 A 7 E+2 3 E+6 

Pb-200 A 9 E+1 4 E+5 

Pb-201 A 2 E+2 9 E+5 

Pb-202 A 2 3 E+4 

Pb-202m A 3 E+2 1 E+6 

Pb-203 A 1 E+2 6 E+5 

Pb-205 A 4 E+1 4 E+5 
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Pb-209 A 5 E+2 2 E+6 

Pb-210 A 7 E-3 1 E+2 

Pb-211 A 3 3 E+5 

Pb-212 A 2 E-1 6 E+3 

Pb-214 A 2 3 E+5 

Bi-200 A 8 E+2 2 E+6 

Bi-201 A 4 E+2 9 E+5 

Bi-202 A 5 E+2 1 E+6 

Bi-203 A 1 E+2 3 E+5 

Bi-205 A 3 E+1 1 E+5 

Bi-206 A 2 E+1 6 E+4 

Bi-207 A 1 9 E+4 

Bi-210 A 4 E-1 6 E+4 

Bi-210m A 1 E-2 4 E+3 

Bi-212 A 1 3 E+5 

Bi-213 A 1 4 E+5 

Bi-214 A 2 6 E+5 

Po-203 A 7 E+2 3 E+6 

Po-205 A 4 E+2 3 E+6 

Po-207 A 3 E+2 2 E+6 

Po-210 A 8 E-3 3 E+1 

At-207 A 1 E+1 4 E+5 

At-211 A 3 E-1 7 E+3 

Fr-222 A 3 1 E+5 

Fr-223 A 2 E+1 3 E+4 

Ra-223 A 4 E-3 2 E+2 

Ra-224 A 1 E-2 3 E+2 

Ra-225 A 4 E-3 1 E+2 

Ra-226 A 4 E-3 2 E+2 

Ra-227 A 8 E+1 8 E+5 

Ra-228 A 2 E-3 3 E+1 

Ac-224 A 3 E-1 9 E+4 

Ac-225 A 4 E-3 2 E+3 

Ac-226 A 3 E-2 6 E+3 

Ac-227 A 7 E-5 3 E+1 

Ac-228 A 9 E-1 1 E+5 
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Th-226 A 5 E-1 2 E+5 

Th-227 A 3 E-3 3 E+1 

Th-228 A 9 E-4 2 E+2 

Th-229 A 2 E-4 8 E+1 

Th-230 A 4 E-4 2 E+2 

Th-231 A 9 E+1 2 E+5 

Th-232 A 3 E-4 2 E+2 

Th-234 A 5 2 E+4 

Pa-227 A 5 E-1 2 E+5 

Pa-228 A 5 E-1 7 E+4 

Pa-230 A 4 E-2 3 E+4 

Pa-231 A 3 E-4 7 E+1 

Pa-232 A 4 1 E+5 

Pa-233 A 8 9 E+4 

Pa-234 A 8 E+1 2 E+5 

U-230 A 2 E-3 1 E+3 

U-231 A 8 E+1 3 E+5 

U-232 A 1 E-3 4 E+2 

U-233 A 4 E-3 2 E+3 

U-234 A 4 E-3 2 E+3 

U-235 A 4 E-3 3 E+3 

U-236 A 4 E-3 3 E+3 

U-237 A 2 E+1 1 E+5 

U-238 A 5 E-3 3 E+3 

U-239 A 1 E+3 3 E+6 

U-240 A 5 E+1 7 E+4 

Np-232 A 3 E+2 1 E+7 

Np-233 A 1 E+4 4 E+7 

Np-234 A 5 E+1 1 E+5 

Np-235 A 5 E+1 1 E+6 

Np-236 A 5 E-3 5 E+3 

Np-237 A 7 E-4 4 E+2 

Np-238 A 1 E+1 9 E+4 

Np-239 A 3 E+1 1 E+5 

Np-240 A 3 E+2 1 E+6 

Pu-234 A 1 4 E+5 
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Pu-235 A 2 E+4 4 E+7 

Pu-236 A 9 E-4 4 E+2 

Pu-237 A 9 E+1 8 E+5 

Pu-238 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-239 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-240 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-241 A 2 E-2 2 E+4 

Pu-242 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-243 A 4 E+2 9 E+5 

Pu-244 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-245 A 6 E+1 1 E+5 

Pu-246 A 4 3 E+4 

Am-237 A 1 E+3 5 E+6 

Am-238 A 2 E+2 4 E+6 

Am-239 A 1 E+2 3 E+5 

Am-240 A 7 E+1 2 E+5 

Am-241 A 4 E-4 2 E+2 

Am-242 A 2 2 E+5 

Am-242m A 4 E-4 3 E+2 

Am-243 A 4 E-4 3 E+2 

Am-244 A 1 E+1 2 E+5 

Am-244m A 2 E+2 2 E+6 

Am-245 A 6 E+2 1 E+6 

Am-246 A 4 E+2 1 E+6 

Am-246m A 1 E+3 2 E+6 

Cm-238 A 7 1 E+6 

Cm-240 A 1 E-2 4 E+3 

Cm-241 A 9 E-1 8 E+4 

Cm-242 A 6 E-3 2 E+3 

Cm-243 A 5 E-4 3 E+2 

Cm-244 A 6 E-4 3 E+2 

Cm-245 A 4 E-4 2 E+2 

Cm-246 A 4 E-4 2 E+2 

Cm-247 A 4 E-4 3 E+2 

Cm-248 A 1 E-4 6 E+1 

Cm-249 A 9 E+2 2 E+6 
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Cm-250 A 2 E-5 1 E+1 

Bk-245 A 2 E+1 1 E+5 

Bk-246 A 9 E+1 2 E+5 

Bk-247 A 5 E-4 1 E+2 

Bk-249 A 2 E-1 4 E+4 

Bk-250 A 4 E+1 6 E+5 

Cf-244 A 3 9 E+5 

Cf-246 A 7 E-2 2 E+4 

Cf-248 A 4 E-3 6 E+2 

Cf-249 A 5 E-4 1 E+2 

Cf-250 A 1 E-3 2 E+2 

Cf-251 A 5 E-4 1 E+2 

Cf-252 A 2 E-3 2 E+2 

Cf-253 A 2 E-2 9 E+3 

Cf-254 A 8 E-4 8 E+1 

Es-250 A 6 E+1 4 E+6 

Es-251 A 2 E+1 5 E+5 

Es-253 A 1 E-2 5 E+3 

Es-254 A 4 E-3 6 E+2 

Es-254m A 7 E-2 2 E+4 

Fm-252 A 1 E-1 2 E+4 

Fm-253 A 8 E-2 4 E+4 

Fm-254 A 5 E-1 2 E+5 

Fm-255 A 1 E-1 3 E+4 

Fm-257 A 5 E-3 9 E+2 

Md-257 A 1 3 E+5 

Md-258 A 6 E-3 1 E+3 

Tabelle 7 
 Aktivitätskonzentration C i aus Strahlenschutzbereichen (zu Teil D Nr. 1.2) 

Radionuklid Ci in der Luft in Bq/m3 

1 2 

C-11 3 E+3 

N-13 2 E+3 

O-15 1 E+3 

Ar-37 2 E+8 

Ar-39 6 E+3 
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Ar-41 2 E+2 

Kr-74 2 E+2 

Kr-76 5 E+2 

Kr-77 2 E+2 

Kr-79 9 E+2 

Kr-81m 5 E+6 

Kr-81 4 E+4 

Kr-83m 4 E+6 

Kr-85 4 E+3 

Kr-85m 1 E+3 

Kr-87 2 E+2 

Kr-88 1 E+2 

Xe-120 6 E+2 

Xe-121 1 E+2 

Xe-122 3 E+3 

Xe-123 3 E+2 

Xe-125 9 E+2 

Xe-127 9 E+2 

Xe-129m 1 E+4 

Xe-131m 2 E+4 

Xe-133 7 E+3 

Xe-133m 7 E+3 

Xe-135m 5 E+2 

Xe-135 9 E+2 

Xe-138 2 E+2 

Tabelle 8 
 Aktivitätskonzentration C i aus Strahlenschutzbereichen (zu Teil D Nummer 1.1 und 2) 

Radionuklidgemisch Ci in der Luft in Bq/m3 

1 2 

Beliebiges Gemisch 1 E-5 

Beliebiges Gemisch, wenn Ac-227 und Cm-250 
unberücksichtigt bleiben können 

1 E-4 

Beliebiges Gemisch, wenn Ac-227, Th-229, Th-
230, Th-232, Pa-231, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-
242, Pu-244, Am-241, Am-242m, Am-243, Cm-
245, Cm-246, Cm-247, Cm-248 und Cm-250 
unberücksichtigt bleiben können 

5 E-4 

Beliebiges Gemisch, wenn Ac-227, Th-228, Th- 1 E-3 
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229, Th-230, Th-232, Pa-231, U-232, Np-237, Pu-
236, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-242, Pu-244, 
Am-241, Am-242m, Am-243, Cm-243, Cm-244, 
Cm-245, Cm-246, Cm-247, Cm-248, Cm-250, Bk-
247, Cf-249, Cf-251 und Cf-254 unberücksichtigt 
bleiben können 

Radionuklidgemisch Ci im Wasser in Bq/m3 

3 4 

Beliebiges Gemisch 1 E+1 

Beliebiges Gemisch, wenn Po-210, Ra-228, Ac-
227 und Cm-250 unberücksichtigt bleiben können 

5 E+1 

Beliebiges Gemisch, wenn Po-210, Ra-228, Ac-
227, Th-229, Pa-231, Cm-248, Cm-250, Bk-247, 
Cf-249, Cf-251 und Cf-254 unberücksichtigt bleiben 
können 

1 E+2 

Beliebiges Gemisch, wenn Sm-146, Gd-148, Pb-
210, Po-210, Ra-223, Ra-224, Ra-225, Ra-226, 
Ra-228, Ac-227, Th-228, Th-229, Th-230, Th-232, 
Pa-231, U-232, Np-237, Pu-236, Pu-238, Pu-239, 
Pu-240, Pu-242, Pu-244, Am-241, Am-242m, Am-
243, Cm-243, Cm-244, Cm-245, Cm-246, Cm-247, 
Cm-248, Cm-250, Bk-247, Cf-248, Cf-249, Cf-250, 
Cf-251, Cf-252, Cf-254, Es-254 und Fm-257 
unberücksichtigt bleiben können 

1 E+3 

Anlage 12 Leitstellen des Bundes für die Emissions- und Immissionsüberwachung 

(zu § 103 Absatz 3) 

Leitstelle Umweltbereich 

Deutscher Wetterdienst Luft, Niederschlag 

Bundesanstalt für Gewässerkunde Binnengewässer: Oberflächenwasser, 
Sediment 

Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie 

Küstengewässer: Oberflächenwasser, 
Sediment 

Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut 
für Ernährung und Lebensmittel 

Boden, Pflanzen, Bewuchs, Futtermittel, 
Nahrungsmittel pflanzlicher und tierischer 
Herkunft 

Johann Heinrich von Thünen-Institut, 
Bundesforschungsinstitut für Ländliche 
Räume, Wald und Fischerei 

Fisch und Fischereierzeugnisse 

Bundesamt für Strahlenschutz Ortsdosis, Ortsdosisleistung, 
Bodenoberfläche, Grundwasser, Trinkwasser, 
Abwasser, Klärschlamm, Fortluft 

Anlage 13 Information der Bevölkerung zur Vorbereitung auf einen Notfall 

(zu § 106 Absatz 4) 

Die Information der Bevölkerung muss Folgendes umfassen: 
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1. den Namen des Strahlenschutzverantwortlichen und die Angabe des Standortes der
Anlage oder Einrichtung, für deren Umgebung die für den Katastrophenschutz oder die für die
öffentliche Sicherheit zuständige Behörde einen externen Notfallplan nach § 101 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes aufgestellt hat,

2. die Angabe der Stelle, die die Informationen gibt,
3. eine allgemeinverständliche Kurzbeschreibung der Art und des Zwecks der Anlage oder

Einrichtung und der Tätigkeit,
4. die Grundbegriffe der Radioaktivität und die Auswirkungen der Radioaktivität auf den

Menschen und die Umwelt,
5. die in dem externen Notfallplan berücksichtigten Notfälle und ihre Folgen für Bevölkerung und

Umwelt,
6. die geplanten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und zur Hilfeleistung,
7. Angaben dazu, wie bei einem Notfall die möglicherweise betroffene Bevölkerung gewarnt und

fortlaufend über den Verlauf eines Notfalls unterrichtet werden soll,
8. Empfehlungen, wie die möglicherweise betroffenen Personen bei einem Notfall handeln und

sich verhalten sollen,
9. die Bestätigung, dass der Strahlenschutzverantwortliche geeignete Maßnahmen und

Vorkehrungen am Standort getroffen hat, um bei Eintritt eines Notfalls gerüstet zu sein und
dessen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, einschließlich der Maßnahmen und
Vorkehrungen für die Verbindung zu den für den Katastrophenschutz und den für die
öffentliche Sicherheit zuständigen Behörden bei einem Notfall,

10. einen Hinweis auf externe Notfallpläne, die für Auswirkungen eines Notfalls in der
Umgebung des Standortes der Anlage oder Einrichtung aufgestellt wurden,

11. die Angabe der für den Katastrophenschutz sowie der für die öffentliche Sicherheit
zuständigen Behörden,

12. einen Hinweis auf die Notfallpläne sowie auf die nach § 105 des Strahlenschutzgesetzes
veröffentlichten Informationen und Empfehlungen der zuständigen Behörden des Bundes und
des Landes, in dem sich der Standort der Anlage oder Einrichtung befindet, sowie
gegebenenfalls der zuständigen Behörden weiterer betroffener Länder, einschließlich der
Angabe, wo diese Informationen und Empfehlungen gefunden werden können,

13. den Hinweis, dass die Informationen des Genehmigungsinhabers bei wesentlichen
Änderungen, die Auswirkungen auf die Sicherheit oder auf den Schutz der Bevölkerung
haben, auf den neuesten Stand gebracht werden, und die Angabe, wie diese Informationen in
ihrer jeweils aktuellen Fassung jedermann zugänglich und jederzeit im Internet abrufbar sind.

Anlage 14 Kriterien für die Bedeutsamkeit eines Vorkommnisses bei medizinischer 
Exposition und bei Exposition der untersuchten Person bei einer nichtmedizinischen 
Anwendung 

(zu § 108) 

I. Untersuchungen mit ionisierender Strahlung und radioaktiven Stoffen - ohne
Interventionen - mit Ausnahme von Untersuchungen mittels konventioneller
Projektionsradiographie und mittels digitaler Volumentomographie der Zähne und des
Kiefers
1) Bezogen auf eine Gruppe von Personen

Jede Überschreitung des Mittelwertes über die letzten 20 aufeinanderfolgenden
Untersuchungen gleicher Untersuchungsart um mehr als 100 Prozent des jeweiligen
diagnostischen Referenzwertes, sobald der diagnostische Referenzwert einer einzelnen
Untersuchung um 200 Prozent überschritten wurde.

2) Bezogen auf eine einzelne Person
a) Jede Überschreitung des volumenbezogenen Computertomographie-Dosisindex einer

computertomographischen Anwendung am Gehirn von 120 Milligray und einer sonstigen
computertomographischen Anwendung am Körper von 80 Milligray sowie jede
Überschreitung des Gesamt-Dosisflächenproduktes einer Röntgendurchleuchtung von

384



20 000 Zentigray mal Quadratzentimeter. Für Anwendungen mit Geräten zur digitalen 
Volumentomographie gilt der zuerst überschrittene Wert von Computertomographie 
oder Durchleuchtung. 
Jede durch radioaktive Stoffe verursachte Überschreitung der vorgesehenen effektiven 
Dosis um mehr als 20 Millisievert oder einer Organdosis um mehr als 100 Millisievert bei 
einer einzelnen Untersuchung; zur Überprüfung der Einhaltung dieser Werte kann der 
Strahlenschutzverantwortliche die vom Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlichten 
Aktionsschwellen für Aktivitäten in Megabecquerel für Untersuchungen mit radioaktiven 
Stoffen heranziehen. 

b) Jede Wiederholung einer Anwendung, insbesondere auf Grund einer
Körperteilverwechslung, eines Einstellungsfehlers oder eines vorausgegangenen
Gerätedefekts, wenn für die daraus resultierende gesamte zusätzliche Exposition das
Kriterium nach Buchstabe a erfüllt ist.

c) Jede Personenverwechslung, wenn für die daraus resultierende gesamte zusätzliche
Exposition das Kriterium nach Buchstabe a erfüllt ist.

d) Jedes Auftreten einer deterministischen Wirkung, die für die festgelegte Untersuchung
nicht zu erwarten war.

II. Interventionen
1) Bezogen auf eine Gruppe von Personen

Jede Überschreitung des Mittelwertes über die letzten 20 aufeinanderfolgenden
Interventionen gleicher Untersuchungsart um mehr als 100 Prozent des jeweiligen
diagnostischen Referenzwertes, sobald der diagnostische Referenzwert einer einzelnen
Untersuchung um 200 Prozent überschritten wurde.

2) Bezogen auf eine einzelne Person, wenn die Intervention zum Zweck der Untersuchung
der Person erfolgt
a) Jede Überschreitung des Gesamt-Dosisflächenproduktes von 20 000 Zentigray mal

Quadratzentimeter.
b) Jede Wiederholung einer Anwendung, insbesondere auf Grund einer

Körperteilverwechslung, eines Einstellungsfehlers oder eines vorausgegangenen
Gerätedefekts, wenn für die daraus resultierende gesamte zusätzliche Exposition das
Kriterium nach Buchstabe a erfüllt ist.

c) Jede Personenverwechslung.
d) Jedes Auftreten einer deterministischen Wirkung, die für die festgelegte Intervention

nicht zu erwarten war.
3) bezogen auf eine einzelne Person, wenn die Intervention zum Zweck der Behandlung der

Person erfolgt
a) Jede Überschreitung des Gesamt-Dosisflächenproduktes von 50 000 Zentigray mal

Quadratzentimeter, wenn akut oder innerhalb von 21 Tagen nach der interventionellen
Untersuchung ein deterministischer Hautschaden zweiten oder höheren Grades auftritt.

b) Jede Personen- oder Körperteilverwechslung.
c) Jedes Auftreten einer deterministischen Wirkung, die für die festgelegte Intervention

nicht zu erwarten war.
III. Behandlungen mit ionisierender Strahlung und umschlossenen radioaktiven Stoffen

1) Jede Abweichung der Gesamtdosis im Zielvolumen oder am Referenzpunkt um mehr als
10 Prozent von der im Bestrahlungsplan festgelegten Dosis, sofern die Abweichung
mindestens 4 Gray beträgt.

2) Jede ungeplante Überschreitung der in der Arbeitsanweisung festgelegten
Dosisbeschränkung für Risikoorgane, sofern die Überschreitung mehr als 10 Prozent
beträgt.

3) Jede Abweichung der mittleren Gesamtdosis um mehr als 10 Prozent von der festgelegten
mittleren Dosis im Zielvolumen oder für Risikoorgane.
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4) Jede Abweichung von der im Bestrahlungsplan festgelegten Gesamtbehandlungszeit um
mehr als eine Woche, sofern die Abweichung nicht durch die behandelte Person bedingt
ist.

5) Jede Personen- oder Bestrahlungsplanverwechslung.
6) Jedes Auftreten einer deterministischen Wirkung, die für die festgelegte Behandlung nicht

zu erwarten war.
IV. Behandlungen mit offenen radioaktiven Stoffen

1) Jede Abweichung der verabreichten Gesamtaktivität von der festgelegten Aktivität um mehr
als 10 Prozent.

2) Jedes Auftreten einer deterministischen Wirkung, die bei der festgelegten Behandlung nicht
zu erwarten war.

3) Jede Personen- oder Körperteilverwechslung oder Verwechslung des radioaktiven Stoffes.
4) Jedes Auftreten eines Paravasates nach Injektion des radioaktiven Stoffes, sofern mehr als

15 Prozent der vorgesehenen Aktivität fehlappliziert wurde.
5) Jede Kontamination durch einen radioaktiven Stoff, wenn es zu einer unbeabsichtigten

Exposition der behandelten Person gekommen ist und die daraus resultierende effektive
Dosis 20 Millisievert oder die Organ-Äquivalentdosis 100 Millisievert überschreitet.

V. Betreuungs- und Begleitpersonen nach § 2 Absatz 8 Nummer 3 des
Strahlenschutzgesetzes
Jede unbeabsichtigte Überschreitung der effektiven Dosis von 1 Millisievert für eine
Betreuungs- und Begleitperson.

VI. Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen zum Zweck
der medizinischen Forschung
1) Für nach § 31 des Strahlenschutzgesetzes genehmigte Anwendungen jedes nach den in

den Abschnitten I bis V genannten Kriterien bedeutsame Vorkommnis; sofern nach § 138
Absatz 6 Satz 2 die Genehmigungsbehörde abweichende Werte festlegt, sind bei der
Anwendung von Abschnitt I Nummer 1 und Abschnitt II Nummer 1 diese Werte anstelle der
diagnostischen Referenzwerte heranzuziehen.

2) Für nach § 32 des Strahlenschutzgesetzes angezeigte Anwendungen jedes nach den in
den Abschnitten I, II und V genannten Kriterien bedeutsame Vorkommnis.

3) Für Untersuchungen zum Zweck der medizinischen Forschung jede Überschreitung der
Dosisgrenzwerte nach § 137 Absatz 2 oder 3.

VII. Ereignisse mit beinahe erfolgter Exposition
Jedes außerhalb der qualitätssichernden Maßnahmen entdeckte Ereignis mit beinahe 
erfolgter Exposition, für das eines der Kriterien der Abschnitte I bis VI zutreffen würde, wenn 
die Exposition tatsächlich aufgetreten wäre. 

Anlage 15 Kriterien für die Bedeutsamkeit eines Vorkommnisses in einer geplanten 
Expositionssituation 

(zu § 108) 

1. Exposition einer beruflich exponierten Person, die einen Grenzwert der Körperdosis - effektive
Dosis oder Organ-Äquivalentdosis - nach § 78 des Strahlenschutzgesetzes überschreitet,
sofern die Exposition nicht eine besonders zugelassene Exposition nach § 74 darstellt.

2. Exposition einer Einzelperson der Bevölkerung, die einen Grenzwert nach § 80 des
Strahlenschutzgesetzes überschreitet.

3. Überschreitung der zulässigen Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser.
4. Freisetzungen radioaktiver Stoffe:

a) innerhalb eines als Kontrollbereich gekennzeichneten Bereichs, soweit dieser nicht als
Sperrbereich gekennzeichnet ist, wenn die Ortsdosisleistung den Wert von 3 Millisievert
pro Stunde für mehr als 24 Stunden überschreitet,
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b) innerhalb eines Überwachungsbereichs, so dass die Einrichtung eines neuen
Kontrollbereichs erforderlich ist, oder

c) in die Umgebung mit Aktivitäten über den Freigrenzen nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2.
5. Kontaminationen:

a) Kontamination innerhalb eines Kontrollbereichs, in einem Bereich, der bestimmungsgemäß
nicht kontaminiert sein kann, die das Tausendfache der Werte der Anlage 4 Tabelle 1
Spalte 5 überschreitet und deren Gesamtaktivität in Becquerel mehr als das Hundertfache
der Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 beträgt,

b) Kontamination innerhalb eines Überwachungsbereichs, in einem Bereich, der
bestimmungsgemäß nicht kontaminiert sein kann, die das Hundertfache der Werte der
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5 überschreitet und deren Gesamtaktivität in Becquerel mehr als
das Zehnfache der Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 beträgt oder

c) Kontamination, die nicht durch Buchstabe a oder b erfasst ist, die das Zehnfache der Werte
der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5 überschreitet und deren Gesamtaktivität in Becquerel die
Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 überschreitet.

6. Außergewöhnlicher Ereignisablauf oder Betriebszustand von erheblich sicherheitstechnischer
Bedeutung beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung, eines genehmigungsbedürftigen
Störstrahlers, bei Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder beim Umgang mit oder
der Beförderung von radioaktiven Stoffen.

Anlage 16 Kriterien zur Bestimmung der Art und des Ausmaßes des mit einer Tätigkeit 
verbundenen Risikos 

(zu § 149) 

In welchen zeitlichen Abständen regelmäßige Vor-Ort-Prüfungen bei einem 
Strahlenschutzverantwortlichen durchzuführen sind, richtet sich nach einer systematischen 
Beurteilung der mit der Tätigkeit verbundenen Risiken, insbesondere anhand folgender Kriterien: 

1. Höhe der zu erwartenden Exposition bei bestimmungsgemäßer Anwendung ionisierender
Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen,

2. Höhe der zu erwartenden Exposition bei bestimmungsgemäßer Anwendung ionisierender
Strahlung oder radioaktiver Stoffe bei Anwendungen ohne zielgerichtete Exposition von
Personen,

3. Höhe der Aktivität des genehmigten Umgangs mit umschlossenen und offenen radioaktiven
Stoffen,

4. Risiko für Inkorporationen beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen,
5. Risiko für unbeabsichtigte Expositionen,
6. vorhandene Schutzeinrichtungen zur Vermeidung unbeabsichtigter Expositionen bei

Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern, Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung und
umschlossenen radioaktiven Stoffen sowie der Umfang erforderlicher
Strahlenschutzmaßnahmen für die sichere Ausführung von Tätigkeiten,

7. weitere risikorelevante Bedingungen bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes in geplanten Expositionssituationen.

Anlage 17 Aktivitätsindex und nicht zu überschreitende Werte nach § 135 Absatz 1 Satz 3 
des Strahlenschutzgesetzes 

(zu § 159) 

Unter Berücksichtigung der Baustoffflächendichte ρ · d mit der Baustoffdichte ρ in der Einheit 
Kilogramm je Kubikmeter und der Baustoffdicke im Bauwerk d in der Einheit Meter mit den 
spezifischen Aktivitäten der Radionuklide Radium-226 CRa226, Thorium-232 (oder seines 
Zerfallsprodukts Radium-228) CTh232 und Kalium-40 CK40 im Baustoff in der Einheit Becquerel pro 
Kilogramm ergibt sich der Aktivitätsindex I zu: 
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Überschreitet die Flächendichte ρ · d den Wert von 500 Kilogramm je Quadratmeter, so ist 
stattdessen in der Formel der Wert ρ · d mit 500 Kilogramm je Quadratmeter anzusetzen. Der 
Referenzwert in Höhe von 1 Millisievert pro Jahr gilt als eingehalten, wenn der Aktivitätsindex I 
den Wert 1 nicht überschreitet. 

Für Dünnschichtmaterialien, also Baustoffe mit einer Dicke von bis zu 0,03 Meter, die nur in 
Kombination mit einer sie stützenden oder sie tragenden den Raum begrenzenden Oberfläche - 
Wand, Decke, Boden - verwendet werden - zum Beispiel Fliesen -, ist zur generischen 
Berücksichtigung der dahinterliegenden Oberfläche ein Beitrag von 0,48 zum Index zu addieren. 

Ist die Baustoffdicke im Bauwerk nicht bekannt, so ist d = 0,2 Meter zu setzen. 

Anlage 18 Dosis- und Messgrößen 

(zu den §§ 171, 197) 

Teil A: Messgrößen für äußere Strahlung 

Messgrößen für äußere Strahlung sind 

1. für die Personendosis die Tiefen-Personendosis Hp(10), die Augenlinsen-Personendosis Hp(3)
und die Oberflächen-Personendosis Hp(0,07):
a) die Tiefen-Personendosis Hp(10) ist die Äquivalentdosis in 10 Millimeter Tiefe im Körper an

der Tragestelle des für die Messung vorgesehenen Dosimeters;
b) die Augenlinsen-Personendosis Hp(3) ist die Äquivalentdosis in 3 Millimeter Tiefe im Körper

an der Tragestelle des für die Messung vorgesehenen Dosimeters;
c) die Oberflächen-Personendosis Hp(0,07) ist die Äquivalentdosis in 0,07 Millimeter Tiefe im

Körper an der Tragestelle des für die Messung vorgesehenen Dosimeters;
2. für die Ortsdosis die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10), die Richtungs-Äquivalentdosis in 3

Millimeter Tiefe H'(3,Ω) und die Richtungs-Äquivalentdosis in 0,07 Millimeter Tiefe H'(0,07,Ω):
a) die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10) am interessierenden Punkt im tatsächlichen

Strahlungsfeld ist die Äquivalentdosis, die im zugehörigen ausgerichteten und
aufgeweiteten Strahlungsfeld in 10 Millimeter Tiefe auf dem der Einfallsrichtung der
Strahlung entgegengesetzt orientierten Radius der ICRU-Kugel erzeugt würde;

b) die Richtungs-Äquivalentdosis H'(3,Ω) am interessierenden Punkt im tatsächlichen
Strahlungsfeld ist die Äquivalentdosis, die im zugehörigen aufgeweiteten Strahlungsfeld in
3 Millimeter Tiefe auf einem in festgelegter Richtung Ω orientierten Radius der ICRU-Kugel
erzeugt würde;

c) die Richtungs-Äquivalentdosis H'(0,07,Ω) am interessierenden Punkt im tatsächlichen
Strahlungsfeld ist die Äquivalentdosis, die im zugehörigen aufgeweiteten Strahlungsfeld in
0,07 Millimeter Tiefe auf einem in festgelegter Richtung Ω orientierten Radius der ICRU-
Kugel erzeugt würde.

Dabei ist 

1. ein aufgeweitetes Strahlungsfeld ein idealisiertes Strahlungsfeld, in dem die
Teilchenflussdichte und die Energie- und Richtungsverteilung der Strahlung an allen Punkten
eines ausreichend großen Volumens die gleichen Werte aufweisen wie das tatsächliche
Strahlungsfeld am interessierenden Punkt,

2. ein aufgeweitetes und ausgerichtetes Feld ein idealisiertes Strahlungsfeld, das aufgeweitet ist
und in dem die Strahlung zusätzlich in eine Richtung ausgerichtet ist,

3. die ICRU-Kugel ein kugelförmiges Phantom von 30 Zentimeter Durchmesser aus ICRU-
Weichteilgewebe (gewebeäquivalentes Material der Dichte 1 g/cm3, Zusammensetzung: 76,2
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Prozent Sauerstoff, 11,1 Prozent Kohlenstoff, 10,1 Prozent Wasserstoff, 2,6 Prozent 
Stickstoff). 

Teil B: Berechnung der Körperdosis 

1. Berechnung der Organ-Äquivalentdosis HT:
Die durch die Strahlung R erzeugte Organ-Äquivalentdosis HT,R ist das Produkt aus der über
das Gewebe oder Organ T gemittelten Energiedosis, der Organ-Energiedosis DT,R, die durch
die Strahlung R erzeugt wird, und dem Strahlungs-Wichtungsfaktor wR nach Teil C Nummer 1:

Bei Vorliegen mehrerer Strahlungsarten oder -energien mit unterschiedlichen Werten von wR 
werden die einzelnen Beiträge addiert. Für die gesamte Organ-Äquivalentdosis HT gilt dann: 

Organ-Äquivalentdosiswerte werden für eine idealisierte Person (Referenzperson) errechnet 
und sind separat für die männliche und die weibliche Referenzperson (H T M bzw. H T F) auf 
Grund deren unterschiedlicher Merkmale zu ermitteln. 
Zur Berechnung der lokalen Hautdosis wird die gemittelte Energiedosis der Haut in 0,07 
Millimeter Gewebetiefe herangezogen. 
Bei einer inneren Exposition berücksichtigt die Organ-Äquivalentdosis auch die nach dem 
Bezugszeitpunkt auftretende Exposition auf Grund des Verbleibs der Radionuklide im Körper 
(Folge-Organ-Äquivalentdosis). 
Die Folge-Organ-Äquivalentdosis H T(τ) ist das Zeitintegral der Organ-Äquivalentdosisleistung 
im Gewebe oder Organ T, die eine Person infolge einer Inkorporation radioaktiver Stoffe zum 
Zeitpunkt t0 erhält: 

Ḣ T (t) bezeichnet die mittlere Organ-Äquivalentdosisleistung im Gewebe oder Organ T zum 
Zeitpunkt t. 
Hierbei bezeichnet t den Zeitraum, über den die Integration erfolgt. Für Erwachsene ist ein 
Zeitraum von 50 Jahren und für Kinder der Zeitraum vom jeweiligen Alter bis zum Alter von 
70 Jahren zugrunde zu legen, sofern kein anderer Wert angegeben wird. 

2. Berechnung der effektiven Dosis E:
Die effektive Dosis nach § 5 Absatz 11 des Strahlenschutzgesetzes ist das zur
Berücksichtigung der Strahlenwirkung auf verschiedene Organe oder Gewebe gewichtete
Mittel von Organ-Äquivalentdosen; die Strahlenempfindlichkeiten der verschiedenen Organe
oder Gewebe werden durch die Wichtungsfaktoren wT nach Teil C Nummer 2 berücksichtigt.
Dabei ist über alle in Teil C Nummer 2 aufgeführten Organe und Gewebe zu summieren und
über die Organ-Äquivalentdosiswerte für die männliche und weibliche Referenzperson zu
mitteln:

Bei einer inneren Exposition berücksichtigt die effektive Dosis auch die nach dem 
Bezugszeitpunkt auftretende Exposition auf Grund des Verbleibs der Radionuklide im Körper 
(effektive Folgedosis). 
Die effektive Folgedosis E(τ) ist die Summe der Folge-Organ-Äquivalentdosen H T(τ) nach 
Nummer 1, jeweils multipliziert mit dem zugehörigen Gewebe-Wichtungsfaktor w T nach Teil C 
Nummer 2. Dabei ist über alle in Teil C Nummer 2 aufgeführten Organe und Gewebe zu 
summieren: 
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Hierbei bezeichnet t den Zeitraum, über den die Integration erfolgt. Für Erwachsene ist ein 
Zeitraum von 50 Jahren und für Kinder der Zeitraum vom jeweiligen Alter bis zum Alter von 
70 Jahren zugrunde zu legen, sofern kein anderer Wert angegeben wird. 
Bei der Berechnung der effektiven Dosis ist die Energiedosis der Haut in 0,07 Millimeter 
Gewebetiefe über die ganze Haut zu mitteln. 

3. Berechnung der effektiven Dosis durch Inhalation von Radon an Arbeitsplätzen in
Innenräumen:
Es ist davon auszugehen, dass eine effektive Dosis von 1 Millisievert verursacht wird durch
a) eine Radon-222-Exposition von 0,32 Megabecquerel je Kubikmeter mal Stunde; dabei wird

ein Wert des Gleichgewichtsfaktors zwischen Radon-222 und seinen kurzlebigen
Zerfallsprodukten von 0,4 zugrunde gelegt, oder

b) eine potenzielle Alphaenergie-Exposition von 0,71 Millijoule durch Kubikmeter mal Stunde.
Die zuständige Behörde kann auf Grund der Expositionsbedingungen von Satz 1 Buchstabe a 
abweichende Umrechnungsfaktoren festlegen. 

4. Berechnung der effektiven Dosis bei Inkorporation, Submersion oder Bodenkontamination:
Für die Berechnung der Exposition sind jeweils die Dosiskoeffizienten und Vorgaben aus der
Zusammenstellung im Bundesanzeiger Nr. 160a und b vom 28. August 2001 Teil I, II und III
sowie IV und V heranzuziehen. Die zuständige Behörde kann unter Berücksichtigung der
Expositionsbedingungen andere Dosiskoeffizienten nach dem Stand von Wissenschaft und
Technik festlegen.

5. Berechnung der effektiven Dosis des ungeborenen Kindes:
a) Berechnung des Beitrags aus einer äußeren Exposition des ungeborenen Kindes:

Bei äußerer Exposition gilt die Organ-Äquivalentdosis der Gebärmutter der Schwangeren
als effektive Dosis des ungeborenen Kindes.

b) Berechnung des Beitrags aus einer inneren Exposition des ungeborenen Kindes auf Grund
der Inkorporation von Radionukliden einer Schwangeren:
Bei innerer Exposition gilt die effektive Folgedosis der Schwangeren, die durch die
Aktivitätszufuhr bedingt ist, als effektive Dosis des ungeborenen Kindes, soweit die
zuständige Behörde auf Grund der Expositionsbedingungen nichts anderes festlegt.

Teil C: Werte des Strahlungs-Wichtungsfaktors und des Gewebe-Wichtungsfaktors 

1. Strahlungs-Wichtungsfaktor wR:
Die Werte des Strahlungs-Wichtungsfaktors wR richten sich nach Art und Qualität des äußeren
Strahlungsfeldes oder nach Art und Qualität der von einem inkorporierten Radionuklid
emittierten Strahlung.

Strahlungsart Strahlungs-Wichtungsfaktor wR 

Photonen 1 

Elektronen und Myonen 1 

Protonen und geladene Pionen 2 

Alphateilchen, Spaltfragmente, Schwerionen 20 

Neutronen, Energie E n < 1 

Neutronen, 1 ≤ Energie E n ≤ 50 

Neutronen, Energie E n > 50 

En ist der Zahlenwert der Neutronenenergie in MeV. 
2. Gewebe-Wichtungsfaktor wT
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Gewebe oder Organe Gewebe-Wichtungsfaktor wT 

1. Knochenmark (rot) 0,12 

2. Dickdarm 0,12 

3. Lunge 0,12 

4. Magen 0,12 

5. Brust 0,12 

6. Keimdrüsen 0,08 

7. Blase 0,04 

8. Speiseröhre 0,04 

9. Leber 0,04 

10. Schilddrüse 0,04 

11. Haut 0,01 

12. Knochenoberfläche 0,01 

13. Gehirn 0,01 

14. Speicheldrüsen 0,01 

15. Andere Organe oder Gewebe 10 0,12 

Teil D: Qualitätsfaktor Q 

Die Werte des Qualitätsfaktors Q der ICRU in Abhängigkeit von dem unbeschränkten linearen 
Energieübertragungsvermögen L in Wasser bestimmen sich nach den Empfehlungen der 
Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) von 2007: ICRP-Veröffentlichung 103, die im 
digitalen Online Repositorium und Informations-System (DORIS) des Bundesamtes für 
Strahlenschutz unter der Kennung urn:nbn:de:0221-2009082154 veröffentlicht sind, wie folgt: 

L Q(L) 

< 10 1 

10 ≤ L ≤ 100 0,32*L - 2,2 

L > 100 
300/

L ist der Zahlenwert des linearen Energieübertragungsvermögens in Wasser in keV/µm. 

Anlage 19 Prüfungen zum Erwerb und Erhalt der erforderlichen fachlichen Qualifikation für 
die Ausübung einer Tätigkeit als behördlich bestimmter Sachverständiger nach § 172 
Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes 

(zu § 181) 

Teil 1: 
 Sachverständige nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 StrlSchG 

10 Der Gewebe-Wichtungsfaktor für andere Organe oder Gewebe bezieht sich auf das 
arithmetische Mittel der Dosen der 13 Organe und Gewebe für jedes Geschlecht, die nachfolgend 
aufgelistet sind. Restliche Gewebe: Nebennieren, obere Atemwege, Gallenblase, Herz, Nieren, 
Lymphknoten, Muskelgewebe, Mundschleimhaut, Bauchspeicheldrüse, Prostata (Männer), Dünndarm, 
Milz, Thymus, Gebärmutter/Gebärmutterhals (Frauen). 
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Für den Erwerb der erforderlichen fachlichen Qualifikation nach § 181 Absatz 1 Nummer 4 für 
Prüfungen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 des Strahlenschutzgesetzes ist für 
Prüfungen an Systemen nach Spalte 1 der Tabellen 1 und 2 die Durchführung von Prüfungen 
nach Spalte 2 der Tabellen 1 und 2 unter Aufsicht einer Person nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 
erforderlich. 

Tabelle 1 
 Prüfungen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StrlSchG 

1 2 3 4 

System 

Zahl der 
zum 

Erwerb der 
Qualifikatio

n zu 
prüfenden 
Systeme 

Zahl der 
zum Erhalt 

der 
Qualifikatio

n zu 
prüfenden 
Systeme 

Anmerkungen 

A Medizinische und zahnmedizinische Röntgeneinrichtungen 

A 
1 Aufnahmegeräte 

A 
1.
1 

Aufnahmegeräte 20 10 Bei Erwerb der Qualifikation 
müssen ortsfeste - mindestens 
fünf - und ortsveränderliche 
Aufnahmegeräte geprüft 
werden. 

A 
1.
2 

Mammographiegeräte 10 5 Die Qualifikation kann nur im 
Zusammenhang mit der 
erforderlichen Zahl von 
Systemen nach A 1.1 
erworben werden. 

A 
2 Durchleuchtungsgeräte 

A 
2.
1 

Durchleuchtungsgeräte 30 15 Dazu gehören auch 
Angiographie-, digitale 
Subtraktionsangiographie- 
(DSA) und 
Herzkatheterarbeitsplätze 
sowie C-Bogengeräte, die für 
die Herzkatheter, DSA oder 
Interventionen genutzt werden. 

A 
2.
2 

C-Bogengeräte 10 5 Dazu gehören 
ortsveränderliche C-
Bogengeräte, mit denen 
Untersuchungen zur 
Lokalisation am Körperstamm, 
an Extremitäten, Schultern und 
Hüftgelenken sowie 
Implantation von Katheter- und 
Portsystemen durchgeführt 
werden. 

A Computertomographiegeräte 10 5 Die Qualifikation kann nur im 
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3 Zusammenhang mit der 
erforderlichen Zahl von 
Systemen nach A 2.1 
erworben werden. 

A 
4 Zahnmedizinische Röntgeneinrichtungen 

A 
4.
1 

Dentalaufnahmegeräte mit 
Tubus 

10 5 

A 
4.
2 

Spezial-Dentalaufnahmegeräte 10 5 Beim Erwerb der Qualifikation 
müssen Panoramaschicht-, 
Fernröntgengeräte sowie 
mindestens drei DVT-Geräte 
geprüft werden. 

A 
5 

Therapiegeräte 5 2 Beim Erwerb der Qualifikation 
können bis zu drei Systeme 
nach D 1 angerechnet werden. 

B Nichtmedizinische Röntgeneinrichtungen und Störstrahler 

B 
1 

Feinstruktur- und 
Grobstrukturuntersuchungsger
äte 

20 10 Beim Erwerb der Qualifikation 
müssen jeweils mindestens 
drei Feinstrukturgeräte, 
ortsfeste und ortsveränderliche 
Grobstrukturuntersuchungsger
äte geprüft werden. 

B 
2 

Hoch-, Vollschutz- und 
Basisschutzgeräte und 
Schulröntgeneinrichtungen 

5 2 Die Qualifikation für die 
Prüfung von Systemen nach B 
2 kann nur im Zusammenhang 
mit der erforderlichen Zahl von 
Systemen nach B 1 erworben 
werden. 

B 
3 

Störstrahler 5 2 Dazu gehören z. B. 
Elektronenmikroskope und 
Excimer-Laser. 
Elektronenstrahlschweißanlag
en sind der Geräteart B 1 
zuzuordnen. 

C Tiermedizinische Röntgeneinrichtungen 

C 
1 

Ortsfeste und mobile 
Aufnahme- und 
Durchleuchtungsgeräte 

10 5 Humanmedizinische Systeme 
nach A 1 und A 2 können als 
vergleichbare Systeme gezählt 
werden. 

C 
2 

Computertomographiegeräte 5 2 Humanmedizinische Systeme 
nach A 3 können als 
vergleichbare Systeme gezählt 
werden. 

Tabelle 2 
 Prüfungen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 und 4 StrlSchG 
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Die Prüfungen sind an unterschiedlichen Systemen oder in unterschiedlichen Einsatzbereichen 
durchzuführen. 

1 2 3 4 

System 

Zahl der 
zum Erwerb 

der 
Qualifikation 

zu 
prüfenden 
Systeme 

Zahl der 
zum Erhalt 

der 
Qualifikation 

zu 
prüfenden 
Systeme 

Anmerkungen 

D Medizinisch genutzte Systeme (Anwendungen am Menschen) 11 

D 
1 

Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung, 
die keiner 
Errichtungsgenehmigung 
bedürfen 

10 5 Beschleuniger 
Beim Erwerb der Qualifikation 
müssen drei Prüfungen den 
Umfang einer Erstprüfung 
inklusive des baulichen 
Strahlenschutzes umfassen. 

D 
2 

Bestrahlungsvorrichtungen 
für Brachytherapie 

5 2 Falls die Qualifikation 
unabhängig von D 1 erworben 
wird, müssen beim Erwerb der 
Qualifikation zwei Prüfungen den 
Umfang einer Erstprüfung 
inklusive des baulichen 
Strahlenschutzes umfassen. 

E Nichtmedizinisch genutzte Systeme 

E 1 Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung, 
die einer 
Errichtungsgenehmigung 
bedürfen 

2 2 Beim Erwerb der Qualifikation 
muss eine Prüfung den Umfang 
einer Erstprüfung inklusive des 
baulichen Strahlenschutzes 
umfassen. 

E 2 Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung, 
ausgenommen E 1 

5 2 Beim Erwerb der Qualifikation 
müssen zwei Prüfungen den 
Umfang einer Erstprüfung 
inklusive des baulichen 
Strahlenschutzes umfassen. 

E 3 Bestrahlungsvorrichtungen 
mit radioaktiven Quellen 

2 2 Beim Erwerb der Qualifikation 
müssen beide Prüfungen den 
Umfang einer Erstprüfung 
inklusive des baulichen 
Strahlenschutzes umfassen. 
Entsprechende Prüfungen nach 
D 1, D 2 oder E 1 werden 
angerechnet. 

E 4 Geräte für die 
Gammaradiographie 

5 2 

F Umschlossene radioaktive 
Stoffe 

100 50 Beim Erwerb der Qualifikation 
müssen die Dichtheitsprüfungen 

11 Dazu gehören auch vergleichbare Geräte zur Anwendung am Tier. 
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(Dichtheitsprüfungen) alle relevanten Prüfverfahren 
abdecken. 

Teil 2 
 Sachverständige nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StrlSchG 

Für den Erwerb der erforderlichen fachlichen Qualifikation nach § 181 Absatz 1 Nummer 4 für 
Prüfungen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes sind fünf 
Prüfungen unter Aufsicht einer Person nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 in zwei oder mehreren 
Tätigkeitsfeldern nach Anlage 3 des Strahlenschutzgesetzes durchzuführen. 
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